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Vorwort

Mobile Gerichte vermitteln das Gefithl von Aufbruch, schon allein,
weil sie das Zauberwort Mobilitit im Namen fithren. Wer mobil ist,
denkt man, ist frei und ungebunden, hat sich verabschiedet von den
Zwingen der Biirokratie und eines Denkens in Grenzen. Aus diesem
Grund beschiftigt sich die Mobilititsforschung mit den Verbindungen
zwischen Menschen, Dingen und Orten, schligt Briicken zwischen
den Disziplinen und ordnet das Verhiltnis zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.! Fir die Rechtspraxis bedeutet Mobilitit,
Gesetze mit Leben zu fiillen, das heif3t, den Rechtsunterworfenen Zu-
gang zu den Gerichten zu verschaffen oder die Richter*innen zu den
Menschen zu bringen. Wie der Begriff einer mobilen Gesellschaft ist
also auch die Idee der mobilen Gerichte positiv besetzt.

Dennoch steckt im Mobilititsbegriff ein Dilemma. Wer sich viel
bewegt, ist nicht immer auch beweglich. Leicht erliegen auch noch so
wohlmeinende Menschenrechtsaktivist*innen der Versuchung, Mis-
sionare ihrer Uberzeugungen zu werden, ohne zu verstehen, was vor
Ortgeschieht.? Die Folge ist nicht importierte Weltliufigkeit, sondern
exportierte Engherzigkeit. Kampagnen scheitern, weil sie sich weni-
ger an den sozialen Realititen im Einsatzgebiet orientieren als an den
Ideen der Intervenierenden dariiber, wie die Welt zu sein hat.

Im Zentrum meiner Untersuchung steht die Frage, welchen Bei-
trag von internationalen Finanzgebern unterstiitzte mobile Gerichte
im Kampf gegen die Straflosigkeit in der Demokratischen Republik
Kongo, im Folgenden kurz Kongo, leisten kénnen. Um verstindlich
zu machen, was mich veranlasst hat, das Problem der Straflosigkeit
in den Blick zu nehmen, will ich von einer Mission erzihlen, die mich
im Juni 2004 nach Bukavu fithrte, der Hauptstadt der Provinz Siid-
Kivu. Ich war Teil eines Teams der Vereinten Nationen und fand mich

1 Sheller/Kesselring/Jensen, »Introductiong, S. 1-2.
2 Martinsen, Grenzen der Menschenrechte, S.137-147.



unvermittelt im Herzen einer Rebellion wieder. Hintergrund waren
Spannungen innerhalb der Ubergangsregierung, die sich im Juli 2003
in Kinshasa konstituiert hatte. Die Kriegsgegner*innen von einst sa-
3en nun zusammen am Kabinettstisch, aber die Formel »eins plus
vier« (eine Prisidentin oder ein Prisident, vier Vizeprisident*innen)
stand unter keinem guten Stern. Insbesondere die Fithrungsriege
des Rassemblement Congolais pour la Démocratie (Goma) (RCD-G)
glaubte nicht daran, Wahlen fiir sich entscheiden zu kénnen, aus gu-
tem Grund, wie sich bald darauf zeigen sollte.* Man iibte sich also in
einer Doppelrolle. Einerseits wollte man die politische Macht fiir sich
nutzen, andererseits nichts tun, um den politischen Prozess zu legiti-
mieren.

Im Mirz 2004 wurde General Félix Mbuza Mabe zum Komman-
deur der 10. Militarregion der kongolesischen Armee ernannt, den
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).
Jules Mutebutsi, stellvertretender Kommandeur und ehemaliger
Kimpfer in den Reihen des RCD-G, war damit nicht einverstanden.
Statt Mabe, einen Karrieresoldaten aus der Provinz Equateur, hitte
er lieber sich selbst an der Spitze der Militirregion gesehen. Ob er fiir
seine Entscheidung, es auf eine Machtprobe mit Kinshasa ankommen
zu lassen, Riickendeckung vom RCD-G erhielt, ist nicht erwiesen.
Klar ist, dass sich die Fithrung des RCD-G um eine Entschirfung der
Krise nicht ernsthaft bemiihte.

Im April zettelte Mutebutsi eine Meuterei an. Im Mai standen sich
teils schwer bewaffnete Einheiten derselben Armee in den StrafSen
von Bukavu gegentiber. Im nichsten Eskalationsschritt fithrte Laurent
Nkunda, ein abtriinniger General, seine Truppen aus Goma heran. Die
schlecht ausgeriisteten Einheiten der FARDC hatten dem Vormarsch
der Rebellen wenig entgegenzusetzen, und bevor man sich versah,
stand Nkunda ante portas, am Flughafen in Kavumu, 30 Kilometer
nordlich von Bukavu.

Die Friedensmission der Vereinten Nationen versuchte, das
Schlimmste zu verhindern, und wollte verhandeln. So landeten wir

3 In den Parlaments- und Prisidentschaftswahlen im Juli 2006 erhielt die
RCD-Mutterpartei 3 Prozent der Stimmen, ihr Prisidentschaftskandidat
Azarias Ruberwa Manywa, immerhin einer der vier Vizeprisidenten der
Ubergangsregierung, nur 1,7 Prozent.



mit dem Hubschrauber auf einem Fuf$ballfeld, das von Blauhelmen
mit Gewehr im Anschlag gesichert wurde, und stolperten los. Es wa-
ren Tage grof3er Anspannung, und unser Unternehmen ging griindlich
schief. Die Rebellen sahen keinen Anlass zu verhandeln, empfingen
uns zum Austausch von Héflichkeiten und marschierten in Bukavu
ein. Sie riumten den zentralen Markt in Kadutu leer und ztindeten
ihn an. Dann gingen sie von Haus zu Haus, rafften zusammen, was
nicht niet- und nagelfest war, schlugen die Manner und vergewaltig-
ten die Frauen oder umgekehrt. Wir sahen zu, wie Hunderte auf das
umzaunte Gelinde der Vereinten Nationen fliichteten, viele von ih-
nen Soldat*innen der FARDC, die, um eingelassen zu werden, ihre
Waffen abgeben mussten. In Erinnerung sind mir die Gewehrstapel
am Eingang, die dngstlichen Gesichter der Menschen und die Essens-
rationen, die wir mit einer Zunderdose erwiarmten. Auch die Bilder
der jungen Frauen kommen zuriick, die auf dem Treppenabsatz zur
medizinischen Abteilung safSen und auf Behandlung warteten, den
Blick gesenkt.

Nach einer Woche hatten die Rebellen mehr erbeutet, als sie tragen
konnten, aber die Vorrite gingen zur Neige, und mit dem gestohlenen
Geld lief3 sich nichts kaufen. Nkunda zog sich mit seinen Leuten nach
Masisi zuriick, wihrend Mutebutsi in die entgegengesetzte Richtung
marschierte, nach Stiden. Kampfhubschrauber der Vereinten Natio-
nen setzten den Truppen Mutebutsis nach, beschossen seinen Konvoi
in der Nihe von Kamanyola, 5o Kilometer siidlich von Bukavu, aber
niemand konnte spiter sagen, wen oder was sie getroffen hatten.

Der Bukavu-Feldzug war, wie Vlassenroot und Raeymaekers
zutreffend anmerken, der point of no return, der Punkt, von dem es
keine Wiederkehr mehr gibt.* Mutebutsi wurde spiter in Ruanda un-
ter Hausarrest gestellt, vertrieb sich, wie man hort, die Zeit beim Kar-
tenspiel und verstarb an den Folgen einer Immunschwichekrankheit.
Nkunda dagegen stieg zum Warlord auf. Im September 2005 erlief3
die kongolesische Militirgerichtsbarkeit einen Haftbefehl, der nicht
vollstreckt wurde. Die Anklagebehorde des Internationalen Strafge-
richtshofes (IStGH) in Den Haag, als wiisste sie, es werde zu nichts
fithren, verzichtete von vorneherein auf die Ausstellung eines Haft-

4 Vlassenroot/Raeymaekers, »Kivu’s Intractable Security Conundrume,
S.479.



befehls.’ Im Dezember 2006 griindete Nkunda den Congreés National
pour la Défense du Peuple (CNDP), ein Militirbiindnis, mit dem er den
FARD C empfindliche Niederlagen beibrachte. Der militirische Erfolg
stieg ihm rasch zu Kopf. Der Kongo-Reisende David Van Reybrouck
schildert eine Begegnung, in der Nkunda mit der Aussage verbliifft,
er empfinde sich nicht als Besatzer, sondern als Befreier, als »General
de Gaulle des Kongo«.® Als solcher machte er es sich zur Gewohnheit,
bei 6ffentlichen Auftritten einen Stock mitzufiihren, dessen Knauf ein
Adlerkopf zierte, und zeigte sich mit einem schneeweifden Lamm, das
er im Laderaum eines Kleintransporters durch die Berge karren liefs.

Im Oktober 2008, im Zenit seiner Macht, riickte Nkunda mit sei-
nen Truppen bis auf zehn Kilometer an Goma heran. Dann wendete
sich das Blatt. Die Regierung in Kigali kam wegen ihrer Unterstiitzung
der Rebellen des CNDP unter Druck und lief$ Nkunda fallen. Im Januar
2009 wurde er in Ruanda unter Hausarrest gestellt, aber weder aus-
geliefert noch wegen der ihm vorgeworfenen Taten angeklagt. Heute
lebt er unbehelligt in Gisenyi, einen Steinwurf von der Grenze zum
Kongo entfernt. Fast scheint es, als habe man vergessen, welche Ver-
heerungen die Feldziige unter seinem Kommando angerichtet, wel-
ches Leid sie tiber die Menschen gebracht haben.

Viele Kongoles*innen sagten mir, sie konnten nicht verstehen,
wie man es habe zulassen konnen, dass Nkunda und Mutebutsi fir
ihre Taten nichtzur Rechenschaft gezogen wurden. Man hitte sie noch
vor Uberquerung der Grenze zu Ruanda festnehmen und vor Gericht
stellen miissen. Man habe eine Gelegenheit verstreichen lassen, ein
Zeichen zu setzen, und diirfe sich nicht wundern, wenn die Rebellen
sich durch die Untitigkeit der internationalen Gemeinschaft und der
kongolesischen Justiz zu weiteren Missetaten ermutigt fithlten. Die
Dringlichkeit, mit der solche Appelle vorgetragen wurden, liefd mich
ahnen, dass man sich vor einer Wiederholung des Geschehenen fiirch-
tete. Wie berechtigt diese Sorge war, erkannte ich allerdings erst im
Herbst 2012, als das Rebellenbiindnis Mouvement du 23 Mars (M23),
eine Nachfolgeorganisation des CNDP, in Goma einmarschierte.

5  DerKongo ratifizierte das Romische Statutam 30. Mirz 2002, gehortalso zu
den Griindungsmitgliedern des IStGH.
6  Van Reybrouck, Kongo, S.612-614.
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Die Einnahme Gomas erfolgte nach bewidhrtem Muster. Wie
beim Uberfall auf Bukavu acht Jahre zuvor zeigten sich die Rebellen
fir Gespriche offen, legten sich den Gegner zurecht und schlugen zu.
Einmal in der Stadyt, taten sie, was ihnen in den Sinn kam, plinderten
Hiuser und Geschifte, folterten und vergewaltigten Menschen.” Als
der M23 Goma riumte, blieben Angst, Argwohn und Misstrauen zu-
rlick. Bis heute wirkt das Gefiihl, den Rebellen ausgeliefert zu sein, bei
den Menschen in Bukavu und Goma fort.

Riickblickend frage ich mich, ob es nicht naiv war zu denken, man
konne mit Leuten wie Nkunda und Mutebutsi zu einer Verhandlungs-
losung kommen. Wozu war es gut gewesen, den einen mit »mon
Général«, den anderen mit »mon Colonel« anzureden? Nach allem,
was man heute weifs, legten sie es von Anfang an auf eine militirische
Entscheidung an. Man fiihrte Krieg und erzihlte uns vom Frieden. Ich
frage mich auch, was der Nutzen der Protokolle war, die wir von den
Gesprichen mit Nkunda und Mutebutsi angefertigt hatten. Wir woll-
ten ihre Aussagen dokumentieren, so viel wie moglich gerichtsfest
machen, aber keiner der beiden wurde je belangt. Natiirlich finde ich
es unertriglich, dass Mutebutsi sich fiir seine Taten nicht hat ver-
antworten miissen und dass es so scheint, als komme auch Nkunda
ungeschoren davon. Mit meiner Empérung bin ich nicht allein. In
Menschenrechtskreisen herrscht Konsens, dass sich am Zustand der
Straflosigkeit im Kongo nichts dndern wird, solange die Anfiithrer*in-
nen straffrei ausgehen. Wie aber werden sich die Gerechtigkeitser-
wartungen der Menschen im Kongo erfiillen lassen und was kann die
internationale Gemeinschaft tun, um klarzustellen, dass es auch im
Kongo fiir die Begehung eines Verbrechens einen Preis zu zahlen gilt?

Wer auf diese Fragen eine Antwort geben will, wird sich mit den
mobilen Gerichten der kongolesischen Justiz beschiftigen miissen,
die schwerpunktmifsig im Osten des Landes titig sind. Begleitet von
Staatsanwalt*innen, Verteidiger*innen und Gerichtspersonal und
oftmals unterstiitzt von internationalen Regierungs- und Nichtregie-

7  MONUSCO/OHCHR, Report of the United Nations Joint Human Rights
Office on Human Rights Violations Perpetrated by Soldiers of the Congolese
Armed Forces and Combatants of the M23 in Goma and Sake, North Kivu
Province, and in and around Minova, South Kivu Province, from 15 Novem-
ber to 2 December 2012, S. 1113 (§§ 25-34).
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rungsorganisationen, reisen die Gerichte, um Recht zu sprechen, in
abgelegene Dorfer und Siedlungen, wo sie auf eine Bevolkerung tref-
fen, die Reprisentanten des Staates kaum jemals zu Gesicht bekom-
men hat. Mobile Gerichte, so argumentieren die Befirworter*innen,
konnen dreifach punkten. Erstens stellen sie eine riumliche Nihe zum
Tatort her und fithren Verfahren ohne Verzégerung durch. Zweitens
mobilisieren sie die dorfliche Gemeinschaft, die an der Verhandlung
teilhat und Rechtsprechung als dynamischen, dialektischen Vorgang
erlebt, an dessen Ende ein Ergebnis steht. Drittens helfen sie bei der
Bewiltigung schweren Unrechts, indem sie Verbrechen dokumentie-
ren, die Tater*innen ihrer gerechten Strafe zufiihren und die Opfer
rehabilitieren. Geht die Rechnung aber auf? Kénnen mobile Gerichte
ein Zeichen der Hoffnung setzen in einem Land, in dem die Regierung
fir ihr Handeln keine Verantwortung iibernimmt und die Menschen-
rechte mit Fiifden getreten werden?

12



Einleitung

Die Teilnahme an einem mobilen Gerichtist nichts fiir schwache Ner-
ven. Ein mit Akten bepackter Tross macht sich, um Recht zu sprechen,
auf den Weg in vom Gerichtssitz weit entfernte Ortschaften. Man
watet durch den Schlamm, mandvriert einen Konvoi an steilen Ab-
hingen vorbei oder sticht mit einer Piroge in See. Expeditionen in die
Ungewissheit, im Namen der Gerechtigkeit. Als sei die Uberwindung
natiirlicher Hindernisse nicht Herausforderung genug, vermittelt die
internationale Berichterstattung den Eindruck, mobile Gerichte seien
die letzte Bastion des Menschenrechtsschutzes und wiirden eingesetzt,
um Massenverbrechen auf die Spur zu kommen. Ubersehen wird da-
bei, dass mobile Gerichte oft gar nicht im Strafrecht titig werden, son-
dern im Zivilrecht, und zwar nach Maf3gabe der allgemeinen gesetz-
lichen Regelungen iiber die 6rtliche und sachliche Zustindigkeit, nur
eben nicht am Gerichtssitz selbst, sondern in den Randgebieten der
jeweiligen Gerichtsbezirke.

Attraktiv ist die Einrichtung mobiler Gerichte insbesondere in
Staaten, die aufgrund ihrer Gréf3e oder anderer geografischer Beson-
derheiten, wegen eines maroden, liickenhaften Wegenetzes oder be-
grenzter Haushaltsmittel Schwierigkeiten haben, ihren Bilirger*innen
flaichendeckend Zugang zu staatlichen Einrichtungen zu verschaffen.
Mobile Gerichte hielten Einzug in die unwegsamen Bergregionen
Guatemalas und Siidwest-Pakistans, ebenso in die Archipele der Phi-
lippinen und Franzosisch-Polynesiens. Die Biirger*innen auch in den
entferntesten Atollen miissten wissen, dass sie ein staatliches Gericht
anrufen kénnten, begriindete ein Richter in Papeete auf Tahiti seine
ausgedehnten Reisen durch die Inselwelt des Siidpazifiks.!

Auch im Kongo gibt es fiir die Einsetzung mobiler Gerichte gute
Griinde. Erstens ist der Kongo nach Algerien auf dem afrikanischen

1 Gagné, »Ethnographie de I’Etat aux confins de la Républiqueq, S. 93.
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Kontinent das Land mit der grof3ten Ausdehnung. Von den Mangro-
vensimpfen am Atlantischen Ozean im Westen bis zu den im Winter
schneebedeckten Gebirgsketten des Afrikanischen Grabensim Osten,
von einer Zeitzone in eine andere also, misst das Land 2345000 Qua-
dratkilometer, fast das Vierfache der Fliche Frankreichs. Miteinander
verbunden sind die einzelnen Teile des Kongo indes nicht, was das
zweite Problem darstellt. Das in der Kolonialzeit angelegte Strafden-
und Schienennetz ist briichig, und mit dem Flugzeug zu reisen, kon-
nen sich nur die wenigsten leisten. Drittens gilt es, die strafrechtliche
Aufarbeitung zweier Kriege in den Griff zu bekommen, der erste von
1996 bis 1997, der zweite von 1998 bis 2003. Uber die Zahl der Men-
schen, die in den Kriegsjahren ums Leben kamen, teils durch direkte
Gewalteinwirkung, teils durch Erschépfung, Mangelernihrung und
Krankheit, herrscht bis heute Streit. Das International Rescue Com-
mittee gibt die Zahl der direkten und indirekten Opfer fiir den Zeit-
raum von 1998 bis 2007 mit 5,4 Millionen an, davon 4,6 Millionen
in den (vor der Gebietsreform) fiinf 6stlichen Provinzen.? Der Ge-
waltforscher Steven Pinker widerspricht und schitzt, dass die Zahl
der kriegsbedingten Todesopfer im Kongo die Millionengrenze nicht
wesentlich iiberschritten haben kann.® Ungeachtet der Diskrepanzen
in der Schitzung der Opferzahlen sind sich die Expert*innen einig
dariiber, dass die Kriege im Kongo unbeschreibliches Leid verursacht
haben.

Besonders verheerend ist die Bilanz im Osten des Kongo. Schulen,
Krankenhiuser, Universititen und Einrichtungen der 6ffentlichen
Verwaltung gingen in Flammen auf oder fielen der Pliinderung an-
heim. Den Wiederaufbau der staatlichen Infrastruktur entschlossen
anzugehen, ist in den Augen vieler Beobachter*innen ein wichtiger
Schritt zur Heilung des Kongo. Einen Masterplan aber gibt es nicht,
und Gelder fiir einzelne Projekte versickern. Wer zur Kenntnis nimmt,
was die Menschen im Kongo tiber das Rechtssystem ihres Landes zu
sagen haben, wird sich mit optimistischen Prognosen zuriickhalten.
Aus eigener Kraft wird es kongolesischen Institutionen auf absehbare
Zeit wohl nicht gelingen, rechtsstaatliche Verhiltnisse herzustellen.

2 International Rescue Committee, Mortality in the Democratic Republic of
Congo, S.16.
3 Pinker, Gewalt, S. 475.
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Wenn die flichendeckende Versorgung mit staatlichen Leistungen
zeitnah nicht zu realisieren ist, warum dann aber nicht mit einer Am-
bulanz beginnen?

Beseitigung der Straflosigkeit

Unwillkiirlich denkt man an die Rolle, die der IStGH fiir die Zuwei-
sung von Verantwortung fiir besonders schwere Verbrechen spielen
konnte. Bereits im April 2004 begriindete die kongolesische Regie-
rung im Wege der Verweisung die Zustindigkeit des IStGH fiir die
Verfolgung der auf kongolesischem Gebiet oder von kongolesischen
Staatsangehorigen begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit. Die Bilanz aber ist niichtern ausgefallen.
Drei Angeklagte wurden in langwierigen Verfahren verurteilt, zwei
davon rechtskriftig, ein Angeklagter wurde freigesprochen, in einem
Fall wurde die Anklage fallen gelassen und in einem weiteren ein
Haftbefehl ausgestellt, der nie vollstreckt wurde.* Zu allem Uberfluss
wurde der IStGH mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe sich von
der kongolesischen Ubergangsregierung instrumentalisieren lassen.
Die Entscheidung Prisident Kabilas, die Situation des Kongo an den
IStGH zu verweisen, habe im Wesentlichen die Stirkung der eigenen
Machtposition bezweckt. Er habe die strafrechtliche Verfolgung poli-
tischer Widersacher forciert, um von sich selbst abzulenken.> Zuriick
blieb ein fader Beigeschmack. Sollte so das Zivilisationsversprechen

4 Bosco Ntaganda wurde im November 2019 zu 30 Jahren Freiheitsstrafe ver-
urteilt (das Berufungsverfahren liuft), Germain Katanga im Mirz 2014 zu
12 Jahren (sowohl der Angeklagte als auch die Anklagebeho6rde zogen ihre
Berufung zuriick) und Thomas Lubanga Dyilo im Mirz 2012 zu 14 Jahren
(die Berufung des Angeklagten blieb erfolglos). Mathieu Ngudjolo Chui
wurde im Dezember 2012 vom Vorwurf freigesprochen, Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben (die Berufung
der Anklagebehorde blieb erfolglos). Im Fall Callixte Mbarushimana wurde
die Anklage vom Gericht nicht bestitigt und der Beschuldigte im Dezem-
ber 2011 aus der Haft entlassen (die Beschwerde der Anklagebehorde blieb
erfolglos). Gegen Sylvestre Mudacumura wurde im Juli 2012 ein Haftbefehl
ausgestellt, der nie vollstreckt wurde. Nach Angaben der FARDC wurde er
im September 2019 in einem Gefecht getotet.

5  Han, »International Criminal Justice as Political Strategyx, S. 81.
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aussehen, das die Vertragsstaaten der Welt den Menschen im Kongo
gegeben hatten?

An mangelnder Unterstiitzung fiir die gute Sache kann es nicht
gelegen haben. Schon in den 1960er Jahren formierte sich an euro-
paischen und US-amerikanischen Universititen eine Bewegung fiir
die Schaffung internationaler Institutionen zum Schutz der Men-
schenrechte. Kurz nach dem Ende des Kalten Krieges postulierten
fuhrende Volkerrechtsexpert*innen die volkerstrafrechtliche Ver-
folgung geschehenen Unrechts als wesentliche Voraussetzung fiir die
erfolgreiche Uberfithrung eines Unrechtsregimes in einen Rechtsstaat.
Diane Orentlicher argumentierte zwei Jahre nach dem Fall der Berliner
Mauer, die Nirnberger Prozesse zeigten, dass Verbrechen gegen die
Menschlichkeit schon allein deshalb nicht ignoriert werden konnten,
weil ihre Begehung etwas antaste, was die Menschheit als Ganzes an-
gehe.® An dieser Position hielt sie trotz der Riickschlige bei der Verfol-
gung internationaler Verbrechen in Uganda und im Kongo fest. Auch
in Afrika, schrieb sie, konne der »Glaube an die eigene Besonderheit«
der Anwendung des Volkerrechts nicht entgegenstehen und man
misse, wenn man einer Kultur der Straflosigkeit nicht in die Hinde
spielen wolle, dafiir Sorge tragen, dass diejenigen, die schwere Men-
schenrechtsverletzungen begangen hitten, fiir ihr Tun zur Verantwor-
tung gezogen wiirden.” Ahnlich argumentiert der Vo6lkerstrafrechts-
experte Jean Migabo Kalere. Ein politischer Vers6hnungsprozess habe
im Kongo nur Aussicht auf Erfolg, wenn er an Bemithungen um die
Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen gekniipft sei, weshalb
er fiir die Einrichtung eines internationalen Straftribunals pladiere.®
In kongolesischen Menschenrechtskreisen hegt man Sympathien fiir
ein internationales Straftribunal, aber wie es zusammengesetzt sein
soll und wie sich seine Finanzierung sichern lief3e, ist offengeblieben.
Auch dem IStGH ist es bislang kaum einmal gelungen, Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Post-Konfliktlin-
dern stidlich der Sahara umfassend aufzukliren und sich als mora-
lische Instanz zu behaupten.

6  Orentlicher, »Settling Accounts«, S. 2556.
7 Orentlicher, mSettling Accounts( Revisited«, S.16—21.
8  Migabo Kalere, Génocide au Congo?, S.204-205.
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Zwar hat die Jurisprudenz des IStGH zur Lésung komplexer
volkerstrafrechtlicher Probleme wichtige Anstofse gegeben und die
Aufmerksamkeit der Weltoffentlichkeit fiir zuvor kaum beachtete
Konflikte geschirft. Der internationalen Strafgerichtsbarkeit wird
also vollig zu Recht eine Aufklirungs- und Katalysatorfunktion zu-
geschrieben, besonders im Bereich der sexuellen Gewalt in bewaffne-
ten Konflikten, ob man sie nun als Kriegswaffe bezeichnen mag oder
nicht.® Dennoch lasst sich schwerlich leugnen, dass der IStGH sich
im Umgang mit Menschenrechtsverletzungen in Afrika zwischen alle
Stithle gesetzt hat.

Den einen war das Vorgehen zu robust. Schon die Ausstellung
eines Haftbefehls gegen den Prisidenten des Sudan, Omar al-Bashir,
im Mirz 2009 trug dem Strafgerichtshof in Den Haag den Vorwurf ein,
neokolonialen Handlungsmustern verhaftet zu sein.!® Spitestens
seit der Bestitigung der Anklagen gegen Kenias Prisidenten Uhuru
Kenyatta und Vizeprisidenten William Ruto muss das Verhiltnis
zahlreicher afrikanischer Regierungen zum IStGH als schwer belastet
gelten. Sowohl Kenyatta als auch Ruto waren im Dezember 2010 von
der Anklagebehorde des IStGH beschuldigt worden, fiir den Aus-
bruch ethnischer Gewalt im Anschluss an die Parlamentswahlen in
Kenia im Dezember 2007 verantwortlich zu sein. Im Dezember 2014
wurden die Anklagen wieder zuriickgezogen, aber da war schon viel
diplomatisches Porzellan zerschlagen.!!

Den anderen missfiel, dass der IStGH nicht dominanter auftrat.
Man sei in Den Haag oft den Weg des geringsten Widerstands gegan-
gen, lautet der Vorwurf, und habe sich so Sympathien verscherzt, die
zu erhalten sich gelohnt hitte.!? Viele Menschenrechtsanwilt*innen
fihlen sich im Stich gelassen. Gerd Hankel glaubt, der IStGH wisse
um die Identitit derer, die fiir im Kongo begangene Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich zur Verant-
wortung zu ziehen seien. Wenn die Befehlskette fiir schwere Verbre-
chen bis in hochste Regierungskreise reiche und sich Mafsnahmen
der Strafverfolgung nur gegen die »kleinen Fische« richteten, sei klar,

9  Durham, »Women and International Criminal Law«, S. 260-264.

10  Tessema, »The International Criminal Court, S. 279.

11 ZuEinzelheiten: Ambos, Internationales Strafrecht, S. 137139 (§ 6, Rdnr. 35).
12 Niang, »Africa and the Legitimacy of the ICC in Questiong, S. 620—621.
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dass die Praimissen nicht ernst genommen wiirden, unter denen die
Zustindigkeit des IStGH begriindet sei.!® Kritik gab es also von allen
Seiten, zu viel habe der IStGH gemacht oder zu wenig, recht machte
er es niemandem.

Vor dem Hintergrund seiner eher bescheidenen Erfolge verblifft
die Fiille wissenschaftlicher Veréffentlichungen rund um das Gericht
in Den Haag. Von der Website des IStGH selbst, aber auch von unzih-
ligen Forschungseinrichtungen ldsst sich eine Flut von Dokumenten
herunterladen, die der volkerrechtlichen Diskussion eine Plattform
bieten, und Wissenschaftsverlage haben Lehrbiicher oder sogar Publi-
kationsreihen zum internationalen Strafrecht im Programm. Das Pro-
blem ist oft nicht die wissenschaftliche Qualitit, sondern die selbstre-
ferenzielle Art der Analyse. So stellt etwa Dennis Khakzad fest, dass
die Konfliktsituationen, fiir die eine Zustindigkeit des IStGH begriin-
det ist, in ihrer iiberwiegenden Mehrzahl neben anderen Merkmalen
wie etwa koloniale Vergangenheit, Rivalitit zwischen ethnischen
Gruppen, ein repressives Herrschaftssystem oder soziale Ungleich-
heit, das Merkmal fragiler Staatlichkeit aufweisen. Daraus folgert er,
in »fragilen« Staaten sei die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren
Verbrechen kommt, ndeutlich héher« als in »stabilen« Staaten.!*

Unbestritten ist, dass es in »fragilen« Staaten einen eklatanten
Mangel gibt, an fiir den ordnungsgemaifSen Betrieb der staatlichen
Institutionen erforderlichen Ressourcen zum Beispiel, auch an Bil-
dungsangeboten und Arbeitsplitzen, alles Faktoren, die Konflikte
begiinstigen. Allerdings werden vélkerrechtlich relevante Verbrechen
durchausauch in bewaffneten Konflikten begangen, an denen »stabile«
Staaten beteiligt sind, was die militirischen Interventionen westlicher
Staaten im Irak und in Afghanistan ausreichend belegen. Richtiger
wire es zu sagen, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass der IStGH
mit volkerrechtlichen Verbrechen befasst ist, die im Zusammenhang
mit bewaffneten Konflikten stehen, an denen »fragile« Staaten betei-
ligt sind, als mit Verbrechen, die in »stabilen« Staaten oder von Regie-
rungen derselben begangen werden. Ein solcher Befund allerdings ist
nicht kriminologisch erklirbar, sondern aus dem Umstand, dass das
Rom-Statut nur auf Mitgliedsstaaten Anwendung findet, von denen

13 Hankel, »Der Giftbecher des Robert H. Jacksong, S.186-203.
14 Khakzad, Kriminologische Aspekte v6lkerrechtlicher Verbrechen, S. 257.
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sich viele auf dem afrikanischen Kontinent befinden, und dariiber hi-
naus nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Fille an den IStGH
verweisen kann — und im Sicherheitsrat haben die finf stindigen Mit-
glieder ein Vetorecht, nimlich China, Frankreich, Grofsbritannien,
Russland und die USA.

Aus der Skepsis, die man der internationalen Gerichtsbarkeitauch
in Menschenrechtskreisen entgegenbringt, hat sich eine gedankliche
Stromung herausgebildet, die mehr nationale Kontrolle iiber das Ver-
fahren und die Zusammensetzung eines Gerichts mit internationa-
len Beziigen fordert. Insbesondere will man das scharfe Schwert des
Strafrechts nicht allein in den Hianden von Richter*innen belassen,
die bei aller Rechtskunde in der Materie nicht wirklich zu Hause sind.
So setzt sich etwa James Tsabora im Kongo fiir die Einrichtung eines
gemischten Gerichts nach dem Vorbild des Special Court for Sierra
Leone (SCSL) ein, dessen Besonderheit darin lag, dass er in Freetown
ansissig und aus Richter*innen zusammengesetzt war, die teils von
der Regierung Sierra Leones und teils vom Generalsekretir der Verein-
ten Nationen zu bestimmen waren. Angesichts der politischen Um-
stinde, meint der Autor, sei die Einrichtung eines solchen Gerichts
im Ringen um Gerechtigkeit in einer Post-Konfliktsituation wie im
Kongo die nbeste Option«.'® Festzuhalten ist, dass der SCSL fiir sich in
Anspruch nehmen kann, das erste auf der Grundlage internationalen
Rechts geschaffene Gericht zu sein, dem es gelungen ist, ein ehema-
liges Staatsoberhaupt wegen Verletzung des Kriegsvolkerrechts zur
Rechenschaft zu ziehen. Ein gemischtes oder hybrides Gericht wird
von Teilen der Literatur aber auch noch aus einem anderen Grund fiir
niitzlicher als ein internationales Tribunal gehalten. Die Zusammen-
arbeit kongolesischer und aus dem Ausland berufener Richter*innen
konne nimlich, so wird argumentiert, einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Kapazititen des nationalen Gerichtswesens leisten.!®

Einen moglichen Haken hat der Einsatz gemischter Gerichte in
Post-Konfliktgesellschaften aber auch. So ldsst sich etwa am Beispiel
der deutschen Nachkriegsjustiz zeigen, dass fiir das Projekt rechtlicher
Aufarbeitung geschehenen Unrechts institutionelle Kontinuitit we-

15  Tsabora, »Prosecuting Congolese War Crimesg, S.167.
16 Rwamuhunga/Langeveldt, »The Politics of Transitional Justice in the De-
mocratic Republic of the Congo«, S. 117-118.
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gen des fortwihrenden ideologischen Bezugs zum tiberwunden ge-
glaubten Unrechtsregime und der binnensystemischen Identititswah-
rung eine nicht zu unterschitzende Hypothek darstellt.!” Auch wenn
die vom Generalsekretir der Vereinten Nationen zu bestimmenden
Richter*innen beim SCSL in beiden Spruchkammern in der Mehrheit
waren, wird doch nur mit Mithe der Eindruck zu vermeiden gewesen
sein, dass sich ein Stiick vom alten Sierra Leone in das neue hintiberge-
rettet hat. Fiir den Kongo ist der SCSL daher keine passende Blaupause.

Komplementaritat

In einem von der Oxford University herausgegebenen Arbeitspapier
werden mobile Gerichte als geeignetes Werkzeug bezeichnet, um das
Problem der Straflosigkeit an der Wurzel zu packen und nicht nur die
niederen Dienstgrade, sondern auch hochrangige Offiziere der kon-
golesischen Armee fiir die von ihnen begangenen Kriegsverbrechen
zur Verantwortung zu ziehen.!® Anders als der IStGH, ein internatio-
nales Straftribunal oder ein Gericht mit gemischten Kammern kon-
frontieren mobile Gerichte die Offentlichkeit nicht mit einer Sicht auf
die Welt, die sich an den Erkenntnissen einer als entriickt geltenden
Volkerrechtswissenschaft orientiert, sondern an den »Verhiltnissen
vor Ort«. So schildert es die Menschenrechtsaktivistin Kelly Askin, die
2008 zum ersten Mal in den Osten des Kongo reiste und seither nach
Wegen sucht, der Ausbreitung sexueller Gewalt Einhalt zu gebieten.
Mobile Gerichte, schreibt sie im Blog der Open Society Foundations
(OSF), seien aus der Notwendigkeit geboren worden, die internatio-
nalen Bemithungen um Strafverfolgung volkerrechtlich relevanter
Delikte um »eine gewisse Form lokaler Justiz« zu erginzen.'® Was sie
damit meint, erortert sie in einem Aufsatz, der in einem Sammelband
zu sexueller Gewalt als »internationalem Verbrechen« erschienen
ist. Die Arbeit des IStGH sei vom Prinzip der Komplementaritit be-
stimmt, nach dem die Aufgabe der Strafverfolgung fiir schwere Men-
schenrechtsverletzungen vorrangig bei den staatlichen Strafverfol-

17 Sessar, »Herrschaft und Verbrecheng, S. 2.
18 Khan/Wormington, »Mobile Courts in the DRCg, S.19.
19  Askin, »Fizi Diary«.
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gungsorganen liege. Daraus folge, dass betroffene Staaten »weit mehr«
tun missten als bislang, um sicherzustellen, dass schwere Verbrechen
geahndet wiirden.?° Diese Einschitzung deckt sich mit dem, was viele
Mitarbeiter*innen internationaler Organisationen tiber die Lage im
Kongo denken.

Die kongolesische Regierung war zunichst bemtiht, die Dimen-
sion des Problems sexueller Gewalt herunterzuspielen. In Gesprichen,
dieich mitReprisentant*innen des Staates fiihrte, wurde der Eindruck
vermittelt, sexuelle Gewalt existiere vor allem in der Fantasie interna-
tionaler Organisationen, die sich um ihre Daseinsberechtigung sorg-
ten. Der Druck aber, den internationale Organisationen auf die Regie-
rung austibten, blieb nicht ohne Wirkung. Im Juli 2014 wurde Jeanine
Mabunda, eine enge Vertraute des Prisidenten, auf den Posten einer
personlichen Vertreterin fiir Fragen sexueller Gewalt und der Rekru-
tierung von Kindersoldat*innen berufen. Mabunda befiirwortete die
riickhaltlose gerichtliche Aufklirung aller Vergewaltigungsvorwiirfe
gegen Angehorige der FARDC, sprach sich aber gegen die Akademi-
sierung des Phinomens sexueller Gewaltaus. Statt eine Untersuchung
nach der anderen durchzufiihren, sollten internationale Organisatio-
nen ihr Augenmerk auf praktische Dinge legen und dabei helfen, etwa
eine Hotline fiir die Opfer sexueller Gewalt einzurichten.?! Ob Ma-
bunda glaubte, eines der vertracktesten Probleme, mit dem der Kongo
zu tun hat, kénne durch die Bereitstellung einer Rufnummer gel6st
werden, ist schwer zu sagen. Jedenfalls stellte sie sich in den Dienst der
Sache und wurde das Gesicht einer rundum erneuerten Kommunika-
tionsstrategie der Regierung.

Prisident Kabila personlich verkiindete in seiner Ansprache zur
Eroffnung der 72. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen in New York den angeblichen Durchbruch. Die Ge-
richte hitten in mehreren hundert Verfahren die Titer*innen sexuel-
ler Gewalt verurteilt, und zwar unabhingig von sozialer Stellung oder

20 Askin, »Treatment of Sexual Violence in Armed Conflicts«, S. 54-55. Schon
zehn Jahre zuvor hatte Askin (»Prosecuting Wartime Rape and Other Gen-
der-Related Crimes under International Lawy, S.288-349) angesichts lang-
wieriger Verfahren vor den internationalen Straftribunalen davor gewarnt,
im Kampf gegen sexuelle Gewalt im Kongo und anderswo nachzulassen.

21 Chonghaile, »Top Congo Official Hopes to Shed Country’s yRape Capital of
the World« Tagg.
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militirischem Rang. Das Ende der Straflosigkeit fiir sexuelle Gewalt
sei gekommen, restimierte er, und blickte zufrieden in den Saal.?? Es

schien ihn nichtzu stéren, dass die Reihen des Plenums stark gelichtet
waren, ein untriigliches Zeichen dafiir, dass ihm politische Legitimi-
tat und personliche Glaubwiirdigkeit abhandengekommen waren. So

peinlich berithrt man beim Ansehen des online gestellten Videos der
Rede sein mag — der Auftritt Kabilas war Wasser auf die Miihlen der
globalen Kampagne fiir die Beendigung der Straflosigkeit im Kongo.
Auf der grof3tmoglichen politischen Biithne hatte der Staatschef eines

der von sexueller Gewalt am meisten betroffenen Linder erklirt, dass

die Mobilisierung der Gerichte, mithin also auch der Einsatz mobiler
Gerichte, einen entscheidenden Beitrag zur Beseitigung der Straflosig-
keit leisten konne.

Die Idee einer Gerichtsbarkeit der kurzen Wege gewann vor
dem Hintergrund der Erntichterung tiber die Arbeit des IStGH wei-
ter an Profil. Trotz seiner engen Voraussetzungen namlich wird Ar-
tikel 17 IStGH-Statut, nach dessen Wortlaut die Zustiandigkeit des
Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag begriindet ist, wenn
ein Staat »nicht willens oder nicht in der Lage« ist, nErmittlungen oder
die Strafverfolgung ernsthaft durchzufiihren, in Teilen der Literatur
als Ausdruck einer imperialen Haltung verstanden, die Interventio-
nen der reichen Staaten Vorschub leiste, auf Kosten derer, die nicht
iber entsprechende Ressourcen verfiigten.?® Unterstiitzer*innen des
[StGH argumentieren zwar, dass kein Staat gezwungen werde, dem
Rom-Statut beizutreten, aber zu glauben, dass es internationalen Fi-
nanzgebern gleichgiiltig sei, wie sich Empfingerstaaten der Idee einer
internationalen Strafgerichtsbarkeit gegeniiber positionieren, wird je-
denfalls Beobachter*innen der politischen Situation im Afrika siidlich
der Sahara nicht leichtfallen. Mobile Gerichte, sagten mir Graswur-
zelaktivist*innen im Kongo immer wieder, kimen gerade zur rechten
Zeit. Statt sich bevormunden zu lassen, nehme die nationale Justiz
die Dinge selbst in die Hand und stelle Gerechtigkeit vor den Augen
der Dorfgemeinschaft her, in deren Mitte ein Verbrechen geschehen
sei.

22 Kabila, Eréffnung der 72. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen.
23 Cowell, »Inherent Imperialismg, S. 675-678.
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Richtigist, dass aus der riumlichen Distanz zum Geschehen, wel-
ches ein Gericht zu beurteilen hat, ein Mehr an Sachkenntnis nicht
folgt. So berichtet der Afrika-Forscher Phil Clark, ein Richter des fiir
den Volkermord in Ruanda zustindigen Arusha-Tribunals habe ihm
erklirt, es komme fiir ihn nicht infrage, nach Ruanda zu reisen, weil
er seine Arbeit nicht machen konne, wenn er sich der Situation im
Land aussetze.?* Aber wie soll ein Richter oder eine Richterin Recht
sprechen, wenn er oder sie glaubt, es sei besser, den politischen und
sozialen Kontext eines Verbrechens aufSer Acht zu lassen?

Nicht verwunderlich, dass sich Clark auf die Seite der mobilen Ge-
richte schligt. Diese seien all das, was internationale Gerichte nicht
seien, nimlich giinstig, nachhaltig und fiir die Betroffenen sichtbar.?®
Ahnliches hérte ich auch im Kongo, oft verpackt im Jargon internati-
onaler Organisationen. Im Gegensatz zu Modellen, die sich auf den
»Trickle-down-Effekt« internationaler Gerichte und Tribunale ver-
liefSen, verfolge man mit der Unterstiitzung mobiler Gerichte einen
»Bottom-up-Ansatz«. Anders als der IStGH nehmen mobile Gerichte
also fiir sich in Anspruch, Verbrechen nicht nur exemplarisch, son-
dern flichendeckend zu ahnden.

Leuchtturmfunktion

Mobile Gerichte haben internationale Regierungs- und Nichtregie-
rungsorganisationen aber nicht nur fiir sich eingenommen, weil man
glaubt, dass sie im Kongo einen Prozess des Aufriumens in Gang brin-
gen konnten. Aus den Foren global vernetzter Graswurzelaktivist*in-
nen sind sie auch aus einem anderen Grund nicht wegzudenken. Man
traut ihnen zu, eine Leuchtturmfunktion einzunehmen, den Men-
schen den Glauben an die Giiltigkeit einer allgemein verbindlichen
Rechtsordnung zuriickzugeben. Im Londoner Online-Magazin Think
Africa Press wird die Uberzeugung geiuf3ert, mobile Gerichte giben
dem Kampf gegen die Straflosigkeit im Kongo einen »neuen Impuls«.2°
Warum es wichtig ist, einen solchen Impuls zu setzen, wird deutlich,

24 Clark, »The Politics of Transitional Justice in Rwandag, S.73.
25 Clark, »Hung Jury«.
26 Porter, »Mobile Gender Courts«.
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wenn man sich mit dem Wesen dessen beschiftigt, was in Menschen-
rechtskreisen impunity genannt wird, ein Zustand der Straflosigkeit

fir schwere Verbrechen, der mit Straffreiheit der Titer*innen nur
unzureichend beschrieben ist. Straflosigkeit nimlich begriindet eine

»Kultur der Ignoranz«, eine ngesellschaftliche Negation dessen, was

den Opfern und Uberlebenden widerfahren ist«.” Nicht wissen zu

wollen, was mit den Menschen im Land geschieht, ist der erste Schritt

zur Auflerkraftsetzung des Rechtsstaates. Dem entgegenzuwirken,
braucht es klare Antworten, die auf biirokratische Empfindlichkeiten

und Hierarchien aller Art keine Riicksicht nehmen.

Im Fokus der Aufmerksamkeit mobiler Gerichte im Kongo stehen
schwere Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Verletzungen
des Schutzgutes der sexuellen Selbstbestimmung, deren forensische
Aufbereitung, wie ein Blick in die Literatur erhellt, grofde Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen hat.?® Anlisslich der Verabschiedung der Re-
solution 1820 (2008) durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen,
ein Meilenstein in der Kampagne fiir die Beseitigung sexueller Gewalt
in bewaffneten Konflikten, nannte das Biiro des Hochkommissars der
Vereinten Nationen fiir Menschenrechte Zahlen. Nach Angaben loka-
ler Gesundheitszentren wiirden allein in der Provinz Stid-Kivu jeden
Tag 40 Frauen vergewaltigt.? Wollte man fiir die Provinz Nord-Kivu
ein vergleichbares Niveau sexueller Gewalt annehmen, was aufgrund
einer dhnlich prekiren Sicherheitslage und einer nahezu identischen
Bevolkerungszahl vertretbar erscheint, kime man allein in den beiden
Kivu-Provinzen auf annihernd 30 0oo Fille pro Jahr. Im Kongo horte
ich oft, es seien mehr, manchmal auch, es seien weniger. So schwierig

27 Rauchfuss, »Der Schmerz geht voriiber, aber die Demiitigung bleibt, S. 141.

28 Freedman, Gender, Violence and Politics in the Democratic Republic of
Congo, S.79-80; Muvumba Sellstrém, Stronger than Justice, S.59-75.
Sexuelle Gewalt als gesellschaftliches Phinomen ist ohne die Dimension
der Macht nicht zu erklaren, die sich im Geschlechterverhiltnis bisweilen
als Lustan der Erniedrigung ausdriickt, weshalb, politisch korrekt, auch von
sexualisierter Gewalt gesprochen wird. Ich benutze in dieser Untersuchung
den Begriff sexuelle Gewalt, um anzuzeigen, dass es dem Tater oder der Ta-
terin beim Ausleben der Macht tiber die Herabsetzung des Anderen hinaus
auch um sexuelle Befriedigung geht.

29 OHCHR, »Rape: Weapon of Wark«.
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es aber sein mag, sich auf eine Zahl festzulegen — an der Dringlichkeit
des Problems diirften keine Zweifel bestehen.

Wie dramatisch die Folgen sexueller Gewalt fiir die Betroffenen
sind, wurde mir in Gesprichen klar, die ich im September 2013 in
Walungu, 40 Kilometer siidwestlich von Bukavu, fithrte.’° Anastasie,
eine Frau von Anfang 40, erzihlte mir, dass sie in ihrem Haus iiber-
fallen und von vier Rebellen der Forces Démocratiques de Libération
du Rwanda (FDLR) vergewaltigt worden war. Danach war sie nicht
mehr in der Lage, ihren Urinfluss zu kontrollieren. Es stellte sich he-
raus, dass sie unter einer Fistel litt. Sie wurde von einem Arzteteam
aus Belgien operiert und verbrachte viele Monate im Krankenhaus. Als
sie entlassen wurde, erfuhr sie, dass ihr Mann mit einer anderen Frau
eine neue Familie gegriindet hatte. Anastasie und ihr Mann nahmen
eine Paarberatung in Anspruch. »Mein Mann trennte sich schlieSlich
von der anderen Frau und nahm mich zuriicke, sagte sie. »Die Fami-
lie meines Mannes aber war damit nicht einverstanden. Sie meinten,
ich hitte einen Fluch auf mich geladen.« Der 6rtliche Pfarrer betete fiir
sie, aber verstofden wurde sie dennoch. Anastasie und ihr Mann leben
heute an einem anderen Ort, weit weg von ihrem fritheren Zuhause.
Zu der anderen Frau und dem Kind hat der Mann keinen Kontakt mehr.

Auch die Geschichte von Clémence, einer Frau von Mitte 30,
macht deutlich, wie verheerend die Auswirkungen sexueller Gewalt
sind. Clémence war von Rebellen der FDLR entfiihrt und vergewal-
tigt worden. Als sie wieder nach Hause kam, wollte ihr Mann nichts
mehr von ihr wissen. Clémence begab sich in psychologische Behand-
lung. »Mit der Zeit wurde mir klar, dass das, was mir passiert war, jeder
Frau hitte passieren kénnen.« Ihr Mann hat sie dennoch verlassen und
kommtauch seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nach. Die Kinder
gehen nicht zur Schule. Clémence wohnt im Haus ihrer verstorbenen
Eltern, aber ihre Briider wollen, dass sie auszieht. »Ich bin iiber diese
Ungerechtigkeit sehr wiitend, aber es gibt nichts, was ich tun kann.«

30 Die Gespriche fanden im Beisein einer Arztin im Feldbiiro des Centre d’As-
sistance Médico-Psychosociale (CAMPS), einer Nichtregierungsorganisation
mit Sitz in Bukavu, statt. CAMPS gehort zu den wenigen Nichtregierungs-
organisationen im Kongo, die den Geschidigten sexueller Gewalt sowohl
medizinische als auch psychosoziale Unterstiitzung anbieten.
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In einem Beitrag tiber die Rolle, welche die deutsche Justiz spielen
konnte, um im Kongo geschehenes Unrecht aufzuarbeiten, schildert
Gabriela Mischkowski, Mitbegriinderin der Frauenrechtsorganisation
Medica Mondiale, den Fall einer Frau aus Suid-Kivu. Diese Frau wird
von Rebellen iiberfallen, vergewaltigt und verschleppt. Als sie den Re-
bellen nach monatelanger Gefangenschaft und sexueller Versklavung
entkommen kann, ist sie schwanger. Der Mann gibtihr die Schuld und
verstof3t sie. Mischkowski kommt zu dem Ergebnis, dass die Situation
von Frauen und Midchen in vielen Nachkriegs- und Ubergangsgesell-
schaften von »faktischer Rechtlosigkeit« geprigt sei. Sicherheit im
offentlichen und privaten Bereich suchten sie oft selbst dann vergeb-
lich, wenn staatliche Strukturen wieder griffen. Beim Versuch, Straf-
verfolgung gegen ihre Peiniger zu erzwingen und Schadenersatz zu
erstreiten, seien sie auf sich allein gestellt und nicht selten gezwungen,
fiir die Durchsetzung ihrer Rechte mit dem »sozialen Tod« zu bezah-
len.3! Warum das so ist, kann man nur verstehen, wenn man den so-
zialen Kontext in den Blick nimmt. Sexuelle Gewalt nimlich istin der
kongolesischen Gesellschaft ein Tabuthema. Dartiber zu sprechen hat
stigmatisierende Wirkung.

Welch lahmende Angst das Phanomen der Straflosigkeitim Kongo
auslost, macht die Schauspielerin Claudia Mongumu in Rentrez chez
vous et racontez deutlich, einem kurzen, von ihr selbst geschriebe-
nen Stiick, das seinen Titel einem Zitat verdankt. »Geht heim und
berichtets, erzahlt Mongumu im Interview, sei die Botschaft, welche
die Rebellen im Osten des Kongo den Frauen mit auf den Weg giben,
wenn sie aus wochen- oder monatelanger sexueller Sklaverei entlassen
wirden; gemeint sei: Lasst die Frauen in eurem Dorf wissen, was sie
erwartet, wenn sie an die Reihe kommen!®? Eine letzte Erniedrigung
der Frauen und Midchen, die man laufen lisst, eine finstere Drohung
fiir die anderen. Frei und sicher werden sie sich alle nicht mehr fithlen
konnen.

Im Mai 2016 fithrte Mongumu ihr Stiick im Pariser Salon des Soli-
darités auf, einer Begegnungsstitte fiir die Planer und Gestalter inter-
nationaler Entwicklungszusammenarbeit, die alle zwei Jahre in einer

31 Mischkowski, »Die andere Sicht zur Sache, S. 114115, 123.
32 Virginie de Galzain im Gesprich mit Claudia Mongumu, »Violences sexuel-
lesen RDC«.
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Halle des Parc des Expositions stattfindet, dem gréfSten Messekomplex
Frankreichs. Im Anschluss hielt Samy Kahindo Mukombozi einen
Vortrag iiber die Massenverbrechen im Osten des Kongo und die He-
rausforderungen im Kampf gegen die Straflosigkeit. Mukombozi, im
Kongo als Rechtsanwalt titig und auf3erdem Direktor einer lokalen
Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Uvira, fand deutliche Worte.
Unlingst sei ein Dorf in der Nihe von Beni, 215 Kilometer nérdlich
von Goma, tiberfallen worden. Die Titer hitten ein Blutbad angerich-
tet und auch Kinder und schwangere Frauen nicht verschont.?* Mo-
bile Gerichte hitten einen priventiven Auftrag, entfalteten aber auch
abschreckende Wirkung. Auf diese Weise leisteten sie einen Beitrag
im Kampf gegen die Straflosigkeit und ebneten den Opfern den Weg
zur Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen. Eine solche
Einschitzung sollte ich im Laufe meiner Recherchen 6fter horen, aber
lobende Worte gab es auch von anderer Seite. Immer wieder fithrten
Aktivist*innen das Argument der Friedensdividende ins Feld, die man
von einer funktionstiichtigen Justiz erwarten konne.

Friedenssicherung

Internationale Ranglisten gehen von einer wechselseitigen Abhingig-
keit von Frieden und Rechtsstaatlichkeit aus. Der Fund for Peace etwa,
eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Washington D.C., zihlt
den Kongo seit Jahren zu den zehn instabilsten Lindern der Erde. Im
Fragile States Index fiir 2020 nahm der Kongo in der Gesamtwertung
den flinften, in puncto Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gar

33 Das Massaker, das am 3.Mai 2016 im 60 Kilometer von Beni entfernten
Dorf Luna Mutshunge stattfand, in unmittelbarer Nihe zu einem Lager der
FARDC und einem weiteren der MONUSCO, kostete 19 Menschen das
Leben. Der Journalist Yassin Kombi (»Massacres prés de Béni: »J’ai vu des
femmes enceintes et des enfants égorgés«) gibt den Bericht eines Augenzeu-
gen wieder, der grausige Details des Vorfalls schildert. Als sei die Lage nicht
schon kompliziert genug, mehren sich die Anzeichen dafiir, dass Einheiten
der FARDC sich bei Uberfillen auf die Zivilbevélkerung mit Rebellengrup-
pen zusammenschlief3en. So hat etwa die Congo Research Group (»Mass
Killings in Beni Territory, S.29-64) Material zusammengetragen, das die
Vermutung stiitzt, die FARDC hitten maf3geblichen Anteil an der Gewalt
im Raum Beni, die gemeinhin den ADF zugeschrieben werde.
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den vierten Platz ein. Nach Ansicht der Autor*innen der Studie ist in
keinem Land auf3er Syrien, Agypten und dem Jemen das Risiko gréfer,
Opfer behordlicher oder gerichtlicher Willkiir zu werden, was wiede-
rum dem Rechtsfrieden abtriglich ist und Konflikte schiirt.3* Zwar ist
im Umgang mit solchen Ranglisten Vorsicht geboten, weil sich der Be-
wertungsvorgang aus Datensitzen speist, die zu erstellen nicht mog-
lich wire, ohne wiederum Wertungen zu treffen. Allerdings besteht
Konsens dariiber, dass bewaffnete Konflikte nur eingedimmt werden
koénnen, wenn man die Justiz wieder handlungsfihig macht. Rechts-
staatlichkeit wird so zu einem zentralen Anliegen auch der Friedensar-
beit, was sich in den Priorititen der Vereinten Nationen manifestiert.

In seinen Berichten an den Sicherheitsrat zeichnet der Generalse-
kretir der Vereinten Nationen von der Lage im Kongo, dem Einsatzge-
biet der grofSten Friedensmission aller Zeiten, ein diisteres Bild. Um
nationale Kapazititen im Bereich der Strafverfolgung zu stirken, ha-
ben die Vereinten Nationen im Kongo Trainingsmodule fiir die Polizei
entwickelt und Prosecution Support Cells eingerichtet, welche die Ar-
beit der Staatsanwaltschaft unterstiitzen sollen.®> Auch die Unterstiit-
zung mobiler Gerichte darfals Teil eines Planes gelten, der darauf ziel,
im Interesse der Friedenssicherung die Funktionsfihigkeit der Justiz
im Kongo nachhaltig zu erh6hen.

Die kongolesische Justiz aber wird die Schuldigen nicht ihrer ge-
rechten Strafe zufiihren, solange sie zur »Verteidigung« des Landes
noch gebraucht werden oder man ihrer wegen der Sicherheitslage
nicht habhaft werden kann. Im Umbkehrschluss wird behauptet, dass
ein Staat, der das Recht nicht schiitzen konne, auch zu Frieden und
Sicherheit keinen Beitrag zu leisten imstande sein werde.3¢ Strafrecht-
liche Sanktion setzt also in Gebieten, die nicht oder nicht vollstindig
unter staatlicher Kontrolle stehen, militirische »Befriedung« voraus.
Diese wiederum wird nur um den Preis einer Aufstockung der Mittel
fiir internationale Friedensmissionen in Kriegs- und Krisengebieten
zu haben sein. So handelt es sich beim Kongo weder um das erste noch
einzige Land, von dem es heif3t, es werde dem Frieden nur niherkom-

34 Fund for Peace, Fragile States Index 2020.

35 United Nations General Assembly, Delivering Justice, S.13 (§ 39).

36 Davidsson/Thoroddsen, »Rule of Law Programming in the DRC for the Sake
of Justice and Security«, S. 119.
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men, wenn man sich von der Kultur des politischen Kompromisses
verabschiede. Wie schmal der Grat zwischen zivilem und militari-
schem Engagement geworden ist, zeigt der Begriff der humanitiren
Intervention, der den Gebrauch militirischer Mittel zur Durchsetzung
einer humanitiren Agenda ausdriicklich einschlief3t.>”

Auch die internationale Entwicklungszusammenarbeit, sagten
mir Mitarbeiter*innen internationaler Organisationen hinter vorge-
haltener Hand, sei gut beraten, die fruchtlosen Bemithungen um Ko-
operation mit staatlichen Stellen einzustellen und ihre eigene Agenda
zu verfolgen. Allerdings nehmen Beobachter*innen schon seit eini-
ger Zeit mit Sorge zur Kenntnis, dass eine Verkniipfung entwick-
lungspolitischer Ziele mit der Idee der Friedenssicherung die Gren-
zen zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und militirischer
Einmischung verwischt. Expats aller Couleur bedienen sich derselben
Rhetorik, leben in denselben Compounds und bewegen sich in den-
selben gesellschaftlichen Zirkeln.3® Mobile Gerichte bilden fiir die dis-
kursive und logistische Gleichschaltung das passende Scharnier. Sollte
es Menschenrechtsaktivist*innen und Befiirworter*innen internatio-
naler Friedenseinsitze gelingen, sich auf eine gemeinsame Agenda zu
verstindigen, werden mobile Gerichte im Gefolge von Kampfeinsit-
zen noch konsequenter als bisher fiir die Rechtsstaatsférderung neues
Terrain erschliefSen.

Soziale Gerechtigkeit

Viele nationale Partner befiirworten die von den Vereinten Nationen
verfolgte Linie des Wiederaufbaus staatlicher Strukturen, wenn auch —
im Kongo — mit anderer Akzentuierung. Im Dezember 2018 etwa lud
das Auswirtige Amt der Bundesrepublik Deutschland Vertreter der
deutschsprachigen Zivilgesellschaft zu einem Runden Tisch nach
Berlin ein, um Mafsnahmen der Rechtsstaatsférderung zu diskutieren.
Grundlage war unter anderem ein Impulspapier, das ausfiihrt, die Un-
terstiitzung mobiler Gerichte sei geeignet, in fragilen Kontexten einen

37 Teson, »The Liberal Case for Humanitarian Interventiong, S. 97.
38 Fassin, »Heart of Humaneness«, S. 284—285; Mertens/Pardy, mSexurity«and
its Effects in Eastern Democratic Republic of Congo«, S.960-964.
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niedrigschwelligen, effektiven Zugang zu Recht und Justiz zu ermég-
lichen.?® Was man sich von der Barrierefreiheit der Justiz verspricht,
verdeutlichen die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung.
Man werde sich im Bereich der Stirkung einer regelbasierten Weltord-
nung fiir die »soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung« engagie-
ren, im Einklang mit der globalen Agenda 2030, die gesellschaftliche
Inklusion ausdriicklich zu ihren Zielen zdhlt.*°

Auch in den Gesprichen, die ich mit Mitarbeiter*innen lokaler
und internationaler Organisationen im Kongo fithrte, wurden mobile
Gerichte als biirgernahe und effektive Dienstleister gepriesen. Wenn
man es ernst meine mit dem Versprechen, staatliches Handeln an
den Bediirfnissen des Einzelnen auszurichten, komme man um die
mobilen Gerichte nicht herum, schliefSlich verkiirzten sie die Dis-
tanz der Justiz zu den Rechtsunterworfenen: »On approche la justice
aux justiciables.« Mit der Entsendung mobiler Gerichte zeige der im
Alltag der Menschen weitgehend abwesende Staat nicht nur Prisenz,
sondern auch Handlungsfihigkeit. Zugleich erhalte die Bevolkerung
Gelegenheit, an Ort und Stelle mitzuverfolgen, wie Gerechtigkeit in
Fillen hergestellt werde, die ihr Gemeinschaftsgefithl unmittelbar be-
eintrichtigten.

Ubergangsjustiz

Mobile Gerichte haben schliefdlich auch in Transitional-Justice-De-
batten ihren Platz gefunden. Wenn es gelinge, geschehenes Unrecht
aufzuarbeiten, horte ich im Kongo oft, wiirden die Menschen darauf
verzichten, zum Mittel der Selbstjustiz zu greifen, um sich zu holen,
was ihnen nach dem eigenen Empfinden zustehe. Die Bewegung der
Transitional Justice, ein Anglizismus, der mit Ubergangsjustiz oder
Ubergangsgerechtigkeit iibersetzt werden kann, nahm in den Demo-
kratiebewegungen Latein- und Mittelamerikas ihren Ausgang. Nunca
mds, niemals wieder, war die Antwort auf den »schmutzigen Kriegg,

39 Rechtsstaatsforderungs-Hub, »Mobile Courts, Legal Clinics and Micro-
justicex, S. 2.

40 Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, Eine vertiefte Partner-
schaft mit Afrika, S. 23.
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den Argentiniens Militirdiktatur in den spiten 1970er und frithen
1980er Jahren gegen die Opposition im Land gefiihrt hatte. Man wollte
die Familien nicht im Ungewissen dariiber lassen, was mit den An-
gehorigen passiert war, von denen es hief3, sie seien »verschwundenc.
Auch wollte man ihnen die Gewissheit geben, dass das Geschehene
sich niemals wieder ereignen wiirde.*! Ob Antwort auf begangenes
Unrecht oder Signal zum Aufbruch in eine hellere Zukunft — Transi-
tional Justice bot sich als Losung fiir alle an, die nach der Erfahrung kol-
lektiver Gewalt glaubten, dass sich die politischen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen dndern miissten.

Auch auf dem afrikanischen Kontinent fand die Idee der Uber-
gangsjustiz viel Anklang. Die Wahrheits- und Vers6hnungskommis-
sion in Suidafrika ist das vielleicht prominenteste Beispiel einer Reihe
von Institutionen, die sich einerseits fiir die Verbrechensaufklirung
unter Mitarbeit der Tater*innen einsetzten, andererseits fiir die Ahn-
dung geschehenen Unrechts. Im Kongo blieben die Bemithungen um
Gerechtigkeit im Ansatz stecken. Die Institutionen, deren Auftrag es
war, die "Wahrheit« herauszufinden und Verséhnung zu stiften, lie-
ferten nicht. Auch die Commission de Verité et de la Réconciliation blieb
hinter den Erwartungen zuriick. Fiir die Uberlebenden auch schwers-
ter Menschenrechtsverletzungen gab es keine Wiedergutmachung, fiir
die Angehorigen der Opfer keine Aufklirung und kein Versprechen,
dass das Unfassbare nicht wieder geschehen werde.*? Bis heute sto-
Ben zivilgesellschaftliche Bemithungen um die Aufarbeitung syste-
matisch begangenen Unrechts in kongolesischen Regierungskreisen
auf erbitterten Widerstand. Auch fehlt es fiir die Griindung einer un-
abhingigen Wahrheits- und Vers6hnungskommission an einer Vision.
Nicht ohne Grund wird die kongolesische Gesellschaft von Beobach-
ter*innen als Schiff beschrieben, dessen technische Gerite ausgefallen
sind und das dahintreibt, ohne Kompass, ohne Orientierungspunkt,
ohne Ziel.** Umso wichtiger, sagten mir Mitarbeiter*innen interna-
tionaler Organisationen, sei der Einsatz mobiler Gerichte, denn diese
hitten bereits unter Beweis gestellt, dass sie funktionierten und nicht

41 Seidel, »Practising Justice in Argentina, S.70-7s.

42 Affa’a Mindzie, »Transitional Justice, Democratisation and the Rule of Lawy,
S.117; Diku Mpongola, »Dealing with the Past in the DRCg, S.184.

43 Aleyeti Kabwa, Batir le Congo, S.174.
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nur die [lusion schiirten, das Land auf den Weg in eine Zukunft frei
von bewaffneten Konflikten zu bringen.

Interessen der Finanzgeber

In den Gesprichen, die ich mit Mitarbeiter*innen internationaler
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen fiihrte, standen oft
die Bedirfnisse der Menschen im Kongo im Vordergrund. Um ih-
nen vor Augen zu fiihren, dass die Titer*innen ihrer gerechten Strafe
nicht entgehen kénnten, wurde mir in den Biiros namhafter Nicht-
regierungsorganisationen in Goma und Bukavu erldutert, brauche es
mehr als die langsam mahlenden Miihlen der Justiz. Mobile Gerichte
lieferten klare und schnelle Antworten, nihmen mithin den Frauen
und Midchen die Angst, in ihrem Dorf Wasser holen zu gehen und
Feuerholz zu sammeln. Mobile Gerichte seien daher nicht nur hand-
lungsfihig, sondern auch glaubwiirdig. Nur manchmal, in Momenten
selbstreflexiver Analyse interner Abliufe, wurde deutlich, dass die
Organisation mobiler Gerichte auch die Interessen der Geldgeber be-
dient.

Die Perspektive derer, die ein internationales Hilfsprojekt aufs
Gleis setzen, gerit angesichts der dringenden Probleme, denen man
sich in Post-Konfliktszenarien des globalen Siidens gegentibersieht,
leicht aus dem Blick. Da aber niemand alle Probleme gleichzeitig 16-
sen kann, muss eine Entscheidung dariiber fallen, welches Problem
angegangen und wie eine Losung bewerkstelligt werden soll. In die-
sem Entscheidungsprozess kommen Uberlegungen der Offentlich-
keitswirksamkeit einer Kampagne ebenso zum Tragen wie betriebs-
wirtschaftliche Erwigungen.** So ist es ein offenes Geheimnis, dass
internationale Programme zur Férderung der Rechtsstaatlichkeit trotz
emotionaler Spendenappelle mit strategischem Kalkiil entwickelt und
unter den kritischen Augen eines Evaluierungsteams implementiert
werden, das auf die Umsetzung entwicklungspolitischer Vorgaben
achtet. Im Wesentlichen sind es drei Erwagungen, die internationale
Finanzgeber fir mobile Gerichte einnehmen.

44 Krause, Das gute Projekt, S. 23-54.
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Erstens kann die Verhandlungsdauer mobiler Gerichte und die
Zahl ihrer Einsitze an Budgetschwankungen angepasst werden. Ins-
besondere fiir internationale Nichtregierungsorganisationen — so sehr
sie in ihren Kampagnen auch herausstreichen, dass jede noch so kleine
Spende Grofses bewirken kann - ist Spendenfluktuation ein Problem,
dasin der Bilanzplanung abgebildet sein muss. Exit-Strategien werden
in der Regel entworfen, noch bevor man in die Projektarbeit eintritt,
denn wer zu lange an einem Thema festhilt, wird von der Offentlich-
keit nicht mehr wahrgenommen.

Zweitens ist fiir internationale Finanzgeber eine Zusammenarbeit
mit staatlichen Stellen in sensiblen Bereichen wie Sicherheit und Jus-
tiz verlockend, weil sie dort ansetzt, wo »Entscheidungen nicht blof3
kommentiert, sondern auch getroffen werden«.*> Zwar gelten Nichtre-
gierungsorganisationen, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften
und Berufsverbinde in fragilen Staaten als natiirliche Verbiindete im
Kampf gegen verkrustete Strukturen autokratischer Herrschaft—nicht
zuletzt im Kongo, wo internationale Finanzgeber nicht miide werden
zu betonen, wie wichtig die Férderung zivilgesellschaftlicher Initiati-
ven ist. Allerdings findet sich die Vorstellung einer Zivilgesellschaft,
die sich gegen staatliche Bevormundung zur Wehr zu setzen weifs, in
der sozialen Wirklichkeit Afrikas nicht immer bestitigt.*®

Drittens schliefslich gewihrleisten mobile Gerichte — anders als
die traditionelle Streitschlichtung der mwamis, der Dorfiltesten —
einen kontinuierlichen Fluss kriminologisch verwertbarer Daten. Das
Eingestindnis mangelnden Wissens ist den Verantwortlichen in-
ternationaler Finanzgeber immer schon schwergefallen. Sie handeln
ja, weil sie besser als andere wissen, was im Kriegs- oder Krisenland
nottut.*” Voraussetzung fiir dieses Wissen sind Analysen, deren Be-
lastbarkeit davon abhingt, dass sie sich statistisch unterfiittern las-
sen — ein Problem in Konfliktregionen wie dem Osten des Kongo, in
denen sich, wie Beobachter*innen offen eingestehen, Statistiken etwa
zu Geburten, Todesfillen, die Schule besuchenden Kindern oder zum

45  Hintergrundgesprach mit der Mitarbeiterin einer internationalen Nichtre-
gierungsorganisation in Goma.

46 Datzberger, »Civil Society in Sub-Saharan African Post-Conflict States«,
S.20-24.

47  Berger, »Global Village Courts, S.203.
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Unterschreiten einer wie auch immer bemessenen Armutsgrenze zu-
verldssig nicht erstellen lassen.*® Mobile Gerichte liefern solche Da-
tensitze mit grofder Verlasslichkeit, denn zur Feststellung der Anzahl
durchgefiihrter Verfahren und ihres Gegenstandes gentigt ein Blick in
das Prozessregister.

Interventionen im Kongo

Die Durchfithrung eines mobilen Gerichts ist durchaus nicht immer
ein aufwendiges Unterfangen. Zuweilen reicht die Unterstiitzung
einer lokalen Nichtregierungsorganisation aus, um die Logistik bereit-
zustellen und fiir die anfallenden Kosten aufzukommen. In aller Regel
aber lassen sich mobile Gerichte im Kongo ohne die tatkriftige Hilfe
internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen nicht
realisieren. Auch politische Prozesse werden nicht selten von Geldge-
bern aus dem Ausland gesteuert oder zumindest doch beeinflusst. Das
Phinomen der asymmetrischen Kriegsfithrungist unter dem Gesichts-
punkt internationaler Interventionen von besonderer Bedeutung. Zur
Durchsetzung ihrer Interessen im Ausland bedienen sich Regierun-
gen seit den 1990er Jahren auch in Afrika verstirkt bewaffneter nicht-
staatlicher Akteure, als was sie auch firmieren mégen — ob als Piraten,
S6ldner, Milizen, Guerillakimpfer oder Warlords. So dreht sich im
Osten des Kongo ein Karussell immer neuer Rebellenbiindnisse, die
sich mal gegenseitig, mal den Staat bekimpfen, manchmal aber auch,
als Teil einer Netzwerkstruktur, gemeinsame Sache machen.** Uber
die Rebellenfiihrer Mutebutsi und Nkunda, die Einnahme Bukavus
im Juni 2004 und die Griindung des CNDP im Dezember 2006 habe
ich bereits im Vorwort berichtet.

Nach der Ausbootung Nkundas durch seine Foérderer in Ruanda
im Januar 2009 wurden die Einheiten des CNDP unter der Regie
des Rebellenfithrers Bosco Ntaganda in die FARDC eingegliedert,
Ntaganda selbst trotz eines zu diesem Zeitpunkt bereits veroffentlich-
ten Haftbefehls des IStGH zum General ernannt. Im April 2012 kam

48 Abass/Kuwali, »Conflict and Development in Africac, S. 34.
49  Bayer, Mittels Gewalt— Warum der Kongo keinen Frieden findet, S.198-202;
Witschel, Netzwerkstrukturen in modernen Biirgerkriegen, S. 251-253.
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es in Nord-Kivu erneut zu einer Rebellion in den Reihen der FARDC,
in deren Folge der M23 gegriindet wurde, benannt nach dem 23. Mirz
2009, dem Tag, an dem die Wiedereingliederung des CNDP in die
FARDC vereinbart worden war.>° Im Herbst 2012 fiihlte sich der M23
stark genug, um Stellungen der FARDC anzugreifen. Zahlenmif3ig
unterlegen, aber gut ausgertistet und professionell gefiihrt, verzeich-
neten die Rebellen in kurzer Zeit grofde Gelindegewinne. Nach hef-
tigem MoOrserbeschuss eroberten sie im November 2012 Goma und
hielten die Stadt fiir zwei Wochen besetzt. Man zog sich zuriick und
schlug woanders wieder zu. Erst im Mai 2013 gelang es den FARDC,
im Verbund mit einer neu geschaffenen Interventionsbrigade der Frie-
densmission der Vereinten Nationen (MONUSCO), den M23 aus dem
Feld zu schlagen.

Das Problem ist damit aber nicht gelost. Die Allied Democratic
Forces (ADF), mit Wurzeln in Uganda, sind ebenso wie die FDLR bis
heute in den Kivus aktiv. Im Territoire Shabunda kommt es immer
wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen verschie-
denen Rebellengruppen, von denen mal die eine, mal die andere ver-
sucht, ihren Einflussbereich auf Kosten der anderen auszudehnen.
Im Territoire Fizi operiert eine Rebellenallianz mit dem bedeutungs-
schwangeren Namen Coalition Nationale du Peuple pour la Souverai-
neté du Congo (CNPSC). Unter Fiihrung des selbsternannten Generals
William Amuli Yakutumba nahmen die Rebellen der CNPSC im Juni
2017 Misisi ein, eine Goldgriberstadt im Stiden der Provinz Siid-Kivu,
und griffen Stellungen der FARDC auf der Strafde nach Uvira an. Zwar
behauptet die Armee, die Rebellen zuriickgeschlagen zu haben, aber
die Sicherheitslage ist bis heute angespannt und uniibersichtlich.

Man hat versucht herauszufinden, wie bewaffnete nichtstaatliche
Gruppen ihr Uberleben sichern und ihre oft komplexen militirischen
Operationen finanzieren. Uber politische und soziale Strukturen in
von Rebellen besetzten Gebieten indes ist wenig bekannt. Das mag

50 Ntaganda spielte im M23 von Beginn an eine fithrende Rolle, verzockte sich
aber in einem internen Machtkampf mit Sultani Makenga. Die Regierung in
Kigali liefs ihn fallen, und so stellte er sich im Mirz 2013 der US-Botschaft
in Ruanda, von wo er an den IStGH in Den Haag iiberstellt wurde. Im No-
vember 2019 wurde er wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit erstinstanzlich zu 30 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, legte
aber Berufung ein, so dass das Urteil noch nicht rechtskriftig ist.
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damit zusammenhingen, dass territoriale Herrschaftsanspriiche be-
waffneter Gruppen oft ebenso schnell in sich zusammenfallen, wie

sie entstehen. So erzielten CNDP und M23 bei ihren Eroberungsziigen

in Nord-Kivu grof3e Gelindegewinne, scheiterten aber beim Versuch,
ihre Macht zu konsolidieren und eine funktionierende Verwaltung

aufzubauen. Auch ein Beobachter, der vom CNDP behauptet, er habe

in der Bevolkerung Akzeptanz herstellen kénnen, gibt offen zu, dass

die Rebellen zum Funktionieren der Daseinsvorsorge wenig beitragen

konnten.>' Ebenso beschrinkten sich die in Siid-Kivu operierenden

Rebellen auf Operationen, die zwar taktische Vorteile, aber keine stra-
tegischen Gewinne versprachen.

Je linger ich tiber das Wesen der Intervention, und durchaus nicht
nur einer solchen mit militirischen Mitteln, nachdachte, desto klarer
wurde mir, dass ich einer Auseinandersetzung mit Postkolonialismus-,
Gender- und Governanceforschung ebenso wenig wiirde aus dem
Weg gehen kénnen wie einer stindigen Selbstbefragung. Wer kann
fiir sich in Anspruch nehmen fiir andere zu sprechen? Welcher Spra-
che bedient man sich dabei? Tshepo Madlingozi meint, entscheidend
sei nicht allein, ob etwa die Uberlebenden einer Gewalttat {iber Ge-
schehenes zu sprechen sich bereitfinden, sondern auch, ob es legitim
sei, dass andere als die Betroffenen das Sprechen iibernihmen.>? Das
gilt auch fiir das Zitieren aus Gesprichen, denn jedes Zitat ist Aus-
wahl, und jeder Strich, der an einem Transkript verindert wird, andert
potenziell die Rolle der Sprechenden.

Achille Mbembe legt den Finger in die Wunde, wenn er darauf
aufmerksam macht, dass wissenschaftliche Veroffentlichungen wenig
daftir getan hitten, den Begriff des Politischen in Afrika mit Leben zu
fillen. Im Gegenteil. Der Diskurs iiber Afrika sei gefangen im Diktat
des »neo-liberalen Einmaleins der Marktwirtschaft« und der nguten
Regierungsfithrung« und letztlich darauf angelegt, soziale Manipula-
tion voranzutreiben. Was als ausgefeiltes Argument daherkomme, sei
oft nur eine krude Idee, und allzu bereitwillig komme man der von der
Praxis erhobenen Forderung nach, sofort verwertbare Lésungen auszu-

51 Mampilly, »Insurgent Governance in the Democratic Republic of the Congox,
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werfen. Dies fithre dazu, dass man glaube, fast alles dariiber zu wissen,
was afrikanische Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften nicht
seien, wiahrend man von dem, was sie seien, eigentlich keine Ahnung
habe.>® Noch immer ist das, was man im globalen Norden heute iiber
Afrika weif3, und das, was man tiber Afrika noch herauszufinden sucht,
maf3geblich beeinflusst von dem, was man zu Zeiten kolonialer Herr-
schaft glaubte, iber Afrika wissen zu miissen. Statt ein Szenario auf
sich wirken zu lassen, um es aus sich selbst heraus zu verstehen, fliich-
ten sich Konfliktforscher*innen gerne in Banalititen. So liest man, es
gebe in den komplexen Entscheidungsprozessen, die das Schicksal
des Landes bestimmten, nur zwei feste Grofden, namlich Waffen und
Geld.>* Solcherlei Analysen suggerieren zweierlei, nimlich erstens,
dass es systemfremde Einfliisse sind, die auf die politische Ordnung
im Kongo einwirken, und zweitens, dass fremde Michte das Gesche-
hen bestimmen. Dabei wire es wichtig zu erkennen, dass die Unfille
im System nicht von aufSen kommen, sondern in ihm angelegt sind.
Mit Blick auf epistemologische Einfirbungen globaler Gerechtig-
keitsdiskurse spricht José Medina von einer in intellektuelle Neugier
gekleideten Strategie der aktiven Verleugnung politischer und sozialer
Realititen jenseits der eigenen Lebenserfahrung, vom »weif3en Blickg,
der ausblendet, was ins eigene Weltbild nicht passt.>> Wer einmal
iber den Campus einer britischen oder nordamerikanischen Eliteuni-
versitdt flaniert ist und anschliefSend einen Blick hinter den Bauzaun
eines Fakultitsgebdudes in der Universitit einer mittelgrofsen Stadt
in Afrika geworfen hat, mit eingeworfenen Scheiben, Toilettentii-
ren, die aus den Angeln gehoben sind, und einer Bibliothek, die aus
einem Bord ausgefranster Paperbacks besteht, kann mit Hinden grei-
fen, was gemeint ist. Die Agenda akademischer Forschung wird auch
heute noch tiberwiegend von einem Diskurs bestimmt, der Afrika als
den Zielkontinent internationaler Entwicklungszusammenarbeit par
excellence begreift. Der Soziologe Ebrima Sall geht noch einen Schritt
weiter und weist darauf hin, dass die Bibliothek als Ausdruck kolo-
nialen Denkens von postkolonialen Vorstellungen tiber Afrika als For-
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schungsgegenstand abgeldst worden sei.>® Zwar hat die intellektuelle

Diaspora an den Forschungseinrichtungen des globalen Nordens Fufs

gefasst, aber die epistemologische Hierarchie, welche durch die Kolo-
nialherrschaft begriindet wurde, besteht nach deren Ende fort. nEgal

welchen Blickwinkel du einnimmst«, empfahl der unvergessene Bin-
yavanga Wainaina der angehenden Autorin eines Buches tiber Afrika

mit einer grofden Portion Sarkasmus, »lass deine Leser wissen, dass

ohne deine Intervention, ohne dein Buch Afrika verloren ist!«>”

Empirische Gewaltforschung

Die in der Ethnologie Feldforschung genannte Tatigkeit ist im Kongo
ein komplexes Unterfangen, und dies aus drei Griinden. Erstens be-
gegnet eine Reise in den Kongo Sicherheitsbedenken. Schon wegen
der infrastrukturellen Defizite ist der Kongo ein unsicheres Reiseland.
Auf der schwarzen Liste der EU-Kommission stehen fast zwei Dut-
zend kongolesische Fluggesellschaften, darunter solche mit preisver-
dichtigen Namen wie Air Fast Congo, Busy Bee Congo, Mango Airlines
und Will Airlift. Vor Raubtiberfillen wird allenthalben gewarnt. Bei
Uberlandfahrten ist Wegelagerei ein ernstes Problem. Fiir Touren in
die 6stlichen und nordéstlichen Landesteile bestehen seit Lingerem
Reisewarnungen der diplomatischen Vertretungen westlicher Linder.
In den Provinzen Nord- und Siid-Kivu gebe es, so entnahm ich den
Sicherheitshinweisen des Auswirtigen Amtes in Berlin vor Antritt
meiner letzten Reise im Juli 2017, »immer wieder Kimpfe zwischen
den kongolesischen Streitkriften und bewaffneten Gruppen«. Aus
diesem Grund miisse ein Aufenthaltin diesen Teilen des Landes durch
ein ntragfihiges Sicherheitskonzept« abgesichert sein. Frith machte ich
die Erfahrung, dass der gréfSte Schutz darin liegt, nicht aufzufallen.
Soweit moglich, schloss ich mich lokalen Nichtregierungsorganisa-
tionen an, tauschte mit Mitreisenden Informationen aus und stellte
meine Reisepline immer wieder auf den Priifstand.

Zweitens ist die Lage im Kongo durch eine staatliche Repression
gekennzeichnet, die sich in den letzten Jahren immer weiter verschirft

56 Sall, »The Study of Africa in a Multipolar Worldg, S.199.
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hat. Regimekritiker*innen werden in Nacht-und-Nebel-Aktionen in
Gewahrsam genommen; manche verschwinden ohne richterliche
Anordnung fiir Wochen und Monate im Gefingnis. Unliebsame De-
monstrationen werden verboten und /oder gewaltsam aufgelost. Auch
internationale Besucher*innen geraten gelegentlich ins Visier der
staatlichen Behorden. So liest man von der Ausweisung allzu wiss-
begieriger Auslinder*innen, aus Griinden, die nicht immer nachvoll-
ziehbar sind.>® Auch ich bin bei meinen Erkundigungen im Laufe der
Zeit vorsichtiger geworden. Um meine Gesprichspartner*innen zu
schiitzen, habe ich aufgehort, Fragen nach Personen zu stellen. Statt-
dessen lasse ich mir Funktionen beschreiben, Organigramme zeich-
nen, Dienstgrade nennen.

Die dritte Gefahr, der man sich zu erwehren hat, ist als solche
nicht immer zu erkennen und keineswegs auf den Kongo beschrinkt.
Es ist die schleichende Gefahr der Suche nach Bestitigung fiir Positio-
nen, die zu beziehen bereits ein Fehler war. Stindig hat man mit Lite-
ratur zu tun, die den Kongo als diffusen Ort lauernder Gefahren und
unvorstellbarer Grausamkeit beschreibt. Schon im vielleicht wirk-
michtigsten literarischen Portrit, das es iber den Kongo gibt, in der
von Joseph Conrad 1899 veréffentlichten Novelle Heart of Darkness,
wird der Kongostrom, das ultimative Symbol der Mobilitit, nicht als
Lebensader fiir die dort lebenden Menschen beschrieben, sondern als
Kanal des Todes, auf dem der Reichtum eines ganzen Landes abgetrie-
ben wird. Der fiktive Erzihler Charlie Marlow schildert seine Erleb-
nisse in einem Land, dessen Wesen ihm verschlossen bleibt. Tiefer
und tiefer seien er und seine Kameraden eingedrungen ins »Herz der
Finsternis«. Tagstiber sei es dort sehr ruhig gewesen, aber nachts sei ein
Trommeldréhnen zu ihnen gedrungen, das bis zum Morgengrauen
horbar blieb. Sie hitten nicht entscheiden konnen, ob es »Krieg« be-

58 Zick, »Sie kommen mit Macheten, S. 9. Aufsehen erregte insbesondere der
Umgang mit Jason Stearns, dem Direktor der Congo Research Group, einer
Forschungseinrichtung unter dem Dach der New York University. Es heifst,
Stearns sei anlisslich seiner Ausweisung im April 2016 von den Behérden
auf einen Bericht angesprochen worden, in dem er fiir Massaker an Zivi-
list*innen im Osten des Kongo unter anderem die FARDC verantwortlich
machte. Zu Einzelheiten: Reuters, »US Researcher who Linked Soldiers to
Massacres Expelled from DR Congoc.
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deutete, »Frieden« oder »Gebet«.>® Das »Anderssein« des Kongo hilt
selbsternannte Expert*innen allerdings nicht davon ab, Erklarungen
anzubieten, so als brauche es, um »Afrika« zu verstehen, einer ord-
nenden Kraft. Johnny Van Hove nennt die in Stereotypen verhaftete
Erzihlweise iiber den Kongo, die nur Wirrwarr sieht, aber doch Auf-
klarung verspricht, »"Kongoismus«.®

Natiirlich habe ich manchmal den priifenden Blick meiner Ge-
sprachspartner*innen im Kongo gespiirt. AufSer den vielen Fragen, die
ich selbst stellte, stand da noch eine weitere Frage im Raum. Ob ich
wohl verstanden habe? Ob ich iiberhaupt verstehen kann, was man
mir zu erkliren versucht? Ob sich die Miihe lohnt, die man sich mit
mir macht? Meine Schwierigkeiten zu verstehen, was im Kongo pas-
siert, haben mit 6konomischen, sozialen und kulturellen Differenzen
zu tun, die sich bei jedem Gesprich zeigten. Der Ethnologe Georges
Devereux erkannte bereits in den 1970er Jahren, dass es nkeine Selbst-
erniedrigung« sei, sondern »ausgesprochen niitzlich«, wenn ein For-
scher seine Grenzen zugeben konne.®! Er machte nicht nur seine Beob-
achtungen zum Gegenstand der Untersuchung, sondern auch das, was
diese Beobachtungen mit ihm machten. Wenn ich mich im Spiegel
derer betrachte, mit denen ich im Kongo habe reden konnen, bin ich
nicht sicher, ob ich Carolin Emcke zustimmen kann, wenn sie »vom
Ethos des Erzihlens fireinander« spricht, davon, dass es »sich einfiih-
len lisstin andere kulturelle, religiose, dsthetische Lebenswelten, dass
sich andere Praktiken und Uberzeugungen als die eigenen verstehen
lassen«.®? Das ist leicht gesagt, aber vielleicht ist es so, dass das Reisen
in Krisen- und Kriegsgebieten seiner eigenen Logik folgt: Je mehr man
hort, desto weniger versteht man.

Erfreulicherweise haben sich Teile der Literatur von paternalisti-
schen Mustern gelost, die der Wissenschaft bis heute zu eigen sind.
Kerry Crawford arbeitet binire Erzdhlstrukturen auf verschiedenen
Ebenen heraus und erklirt, worin deren analytische Unschirfen lie-
gen. Gewalt in bewaffneten Konflikten werde in der Regel mit prolife-
rierenden Rebellengruppen assoziiert. Dass die zum Schutz der Zivil-
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bevolkerung Berufenen, die Soldat*innen der nationalen Armee, aber
auch die, von denen man denken sollte, sie seien iiber jeden Zweifel
erhaben, nimlich UN-Blauhelme, Mitarbeiter*innen humanitarer Or-
ganisationen und andere mehr, immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt
seien, selbst Sexualdelikte begangen zu haben, werde oft unterschla-
gen.® In diskursive Fallen bin ich immer wieder getappt. Daher war
mein Ansatz zunichst ein beobachtender: Was passiert, wenn die in
den urbanen Ballungszentren beheimatete staatliche Justiz in einem
Dorfihr Zelt aufschligt und Recht spricht? Welche Erwartungen wer-
den bedient, welche Bilder transportiert, welche Werte vermittelt?
Welches Verstindnis von Recht und Gerechtigkeit haben die an Or-
ganisation und Durchfithrung mobiler Gerichte beteiligten Akteure?
Was treibt sie an? Was versprechen sich die Geschidigten von einer
Beteiligung an den Verfahren? Wird ihrer Vorstellung von Gerechtig-
keit entsprochen? Und wie kommen unterschiedliche Anschauungen
von Staat, Gesellschaft und Familie zum Ausgleich?

Im Laufe meiner Forschungen wurde der Fragenkatalog linger
und meine Betrachtungsweise grundsitzlicher. Wiirde nicht auch zu
priifen sein, welche Legitimitit mobile Gerichte in Anspruch nehmen
konnen, da sie staatliche Autoritit ja nur punktuell und sporadisch
ausiiben, in einem Kontext des Rechtspluralismus und in Konkurrenz
zu anderen Akteuren? Und was sollte man aus dem Umstand schlie-
en, dass Franzosisch als Verhandlungssprache gesetzt ist, obwohl die
Menschen im Osten des Kongo im tiglichen Leben eine Vielzahl von
Dialekten sprechen und als Verkehrssprache allenfalls Suaheli gelten
kann? Wire nicht auch zu untersuchen, wie Gewalt in Post-Kon-
fliktgesellschaften im Afrika siidlich der Sahara erlebt und verarbeitet
wird und ob ihr mit strafrechtlichen Mitteln beizukommen ist, mit
anderen Worten, ob die Arbeit der mobilen Gerichte gesellschaftliche
Befriedungs- und Vers6hnungsprozesse befordert, die im Themen-
kreis der Transitional Justice diskutiert werden? Miisste eine Analyse
der Zusammenarbeit zwischen nationalen Gerichten und internatio-
nalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen nicht auch die
Frage in den Blick nehmen, ob die rechtlichen und ethischen Vorga-
ben der Entwicklungszusammenarbeit eingehalten werden? Wire es
denkbar, dass sich die Unterstiitzung mobiler Gerichte durch inter-
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nationale Finanzgeber am Modell der »strafenden Gesellschaft« orien-
tiert, das in anglo-amerikanischen Rechtskreisen, aber auch in Europa
eine Renaissance erlebt? Und wenn die Antwort ja lautet, wie wire
das zu bewerten?

Viele knifflige Fragen, deren Beantwortung dreifach abgesichert
werden soll: analytisch durch eine Auseinandersetzung mit Positio-
nen, die im wissenschaftlichen Diskurs vertreten werden; empirisch
durch die Auswertung meiner Beobachtungen im »Feld« und die Wie-
dergabe der Gespriche, die ich mit Menschen im Kongo und anderswo
gefithrt habe; und methodologisch durch die Wiederholung und Infra-
gestellung zentraler Thesen in unterschiedlichen Zusammenhingen.

Methodologische Anmerkungen

Wer sich mit der einschligigen Afrika-Literatur beschiftigt, erkennt
leicht, warum es mit einer Aufarbeitung der Sekundirliteratur nicht
sein Bewenden haben kann. Zwar hat sich im Laufe der Jahre speziell
iber den Kongo einiges an Vero6ffentlichungen angesammelt, neben
Langatmigem und schwer Verdaulichem auch Kurzweiliges und Hell-
sichtiges, aber die Versuche internationaler Regierungs- und Nichtre-
gierungsorganisationen, in Partnerschaft mit den Justizbeh6rden im
Kongo mobile Gerichte einzurichten und staatlichen Strukturen auch
in verkehrstechnisch wenig erschlossenen Gebieten neues Leben ein-
zuhauchen, haben sich einer systematischen Analyse bislang entzogen.
Fiir meine Recherchen bedeutete der Mangel einschligiger Fach-
literatur, den Blick zu weiten und in meine Materialsammlung aufzu-
nehmen, was sich unter den Begriff Primirquellen fassen lisst, also
Beobachtungen von Augenzeug*innen, Gesprichsprotokolle, Reise-
skizzen, Tagebiicher, Vorlesungen, Belletristik, Essays, Gerichtsent-
scheidungen, Medienberichte, ferner sogenannte graue Literatur, also
nicht tiber den Buchhandel beziehbare Publikationen wie die Ver6f-
fentlichungen von Organisationen oder Stiftungen sowie im Internet
abrufbare Texte, Videoclips und Fotos. Dartiber hinaus wurde mir klar,
dass ein Rickgriff auf rechtserhebliche Tatsachenforschung geboten
war. Nur im Gesprich mit den an Planung und Durchfithrung mo-
biler Gerichte Beteiligten wiirde es mir gelingen, Erkenntnisse tiber
das Zusammenwirken der verschiedenen Organe der Rechtspflege zu
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gewinnen, {iber die Einhaltung rechtsstaatlicher Garantien im Ver-
fahrensablauf und tiber die diskursiven Ansitze zu Fragen der Spezial-
und Generalprivention. Nur im Wege systematischer Befragungen
vor Ort wiirden sich gesicherte Erkenntnisse iiber Arbeitsweise und
Arbeitsbedingungen der Justiz im Osten des Kongo gewinnen und
auch die Auswirkungen politischer Gewalt auf Staat und Gesellschaft
verstehen und einordnen lassen.

In meiner Untersuchung beschrinke ich mich in geografischer
Hinsicht auf die Provinzen Nord- und Siid-Kivu, das Epizentrum der
kriegerischen Gewalt, die den Kongo in den letzten 20 Jahren heim-
gesucht hat. Von Reisen in andere Konfliktregionen im Kongo, etwa
im Siidden des Landes, wo sich Rebellen der Kamuina-Nsapu-Miliz seit
2016 Gefechte mit Regierungstruppen liefern, habe ich fiir die Zwecke
dieser Untersuchung Abstand genommen, ebenso von Besuchen der
Hauptstadt Kinshasa. Nicht dass es in Kinshasa keine Erkenntnisse zu
gewinnen gibe, die fiir eine Analyse der Situation im Osten des Lan-
des von Bedeutung sein konnten; aber fiir die Menschen in Goma und
Bukavu sind Entscheidungen, die in der Hauptstadt getroffen werden,
etwa 1500 Kilometer Luftlinie entfernt, nicht mehr als ein dumpfes
Gewittergrollen. In zeitlicher Hinsicht spannt die Arbeit einen Bogen
von heute bis ins spite 19. Jahrhundert. Mobile Gerichte sind nimlich,
wie ich in Kapitel1 niher ausfithren werde, ein Produkt der Kolonial-
zeit.

Der im Rahmen des Projekts durchgefithrten rechtserheblichen
Tatsachenforschung liegt ein qualitativer Ansatz zugrunde. Gegen
einen quantitativen Ansatz spricht zum einen die Aufmerksamkeit
der Behorden, die Uberlandreisen im Kongo auf sich ziehen. Zum
anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein zusammenhin-
gender Erzihlfluss Ambivalenzen in der Beurteilung eines Sachver-
haltes sichtbar macht, die bei Verwendung eines Fragenformats mit
vorgegebenen Mehrfachantworten unentdeckt bleiben wiirden. Ab-
gesehen von teilnehmender Beobachtung, habe ich daher vorwiegend
semi-strukturierte Interviews und focus group discussions — Grup-
pengespriche mit Teilnehmer*innen, die dhnliche Eigenschaften auf-
weisen — durchgefiihrt.

Was die Auswahl meiner Gesprichspartner*innen angeht, habe
ich aus einem breiten Spektrum geschopft. Gesprochen habe ich zu-
nichst mit Vertreter*innen der klassischen juristischen Berufe, also
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mit Richter*innen, Staatsanwilt*innen, Rechtsanwilt*innen und
den Greffiers, den Gerichtsschreiber*innen, auf deren Schultern oft
mehr Verantwortung lastet, als man angesichts ihres Besoldungsgra-
des annehmen sollte. Des Weiteren traf ich Entscheidungstriger*in-
nen aus Politik und Verwaltung, mit denen ins Gesprich zu kommen
einfacher war, als ich gedacht hatte. Umgekehrt beharrten die im
»Feld« eingesetzten Mitarbeiter*innen internationaler Regierungs-
und Nichtregierungsorganisationen fast durchgingig auf das Einholen
einer Genehmigung ihrer Vorgesetzten, was zu teils aufwendiger Kor-
respondenz unter schwierigen Bedingungen fithrte. Dariiber hinaus
nahm ich Termine mit Journalist*innen, Menschenrechtsanwilt*in-
nen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen wahr, darunter, au-
Ser in Fithrungspositionen, mehr Frauen als Minner, mehr junge als
alte Menschen. Schliefslich kam ich mit »Leuten von der StrafSe« ins
Gesprich, im Kongo — wie tiberall — eine der wichtigsten Informa-
tionsquellen.

Frith war auch klar, dass sich verldssliche Aussagen zur gesell-
schaftlichen Relevanz mobiler Gerichte nur auf dem Hintergrund
eingehender Gespriche mit Geschidigten tiber ihre Vorstellungen
von Gerechtigkeit und Wiedergutmachung fiir erlittenes Unrecht
wirden treffen lassen. Ich traf Geschidigte in Gruppen oder einzeln,
stets im Beisein einer Vertrauensperson. Die Gespriche fanden dort
statt, wo meine Interviewpartner*innen sich wohl und sicher fithlten.
Zu Beginn erklarte ich mein wissenschaftliches Anliegen und bat um
Erlaubnis, aus den Gesprichen zu zitieren. Ich wies meine Interview-
partner*innen darauf hin, dass sie das Gesprich jederzeit abbrechen
konnten, und sicherte ihnen zu, keine Klarnamen zu verwenden. Alle
im Text genannten Rufnamen, die nicht von einem Nachnamen be-
gleitet werden, sind Pseudonyme.

Bei der Verschriftlichung der etwa 200 Interviews, von denen
ich mit Einverstindnis meiner Gesprichspartner*innen viele digital
aufgezeichnet habe, war es mir wichtig, auf Worttreue zu achten. Im
Vorwort zu Verlust und Vermdchtnis, einem Buch, das die lebensge-
schichtlichen Interviews mit Uberlebenden des Vélkermords an den
Armeniern festhilt, beschreiben die Autor*innen, wie in ihnen die
Entscheidung reifte, die Erinnerungen ihrer ausnahmslos betagten In-
terviewpartner*innen in ihrer urspriinglichen Form zu belassen, eine
mutige Entscheidung, denn die »kreisformige Erzihlstruktur« wirkt

44



in einem wissenschaftlichen Diskurs, der in linearen Kategorien ge-
fihrt wird, wie ein Fremdkorper. Und doch ist das Aufnehmen der
Geschichten so, wie sie erzihlt werden, wichtig, weil es das »Wie der
Beschreibungx ist, das nzum Verstehen der Erfahrung« fihre.*

Zum Schluss noch ein Wort zum Einsatz des didaktischen Mittels
der Wiederholung, das in wissenschaftlichen Publikationen uniiblich,
weil platzgreifend ist, aber einen Sinn fiir Zusammenhinge schalfft,
der gerade in den inhaltlich und formal stark reglementierten wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften weitgehend verloren gegangen ist. Wie
sich Gewalt als Kontinuum darstellen lisst, zeigt Nancy Hunt in An
Acoustic Register. Ohne den Anspruch auf Vollstindigkeit zu erheben,
gehtsie in der Geschichte des Kongo vor und zuriick, erzihlt, was war,
nichtals Vergangenes, sondern als etwas, das, weil es in einer Schleife
gefangen ist, ein ums andere Mal wiederkehrt.®® Ein gelungener dra-
maturgischer Kniff, denn der Leserschaft begegnet Geschichte als Un-
tote, von der man nie weif3, wann sie wem ihr bleiches Gesicht zeigt.
Mir geht es aber nicht allein um den Aufbau eines Spannungsbogens,
sondern auch darum, durch die wiederkehrende Auseinandersetzung
mit Themen, Diskursen und Argumenten ein Moment der Refle-
xion zu erzeugen und der Tendenz entgegenzuwirken, dem eigenen
Grundverstindnis widersprechende Ansichten nach Denkschulen zu
ordnen, im eigenen Text gleichsam abzulegen und zur »Losung« des
Problems tiberzuleiten. Meine Gedanken zum Phinomen der mobi-
len Gerichte, die im Osten des Kongo zu einer festen Einrichtung ge-
worden sind, gehen gelegentlich also wandern, allerdings im Rahmen
einer Gliederung, in der das eine aus dem anderen folgt.

Gang der Untersuchung

Das koloniale Erbe mobiler Gerichte lisst einen Schluss auf ihr Poten-
zial zum Aufbau einer unabhidngigen Gerichtsbarkeit zur Verteidigung
einer offenen Gesellschaft nicht zu. Allerdings will ich in Kapitel1 zei-
gen, dass mobile Gerichte in ihrer Funktionsweise bis heute koloniale
Muster aufweisen, woraus ein Paradox entsteht. Die Strukturen nim-
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lich, die unter dem belgischen Kolonialregime im Kongo aufgebaut
wurden, um einen Zustand der Straflosigkeit zu erméglichen, sollen
heute genau davor schiitzen.

In Kapitel 2 beleuchte ich die Unzulinglichkeiten der Justiz im
Kongo und die Folgen fiir Leistungsfihigkeit und Akzeptanz mobi-
ler Gerichte. Ich beschiftige mich zunichst mit den Schlagwértern
Korruption und Willkiir, die in der Berichterstattung tiber Gerichts-
verfahren im Kongo oft benutzt, aber selten erklirt werden. Anschlie-
3end lege ich dar, was sich internationale Finanzgeber von der Unter-
stiitzung mobiler Gerichte versprechen und was es bedeutet, dass sie
von Bedingungen ausgehen, die im Kongo nicht erfiillt sind.

In Kapitel 3 untersuche ich am Beispiel des Baraka-Prozesses die
Rechte der Angeklagten in Verfahren vor mobilen Gerichten. Im Ja-
nuar 2011 wurden Soldaten einer Einheit der FARDC wegen der Ver-
gewaltigung Dutzender Frauen in einer kleinen Ortschaft im Stiden
der Provinz Siid-Kivu zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt. Viele
Beobachter*innen sahen darin ein ermutigendes Zeichen im Kampf
gegen die Straflosigkeit im Kongo. Wenig Beachtung fand hingegen
die Frage, ob die Rechte der Angeklagten gewahrt wurden.

In Kapitel4 wechsle ich die Perspektive und gehe am Beispiel des
Minova-Verfahrens der Frage nach, ob und inwieweit es Geschidig-
ten gelingt, in mobilen Gerichten zu ihrem Recht zu kommen. Im
Spatherbst 2012 pliinderten Soldat*innen der FARDC in Minova meh-
rere Tage lang Geschifte und Hiuser, folterten, vergewaltigten und
téteten Zivilist*innen. Uberfille wie der in Minova geben der These
Auftrieb, dass sexuelle Gewalt im Kongo als Kriegswaffe eingesetzt,
von Minnern vertiibt, von Frauen erlitten und durch harte Strafen ver-
hindert wird. Welches Bild aber ergibt sich, wenn man die Geschich-
ten der Geschidigten zugrunde legt?

In Kapitel 5 will ich am Beispiel des Mutarule-Verfahrens heraus-
finden, ob die Menschen im Kongo ein Recht auf Wahrheit haben und
wenn ja, welchen Beitrag mobile Gerichte zur Durchsetzung dieses
Rechtes leisten. In Mutarule, einem kleinen Ortim Siiden der Provinz
Stid-Kivu, kam es im Juni 2014 zu einem Massaker, bei dem Dutzende
Zivilist*innen get6tet wurden. Im gerichtlichen Verfahren fanden die
ethnischen Spannungen, vor deren Hintergrund die Taten begangen
wurden, keine Erwiahnung. Ebenso wenig wurde die Frage erortert, ob
Sexualverbrechen stattgefunden hatten, ein Befund, der umso mehr
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uberrascht, als es dafiir uniibersehbare Anzeichen gibt. Ich stelle die
Ergebnisse eines fiktiven Tribunals vor, das sich mit dem Geschehen
in Mutarule auseinandersetzte, und versuche zu erkliren, was wirk-
lich geschah und warum es an einer umfassenden Aufklirung kein
Interesse gab.

In Kapitel 6 zeige ich die Grenzen der mobilen Gerichte auf. Ich
erklire, was es mit der Logik des Strafens auf sich hat und wie es ge-
lingen kann, sie zu tiberwinden. Dabei richte ich mein Augenmerk
auf die Versuche der kongolesischen Zivilgesellschaft, einen Wan-
del der Strukturen herbeizufiithren, die der Straflosigkeit fiir schwere
Menschenrechtsverletzungen zugrunde liegen. Um einen Sinn fiir
das Mogliche zu entwickeln, werfe ich einen Blick ins benachbarte
Ausland, nach Ruanda und Uganda.
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1 Koloniales Erbe

Bis heute weckt die Erwdhnung mobiler Gerichte im Kongo Erinne-
rungen an die Kolonialzeit und ein daran anschliefSendes Terror-Re-
gime, das tber 30 Jahre lang die politischen Geschicke des Landes
bestimmte. In einschligigen Abhandlungen der Entwicklungszusam-
menarbeit findet sich dazu aber nichts, so als miisse, wer eine Strategie
des leichten Fufdabdrucks verfolge, tiber Vergangenes nicht viel reden.
Man beschrinkt sich darauf, die technischen Eigenschaften mobiler
Gerichte herauszustellen, ihren Radius, ihre Arbeitsleistung und ihr
Kostenvolumen. Dabei wird oft so getan, als seien mobile Gerichte ein
Stiick Zinn, das man in jede Gesellschaft 16ten kann. Das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) etwa kommtin einer
vergleichenden Studie der Gerichtssysteme in Sierra Leone, Somalia
und im Kongo zu dem Schluss, mobile Gerichte seien ein wirksames
Mittel zur strafrechtlichen Verfolgung internationaler Verbrechen in
Konfliktgebieten.! Die Umstinde der Einsetzung mobiler Gerichte
und ihre Funktion im jeweiligen Gerichtswesen aber werden nicht
niher dargestellt. Zum Auftakt des Kapitels iiber den Kongo heif3t
es lapidar, mobile Gerichte seien im Jahre 1979 eingefiihrt worden.?
Richtig ist, dass sich das Konzept mobiler Gerichte im Kongo der spi-
ten1970er und frithen 1980er Jahre einer gewissen Beliebtheit erfreute,
aber nicht, weil man im Bemiithen um gréfSere Biirgernihe eine ziin-
dende Idee gehabt hitte, sondern weil eine andere Idee gescheitert war,
namlich die einer umfassenden Justizreform. Was in der UNDP-Stu-
die ebenfalls nicht auftaucht, ist der Begriff des Kolonialismus, ein er-
staunlicher Befund, wenn man sich vergegenwirtigt, welch tiefe Spu-
ren das koloniale Projektim Afrika siidlich der Sahara hinterlassen hat.

1 UNDP, Evaluation of UNDP’s Support to Mobile Courts in Sierra Leone,
the Democratic Republic of Congo, and Somalia, S. 23.
2 Ebenda,S.9.
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Im Folgenden will ich den geschichtlichen Beziigen der mobilen
Gerichte nachsptiren und drei Dinge zeigen, namlich erstens, dass mo-
bile Gerichte — wie die auf Rassentrennung angelegte koloniale Justiz
insgesamt — anfangs den Zweck verfolgten, ein Herrschaftssystem zu
stabilisieren, das auf Ausbeutung und Unterdriickung gegriindet war;
zweitens, dass mobile Gerichte nach der Unabhingigkeit des Kongo
den Interessen einer politischen Elite dienten, die sich an den Ressour-
cen des Landes schadlos hielt, ohne sich um die Bediirfnisse der Bevol-
kerungzu scheren, und drittens, dass die Durchfithrung der Verfahren
vor mobilen Gerichten auch heute nicht frei von Mustern ist, die sich
in der Kolonialzeit und der ihr nachfolgenden Diktatur herausgebildet
haben. Das Fortbestehen solcher Muster wiederum hat Auswirkungen
auch auf die Akzeptanz mobiler Gerichte in der Bevélkerung.

Der Freistaat Kongo

Die auf dem heutigen Staatsgebiet des Kongo siedelnden ethnischen
Gruppen zeichneten sich bis ins spite 19. Jahrhundert durch eine un-
gewoOhnliche Vielfalt der Lebensraume, der Sprachen und der poli-
tischen Organisationsformen aus.® Es handelte sich um lebendige
Rechtsgemeinschaften, die nach ihren eigenen Regeln funktionier-
ten. Das war fiir sich genommen nicht weiter bemerkenswert, hitte
man sich in Europa nicht darauf verstiandigt, dass Vélker, die nicht in
Staaten verfasst und von der Norm »zivilisierten Umgangs« zu weit
entfernt waren, fiir das Volkerrecht keine Rolle spielen sollten.* Bis
weitins 20. Jahrhundert hinein regelte das Volkerrecht daher nicht die
Beziehungen der Volker, sondern allein solcher Vélker, die dem euro-
pdischen Selbstverstindnis entsprachen. Schlimmer noch: Durch den
Ausschluss »unzivilisierter Vélker« aus seinem Anwendungsbereich
legitimierte insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung die Praxis

3 Ndaywel é Nziem, Histoire générale du Congo, S.253-266; Tshishimbi Ka-
tumumonyi, De Léopold II en 1885 a 'indépendance en 1960, S. 120.

4 Do Mar Castro Varela und Dhawan (Postkoloniale Theorie, S. 35) vertreten
den Standpunkt, das Volkerrecht diene bis heute dazu, institutionalisierte
Hierarchien und damit auch das Ungleichgewicht zwischen ehemaligen Ko-
lonialméchten und Kolonien zu verfestigen.
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der Fremdbestimmung.® So kam es, dass die europiischen Kolonial-
michte und solche, die es werden wollten, dem belgischen Konig Leo-
pold II. auf der Berliner Konferenz (1884-1885) das Recht zugestan-
den, den Kongo in Privatbesitz zu nehmen und auf eigene Rechnung
fiir den Freihandel zu erschliefSen.

Angetrieben von einer Mischung aus Profitstreben, Geltungssucht
und Gréfdenwahn, machte sich Leopold unverziiglich an die Arbeit.
Zum Abtransport begehrter Ressourcen wie Elfenbein und Kautschuk
lief$ er Schneisen in den Wald schlagen und am Ufer des Kongostroms
befestigte Handelsposten anlegen. Es anderen nachzutun, eine »Kat-
zenklappe aufzumachen« und Rohstoffe aufSer Landes zu bringen,
war ihm aber nicht genug: Der Konig wollte »einen Staat griinden«.®
Ohne Parlament und Regierung zwar, aber mit einer Handelsgesell-
schaft, der Association Internationale du Congo, einem Sicherheits-
apparat, der Force Publique, und einem wohlklingenden Namen, Etat
Indépendant du Congo, was gemeinhin mit »Freistaat Kongo« tiber-
setzt wird.

Freier Handel indes war nicht das, was sich der frischgebackene
Herrscher fiir ein Gebiet von der 77-fachen Grof3e seines eigenen Lan-
des wiinschte. So fasste der belgische Konig einen Plan, der mindes-
tens so viel einbringen sollte wie die Errichtung eines Zollsystems.
Die Idee war, eine Bodengesetzgebung einzufithren, die den Kongo-
lesen mit der einen Hand Sicherheiten fiir ihr Land gab und es ihnen
mit der anderen wegnahm. Nach dem Gesetz wurden gewohnheits-
rechtliche Landnutzungsrechte formell anerkannt, tatsichlich aber
untergraben. Die Dorfgemeinschaften im Kongo namlich hatten oft
keinen festen Bestand an Feldern, sondern bestellten Land mal hier,
mal dort, eine Methode der Landwirtschaft, die zur Begriindung von
Rechten nicht geeignet war, denn nach dem Gesetz gehorte ein freies,
also jedes von kongolesischen Kleinbauern gerade nicht genutzte Feld,
mit anderen Worten, das allermeiste Land, dem Freistaat Kongo, also
Leopold selbst. Die Reform des Bodenrechts kam daher einer kalten
»Enteignung« der Menschen im Kongo gleich.” Gerade noch hatte
sich der belgische Konig als Verteidiger des Freihandels feiern lassen,

5  Fisch, Das Selbstbestimmungsrecht der Vélker, S. 140.
6  Vuillard, Kongo, S. 50.
7 Clement, »The Land Tenure System in the Congo, 1885-1960¢, S. 89.
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jetzt war es ihm durch einen Akt der Augenwischerei gelungen, fiir
die gnadenlose Ausbeutung des Kongo eine gesetzliche Grundlage
zu schaffen. An den Quais von Antwerpen konnte, wer wollte, die
Schiffsladungen voller Elfenbein und Kautschuk bestaunen, die aus
Matadi ankamen, und gleich im Anschluss die Kisten mit Waffen und
Munition zihlen, die an Bord gingen, wenn nach Kongo ausgeschifft
wurde.® Das Bindeglied zwischen diesen beiden Vorgingen, unsicht-
bar in Europa, aber omniprisent in Afrika, war die Anwendung von
Gewalt in unvorstellbarem Ausmafs.

Leopold verstand sich als Tycoon, als Wirtschaftsmagnat, in
Wahrheit aber bezahlte er seine Rechnungen mit Blut und biirgte da-
fiir mit den Insignien der Krone.’ Wie viele Menschen dem kolonialen
Terror zum Opfer fielen, ist in den letzten Jahren Gegenstand hefti-
ger Kontroversen gewesen. Der Publizist Adam Hochschild schitzt,
dass im Zeitraum von 1880 bis 1920 zehn Millionen Kongoles*innen
an den Folgen kolonialer Ausbeutung starben.!® In Historikerkreisen
wird diese Zahl angezweifelt. Christoph Driessen etwa weist darauf
hin, dass die von Hochschild genannte Opferzahl »nicht belegt« sei.!!
Ob die Parameter, die Hochschild seiner Schitzung zugrunde legt,
wissenschaftlicher Uberpriifung standhalten, soll hier nicht niher er-
ortert werden. Auch nicht, welche Begrifflichkeit zu wihlen ist, um zu
beschreiben, was im Kongo vor sich ging.!? Unabhingig von der Zahl
der Opfer namlich und der Kategorisierung dessen, was im Kongo ge-
schah, wird die systematische Gewaltanwendung des kolonialen Re-
gimes, das Leopold im Kongo errichtete, heute nicht mehr ernsthaft
bestritten.

8  Hochschild, Schatten tiber dem Kongo, S. 257-259.

9  Ascherson, The King Incorporated, S. 11-13.

10 Hochschild, Schatten tiber dem Kongo, S. 331.

11 Driessen, Geschichte Belgiens, S.131.

12 Hochschild (Schatten iiber dem Kongo, S. 320) spricht von einem »Massen-
mord«, den die belgische Kolonialverwaltung an der kongolesischen Zivilbe-
volkerung begangen habe. Driessen (Geschichte Belgiens, S.131) bezeichnet
die belgische Kolonialherrschaft als ein »Verbrechen, das »apokalyptische
Ausmaf3e« angenommen habe. Der Historiker Abiodun Alao (A New Narra-
tive for Africa, S. 29) hingegen geht in seiner Bewertung noch einen Schritt
weiter. Die Menschenrechtsverletzungen, derer sich Leopold schuldig ge-
macht habe, seien zu dem Schlimmsten zu rechnen, was sich wahrend der
Kolonialzeit zugetragen habe, »einem Vélkermord vergleichbar«.
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An Rechtfertigungsversuchen fiir die koloniale Unterdriickung
afrikanischer Voélker gab es im wissenschaftlichen Diskurs an der
Schwelle zum 20. Jahrhundert keinen Mangel. Quer durch alle Dis-
ziplinen glaubte man beweisen zu kénnen, dass der »europiische
Mensch« iiberlegen sei. Der Untergang der »schwarzen Rasse« lasse
sich moglicherweise hinauszégern, nicht aber aufhalten. Die Be-
griindungen fiir derlei Thesen waren haltlos. So wurde allen Ernstes
argumentiert, aufSer der Kartoffel habe sich in Europa kein landwirt-
schaftliches Produkt aus Ubersee durchgesetzt, wihrend Pflanzen aus
Europa iiberall auf der Welt gediehen, und genauso sei es mit den Men-
schen.!® Das Bild einer Hierarchie der Rassen leistete einer Politik der
Erniedrigung Vorschub, die in der Bereitschaft miindete, Leben auszu-
16schen.

Mobile Gerichte wurden eingerichtet, um zu demonstrieren, dass
die Macht, iiber Menschen zu richten, bis in den letzten Winkel des
Freistaates reichte. In einer geschichtlichen Abhandlung iiber die »eu-
ropdischen« (gemeint ist: kolonialen) Gerichtsstrukturen im Kongo
gibt die Historikerin Bérengere Piret Einblick in die Vorstellungswelt
der politischen Elite in Europa. Als Leopold sich zum Herrscher tiber
den Kongo aufschwang, konstatiert sie, sei er der Annahme gewesen,
dass gerichtsférmige Strukturen in Afrika nicht einmal im Ansatz
existierten und aus dem Nichts aufgebaut werden miissten. Fiir eine
flichendeckende Versorgung mit Gerichten aber reichten die Mittel
nicht. Auch waren die Erfolgsaussichten einer solchen Investition un-
gewiss. Also begniigte man sich mit weitgehend symbolischen Aktio-
nen mit grofser Sichtbarkeit. Piret beschreibt die fahrenden Gerichte,
auch wenn sie in der Praxis wegen der hohen Arbeitsbelastung der we-
nigen aus Europa angereisten Magistrat*innen eine eher untergeord-
nete Rolle gespielt haben mogen, als Allzweckmittel, von dem man
sich erhoffte, dass es dreierlei zugleich sei, nimlich flexibel einsetzbar,
effizient und kostengiinstig.'*

Das kongolesische Rechtssystem konzipierte die belgische Kolo-
nialmacht nach dem Vorbild seiner eigenen, auf romischem Recht be-

13 Zur Absurditit der pseudo-wissenschaftlichen Diskussion: Lindgvist,
Durch das Herz der Finsternis, S.194.
14 Piret, »Les structures judiciaires européennes« du Congo belge«, S.177-178.
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ruhenden Rechtsordnung.!® Besetzt waren die Gerichte hier wie dort
fast nur mit weifden Minnern, im Unterschied zur Metropole aber, in
der Gerichte die Aufgabe hatten, den Rechtsfrieden zu wahren, ging
es in der belgischen Kolonie um die Durchsetzung einer rassistisch
motivierten Terrorherrschaft. Die chicotte, eine aus Flusspferdleder
gefertigte Peitsche, deren Einsatz die Geziichtigten hdufig nicht tiber-
lebten, weil sie beim Auftreffen dem Empfanger der Schlige die Haut
vom Korper riss, war schon frith fester Bestandteil des Strafregisters
der belgischen Eroberer.'® So brutal die Strafen waren, die zu verhin-
gen die weifden Richter*innen sich berechtigt fithlten, so gering waren
die administrativen Ressourcen. Die Kolonialverwaltung setzte auf
Mobilitit, um Starke in einem Land zu demonstrieren, das zu verwal-
ten ihre Moglichkeiten bei Weitem tiberstieg.

Die Idee mobiler Einrichtungen setzte sich auch in anderen Berei-
chen durch. Unter dem Vorwand, eine flichendeckende medizinische
Grundversorgung aufzubauen, schickte die belgische Kolonialver-
waltung mobile Arzteteams iiber Land. Die Tropenmedizin steckte
in den Kinderschuhen, und es »war nicht immer deutlich, worum es
eigentlich ging: um die Heilung oder um den Test des experimentel-
len Medikaments«.!” Man maf3te sich an, Krankheiten zu behandeln,
deren Ursache und Verlauf man nicht verstand. Zwar war der Beitrag,
den mobile Kliniken fiir die allgemeine Gesundheitsversorgung zu
leisten imstande waren, bescheiden, dafiir aber lief3en sie sich fiir an-
deres einspannen, etwa die Zustellung von Sendungen, die Erhebung
von Zensusdaten und die Vermessung von Land.'® An der Zweckent-
fremdung zentraler Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie Justiz
oder Gesundheitswesen zeigt sich, dass die Triebfeder fiir das Han-
deln der belgischen Invasoren nicht der Wunsch war, die kongolesi-
sche Bevolkerung an den »Wohltaten der Zivilisation« teilhaben zu
lassen, sondern der Drang, sich der Reichtiimer des Landes zu be-

15  Ebenso wie in Belgien wenden die Gerichte im Kongo bis heute kodifizierte
Rechtsvorschriften an. Auch der Aufbau des kongolesischen Gerichtswe-
sens tragt Ziige, die an das belgische erinnern.

16 Naher zur Verwendung der chicotte als Instrument kolonialer Unterdrii-
ckung: Bayart, "Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienneg, S.136.

17 Van Reybrouck, Kongo, S.133.

18  Hunt, A Colonial Lexicon, S.94.
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michtigen und die Menschen in ein System zu zwingen, in dem sie
rechtlos gestellt waren.

Die Brutalitit, mit der es im Freistaat Kongo zuging, blieb der eu-
ropiischen Offentlichkeit nicht verborgen und sorgte schon zu Beginn
des 20.Jahrhunderts fiir Entriistung. »Murderland!« titelte die briti-
sche Zeitschrift The Penny Pictorial in einem dem Kongo gewidmeten
Sonderheft, das im August 1907 erschien und einer méglichst breiten,
sicherlich aufgeklarten Leserschaft neue Enthiillungen tiber die Griu-
eltaten der belgischen Kolonialmacht niherzubringen gedachte.’® Au-
tor des Textes war Edmund Dene Morel, Griinder der Congo Reform
Association, einer gesellschaftlichen Plattform, die sich bemtihte, Licht
ins Dunkel der kolonialen Unterdriickung im Kongo zu bringen. Mo-
rel war viel unterwegs in jenen Tagen, man horte ihm zu, man las, was
er schrieb. Die Kampagne gegen Leopold II. trieb ihrem Hohepunkt
entgegen. Schon im folgenden Jahr sollte der Konig aufgeben und die
Kontrolle tiber seinen »Freistaat« auf das belgische Parlament tibertra-
gen, das Verdienst solcher Aktivist*innen wie Morel.

So lobenswert die Bemithungen waren, Leopold mit der Men-
schenverachtung der von ihm geschaffenen Unterdriickungsma-
schine im Kongo zu konfrontieren, so zweifelhaft erscheinen die
Motive, welche die Kongo-Aktivist*innen der ersten Stunde zum
Handeln veranlassten. Der Politikwissenschaftler Kevin Dunn legt
dar, dass die vom Briten Morel betriebene Kampagne gegen Leopold
nicht zuletzt dem Zweck diente, die vermeintlichen zivilisatorischen
Leistungen anderer Kolonialmichte wie etwa Grofsbritannien her-
vorzuheben und so das Menschenverachtende, das jeder kolonialen
Herrschaft innewohnt, zu verschleiern.?° Die Vortrige, die man land-
aus, landein iiber die Zustinde im Kongo hielt, waren plakativ, aber
ihrerseits nicht frei von Klischees und Ubertreibungen. Nun mag
man den Kritiker*innen Leopolds zugutehalten, dass es im Wesen
der Kampagne liegt, Dinge zuzuspitzen. Allerdings ist die Grenze
wohl erreicht, wenn Stimmung mit gestellten Fotos gemacht wird,
ein Vorwurf, den sich auch die Congo Reform Association gefallen

19  The Penny Pictorial 34(450), »Murderland!«. Auf dem Titelblatt des Maga-
zins ist ein afrikanischer Mann zu sehen, der bauchlings im Gras liegt, als sei
er auf der Flucht erschossen worden, hinter ihm ein brennendes Dorf.

20 Dunn, Imagining the Congo, S. 53-54-.
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lassen musste.?! Dessen ungeachtet halten manche Autor*innen Mo-
rel fiir eine Galionsfigur im Kampf gegen Sklaverei und Zwangswirt-
schaft in Afrika. Fatima Kastner argumentiert, Kampagnen gegen die
systematische Unterdriickung und Ausbeutung des Kongo durch die
belgische Kolonialmacht, wie Morel sie ins Werk setzte, liefden sich als
Ausdruck einer Haltung lesen, die dem Gedanken einer »staatentiber-
greifenden Menschenrechtsschutzordnung« verpflichtet sei.?? Hoch-
schild kommt gar zu dem Schluss, Morel habe die »erste grofSe interna-
tionale Menschenrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts« geschaffen.
Wie 100 Jahre spiter im Kampf um die Beseitigung der Straflosigkeit
heiligte auch zu den Hochzeiten des Abolitionismus der Zweck die
Mittel. Welchen Unterschied schliefdlich sollte es machen, ob das, was
auf einem Foto zu sehen war, tatsichlich Geschehenes zeigte oder et-
was, das so hitte geschehen konnen? Und kénnte man sich nichtauch
heute auf den Blick fiirs Wesentliche berufen, wenn man die koloni-
alen Urspriinge aus der Vita der mobilen Gerichte einfach herausstri-
che? War es nach Leopold im Kongo nicht ohnehin besser geworden?

Die Kolonie Belgisch-Kongo

Viele der Bilder, die man vom Kongo im Kopf hat, speisen sich aus
Erzihlungen tber die Schreckensherrschaft des belgischen Kénigs,
dessen Traum imperialer Groéf3e sich nie erfiillte. Bis heute neigt die
Geschichtsforschung dazu, so zu tun, als habe die Unterstellung des
Kongo unter die Kontrolle des belgischen Parlaments im Jahre 1908 in
der Kolonialgeschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen. In ihrer Ar-
beit zur Entwicklung der Lohnarbeit im Kongo der Kolonialzeit etwa
vertritt Julia Seibert die Ansicht, die Ubertragung der Entscheidungs-
kompetenz tiber die Belange des Kongo vom belgischen Monarchen
auf das belgische Parlament habe das Ende einer "Willkiirherrschaft«
bedeutet. Die Einschreibung einer vhumanitiren Absicht« bei der
Kolonisierung des Kongo sei fortan durch Verwaltungshandeln auf

21 Pavlakis, British Humanitarianism and the Congo Reform Movement,
S.185-186.

22 Kastner, Transitional Justice in der Weltgesellschaft, S.112-115.

23 Hochschild, Schatten iiber dem Kongo, S. 386.
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der Grundlage von Gesetzen erfolgt, welche das Ziel verfolgten, die
lokale Bevolkerung vor nextrabkonomischer Gewalt« zu schiitzen.
Zwar seien korperliche Zwangsmittel weiterhin angewandt worden,
nicht aber als Selbstzweck, sondern als »Mittel zur Durchsetzung
eines Wirtschaftsprogramms«, dem die Sorge um die Erhaltung der
lokalen Arbeitskrifte zugrunde lag.?* Die These, dass sich die Men-
schenrechtslage im Kongo mit der Ubernahme der Kontrolle durch
das Parlament besserte, hat vermutlich mit dem wohligen Gefiihl zu
tun, das sich einstellt, wenn man an parlamentarische Abliufe denkt
und den Dienst, den sie einem demokratischen System erweisen. Bel-
gien aber war seit seiner Griilndung im Jahre 1830 eine konstitutionelle
Monarchie und Leopold I1. in seinen Entscheidungen nicht frei. Wenn
der belgische Gesetzgeber nichts dagegen unternahm, dass das Staats-
oberhaupt des Landes sich eine Kolonie zulegte und zum Herrn tiber
Leben und Tod aufschwang, muss man davon ausgehen, dass grund-
sitzliche Bedenken gegen sein Handeln auf politischer Ebene nicht
bestanden.

Uberdies ergibt sich aus der Anderung der »Besitzverhiltnisse«
allein nichts fiir die Strukturen der kolonialen Verwaltung. Martin
Ewans notiert, nach der Ubernahme der Kontrolle durch das belgische
Parlament sei zwar die Anzahl der Griueltaten im Kongo zuriickge-
gangen, an dem unter Leopold eingefithrten System der Unterdrii-
ckung und Ausbeutung habe sich aber nichts gedndert.? In einer ande-
ren Studie wird das belgische Parlament gar des Etikettenschwindels
bezichtigt. Die Umwandlung des Freistaates Kongo in eine Kolonie
sei als Paradigmenwechsel verkauft worden, habe den Menschen vor
Ort aber keine Verbesserungen gebracht.?® SchliefSlich ist auch der
Verweis auf die Verabschiedung neuer Gesetze kein Beleg fiir den
Willen, im Geiste dieser Gesetze zu handeln. Es liegt im Wesen der
Straflosigkeit, dass im Einvernehmen tiber die Tolerierbarkeit des Ge-
setzesbruchs die gegenseitige Beschrinkung der drei Staatsgewalten
aufgehoben ist.

Seibert selbst prisentiert in ihrer Arbeit Material, das die These
von der Einfithrung einer auf rationalen Primissen begriindeten Herr-

24 Seibert, In die globale Wirtschaft gezwungen, S.77-78.
25 Ewans, European Atrocity, African Catastrophe, S.242.
26 Miryong Natermann, Pursuing Whiteness in the Colonies, S. 66.
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schaft zur kolonialen Bewirtschaftung des Kongo in Zweifel zieht. So

berichtet sie von einem Interview, das sie mit einer Frau namens Ger-
trude iiber das Leben in der Kolonie Belgisch-Kongo fiihrte. Gertrude

wuchs in den Kivus auf und beschreibt, was sie im Alter von acht Jah-
ren erlebte. Ein Kolonialbeamter sei ins Dorf gekommen und habe sich

iber den Wildwuchs eines Baumwollfeldes derart erregt, dass er den

dafiir verantwortlichen Bauern einer korperlichen Ziichtigung habe

unterziehen wollen. Als ihm gesagt wurde, dass dieser gerade ver-
storben sei, habe er sich den Leichnam bringen lassen und begonnen,
diesen auszupeitschen. Zur Begriindung fiihrte er an, der Bauer diirfe

sich seiner gerechten Strafe nicht durch Flucht entziehen, auch nicht
durch Fluchtin den Tod.?”

Ein solches Verhalten entbehrt jeden rationalen Kalkiils, kniipft
aber an Praktiken an, die schon zu Leopolds Zeiten aus dem Kongo
kolportiert wurden. Der allgemeine Leitsatz, dass bestraft wird, wer
Strafe verdient, wurde umgekehrt. Im Kongo galt, was Wesenszug
eines jeden kolonialen Systems ist, nimlich dass etwas Strafbares
nicht getan zu haben, vor Strafe nicht schiitzt. Hannah Arendt bringt
es auf eine ebenso knappe wie angsteinfl6f3ende Formel: »Den ver-
zweifelten Hinweisen des gesunden Menschenverstandes auf die
Uberfliissigkeit der gigantischen Apparatur des Terrors gegen ganz
und gar fiigsame Menschenmassen kénnten die totalen Machthaber,
wenn sie die Wahrheit sagen wollten, antworten: Dieser Apparat
erscheint euch nur iiberfliissig, weil er der Uberfliissigmachung von
Menschen dient.«?® Mobile Gerichte gehorten nicht zu den tragenden
Sdulen des kolonialen Projekts im Kongo, aber sie waren ein Pfeil im
Kocher der Krifte, denen es darum ging, ein Recht auf Beherrschung
zu begriinden, nicht eine Herrschaft des Rechts.

Rassenjustiz im Kongo
Weit mehr als die Uberfithrung des Kongo in den Status einer Kolo-

nie diirfte sich fiir die Menschen die institutionelle Verankerung einer
Politik der Rassentrennung ausgewirkt haben, die auf ein zweistufiges

27  Seibert, In die globale Wirtschaft gezwungen, S. 174-17s5.
28 Arendt, Elemente und Urspriinge totaler Herrschaft, S.718—719.
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Gerichtswesen zuriickging. Auf der ersten Stufe waren die Tribunaux
traditionnels angesiedelt, herkoémmliche Gerichte, die mit einheimi-
schen Richter*innen besetzt und fiir Einheimische betreffende Ba-
gatellstrafverfahren sowie die Entscheidung zivilrechtlicher Streitig-
keiten unter Einheimischen zustindig waren. Auf der zweiten Stufe
standen die Tribunaux européens, die mit europdischen Richter*innen
besetzt und fiir zivilrechtliche oder strafrechtliche Angelegenheiten
zustindig waren, an denen Europider*innen beteiligt waren, sowie
fiir alle Strafrechtsverfahren, bei denen ein hoheres Strafmafs als eine
einmonatige Gefingnisstrafe zu erwarten war.?® Anders als es das Bild
der Justitia mit verbundenen Augen vermuten lief3e, waren die euro-
péischen Gerichte in Fragen der Hautfarbe allerdings durchaus nicht
blind, was nicht erstaunt, weil die Justiz als Bollwerk gegen Angriffe
auf das Individuum immer auch Spiegel der Gesellschaft selbstist. Das
europaische Gerichtals Ausdruck institutionalisierter Unterdriickung
konnte nur innerhalb der kolonialen Logik handeln, und so machte es
fiir die Festsetzung des StrafmafSes einen entscheidenden Unterschied,
ob das Gericht einen weifden oder schwarzen Angeklagten vor sich
hatte.

Um die Extreme im Spektrum der Verurteilungen fiir Tétungs-
delikte im Kongo der Kolonialzeit zu illustrieren, mochte ich zwei
Falle schildern, die der Historiker Jean-Luc Vellut recherchiert hat.3°
Der erste Fall ereignete sich um 1900, also noch zu Leopolds Zeiten, in
Boma, der nach Matadi wichtigsten Hafenstadt, in der Provinz Kon-
go-Central gelegen. Drei Agenten der Kautschuk-Konzessionsgesell-
schaft Société Anversoise du Commerce au Congo, allesamt Europier,
wurden von der kolonialen Justiz angeklagt, 230 Einheimische getotet
zu haben, mehr als ein Drittel davon Frauen. In einigen Fillen hatten
sie den Opfern die Kopfe abgeschnitten und die Leichen geschindet.
Sie wurden aufgrund mildernder Umstinde, zu denen nach stindiger
Rechtsprechung ein Handeln im Dienst des Kolonialregimes gehorte,
zu Freiheitsstrafen zwischen zehn und zwolf Jahren verurteilt, kamen
aber nach drei Jahren wieder frei. Der zweite Fall trug sich gut 20 Jahre
spiter in Elisabethville, dem heutigen Lubumbashi, zu. Ein junger

29 Dembour, Recalling the Belgian Congo, S. 26.
30 Vellut, Congo, S.247-283.
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Kongolese erschlug einen Européer, nachdem er erfahren hatte, dass
dieser mit seiner Frau eine sexuelle Beziehung unterhielt. Obwohl
unstreitig war, dass er im Affekt gehandelt hatte, was bei der Urteils-
findung als strafmildernd hitte berticksichtigt werden miissen, wurde
die Todesstrafe verhingt; innerhalb von zwei Wochen war das Urteil
rechtskriftig.

Es bleibt der Spekulation iiberlassen, wie das Urteil im ersten Fall
ausgefallen wire, hitte sich der Sachverhalt 20 Jahre spiter zugetra-
gen, also nach der Umwandlung des Kongo in eine Kolonie. Auch ist
unklar, wie das Gericht im zweiten Fall entschieden hitte, wire der
Angeklagte Europder und das Opfer Kongolese gewesen. Ungeach-
tet der Unterschiede im Sachverhalt aber lisst sich sagen, dass es in
beiden Verfahren zu einem Fehlurteil kam. Ein nicht im Gesetz ge-
nanntes Merkmal, nimlich die Hautfarbe, fithrte dazu, dass die eu-
ropdischen Tater, die ein ungleich schwereres Verbrechen begangen
hatten, milder bestraft wurden als der einheimische Tater. Wenn die
Totung eines Einheimischen tiberhaupt mit Strafe bewehrt war, dann
nicht, weil das Leben eines Menschen unabhingig von seiner Haut-
farbe als ein zu schiitzendes Gut verstanden wurde, sondern weil die
Vernichtung von Arbeitskraft mit Gewinneinbuf3en der beteiligten
Unternehmen verbunden war und dem kolonialen System Schaden
zufiigte. Mobile Gerichte waren im Einsatz, um ein System koloni-
aler Herrschaft zu stiitzen, das darauf aus war, von Européer*innen
begangene Gewalt gegen Kongoles*innen nicht zu ahnden, sondern
zu institutionalisieren. Von Einheimischen begangene Straftaten da-
gegen wurden empfindlich bestraft, wovon die flichendeckende Aus-
breitung des Gefingnisses Zeugnis ablegt.

Die ersten Gefingnisse entstanden im Kongo zu Beginn des
20.Jahrhunderts, als Teil eines Apparates, der darauf angelegt war, den
Widerstand der einheimischen Bevélkerung zu brechen und Ressour-
cen auf3er Landes zu schaffen.?! Uber die Bespitzelung durch Mitge-

31 Uber gesellschaftliche Sanktionssysteme im vorkolonialen Kongo ist nicht
viel bekannt. Es darf allerdings als gesichert gelten, dass die Idee des Ge-
fangnisses sich erst mit der Begriindung der Kolonialherrschaft im Afrika
stidlich der Sahara durchsetzte und insbesondere lokale Praktiken der Wie-
dergutmachung verdringte. Vgl. Bernault, »De I’Afrique ouverte aI’Afrique
fermée«, S.17-18.
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fangene hinaus verliefd man sich im Gefingnis der Kolonialzeit auf die
abschreckende Wirkung grausamer Bestrafungen. Weit verbreitet und
doch streng reglementiert, jedenfalls im Gefiangnis, war der Gebrauch
der chicotte, einer Peitsche, deren Einsatz todlich sein konnte.32 Nach
Sichtung der Bestinde der Archives Africaines, den Afrika-Archiven
des belgischen Auflenministeriums in Briissel, einer weiteren Insti-
tution kolonialen Ursprungs, kommt Nancy Hunt zu dem Ergebnis,
dass die Haftbedingungen in den Gefingnissen des Belgisch-Kongo
ventsetzlich hart« gewesen sein miissen. Auch sie zihlt das Auspeit-
schen der Gefangenen zu den Methoden, die regelmif3ig angewandt
wurden, und untermauert ihren Befund im Ubrigen mit dem Hinweis
auf Darstellungen »physischer und psychischer Folter«.3® Sie erspart
ihrer Leserschaft die Details.

Von der Zufligung korperlicher Schmerzen abgesehen, hat auch
die Verrichtung harter korperlicher Arbeit in den Gefingnissen im
Afrika siidlich der Sahara eine Tradition, die bis in die Kolonialzeit
zurtickreicht. Frondienste seien allen Gefangenen abverlangt worden,
erliutert Florence Bernault, Minnern wie Frauen, den Gefangenen
europdischer Abstammung allerdings in weitaus bekémmlicherer
Dosierung.>* Aus all dem lisst sich schliefden, dass der in den Kolo-
nien Afrikas praktizierte Strafvollzug erstens als stiitzendes Element
der kolonialen Ausbeutungsmaschine verstanden werden muss und
zweitens als Ausdruck einer Rassenideologie, die zwischen Menschen
weifder und schwarzer Hautfarbe auch dann noch unterschied, wenn
sie im Gefingnis safSen. Als die kolonialen Herrscher im Kongo abtra-
ten, liefSen sie eine Maschinerie zurlick, die Ausbeutung in historisch
vollig neuen Dimensionen ermdoglicht hatte. Wie ich im Folgenden
zeigen werde, nutzte sie das neue Fithrungspersonal in alter Weise —
auch die mobilen Gerichte, die sich einer Renaissance erfreuten, als
klar wurde, dass die Justiz nicht mehr zu reformieren war.

32 Ebenda,S.41.
33 Hunt, A Nervous State, S.195-197.
34 Bernault, »De ’Afrique ouverte a ' Afrique ferméeg, S. 45.
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Unabhangigkeit und Diktatur

Mit dem Abzug der belgischen Kolonialmacht im Juni 1960 bot sich
Kongoles*innen erstmals Gelegenheit, mit dem strukturellen Rassis-
mus der kolonialen Justiz abzurechnen. Patrice Lumumba, der erste
aus freien Wahlen hervorgegangene Premierminister, brach noch am
Tag der Unabhingigkeit mit dem Protokoll und erinnerte in einer im-
mer wieder vom Jubel seiner Zuhoérer*innen unterbrochenen Rede
daran, dass die Menschen im Kongo ihres Landes beraubt worden wa-
ren, im Einklang mit Gesetzen, die niemals fiir alle in gleicher Weise
gegolten hatten. Im Beisein des belgischen Koénigs Baudouin warf er
der Kolonialverwaltung offen Rassismus vor. Was den WeifSen zum
Vorteil gereicht habe, sei fiir Schwarze »grausam und unmenschlich«
gewesen.’> Wenige Wochen spiter wurde Lumumba festgenommen,
seines Amtes enthoben, unter Hausarrest gestellt, bei einem Flucht-
versuch gestellt und ohne Einhaltung eines rechtsstaatlichen Verfah-
rens erschossen.

Die Verwicklung der belgischen Regierung in die Ermordung Lu-
mumbas kann heute als gesichert gelten. Der Soziologe Ludo de Witte
unterstreicht ausdriicklich die Verantwortung der Schreibtischtiter
fir die Ermordung Lumumbas und verwahrt sich gegen Versuche, so
zu tun, als sei die Beteiligung belgischer Staatsbiirger*innen an diesem
Verbrechen auf einige wenige Personen beschrinkt gewesen, die zu-
dem auf Weisung kongolesischer Vorgesetzter gehandelt hitten. Der
Kreis der Titer schlief3e all jene belgischen Amtstriger*innen ein, die
aus ihren Biiros in Briissel, Léopoldville oder Elisabethville das Ge-
schehen in die Richtung gesteuert hitten, in die es schlieflich lief.3
Auch militirische Interventionen hat es seit der Unabhingigkeit im
Juni 1960 immer wieder gegeben. Um eigene Interessen zu schiitzen,
schreckte die ehemalige Kolonialmacht selbst vor komplexen militéri-
schen Operationen nicht zurtick. So sprangen unter dem Codenamen
Dragon Rouge — Roter Drache — im November 1964 belgische Fall-
schirmjiger iiber Stanleyville ab, dem heutigen Kisangani, um Stel-
lungen der Simba-Rebellen einzunehmen.

35 Lumumba, »Le discours pour 'indépendancex.
36 De Witte, L’assassinat de Lumumba, S. 121, 357.
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Noch heute werden solche Militireinsitze beschrieben, als seien
sie eine Selbstverstindlichkeit. Etzersdorfer und Janik etwa ent-
werfen in der von ihnen als Fallstudie deklarierten »Kongokrise der
1960er Jahre« folgendes Szenario: Im Land sei »Chaos« ausgebrochen,
angerichtet von »fiihrerlosen Soldaten«, und es habe ngewaltsame
Ausschreitungen gegen Weife« gegeben, was Belgien auf den Plan ge-
rufen habe, natiirlich aus selbstlosen Motiven, nimlich »um die Ord-
nung wiederherzustellen« und, als es spiter zu Geiselnahmen kam,
um eine »Rettungsmission« durchzufiithren.’” Es soll nicht bestritten
werden, dass die Simba Europier*innen und Amerikaner*innen als
menschliche Schutzschilde festhielten und sich damit ins Unrecht
setzten. Aber zu erwihnen wire schon, dass sie dies taten, um die
ehemalige Kolonialmacht von eben jenem Militirschlag abzuhalten,
den sie promptausfiihrte.

Die US-Regierung, ohne deren Transportmaschinen Dragon
Rouge nicht hitte stattfinden konnen, rechtfertigte ihr Eingreifen in
Stanleyville mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, das Leben Un-
schuldiger zu retten. Dem Schutz der kongolesischen Zivilbevélke-
rung aber wurde bei Durchfiihrung der Operation, in deren Verlauf
etwa 1600 auslindische Staatsbiirger*innen ausgeflogen wurden, in
keiner Weise Rechnung getragen. Im Windschatten der Gefechte, die
sich belgische Fallschirmjager*innen mit den Rebellen lieferten, mar-
schierten kongolesische Regierungstruppen in die Stadt ein und tote-
ten bis zu 20000 Menschen, iiberwiegend Zivilist*innen.*® So kann
es nicht verwundern, dass die Regierungen zahlreicher afrikanischer
Staaten das Vorgehen der westlichen Staatenallianz verurteilten und
den Vorwurf erthoben, Dragon Rouge habe machtpolitischen, nicht
humanitiren Zielen gedient.

Zu den militirischen Interventionen im Kalten Krieg wird man
aufler dem Kampfeinsatz von Blauhelmen unter Federfithrung der

37 Etzersdorfer/Janik, Staat, Krieg und Schutzverantwortung, S. 224-226.

38 Namikas, Battleground Africa, S. 208, die sich auf westliche Medienberichte
beruft, was den Verdacht begriindet, die Zahl der Opfer konnte deutlich ho-
her gewesen sein. Dagegen behauptet Delannoy (Opération Dragon Rouge,
S.146), die belgischen Truppen hitten sich nach Ausfithrung der Rettungs-
aktion »ziigig, wenn nicht gar tibereilt« zuriickgezogen. Auf die Frage, wie
viele Menschenleben die Kimpfe um Stanleyville forderten, geht er in seiner
Abhandlung allerdings nur am Rande ein.
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Vereinten Nationen und den zum Schutz eigener Staatsbiirger*innen
veranlassten Befreiungsaktionen westlicher Staaten auch den Revolu-
tionsexport sozialistischer Staaten zihlen miissen. Die Sowjetunion
arbeitete hart daran, die innenpolitischen Gewichte im Kongo zu
verschieben und einen Sturz des pro-westlichen Regimes unter Jo-
seph-Désiré Mobutu herbeizufiihren. China eréffnete zur Bliitezeit
der revolutioniren Bewegungen im Kongo diplomatische Vertre-
tungen in den Nachbarlindern Kongo-Brazzaville und Burundi, die
wegen ihrer GrofSe Spekulationen nihrten, Beijing lasse den Revolu-
tiondren mehr als nur die eine oder andere Kiste des »kleinen roten
Buches« von Mao Tsetung zukommen. Auch das sozialistische Kuba
unter Revolutionsfiithrer Fidel Castro betrieb in Afrika eine eigen-
stindige Interventionspolitik, bei der es um nichts Geringeres als die
Weltrevolution ging.?° Che Guevara, der sich im April 1965 unter dem
Tarnnamen Tatu in das Gebiet um Fizi hatte einschleusen lassen, be-
diente sich zur Durchfithrung seiner Guerilla-Aktionen kubanischer
und ruandischer Kimpfer*innen. Che erging es nicht anders als Re-
bellenfiihrer Pierre Mulele, der, wie Crawford Young anmerkt, gegen
eine von Belgien unterstiitzte Armee auf verlorenem Posten stand.*
Im November 1965 schliefslich kam es im Kongo zum Putsch. Jo-
seph-Désiré Mobutu, ein Offizier der kongolesischen Armee, der sich
das Vertrauen Lumumbas erschlichen und ihn dann verraten hatte,
ibernahm die Macht. Rasch verkam der Kongo zu einer Autokratie, an
deren Spitze sich Mobutu als Behiiter und Bewahrer afrikanischer Tra-
ditionen zu inszenieren wusste. Er liefd die Republik Kongo in Zaire
umbenennen und fithrte den Abacost ein, ein Kleidungsstiick, des-
sen Name sich von a bas le costume herleitet, was so viel bedeutet wie
»runter mit dem Anzug«. Auch das Symbol der Macht afrikanischer
Konige, der Stock, spielte in der Regierungszeit Mobutus eine wich-
tige Rolle. Wo immer eine Versammlung stattfand und das Palaver sei-
nen Lauf nahm, lag aller Blick auf ihm. Beriihrte der Stock den Boden,
war der Dialog beendet, die Teilnehmer schwiegen, die Entscheidung
war gefallen.*! Die Menschen, die zu regieren er sich berufen fiihlte,

39 Che Guevara, Der afrikanische Traum, S.24. De Witte, L’ascension de
Mobutu, S. 334-390; Gleijeses, Conflicting Missions, S.7-9.

40 Young, Politics in the Congo, S.459-460, 577.

41 Naipaul, »A New King for the Congo«, S.168-169.

63



interessierten Mobutu dagegen wenig. Regierungshandeln gehorchte

dem Diktat der Seilschaft, Sachzwinge spielten keine Rolle.*? Steu-
ern wurden weiterhin erhoben, aber in Infrastruktur und Daseins-
vorsorge wurde nicht mehr investiert. Der Kongo mutierte zum vam-
pire state, der seinen Rechtsunterworfenen das Blut aus den Adern

saugte.®® Eine dhnliche Entwicklung machten auch andere Staaten

in Afrika durch. Die Besonderheit des System Mobutu bestand in der
Verbindung von staatlicher Repression, wirtschaftspolitischem lais-
sez-faire und der Nationalisierung auslindischer Unternehmen. Man

sprach vom Systéme D und prigte den Leitsatz des débrouillez-vous,
was so viel bedeutet wie »schlagt euch alleine durch«.** Die Vertreter
des Staates bedienten sich an den Ressourcen des Landes, lief3en den

Biirger*innen aber freie Bahn, Verteilungskampfe sonstiger Art unter
sich auszutragen.

Der Sozialanthropologe Luca Jourdan beschreibt das Systéme D
als Ausdruck eines »sozialen Paktes zwischen dem Staat und seinen
Biirger*innen« und den Kongo unter Mobutu als einen Ort, an dem
eine Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht keinen Sinn mehr
ergibt, weil ausschliefslich das Recht des Stirkeren gilt.*> Diese Be-
wertung verdient Zustimmung, was die Folgen des Systéme D, nicht
aber, was seine Entstehung angeht. Wenn sich namlich jeder nimmt,
was er will, fehlt es an der Vertragsabschlussfreiheit aller Beteiligten,
einer Grundvoraussetzung fiir die SchliefSung eines Paktes. In der ge-
schichtlichen Riickschau ist zuweilen von einer allmihlichen »Frag-
mentierung der Staatsgewalt« unter dem Regime Mobutu die Rede.*®
Wer sich die personelle und materielle Auszehrung des Staatsappara-
tes vor Augen fihrt, unter der kongolesische Behérden noch heute zu
leiden haben, wird sich einer solchen Analyse schwerlich verschlief3en
konnen. Die besseren Argumente sprechen also dafiir, den Autoritits-
verlust des Rechts im Kongo als Ergebnis eines Prozesses zu begrei-
fen, in dessen Verlauf die staatlichen Institutionen ausbluteten und

42 Sandbrook, The Politics of Africa’s Economic Stagnation, S. 112-113, 133 -134.

43 Thomson, An Introduction to African Politics, S. 233-239.

44 Raeymaekers/Vlassenroot, »Reshaping Congolese Statehood in the Midst of
Crisis and Transition«, S.147-148.

45 Jourdan, »Being at War, Being Youngg, S.170.

46 Ndjate Omanyondo N’Koy, Gendarmerie et reconstruction d’un Etat de
droitau Congo-Kinshasa, S.192.
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das Gewaltmonopol in Stiicke gehackt, ausgepreist und auf den Markt
geworfen wurde. So gelang es Mobutu nicht nur, eines der reichsten
Lander Afrikas in den Ruin zu fithren, sondern auch das Vertrauen in
die Bindung der staatlichen Gewalt an das Recht dauerhaft zu beschi-
digen. Noch heute machen sich Kongoles*innen, die der englischen
Sprache michtig sind, einen Spaf$ daraus, nicht die zweite Silbe des
Wortes »foraine« zu betonen, sondern die erste. Es klingt dann wie
»foreign« und aus den fahrenden Gerichten, den »audiences foraines,
werden fremde oder fremdartige Gerichte.

Wirtschaftlicher Niedergang und
soziale Desintegration

In den 1970er Jahren blieb insbesondere die industrielle Entwicklung
im Kongo hinter den Erwartungen zuriick. Die Griinde sind viel-
schichtig. Zu nennen sind politische Fehleinschitzungen, mangeln-
der unternehmerischer Sachverstand und personliche Bereicherung
in einem kleptokratischen System, aber auch Faktoren, auf welche die
Regierung keinen Einfluss hatte, fallende Weltmarktpreise fiir Roh-
stoffe zum Beispiel, auf deren Export die kongolesische Wirtschaftan-
gewiesen war, oder die politischen und militirischen Interventionen
von auflen, die ein Klima der Instabilitit erzeugten, das Gift war fiir
Investitionen.*” Fir den Staatshaushalt wirkte sich der 6konomische
Niedergang des Landes verheerend aus. Internationale Finanzgeber
sahen sich 1978 veranlasst, die Zentralbank, das Finanzministerium
und die nationale Zollbehorde unter Aufsicht zu stellen, was den Ab-
fluss der Mittel aber nicht stoppte.*® Unter den Augen internationaler
Kontrolleure wurden weiter Gelder veruntreut und Reformer aus dem
Staatsdienst entlassen.

Das Phinomen der Zweckentfremdung internationaler Forder-
mittel war nicht auf den Kongo beschrankt. Auch in anderen afrika-
nischen Landern versickerten Gelder, die fiir den Aufbau staatlicher
Institutionen gedacht waren. Unter dem Einfluss neoliberalen Ge-

47 Buelens/Cassimon, »The Industrialization of the Belgian Congo,
S.242-245. Haskin, The Tragic State of the Congo, S.60-62.
48 Nzongola-Ntalaja, The Congo from Leopold to Kabila, S. 151-152.
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dankengutes begannen in den 1980er Jahren internationale Finanz-
geber, allen voran die Weltbank, strukturelle Anpassungsprogramme
zu entwickeln. Den Regierungen afrikanischer Staaten warf man vor,
dass sie wirtschaftliche Abliufe zu stark regulierten und sich in die
Verteilung von Giitern sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen
einmischten, Dinge, die Angebot und Nachfrage vorbehalten bleiben
sollten. Als der Staat dann aber so verschlankt war, wie ihn die Krifte
des freien Marktes haben wollten, vermochte er, um im Bild zu blei-
ben, auch die Gewichte nicht mehr zu stemmen, die am Boden zu
lassen keine Gesellschaft sich leisten kann. Investitionen in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und Wohnen blieben auf der Strecke, dafiir
schaukelten sich am Gewaltmarkt Angebot und Nachfrage auf, bis sich
niemand mehr der Profite sicher sein konnte, wegen derer er oder
sie doch im Geschift war.* Wie anderswo wurde auch der Kongo zu
einem Staat, dessen Handeln sich in der Vornahme symbolischer Ges-
ten erschopfte, der Leistungen fiir seine Biirger*innen zu erbringen
aber nicht mehr in der Lage war.

In diese Phase des staatlichen und gesellschaftlichen Zerfalls fiel
die Wiedereinfithrung der mobilen Gerichte. Im Jahre 1982 fanden
mobile Gerichte erstmals positivrechtliche Erwihnung. Artikel 67
des Gesetzes iber Organisation und Zustindigkeit der Gerichte sieht
vor, dass die Amts- und Landgerichte, soweit sie dies im Interesse der
Rechtspflege fiir erforderlich halten, Verhandlungen auch aufSerhalb
des Gerichtssitzes durchfithren kénnen, und zwar in allen Ortschaften
ihres Gerichtsbezirks.> Nach einer Regelung der Finanzierung mobi-
ler Gerichte aber sucht man im Gesetz vergeblich, was man als Auffor-
derung an die Gerichte wird verstehen miissen, fiir die Deckung an-
fallender Transport-, Beherbergungs- und Restaurationskosten selbst
zu sorgen. Verhandlungen auf dem Land abzuhalten, rechnete sich fiir

49  Mbembe, On the Postcolony, S.74-76.

50 Siehe Artikel 67 Ordonnance-Loi 82—020 portant Code de I'organisation et
de la compétence judiciaires du 31 mars 1982: »S’ils 'estiment nécessaire pour
la bonne administration de la justice, les cours et tribunaux peuvent siéger
dans toutes les localités de leur ressort.« Eine gleichlautende Bestimmung
findet sich heute in Artikel 45 der Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
'ordre judiciaire.
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die Gerichte also nur, wenn es jemanden gab, der materielle Anreize
setzte.

Nun konnte man sich vorstellen, dass die Menschen auf dem Land
bereit waren, fiir die Bestellung eines Gerichts die Kosten zu tragen,
auch wenn die Durchfithrung eines Verfahrens keinen wirtschaft-
lichen Vorteil versprach. John Murungi bezeichnet als das Leitprinzip
der afrikanischen Rechtswissenschaft die Wahrung oder Wiederher-
stellung des sozialen Zusammenhalts.>! Fiir die Parteien in Zivilrechts-
streitigkeiten oder fiir die Geschidigten in Strafprozessen aber wird
die Leistung eines Eigenbeitrags iiber die Zahlung der Gerichtsgebiih-
ren hinaus kaum jemals moglich gewesen sein. Damals wie heute war
das Leben auf dem Land fiir die meisten Menschen hart und entbeh-
rungsreich. Der Zwang zur Selbstfinanzierung fithrte daher einerseits
zum Ausschluss der sozial Schwachen von der Geltendmachungihrer
Rechte, andererseits zur Einflussnahme Dritter auf Prozesse, die zu
steuern alleinige Aufgabe staatlicher Entscheidungstriger ist. Was
auf den ersten Blick wie private Selbstbeteiligung fiir die Erbrin-
gung Offentlicher Leistungen anmutet, eine Art public private part-
nership, war tatsichlich ein Anschlag auf die Grundfeste des Rechts-
staates.

Die Folgen des Systéme D waren im Kongo iiberall zu spiiren, be-
sonders aber dort, wo es — wie beispielsweise in den Gefingnissen —
den Menschen nicht méglich war, fiir sich selbst zu sorgen. Fast meint
man E.D. Morel zu lesen, wenn man einen Bericht von Human Rights
Watch (HRW) zur Hand nimmt, der die Zustinde kongolesischer
Haftanstalten in der Endzeit Mobutus dokumentiert. Von Isolations-
haft und der Verrichtung schwerer korperlicher Arbeiten ist die
Rede, auch vom Einschweifden der Gliedmafen in Fuf3ketten, die oft
Entztindungen an den Gelenken hervorriefen, gefolgt von Amputatio-
nen. Als besonders perfide Art der Bestrafung stellt der Bericht die Ver-
weigerung des Besuchsrechts heraus, denn in einem System, das einer-
seits von permanentem Mangel gekennzeichnet war, andererseits vom
Zwang, fur alles zu bezahlen — von der Seife bis zur Bratpfanne —, konn-
ten die Gefangenen ohne Hilfe von aufsen kaum tiberleben.>? Was der

51 Murungi, »The Question of an African Jurisprudencex, S. 522—-523.
52 Human Rights Watch, Prison Conditions in Zaire, S.32-39.
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Bericht aber als Korruption brandmarkt, das Bezahlen fiir alles, was
die Haft erleichtert oder erst ertriglich macht, ist im Grunde nur Aus-
druck des in der Ara Mobutu alle Lebensbereiche durchdringenden
Prinzips des débrouillez-vous.

Spétestens Anfang der 1990er Jahre begannen sich die staatlichen
Strukturen aufzulésen. StrafSen wurden nicht mehr von der Provinz-
oder Zentralverwaltung instand gehalten, sondern von lokalen Aus-
besserungstrupps, die quer iiber die Fahrbahn ein Seil spannten und
von jedem Verkehrsteilnehmer eine »Gebtihr« verlangten. Das Reisen
wurde teuer und gefahrlich, und so erstaunt es nicht, dass sich fiir die
Entsendung mobiler Gerichte in der Literatur keine Belege mehr fin-
den.Je mehr der Staat zerbroselte, desto dringlicher stellte sich fiir den
Einzelnen die Frage nach Strategien fiir das eigene Uberleben, und je
mehr das Prinzip der Selbstbereicherung um sich griff, desto schneller
schwand die Autoritit des Staates. Am Ende waren die Fliehkrifte so
stark, dass es nur noch eines Anstofdes von aufden bedurfte, um die
Herrschaft Mobutus zu beenden.

Krieg und Wiederaufbau

Das Jahr 1996 markierte einen Wendepunkt im kongolesischen Gue-
rillakrieg. Mehr als 30 Jahre nach Che Guevaras vergeblichen Be-
mithungen um den Aufbau einer revolutioniren Front entlang des
GrofSen Afrikanischen Grabens sollte der einstige Verbiindete Lau-
rent-Désiré Kabila doch noch auf Kinshasa marschieren, allerdings
nicht aus eigener Kraft, sondern mit tatkriftiger Unterstiitzung aus
Ruanda und Uganda, spiter auch Angola und Burundi.*® Es war eine
Allianz, die rasch militdrische Erfolge erzielte, deren Partner tiber
den Sturz Mobutus hinaus aber keine gemeinsamen Interessen ver-
folgten.

Im Mai 1997 nahm Kabila an der Spitze eines Rebellenbiindnisses
Kinshasa ein. Einmal im Zentrum der Macht angekommen, ordnete
er die Auflésung aller politischen Parteien an. Das Parlament wurde
entmachtet, Gesetze wurden durch prisidiale Erlasse ersetzt. Auch

53 Fuamba, »The Complex Nature of the War Matters«, S. 58; Prunier, From
Genocide to Continental War, S. 181-226.
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von seinen Steigbiigelhaltern in Kigali und Kampala mochte sich Ka-
bila nichts mehr sagen lassen. Kurzerhand tiberwarf er sich mit ihnen,
was im August 1998 zum Ausbruch des zweiten Kongokrieges fiihrte.
Die Verbiindeten von einst versuchten, Kabila zu stiirzen, dieser wie-
derum versicherte sich der Unterstiitzung einer Staatenallianz beste-
hend aus Angola, Namibia, Sambia, Simbabwe und Tansania.>*

Die beiden Kongokriege brachten die Arbeit der staatlichen Ein-
richtungen, geschwicht durch jahrzehntelange Unterfinanzierung,
vollends zum Erliegen. Im Osten des Kongo setzte sich die npolitische
Okonomie der Straf3ensperre« durch.>> Mobilitit wurde fiir alle zum
Problem, jedenfalls in den lindlichen Gebieten, wo es immer wieder
zu Scharmiitzeln rivalisierender bewaffneter Gruppen kam. Auch
waren die Kongokriege, wie mir Zeitzeug*innen immer wieder versi-
cherten, »nicht wie Kriege anderswo«. Es gab Menschenrechtsverlet-
zungen von solchem Ausmafs und solcher Brutalitit, dass es sich die
Staatengemeinschaft nicht leisten konnte, den Eindruck zu erwecken,
fiir den Kongo werde nichts getan, wo es doch fiir Ruanda und das ehe-
malige Jugoslawien immerhin zur Einrichtung eines internationalen
Straftribunals gereicht hatte.

Allerdings war die Gefahr eines Scheiterns internationaler Bemii-
hungen grofs, schliefglich sah dasim Dezember 2002 geschlossene Glo-
bal and Inclusive Agreement on Transition in the Democratic Republic
of Congo, kurz auch Pretoria-Abkommen genannt, die Bildung einer
Ubergangsregierung vor, an der alle maf3geblichen Kriegsparteien zu
beteiligen waren, und niemand wusste, ob das Abkommen halten
wirde. Die Lage war umso vertrackter, als ein Blick auf die Landkarte
gentigte, um internationale Finanzgeber von der Aussichtslosigkeit
einer grofd angelegten Initiative zum Wiederaufbau des nationalen
Gerichtswesens zu tiberzeugen. Zaghafte Versuche in diese Richtung
hatte es zwar gegeben, und hier und da waren aus Mitteln der interna-
tionalen Rechtsstaatsférderung auch Anschaffungen getitigt worden,
aber Dienst-Laptops befanden sich oft nicht dort, wo sie hitten sein
sollen, und Desktop-Computer waren wihrend der stundenlangen

54 Berger (Bewaffnete Konflikte in Afrika, S.332-342) und Wilén (Justifying
Interventions in Africa, S. 92—115) unterziehen die Interventionen der Nach-
barlinder einer volkerrechtlichen Bewertung.

55 Burgis, Der Fluch des Reichtums, S. 63.

69



Stromausfille nicht zu gebrauchen.* In der Herzkammer der Justiz-
verwaltung, den Biros der Greffiers, stapelten sich Akten mit hand-
geschriebenen Papieren bis unter die Decke. Es galt, punktuell Losun-
gen zu finden, die als Gerechtigkeitserfolg verbucht werden konnten,
und Mobilitit schien der Schliissel zur rechtlichen Aufarbeitung des
schweren Unrechts, das den Menschen in den beiden Kongokriegen
widerfahren war.

Bereits im Januar 2004 schlug HRW die Einrichtung eines aus
nationalen und internationalen Expert*innen bestehenden Mobile In-
vestigative Teams vor, einer mobilen Ermittlungseinheit, ausgestattet
mit dem Mandat, schwere Menschenrechtsverletzungen, insbeson-
dere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu
untersuchen.”” Schon auf dem Reifsbrett aber wurden Anspriiche mar-
kiert, von denen nicht klar war, wie man sie wiirde erfiillen konnen.
So sollte die neu geschaffene Ermittlungseinheit einerseits fachlich
moglichst breit aufgestellt sein, also auch iber richterlichen Sach-
verstand verfiigen, andererseits aber nur Ermittlungstitigkeit leis-
ten, also noch keine verbindlichen Schlussfolgerungen ziehen. Dann
sollte das Team flexibel agieren und méglichst schon am Tatort eines
Massakers Spuren sichern, was Orts- und Sprachkenntnisse voraus-
gesetzt hitte, zum anderen als zentrale, fiir das gesamte Staatsgebiet
zustiandige Instanz bei der Generalstaatsanwaltschaft in Kinshasa an-
gesiedelt sein. SchliefSlich sollten die Ergebnisse der Ermittlungen —je
nach Situation - in nationale oder internationale Verfahren eingefiihrt
werden konnen, ungeachtet der unterschiedlichen beweisrechtlichen
Anforderungen. Zu kompliziert, befand man, und so kamen die Mo-
bile Investigative Teams aus dem Planungsstadium nie heraus. Mobile
Gerichte, darin waren sich internationale Finanzgeber einig, wiren
leichter zu realisieren und béten weniger Angriffsfliche, weil man
das Heft des Handelns in der Hand der staatlichen Autorititen belas-

56 Auch Computerkurse wurden nicht angeboten oder erst dann, wenn durch
Bedienungsfehler ein Schaden schon entstanden war. Unnétig zu erwih-
nen, dass es fiir die Betriebssysteme keine Updates gab und niemand sich
die Miithe machte, Virenschutzprogramme zu installieren.

57 Human Rights Watch, »"Democratic Republic of the Congo: Confronting Im-
punity«, S. 9.
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sen konnte und auch das grof3e Wort der Justizreform nicht im Mund
fithren miisste.

Im Juli 2006 wurden im Kongo Parlaments- und Prasidentschafts-
wahlen abgehalten, die ersten leidlich freien und gleichen Wahlen
seit mehr als 40 Jahren. Nun gab es fiir die internationalen Finanz-
geber einen demokratisch legitimierten Partner zum Aufbau rechts-
staatlicher Strukturen. Verschiedene internationale Nichtregierungs-
organisationen schlossen, oft im Verbund mit lokalen Akteuren der
Zivilgesellschaft, zur Durchfiihrung mobiler Gerichte Kooperations-
abkommen mit der kongolesischen Justiz.>® UNDP und die Friedens-
mission der Vereinten Nationen im Kongo, besser bekannt unter ihrem
franzosischen Kiirzel MONUC, ab 2010 dann MONUSCO, sprangen
auf den Zug auf. Besonders die 6stlichen Provinzen Nord-Kivu, Siid-
Kivu, Maniema und der Ituri-Distrikt der Provinz Orientale, seit der
Gebietsreform 2015 eine eigenstindige Provinz, verzeichneten einen
kontinuierlichen Anstieg der Verhandlungen vor mobilen Gerichten,
allerdings, da der Fokus humanitirer Interventionen sich vom Kongo
auf die Nachbarlinder Zentralafrikanische Republik und Siidsudan zu
verlagern begann, vor dem Hintergrund einer zunehmend unsicheren
Budgetierung.

In den letzten Jahren schlossen viele der im Osten des Kongo ak-
tiven internationalen Organisationen die Feldbiiros ihrer Rechtsbera-
tungsstellen, cliniques juridiques genannt. Zwar unterhalten sie wei-
terhin Biiros in Goma oder Bukavu, aber ohne Priasenz auf dem Land
sind sie blind fiir das, was um sie herum geschieht. Da ohne die Un-

58 Zu den Nichtregierungsorganisationen, die im Rahmen der Ausrichtung
mobiler Gerichte in den drei Provinzen Nord-Kivu, Siid-Kivu und Maniema
Pionierarbeit geleistet haben, gehoren die Open Society Justice Initiative, die
Open Society Initiative for Southern Africa, beides OSF-Ableger, sowie die
Rule of Law Initiative der American Bar Association (ABA), ein Berufsver-
band der in den USA zugelassenen Rechtsanwilt*innen. Spiter kamen
Avocats Sans Frontiéres (ASF) hinzu, eine internationale Nichtregierungs-
organisation mit Sitz in Briissel (nicht zu verwechseln mit Anwdilte ohne
Grenzen/Lawyers without Borders mit Sitz in Frankfurt am Main), People in
Need mit Sitz in Prag, Vivere mit Sitz in Lausanne und die Fondation Panzi,
eine Stiftung nach kongolesischem Recht mit Sitz in Bukavu, deren Biiro in
Washington D.C. Spendenquittungen ausstellt, die in den USA steuerab-
zugsfihig sind.
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terstiitzung internationaler Nichtregierungsorganisationen viele Dos-
siers nicht erfasst werden konnen, macht sich in Unterstiitzerkreisen
die Sorge breit, dass mobilen Gerichten mittelfristig der Nachschub an
Fillen ausgehen koénnte.

Nach den Parlaments- und Prisidentschaftswahlen im Dezember
2018 16ste Félix Tshisekedi, Sohn des langjihrigen Oppositionsfithrers
Etienne Tshisekedi und Kandidat des Biindnisses Cap pour le change-
ment, den seit 2001 amtierenden Prisidenten Joseph Kabila ab. Wie
sein Vorginger versprach er eine biirgernahe Regierung und eine Er-
neuerung des Landes. Obwohl weithin angenommen wird, dass das
bekanntgegebene Wahlergebnis nicht dem tatsichlichen entspricht
und nicht Tshisekedi, sondern Martin Fayulu, der Kandidat des Op-
positionsbiindnisses Lamuka, die meisten Stimmen erhielt, machte
der Regierungswechsel internationalen Finanzgebern Mut. Fir das
Jahr 2019 standen nach Informationen lokaler Beobachter*innen zur
Durchfiihrung mobiler Gerichte deutlich mehr Mittel bereit als noch
im Jahr zuvor. Das Engagement der internationalen Gemeinschaft zur
Finanzierung mobiler Gerichte bleibt also ungebrochen. Wenn aber,
wie gezeigt, mobile Gerichte in der Kolonialzeit ihren Ursprung ha-
ben, in der jungen Republik in Vergessenheit gerieten und unter Mo-
butu eine Renaissance erlebten, muss man dann nicht besorgt sein?
Welches Reformpotenzial haben mobile Gerichte im Lichte des ge-
schichtlichen Ballastes, den sie mit sich herumschleppen?

Das Problem der Muster

Zunichst einmal gilt, dass sich aus dem, was vergangen ist, eine zu-
verldssige Aussage fiir die Zukunft nicht ableiten lisst. Nur weil inter-
nationale Finanzgeber ihre Hauptquartiere in denselben Metropolen
aufgeschlagen haben, von denen aus schon zur Kolonialzeit die globa-
lisierte Ausbeutung gesteuert wurde, miissen sie nicht zwangsliufig
dieselbe Agenda verfolgen wie die Forscher, Geschiftsleute und Kolo-
nialbeamten, die in Afrika zu Ruhm und Reichtum kommen wollten.
Man kann nicht ausschlief3en, dass aus der Geschichte gelegentlich ge-
lernt wird. Der Umstand, dass im Kongo internationale Projekte zur
Rechtsstaatsforderung durchgefithrt werden, ist also fiir sich genom-
men noch kein Anlass zur Beunruhigung. Von unzuldssiger Einmi-
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schung kann man nicht schon deshalb sprechen, weil mobile Gerichte
vonseiten Dritter Unterstiitzung erhalten.

Problematisch aber ist der Befund, dass die Durchfithrung grofse-
rer Verfahren vor mobilen Gerichten vom Engagement internationaler
Finanzgeber abhingt.>® Nachdenklich stimmen auch die diskursiven
Rahmenbedingungen internationaler Entwicklungszusammenarbeit.
Die Auseinandersetzung mit dem Unheil, das die Kolonialherrschaft
iber den Kongo und seine Bewohner gebracht hat, verlduft schlep-
pend, und eine Bereitschaft, mit Denkgewohnheiten zu brechen, die
Ausbeutung, Unterdriickung und Ubervorteilung méglich machten,
ist oft nur in Ansitzen erkennbar. Was als Entschuldigung fiir kolo-
niales Unrecht daherkomme, meinen Kritiker*innen, sei oft nicht
mehr als die Ankiindigung neuer Interventionen, humanitir einge-
kleidet zwar, aber durchaus machtpolitisch motiviert.*® Auch wenn
die Erfullung originir staatlicher Aufgaben der Daseinsvorsorge ohne
die Ubernahme einer Komplementirfunktion durch internationale
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen heute nicht mehr
moglich ist, bleibt den Menschen im Kongo nicht verborgen, dass
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit einen Beitrag zur Durch-
setzung einer Agenda leisten, die auf die Anliegen der internationalen
Finanzgeber zugeschnitten ist. In den Schaltzentralen humanitirer
Dienstleister werden Programme entworfen, bei denen es trotz gegen-
teiliger Rhetorik vor allem darum geht, sich gegentiiber den Partnern
im globalen Siiden zu positionieren und »politische Anspriiche, Auto-
ritit und Ausschliisse zu rechtfertigen«.®! Um eine Ahnung davon zu
bekommen, wie komplex die Beziehungen zwischen internationalen
Gebern und lokalen Nichtregierungsorganisationen oft sind, lohnt es
sich, einen Blick nach Tansania zu werfen.

In einem Aufsatz tiber die kulturelle Einfirbung universeller
Menschenrechte beschreibt Dorothy Hodgson, wie Aktivist*innen
der Volksgruppe der Maasai von internationalen Partnerorganisatio-
nen gegingelt werden, obwohl sie durchaus eine Vorstellung davon

59 Kumbu, »National Courts«, S. 238, der ausfiihrt, dass das Budget der Justiz
dramatisch zuriickgegangen sei, ndmlich von 0,87 Prozent des Gesamthaus-
haltes im Jahr 2007 auf 0,5 Prozent im Jahr 2014.

60 Bentley, Empires of Remorse, S.108-111.

61  Fischer, »Wer, was und wie viele ist Zivilgesellschaft?«, S. 44.
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haben, was zu tun wire, um das Leben in ihrer Gemeinschaft gerech-
ter zu gestalten. Lokale Gruppen setzen in ihrer Arbeit einen Akzent

auf ein breiteres Bildungsangebot fiir Midchen und Frauen sowie die

Gewihrleistung von Teilhaberechten. Auf der Agenda internatio-
naler Finanzgeber aber stehen andere Themen, die Abschaffung der

Vielehe zum Beispiel und die Bekimpfung der Genitalbeschneidung.
Eine Maasai, die nicht versteht, warum diese Dinge Prioritit haben,
istin der Logik internationaler Geber selbst Opfer frauenverachtender

Sozialisierung geworden, weshalb einer lokalen Organisation, die auf
ihrer abweichenden Zielsetzung beharrte, am Ende nichts anderes iib-
rig blieb, als das finanziell lukrative Angebot eines deutschen Finanz-
gebers auf Zusammenarbeit auszuschlagen.®?> Angesichts der unglei-
chen Machtverhiltnisse wird man zu dem Schluss kommen miissen,
dass die Arbeit internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorga-
nisationen in manchen Ziellindern einer Kontrolle bedarf, und zwar

nicht, weil man es versiumt hitte, Standards fiir die Compliance der
Mitarbeiter*innen zu setzen, sondern weil die Agenda als solche ethi-
schen Maf3staben nicht immer gentigt.

Soweit bei der Planung und Durchfithrung eines Projektes der
Rechtsstaatsforderung auf beiden Seiten Staaten stehen, also juris-
tische Personen des offentlichen Rechts, darf man sich von den
Fortschritten auf dem Gebiet des Entwicklungsverwaltungsrechts
ermutigt fithlen. Um die Empfingerstaaten gerade auch in Post-Kon-
fliktsituationen vor Ubervorteilung und Gingelung zu schiitzen, soll
im Kernbereich staatlicher Souverinitit die Verkniipfung von Hilfs-
leistungen und politischem Wohlverhalten unzulissig sein. Das
Staatsorganisationsrecht eines Ziellandes staatlicher Hilfsprogramme
beispielsweise darf nicht zur Disposition entwicklungspolitischer
Woaunschvorstellungen eines Geberlandes stehen.®® Gleiches wird man
fir elementare rechtsstaatliche Prinzipien annehmen miissen, die

62 Hodgson, nThese Are Not Our Priorities«, S. 153-155. In einer spateren Pub-
likation spitzt Hodgson ihre Gedankenfithrung weiter zu und argumentiert,
die Praxis der Genitalbeschneidung sei im Diskurs internationaler Geber
von einem Gesundheitsrisiko zu einem Problem der Menschenrechte hoch-
gestuft worden, um den Widerstand lokaler Gruppen brechen und eine Poli-
tik der fortgesetzten Intervention rechtfertigen zu kénnen. Vgl. Hodgson,
Gender, Justice, and the Problem of Culture, S. 97-130.

63 Kotter, »Good Governanceq, S. §71-572.
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Unschuldsvermutung etwa oder die Durchfithrung eines fairen Ver-
fahrens. Ein Staatsvertrag, der die Unterstiitzung mobiler Gerichte
davon abhingig macht, dass die Angeklagten auch verurteilt werden,
wire also nichtig.

Weniger klar ist die Lage, wenn Regelungen des Entwicklungs-
verwaltungsrechts keine Geltung beanspruchen kénnen, entweder
weil es sich bei den Finanzgebern um Nichtregierungsorganisationen
handelt, also juristische Personen des Privatrechts, oder weil die Inter-
ventionen unterhalb der Schwelle angesiedelt sind, an der ein Auf3ern
von Vorstellungen und Wiinschen seitens der Finanzgeber rechtlich
relevant wird. In Gesprichen, die ich mit Mitarbeiter*innen der Orga-
nisationen fiithrte, die im Kongo mobile Gerichte unterstiitzen, wurde
mehr oder weniger offen eingerdumt, dass man bei der Vorbereitung
der Gerichtsverhandlungen auf eine Fallauswahl achtet, die den eige-
nen Priorititen entgegenkommt, und eine Klientel bedient, die nach
der Programmsetzung als besonders schutzwiirdig gilt. Die lokale
Nichtregierungsorganisation Union Chrétienne pour le Progreés et la
Défense des Droits de 'Homme (UCPDHO) etwa sorgte nach Aussage
ihres Direktors dafiir, dass mobile Gerichte 39 Fille einer Vergewalti-
gung oder sexuellen N6tigung zur Anklage brachten, wihrend Mord,
Totschlag oder ein Angriff auf die kérperliche Unversehrtheit nur halb
so oft angeklagt wurden, insgesamt 18 Mal. Straftaten gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung dominierten also die Prozessagenda.

Das UNDP setzt ahnliche Priorititen. Von den mobilen Gerichten,
die man im Zeitraum von Januar 2011 bis Dezember 2012 im Kongo
unterstiitzte, waren 60 Prozent mit sexueller und geschlechtsspezi-
fischer Gewalt befasst.®* Meine eigenen Recherchen legen nahe, dass
die Quote inzwischen weiter angestiegen ist. Ein von UNDP und der
Fondation Panzi unterstiitztes mobiles Gericht in Minova, an dem
teilzunehmen ich im Juni 2017 Gelegenheit hatte, verhandelte insge-
samt 20 Fille, von denen 14 ein Sexualdelikt zum Gegenstand hatten,
was einer Quote von 70 Prozent entspricht. Anspruch auf statistische
Reprisentanz kann das hier vorgelegte Zahlenmaterial nicht erheben,
aber es gibt einen Eindruck von der Bedeutung, die mobilen Gerichten
fir die Bekimpfung sexueller Gewalt im Kongo beigemessen wird.

64 UNDP, Evaluation of UNDP’s Support to Mobile Courts in Sierra Leone, the
Democratic Republic of Congo, and Somalia, S. 10.
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Um mobile Gerichte als wirksame MafSnahme im Kampf gegen
die Straflosigkeit schwerer Verbrechen prisentieren zu kénnen, gibt
es zudem die Erwartung einer hohen Verurteilungsquote. Offen fiir
eine solche Quote zu werben, wird den Finanzgebern nicht moglich
sein, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, den Grundsatz der richter-
lichen Unabhingigkeit zu verletzen, der fiir das Rechtsstaatsprinzip
unverhandelbar ist. Die rechtliche Beurteilung einer Auf3erung etwa
dergestalt, dass belastendes Beweismaterial vom Gericht doch bitte
umfassend gewiirdigt werden moge, ist dagegen ungleich schwieri-
ger. Wo die Grenze unzulissiger Einmischung verlauft, muss einer
Einzelfallpriifung vorbehalten bleiben, aber grundsitzlich ist nicht
auszuschlief3en, dass, wer den Druck einer Erwartung auf sich spiire,
andere Entscheidungen trifft, als er sie sonst treffen wiirde.

Es bleibt zu konstatieren, dass der Einwand, internationale Regie-
rungs- und Nichtregierungsorganisationen kénnten im Kongo nicht
schalten und walten, wie es ihnen gefillt, am Problem vorbeigeht.
Zwar sind alle im Land titigen Akteure unbeschadet ihrer finanziel-
len Moglichkeiten kongolesischem Recht unterworfen und miissen
fir ihr Handeln zivil- und strafrechtliche Verantwortung tiberneh-
men.®®> Auch sind die Gerichte Recht und Gesetz verpflichtet, nicht
der Agenda der Organisationen, die sie logistisch und finanziell unter-
stiitzen. Und doch geht die Berufung auf eine Bindung an Recht und
Gesetz ins Leere, wenn es in den Amtsstuben am Notigsten fehlt. Den
nouvelles unités etwa, Verwaltungsangestellten der kongolesischen
Justiz, die mit einem Zeitvertrag ausgestattet sind, bleibt mangels be-
ruflicher Perspektive oft nichts anderes {ibrig, als sich durch die Er-
bringung von »Sonderleistungen« ein kleines finanzielles Polster fiir
die stets drohende Arbeitslosigkeit zu schaffen.

Auch durch den allgemeinen Hinweis auf eine »Zweckbindungx«
der Unterstiitzungshandlungen lisst sich der Verdacht unzulassiger
Einflussnahme internationaler Finanzgeber nicht zerstreuen. Diese
betonen immer wieder, dass sie sich fiir jede Zuwendung Leistungs-
nachweise vorlegen lassen, um Missbrauch auszuschliefen. Uber-

65 Eine Ausnahme von dieser Regel gilt fiir die Vereinten Nationen, die nach
Artikel 105 AbS. 1 der UN-Charta im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten die
Vorrechte und Immunititen geniefSen, die zur Verwirklichung ihrer Ziele
erforderlich sind.
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haupt werde keine Unterstiitzung geleistet, die nicht ausschliefslich

der reibungslosen Durchfiihrung mobiler Gerichte diene. So werden

Richter*innen, Staatsanwilt*innen und Verteidiger*innen Fahrzeuge

zur Verfligung gestellt und manchmal auch Plitze auf Fliigen angebo-
ten, die von den Vereinten Nationen durchgefithrt werden. Dartber
hinaus werden fiir die Dauer der Verfahren die Kosten fiir Unterkunft
und Verpflegung der Prozessbeteiligten iitbernommen. Auch wird in

der Regel ein per diem gezahlt, eine Tagespauschale, die Mehrkosten

abdecken soll, meist aber ippig genug bemessen ist, um fiir die Pro-
zessbeteiligten einen Anreiz zu schaffen, sich den Strapazen einer
Reise tiber Land auszusetzen. Jede einzelne dieser Leistungen wird

als zu gering angesehen werden, um die Empfinger dazu zu bringen,
etwas zu tun, was mit ihrer Stellung im Verfahren unvereinbar wire.
Gilt das aber auch, wenn man die Zuwendungen addiert und als Paket
betrachtet, das den Verfahrensbeteiligten in Aussicht gestellt wird?
Oder anders gefragt: Welche Zugestindnisse lassen sich mobile Ge-
richte entlocken, um sich der Unterstiitzung internationaler Finanz-
geber zu versichern?

Machtgefalle und Interessenkonflikte

Uber Wege der internationalen Zusammenarbeit in der Rechtsstaats-
forderung fiithrte ich mit den Richter*innen der Zivil- und Militirge-
richtsbarkeit in Bukavu und Goma lange Gespriche. Ich wollte wissen,
ob es mit Vertretern internationaler Regierungs- und Nichtregierungs-
organisationen bei der Durchfithrung mobiler Gerichte auch schon mal
zu Reibereien und Streit gekommen sei. Nur wenn es Unstimmigkei-
ten gabe, dachte ich mir, wiirde ich Interessenkonflikten iiberhaupt auf
die Spur kommen. Die Antworten, die ich erhielt, waren nichtssagend.
Die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen sei »erwar-
tungsgemifs« verlaufen, wurde mir versichert. Die internationalen
Partner wiissten, »wie die Kompetenzen nach dem Gesetz verteilt
sind« und auch, »wer die Entscheidungen trifft«.°® Man kann derar-

66 Gesprich mit einem Richter am Tribunal militaire de garnison, Juli 2015, Bu-
kavu, Siid-Kivu; Gesprach mit einem Richter am Tribunal de grande instance,
August 2015, Goma, Nord-Kivu.

77



tige Aussagen so verstehen, dass internationale Finanzgeber von In-
terventionen Abstand nehmen, weil sie Respekt vor der Autonomie
der Gerichte haben oder weil sie am Ausgang des Verfahrens nicht
interessiert sind. Man konnte aber auch auf die Idee kommen, dass
die Richter*innen meinen Fragen auswichen. Ob es sich ein Richter
oder eine Richterin nidmlich leisten kann, die mehr oder weniger sub-
til vorgetragenen Wiinsche der Finanzgeber vollstindig zu ignorieren,
darf bezweifelt werden, schliefslich wiirde ein solches Vorgehen die
Aussicht auf Zahlung eines attraktiven Tagessatzes flir die mit einer
Reise in die Dorfer verbundenen Mehraufwendungen zunichtema-
chen, eine Gelegenheit, die man sich nur ungern wird entgehen lassen,
es sei denn, die Durchfithrung des mobilen Gerichts gefihrdet die Si-
cherheit der Beteiligten iiber das gewohnliche Mafd hinaus. Wenn eine
Richterin oder ein Richter aber grundsitzlich bereit ist, Erwartungen
zu bedienen und etwa mobile Gerichte an den Orten und mit den Fil-
len anzusetzen, die ihnen »vorgeschlagen« werden, ist die Gefahr einer
Grenziiberschreitung nicht mehr nur abstrakt. Ich habe die knappen
Antworten der Richter*innen auf meine Fragen nach Problemen in
der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern daher als Versuch
gewertet, in einer delikaten Angelegenheit nichts Verfingliches zu
sagen.

Die Mitarbeiter*innen internationaler Regierungs- und Nicht-
regierungsorganisationen gaben sich weniger zugeknépft. In ver-
traulichen Gesprichen horte ich 6fter, die Zusammenarbeit mit den
Gerichten im Kongo kénne sehr frustrierend sein, weil man es mit
halsstarrigen, eitlen und unbelehrbaren Personlichkeiten zu tun habe.
Einer meiner Gesprichspartner ging, nachdem ich ihm zugesichert
hatte, ihn nicht namentlich zu zitieren, ins Detail. Man verwende
vor Prozessbeginn viel Zeit darauf, Zeug*innen ausfindig zu machen,
und man mache sich sogar die Miihe, auf der Zeugenliste diejenigen
zu markieren, von denen man glaube, dass sie vor Gericht den grof3-
ten Eindruck machen wiirden, weil sie von dem berichten kénnten,
was sie selbst erlebt haben, weil sie in der Lage seien, sich gut auszu-
driicken, oder weil sie in der Gemeinschaft eine herausgehobene Stel-
lung einndhmen. In der Verhandlung aber miisse man feststellen, dass
die Richter*innen andere als die empfohlenen Zeug*innen aufriefen,
mit der Folge, dass der Beweiswert der Aussagen deutlich geringer
ausfalle als erhofft.
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Welche Griinde das Gericht im Einzelfall haben mag, andere
Zeug*innen zu benennen als die, die ihm von einer Nichtregierungs-
organisation vorgeschlagen werden, muss hier dahinstehen. Esistaber
nicht auszuschlief3en, dass die Richter*innen durch die Nichtbefol-
gung auch noch so gut gemeinter Ratschlige deutlich machen wollen,
dass sie es sind, die in der Verhandlung das Sagen haben, eine Reaktion
vielleicht auf die vielfiltigen Versuche der Gingelung, denen sie ausge-
setzt sind. Es sagt viel tiber das Klima, in dem Rechtsstaatsférderung
stattfindet, wenn der Mitarbeiter einer internationalen Nichtregie-
rungsorganisation der Auffassung ist, die Richter*innen eines mobi-
len Gerichts, das anders entscheidet, als er es sich vorgestellt hat, seien
vkindisch« und »unbelehrbar«.

Uber finanzielle und materielle Anreize hinaus haben interna-
tionale Finanzgeber zur Durchsetzung ihrer Interessen zuletzt auch
auf lokale Nichtregierungsorganisationen gesetzt, ein Vorgehen, das
ihnen zwei Vorteile bietet. Erstens werden lokale Akteure in der Ge-
sellschaft des Ziellandes nicht als »von aufsen kommend« empfunden,
und zweitens kann internationalen Akteuren das Handeln Dritter
nicht ohne Weiteres zugerechnet werden. Was Aufsehen erregte,
wenn sie es selbst titen, erscheint, wenn lokale Partner es tun, als ge-
wohnlicher Vorgang. Femmes Juristes etwa, eine Nichtregierungsorga-
nisation kongolesischer Rechtsanwiltinnen, briistet sich damit, »mit
Argusaugen« dariiber zu wachen, dass »Anklagen gegen Vergewalti-
ger« auch mit einer Verurteilung enden. Das jedenfalls behauptet der
Journalist Reinhard Brockmann in einer Reportage tiber den Kampf
gegen das Verbrechen im Osten des Kongo.®” Vielleicht hat der Re-
porter etwas falsch verstanden und den Hinweis iiberhort, dass ein
Schuldspruch nur dann am Ende eines Verfahrens stehen darf, wenn
der Angeklagte der Begehung eines Delikts tiberfithrt worden ist. An-
derenfalls gibt es ein Problem. Femmes Juristes namlich sind fiir eine
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern offen und haben auch
schon, wie mir eine Mitarbeiterin im Gesprich versicherte, Fordermit-
tel einer deutschen Frauenrechtsorganisation erhalten, die im Kongo
schwerpunktmif3ig titig ist und nach eigener Aussage lokale Gruppen
mit dhnlichen Zielen und Werten unterstiitzt. Wenn zu diesen Zie-

67 Brockmann, wWir sterben wie die Fliegen«, S. 65, 69.
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len gehort, dafiir Sorge zu tragen, dass jede Anklage ohne Priifung des
Tatvorwurfs zu einer Verurteilung fiithrt, ist es mit einem gesunden
Grundrechtsverstindnis auf Geber- wie Nehmerseite nicht weit her.

Davon abgesehen wird man der Frage nachgehen miissen, ob inter-
nationale Finanzgeber iiber die Auswahl der Dossiers, die im Verfah-
ren eines mobilen Gerichts zur Verhandlung kommen, die Gerichts-
autonomie unterminieren. Entscheidende Weichen werden nimlich
regelmif3ig schon im Vorfeld der Gerichtsverhandlung gestellt. Milli
Lake, die glaubt, dass internationale Organisationen in fragilen Staa-
ten die kompetenteren Manager sind, begriifSt die Schliisselstellung,
die nichtstaatliche Akteure bei der Vorbereitung mobiler Gerichte im
Kongo regelmif3ig einnehmen. Zwar seien die Staatsanwilt*innen
frei in ihren Entscheidungen dariiber, welche Fille sie dem Gericht
zur Anklageerhebung vorlegen wollten, in der Praxis aber kimen sie an
dem Netzwerk, das internationale Regierungs- und Nichtregierungs-
organisationen gekniipft hitten, nicht vorbei. Von Straftaten erhielten
sie in der Regel erst durch international unterstiitzte Sondereinheiten
der Polizei oder die cliniques juridiques Kenntnis, die von internatio-
nalen Finanzgebern unterhaltenen Anlaufstellen fiir Rechtsuchende.
Die Gerichte wiederum seien ohne finanzielle Anreize und logistische
Unterstlitzung weder willens noch in der Lage, Verhandlungen auf3er-
halb des Gerichtssitzes zu fithren.®® Tatsichlich gibt es gerade auf dem
Land, will man sich in einer Rechtssache auf ein vom mwami, dem
oder der Dorfiltesten, eingefideltes arrangement a U'amiable, eine giit-
liche Einigung, nicht einlassen, zur clinique juridique einer Nichtregie-
rungsorganisation oft keine Alternative.

Die Rechtsuchenden werden von den entsprechend geschulten
Mitarbeiter*innen aber nicht nur allgemein iiber die Gesetzeslage
aufgeklirt, sondern auch mit ihren personlichen Daten erfasst, zum
Hergang des Geschehens befragt, das zu der von ihnen beklagten
Rechtsverletzung gefiihrt hat, und in Opferkategorien gelistet.*® Die
so gefertigten Dossiers werden an das Regional- oder Landesbiiro wei-
tergeleitet, das sie fiir statistische Erhebungen auswertet und unter Be-
ricksichtigung der zur Verfiigung stehenden Finanzmittel entscheidet,
welche Datensitze an die zustindige Anklagebehorde tibermittelt

68 Lake, Strong NGOs and Weak States, S.138-141.
69 Gesprich mit einer Parajuristin, Juli 2015, Kalehe, Stid-Kivu.
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werden, zusammen mit der an das entsprechende Gericht verbunde-
nen Bitte zu priifen, ob ein mobiles Gericht zu den von der internatio-
nalen Organisation genannten Themen, in den von ihr bezeichneten
Ortschaften und innerhalb eines von ihr festgesetzten Zeitkorridors
durchgefithrt werden kann.”® Nach welchen Kriterien das Gericht
einen Fall auf die Verhandlungsrolle setzt, ist kaum jemals Gegen-
stand kritischer Nachfragen. Einen Gerichtsverteilungsplan, der ein-
gehende Verfahren unter Richter*innen oder Kammern aufteilt, habe
ich trotz wiederholter Nachfragen weder in Goma noch Bukavu zu
Gesichtbekommen, und die Vorgaben der Verfassung erschépfen sich
im Prozesshindernis der iiberlangen Verfahrensdauer. Internationale
Finanzgeber haben sich also tiber gezieltes Sammeln der ihnen rele-
vant erscheinenden Fille entscheidenden Einfluss auf die Art und den
Inhalt der Verfahren vor mobilen Gerichten gesichert.

In diesem Kapitel habe ich gezeigt, dass die Justiz im Kongo erst
von der belgischen Kolonialverwaltung, dann von der Machtclique
unter Mobutu und schlieSlich von den Nutznief3ern der Regierung
Kabila fiir ihre Zwecke instrumentalisiert wurde. Fiir die Rechtsunter-
worfenen stellte sie sich zu keinem Zeitpunkt als Instanz dar, die den
Regierenden auf die Finger schaut. Die mobilen Gerichte machen da
keine Ausnahme. Druck wird auf die Gerichte aber auch von anderer
Seite ausgetibt. Die Finanzgeber haben nimlich frith erkannt, dass mit
den mobilen Gerichtenim Wegenetz der Justiz ein neues Gleis er6ffnet
wird, auf dem Fille am bestehenden System vorbei verhandelt werden
konnen. Trotz der Bemithungen des Entwicklungsverwaltungsrechts
um eine Stirkung der Position fragiler Staaten des globalen Siidens
prasentieren sich mobile Gerichte in der Entwicklungszusammenar-
beit daher bis heute nichtals strategisch einsetzbares Instrument einer
unabhingigen Justiz, sondern als Ad-Hoc-Einrichtung, die sich der
Versuche einer Einflussnahme durch internationale Finanzgeber zu
erwehren hat.

Im nachsten Kapitel sollen die Strukturen in den Blick genommen
werden, die das Verfahren vor einem mobilen Gericht prigen, denn
nicht nur die Tat, sondern auch die auf sie antwortende Sanktion hat
einen politischen und gesellschaftlichen Kontext. Je mehr es den lo-

70  Gesprich mit einer in einer clinique juridique beschiftigten Anwiltin, Juli
2015, Bukavu, Siid-Kivu.
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kalen Partnern im Zielland der Entwicklungszusammenarbeit an den
materiellen Voraussetzungen selbstbestimmten Handelns und am
Willen zur Selbstbehauptung fehlt, desto leichter wird es internatio-
nalen Finanzgebern fallen, ihre Agenda durchzusetzen. Bevor ich aber
eine Antwort auf die Frage gebe, ob es sinnvoll ist, das Gewaltmono-
pol des Staates zu stirken, auch wenn staatliche Einrichtungen nach
anderen Regeln funktionieren als denen, die man aus Staatsrechts-
lehrbiichern kennt, will ich mich den Problemen der kongolesischen
Justiz zuwenden. Ohne nimlich zu verstehen, wo im gerichtlichen
Verfahren die Fallstricke liegen, wird es nicht gelingen, die Arbeit der
mobilen Gerichte zu beurteilen.
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2 Strukturelle Defizite

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das sagt man
so, und kennt nicht jeder eine Geschichte, in der die Frauen und Min-
ner in schwarzer Robe nicht gut wegkommen? Weil sie nicht zuho-
ren, weil sie, selbst wenn sie zuhoren, nichts kapieren oder weil sie,
ob sie zuh6ren oder nicht, ihre eigene Agenda verfolgen. Von Willkiir
ist dann die Rede, von Schikane und manchmal fallt auch hierzulande
das Wort von der Bananenrepublik. Damit ist gemeint, dass die Ge-
waltenteilung ausgehebelt ist und die Michtigen tun und lassen, was
sie wollen, ohne Kontrolle. Auch mobile Gerichte sind nur so gut wie
die Bedingungen, unter denen sie arbeiten konnen. Das, was man
gemeinhin unter den Begriff der Rechtsstaatlichkeit fasst, die Durch-
fithrung fairer Verfahren unter Einhaltung der verfassungsmafsig ver-
biirgten Rechte aller Beteiligten, ist daher auch fiir die Beurteilung der
mobilen Gerichte mafsgeblich.

Exakte Verfahren zur Messung von Rechtsstaatlichkeit gibt es
nicht. Zieht man aber den aktuellen Rule of Law Index des World Justice
Project zu Rate, bekommt man eine Ahnung davon, dass rechtsstaatli-
che Verfahren keine Selbstverstindlichkeit sind. Die reichen Industrie-
staaten im globalen Norden schneiden im Ranking deutlich besser ab
als die Post-Konflikt-Staaten im globalen Stiden. Danemark, Norwegen
und Finnland belegen die Plitze eins bis drei, Kongo, Kambodscha und
Venezuela bilden die Schlusslichter.! Niemand wird bestreiten wollen,
dass die Voraussetzungen fiir die Durchfithrung eines Gerichtsverfah-
rens im Kongo andere sind als in Mitteleuropa. Um sich ein Bild von
den Versorgungsengpissen etwa in der Provinz Siid-Kivu zu machen,
von der Fliche her doppelt so grofs wie Belgien, muss man sich vor Au-
gen fithren, dass jedes der insgesamt sieben Territoires, namlich Fizi,
Idjwi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira und Walungu, nur
uber jeweils ein Tribunal de paix verfiigt, das Gericht der ersten Stufe.

1 World Justice Project, Rule of Law Index 2020, S.16-17.
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Rechtsstaatlichkeit ist aber nicht nur eine Frage der materiellen
und personellen Ausstattung der Justiz, sondern auch der Verwirk-
lichung sozialer Gerechtigkeit. Wie weit die Schere zwischen Arm und
Reich im Kongo auseinandergeht, will ich anhand einer Geschichte
illustrieren. An einem heifden Tag im Juli 2015 gabelte mich in Bukavu
ein Lastwagenfahrer am Straflenrand auf und nahm mich ein Stiick
des Weges mit. Was ich denn im Kongo mache, fragte er mich. Ich
erklirte ihm, dassich versuche herauszufinden, wie das Rechtssystem
funktioniere, ob die Menschen zu ihrem Recht kimen und wie sie das
anstellten. Meine Antwort lste grofSe Heiterkeit aus. Die Justiz im
Kongo, sagte er mir, funktioniere wie eine Erdnussfarm. Solange das
Feld bestellt werde, glaubten alle, dass sie etwas abbekimen. Wenn die
Ernte aber erst einmal eingefahren sei, werde die Scheune abgeschlos-
sen. »Die Schalen kannst du haben, aber die Niisse isst der grand pro-
priétaire, der Grofsgrundbesitzer, allein. Und auf dem Feld des Rechts
ist das der Richter!« Muss man sich den Gerichtsprozess im Kongo
also als ein Verfahren vorstellen, das sich zwar auf das Wesentliche
konzentriert und die Spreu vom Weizen trennt, dabei aber allein die
Interessen der Rechtsanwender im Auge hat, also die Niisse aussor-
tiert und den Rechtsunterworfenen die Schalen vor die FiifSe wirft?

Viele meiner Gesprichspartner*innen im Kongo sagten mir, ein
Rechtssystem, das fiir alle in gleicher Weise gelte, existiere nur in den
Reden der Politiker. Recht bekomme nicht, wer Recht habe, sondern
wer tiber die Mittel verfiige, es sichzuverschaffen. Immer wieder wurde
mir erklart, dass es sachfremde Dinge seien, die dariiber entschieden,
ob eine Anzeige erstattet und ob ihr nachgegangen werde, ob es zur
Erhebung einer Anklage und zu einer Verurteilung komme - die sozi-
ale Stellung des Titers etwa, seine wirtschaftliche Leistungsfihigkeit
oder die politische Funktion, die er innehabe. Der UN-Hochkommis-
sar fiir Menschenrechte konstatiert in seinem jiingsten Bericht iiber
die Lage im Kongo, der Justiz fehle es an materieller und personeller
Ausstattung ebenso wie an richterlicher Unabhiangigkeit.? Auch wenn
es nicht ausgesprochen wird, ist es evident, dass die Herstellung ma-
terieller Gerechtigkeit in weite Ferne riickt, wo die Voraussetzungen

2 United Nations General Assembly, Situation of Human Rights and the Acti-
vities of the United Nations Joint Human Rights Office in the Democratic
Republic of the Congo, A/HRC/42/32,S.12 (§ 65).
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eines fairen Verfahrens nicht vorliegen. In der Literatur wird solche
Skepsis vielfach geteilt. Im Kongo gebe es nichts von dem, was man
mit einem funktionierenden Gerichtswesen assoziiere, monieren Kri-
tiker*innen, weder Respekt vor Recht und Gesetz noch personliche
Glaubwiirdigkeit, im Ubrigen auch keine Effizienz. Wohin das fiihrt,
sagen sie auch. Die Rechtsunterworfenen verléren das Vertrauen in
die Fihigkeit der Justiz, Gerechtigkeit herzustellen.®> Wenn aber das
Vertrauen in rechtsstaatliche Verhiltnisse Schaden genommen hat,
kommen auch gravierende Rechtsverletzungen nicht mehr zur An-
zeige. So habe ich nie die Details der Geschichte einer jungen Frau aus
Bukavu erfahren, von der mir die Familie erzihlte, dass sie ihr unge-
borenes Kind verloren habe, nachdem ihr Mann sie geschlagen und
in den Bauch getreten habe. Sie wolle mich nicht treffen, liefs sie mir
ausrichten, um tber den Fall zu sprechen. Ja, sie habe von einer An-
zeige bei der Polizei abgesehen, aber sie habe ihre Griinde. Was habe
sie von der Justiz zu erwarten, wenn sie doch wisse, dass die Frau, fiir
die ihr Mann sie schlieflich verlassen habe, Richterin sei? Wie solle
sie glauben, ein Kollege oder eine Kollegin dieser Frau werde ihren
Mann verurteilen? Was also werde es schon bringen, auf3er Wunden
aufzureifden, wenn sie tiber ihren Verlust noch einmal spreche?

Ich begann mich zu fragen, welchen Nutzen mobile Gerichte ha-
ben, wenn sie fiir ein System stehen, in dem nichts aufgeklirt wird, in
dem zwar moglicherweise ein Urteil gefillt, aber kein Recht gespro-
chen wird. Oder wire es moglich, dass mobile Gerichte der kongo-
lesischen Justiz den Glauben an sich selbst zuriickgeben, weil sie mit
Konventionen brechen und einen frischen Geist versprithen, abseits
der Lethargie, die an den Gerichtssitzen Einzug gehalten hat? Um
das Reformpotenzial mobiler Gerichte auszuloten, will ich erstens
die Strukturen des kongolesischen Gerichtswesens und zweitens die
Handlungsmuster der internationalen Rechtsstaatsférderung unter-
suchen. Nach dem bisher Gesagten sollte nimlich deutlich geworden
sein, dass die Justiz im Kongo gezielter Interventionen bedarf. Nur so
wird es moglich sein, rechtsstaatliche Liicken zu schliefden und verlo-

3 Davidsson/Thoroddsen, »Rule of Law Programming in the DRC for the
Sake of Justice and Security«, S.115-117; Rwamuhunga/Langeveldt, »The
Politics of Transitional Justice in the Democratic Republic of the Congox,
S.108-111.
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renes Vertrauen zuriickzugewinnen. Wenn Interventionen vonseiten
der internationalen Gemeinschaft zum Erfolg fithren sollen, wird es
notig sein, die richtigen Fragen zu stellen. Ob Projekte internationa-
ler Finanzgeber zur Unterstiitzung mobiler Gerichte zur Reform der
Justiz und zur Bekimpfung der Straflosigkeit im Kongo einen Beitrag
leisten kénnen, wird also entscheidend davon abhingen, ob man die
Rahmenbedingungen kennt, in denen man operiert.

Grundziige der Justiz im Kongo

Schon in der Einleitung habe ich darauf hingewiesen, was mobile Ge-
richte nicht sind, ndmlich eine mit Sonderkompetenzen ausgestattete
Superinstanz der kongolesischen Justiz. Fiir Aufbau, Finanzierungund
Funktionsweise gelten die allgemeinen Vorschriften. Fir diese Unter-
suchung sind wegen der schwerpunktmaifSigen Befassung der mobilen
Gerichte mit Strafsachen der Aufbau der Strafgerichte und die Aus-
gestaltung der Strafverfahren von besonderem Interesse. Anders als
in Deutschland und Osterreich, aber ebenso wie in der Schweiz wird
im Kongo zwischen Zivil- und Militirgerichtsbarkeit unterschieden.
Die Frage der 6rtlichen und sachlichen Zustiandigkeit der zivilen Straf-
gerichte und Einzelheiten des Verfahrens vor den Strafkammern der
kongolesischen Zivilgerichtsbarkeit regelt das Gesetz zur Neuordnung
der Organisation, Funktionsweise und Zustindigkeit der Gerichte
(2013).* Zustindig fir erstinstanzliche Strafverfahren zur Verfolgung
von Delikten mit einem Strafrahmen von bis zu fiinf Jahren Freiheits-
strafe oder zur Verurteilung zu einer Geldstrafe in unbegrenzter Héhe
sind die Tribunaux de paix. Das Gesetz sieht vor, dass sie im ganzen
Land einzurichten sind, allerdings sieht die Realitit besonders in den
ostlichen Provinzen oft anders aus.

Auf der nichsten Stufe stehen die Tribunaux de grande instance,
deren Zustindigkeit fiir Berufungen gegen Urteile der Tribunaux de
paix begriindet ist sowie erstinstanzlich fiir Verfahren zur Ahndung
von Delikten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als fiinf Jahren
oder mit der Todesstrafe bedroht sind. Es folgen, fiir jede Provinz

4 Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionne-
ment et compétences des juridictions de ’ordre judiciaire.
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zumindest eine, die Cours d’appel, zustindig fiir Berufungen gegen
Urteile der Tribunaux de grande instance sowie erstinstanzlich fiir
Volkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, sofern sie von Personen begangen worden sind, die Befehls-
gewalt innehaben, man also davon ausgehen kann, dass sie Vorgesetz-
tenverantwortung tragen. Berufungen gegen Urteile der Cours d’appel
schliefSlich werden zur Cour de cassation mit Sitz in Kinshasa einge-
legt, der nach Artikel 153 AbS. 2 der Verfassung die letztinstanzliche
gerichtliche Nachpriifung der Entscheidungen der Zivil- und Militér-
gerichte obliegt. Je nach Schwere der zu verhandelnden Delikte kon-
nen mobile Gerichte in der Eingangsinstanz also als Tribunal de paix,
Tribunal de grande instance oder Cour d’appel konstituiert werden.

So wie das Verfahren regelt sich auch die Finanzierung der mobi-
len Gerichte nach den allgemeinen Bestimmungen. Sofern sie nicht
von internationalen Finanzgebern unterstiitzt werden, erhalten die
Gerichte ihre Mittel aus demselben Budget wie die tibrigen Gerichte.
Was das bedeutet, ist umstritten. In Justizkreisen wird beteuert, mo-
bile Gerichte arbeiteten so zuverlissig, wie man es sich wiinschen
konne. Die richterliche Unabhingigkeit sei unantastbar und die Bin-
dung an Recht und Gesetz unverhandelbar. In Kreisen internatio-
naler Finanzgeber aber halten sich Geriichte, im Kongo sei alles eine
Frage des Preises und auch Urteile lief3en sich kaufen. Das Stichwort
ist »Korruption«. Solange die Gerichte es mit der Erhebung von Ge-
biihren nicht bewenden lief3en, sondern fiir ihre Leistungen »von den
Biirgern Geld fordern«, werde kein Vertrauen entstehen und das Land
keine Zukunft haben.® Das Etikett der Bestechlichkeit, das gerne je-
dem angeklebt wird, der im Staatsapparat arbeitet, will aber erstens
auch im Einzelfall verdient sein und sollte zweitens nicht dariiber hin-
wegtduschen, dass wir es im Kongo nicht mit der gelegentlichen Au-
Berkraftsetzung eines Regelwerkes zugunsten Einzelner zu tun haben,
sondern mit der systematischen Aushebelung der Gewaltenteilung.
Immer wieder nahm ich als Beobachter an Verfahren sowohl der Zivil-
als auch der Militargerichte teil und konnte nicht umhin zu bemerken,
dass Verfahrensvorschriften nicht eingehalten wurden und Urteile in
nicht nachvollziehbarer Weise zustande kamen.

Die zuweilen autoritiren Ziige, die den Umgang internationaler

5  von Welser, Wo Frauen nichts wert sind, S. 247.
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Finanzgeber mit Empfingern von Hilfsleistungen kennzeichnen, spie-
geln sich auch im Verhiltnis der mobilen Gerichte zu den Rechtsun-
terworfenen im Kongo. So stellte ich fest, dass die Verhandlungen vor
mobilen Gerichten auf Franzésisch gefithrt wurden, die Anwilt*in-
nen mit ihren Mandant*innen aber Suaheli sprachen. Angesichts der
Polyphonie des Kongo muss das nicht unbedingt etwas bedeuten, al-
lerdings sollte nicht unerwihnt bleiben, dass Franzésisch im Kongo
zwar Gerichtssprache ist, in den lindlichen Gebieten aber kaum ge-
sprochen oder auch nur verstanden wird.® Im Strafverfahren wirken
sich Sprachbarrieren besonders fatal aus. Um dem Titer das Unrecht
seiner Tat vor Augen zu fithren, bedarf es nimlich einer Kommuni-
kationsleistung des Gerichts; versteht der Angeklagte nicht, was ihm
vorgeworfen wird, erfasst er auch das Urteil und seine Folgen nicht.”
Man sollte meinen, dass mobile Gerichte besonders viel Wert darauf
legen, den Angeklagten den Ablauf des Verfahrens zu erklaren und
jedes in der Verhandlung gesprochene Wort zur Kenntnis zu geben,
schliefSlich agieren sie zumeist in Gegenden, in denen die Menschen
mit staatlichen Autorititen wenig Kontakt haben. Anders als in Ver-
fahren vor der Zivil- und Militirgerichtsbarkeit in Goma und Bukavu
wird in Verhandlungen vor mobilen Gerichten auf die Hinzuziehung
eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin aber meist verzichtet —
aus Kostengriinden. Den Angeklagten werden ein paar Brocken Sua-
heli zugeworfen, aber von dem, was um sie herum passiert, verstehen
sie oft nur wenig. So schaute ich bei der Klirung beweisrechtlicher Fra-
gen immer wieder in leere Gesichter, und auch die Erliuterungen der
Richter*innen zum Urteil warfen hiufig mehr Fragen auf, als sie zu
beantworten imstande waren. Der vorsitzende Richter eines mobilen
Gerichts in Minova, dem ich beiwohnte, fithlte sich bemuf3igt, dem
Angeklagten, der angefangen hatte zu weinen, als das Urteil verkiin-
detwurde, zu erkliren, dass er gerade freigesprochen worden war. Das

6  Auch wer des Franzosischen michtigist, greiftim Umgang mit Behérden oft
auf das Suaheli zurtick, die lingua franca im Osten des Kongo. Fiir den einen
mag dies einfach praktisch sein, fiir den anderen ein politisches Statement.
Wie Dhouib und Diibgen (»Inter- und transkulturelle Perspektiveng, S.49)
erldutern, wird nimlich in postkolonialen Staaten die Verwendung der ehe-
maligen Kolonialsprache in den Korridoren der Macht von den Biirger*innen
nicht selten als nAkt der Gewalt« empfunden.

7 Ziircher, Legitimation von Strafe, S.169.
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Publikum johlte, ein Polizist klatschte in die Hinde, der Angeklagte
brach erneut in Tranen aus.

Im kongolesischen Gerichtssystem titige Rechtsanwilt*innen
berichten, dass Angeklagte tiber ihre Rechte selten aufgeklirt werden.
Wenn doch, bleibt die Aufklirung ohne Konsequenzen, weil sie da-
ran gehindert werden, ihre Rechte auszuiiben. Zunichst hielt ich die
ins Auge stechenden Mingel der Rechtsanwendung fiir das Ergebnis
einer juristischen Ausbildung, die, wovon ich mich bei Besuchen der
rechtswissenschaftlichen Fakultiten in Bukavu und Goma tiberzeu-
gen konnte, mit geringer Ausstattung auskommen muss. Auch die
Motivation der Dozenten ldsst, wenn man den Klagen der Studieren-
den Glauben schenken mag, zu wiinschen tibrig. Dariiber hinaus wer-
den die zum Richteramt berufenen Absolvent*innen der Universitit
heute ohne weitere Schulung einer Dienststelle zugewiesen, anders
als noch in den 1960er Jahren, als die frisch eingestellten Richter*in-
nen in einem Lehrgang an der Ecole Nationale de Droit et d’Adminis-
tration, einer nationalen Eliteschule fiir Recht und Verwaltung, auf
ihre spitere Tatigkeit vorbereitet wurden. Frither habe die Ausbildung
noch etwas gezihlt, seufzte einer meiner etwas betagteren Interview-
partner in einem Gesprich, das wir auf der baufilligen Terrasse des
Justizgebaudes in Bukavu fithrten. Heute misse alles schnell gehen.
Das moge erstmal Zeit und Kosten sparen, riche sich aber langfristig,
denn Rechtspflege ohne Sachkenntnis sei »wie posho [Brei aus Mais-
mehl| ohne Fleisch«.® Mitarbeiter*innen internationaler Organisatio-
nen kommen zu einer dhnlichen Einschitzung. HRW etwa siehtin der
mangelnden praxisbezogenen Aus- und Fortbildung im Justizwesen
einen wesentlichen Grund dafiir, dass im Kongo auch gravierende
Menschenrechtsverletzungen nicht geahndet werden.® Wenig ermu-
tigend ist in diesem Licht der Umstand, dass eine Ausbildung in den
klassischen juristischen Berufen in der im Mirz 2014 neu gegriindeten
Ecole Nationale d’Administration nicht vorgesehen ist.

So einleuchtend es mir auf den ersten Blick erschien, Fehler der
Rechtsanwendung auf mangelnde Kenntnis des Rechts zuriickzufiih-
ren, so nagend blieben die Zweifel. Zu elementar waren manche der

8  Gesprich mit »grand-peére, Juli 2015, Bukavu, Siid-Kivu.
9  Human Rights Watch, »Democratic Republic of the Congo: Confronting Im-
punityg, S.7.
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Verstof3e, als dass ich annehmen konnte, den Richter*innen sei ein-
fach etwas durchgegangen. So wurde ich beim Besuch der Geschifts-
stelle eines Gerichts, das zur Verhandlung an eine Lokalitit fern des
Gerichtssitzes entsandt worden war, gewahr, dass die schriftliche
Ausfertigung der bereits verkiindeten Gerichtsurteile zwar von den
Richtern unterschrieben, die Urteilsbegriindung aber vom Personal
der Schreibstube verfasst worden war. Darin liegt ein Verstofs gegen
das auch dem kongolesischen Strafrechtssystem zugrunde liegende
Schuldprinzip, nach dem es dem Verurteilten mdoglich sein muss
nachzuvollziehen, welche Tat er in den Augen des Gerichts begangen
und welche Schuld er auf sich geladen hat.!° Ich konnte nicht glauben,
dass die Richter ihr Vorgehen fiir rechtens hielten.

Erstaunliches erfuhrich im Juni 2017 auch in Minova. Nach getaner
Arbeit erklarte mir der vorsitzende Richter eines mobilen Gerichts an
Bord der Fihre, die ihn von Goma rechtzeitig zum Unabhingigkeits-
tag zuriick zu seiner Familie nach Bukavu bringen sollte, dass man auf
rechtsstaatliche Verfahren grof3en Wert lege und stets darauf achte,
die Rechte der Angeklagten zu respektieren. Die verhingten Strafen
waren, wenn man bedenkt, dass vor kongolesischen Gerichten auch
der Diebstahl eines Ferkels dem nicht vorbestraften Delinquenten ge-
legentlich eine mehrmonatige, nicht zur Bewihrung ausgesetzte Haft-
strafe einbringt, in der Tat maf3voll ausgefallen. Bei Durchsicht der
Protokolle, die mir zugespielt wurden, fiel mir aber der Passus eines
Urteils ins Auge, in dem als strafmildernd gewertet wurde, dass ein
der Vergewaltigung tiberfithrter Angeklagter von der minderjihrigen
Geschidigten zu sexuellen Handlungen verleitet worden sei. Ob dem
Richter nicht bewusst war, dass sich die Strafvorschriften zum Schutz
Minderjahriger in das Gegenteil dessen verkehren, was sie bezwecken,
wenn den Geschidigten zum Vorwurf gemacht wird, dass sie den Ver-
kehr nicht nur tiber sich haben ergehen lassen?

Ebenso wenig konnte ich mir erkliren, was in die Richter eines
mobilen Gerichts gefahren war, das im Juli 2015 in Kabare, 15 Kilome-

10 Das Schuldprinzip ist fir das moderne Strafrecht fundamental, wie Chris-
toph Mollers (Die Moglichkeit der Normen, S. 174-175) erldutert. SchliefSlich
koénnte man sonst »auch Personen bestrafen, die nichts getan haben, aber et-
was zu tun drohen —und man diirfte Personen nicht bestrafen, bei denen mit
einer Wiederholung der Tat nicht zu rechnen ist«.
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ter nordwestlich von Bukavu, stattgefunden hatte. Die Angeklagten
wurden zu Freiheitsstrafen von einem Jahr und mehr verurteilt, ohne
dass die Richter sich zur Beratung zuriickgezogen hitten. Wie das
moglich war, erklirte mir der Greffier in einem Gesprich, das wir bei
anderer Gelegenheit in seinem Biiro fithrten. Natiirlich habe jeder der
drei Richter in der Kammer davon, wie das Urteil aussehen solle, seine
eigene Vorstellung. Die fiir angemessen gehaltenen Freiheitsstrafen
wirden wihrend der Verhandlung einzeln auf einem Zettel notiert,
addiert und durch drei geteilt, so komme man zum Strafmaf3. Das
gelte im Ubrigen auch dann, wenn nur einer der Richter eine Verur-
teilung fiir richtig halte, denn ein Votum fiir Freispruch gehe in die
Berechnung mitnull ein.! Dass eine solche Vorgehensweise Zeit spart,
leuchtet mir ein, nicht aber, wie man glauben kann, sie entspreche ge-
setzlichen Vorgaben, und dies gleich aus zwei Griinden. Erstens hat
das Urteil aus einer geheimen Beratung hervorzugehen, und zweitens
sind gerichtliche Entscheidungen, insbesondere tiber Verurteilung
oder Freispruch, nicht nach den Regeln des Bruchrechnens, sondern
durch Abstimmung zu treffen.!? Die Vereinfachung der Urteilsfin-
dung war nicht das einzige Element der Verhandlung, das mich ver-
storte. Schon wihrend der Beweisaufnahme waren die beisitzenden
Richter nicht bei der Sache gewesen, hatten sich mit ihren Smart-
phones beschiftigt und gegenseitig Dinge auf dem Display gezeigt, die
siezum Lachen brachten. Aimée, die uns begleitet hatte, weil sie sehen
wollte, »wie ein Gericht auf dem Land funktioniert«, hatte daraufhin
den Saal verlassen. Ihr sei schlecht geworden, sagte sie mir spiter, als
sie gemerkt habe, dass sich die Richter fiir das Schicksal der Angeklag-
ten gar nicht interessierten.

Anders als Aimée stand Dorothée, eine junge Frau aus Goma, die
Verhandlung bis zum Ende durch. Wie ich war sie von einem Fuf3 auf
den anderen getreten, an die Wand des Sitzungssaales gelehnt, den
man nur so bezeichnen konnte, weil man fiir die Richter und das Ge-
richtspersonal Tische und Binke hereingetragen hatte. An jedem an-
deren Tag war es das Foyer des Gefingnisses und vom Gefingnishof

11 Gesprich mit Greffier, Juli 2015, Kavumu, Stid-Kivu.

12 Vgl. Artikel 41 AbS.1und Artikel 42 AbS.1S.1 Loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juri-
dictions de I'ordre judiciaire.
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nur durch einen Flur und ein Gittertor getrennt. Auch Dorothée rang

um Fassung. Sie erzihlte, dass sie ihrem Vater habe beistehen wollen,
der im Gefingnis in Kabare in Untersuchungshaft einsitze und bereits

»seit einiger Zeit« auf seinen Prozess warte. Die Familie habe ihr Geld

mitgegeben, um ihn mit dem Notigsten zu versorgen, aber leider habe

es nicht gereicht, um sein Dossier auf die Verhandlungsrolle setzen zu

lassen. Sie vermute, dass der Fall aus diesem Grund erst gar nicht auf-
gerufen worden sei. Ich erklirte ihr, dass ihr Vater auf den Prozess ein

Recht habe, das man ihr und ihrer Familie die Terminierung im Ubri-
gen auch nicht in Rechnung stellen diirfe, aber sie quittierte meine

Ausfiihrungen nur mit einem miiden Licheln. Auch wenn der Fall ih-
res Vaters das nichste Mal zur Verhandlung komme, wisse sie nicht,
ob sie das Geld werde aufbringen kénnen, um die Reise nach Kabare

noch einmal zu machen, sagte sie. Jetzt miisse sie erst einmal sehen,
wie sie nach Hause komme. Wenn alles gut gehe, bekomme sie noch

ein Sammeltaxi nach Bagira. Von dort konne sie einen Bus zum Hafen

in Bukavu nehmen und mit Gliick ein Ticket fiir die Nachtpassage mit

dem Boot nach Goma l6sen.

Schon vorher war mir berichtet worden, dass die Gerichtsbe-
diensteten im Laufe der Jahre an der offiziellen Gebithrenordnung
vorbei ein ausgekliigeltes Tarifsystem entwickelt hatten, das dem
Rechtsuchenden im Zivilprozess ebenso wie dem Angeklagten im
Strafprozess bei Zahlung entsprechender Vergiitung ein ganzes Spek-
trum von Vergiinstigungen in Aussicht stellt, von denen keine im Ge-
setz vorgesehen ist. Was aber hatte es mit den besonderen Hirten auf
sich, denen ausgesetzt war, wer Extrazahlungen nicht leisten konnte?
Ein Angeklagter, der auf unbestimmte Zeit in Haft verbleibt, weil
keine »Termingebtiihr« fiir ihn gezahlt worden ist, eine Gebiihr, die fiir
Strafprozesse gar nicht vorgesehen ist? Und welches Menschenbild
stand hinter den Entscheidungen einer Strafkammer, die in Minu-
tenschnelle Freiheitsstrafen von einem Jahr und mehr verhingte, und
dies nicht etwa, wie es das Gesetz vorsieht, als Ergebnis einer richter-
lichen Beratung, sondern aufgrund nicht nachvollziehbarer indivi-
dueller Einschitzungen?

Losgel6st von gesetzlichen Vorgaben war aber nicht nur die Ur-
teilsfindung, sondern auch die Verkiindung so mancher Urteile. Ein
Freispruch muss den Angeklagten rehabilitieren, und eine Verurtei-
lung darf keine anderen Folgen haben als die, die im Gesetz vorgese-
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hen sind. So habe ich es in meiner juristischen Ausbildung gelernt.
Das glatte Gegenteil erlebte ich in den Verhandlungen der mobilen

Gerichte, an denen ich teilnahm. Einmal wurde ein Angeklagter vom

Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen, musste sich aber vom vor-
sitzenden Richter sagen lassen, dass man ihn nur gehen lasse, weil die

Beweise nicht reichten. Sollte er sich noch einmal dazu hinreif3en las-
sen, ein Haus anzuziinden, werde man ihn hinter Gitter bringen, und

zwar fiir lange Zeit. Es handelte sich um das, was man im Volksmund

als »Freispruch zweiter Klasse« bezeichnet, ein Entlassen aus der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit bei gleichzeitiger Erneuerung des Tat-
vorwurfs. Was passieren kann, wenn das Gericht den Angeklagten in

die Gesellschaft zuriickschickt, aber nicht als »freien Manng, sondern

als Vogelfreien, behaftet mit dem Stigma dessen, den man nicht hat

uberfiihren konnen, beobachtete ich ein anderes Mal.

Das Gericht sah sich mit der dringenden Bitte eines Angeklagten
konfrontiert, nach der Entlassung aus der Haft fiir seine Sicherheit zu
sorgen, da er andernfalls von der Bevilkerung gelyncht werde. Das
sei schon anderen passiert und drohe auch ihm zu widerfahren, denn
die Kammer sehe ja selbst, wie aufgeheizt die Stimmung sei. Der vor-
sitzende Richter hitte sich mit den anderen Richtern beraten koén-
nen, schien das Anliegen des Angeklagten aber nicht weiter ernst zu
nehmen. Man tue doch etwas fiir seinen Schutz, entgegnete er lapidar,
schliefSlich schicke man ihn ins Gefingnis. In einem kriminologischen
Lehrbuch wird ein solcher Dialog nicht zu finden sein, denn wenn dem
Angeklagten erklart wird, bei der Verhingung einer Freiheitsstrafe
handele es sich um eine Mafdnahme zum Schutz vor Lynchmord, hat
sich jede Diskussion um den Sinn des Strafens erledigt.!*

Als Zwischenergebnis ldsst sich festhalten, dass es im kongole-
sischen Gerichtswesen Probleme auf allen Ebenen gibt. Ein komplex
angelegtes, mehrstufiges Gerichtssystem leidet an struktureller Un-
terversorgung und schafft sich durch Rechtsbruch Entlastung. Finan-
zielle Engpdsse 6ffnen Riume fiir Begehrlichkeiten, und immer wie-
der werden willktrliche Entscheidungen getroffen. Mobile Gerichte
figen sich in die allgemeine Praxis nahtlos ein. In eilig durchgefiihrten
Verhandlungen befassen sich die Richter*innen mehr mit sich selbst

13 Auf die Strafzwecktheorien komme ich im Zusammenhang einer Diskus-
sion um die Grenzen mobiler Gerichte in Kapitel 6 zurtick.
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als mit den Angeklagten. Das Strafmaf wird nach sachfremden Kri-
terien ermittelt. Oft werden, um den eigenen Verdienst aufzubessern,
Gebiithren erhoben, die es nicht gibt, auch auf die Gefahr hin, dass
Unschuldige auf unbestimmte Zeit im Gefingnis verschwinden. Mit
rechtsstaatlichen Verhiltnissen hat all das nichts zu tun. Wire es in-
ternationalen Finanzgebern bei der Unterstiitzung mobiler Gerichte
also allein um eine Verbesserung der Rechtspflege zu tun, kénnte man
nicht verstehen, warum die Einhaltung rechtsstaatlicher Vorgaben
in den Evaluierungsprozessen so wenig Raum einnimmt. Wichtiger
aber als das, was in den gerichtlichen Verfahren geschieht, scheint zu
sein, dass sie iiberhaupt stattfinden. So wurde mir in Gesprichen mit
Mitarbeiter*innen internationaler Organisationen immer wieder ver-
sichert, Rechtsstaatlichkeit sei ein Verfassungsgut, das durch stindige
Praxis eingelibt werde. Unterstiitzung verdienten mobile Gerichte
auch dann, wenn sie nicht zur Herstellung materieller Gerechtigkeit
beitriigen, denn mit jedem Verfahren werde das staatliche Gewaltmo-
nopol gestirkt. Was von dieser Argumentation zu halten ist, will ich
im nichsten Abschnitt untersuchen.

Zwickmiihle Gewaltmonopol

Anders als man es sich in der Staatstheorie wiinscht, ist der Staat,
postkolonial oder nicht, fortlaufend Angriffen ausgesetzt, was daran
liegt, dass das Gewaltmonopol, wie Jan Philipp Reemtsma erliutert,
nkein fixer Zustand« ist, sondern eine "Momentaufnahme im Prozess«,
einem sprunghaften Prozess zudem, der vor Riickschligen nicht ge-
feitist und jederzeit aus dem Ruder laufen kann.!* Soll Rechtsfrieden
hergestellt werden, muss der Staat sich gegentiber seinen Biirger*in-
nen behaupten. Gelingt es dem Staat nicht, den Raum zwischen Op-
fer und Tater einzunehmen oder sich, um es in den Worten Winfried
Hassemers auszudriicken, als der nunvoreingenommene, auf Fairness,
Gerechtigkeit und Frieden bedachte michtige Dritte« zu prisentieren,
werden die Betroffenen die Dinge selbst in die Hand nehmen.!> Wenn

14  Reemtsma, Vertrauen und Gewalt, S.168.
15  Hassemer, Warum Strafe sein muss, S. 255.
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die Biirger*innen sich aber zur Richterin in eigener Sache aufschwin-
gen, bleibt vom Gewaltmonopol nicht mehr viel tibrig.

Wer im Kongo unterwegs ist, erfasst intuitiv, dass das System aus
den Fugen geraten ist. So ist in Anlehnung an das in der Hauptstadt
unter dem Begriff Kuluna bekannte Phinomen Angst und Schrecken
verbreitender StrafSenbanden hinter vorgehaltener Hand von den Ku-
luna en cravate die Rede, den »Krawattengangstern«, womit Politi-
ker*innen und Verwaltungsangestellte gemeint sind, die 6ffentliche
Gelder in die eigene Tasche wirtschaften.!® Im September 2008 liefs
der damalige Gouverneur der Provinz Siid-Kivu, Louis-Léonce Chi-
rimwami Muderhwa, in einer Pressekonferenz alle Vorsicht fahren
und sprach Klartext. Die Verantwortung fiir die Gewalt, die seine Pro-
vinz heimsuche, sei bei Politikern in Kinshasa zu suchen, die in feinen
Klamotten und teuren Schlitten unterwegs seien. Wann immer sie das
Gefiihl hitten, bei einem politischen Deal aufSen vor zu sein, erteil-
ten sie ihren Gefolgsleuten Weisung und am nichsten Tag gebe es in
den Kivus Schiefereien, Auftragsmorde und Vergewaltigungen.!” Die
Kluft zwischen Regierenden und Regierten ist seither weiter gewach-
sen, und zwar im selben Maf3e, wie in den Amtsstuben der politisch
Verantwortlichen das Bewusstsein fiir die Probleme des Landes ge-
schwunden ist. Von der Bevolkerung werden die Reprisentant*innen
des Staates iiberwiegend als Beutegreifer wahrgenommen, denen es
allein darum geht, sich auf ihre Kosten zu bereichern. Nicht verwun-
derlich also, dass das Phinomen der justice populaire, der Volksjustiz,
allgemeine Verbreitung gefunden hat.

Autonome »Selbsthilfegruppen« oder »Biirgerwehren«, von de-
nen einige ein Dorf, andere, wie die Raia Mutomboki, Suaheli fir »wii-
tende Birger*innen«, ganze Landstriche besetzt halten, rithmen sich,
vigilant, also wachsam, zu sein, gegen entsprechende Bezahlung fiir
die Riickfithrung gestohlener Gegenstinde oder die »Erteilung eines
Denkzettels« zu sorgen und im Ubrigen mit Gesetzesbrechern kurzen
Prozess zu machen, selbst wenn diese sich moglicherweise nicht mehr
haben zuschulden kommen lassen als die Begehung eines Ladendieb-
stahls. Ein Video, das mir nach Gesprichen mit den Forces Vives zuge-
spielt wurde, einer Biirgerwehr in Bukavu, zeigt eine Menschenmenge,

16 M’Pereng, Histoire du Congo, S.195.
17 Omasombo, République démocratique du Congo, S. 430.
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die zwei zerlumpte Gestalten in einen mit brennendem Reisig gefiill-
ten Strafdengraben st6£3t, immer wieder, bis ihnen die Krifte ausgehen

und sich Rauch wie eine Wand tiber die Strafse legt. Da man von der
Tat nichts weif3, die sie begangen haben sollen, wirkt es, als tilge das

Feuer die Schuld, die sie mit ihrer Verwahrlosung auf sich luden, als

konne die Armut, von der alle glauben, und zu Recht, dass sie auszu-
l6schen sei, in eine Grube getreten und von dieser Welt geschieden

werden. Dass die Probleme, die fiir strukturelle Armut verantwortlich

sind, auf diese Weise nicht gelost werden konnen, ist auch den An-
hingern der justice populaire klar, hindert sie aber nicht daran, an ihrer
grausamen Bestrafungspraxis festzuhalten. Alles ist besser, als nichts

zu tun, auch ein Fehlurteil. So bezieht die justice populaire Legitima-
tion aus der Fragmentierung eines Gewaltmonopols, das der Staat nur
noch rhetorisch fiir sich in Anspruch nehmen kann.

Die staatliche Justiz antwortet mit der kurzfristigen Einberufung
mobiler Gerichte in sogenannten cas de flagrance, also in Fillen, in de-
nen eine Verurteilung angesichts der Beweislage sehr wahrscheinlich
erscheint und im Ubrigen die Gefahr besteht, dass sich der Unmut der
Bevolkerung tiber ein vermeintliches Untitigbleiben der staatlichen
Stellen in Form gewaltsamer Proteste Bahn bricht. Im Oktober 2015
etwa wurde in Panzi, einem Vorort von Bukavu, eine Familie nachts
im Schlaf Giberfallen. Zwei der S6hne setzten sich zur Wehr und wur-
den von den Einbrechern getdtet. Da die mutmafSlichen Titer aber
noch am Tatort gefasst werden konnten, kam die Justiz unter grofSen
offentlichen Druck, ein mobiles Gericht einzusetzen und die Verdich-
tigen zeitnah zu hohen Strafen zu verurteilen. Mit der Entsendung
mobiler Gerichte soll also den Biirger*innen der Glaube an Recht und
Gesetz als ordnende Kraft zuriickgegeben werden. Internationale Pro-
jekte zur Unterstiitzung mobiler Gerichte strahlen daher umso heller,
je fester man an den Nutzen staatlicher Wiederaufbauprogramme in
Post-Konflikt-Situationen im globalen Stiden glaubt.

Das Prinzip der Gewaltenteilung zu achten, bedeutet im Kongo
indes nichts anderes, als dem politischen Gegner in die Hinde zu
spielen. Lumumba wire seines Amtes nicht enthoben worden, wire
es ihm gelungen, die Armee fir sich einzunehmen. Stattdessen ver-
suchte er, das zu tun, was jede liberale Verfassung von der Regierung
erwartet, nimlich das Parlament auf seine Seite zu ziehen. Seit jeher,
resiimieren die Autoren einer rechtswissenschaftlichen Studie, sei
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auch die Judikative im Kongo »Spielball der politischen Krifte« gewe-
sen. Die Justiz habe fiir die Auspliinderung des Landes unter Leopold
giinstige Rahmenbedingungen geschaffen, sie habe den Minengesell-
schaften zugestanden, in eigener Sache Recht zu sprechen, und sei
auch nach der Unabhingigkeit des Landes den Michtigen nichtin den
Arm gefallen, wenn sie nach Wegen suchten, den eigenen Vorteil zu
mehren und die Opposition auszuschalten.!® Die Beherrschung der
Judikative durch die Exekutive, ein Phinomen, das dem Prinzip der
Gewaltenteilung diametral zuwiderlauft, ist im Kongo also seit Gene-
rationen fester Bestandteil der politischen Ordnung.

Erklirbar ist der geschichtliche Befund aus der politischen Oko-
nomie staatlichen Handelns. Wie anderswo steht auch im Kongo die
Einhaltung von Mindeststandards in der Rechtspflege unter dem Vor-
behalt ausreichender Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Ein Kahl-
schlag im Justizwesen bedroht regelmif3ig auch die richterliche Un-
abhingigkeit.!® Zwar ist Rechtsbeugung auch im Kongo strafbar, und
jeder Richter und jede Richterin ist sich bewusst, dass er oder sie unter
Beobachtung steht, seitens der Kolleg*innen, des Gerichtspersonals,
der Anwaltschaft und der Offentlichkeit. »I1 est bon« oder »elle est
bonne, erklirte mir ein Greffier bei einem Treffen in Bagira, sage man
iber Richter*innen, denen es gelinge, sich im Rahmen der Gesetze zu
bewegen, und man sage es nicht tiber jeden und jede. Zur Wahrheit
gehortaber auch, dass sich von guten Absichten allein nicht leben lisst.
Eine Studie iiber den richterlichen Arbeitsalltag in Lubumbashi, der
Hauptstadt der Provinz Katanga, weist auf die Diskrepanz zwischen
Dienstbeziigen und tatsichlichem Finanzbedarf einer durchschnitt-
lichen Richterin am Tribunal de paix hin. Der Sold eines Richters oder
einer Richterin, rechnen die Autoren vor, betrage nach der letzten Jus-
tizreform USD 890, deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren, aber
lange nicht genug, um die laufenden Kosten einer Familie des geho-
benen Mittelstands zu decken. Zur Berechnung eines Salirs, das sie
als angemessen empfinden, zogen Richter*innen das Einkommen
der ehemaligen Kommiliton*innen heran, die nach Abschluss der
Universitat in die freie Wirtschaft gegangen seien, etwa um einen gut-

18 Savage/Kambala wa Kambala, »Decayed, Decimated, Usurped and Inade-

quateq, S.338-339.
19 Othmani, Beyond Prison, S. 40.
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dotierten Job in einer Minengesellschaft anzunehmen.?° Das scheint
mir insofern plausibel, als Richter*innen im Kongo zum Kreis der mit
besonders viel Sozialprestige ausgestatteten Personen gehéren und an
der Spitze eines stark hierarchisch gegliederten Justizapparates ste-
hen. Ein Richter oder eine Richterin, der oder die etwas auf sich hilt,
wird darauf achten, ein modernes Haus in guter Lage zu bewohnen,
ein den miserablen Strafdenverhiltnissen angepasstes Auto zu fahren,
die Kinder in eine Privatschule zu schicken und gelegentlich Urlaub
zu machen. Nicht immer aber zeigt man, was man hat. Ein am Ge-
richt in Kavumu beschiftigter Richter lief3 sich mit dem Sammeltaxi
zur Verhandlung eines mobilen Gerichts in Kabare bringen; spater am
Tage sahen wir ihn in Bukavu am Steuer seines vierradgetriebenen
Gelindewagens, mit dem er offensichtlich im Dorf nicht hatte vor-
fahren wollen. In Minova musste ich, um den vorsitzenden Richter
eines mobilen Gerichts abseits der Verhandlung sprechen zu kénnen,
am Eingang eines mit hohen Mauern bewehrten Anwesens vorstellig
werden, sein Landhaus am See, wie sich herausstellte.

Der gehobene Lebensstandard, den Richter*innen jedenfalls in
den Stidten seit jeher pflegen, lisst sich durch prozentuale Gehalts-
steigerungen im hohen einstelligen Bereich, wie sie im Kongo im 6f-
fentlichen Dienst in den letzten Jahren flichendeckend durchgesetzt
wurden, nicht halten. Um auf den Verdienst zu kommen, von dem
sie glauben, dass er ihnen zusteht, sind Richter*innen auf zusitzliche
Einnahmequellen angewiesen. Im Zivilprozess richtet sich die fiir ein
giinstiges Urteil zu zahlende Summe nach dem Streitwert des Verfah-
rens, im Strafverfahren nach der zu erwartenden Strafe. Von der Regel
gibt es aber Ausnahmen. So spielt auch die Solvenz der Parteien eine
Rolle oder auch einfach Sympathie. Mal fordern die Richter*innen
fiir ihre Dienste ein Biindel 100-Dollar-Noten, mal geben sie sich mit
einem Umschlag zufrieden, in dem nur kleine Scheine stecken.

Wie schwierig es fiir die Biirger*innen ist, ohne Zahlung einer
»Praimie« zu ihrem Recht zu kommen, berichteten mir die Mitarbei-
ter*innen einer lokalen Nichtregierungsorganisation, die seit Jahren
eine Broschiire herausgibt, in der die im Laufe eines gerichtlichen
Verfahrens von Rechts wegen zu berechnenden Gebiihren aufge-
schliisselt sind. Wann die bei Gericht eingegangenen Fille bearbeitet

20 Rubbers/Gallez, »Beyond Corruptiong, S. 254—255.
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wiirden, entscheide sich nach Kriterien, die nicht transparent seien.
Fristen jedenfalls gebe es fiir die Bearbeitung eines Vorgangs nicht,
weil sich zeitliche Vorgaben mit der richterlichen Unabhingigkeit
nicht vertriigen. Richterlicher Willkiir sei so Tiir und Tor ge6ffnet.?!
Auch wenn Richter*innen aber geneigt sind, gegen entsprechende Be-
zahlung ein giinstiges Urteil zu fillen, lassen sie sich in den seltensten
Fillen einfach sagen, was sie zu tun haben. Wer bei Gericht arbeitet,
ist stolz darauf, und dies gilt fiir Richter*innen und Staatsanwilt*in-
nen, die nach kongolesischem Recht auch im Zivilprozess anwesend
sind, ebenso wie fiir die anderen Gerichtsbediensteten. Man will um-
worben werden und Argumente horen, man macht sich Gedanken da-
riber, wie sich eine Entscheidung zugunsten der einen oder anderen
Partei begriinden lisst, wie ein Schuldspruch oder ein Freispruch auf
das Gesetz gestiitzt werden kann.

Die Verfahrensverstof3e, die ich in diesem Kapitel zusammen-
getragen habe, werden in der Literatur gewohnlich unter den Stich-
punkten Korruption und Willkiir abgehandelt. Man stellt sich einen
Richter oder eine Richterin als Person vor, die nach oben buckelt und
nach unten austeilt. Welch gravierende Folgen der Mangel an perso-
nellen und finanziellen Ressourcen fiir die Funktionstiichtigkeit der
Justiz im Kongo hat, geht in der mit grofder Leidenschaft gefithrten
Korruptionsdebatte aber leicht unter. Bei genauerer Betrachtung ist
das allgegenwirtige Handaufhalten im Gerichtswesen weniger eine
Frage des Charakters als Teil eines politischen Ordnungsprinzips, des-
sen Entstehung und Funktionsweise ich schon in Kapitel 1 beschrieben
habe. Weil staatliche Mittel versickern, noch bevor sie verteilt werden,
behilt jeder fiir sich, was er bekommen kann. Staatliche Leistungen
werden privatisiert und gegen entsprechende Verglitung bereitgestellt.
Von rechtsstaatlichen Verhiltnissen aber kann keine Rede sein, wenn
die Rechtsordnung eine Bindungswirkung nicht entfaltet, weil sie von
Kriften beherrscht wird, die au3erhalb der Verfassung stehen. Dazu
gehoren im Kongo nicht nur Rebellengruppen, sondern auch Regie-
rung und Verwaltung. Alle sind sie darauf angewiesen, sich selbst zu
versorgen und die Biirger*innen zur Kasse zu bitten. Wie aber haben
sich internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen

21 Gesprich mit Anne-Marie und Latifa, Juli 2015, Bukavu, Stid-Kivu.
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auf débrouillez-vous eingestellt, auf das Prinzip des »Seht zu, wie ihr
alleine klarkommt«?

Die Gefahr des Aktionismus

Rechtsstaatsférderung ist in den letzten 20 Jahren fiir die Entwick-
lungszusammenarbeit unverzichtbar geworden, was nicht iiberra-
schen kann, wenn man sich vor Augen hilt, dass Rechtsstaatlichkeit
zu den wenigen Verfassungsprinzipien gehort, auf die man sich welt-
weit hat einigen kénnen, auch wenn tiber die Bedeutung des Begriffes

grofSe Uneinigkeit besteht.?? Um Licht ins Dunkel der Definition zu

bringen, werden immer wieder Allgemeinplitze bemtiht, die zwar gut
klingen, aber nicht weiterhelfen. Der Wert des Rechtsstaatsprinzips

konne nicht hoch genug veranschlagt werden, liest man etwa, denn es

sei »Grundlage fiir Gerechtigkeit, wirtschaftliche Unabhingigkeit und

Menschenwiirde« und stehe fiir »Transparenz, Verantwortlichkeit,
Zugang zu einem rechtsférmigen Verfahren, Schutz der Grundrechte

sowie das Vorhandensein eines fairen und unabhingigen Systems der
Streitbeilegung«.?® Was schwerer wiegt als die begriffliche Unschirfe

ist die kulturelle Vorbelastung. Bei der Suche nach einer allgemeingiil-
tigen Definition ist nimlich nicht ausreichend beriicksichtigt worden,
dass die Idee des Rechtsstaates auf westlichen Vorstellungen beruht,
etwa der von der Notwendigkeit einer Uberwindung des »Naturzu-
standes«, den Thomas Hobbes zu Zeiten des aufgeklirten Absolutis-
mus beschrieb.

Hobbes ging davon aus, dass sich die Menschen, wenn man sie
lisst, immerfort in Kriege verstricken. Um nicht ein Leben fithren
zu missen, das neinsam, irmlich, scheuf3lich, brutal und kurz« sein
wiirde, forderte er im Leviathan (1651) die Biirger*innen auf, einen
Gesellschaftsvertrag zu schliefSen und das Gewaltmonopol auf den
Souverdn zu iibertragen.?* Dahinter steht die Idee des Gebens und

22 Tamanaha, On the Rule of Law, S. 2—4.

23  McKeown, »The ABA Rule of Law Initiative Celebrating 25 Years of Global
Initiatives«, S.117-118.

24 Eggers, Die Naturzustandstheorie des Thomas Hobbes, S.39-42, 524-528.
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Nehmens. Der Einzelne gibt einen Teil seiner Freiheit auf, im Gegen-
zug schiitzt ihn der Staat vor den Anderen.

Auch wenn der rechtsstaatliche Diskurs seither nicht stehen
geblieben ist, hat sich an den Grundpositionen wenig geindert. So
macht der Konkordanzkommentar zum europaischen und deutschen
Grundrechtsschutz Ausfithrungen zum Bedingungsgefiige des mo-
dernen Rechtsstaates, die ohne die Annahme eines Gesellschaftsver-
trages sinnleer blieben. Gewaltmonopol und Anspruch auf Justizge-
wihrung, schreiben die Autor*innen, stiinden sich gegeniiber als zwei
nicht verhandelbare Pole auf einer Achse staatlicher Eingriffsermich-
tigungen und biirgerlicher Freiheitsrechte.?> Problematisch ist die
entwicklungspolitische Argumentation mit den Ideen eines Thomas
Hobbes aber nicht nur, weil sie ihre inhaltliche Rechtfertigung aus der
Wiederholung eurozentrischer Dogmen bezieht, sondern auch, weil
man glaubt, Losungen durch die mechanische Handhabung eines
Leitfadens zum Staatsaufbau herbeifiihren zu kénnen. In dyadischen
Analysen wird dem Rechtsstaatsprinzip das »Gesetz des Dschungels«
gegeniibergestellt, das, so die Argumentation, Einzug halte, wenn
das Gewaltmonopol des Staates durchbrochen und die Gewaltentei-
lung staatlicher Funktionstriger missachtet werde.?® Entsprechend
reflexhaft fallen die Lésungsversuche aus. Ist etwas kaputtgegangen,
muss es repariert werden. Will man den in postkolonialer Fiktion er-
schaffenen Rechtsstaat wiederherstellen, muss man zunichst in den
Apparat investieren, der das Gewaltmonopol garantiert, allen voran
Armee und Polizei.

In diplomatischen Kreisen ist die Neigung, zur Beurteilung der
Verhiltnisse in anderen Landern die eigenen Mafsstibe anzulegen, be-
sonders ausgepragt. Die Logik, dass, wer A sagt, auch B sagen muss,
fithrtindes in eine gefihrliche Pfadabhingigkeit. Der reparaturbediirf-
tige Staatistnamlich in aller Regel schwach, dysfunktional und repres-
siv.?” Man fiirchtet ein politisches Vakuum, und so kommtes, dass die
Regierungen westlicher Staaten autokratische Systeme unterstiitzen,
auch wenn sie wissen, dass es Zeit wire, ihnen auf die Finger zu klop-

25 Grabenwarter/Pabel, »Der Grundsatz des fairen Verfahrensg, S.745.

26 Hamann/Schroth, »The Rule of Law in DR Congo, Burundi and Rwandax,
S.519.

27 Beisheim u.a., »Governance jenseits des Staatesq, S. 263.
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fen. Es sei »fatal«, resiimiert der ehemals in Afrika titige Diplomat Vol-
ker Seitz, wenn die internationale Gemeinschaft das Rundum-Versa-
gen der kongolesischen Regierung zu subventionieren bereit sei.?® Je
schwicher der Staat aber ist, desto stiarker wird der Ruf nach ihm.

In der Rechtswissenschaft wird die Schwierigkeit, Losungsan-
sdtze von einem Kontext auf einen anderen zu tibertragen, oft in den
odd details verortet, die einer weltweiten Verbreitung westlicher
Ideale aus historisch-kulturellen oder politischen Griinden entgegen-
stiinden.?® Programme der Entwicklungszusammenarbeit, die sich
lesen, als kénne man aus Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und guter
Regierungsfithrung ein funktionierendes Gemeinwesen zusammen-
schrauben, das wie ein Selbstbauregal aus dem Baumarkt iiberall hin-
passt, halten dem Stresstest fragiler Ubergangsprozesse aber oft nicht
stand.

Tatsichlich scheinen gerade die core concepts, wie ich sie zum
Zweck wirkungsvoller Gegeniiberstellung nennen mochte, fir die
Gesellschaften, die mit ihnen begliickt werden sollen, unverdaulich.
Die Bindung an Recht und Gesetz etwa gehort seit dem 18. Jahrhun-
dert zum unverbriichlichen Wertekanon der politischen Systeme in
Europa und Nordamerika. An die Stelle der »staatlichen Machtvoll-
kommenheit« war ein allgemein verbindlicher Normenkatalog ge-
treten, der »fiir alle gesellschaftlichen Ebenen, unabhingig von Amt,
Funktion und gesellschaftlichem Status« Geltung beanspruchte.*®
Aus diesem Verstindnis heraus definiert sich Rechtsstaatsférderung
nicht iber Prozesse, die auf eine Stirkung der Normbindung im jewei-
ligen sozialen Kontext zielen, sondern tiber den Aufbau staatlicher In-
stitutionen, die iiber die Durchsetzung eines als universell gedachten
Normbestandes wachen sollen. In der Praxis aber setzen diese Institu-
tionen oft die Werte aufSer Kraft, die zu verteidigen ihre Aufgabe wire.

Wie Gerichte die Wahrheit zu vertuschen suchen, wenn eine Tat-
beteiligung von Regierung und Armee moglich scheint, méchte ich
am Beispiel des Journalisten Serge Maheshe illustrieren, der im Juni
2007 in Bukavu auf offener Straf3e erschossen wurde. Serge war Repor-
ter bei Radio Okapi, einem Sender, der landesweit auf den regionalen

28  Seitz, Afrika wird armregiert, S. 38, 55, 85.
29 Frankenberg, »Verfassungstransfer«, S.604-608.
30 Meyer, »ldealitit, Interessen, Ignoranz«, S. 43.
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Kontext zugeschnittene Radioprogramme ausstrahlt.? Als ich selbst
noch bei der Friedensmission der Vereinten Nationen im Kongo titig
war, hatten wir regelmif3ig miteinander zu tun. Serge war intelligent,
wortgewandt und mutig. Beobachter*innen sind sich einig, dass seine
Ermordung auf die ungeschénten Reportagen tiber die Missstinde im
Osten des Kongo zuriickzuftihren war, mit denen er regelmif3ig auf
Sendung ging. Aus dem Umfeld des ermordeten Journalisten heif3t
es, er habe "Morddrohungen von Militirs in Bukavu« erhalten.3? Die
Ermittlungen gingen jedoch in eine andere Richtung. Binnen weniger
Stunden wurden Festnahmen gemeldet, und ein eilig einberufenes
mobiles Gericht verurteilte nur wenige Wochen spiter vier der finf
Angeklagten, allesamt Zivilisten.

Die Urteile wurden mit Erfolg angefochten, und es kam zu einem
neuen Verfahren, diesmal vor dem Militirgerichtshof der Provinz
Sid-Kivu. Zwei der im ersten Verfahren Verurteilten wurden frei-
gesprochen, die beiden anderen erneut verurteilt, der zunichst noch
freigesprochene Angeklagte ebenfalls. Welches Motiv die verurteilten
Angeklagten gehabt haben kénnten, wurde bis zum Schluss nicht klar.

Prozessbeobachter*innen riigten Verfahrensmingel und beklag-
ten die fehlende Bereitschaft des Gerichts, Spuren nachzugehen, die
auf eine Tatbeteiligung der Garde Républicaine hitten schliefden las-
sen.?® Dieser Befund istinsofern brisant, als die republikanische Garde
nicht dem Oberkommando der kongolesischen Streitkrifte, sondern
dem Prisidenten oder der Prisidentin direkt unterstellt ist. Im Raum
stand also der Vorwurf, dass die Ermordung Maheshes von hochster
Stelle autorisiert oder angeordnet worden war. Auch gegen die Urteile
des Militirgerichtshofes wurden Rechtsmittel eingelegt. Eine Ent-
scheidung aber steht bis heute aus.

31 Radio Okapi wird von der Fondation Hirondelle unterstiitzt, einer Stiftung
nach schweizerischem Recht, die sich der Férderung eines sachlichen, un-
parteilichen und unabhingigen Journalismus in Krisen- und Kriegsgebieten
verschrieben hat.

32 Schuler, Leben und Uberleben im Kongo, S. 420.

33 Protection International, nExecutive Summary and Recommendations from
the Trial Observation Report of the Maheshe Proceedings before the Military
Court in South-Kivu (DR-Congo) and Monitoring of the Appeal Lawsuits«,
S.2.
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Das Schicksal, das Serge ereilte, ist kein Einzelfall. Treffen sich im
Osten des Kongo zwei Journalisten, fillt unweigerlich der Name eines
dritten, der fiir seine Berichterstattung mit dem Leben hat bezahlen
miissen. Verschiedene Male war ich Zeuge eines solchen Gespriches.
Am Abend habe man mit einem Kollegen an der StraSenecke gestan-
den und am Morgen aus dem Radio erfahren, dass dieser nie zu Hause
angekommen sei. Fiir einen Augenblick herrscht Schweigen, dann
wechselt man das Thema. »Man ertappt sich dabei, dass man beim
Gehen tber die Schulter schaut«, sagte mir ein Journalist aus Bukavu
einmal, und so erzielt die staatlich sanktionierte Ermordung exponier-
ter Personlichkeiten der Zivilgesellschaft die von den Tdter*innen ge-
wiinschte Wirkung, mit verheerenden Folgen fiir das politische und
gesellschaftliche Leben. Dem entgegenzutreten sei Aufgabe der Ge-
richte, urteilten viele, mit denen ich im Kongo sprach, und dort, wo es
ein Gericht nicht gebe, misse eben eines geschaffen werden. Gerichte
aber, die so arbeiten wie das mobile Gericht im Fall Maheshe, stirken
nicht das Rechtsgefiihl, sondern untergraben das Vertrauen der Men-
schen in den Rechtsstaat.

Die Grenzen der Staatlichkeit

Auch ordnungspolitisch ist der Instandsetzungsgedanke »verlorenge-
gangener Staatlichkeit« weit weniger unverfinglich, als man zunichst
meinen kénnte. Was als hemdséirmeliger Pragmatismus daherkommt,
hat namlich einen harten ideologischen Kern, der auch in Positionen
zu finden ist, wie sie in nationalistischen Kreisen in Afrika vertreten
werden, besonders wenn es um Fragen der duferen Sicherheit geht. So
wird in Militirkreisen vertreten, dass die Vernachlissigung der Grenz-
gebiete in den Staaten Ostafrikas zu einer Erosion staatlicher Autori-
tat gefithrt habe, was letztlich auch erklire, wie es dazu kam, dass Re-
bellen wie Laurent Nkunda unbehelligt ihren Geschiften nachgehen
konnten. Um den nichtstaatlichen Akteuren das Handwerk zu legen,
werde es notig sein, das politische Vakuum zu fillen und staatliche
Autoritit bis an die Staatsgrenzen auszuweiten, unter anderem durch
eine umfassende Reform des Grenzkontrollregimes.?* Die empfoh-

34 Okumu, »Resources and Border Disputes in Eastern Africac, S. 288.
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lene Aufriistung der Grenzanlagen ist andernorts schon Realitit, an
den Aufsengrenzen Europas zum Beispiel, in Ceuta und Melilla, wo
Menschen unter Einsatz von Gummigeschossen am irreguliren Grenz-
ubertritt gehindert werden, mit bisweilen t6dlichen Folgen.

Dass Maf3nahmen des statebuilding im Kongo nicht greifen, hat
nicht zuletzt auch mit stindig wechselnden nichtstaatlichen Akteu-
ren zu tun, deren Auftreten auf der politischen Biithne der Schwiche
staatlicher Institutionen geschuldet ist.>> Offen geredet wird iiber sol-
che Dinge im Kongo nicht; in vertraulichen Gesprichen aber werden
die Verstrickungen lokaler und internationaler Akteure in die militi-
rischen Operationen bewaffneter nichtstaatlicher Gruppen bis ins De-
tail geschildert. Zur gesellschaftlichen Akzeptanz nichtstaatlicher be-
waffneter Gruppen wird nur wenig geforscht, aber Anzeichen fiir eine
enge Vernetzung bewaffneter Gruppen mit lokalen, regionalen und
internationalen Akteuren in Wirtschaft, Militir und Politik gibt es ge-
nug. So liefert der Politikwissenschaftler Koen Vlassenroot Belege fiir
die These, dass sich an der Grenze zu Uganda operierende Unterneh-
men in Nord-Kivu mit Rebellengruppen gut zu stellen suchen, indem
sie ihnen fiir grenziiberschreitende Geschifte vorab »Steuern« zah-
len.¢ Der auf Sicherheitsfragen spezialisierte Analyst Jesper Cullen
weif von einem schwunghaftem Handel mit Bedarfsgiitern wie Kaf-
fee, Schokolade, Medikamenten, Benzin, Motorradern und Autoteilen
zu berichten, an dem die ADF beteiligt sind, eine Rebellengruppe, die
ein Geschiftsmodell pflegt, das auf einer Teilung der Gewinne be-
ruht.3” Peer Schouten, der zu internationalen Wirtschaftsbeziehun-
gen forscht, weist nach, dass der zum Heineken-Konzern gehérende
Getrankehersteller Bralima wihrend des zweiten Kongokrieges »Steu-
ern« an die Rebellen der RCD-G abfiihrte.®®

Hinzu kommt, dass dem ideologisch unterfiitterten Projekt der
Restauration staatlicher Ordnung lokale Streitbeilegungsmechanis-
men geopfert werden, die zwar modernen Vorstellungen von der
Durchfithrung eines rechtsstaatlichen Verfahrens nicht entsprechen

35 Chojnacki/Branovic, "New Modes of Securityg, S. 105.

36 Vlassenroot, »Négocier et contester I'ordre public dans ’est de la République
Démocratique du Congos, S. 54-57.

37 Cullen, mIslamist¢ Rebels in DRCg, S.122.

38 Schouten, »Brewing Security?«, S.17-20.
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mogen, dafiir aber eine gesellschaftliche Befriedungsfunktion erfiil-
len. Bereits vor 40 Jahren fithrte Yves Brillon in einer Studie an der
Schnittstelle von Ethnologie und Kriminologie aus, dass den Men-
schen in Afrika das, was die staatlichen Gerichte anzubieten hitten,
nimlich eine Verurteilung der tiberfithrten Straftiter*innen zu einer
Geld- oder Freiheitsstrafe, weit weniger wichtig sei als das Bemtihen,
die Scharte auszuwetzen, die eine Straftat dem sozialen Frieden ge-
schlagen habe. In der Gesellschaft lege man grofden Wert auf die Ent-
schidigung der Opfer, ein zentrales Anliegen der traditionellen Streit-
schlichtungsinstrumente, die anders als die Gerichte vielerorts und
gerade auch in den lindlichen Regionen als Instanz »wahrer Gerech-
tigkeit« empfunden wiirden.>® Daran hatsich bis heute nichts geindert.
Als Zwischenergebnis kann man also festhalten, dass Programme der
Rechtsstaatsforderung nicht nur am eigenen Anspruch scheitern, das
heruntergekommene Haus des Rechts im Zielland wieder auf Vorder-
mann zu bringen, sondern auch den Boden versiegeln, auf dem sonst
an lokalen Losungen orientierte Verfahren der Streitbeilegung wach-
sen konnten.

Dennoch wird der Staat von Vertretern internationaler Regie-
rungs- und Nichtregierungsorganisationen wegen seiner Verlisslich-
keit als Partner geschitzt. Im Gegensatz zu den zivilgesellschaftlichen
Gruppen, deren Aktionen und Kampagnen sich oft weniger durch
langfristige Planung und strategische Zielsetzung als durch Enthusi-
asmus und bunte Rhetorik auszeichnen, weifd man bei staatlichen Be-
horden, woran man ist. Das heifst nicht, dass alles so funktioniert, wie
es sollte. Staatliche Biirokratie ist selten effektiv oder transparent, und
regelmif3ig ist ein erheblicher Streuverlust finanzieller Zuwendun-
gen zu beklagen. Wer aber mit staatlichen Stellen zusammenarbeite,
habe mit dem Visum kein Problem, sagte mir die Mitarbeiterin einer
internationalen Nichtregierungsorganisation in Goma hinter vorge-
haltener Hand. Fiir jeden Vorgang gebe es einen passenden Stempel,
auflerdem feste Ansprechpartner*innen und fiir die Strukturen ein
Organigramm.

Von solchen eher pragmatischen Uberlegungen abgesehen, ist der
Streit tiber die richtige Art der Entwicklungszusammenarbeit auch
von ideologischer Einfirbung nicht frei. In politisch eher links gerich-

39 Brillon, Ethnocriminologie de I’ Afrique noire, S. 146.
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teten Kreisen wird der postkoloniale Staat als politisches Bollwerk

charakterisiert, das noch die besten Aussichten habe, den zweifelhaf-
ten Interessen des »Philanthrokapitalismus« die Stirn zu bieten.** Wie

man Projekte zur Forderung der Rechtsstaatlichkeit mit staatlichen

und nichtstaatlichen Stellen koordiniert, erklirte mir Mike Hoffman,
Direktor der Schweizer Nichtregierungsorganisation Vivere und glii-
hender Verfechter mobiler Gerichte. Erstens sei es wichtig, sich eng

mit den lokalen Akteuren der Zivilgesellschaft zu vernetzen, um von

der Lage vor Ort ein Bild zu haben, zweitens sei man gut beraten, sich

rechtzeitig mit der Justiz ins Benehmen zu setzen, weil ein mobiles

Gericht ohne richterlichen Beschluss nicht entsandt werden konne,
und drittens gelte es, mobile Gerichte gezielt in die »roten Zonen« zu

schicken, also dahin, wo es die gréf3ten Probleme mit den Menschen-
rechten gebe, denn nur so lasse sich der Rechtsstaat wieder aufbauen.*!

Jelingerich iiber Mikes Antwort nachdachte, desto mehr bereitete mir
insbesondere der letzte Punkt Kopfzerbrechen. Warum sollte es dem

Schutz der Menschenrechte dienlich sein, wenn der Staat ausgerech-
net dort Prisenz zeigt, wo er am ehesten mit Gegenwehr zu rechnen

hat? Eine solch plakative Demonstration von Macht scheint statt auf
Deeskalation auf Provokation aus zu sein.

Auch was mir von einem mobilen Gericht berichtet wurde, das
auf Betreiben von Vivere im September 2016 in Kazimia, einem Fi-
scherdorf am Ufer des Tanganjika-Sees, stattfand, war nicht geeignet,
meine Bedenken zu zerstreuen. Kazimia erfillt alle Kriterien einer
roten Zone. Die StrafSe dorthin ist nicht durchgingig passierbar und
fithrt durch von Rebellen kontrolliertes Gebiet. Das zustindige Mili-
tarbezirksgericht in Uvira verzogerte die Durchfithrung des Gerichts-
verfahrens mehrfach. Mike sagte mir spiter, er habe vom Anfiihrer
der lokalen Mayi-Mayi-Rebellen, William Amuri Yakutumba, eine
Sicherheitsgarantie erhalten, aber ob sie nur fiir ihn persénlich oder
fiir alle mit ihm Reisenden galt, war nicht klar, auch nicht, was sie
iberhaupt wert war. Ein Teilnehmer berichtete, die Anfahrt sei krif-
tezehrend, die Unterbringung karg und das Essen eintonig gewesen.
Gertichte um einen bevorstehenden Angriff der Rebellen hielten sich
hartnickig und waren, wie spitere Ereignisse zeigen sollten, alles an-

40 Rieff, The Reproach of Hunger, S. 210-229, 316-336.
41 Gespriach mit Mike Hoffman, April 2016, Lausanne.
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dere als aus der Luft gegriffen.*> Gegen Ende des auf eine Woche an-
gesetzten Verhandlungszeitraumes setzten Auflésungserscheinungen
ein, und die Richter*innen reisten ab, ohne ihr Arbeitspensum erfiillt
zu haben. Ein Unternehmen, das als Zeichen der Stirke gedacht war,
endete, wie ein Beobachter mir sagte, in einem péle-méle, in allgemei-
nem Durcheinander.

Kritiker*innen geben zu bedenken, dass substanzielle Verbesse-
rungen der Rechtspflege in Lindern wie dem Kongo durch kleinteilige
Interventionen nicht zu erreichen seien. Es sei ein Irrtum zu glauben,
man kénne mit mobilen Gerichten Loécher stopfen, die zu flicken nur
gelingen konne, wenn die Justiz im Ganzen wiederaufgebaut werde,
sagte mir ein Staatsanwalt in Bukavu im Gesprich. Auch unter in-
ternationalen Finanzgebern setzt sich langsam die Erkenntnis durch,
dass schnelle Gerechtigkeitserfolge mit mobilen Gerichten nicht zu
erzielen sein werden. Gerade bei Uberfillen von Rebellen gestaltet
sich die Suche nach den Schuldigen oft schwierig, denn so schnell,
wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden. Zwar
wird von Unterstiitzern mobiler Gerichte regelmifSig auf den Grund-
satz verwiesen, dass es Gleichbehandlung im Unrecht nicht gebe, und
hilfsweise, vermutlich weil man von diesem Argument selbst nicht
recht iiberzeugt ist, auf das Verfahren, das von August bis Dezember
2014 vor einem mobilen Gerichtin Bunyakiri, 70 Kilometer nordwest-
lich von Bukavu, gegen Bedi Mobuli Engangela durchgefithrt wurde.*®
Gerade dieses Verfahren aber lief lingst nicht so glatt, wie man es sich
gewtiinscht hitte. Internationale Partner nimlich waren verstimmt da-
riber, dass die Staatsanwilt*innen nicht, wie es ihre Aufgabe gewesen

42 Im Sommer 2017 wurde Kazimia von den Rebellen der Mayi-Mayi Yaku-
tumba iiberrannt und erst im Januar 2018 im Rahmen einer grofs angeleg-
ten Militdroperation der FARDC zuriickerobert. Zu Einzelheiten: United
Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the United
Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of
the Congo, S. 5 (§18).

43 Engangela, ehemaliger Kommandeur des 106. Bataillons der FARDC und
besser bekannt als Colonel Cent-Six, hatte von 2005 bis 2007 eine Rebel-
lengruppe der Mayi-Mayi angefithrt und in der Umgebung von Bunyakiri
Angst und Schrecken verbreitet. In einem Militirgerichtsverfahren unter
Ausschluss der Offentlichkeit wurde er wegen Mordes, Vergewaltigung, Fol-
ter, Entfithrung und sexueller Sklaverei zu lebenslanger Haft verurteilt. Vgl.
Trial International, »Bedi Mobuli Engangela«.
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wire, selbst ermittelten, sondern sich darauf verlief3en, dass ihnen Er-
mittlungsergebnisse zugetragen wurden.** Auch wenn die Finanzie-
rung gesichert ist, kommt die kongolesische Justiz in Grofsverfahren
also an ihre Grenzen.

Gefahrlich ist auch die Schieflage, in die ein Gerichtswesen gerit,
wenn Fille, die von internationalen Finanzgebern als wichtig angese-
hen werden, eine bevorzugte Behandlung erfahren, wihrend andere
Vorginge, die bei Gericht anhingig sind, auf die lange Bank geschoben
werden. Das aber passiere regelmifSig, sagten mir Richter*innen und
Justizmitarbeiter*innen in Bukavu und Goma, denn verlisslicher Be-
gleiter ihrer Arbeit sei auch ohne jede Reisetitigkeit der nembouteil-
lage«, ein nicht enden wollender Papierstau. So kommt die Studie einer
in Briissel ansissigen Nichtregierungsorganisation zu dem Schluss,
dass die Idee mobiler Gerichte nur funktionieren konne, wenn die Jus-
tiz insgesamt iiber ausreichend Personal verfiige. Mit der Entsendung
eines Gerichts in abgelegene Regionen sei niemandem gedient, wenn
dadurch die Arbeit an den Gerichtssitzen selbst zum Erliegen kom-
me.*> Aber auch wenn zusitzliche Kapazititen geschaffen wiirden,
bliebe das System der zwei Geschwindigkeiten bestehen und damit
ein Zustand struktureller Ungleichbehandlung, der sich durch nichts
anderes rechtfertigen lisst als die Agenda internationaler Finanzge-
ber. Auch geht das Bemtihen, die besondere Verwerflichkeit kriegsbe-
dingter sexueller Gewalt herauszustellen, regelmif3ig mit Versuchen
einher, das Konzept der Straflosigkeit fir militirische Zwecke zu ins-
trumentalisieren.*® An dieser Stelle sei auf die nicht verstummen-
wollenden Gerlichte hingewiesen, die sich um das Engagement der
USA bei der Ausbildung kongolesischer Truppen ranken. Immer wie-
der wird behauptet, meist ohne handfeste Beweise, den Bemithungen
um eine Reform des Sicherheitssektors, denen sich im Ubrigen nicht
nur die USA, sondern auch europiische Staaten verschrieben haben,
liege eine geheime Agenda zugrunde, nimlich die, sich Zugang zu den
Rohstoffen im Osten des Landes zu verschaffen, ein aufSenpolitisches

44 International Center for Transitional Justice, The Accountability Landscape
in Eastern DRC, S. 24.

45 RCN Justice & Démocratie, Les chambres de conciliation dans le territoire
de Fizi, S.12.

46 Muvumba Sellstrom, Stronger than Justice, S. 53-54-.
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Ziel, fiir das man den Tod von Zivilist*innen als Kollateralschaden in
Kauf zu nehmen bereit sei. Was aber kann man tun, wenn die sorg-
faltig austarierte Balance zwischen Friedenspflicht der Biirger*innen
auf der einen Seite und Rechtsdurchsetzungsgarantie auf der anderen
zerbricht oder wenn sich die Interessenlage von vornherein anders
darstellt als von Hobbes angenommen?

Wissenschaftliche Korrektive

In der Governanceforschung wird im Kontext bewaffneter innerstaat-
licher Konflikte von gewaltoffenen Riumen begrenzter Staatlichkeit
gesprochen, ein analytisches Zugestindnis an die Kritik, die man an
der Neigung staatstheoretischer Diskurse geduflert hat, politische
und soziale Phinomene im globalen Siiden mit Begrifflichkeiten be-
schreiben zu wollen, die sich allzu oft dadurch auszeichnen, dass sie
das, was sie beschreiben sollen, gar nicht abbilden.*” Zwar ist, wo im-
mer Entwicklungszusammenarbeit geleistet wird, Rechtsstaatlichkeit
wiinschenswert. Voraussetzung fiir die Herstellung rechtsstaatlicher
Verhiltnisse aber ist die Begriindung eines Gewaltmonopols, das wie-
derum an den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages gekntipft ist.
Ankniipfend an empirische Befunde zur Kontrolle und Verteilung von
Gitern und Leistungen in Kriegs- und Krisengebieten fragt die Go-
vernanceforschung, warum normative Ordnungen nur im Rahmen
eines umfassenden und allgemeingiiltigen Gesellschaftsvertrages ge-
dacht werden sollten.

Gute Griinde sprechen dafir, sich in Riumen begrenzter Staat-
lichkeit auch mit der rechtssetzenden und ordnungsstiftenden Funk-
tion nichtstaatlicher Akteure zu beschiftigen, und zwar nicht, weil ein
Ende des Gesellschaftsvertrages rechtspolitisch wiinschenswert wire,
sondern weil die Handlungsmacht anderer als staatlicher Protagonis-
ten schlicht nicht zu leugnen ist, unabhingig davon, ob und wie sie le-
gitimiertsind. Andrea Liese etwa weist darauf hin, dass nichtstaatliche
Akteure gewaltsame Konflikte auslésen und externe Bemithungen um
Konfliktlésung behindern, andererseits aber auch »funktionale Aqui-
valente zu staatlichen Governanceleistungen« bereitstellen kénnen,

47 Borzel/Risse, "Human Rights in Areas of Limited Statehoods, S. 66.
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etwa wenn sie ihrer Klientel Schutz vor gewaltsamen Ubergriffen bie-
ten.*® Das Phinomen nichtstaatlicher Akteure, die staatliche Kompe-
tenzen wahrnehmen oder sich anmaf3en, istaber auf Rebellen, Piraten
und Warlords nicht beschrankt. Abseits kriegerischer Verwicklungen
stecken auch internationale Regierungs- und Nichtregierungsorgani-
sationen in staatsfernen Riumen ihre Claims ab.

Die Politikwissenschaftlerin Milli Lake, die sich in ihren Arbei-
ten mit dem Einfluss internationaler Nichtregierungsorganisationen
auf die Abliufe gerichtlicher Verfahren im Kongo beschiftigt, be-
hauptet, fragile Staatlichkeit eréffne internationalen nichtstaatlichen
Akteuren Riume zur Gestaltung der Menschenrechtspraxis lokaler
Gerichte, die sich niemals boten, wire der Staatsapparat widerstands-
fahiger und der Respekt vor dem Prinzip staatlicher Souverinitit aus-
geprigter.* Wollte man das noch als Beschreibung des analytischen
Rahmens gelten lassen, in dem ihre Untersuchung sich bewegen soll,
wird man einige Seiten weiter eines Besseren belehrt. Internationalen
Bemiithungen um eine Stirkung des Menschenrechtsschutzes, erklirt
Lake, habe fragile Staatlichkeit einen Dienst erwiesen, denn sie erlaube
externen Akteuren die Umsetzung ihrer Programmziele, ohne dass
ihnen seitens der Regierung autokratischer Staaten stindig Kntippel
zwischen die Beine geworfen wiirden.>® Anders gewendet: Je fragiler
die staatlichen Strukturen, desto geringer sind die Auflagen, die ihnen
gemacht werden.> Wenn der biirokratische Uberbau in Lindern wie
dem Kongo also erst einmal aus dem Weg gerdumt ist, so die These,
lassen sich die Vorstellungen internationaler Menschenrechtsorga-
nisationen ungestort umsetzen. Der Osten des Kongo bietet sich zur
Durchfiihrung humanitirer Projekte also insofern an, als es abseits der
Ballungszentren Goma und Bukavu kaum Kapazititen gibt, interna-
tionale Finanzgeber an der Durchsetzung ihrer Agenda zu hindern.

In einer Studie iiber die Folgen internationaler Interventionen fiir
das Alltagsleben der Menschen nimmt Séverine Autesserre einen Per-
spektivwechsel vor. Anstatt Uberlegungen dariiber anzustellen, wie

48 Liese,»Nicht-staatliche Akteure in den internationalen Beziehungeng, S. 430.
49 Lake, Strong NGOs and Weak States, S.7.

50 Ebenda,S.12.

51 Berger/Lake, "Human Rights, the Rule of Law, and Democracyx, S. 425426,

430-431.
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aus den Defiziten staatlichen Handelns eine Rechtfertigung interna-
tionaler Akteure zur Intervention erwichst, stellt sie die Frage nach
der Legitimation internationaler Entwicklungszusammenarbeit. In
Lindern wie dem Kongo flossen betrichtliche Férdermittel in Pro-
gramme, die darauf zielten, die Infrastruktur zu entwickeln, die Mo-
bilitit der Polizei und anderer Triger staatlicher Autoritit zu erh6hen
und die Kontrolle iber Rebellengebiete zuriickzugewinnen, ohne dass
man sich Gedanken dariiber zu machen scheine, ob in den Aufbau
staatlicher Strukturen zu investieren in den Augen der Biirger*innen
des Ziellandes tiberhaupt lohne. Offensichtlich glaube man, es reiche
aus, sich der eigenen Hierarchie und den Regierungen der Entsen-
destaaten gegeniiber zu verantworten.>2 Eine dhnliche Argumentation
entwickelt Théodore Trefon in Congo Masquerade. Staaten des globa-
len Nordens, aber auch internationale Regierungs- und Nichtregie-
rungsorganisationen hitten sich lange Jahre darauf beschrinkt, in den
Ziellindern staatliche Strukturen aufzubauen und diese an den Vor-
gaben guter Regierungsfithrung auszurichten, ohne Riicksicht darauf,
welche Akzeptanz man fiir ein solches Vorgehen in den Gesellschaf-
ten habe, deren Verhiltnisse man zu verbessern glaube.>® An einem
Beispiel mochte ich das Problem fehlgeleiteter Ambitionen deutlich
machen.

In einer Untersuchung iiber den Diskurs, den belgische Nichtre-
gierungsorganisationen iiber Afrika pflegen, spiegelt die Literatur-
wissenschaftlerin Suzanne Monkasa-Bitumba die Arbeit der Helfer in
ihren Einsatzgebieten im globalen Siiden an dem, was auf der anderen
Seite ankommt. Welche Schwierigkeiten sie bei der Entwicklungszu-
sammenarbeit sehe, wird eine Frau aus einem nicht genannten Land
des globalen Siidens gefragt. Diese entgegnet Folgendes: »Thr Weifden
sendet Geld fiir einen Brunnen oder etwas in dieser Art, aber in den
meisten Fillen seid ihr es, die bestimmen, fiir was und auf welche
Weise die Mittel verwendet werden.« Die Folgen sind fatal. "Wenn
ihr uns immer nur sagt, was zu tun ist, ohne Riicksicht darauf, wie
wir die Dinge regeln, bleibt das Ganze allein eure Angelegenheit.«>*

52  Autesserre, Peaceland, S. 211-215.

53 Trefon, Congo Masquerade, S.1-18.

54 Monkasa-Bitumba, »Discours des ONG belges sur ’Afrique etles Africains«,
S.182-183.
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Man versteht, dass es hier um ein tiefgreifendes Problem der Entwick-
lungszusammenarbeit geht. Internationale und lokale Akteure kom-
men nichtzusammen, und ihre Ideen mischen sich nicht. Die Folge ist,
dass mobile Gerichte nur so lange funktionieren, wie das Engagement
internationaler Finanzgeber anhilt. Wollte man die Nachhaltigkeit
verbessern, wire es wichtig, fiir eine Erhchung der Akzeptanz mobi-
ler Gerichte bei der Bevolkerung zu sorgen. Wie aber werden, solange
sie von einer Gebergemeinschaft finanziert werden, die im Ruf steht,
nur ihren eigenen Zielen verpflichtet zu sein, die Menschen mobile
Gerichte als etwas begreifen, was sie selbst angeht?

In diesem Kapitel habe ich gezeigt, dass die Durchfithrung mobi-
ler Gerichte nicht nur logistisch anspruchsvoll, sondern auch manipu-
lationsanfillig und kostspielig ist. Da mobile Gerichte aus dem allge-
meinen Haushalt bezahlt werden, driicken sie auf die Staatskasse oder
produzieren Urteile fiir den hochsten Bieter. Die Intervention inter-
nationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen kann hier
Abhilfe schaffen, allerdings wird man sich von der Idee verabschieden
missen, dass die Unterstiitzung mobiler Gerichte im Rahmen inter-
nationaler Rechtsstaatsférderung in Riumen begrenzter Staatlichkeit
einen Beitrag zur Reform der Justiz im Ganzen leisten kann.>> Auch
das Legitimationsproblem mobiler Gerichte wird durch die Koope-
ration mit internationalen Finanzgebern nicht gelost, sondern eher
verschirft. Zwar wurde mir von Mitarbeiter*innen internationaler
Nichtregierungsorganisationen immer wieder versichert, der Schutz
der Angeklagtenrechte sei unverzichtbar. Welche MafSnahmen aber
konkret getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Angeklagten
ihrer Rechte nicht verlustig gingen, blieb offen. Im nachsten Kapitel
mochte ich daher am Beispiel des Baraka-Verfahrens der Frage nach-
gehen, ob die mithilfe internationaler Finanzgeber durchgefithrten
Verfahren rechtsstaatliche Mindeststandards einzuhalten und das fiir
den Menschenrechtsschutz Wichtigste zu schiitzen in der Lage sind,
nimlich die Rechte der Angeklagten.

55  Soauch Aroussi, »Perceptions of Justice and Hierarchies of Rape«, S. 294.
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und die Rechte der
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Gegenstand des Verfahrens in Baraka war ein Uberfall, den Soldaten
der FARDC am Abend und in der Nacht des Neujahrstages 2011 auf
Fizi, eine Ortschaft etwa 195 Kilometer stidlich von Bukavu, vertibt
hatten. Die an den Ubergriffen beteiligten Soldaten gehorten der Ein-
heit Sector 43 an und waren im Zuge der Militiroperation Amani Leo
im Territoire Fizi stationiert. Bei Amani Leo, was iibersetzt »Frieden
heute« bedeutet, handelte es sich um eine im Januar 2010 gegen ver-
schiedene Rebellengruppen im Osten des Kongo gerichtete Militiro-
peration der FARDC. Sector 43 unterstand dem Befehl von Oberst-
leutnant — Colonel — Daniel Kibibi Mutuare. Kibibi hatte dem CNDP
angehort, einer vorwiegend aus Tutsi bestehenden Rebellengruppe,
von der im Vorwort schon die Rede war. Im Mirz 2009 hatte sich der
CNDP in eine politische Partei umgewandelt. Das Abkommen, das
dem CNDP den Weg auf die politische Bithne ebnete, sah unter ande-
rem die Eingliederung der Rebellen in die FARDC vor, und so kam es,
dass Kibibi gemeinsam mit vielen seiner ehemaligen Kameraden zu ei-
nem Kampfeinsatz nach Fizi in die Provinz Siid-Kivu entsandt wurde.
Der Bevolkerung machte die Stationierung des Sector 43 im Ter-
ritoire Fizi Angst. Es kursierte das Gerticht, die Verlegung der Einheit
sei Teil eines Plans, den man in Kigali ausgeheckt habe. Ruanda wohl-
gesonnene Truppen wiirden erst von Nord-Kivu nach Siid-Kivu be-
ordert und dann im Handstreich beide Provinzen besetzen. Spekula-
tionen um eine bevorstehende Okkupation fiigten sich nahtlos in das
Tutsi-Feindbild, das Teile der autochthonen Bevolkerungsgruppen in
den Kivu-Provinzen seit Langem pflegten und das weiteren Auftrieb
erhielt, als die von Paul Kagame gefithrte Rwandan Patriotic Front
(RPF) im Juli 1994 die Macht in Kigali {ibernahm. Die Banyamulenge,
wie man die in Siid-Kivu ansissigen Tutsi nennt, sahen sich mit dem
Vorwurf konfrontiert, die »fiinfte Kolonne« Ruandas zu sein, was Ent-
eignungs- und Diskriminierungskampagnen befeuerte, bis hin zur
Forderung, den Banyamulenge die kongolesische Staatsangehorigkeit
abzuerkennen.! Zu einer Rebellion fithrten die durch Amani Leo be-
dingten Truppenbewegungen nicht. Uberhaupt entwickelte Sector 43
in militirischen Dingen wenig Ehrgeiz. Man ging den Rebellen mog-
lichstaus dem Weg, sparte jede Patrone und lebte im Ubrigen sur le dos
de la population, wie es im Kongo heifst, auf Kosten der Bevilkerung.

1 Kabamba/Lanotte, »Guerres au Congo-Zaire«, S.103.
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Belastet, wie es von Beginn an war, verschlechterte sich das Ver-
hiltnis zwischen Sector 43 und der Bevolkerung im Laufe der Zeit
weiter. Marta Ifiiguez de Heredia berichtet von einem Workshop, den
die Abteilung fiir zivile Angelegenheiten der MONUSCO im Septem-
ber 2010 in Fizi abhielt. Vertreter der Zivilgesellschaft dufSerten den
Vorwurf, die Armee behandle die Menschen in den Dorfern, als habe
sie es »nur mit Kriminellen« zu tun. Die anwesenden Militirs dage-
gen beklagten einen Mangel an Kooperationsbereitschaft und unter-
stellten den Dorfbewohnern, gemeinsame Sache mit den oOrtlichen
Mayi-Mayi-Rebellen zu machen. Ein Vertreter der MONUSCO rief
den Anwesenden ins Gedichtnis, dass in einem funktionierenden
Gemeinwesen jeder seine Rolle zu spielen habe: »Die Lehrer miissen
unterrichten und diirfen nicht zu den Waffen greifen«, und »die Solda-
ten miissen die Bevolkerung beschiitzen und diirfen sie nicht besteh-
len.«®> Wie wir heute wissen, schlugen beide Seiten die gut gemeinten
Ratschlige alsbald in den Wind.

Tatkomplex Fizi

Am Neujahrstag 2011 kam es in einer Bar in Fizi zu einer titlichen
Auseinandersetzung zwischen einem Soldaten und einem Zivilisten.
Zum Tathergang gibt es verschiedene Darstellungen. Nach einer Ver-
sion des Geschehens wurde der Soldat, als er zur Waffe griff, von den
Dorfbewohnern tiberwiltigt und erschlagen. Folgt man einer anderen
Lesart, wurde der Soldat in der Auseinandersetzung nur verletzt. Auf
dem Weg zum Krankenhaus lauerten ihm die Bewohner des Dorfes
auf und figten ihm weitere, diesmal todliche Verletzungen zu.® Im
Wesentlichen unbestritten ist, wie es weiterging. Die Soldaten des

2 Iniguez de Heredia, Everyday Resistance, Peacebuilding and State-Making,
S.146-147.

3 Firdiestrafrechtliche Bewertung des Vorgeschehens ist der Ablaufinsofern
erheblich, als der Tathergang, wie er in der ersten Version geschildert wurde,
die Frage aufwirft, ob es sich um einen Notwehrexzess gehandelt haben
konnte, der nach kongolesischem Recht straflos bleibt, wihrend unter Zu-
grundelegung der zweiten Version davon auszugehen ist, dass der Soldatals
moglicher Zeuge beseitigt werden sollte, was den Tatbestand eines gemein-
schaftlich begangenen Mordes erfiillt.
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Sector 43 gaben sich einem Gewaltexzess hin, in dessen Verlauf Dut-
zende Hiitten gepliindert, einige auch niedergebrannt, und mehr als
60 Frauen vergewaltigt wurden.* Da angenommen werden muss, dass
viele Frauen aus Angst davor, stigmatisiert zu werden, drztliche Hilfe
nicht in Anspruch nahmen, ist von einer erheblichen Dunkelziffer
auszugehen.

Die Kunde von den »Neujahrsvergewaltigungen«, wie sie spiter
gelegentlich genannt wurden, verbreitete sich schnell, aber die Reakti-
onen hielten sich in Grenzen. Médecins Sans Frontiéres (MSF) schickte
ein Team zur Erstversorgung der vergewaltigten Frauen, und MO-
NUSCO verfasste einen internen Bericht.> Zwei Wochen nach der Tat
konfrontierte ein Journalist der BBC Kibibi mit dem Vorwurf, er habe
den Angriff auf die Zivilbevilkerung befohlen. Kibibi stritt dies ab,
nicht aber, dass die Ubergriffe stattgefunden hatten. Er habe das Lager
in besagter Nacht nur verlassen, um den toten Kameraden zu bergen,
brachte er zu seiner Verteidigung vor, und im Ubrigen den Befehl er-
teilt, dass niemand sich aus dem Camp entfernen diirfe.* Warum er
die Notwendigkeit sah, einen solchen Befehl zu erteilen, sagte er nicht,
denn nachts das Lager zu verlassen, ist Soldat*innen im Kampfeinsatz
generell nicht gestattet.

Nach den Medien griffen auch internationale Menschenrechts-
organisationen die Ereignisse in Fizi auf. Amnesty International lief3
sich mit der Aussage zitieren, in Fizi dirfe sich nicht wiederholen,
was man im Kongo allzu oft erlebe, nimlich dass Ermittlungen zwar
aufgenommen wiirden, aber dann versandeten.” Es bleibt der Spe-
kulation tiberlassen, welche Drihte — vermutlich in Kinshasa — heif3
liefen, um Bewegung in den Fall zu bringen. Einige Soldaten der un-
teren Dienstgrade wurden verhaftet, am 21.Januar 2011, drei Wochen
nach den Vorfillen, schliefdlich auch Colonel Kibibi selbst, was der
New York Times immerhin eine Agenturmeldung wert war.® Wei-
tere drei Wochen spiter entsandte der Militirgerichtshof in Bukavu
ein mobiles Gericht nach Baraka, einen Marktflecken am Ufer des

Trial International, "Mutware Daniel Kibibi«.

Siddique, »Congolese Army Commander Accused of Directing Mass Rape«.
Hubert, »DR Congo Army CommanderLed Mass Rape«in Fizi«.
Al]Jazeera, »Troops Held over DR Congo Mass Rape«.

Reuters, »Congo: Colonel Arrested for Rapesc.
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Tanganjika-Sees, 100 Kilometer siidlich von Uvira und 30 Kilometer
nordostlich von Fizi gelegen. Unter grofder Anteilnahme der lokalen
Bevolkerung wurde Kibibi der Prozess gemacht. Auch internationale
Beobachter*innen waren zugegen.

Aufsehen erregte das Baraka-Verfahren aber nicht allein wegen
der umfangreichen Berichterstattung iiber die Geschehnisse, die dem
Verfahren zugrunde lagen, sondern auch wegen der Kraft der Bilder,
die den Prozess dokumentierten. In den Bildstrecken des vielfach aus-
gezeichneten Fotografen Pete Muller nehmen einzelne Prozesshand-
lungen breiten Raum ein. Die Protagonist*innen werden entspre-
chend ihrer Rolle in Szene gesetzt, das Bildmaterial den Uberschriften
»Verfahren« und »Opfer« zugeordnet — auf der einen Seite, in laufen-
der Verhandlung oder in Handschellen auf dem Weg zum Gerichts-
gebidude, die Angeklagten, deren Gesichter unverpixelt zu sehen und
deren Namen in den Bildiberschriften ausgeschrieben sind, auf der
anderen Seite, einzeln vor der Kamera, die geschidigten Frauen, in
Kleidern aus farbintensiven Wachsstoffen, wie sie besonders auf dem
Land noch tiblich sind, um den Kopf ein buntes Tuch oder einen Schal
geschlungen, damit man sie nicht identifizieren kann.® Immer wieder
habe ich im Kongo zu héren bekommen, gesellschaftlicher Frieden
werde erst einkehren, wenn man den Opfern das Gefiihl gebe, die
Titer kimen nicht ungeschoren davon. Insofern wird man die sorg-
sam ausgeleuchteten, komponiert wirkenden Aufnahmen Mullers
als Chronik verstehen diirfen, als eine Arbeit, die Zeugnis ablegt von
der gerichtlichen Aufarbeitung schweren Unrechts. Und doch passen
die Fotos nicht zu den Bildern, die ich von den mobilen Gerichten im
Kopf habe. Was ich als absurdes Schauspiel empfunden habe, in das
deraus einem westlichen Land angereiste Besucher hineinkatapultiert
wird, nimmt sich auf der Website des Fotografen aus wie die Darstel-
lung eines Geschehens, in dem alles seine Ordnung hat, in dem ein
Schritt folgerichtig auf den nichsten folgt.

Auch werden im Bemiihen, mit der Kamera iberall dabei zu sein,
Grenzen tiberschritten. Besonders verstorend ist ein Foto des Prozes-
ses, das Muller wihrend der Beweisaufnahme gemacht hat. Rechts im
Bild ist ein junger Mann zu sehen, im frisch gebiigelten Hemd, der als
Zeuge vernommen wird. Er redet, gestikuliert und schaut dabei nach

9  Muller, »Battling Impunity«.
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vorne, dorthin, wo sich das Gericht befinden muss. Seine Erregung
lasst darauf schlief3en, dass er eine belastende Aussage macht. Gleich
neben ihm, nur eine Armlinge entfernt, stehen die Angeklagten, in
olivgriner Uniform, flankiert von ihren Verteidigern in schwarzer
Anwaltsrobe. Einer der Angeklagten neigt den Kopf zur Seite und
wirft dem Zeugen einen verichtlichen Blick zu. Colonel Kibibi hilt
sich dagegen gerade, blickt ernst und an der Kamera vorbei nach vorne.
Sein Kérper hat Spannung, die Armel der Uniform sind sauber aufge-
krempelt. Kibibi sieht aus wie jemand, dem es wichtig ist, sich einen
letzten Rest Wiirde zu bewahren, der entschlossen ist, den Fotogra-
fen zu ignorieren, von dem er annehmen muss, dass er den Moment
der Beschuldigung festhalten will. Unwillkiirlich méchte man dem
allumfassenden Dokumentationseifer einen Riegel vorschieben. Dies
umso mehr, als man nicht anders kann, als sich vor Augen zu halten,
dass Aufnahmen von einem laufenden Strafprozess zu machen einem
Fotografen hierzulande nicht méglich wire. Die Kunsthistorikerin
Charlotte Klonk erklirt, warum das so ist: Das allgemeine Personlich-
keitsrecht schiitze nicht nur Opfer, sondern auch Titer vor der Ver-
breitungihres Bildes. Auch wer eine schwere Straftat begehe, seinicht
rechtlos gestellt. Sonst, argumentiert sie, nkonnten Gefingnisse Ver-
liese sein und Bestrafte miissten mit menschenverachtender Behand-
lung rechnen«.!® Was aber, wenn es genau so wire?

Vergessen im Gefangnis

In einer Szene, die man nicht mehr vergisst, nachdem man sie gele-
sen hat, beschreibt Michel Foucault eine gerichtlich verfiigte und 6f-
fentlich vollstreckte Hinrichtung im Frankreich des 18.Jahrhunderts.
Das Vergehen des zum Tode Verurteilten: eine Messerattacke gegen
den K6nig, Ludwig XV., die dieser leicht verletzt iiberlebt. Die Strafe:
Tod durch Vierteilen. Die Pferde ziehen an allen vier Gliedmafen zu-
gleich, der Verurteilte schreit vor Schmerzen, aber als weder Arme
noch Beine aus den Gelenken springen wollen, zertrennen die Scharf-
richter kurzerhand die Sehnen und schneiden bis auf die Knochen ins
Fleisch. Die Pferde ziehen erneut, und nun losen sich die GliedmafSen

10 Klonk, Terror, S. 232.
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eines nach dem anderen vom Rumpf, von dem man sagt, er habe noch
gezuckt, als er auf das Pflaster fiel. Die einzelnen Korperteile werden
auf den Scheiterhaufen geworfen und obwohl die Wachen nicht vom
Feuer weichen, bis alles vollstindig verbrannt ist, kommt am nichsten
Tag der Hund, so oft man ihn auch verjagt, immer wieder an die Feuer-
stelle zurtick.

Foucault schildert die Zufiigung korperlicher Schmerzen als Vor-
geschmack seiner Ausfiihrungen zum Gefingnis, in dem die »Diszip-
linargewalt« die Bestrafung als Therapie und das Urteil als Diskurs des
Wissens inszeniert.!? Das Gefingnis, wie Foucault es versteht, ist kein
nasskaltes, dunkles Verlies, in dem Menschen dem Vergessen preis-
gegeben werden, sondern ein grell ausgeleuchteter Ort, in dem jede
Bewegung registriert und aufgezeichnet wird. Angelegtals »Sterng, in
dessen Mitte »Befehle gegeben werden und die Informationen zusam-
menlaufeny, schafft das Gefangnis die baulichen Voraussetzungen fiir
totale Sichtbarkeit, »in alle Richtungen und in jedem Augenblick«.!3
Damit das Gefingnis seinen Zweck erfiillen konnte, wurde es nach
dem Modell des Panoptikums gebaut, einem »System der Sichtbar-
keit«, das insofern demokratisch ist, als der Wichter im Zentrum ein
blofSer Funktionstriger ist, der von den Mitgliedern der Gesellschaft
iberwacht und jederzeit ausgetauscht werden kann.!* Die symme-
trische Anordnung von Einzelzellen um einen Fixpunkt herum sollte
fiir vollstindige Transparenz sorgen, ein fiir das Verstindnis der Dis-
ziplinargesellschaft zentrales Element der Kontrolle.

Im Kongo bestand das typische Gefingnis aus zwei miteinander
zu einem Rechteck verbundenen Bauteilen. Auf der einen Lingsseite
befand sich der Verwaltungstrakt mit dem Gefiangnistor, auf der ande-
ren Lingsseite sowie auf den Schmalseiten der Zellentrakt mit Kiiche
und sanitiren Anlagen, im Inneren ein Gefingnishof. Vom Verwal-
tungstrakt konnte zwar der Hof, nicht aber der Zellentrakt eingesehen
werden. In einem Schreiben aus dem Jahr 1920 teilte der Generalkom-
missar der Kolonie Belgisch-Kongo dem Vizegouverneur lapidar mit,
dass die Voraussetzungen, die in Europa eine »sternférmige Anlage«

11 Foucault, Uberwachen und Strafen, S. 9—12.

12 Ebenda, S.328-329.

13 Foucault, Die Strafgesellschaft, S. 308.

14 Sarasin, Michel Foucault zur Einfithrung, S. 14 4.
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des Gefingnisses angezeigt erscheinen liefSen, im Kongo schlichtweg
entfielen.!®> Aber verzichtbar war die Sternform des Gefingnisses nicht,
weil es einer Uberwachung der Hiftlinge nicht bedurft hitte, sondern
weil die Kolonialverwaltung in ihrer Personalnot auf ein Vollzugssys-
tem setzte, das auf Hierarchie und Segregation beruhte. Hiftlinge wur-
den nach der Hautfarbe voneinander getrennt und so gegeneinander
ausgespielt. Besonders einflussreiche oder vielleicht auch nur beson-
ders willfihrige Gefangene wurden zu capitas ernannt, zu Anfithrern,
die im Tausch fir die Gewihrung gewisser Privilegien fuir Sicherheit
und Ordnung im Gefingnis sorgten, dabei aber auch eine eigene
Machtstellung begriindeten und Entscheidungen an der Verwaltung
vorbei trafen.!® In der riumlichen Gegentberstellung der einzelnen
Bauteile manifestierte sich die Trennung von Verwaltung und Gefan-
genenpopulation, ein System der Repression und Exklusion, das sich
bis heute durch institutionalisierte Mangelversorgung auszeichnet.
Uber die Zustinde im Zentralgefingnis von Bukavu, in dem Ki-
bibi bis zu seiner Verlegung nach Kinshasa einsaf3, fand der Journalist
Chuck Sudetic bei einem Besuch im Mai 2011 deutliche Worte. Die Toi-
letten seien verstopft, Wasser tropfe aus maroden Rohren, zum Schla-
fen hitten die Hiftlinge nur den nackten Boden der Zelle und zu essen
gebe es fast nichts.’” Dennoch zog Sudetic aus seinen Beobachtungen
nicht den Schluss, dass alle Inhaftierten auf der Stelle freizulassen wi-
ren. Vielleicht muss man wissen, dass der Kongo-Besuch des Journa-
listen im Rahmen einer Recherche fiir die von OSF publizierte Serie
Congo Justice stattfand. OSF tritt dafiir ein, dass Straftiter*innen zu
langen Haftstrafen verurteilt werden, auch wenn es — wie im Kongo —
weder Aussicht auf Lockerungen des Vollzugs noch Strafaussetzung
zur Bewihrung gibt. Im Zusammenhang mit der Strafverfolgung

15  Zitiert nach: Piret, La prison et les détenus de Stanleyville, S. 23.

16 Zur Hierarchie im Gefingnis der Kolonie Belgisch-Kongo: Piret, La prison
et les détenus de Stanleyville, S. 55-60. Noch heute ist der capita eine zen-
trale Figur im Gefingnisbetrieb, wovon ich mir bei gelegentlichen Besuchen
selbst ein Bild machen konnte. Wer schlift in der Gemeinschaftsunterkunft
auf einem Bett mit Matratze, nicht blof3 auf zusammengelegten Stoffresten,
wer nennt ein Moskitonetz sein Eigen und hilt die Hand auf, wenn die An-
gehorigen einem Hiftling etwas zustecken? Damals wie heute kann das nur
einer sein: der capita.

17 Sudetic, »Congo justices.
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sexueller Gewalt hatte sich Kelly Askin »kulturellen Relativismus«
verbeten und Richard Goldstone, den ehemaligen Chefankliger der
Internationalen Straftribunale fiir Ruanda (ICTR) und das ehemalige
Jugoslawien (ICTY), mit den Worten zitiert: »Ein Mord ist ein Mord,
und eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung.«'® Was die Haftbe-
dingungen angeht, soll es aber offensichtlich eine Rolle spielen diirfen,
dass die Menschen im Kongo im Elend zu leben gewohntsind. Sudetic
jedenfalls relativierte seine Aussagen und gab Folgendes zu bedenken:
Auch die Slums in Kongos Grof3stidten verfiigten nicht tiber funktio-
nierende Toiletten; Frauen und Madchen miissten, um an Trinkwasser
zu gelangen, oft lange Marsche auf sich nehmen; und wer unter einem
strohbedeckten Dach zu leben gezwungen sei, habe zum Schlafen oft
nur den Hiittenboden.!® Wie aber soll man glauben, dass die Rechte
der Inhaftierten iiberhaupt etwas gelten, wenn sie diskursiv in den
Randzonen menschlicher Existenz verortet werden, wo aufSer dem
Recht des Stirkeren nichts mehr zihlt?

Von der Betroffenheit abgesehen, welche die Verhiltnisse im kon-
golesischen Strafvollzug auslésen, assoziiert man mit der Institution
Gefingnis auch hierzulande nichts Gutes. Schon der Rechtsphilosoph
Gustav Radbruch, dem der Satz zugeschrieben wird, es gehe nicht
darum, ein besseres Strafrecht zu schaffen, sondern etwas Besseres
als das Strafrecht, mahnte in seiner 1929 erschienenen Einfiihrung in
die Rechtswissenschaft, eine moderne Strafanstalt« solle »keine Fes-
tungsmauern und keine Gitterfenster« haben, sondern sei nach dem
»Pavillonsystem« zu organisieren, mit Einzelhdusern fiir Erziehungs-
gruppen.?’ Dem ist aus heutiger Sicht erstaunlich wenig hinzuzufi-
gen, aufler dass man statt von Erziehung vielleicht von Resozialisie-
rung sprechen und die Vorziige des offenen Vollzugs erwihnen wiirde,
weil allein die baulichen Eigenschaften des Gefingnisses am Zustand
des Eingesperrtseins nichts dndern.

Ende der 1960er Jahre bemiihte der Sozialreformer Horst Schiiler-
Springorum den lebendig Begrabenen in einer Erzihlung Dostojew-
skis, um den Gemiitszustand des Gefangenen zu beschreiben. Zwei
Meter unter der Erde liegt er da, wihrend ihm durch den geschlosse-

18 Askin, War Crimes against Women, S. xvi—xvii.
19  Sudetic, »Congo justicex.
20 Radbruch, Einfithrung in die Rechtswissenschaft, S. 305.
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nen Sargdeckel bestindig Wasser ins Auge tropft. In seiner Verzweif-
lung ruft er um Hilfe, denn selbst kann er nichts mehr tun, um sich
zu retten.?! Unter Zuhilfenahme dieser Allegorie erlidutert der Autor,
wie das Erlebnis des Strafvollzugs das Selbst- und Weltbild des Straf-
gefangenen prigt. Bei niibermif3igem Einsperrungsdrucke, formuliert
er, werde ndas Erlebnis dufSerster Hilflosigkeit alle erwiinschteren Ver-
biifSungserlebnisse verdringen, das Bild des Aufsichtsbeamten zum
Sadisten verzerren und das des eine Rechtsstrafe vollstreckenden
Staates zu brutaler Machthaberschaft«. Die unertrigliche Haftsitua-
tion lasse gerade den strafempfindlichen Gefangenen als gebrochene
Personlichkeit zuriick oder »auf Flucht erst sinnen«. Schiiler-Sprin-
gorum macht klar, dass die Antwort auf die Entwiirdigung des Gefan-
genen durch Verbringung in Haft nur im offenen Vollzug liegen kénne
oder jedenfalls in der Priifung einer solchen Méglichkeit, denn auch
wenn im Offnen des Gefingnistores das Risiko zur Flucht begriindet
sei, solle es doch darum gehen, »niemanden sicherer einzusperren, als
es das Mafs seiner Fluchtneigung nétig macht«.?? Die Idee des offenen
Vollzuges revolutionierte die Wissenschaft, aber in der Praxis tut man
sich nach wie vor schwer, darauf zu vertrauen, dass sich der Gefangene
am Abend wieder in der Justizvollzugsanstalt einfindet, aus der sich zu
entfernen man ihm am Morgen gestattet hat. Solange sich Umschluss-
programme darauf beschrinken, graue Gefingnismauern zu begriinen,
wird sich am Einsperrungsdruck nichts indern und Flucht das erklirte
Ziel des auf seine geistige Gesundheit bedachten Hiftlings bleiben.
Das Gefingnis, resiimiert Thomas Galli, stehe fiir den erklirten

Willen des Staates, mit Gefahren rational umzugehen, sich nicht von
»Angst und Wut, sondern der Vernunft, gegossen in die Form des
Rechts, leiten zu lassen«. Und doch bringe der Akt der Bestrafung »in
aller Regel den Opfern nichts, verhindert keine kiinftigen Straftaten
und fiigt in vielen Fillen den Titern sinnlosen Schaden zu«.?® Galli

21 Schuler-Springorum verortet diese Szene extremen Ausgeliefertseins in
Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, tatsichlich stammt sie
aber aus der Erzahlung Der Traum eines ldcherlichen Menschen.

22 Schiiler-Springorum, Strafvollzug im Ubergang, S.182.

23 Galli, Die Schwere der Schuld, S.133, 177. Sogar das des Gutmenschentums
vollig unverdachtige Magazin The Economist (»Turning Villains into Neigh-
bours«, S.49-50) gestehtein, dass das Gefingnis keine Zukunfthat. In einem
viel beachteten Beitrag warb man zuletzt fiir eine vermehrte Anwendung der
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schreibt das nicht etwa als Freigeist oder gar als Schongeist, als welcher
gerne der bezeichnet wird, der mit den Niederungen des Alltags nichts

zu tun haben will, sondern als Leiter der sichsischen Justizvollzugs-
anstalt Zeithain.

Das bedeutet nicht, dass die Bestrafung der Tater*innen den Ge-
schidigten nicht auch etwas geben kann. Durch gerichtliche Sanktion
begangener Straftaten wird den Opfern vermittelt, dass sie mit ihrer
Erwartung nicht alleine stehen, sondern »die Gesellschaft die Erwar-
tungen teilt und man daher weiterhin entsprechend erwarten darf,
ohne dabei als unverniinftig zu gelten«.2* Wie aber die Zufiigung von
Leid geschehenes Unrechtaus der Welt bringen kann, wird im Diskurs
der Strafzwecklehren nicht deutlich, unabhingig davon, ob man den
Sinn der Strafe darin sieht, dass gesellschaftliche Normen stabilisiert
werden sollen (positive Generalprivention), dass andere von der Be-
gehung einer Straftat abgeschreckt werden sollen (negative General-
pravention), dass dem zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Tater die
Moglichkeit genommen werden soll, weitere Straftaten zu begehen
(negative Spezialprivention), oder dass dem Titer vor Augen gefiihrt
werden soll, dass das, was er getan hat, Unrecht war und ihn dazu
zu bewegen, zukiinftig ein straffreies Leben zu fiihren (positive Spe-
zialprivention).?> Selbst diejenigen, die den Sinn der Freiheitsstrafe
letztlich bejahen, duflern Vorbehalte. Heike Jung argumentiert, dass
ndie Straftat vielfach Ausdruck einer sozialen Konfliktlage, fehlender
Handlungskompetenz, kurzum Produkt sozialer und persénlicher
Defizite« sei, was das Modell der Resozialisierung sinnvoll erscheinen
lasse, auch wenn »ndie Besserungsideologie in ihrer Verschwisterung
mit dem der Strafe innewohnenden Zwang« tibel aufstofse.?® An sol-
chen Formulierungen kann man fithlen, wie stark das Bedirfnis ist,
die Idee des Einsperrens zu iiberwinden.

Cognitive Behavioural Therapy, einer psychologischen Heilbehandlung, in
der Hiftlinge verstehen lernen, welche Situationen sie vermeiden sollten,
um nicht riickfillig zu werden.

24  Hamel, Strafen als Sprechakt, S.186-187.

25 Zum Ganzen: Berndt, Der Titer-Opfer-Ausgleich aus Sicht des Opfers,
S.27-39; Hornle, Straftheorien, S. 15-43; Schiemann, Die Beriicksichtigung
von Opferinteressen in der Straftheorie, S.182; Wilfert, Strafe und Strafge-
setzgebung im demokratischen Verfassungsstaat, S. 84-112.

26 Jung, Sanktionensysteme und Menschenrechte, S. 52-53.
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Sicher ist auch, dass eine Resozialisierung des verurteilten Strafti-
ters umso mehr Probleme bereitet, je grof3er die raumliche Entfernung
des Gefingnisses zu seinem sozialen Umfeld ist. Dennoch gilt fir den
Belegungsschliissel abgelegener Haftanstalten nichts anderes als fiir
solche, die gut zu erreichen sind. Selbst schuld, kénnte man sagen
und die Legitimation der Strafe aus dem Fairnessargument schépfen,
das besagt, der Titer diirfe sich iiber seine Bestrafung auch dann nicht
beklagen, wenn sie empfindlich ausfalle, schliefSlich habe er von der
Normbefolgung der anderen in der Vergangenheit selbst profitiert.?’
Auch wenn man einer solchen Argumentation zustimmt, kann man
aber doch Sanktionen nicht als fair bezeichnen, an denen Menschen
zerbrechen.

So bedriickend die Lage in deutschen Gefingnissen ist, so wenig
wird es die Leser iiberraschen, dass es anderswo auf der Welt noch
schlimmer zugeht. Im Kongo etwa wiirde niemand auf den Gedan-
ken kommen, sich fiir den offenen Vollzug einzusetzen. Zu desolat
sind die Zustinde in den Haftanstalten, als dass man Hoffnung ha-
ben diirfte, ein Freiginger werde aus eigenem Antrieb an die Pforte
des Gefingnisses zurtickkehren. Die Angeklagten verschwinden nach
ihrer Verurteilung in einem diisteren Loch, aus dem zu fliehen ver-
sucht, wem sich eine Gelegenheit dazu bietet. Fast toricht, es nicht zu
versuchen, denn das Risiko, bei einem Fluchtversuch erschossen zu
werden, istletztlich nicht grof3er als das, in der Haft den Tod zu finden.
So sind Gefingnisausbriiche im Kongo ein weit verbreitetes Phino-
men. Tausende seien aus kongolesischen Haftanstalten ausgebrochen,
vermerkt Amnesty International, Dutzende bei dem Versuch zu ent-
kommen getotet worden.?8

Selbst der lebendig Begrabene in Dostojewskis Erzahlung wiirde
dankend ablehnen, schliige man ihm zur Verbesserung seiner Lage die
Verlegung in ein kongolesisches Gefingnis vor. Im Zentralgefingnis
von Kabare etwa konnte ich mir von der Organisation des Strafvoll-
zuges im Kongo selbst ein Bild machen. MONUSCO hatte fiir die
Renovierung der Anlage wenige Jahre zuvor betrichtliche Mittel zur
Verfiigung gestellt, die aber offensichtlich verpufft waren. Auch die
Solarpanels, die auf dem Dach installiert worden waren, waren bereits

27 Hornle, Straftheorien. S. 53—55.
28 Amnesty International, Report 2017/18, S.147.
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zu Geld gemacht worden, so dass der karge Gefingnishof, wie man

mir sagte, bei Nacht in gnadige Dunkelheit getaucht war. Es gab kein

Wasser zum Duschen, keinen Strom und nichts zu essen. Die hygieni-
schen Zustinde in den sanitiren Anlagen und im Schlaftrakt waren er-
schreckend. Es fehlte an einer medizinischen Grundversorgung, und

der Medikamentenschrank war leer. Zudem litten nach Angaben des

Gefingnisarztes zum Zeitpunkt unseres Besuches zwei der Hiftlinge

an Tuberkulose, konnten mangels medizinischer Ausstattung und aus

Platzmangel aber nicht von den tibrigen isoliert werden. Im Gefingnis

in Fizi, 195 Kilometer siidlich von Bukavu, war die Lage vergleichbar.
Es fehlte, wie der Gefingnisdirektor bei einem Rundgang im Juli 2016

freimiitig einrdumte, »an allemu.

Die Lage der Untersuchungshiftlinge, die an Orte verbracht wer-
den, an denen ein mobiles Gericht stattfinden soll, ist noch prekirer.
In der Verfahrensplanung spielen Transport und Unterbringung der
Angeklagten regelmif3ig nur eine untergeordnete Rolle. Wer bereits in
einem Zentralgefingnis einsitzt, wird in oft stundenlanger Fahrt iiber-
fithrt, angekettet, ohne Proviant, auf staubigen oder vom Regen weg-
geschwemmten Pisten. Am Bestimmungsort angekommen, gehen
die Qualen weiter. In Minova wurden fiir ein mobiles Gericht, das auf
zehn Tage angesetzt war, 20 Angeklagte in der sporadisch genutzten
Gewahrsamszelle einer Polizeiwache eingesperrt. Es gab kein Was-
ser und zum Schlafen nur den nackten Boden. Einer der Angeklagten
starb, noch bevor das Verfahren beendet war. Spéter erfuhr ich, dass
in der Zelle Cholera ausgebrochen war.? In der Verhandlung wurde
dazu nichts vorgetragen. Der Name des Angeklagten wurde von der
Verhandlungsrolle gestrichen; im Ubrigen tat das Gericht so, als sei
nichts geschehen.

Die unhaltbaren Zustinde, die man fir Hiftlinge im Kongo ge-
schaffen hat, in den prisons, wie die oft aus Kolonialzeiten stammen-
den Wegsperranstalten genannt werden, aber auch in den beriichtig-

29 Eine Vertreterin von UNDP behauptete, man habe die Untersuchungs-
hiftlinge auf Cholera getestet und das Ergebnis sei negativ gewesen. Eine
Greffiere, die wahrend des Verfahrens erkrankt war und die ich in Minova
an ihrem Krankenbett besuchte, sagte, sie habe einen der ins Krankenhaus
eingelieferten Hiftlinge gefiittert, weil er selbst einen Loffel nicht mehr habe
halten konnen. Sie habe daraufhin selbst Cholera-Symptome entwickelt und
sei positiv getestet worden.
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ten cachots, den dunklen Verschligen, die man fiir mich aufschloss,
auf dass zerlumpte Gestalten mit einem Schleier wie Milch iber den
Augen zu mir aufsahen, werden in Geberkreisen gelegentlich disku-
tiert, allerdings kaum jemals im Zusammenhang mit dem Phinomen
der sozialen Folter, der systematischen Missachtung elementarer
Menschenrechte durch Vernachlissigung.®® Das muss insofern er-
staunen, als die Abldufe in kongolesischen Gefingnissen in Gesetzen
und Verordnungen minutios geregelt sind. So wurde mir im Juli 2016
bei einem Besuch im Gefingnis von Kabare vom Direktor eine Korres-
pondenz zwischen Provinz- und Zentralregierung unterbreitet, die
belegen sollte, dass die Versorgung der Haftanstalt in die Zustindig-
keit der Zentralregierung in Kinshasa falle und man es folglich weder
ihm noch irgendjemand sonst in der Provinz anlasten konne, wenn es,
wie mir beim Blick in die Vorratskammer nicht verborgen geblieben
war, nichts gebe, was man zum Essen zubereiten konne. Der Hinweis
auf eine gesetzlich geregelte Kompetenzverteilung, die zu respektie-
ren bedeutet, nichts zu tun, muss verstoren, denn sich an Recht und
Gesetz zu halten, darf nicht dazu fithren, dass man zusieht, wie gegen
Rechte verstofden wird.?! Aber um genau diese menschenverachtende
Umkehrung geht es im Unrechtsstaat: Menschen ihrer elementaren
Rechte zu berauben soll dadurch gerechtfertigt sein, dass man nach
»Recht und Gesetz« handelt.3? Aus der Rechtlosstellung der Hiftlinge

30 Zum Begriff der sozialen Folter: Dolan, Social Torture, S.12-16.

31 »Kein Mensch hat bei Kant das Recht zu gehorchen¢, sagte Hannah Arendt
im Gesprich mit Joachim Fest (Arendt/Fest, mEichmann war von emp6-
render Dummbheitw, S.44) iiber die Verantwortung fiir den Holocaust und
bezog sich auf den kategorischen Imperativ, den sie wie folgt erklarte: nKants
ganze Moral lduft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei jeder Hand-
lung sich selbst tiberlegen muss, ob die Maxime seines Handelns zum all-
gemeinen Gesetz werden kann.« Mit diesen Uberlegungen konterte Arendt
(Eichmann in Jerusalem, S. 174) die Beteuerungen Adolf Eichmanns, er habe
zeitlebens nach dem kantischen Pflichtenbegriff gelebt und erst, als er mit
Mafdnahmen zur »Endlésung« der Juden beauftragt wurde, damit aufgehort,
denn »dndern konnte ich nichts«.

32 Uber die Erniedrigungen, die Untersuchungshiftlinge in DDR-Gefingnis-
sen iiber sich hatten ergehen lassen miissen, schreibt Elisabeth Martin (»Die
Mentalitit der Wirter und Vernehmer in der Untersuchungshaftanstalt der
Staatssicherheit in Berlin-Hohenschénhausens, S.238-239), die den Voll-
zug regelnden gesetzlichen Vorschriften hitten eine »bedeutende Legitima-
tionsquelle« fiir das Personal dargestellt. Der letzte Gefingnisdirektor der
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im Gefingnis ergibt sich aber auch fiir das Verfahren vor Gericht eine

Konsequenz: Die Wahrung der Rechte des Angeklagten ist im Kongo

nicht nur, wie iiberall, eine Garantie gegen unrechtmafSigen Freiheits-
entzug, sondern eine Frage von Leben und Tod. Ich muss das so deut-
lich sagen, weil manchmal der Eindruck erweckt wird, man konne die

Rechte der Angeklagten wie eine Festplatte mit tiberholten Daten bei

Bedarf tiberschreiben. Effektiver Rechtsschutz aber ist nicht umsonst
zu haben und wie in anderen Bereichen der strapazierten kongolesi-
schen Justiz stellt sich die Frage nach der Kosteniibernahme.

Gedemiitigt vor Gericht

Im letzten Kapitel diirfte deutlich geworden sein, dass Urteile im

Kongo zwar nicht immer an den hochsten Bieter gehen, ein finanziel-
les Engagement der Rechtsunterworfenen sich aber wie ein roter Fa-
den durch die forensische Praxis zieht. Im Strafprozess wirkt sich die

Notwendigkeit, Finanzierungsliicken zu schlief3en, fiir die Angeklag-
ten in der Regel giinstig aus, zumindest, wenn sie tiber gewisse Mittel

verfligen und bereit sind, diese einzusetzen. Anders aber sieht es aus,
wenn man sich nicht einig wird oder wenn der Angeklagte dem Ge-
richt nichts anzubieten hat. In den Verfahren vor mobilen Gerichten,
dieich beobachten konnte, wurde es den Angeklagten regelmifSigzum

Nachteil ausgelegt, wenn sie zu arm waren, um durch Zuwendungen

auf sich aufmerksam zu machen. Mit einem Schlag wurde der Ton in

den Verhandlungen rau und die Verteidigung zurechtgewiesen, wenn

sie von ihrem Fragerecht umfassend Gebrauch zu machen suchte. Es

schien, als diene der Prozess nicht mehr der Aufklirung eines Sach-
verhaltes, sondern der Bestitigung einer Anklage, die in Zweifel zu

ziehen der Verteidigung nicht zustand. In der Erinnerung verdichten

sich die zahlreichen Eindriicke, die ich aufnahm, mal stehend, Schul-
ter an Schulter mit anderen Zuschauer*innen, mal in der ersten Reihe

auf einer Bank sitzend, zu einem einzigen Bild.

Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschénhausen etwa habe nicht ein-
gesehen, wofiir er sich rechtfertigen miisse, schliefSlich habe man den Un-
tersuchungshaftvollzug in der DDR nach »Recht und Gesetz« durchgefiihrt.
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Die Menge hat sich bereits eingefunden, wenn die Angeklagten,
an ein Seil gefesselt, im Gansemarsch zur Bank gefiithrt werden. Die
Zuschauer*innen schubsen, zischen, machen Drohgebirden mit den
Hinden.3® Strenge Urteile werden beklatscht, nur gelegentlich gibt es
so etwas wie einen Publikumsliebling, von dessen Unschuld man von
vornherein tiberzeugt ist oder der vielleicht auch nur verstanden hat,
eine ihm giinstige Stimmung zu erzeugen. Im Ubrigen werden die
Angeklagten hart angegangen und beschimpft. Die Verteidiger*in-
nen wirken irritiert, zuweilen auch eingeschiichtert. Das Gericht ruft
das Publikum zur Ordnung, aber nur gelegentlich, denn die Zuschau-
er*innen sollen bei der Sache bleiben, emotional involviert sein.

Die Verhandlung beginnt, die Fille werden unter dem dafiir an-
gelegten Aktenzeichen aufgerufen. Die Angeklagten blinzeln in die
Sonne, scheinen nur zu wissen, dass sie gemeint sind, weil man sie
an den Anklagebalken fiihrt, an die Schranke des Gerichts, wie es so
schon heifdt. Dort, a la barre, verharren sie, wihrend der gesamten
Verhandlung stehend, die Hinde mit Sisalkordel hinter dem Riicken
zusammengebunden, mit Plastiksandalen an den Fifden oder auch
barfuf3. In ihrem letzten T-Shirt stehen sie da, les vrais fils de la terre,
wie ein Verteidiger einmal beildufig bemerkte, die wahren S6hne des
Landes, ausgezehrt, miide und leer. Man sieht ihnen an, dass sie orien-
tierungslos sind, voller Angst auch, vor der Menge um sie herum, vor
dem Gericht, das sich aus groben Latten eine Kulisse hat bauen lassen,
vor dem geschliffenen Franzosisch, in dem die Verhandlung gefithrt
wird, nicht ihre Sprache. Keine Pausen, nichts zu trinken, auch in gro-
L3er Hitze nicht. Was macht man mit den Menschen, die man eines
Verbrechens doch noch gar nicht tiberfiihrt hat?

Unwillkiirlich kamen mir Bilder von Hinrichtungen auf den
Marktplitzen im Europa der frithen Neuzeit in den Kopf, von denen
Ute Frevert annimmt, sie hitten ndas offentliche Ausstellen« der Ver-
urteilten zum Ziel gehabt, und zwar nichtals Bestrafung, sondern »als

33 Inden Verhandlungen vor einem mobilen Gericht, besonders auf dem Land,
finden sich iberwiegend Minner ein, viele davon jung und iibellaunig. Da
die Verhandlungen vor einem mobilen Gericht nur an Werktagen stattfin-
den, am Morgen zeitig beginnen und in der Regel vor Einbruch der Dim-
merung enden, sind diejenigen von einem Besuch ausgeschlossen, die ein
eng getaktetes Tagesprogramm zu bewiltigen haben, darunter viele Frauen,
ohne deren Einsatz im Kongo kein Haus versorgt und kein Feld bestellt wire.
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Beschimunge.>* Beschimend war das Schauspiel, das vor mobilen Ge-
richten im Kongo aufgefiihrt wurde, aber nicht nur fiir die Angeklag-
ten, sondern auch fiir mich als Zuschauer, zumal in der Wiederholung.
Ich schaute betreten zu Boden oder auf meinen Notizblock, in dem
ich mir die Eckdaten der Fille notierte, aber auch Dinge, die mir an
den Angeklagten auffielen. Hinde derb wie gegerbtes Leder, die Fin-
gernigel abgekaut. Ein hellblaues Frottee-Hemd, das aussah wie ein
Pyjama-Oberteil. Der Schweifs in den Kleidern der Angeklagten, die
neben mir auf der grob geschnitzten Holzbank safSen, wie ich in der
ersten Reihe, nur ein kleines Stiick weiter links.

Das Bild einer Gerichtsbarkeit, der man es abnimmt, dass bis zur
Verurteilung fiir den Angeklagten die Unschuldsvermutung streitet,
bekam im Laufe der Zeit weitere Kratzer. Ich stellte fest, dass auch
in Verhandlungen vor den Tribunaux de paix und den Tribunaux de
grande instance in Bukavu und Goma Beweisaufnahmen nicht immer
vollstaindig waren, Zeugenvernehmungen selten umfassend. So lang-
miitig sich die Richter*innen am Morgen zeigten, so schwer fiel ih-
nen das Zuhoren, wenn die Mittagszeit nahte, und das Interesse an der
Wahrung der Angeklagtenrechte wihrte oft nur so lange, wie es dem
Gericht keinen Mehraufwand verursachte. So machte der vorsitzende
Richter eines Militirstrafgerichts in Bukavu einem in Untersuchungs-
haft einsitzenden Angeklagten im Termin Vorhaltungen, weil der zu
seiner Verteidigung bestellte Anwalt nicht erschienen war, wohl wis-
send, dass es dem Angeklagten nicht méglich war und auch bei erneu-
ter Terminierung nicht mdoglich sein wiirde, seinen Anwalt aus der
Haftherauszu kontaktieren.*® Zynisch die Bemerkung, wohl an meine
Begleiter und mich im Publikum gerichtet, im Kongo nehme man die
Rechte des Angeklagten ernst und werde, da es sich angesichts der
Schwere des Tatvorwurfs um eine notwendige Verteidigung handle,
mit der Verhandlung erst fortfahren, wenn fiir anwaltliche Vertretung

34 Frevert, Die Politik der Demiitigung, S. 27.

35 Der Besitz und Gebrauch privater Mobilfunktelefone ist Insassen einer Haft-
anstaltim Kongo nicht gestattet. Anders als es fiir die Wahrung ihrer Rechte
notig wire, steht den Hiftlingen aber auch sonst keine Kommunikations-
moglichkeit mit Angehorigen oder ihrer Verteidigerin zur Verfiigung. Das
Gefingnispersonal gibt gelegentlich Nachrichten »nach draufden« weiter, al-
lerdings auf informeller Basis und nur gegen Bezahlung.



gesorgt sei. Der Angeklagte wurde zuriick ins Gefingnis gebracht, das
Verfahren auf unbestimmte Zeit vertagt.

Schon im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass der in Untersu-
chungshafteinsitzende Beschuldigte der Durchsetzung seines Rechtes
auf unverziigliche Durchfithrung eines gerichtlichen Verfahrens zur
Feststellung seiner Schuld nichtsicher sein kann. Dorothée machte die
Erfahrung, dass der Greffier des mobilen Gerichts in Kabare nicht ge-
willt war, den Namen ihres Vaters ohne Zahlung eines Handgeldes auf
die Verhandlungsrolle zu setzen. Wie der Angeklagte vor dem Militér-
strafgericht in Bukavu wurde er zuriick ins Gefingnis gebracht, seine
Untersuchungshaft verlingerte sich um Wochen oder Monate. Wie
viele Menschen in den Kivu-Provinzen jedes Jahr in Untersuchungs-
haft genommen werden, aufgrund welcher Beschuldigungen und fiir
welchen Zeitraum, konnte mir in der Justizverwaltung niemand sagen,
ebenso wenig, wie man Verwechslungen ausschlief3en kann in einem
Land, in dem viele Menschen nicht einmal eine carte électorale besit-
zen, also den Nachweis, dass man ins Wiahlerverzeichnis eingetragen
ist. Auch habe ich mich oft gefragt, was passiert, wenn man die Marke
verliert, die Besuchern beim Betreten des Gefingnishofes ausgehin-
digt wird. Kénnte es Menschen geben, die auf unbestimmte Zeit im
Gefingnis bleiben, einfach weil man sie vergessen hat?

Mitarbeiter*innen internationaler Regierungs- und Nichtregie-
rungsorganisationen versicherten mir bei jeder Gelegenheit, in Ver-
fahren vor mobilen Gerichten wiirden von rechtsstaatlichen Standards
keine Abstriche gemacht. So wiirden in grundsitzlich 6ffentlicher Ver-
handlung Anklagen verlesen, Einlassungen der Angeklagten gehort,
Beweisaufnahmen durchgefiihrt, insbesondere Zeug*innen befragt,
Pladoyers gehalten und Urteile gesprochen. Sie riumten aber ein, dass
sie die Einsitze in ihren Ziellindern an einer Agenda ausrichteten, die
sich daran orientiere, was die Herzen der Menschen erreiche, von de-
ren Spenden man abhingig sei. Einer meiner Gesprichspartner*innen
erzdhlte mir nicht ohne Stolz, sein Arbeitgeber verstehe sich darauf,
rkampagnenaffin« zu agieren, sich also im Bemiithen um die Einwer-
bung von Spendengeldern internationale Kampagnen zunutze zu ma-
chen.

Allzu leichtaber tappt, wer sich einer Kampagne anschlief3t, in das,
was der Soziologe Johannes Stehr eine nmediale Skandalisierungsfalle«
nennt, die medialen Gesetzen gehorchende Transformation berech-
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tigter gesellschaftlicher Anliegen in den Ruf nach der Bestrafung Ein-
zelner, denen stellvertretend fiir die Institutionen und Autorititen,
die Gewalt ermdglichen, die Verantwortung fiir das aufgebiirdet wird,
was die Gesellschaft sanktioniert sehen will.*® Auch die internationale

Gebergemeinschaft beteiligt sich an solcher Stimmungsmache, wenn

sie eine hohe Verurteilungsquote als Beleg dafiir anfiihrt, dass die Be-
mithungen um eine Beseitigung der Straflosigkeit erfolgreich gewe-
sen seien. Tatsdchlich wird die Wahrung der Rechte des Angeklagten

durch die Intervention internationaler Finanzgeber nicht gestarkt. Im

Gegenteil. Die Unterstiitzung, die mobilen Gerichten im Rahmen auf-
wendiger Programme zur Rechtsstaatsférderung zuteilwird, erzeugt
einen Verurteilungsdruck, dem die Richter*innen umso weniger
standhalten kénnen, als sie Teil eines Systems sind, in dem der Mangel

seinen festen Platz hat.

Dieser Verurteilungsdruck speist sich nicht zuletzt aus dem Dis-
kurs iiber die Straflosigkeit, deren Wesensmerkmal die Unfihigkeit
oder mangelnde Bereitschaft ist, Verbrechen aufzukliren und Ti-
ter*innen zu verurteilen. Charity Ahumuza, die sich am Refugee Law
Project der Makerere University in Kampala fiir einen niedrigschwel-
ligen Zugang zu den Gerichten einsetzt, macht deutlich, dass es in der
Aufarbeitung der im Osten des Kongo begangenen Sexualverbrechen
grofsen Nachholbedarf gibt. »"Wissen Sie, wie viele Vergewaltiger im
Kongo bestraft wurden?«, fragt sie und gibt sich selbst die Antwort:
»Eine Handvoll.« Frauen und Midchen, die sexuelle Gewalt iiberleb-
ten, wiirden von ihren Familien hiufig verstofSen. Selbst wenn ein
paar Minner festgenommen und vor Gericht gestellt wiirden, lasse
sich die Zahl der Verurteilungen »an einer Hand abzihlen«. Eine
Haftstrafe sifSen die wenigsten ab. »Etwas Schmiergeld, und der Fall
ist vergessen.« Wenn aber praktisch niemand wegen seiner Taten be-
straft werde, laufe dies auf einen Freibrief fiir jedermann hinaus.’” Wer
einen solchen Freibrief nicht ausstellen will, muss sich fiir eine Erho-
hung der Verurteilungsquote einsetzen. Wo aber gehobelt wird, fallen
bekanntlich Spane. In Geberkreisen weifd man, dass eine Erh6hung der
Quote ohne Abstriche an Verfahrensgarantien nur zu haben ist, wenn

36 Stehr, »Kriminologie«, S. 367.
37 Charity Ahumuza im Interview mit Winnie Adukule, in: Adukule, Flucht,
S.81-84.



die Gerichte ausreichend in die Sachverhaltsaufklirung investieren.
Welchen Schluss muss man dann aber aus dem Umstand ziehen, dass
Zeitdruck in Verhandlungen vor mobilen Gerichten auch dann zur
Regel geworden ist, wenn sie mit relativ grofsziigiger internationaler
Unterstiitzung stattfinden?

Die Statistiken, die internationale Organisationen selbst fiihren,
sprechen eine deutliche Sprache. Nach Angaben der OSF etwa wur-
den in Stid-Kivu von 2009 bis 2012 an 20 Verhandlungstagen insge-
samt 382 Fille vor ein mobiles Gericht gebracht, also durchschnittlich
19 Fille pro Tag.?® Selbst wenn man annehmen wollte, dass abziiglich
aller Pausen, Unterbrechungen und Beratungen durchschnittlich zehn
Stunden am Tag verhandelt wurde, hitte dem Gericht fiir jeden Fall
nur wenig mehr als eine halbe Stunde zur Verfiigung gestanden. Da
die pro Fall aufgewendete Zeit aber Gradmesser ist fiir die Sorgfalt,
die ein Gericht in der Verhandlung walten lisst, wird man anneh-
men miissen, dass die Wahrung der Rechte der Angeklagten nichtim
Vordergrund stand. Auch das Baraka-Verfahren, um das es in diesem
Kapitel geht, wurde unter grofSem Zeitdruck durchgefithrt. Ohne ins
Detail zu gehen, kommen der Autorin einer Studie tiber die Aufga-
benteilung nationaler und internationaler Gerichte angesichts der
Kiirze des Verfahrens rechtsstaatliche Bedenken. Ein prozessuales
Geschehen, das so komplex gewesen sei wie das, das dem Verfahren
in Baraka zugrunde lag, sei in zehn Tagen wohl nicht zu verhandeln
gewesen, ohne das Recht auf ein faires Verfahren zu verletzen.>® Aber
wie lief das Verfahren vor dem mobilen Gerichtin Baraka ab und istes
richtig, dass die Verteidigung, wie sie selbst behauptet, im Bemiihen
um die Darstellung einer fiir die Angeklagten giinstigeren Version des-
sen, was geschehen war, bestindig in die Schranken gewiesen wurde?

38 Open Society Foundations, Justice in DRC, S. 8. Es gab 286 Verurteilungen,
davon 204 wegen Vergewaltigung, und 67 Freispriiche. 29 Verfahren waren
noch nicht abgeschlossen.

39 Imoedemhe, The Complementarity Regime of the International Criminal
Court, S.98-99.
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Besonderheiten des Verfahrens

Der Prozess in Baraka ist eines der wirkmichtigsten Verfahren, die im
Osten des Kongo vor einem mobilen Gericht durchgefithrt wurden.
Den elf Angeklagten, aufSer Colonel Kibibi drei weitere Offiziere und
sieben Soldaten niederer Dienstringe, wurden zahlreiche Straftaten
zur Last gelegt, unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
ein Straftatbestand, dessen Merkmale kongolesische Gerichte in Er-
mangelung gesetzlicher Regelungen bis Ende 2015 unter Riickgriff auf
das Statut und die Rechtsprechung des IStGH priiften.*® Insgesamt
wurde an zehn Tagen verhandelt, vom 9. bis zum 19. Februar 2011, mit
einem Tag Unterbrechung, namlich am 13. Februar, einem Sonntag.

Ortder Verhandlung war ein nach drei Seiten offenes, stark in die
Jahre gekommenes Backsteingebdude mit rostendem Wellblechdach.
Wer im Inneren keinen Platz gefunden hatte, verfolgte das Geschehen
von drauf3en. Fotos, die im Internet kursieren, zeigen eine Menschen-
menge, die sich in sengender Hitze um das Gebdude dringt. Zu sehen
sind auch bierkastengrofSe Lautsprecher, die eigens aufgestellt worden
waren, um sicherzustellen, dass jedes Wort, das in der Verhandlung
gesprochen wurde, gut zu verstehen war. Auf den Fotos ist aber auch
zu erkennen, dass nicht alle ggkommen waren, um dem Geschehen
vor der Richterbank zu folgen. Da ist der junge Mann, der mit dem
Fahrrad unterwegs ist, am Sattel lehnt und den Eindruck macht, er
sei er nur auf dem Sprung. Unbeteiligt wirken auch die beiden jun-
gen Frauen, die abseitsstehen, in ein Gesprich vertieft. Auch lisst sich
nicht sagen, ob an jedem Tag des Verfahrens und zu jeder Tageszeit
ein Andrang herrschte, wie ihn die Bilder ahnen lassen, und schon gar
nicht, ob die Zuschauer*innen nachvollziehen konnten, was im Pro-
zess passierte, ob es sie iiberhaupt interessierte.

Sicher ist, dass ohne die Unterstiitzung internationaler Finanz-
geber das mobile Gericht in Baraka nicht hitte stattfinden kénnen.
Auch hatte es niemals zuvor ein derart grofdes Verfahren gegeben, das
nach so kurzer Vorbereitungszeit realisiert wurde. Offensichtlich war
man sich in den wochentlich stattfindenden Koordinationssitzungen
des humanitiren Clusters in Stid-Kivu schnell einig gewesen, dass

40 Eine Legaldefinition des Verbrechens gegen die Menschlichkeit findet sich
erstin Artikel 222 der Loi n°15/022 du 31 décembre 2015,
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angesichts der massiven Ubergriffe in Fizi Flagge zu zeigen wichtig
wire. Erst im Oktober 2010 waren zur Marche Mondiale des Femmes
20000 Menschen in Bukavu zusammengekommen, um gegen se-
xuelle Gewalt im Kongo und auf der ganzen Welt zu demonstrieren.
Viele waren aus den Nachbarprovinzen angereist oder, wie die First
Lady, Olive Lembe Kabila, aus Kinshasa.*! Auch von aufSerhalb Afri-
kas waren Teilnehmer*innen gekommen, und so war der Marsch der
Frauen, wie man mir berichtete, zu einer beeindruckenden Demons-
tration internationaler Anteilnahme und Solidaritit geworden. Nach
den Geschehnissen in Fizi konnte man nicht zur Tagesordnung iiber-
gehen. Es war an der Zeit, ein Zeichen zu setzen.

Auch der Offentlichkeit sollte nicht vorenthalten bleiben, wer
sich da im Kampf gegen die Straflosigkeit zu positionieren gedachte.
Zur Eroffnung des Prozesses wurden am Eingang und an der Wand
hinter der Richterbank, gleich unter dem Bild des Prisidenten, Spon-
sorenbanner angebracht. Darauf waren die Namen und die Logos der
internationalen Organisationen zu sehen, die das mobile Gericht in
Baraka logistisch oder finanziell unterstiitzten.*? Frith wurde deutlich,
worum es internationalen Finanzgebern im Baraka-Verfahren ging,
nichtum die Rechte der Angeklagten nimlich, sondern um die Rechte
der Frauen und Midchen, die vergewaltigt und sexuell missbraucht
worden waren. Ein fithrender ASF-Mitarbeiter gestand freimiitig ein,
dass die Angeklagten vor einem kongolesischen Gericht nicht immer
angemessen vertreten wiirden. Angesichts begrenzter Ressourcen sei
fiir seine Organisation die Setzung von Priorititen aber alternativlos.
Man konne Vertrauen nur aufbauen und erhalten, wenn man fiir seine
Klientel als Partner erkennbar bleibe. Man habe sich daher entschieden,

41 MONUSCO, »Bukavu: Marche Mondiale des Femmes«.

42 Folgende Organisationen gaben sich als Sponsoren zu erkennen: UNDP; das
Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de 'Homme (BCNUDH), ein
Zusammenschluss aus dem Biiro des Hoch-Kommissariats fiir Menschen-
rechte im Kongo und der Menschenrechtsabteilung der MONUSCO, die
bis 2008 organisatorisch getrennt voneinander ihrer Arbeit nachgegangen
waren; ABA, ASF und DanChurchAid (DCA), eine religiose Nichtregie-
rungsorganisation mit 6kumenischer Ausrichtung, die ihre Wurzeln in der
evangelisch-lutherischen Kirche in Dinemark hat. Einzig die Open Society
Initiative for Southern Africa, eine der OSF zugehérige Organisation, hatte
es fuir kliiger gehalten, auf eine Nennung zu verzichten.
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in Verfahren vor mobilen Gerichten im Kongo allein die Interessen der
Geschidigten wahrzunehmen.

Rechtsanwilt*innen, die im Kongo fiir ABA arbeiten, denken ge-
nauso. Zwar nimmt ABA fiir sich in Anspruch, darauf zu achten, dass
in Prozessen weltweit die Grundsitze eines fairen Verfahrens einge-
halten werden. Das bedeutet aber nicht, dass in den Ziellindern nicht
auch Akzente gesetzt werden. Im Kongo etwa liegt der Schwerpunkt
der ABA-Aktivititen auf der Rechtsberatung der Opfer sexueller Ge-
walt und der Durchfiihrung mobiler Gerichte, um die Titer*innen ih-
rer gerechten Strafe zuzufiihren.*® In den Landesbiiros der ABA sagte
man mir deutlich, dass im Zentrum der Arbeit die Vorbereitung und
Organisation von Nebenklagen stehe, ein Koffer voller Instrumente,
welche die Rechte der Geschiddigten schiitzen und stirken sollen.
Auch DCA engagiert sich im Rahmen seiner Unterstiitzung mobiler
Gerichte auf Seiten der Geschidigten, schliefdlich bildet die Verhin-
derung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt einen Schwer-
punkt seiner Aktivititen im Kongo.

Die Interessenlage internationaler Sponsoren erklirt, wie wenig
Raum die Sorge um eine adiquate anwaltliche Vertretung der An-
geklagten und damit der Grundsatz der Waffengleichheit im Bara-
ka-Verfahren einnahm. Die von der Rechtsanwaltskammer Bukavu
bestellten Verteidiger*innen erreichten Baraka am Vortag des Pro-
zessauftaktes, zu spit, um mit den ihnen unbekannten Mandanten
eine wirksame Verteidigungsstrategie entwickeln zu konnen. Auch
iber die Unterbringung und Versorgung der Angeklagten hatte man
sich offenbar nicht viele Gedanken gemacht. Ruhepausen wihrend
der Verhandlung waren fiir sie nicht vorgesehen, und die Nichte und
den »freien Sonntag« verbrachten sie in der Zelle des 6rtlichen cachot,
einem Verlies, in dem es, wie Kibibis Verteidiger mir erzihlte, weder
fliefSend Wasser noch Schlafgelegenheiten gab.

Innerhalb des Gerichtssaales manifestierte sich die Hierarchie der
Verfahrensbeteiligten in der Sitzordnung. Eine Prozessbeobachterin
gab zu Protokoll, die wenigen Zuschauerbinke seien Journalist*innen
und Mitarbeiter*innen diverser Nichtregierungsorganisationen vor-
behalten gewesen. Das Gros der Zuschauer*innen habe das Verfahren

43 McKeown, »The ABA Rule of Law Initiative Celebrating 25 Years of Global
Initiatives«, S.136-137.
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an die Winde des Gerichtssaals gelehnt verfolgt. Die Atmosphire sei
rau gewesen, und wiederholt habe sich das Gericht veranlasst gesehen,
das vorwiegend aus Minnern bestehende Publikum zu mafSregeln,
weil zu laut gelacht worden sei, zumeist auf Kosten der Angeklagten.**
Tag fur Tag wurden die Angeklagten morgens in Handschellen zum
Gericht gefiithrt, von Schaulustigen begafft und bedringt, im Gerichts-
saal wegen ihrer unbeholfenen Art, sich auszudriicken, ausgelacht und
abends wieder abgefiihrt. Zehn Verhandlungstage lang.

Sicherheitsbedenken gab es im Baraka-Verfahren aber nicht allein
wegen der ungebirdigen Menge, die sich Tag fiir Tag einfand. Die Sol-
dat*innen, die das Verfahren sichern sollten, gehorten zu der Einheit,
die einer der Angeklagten, nimlich Colonel Kibibi, befehligt hatte. Die
Polizei bezog vor dem Gerichtssaal Posten, wihrend in Sichtweite
eine motorisierte Einheit der FARDC auffuhr. Die Menge sei sich der
Gefahr gar nicht bewusst gewesen, der sie sich mit ihren Riipeleien
ausgesetzt habe, sagte mir ein Beobachter. Hitten sich Kibibis Manner
vom Publikum provozieren lassen, wire es im Gerichtssaal womég-
lich zu einem Blutbad gekommen.

Vom Herzstiick des Verfahrens, der Beweisaufnahme, berichtete
Kelly Askin, Rechtsberaterin der Open Society Justice Initiative, einer
Nichtregierungsorganisation unter dem Dach der OSF mit Sitzin New
York. In einem »Tagebuch«, das man auf der Website ihres Arbeitge-
bers noch heute durchblittern kann, schilderte sie eine Zeugenverneh-
mung, von der die Offentlichkeit, nicht aber sie selbst ausgeschlossen
war. In der Sitzung hitten »junge Madchen und iltere Frauen« Zeugnis
abgelegt von der »abscheulichen Gewalt«, die ihr Leben zerstort habe.
Im Anschluss an das Verfahren habe eine Dorfbewohnerin ihr versi-
chert, Verfahren wie das in Baraka seien fiir den Frieden in ihrem Land
notwendig. Diese Auf3erung habe sie sehr stolz gemacht, verkiindete
Askin. Sie habe sich gefiihlt wie eine »Mutter«, die man wegen ihres
Babys mit Lob tiberschiittet.*> Offensichtlich also sah sie sich selbst
nicht als Beobachterin eines Geschehens, das sich fern der ihr vertrau-
ten Rechtskultur abspielte, sondern als Initiatorin eines Prozesses, der
dem Kongo Frieden bringen sollte.

44 Rulffer, nTestimony of Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo
and the Injustice of Rapex, S. 265.
45 Askin, »Fizi diary«.
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Auch die Journalistin Michelle Faul reiste im Auftrag der OSF nach
Baraka und hielt ihre Eindriicke vom Prozess in einer Reportage fest.
Das Gericht habe in geschlossener Sitzung an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen insgesamt 49 Frauen in den Zeugenstand gerufen. Um ihre
Identitit zu schiitzen, habe man die Frauen nicht beim Namen ge-
nannt, sondern ihnen Zahlen zugeordnet. Eine Zeugin habe Colonel
Kibibi als einen der Minner identifiziert, die sie vergewaltigt hitten.
Sie habe ihn erkannt, weil er oft Einkdufe bei ihr gemacht habe.*® Fiir
eine unmittelbare Tatbeteiligung Kibibis spricht auch ein Video, fiir
dessen Upload der Korrespondent der BBC verantwortlich zeichnet,
der Kibibi in Fizi zur Rede gestellt hatte. Darin ist eine Frau zu sehen,
die Kibibi und drei seiner Bodyguards beschuldigt, sie vergewaltigt
zu haben.*” Das Video wurde in den Prozess als Beweismittel nicht
eingefiihrt; es scheint, als habe der Staatsanwaltschaft die belastende
Zeugenaussage gereicht. Im Pladoyer forderte der Staatsanwalt fiir
Kibibi und die anderen Offiziere die Todesstrafe, die im Kongo, auch
wenn sie verhingt wird, unter dem Druck der internationalen Geber-
gemeinschaft regelmif3ig in eine lebenslange Freiheitsstrafe umge-
wandelt wird.

Am 21. Februar 2011 erging das Urteil, in Anwesenheit des Gou-
verneurs der Provinz Stid-Kivu, der es sich nicht hatte nehmen lassen,
an Bord eines Hubschraubers der Vereinten Nationen aus Bukavu ein-
zufliegen. Das Gericht verurteilte Colonel Kibibi und drei weitere Of-
fiziere wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begangen durch
Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Terrorismus, zu jeweils
20 Jahren, zwei weitere Angeklagte zu 15 Jahren und die tibrigen drei
zu zehn Jahren Haft. Einer der Angeklagten wurde freigesprochen
und ein weiterer, weil er nach Uberzeugung des Gerichts zum Zeit-
punkt der Tat nicht volljihrig war, an ein Jugendgericht iiberstellt.*
Den Geschidigten wurde ein Schadenersatz in Hohe von jeweils
USD 10000 zugesprochen. Eine Zahlung ist nicht in einem einzigen
Fall erfolgt.

46  Faul, »Fighting Impunity in Congo«.

47 Hubert, »DR Congo Army Commander Led Mass Rape« in Fizi«.

48 Einzelheiten zum Urteil: MONUSCO/OHCHR, Progress and Obstacles in
the Fight against Impunity for Sexual Violence in the Democratic Republic
of the Congo, S.13 (§ 31).
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Hunderte Zuschauer*innen reckten die Fiuste, als die Angeklag-
ten nach der Urteilsverkiindung abgefithrt wurden, wie ein Bericht-
erstatter der Associated Press meldete. »Kibibig, riefen sie, nhast wohl
gedacht, du kimstungeschoren davon! Kibibi! Jetzt musst du fiir deine
Verbrechen bezahlen!« Schon der Staatsanwalt hatte den Angeklagten
bescheinigt, sie hitten sich wie »wilde Tiere« benommen, und ein
Zuschauer diktierte dem Reporter ins Mikrofon: »Wir sind froh iiber
den Prozess, aber nicht iiber den Ausgang! Die Angeklagten sollen fiir
das, was sie angerichtet haben, mit dem Leben bezahlen!«*° Der Satz
bleibt unkommentiert, ganz so als gibe es an der Aussage, ein Ende
der Straflosigkeit sei ohne den Tod der Angeklagten nichtzu erreichen,
nichts zu riitteln.

Am nichsten Tag empfing der Gouverneur den Botschafter der
USA. Dieser war eigens aus Kinshasa angereist und forderte die kon-
golesischen Behorden auf einer Pressekonferenz auf, »alle notwendi-
gen MafsSnahmen« zu ergreifen, um das Problem der sexuellen Gewalt
in den Griff zu bekommen.*® Die Formulierung »notwendige Maf3-
nahmen« wird im diplomatischen Jargon verwendet, um Eskalations-
potenzial anzudeuten. Auch die Anwendung militirischer Gewalt
kann »notwendig« sein, wenn weniger drastische Mittel nicht zum
gewtiinschten Erfolg fiihren. Dass schon Amani Leo das Gegenteil von
dem bewirkt hatte, was sein Zweck gewesen war, nimlich die Zivilbe-
volkerung vor Angriffen zu schiitzen, war dem Botschafter in seiner
Freude tiber den Ausgang des Prozesses vermutlich entfallen.

Ungereimtheiten

Trotz der grofSen Aufmerksamkeit, die dem Baraka-Verfahren in der
Diskussion tiber die Beseitigung der Straflosigkeit im Kongo zuteil-
wurde, gibt es tiberraschend viele Widerspriiche und Fragen, die offen
geblieben sind. So erhob Kibibis Anwalt Alfred Maisha gegen das mo-
bile Gerichtin Baraka schwere Vorwiirfe. Im Bemiihen, das Verfahren
zligig tiber die Bithne zu bringen, seien die Rechte der Verteidigung

49  Associated Press, »Congo Army Colonel Guilty of Ordering Mass Rape on
New Year’s Day«.
50 Gesprich mit einem lokalen Journalisten, Juli 2016, Bukavu, Stid-Kivu.
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systematisch beschnitten worden, behauptete er in einem Gesprich,
das ich im Juli 2015 in Bukavu mit ihm fithrte. Noch am Tag vor der
Urteilsverkiindung habe er dem Gericht eine umfangreiche Verteidi-
gungsschrift iiberreicht, in der er auf zahlreiche Fragen eingegangen
sei, die zur Klirung der Schuldfrage von Bedeutung gewesen seien.
Es sei schlicht nicht nachvollziehbar, wie das Gericht iiber Nacht zu
einem Schuldspruch fiir seinen Mandanten habe gelangen kénnen.

Maisha behauptete zudem, weder ihm noch seinem Mandanten
sei das Urteil in Schriftform zugegangen und seit Einlegung der Re-
vision vor nunmehr vier Jahren warte er auf die Terminierung fiir den
Beginn der Verhandlung. Sein Mandant sei zwischenzeitlich nach
Kinshasa verlegt worden, in die Haftanstalt Ndolo, was die Verteidi-
gung ungebiihrlich erschwere, schliefSlich sei ein Flugticket fiir einen
Inlandsflug von Bukavu nach Kinshasa etwa ebenso teuer wie ein Ti-
cket fiir einen Flug von Europa in den Kongo. Auf Besuche seiner Frau
und seiner Kinder miisse Kibibi in Kinshasa verzichten. Sie lebten »im
Exil« in Ruanda. »Mein Mandantist nicht mehr der Alte«, sagte Maisha
mirzum Abschied. »Vier Jahre Haft, zu wenig Bewegung, das Essen zu
fett, das macht was mit ihm.«

Die Schuldfrage nicht geklirt, ein nicht zugestelltes Urteil, eine
Revision, die eingelegt, iiber die aber nicht entschieden wurde - gra-
vierende Anschuldigungen, die ich nicht im Raum stehen lassen
konnte. Die Direktorin des Bukavu-Biiros der ABA, das die Interes-
sen der Zeug*innen im Baraka-Prozess vertreten hatte, erklirte mir
auf Anfrage, ihr liege das Urteil des Baraka-Verfahrens vor. Wenn
»Maitre Maisha« nicht im Besitz des Urteils sei, habe er es wohl an an-
waltlicher Sorgfalt fehlen lassen, das Gericht nimlich stelle das Urteil
allen Verfahrensbeteiligten in gleicher Weise zu.>! Mit dieser Aussage
wiederum konfrontierte ich Maisha, der iiber die Behauptung der
ABA empért war. Wenn das Urteil schriftlich abgefasst, der Neben-
klage zugestellt, ihm aber vorenthalten worden sei, liege darin eine
Verletzung der verfassungsmifSigen Rechte seines Mandanten und
der Verteidigung, liefs er mir mitteilen.>? Ob das Urteil ordnungsge-

51 Interview mit der Direktorin des Bukavu-Biiros der ABA, Juli 2015, Bukavu,
Sid-Kivu.

52 E-Mail einer mir bekannten Person tiber das Gesprich, das sie mit Maisha
fiihrte, November 2015.
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mif3 zugestellt wurde oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Der
dargestellte Schlagabtausch zeigt aber, wie vergiftet das Klima im Ba-
raka-Prozess war.

Auch die Griinde fiir die Untitigkeit des Revisionsgerichts liegen
im Dunkeln. Ein Staatsanwalt erklirte mir im Juli 2016 in einem infor-
mellen Gesprich in Bukavu, die Vorfille in Fizi hitten sich im Rahmen
der Operation Amani Leo zugetragen. In Verfahren der Militirgerichts-
barkeit sei das Urteil der ersten Instanz abschliefSend, wenn die prozes-
suale Tat wihrend eines Kampfeinsatzes begangen worden sei. Dies sei
in einem Prasidialerlass geregelt, den ich iiberall nachschlagen kénne.
Dabher sei im Baraka-Verfahren eine Revision »nicht moglich«. Kibibis
Anwalt lief3 diese Argumentation nicht gelten. Das Recht des Ange-
klagten, ein gerichtliches Urteil iberpriifen zu lassen, miisse unabhin-
gig von der Beurteilung des zugrunde liegenden Sachverhaltes gelten,
weil die im Rechtsstaatsprinzip verankerte Idee des rechtlichen Gehors
sonst leerlaufe. Auf den Prasidialerlass, von dessen Existenz ich mich
nicht habe tiberzeugen kénnen, komme es nicht an. Verwaltungsvor-
schriften nimlich stiinden im Rang unter der Verfassung. Man habe
seinem Mandanten die Revision also nicht verwehren diirfen.*® Ich
sehe nicht, wie man anders als Maisha argumentieren kann, ohne den
Boden der Verfassung unter den FiifSen zu verlieren. Von der materi-
ellen Rechtslage abgesehen, stelle ich mir aber auch eine prozessuale
Frage. Wie hatte das Revisionsgericht den Fall Kibibi aussitzen kénnen,
ohne wenigstens die Zulissigkeit der Revision zu priifen?

Dartiber hinaus wire zu erwarten gewesen, dass internationale
Nichtregierungsorganisationen den zugrunde liegenden Sachverhalt
mit Sorgfalt und Akribie recherchieren; dass man die zusammenge-
tragenen Fakten, um Schliisse zu ziehen, aus unterschiedlicher Pers-
pektive beleuchtet; und dass man die Vorwiirfe, die gegen das mobile
Gericht erhoben wurden, auf ihre Stichhaltigkeit priift. Nichts davon
ist geschehen. Zur Aufklirung eines Sachverhaltes gibt es unterschied-
liche Methoden, aber welche Herangehensweise man auch wihlt, um
mit den Prinzipien vereinbar zu sein, die guter wissenschaftlicher
Praxis zugrunde liegen, muss sie fundiert und nachvollziehbar sein.>*

53  Gesprich mit Alfred Maisha, Juli 2016, Bukavu, Stid-Kivu.
54 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis, S.17.
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Etwas anderes kann auch fiir die Dokumentation schwerer Menschen-
rechtsverletzungen nicht gelten. So tiberrascht es, dass HRW in einem
Briefing Paper ausgiebig aus Interviews zitiert, die man mit Geschi-
digten in Fizi fihrte, ohne aber kenntlich zu machen, welche Fragen
man ihnen gestellt und was man ihnen iiber die Verwendung ihrer
Aussagen mitgeteilt hatte. Auch tiber Do-no-harm, den Grundsatz,
die Quelle, aus der man schopft, zu schiitzen, hatte man sich offen-
sichtlich keine Gedanken gemacht. Aus den Fuf3noten des Briefing
Papers geht hervor, dass die Interviews nicht persénlich, sondern am
Telefon gefithrt worden waren, ein Vorgehen, das die Geschidigten
kaum in der Annahme bestitigt haben diirfte, die Preisgabe auch inti-
mer Details sei mehr als einen Anruf wert.

Wenden wir uns nun den Ergebnissen der HRW-Recherche zu.
Angesichts des Umstandes, dass Kibibi selbst einer Vergewaltigung
bezichtigt wurde, muss es erstaunen, wie viel Mithe internationale
Beobachter*innen darauf verwendeten zu erklaren, beim Baraka-Ver-
fahren handle es sich um einen Prizedenzfall der Verurteilung eines
Kommandeurs nach dem Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit.
Nach dem Grundsatz der command responsibility wird der Befehlsha-
ber einer militirischen Einheit als Téter angesehen, wenn er ein Ver-
brechen zwar nicht eigenhindig begangen hat, ihm das Handeln sei-
ner Untergebenen aber zugerechnet werden kann, weil er nichts getan
hat, um die Tat zu verhindern, obwohl er hitte wissen miissen, dass
es zur Begehung der Tat kommt. Ein 16-jihriges Midchen teilte HRW
zum Geschehen in Fizi Folgendes mit: »Ich war auf dem Markt und
verkaufte beignets, als wir Schiisse horten. Wir packten unsere Sachen
zusammen, eilten nach Hause und schlossen die Haustiir ab.« Kurze
Zeit spater, so erzihlt es das Madchen, stand eine Gruppe Soldaten vor
dem Haus. Einer schoss durch die Tiir, und die Kugel traf den Bru-
der tédlich. Die Soldaten drangen ins Haus ein, fithrten das Middchen
und die Mutter nach draufden und vergewaltigten sie vor den Augen
des Vaters und des kleinen Bruders. Als der Bruder zu weinen begann,
sagten sie, sie hitten ein Geschenk fiir ihn. Dann forderten sie ihn auf,
mit der Schwester zu schlafen. Als er sich weigerte, versetzten sie ihm
Stichwunden an der Hand und am Riicken.>® Ich habe keinen Anlass,
daran zu zweifeln, dass sich der Uberfall auf das Haus des Midchens

55 Human Rights Watch, Ending Impunity for Sexual Violence, S. 9.
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so abgespielt hat, wie sie es schilderte. Anastasie und Clémence, die
ich in der Einleitung vorgestellt habe, hatten mir dhnlich schlimme
Dinge erzihlt.

Die Aussagen des Miadchens zur Kommandostruktur, die es in
der Gruppe gegeben haben soll, liefSen mich aber stutzen. »Einer der
beiden, die das Sagen hatten, fiel als Erster iiber mich her und tiber-
lief3 mich dann den anderen.« Insgesamt seien es elf Soldaten gewe-
sen, erzahlte das Mddchen. Fiinf hitten sich an ihr vergangen und fiinf
an der Mutter. Einer sei erschossen worden, als er sich weigerte, mit
ihr Verkehr zu haben.5¢ Es leuchtete mir nicht ein, warum ein Soldat,
der sich weigert, an einer Vergewaltigung teilzunehmen, erschossen
werden sollte. HRW fragte nicht nach, kommentierte auch die Aus-
sage des Midchens nicht. Dies ist umso erstaunlicher, als sich fiir die
Liquidation eines in Fizi stationierten Soldaten in der Neujahrsnacht
2011, eine nach jeder Lesart bedeutsame Begebenheit, keine weiteren
Belege finden lassen. Die Frage dringt sich also auf: Waren dem Mad-
chen suggestive Fragen gestellt worden? Hatte man ihr zu verstehen
gegeben, dass Offiziere, die eigenhdndig keine Kriegsverbrechen oder
Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, gleichwohl zur Ver-
antwortung gezogen werden kénnen, wenn sie Untergebenen, zu-
mal unter Androhung von Sanktionen, befehlen, solche Verbrechen
zu begehen, oder wenn sie wissen, dass solche Verbrechen begangen
werden und nichts dagegen tun? Hatte die ErschiefSung des Soldaten
nur in der Vorstellung des Miadchens stattgefunden, weil es glaubte,
die beiden befehlshabenden Offiziere wiirden anderenfalls fiir das,
was man ihr und ihrer Mutter angetan hatte, strafrechtlich nicht
belangt?

Im Briefing Paper gibt es noch weitere Merkwiirdigkeiten. Die
Aussage einer 36-jihrigen Frau etwa, die angibt, eine Gruppe von
neun Soldaten habe einen Stein gegen ihr Haus geworfen, um sie zum
Offnen der Tiir zu zwingen. Acht der Minner seien in ihr Haus einge-
drungen. Zwei hitten Befehle gegeben, und die tibrigen hitten »Yes,
chief« gerufen und sie vergewaltigt. Sie sei froh, dass der Prozess in
Baraka gefiihrt worden sei, auch tiber die Verurteilungen, aber »neun
sind nicht genug«.5” Auch diese Darstellung wirft Fragen auf. Ist es

56 Ebenda,S.q9.
57 Human Rights Watch, Ending Impunity for Sexual Violence, S. 9-10.
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plausibel anzunehmen, dass Soldaten dem diensthabenden Offizier
ihren Gehorsam durch Zuruf unter Beweis stellen, wenn sie auf Be-
fehl Zivilist*innen vergewaltigen? Liegt es nicht nahe anzunehmen,
dass HRW zu erkennen gegeben hatte, welchen Wert man der Frage
der Befehlsstrukturen beimafs, welche Art von Erzihlung man von der
Zeugin horen wollte?

Meine eigenen Recherchen stiitzen die These, die marodierenden
Soldaten seien methodisch und als Teil einer Befehlskette vorgegan-
gen, nicht. Ich will berichten wieso. Nach mehreren Anliufen kam
ich im Juli 2016 mit den Mitarbeiter*innen einer lokalen Nichtregie-
rungsorganisation in Uvira ins Gesprich, die sich auf die psychoso-
ziale Unterstiitzung der Opfer schwerer Gewalttaten spezialisiert
hat. Wie sich herausstellte, wurden einige der Frauen, die wihrend
der Ubergriffe in Fizi zu Schaden gekommen waren, von dieser Ot-
ganisation betreut. Die Frauen hitten das Geschehen so weit aufgear-
beitet, dass sie dariiber sprechen kénnten, versicherte man mir, und
man werde sie fragen, ob sie mich treffen wollten. Als mir signalisiert
wurde, dass dies der Fall sei, machte ich mich auf den Weg nach Fizi.
Dort angekommen wurde ich zu einem sicheren Riickzugsort, einem
safe house, geleitet. Acht Frauen hatten sich eingefunden, um mit mir
zu sprechen. Ich traf sie in einem abgedunkelten Raum, in Anwesen-
heit einer Vertrauensperson, Bernadette, die fiir mich aus dem Suaheli
ibersetzte. Bernadette erklirte meinen Gesprichspartnerinnen, wa-
rum ich gekommen war und wortiber ich mit ihnen sprechen wollte,
nimlich {iber den Prozess in Baraka und dariiber, ob sie glaubten, dass
ihnen Gerechtigkeit widerfahren sei.

Eine Frau berichtete, sie habe im Baraka-Prozess ausgesagt und
auf alle Fragen des Gerichts geantwortet. Daraufthin sei ihr Peiniger
verurteilt worden. »Als ich aber zuriick in mein Dorf kam, war ich
auf mich allein gestellt. Ich habe kein Dach mehr {iber dem Kopf und
nichts zu essen. Die Richter haben es sich leicht gemacht. Warum sind
sie nicht gekommen, um sich anzusehen, wie wir hier leben?« Durch
Bemerkungen wie diese wurde mir klar, dass es den Richtern, alle-
samt Minner, nicht gelungen war, das Vertrauen der Frauen zu gewin-
nen. Dabei war im Leben dieser Frauen nichts mehr so, wie es zuvor
gewesen war. Statt Mitgefiihl fiir das, was man ihnen angetan hatte,
hatten die Frauen Ausgrenzung erfahren. Manche von ihnen waren
aus ihrer hiuslichen Gemeinschaft verstofden worden, mussten eine
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neue Bleibe finden, die Medikamente bezahlen, das Schulgeld fiir die

Kinder auftreiben. Eine Frau berichtete, dass sie ihren Mann instindig

gebeten habe, sie nicht zu verlassen, nicht um ihretwillen, sondern der
Kinder wegen. Das sei nicht sein Problem, habe er kiithl geantwortet
und hinzugefiigt, die Kinder hitten doch jetzt fiinf neue Viter, eine

Anspielung darauf, dass seine Frau an jenem Neujahrstag nacheinan-
der von finf Minnern vergewaltigt worden war. Wer welche Befehle

gegeben hatte, wusste keine der Frauen zu sagen, und ich horte irgend-
wann auf, danach zu fragen.

Mein Misstrauen verstiarkte sich, als ich herausfand, dass HRW
schon im Juli 2009, also knapp zwei Jahre vor dem Verfahren in Ba-
raka, mangelndes Durchgreifen der kongolesischen Justiz gegen die
Fithrungsebene der FARDC beklagt hatte. Die Militirgerichtsbarkeit
im Osten des Kongo habe zwar vereinzelt Soldaten und Offiziere
niederer Dienstgrade wegen sexueller Gewalt zur Verantwortung ge-
zogen, nicht aber einen einzigen Offizier der hoheren Laufbahn, also
einen Major, Oberstleutnant, Oberst oder General.*® Das war im Ba-
raka-Prozess nun geschehen, nicht aber weil die von einfachen Sol-
daten begangenen Menschenrechtsverletzungen dem Kommandeur
zugerechnet worden wiren, sondern weil man glaubte, Colonel Ki-
bibi eine eigenhindige Begehung der ihm vorgeworfenen Straftaten
nachweisen zu konnen. Dennoch miithte sich HRW nach Kriften, den
Eindruck zu erwecken, dass, wire das Rechtsinstitut der Vorgesetz-
tenverantwortung angewendet worden, weitere Offiziere oder die-
selben Offiziere wegen weiterer Straftaten hitten verurteilt werden
konnen. Statt ergebnisoffen an das Geschehen heranzugehen und zu
ergriinden, was die Soldaten des Sector 43 veranlasst hatte, iiber die
Bewohner Fizis herzufallen, wurde so getan, als sei erwiesen, dass der
Uberfall geplant war, als gelte es nur noch, Belege dafiir zu sammeln,
dass die Soldaten auf Befehl gehandelt hatten. Die Idee, dass Inter-
viewpartner*innen auf suggestive Fragen Antworten geben konnten,
die nicht in allen Einzelheiten das tatsichlich Geschehene abbilden,
schien den HRW-Analyst*innen ebenso wenig gekommen zu sein
wie der Gedanke, dass es sinnlos ist, das Prinzip der Vorgesetzten-
verantwortlichkeit zu bemthen, wo es gar nichts erklirt. Wie auch

58 Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone,
S.45.

145



immer man den methodischen Ansatz nennen will, den HRW wihlte,
fundiert und nachvollziehbar war er nicht.

Andere internationale Nichtregierungsorganisationen enthielten
sich einer rechtlichen Beurteilung des Geschehens in Fizi oder gefie-
len sich in der Prisentation vorgefasster Meinungen, die weder mit
internationalen Menschenrechtsstandards noch mit lokalen Gerech-
tigkeitsvorstellungen vereinbar sind. OSF verdffentlichte eine Bro-
schiire mit dem wohlklingenden Titel Justice in DRC, in der sich unter
der Uberschrift The Guilt of Soldiers in Fizi ein Kapitel findet, welches
das Verfahren in Baraka schildert. Die Broschiire fithrt zutreffend
aus, dass das Gericht bis auf zwei alle der elf Angeklagten fiir schul-
dig befand, weist im Ubrigen aber zahlreiche Leerstellen auf.>® Der
Umstand, dass die Angeklagten iiber das gesamte Verfahren hinweg
ihre Unschuld beteuerten, findet keine Erwahnung. Dariiber hinaus
wire der Hinweis wichtig gewesen, dass die Angeklagten nach ihrer
Verurteilung Revision beim Obersten Militirgerichtshof einlegten,
der sich einer Entscheidung nicht nur hinsichtlich der Begriindetheit,
sondern auch mit Blick auf die Zulissigkeit enthielt. Uber die Verkiir-
zung des Rechtswegs verliert die Broschiire jedoch kein Wort. Auch in
der Schilderung dessen, was in Fizi geschah, wird Anschlussfihigkeit
nur zum Diskurs iiber den Kongo als Kriegsgebiet hergestellt.

Gayla Ruffer nimmt Anstof$ an der Rahmung der Vorfille als mi-
litarische Kommandoaktion mit dem Ziel, unter der Zivilbevélkerung
Angst und Schrecken zu verbreiten. Weder der getétete Soldat noch
die ihn begleitenden Kameraden hitten Uniform getragen, was in die
Bewertung der Autor*innen ebenso hitte einfliefSen miissen wie die
mangelnde lokale Akzeptanz volkerrechtlicher Terminologie. OSF
aber habe die am Tatgeschehen Beteiligten von Anfang an auf ihre
Identitit als »Soldat*in« und »Zivilist*in« reduziert und das Gesche-
hen als Anwendungsfall des Kriegsvilkerrechts gezeichnet. Dieser ge-
danklichen Engfiihrung seiauch das mobile Gerichterlegen, was dazu
gefithrt habe, dass es in der dorflichen Gemeinschaftals Fremdkorper,
als foreign tribunal, wahrgenommen worden sei.*®®

59 Open Society Foundations, Justice in DRC, S. 5.
60 Ruffer, »"Testimony of Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo
and the Injustice of Rape«, S. 264—266.
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Dabei lisst sich das Geschehen in Fizi auch ganz anders interpre-
tieren, namlich als Eskalation einer Auseinandersetzung zwischen
zwei betrunkenen Mannern, wie man sie auch abseits einer Post-Kon-
fliktsituation erleben kann. Seit jeher gilt die Bar als Ort, der seinen
Besuchern ein Forum zum Ausleben maskuliner Verhaltensweisen
bietet, lautes Witzemachen und mafSloses Trinken.®' Beides provo-
ziert Streit. Wiirde man aber den Uberfall auf die Bewohner Fizis als
anlasslosen und ungeplanten Gewaltausbruch lesen, entstanden aus
einer Kneipenpriigelei mit tédlichem Ausgang, kime die Diskussion
um die Vorgesetztenverantwortung zu einem schnellen Ende. Die Au-
tor*innen von Justice in DRC setzten sich mit der Diskurskritik aka-
demischer Beobachter*innen ebenso wenig auseinander wie mit dem
Einwand, an den Realititen vor Ort vorbeizuargumentieren. In unver-
dnderter Form ldsst sich die Broschiire bis heute von der O SF-Website
herunterladen.

Bewertung

In der internationalen Zivilgesellschaft wurde das Baraka-Verfahren,
von wenigen kritischen Stimmen abgesehen, als Erfolg der Bemtihun-
gen um ein Ende der Straflosigkeit im Kongo gewertet. Auch in der
wissenschaftlichen Diskussion machte es Eindruck. Milli Lake etwa
nannte das Urteil im Baraka-Prozess angesichts der Verbindung, die
Volkerstrafrecht und kongolesisches Recht eingegangen seien, »bahn-
brechend«.®? Die positiven Reaktionen auf den Ausgang des Verfah-
rens beeinflussten lange auch meine Sicht auf die mobilen Gerichte.
Ich war fasziniert von der Idee einer Strafjustiz, der es gelingen kénnte,
schweres Unrecht vor den Augen der davon betroffenen Menschen zu
stthnen. Es bedurfte vieler Gespriche, bis ich begriff, wie weit das Ver-
fahren in Baraka hinter den Erwartungen zuriickbleibt, die man an die
Durchfiihrung eines rechtsstaatlichen Verfahrens haben muss.
Erstens wird man zu der Einschitzung kommen miissen, dass das
im Baraka-Verfahren ergangene Urteil die Rechte der Angeklagten

61 Brettell /Sargent, »Domestic Worlds and Public Worldsg, S.93.
62 Lake, »Organizing Hypocrisyg, S. 517.
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und der Verteidigung verletzt. Kibibis Anwalt legt iiberzeugend dar,
dass eine wirksame Verteidigungsstrategie aufzubauen ihm und sei-
nen Kollegen nicht méglich war. Die Befiirworter*innen mobiler Ge-
richte haben mir immer wieder erklirt, es liege im Interesse des Ange-
klagten, ein Strafverfahren, das mit psychischen Belastungen fiir ihn

selbst, aber auch fiir das soziale Umfeld einhergehe, von wirtschaft-
lichen EinbufSen ganz zu schweigen, so schnell wie méglich hinter
sich zu bringen. Uberdies sprichen auch 6ffentliche Interessen, etwa

Erwigungen der Wirksamkeit von Strafe und das Leitmotiv der Res-
sourcenschonung, fiir die zligige Beendigung eines Strafverfahrens.
Dasistrichtig, und doch steht das als Verfahrensgrundsatz anerkannte

Beschleunigungsgebot, weil es Entscheidungsdruck erzeugt, mit dem

Recht des Angeklagten auf ein faires Verfahren in einem Spannungs-
verhadltnis. Eine Verteidigung, die sich auf die Verhandlung griindlich

vorbereitet und vom Beweisantragsrecht regen Gebrauch macht, wird

stets mit dem Widerwillen des Gerichts zu rechnen haben, das gehal-
ten und geneigt ist, Verfahren Gbersichtlich zu terminieren und ziigig

abzuschlief3en.®® Niemand aber wird ein Fehlurteil damit rechtferti-
genwollen, dass esin einem zligig durchgefithrten Verfahren zustande

gekommen ist. Und doch orientieren sich Projekte der internationalen

Menschenrechtsarbeit zur Bekimpfung der Straflosigkeit vornehmlich

an dem, was messbar ist, nimlich die Zahl der Strafverfahren, nichtan

dem, was geboten wire, nimlich eine Gesetzgebung mit Augenmaf3

und eine qualitative Verbesserung der Rechtspflege. So kollidiert der
staatliche Strafverfolgungsanspruch in bedenklicher RegelmifSigkeit

mit Verfahrensgarantien und den daraus resultierenden Rechten des

Angeklagten und der Verteidigung. Auch gab es keine Uberpriifung

des Urteils in der Revisionsinstanz, was einen fundamentalen Ver-
stof$ gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehors darstellt.

Zweitens fiihrte die internationale Aufmerksamkeit, die das Bara-
ka-Verfahren auf sich zog, zu einer Vorverurteilung der Angeklagten.
Eine Studie, die sich mit der strafrechtlichen Aufarbeitung sexueller
Gewalt im Kongo beschiftigt, kommt zu dem Ergebnis, mobile Ge-
richte seien zur Bekimpfung sexueller Gewalt im Kongo ein »wirk-
sames Mittel«, vorausgesetzt, die Verfahren finden in einem »Klima
des Vertrauense statt, das sowohl die Angeklagten als auch die Geschi-

63 Plankemann, Uberlange Verfahrensdauer, S. 26—32.
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digten in dem Gefiihl bestirke, ihnen widerfahre Gerechtigkeit.®* Im
Baraka-Verfahren war dies nicht der Fall, und aus dem Wortgefecht
zwischen Maisha und den Anwilt*innen der ABA kann man nur den
Schluss ziehen, dass auch das Verhiltnis zwischen Verteidigung und
Nebenklage zerriittet war. Zudem war die Volksfeststimmung, die
beim Verfahren aufkam, weder dem Ernst der Sache angemessen noch
einer dem Grundsatz des fairen Verfahrens verpflichteten Verhand-
lungsfithrung zutriglich. Man sprach von den viols monstrueux, den
ungeheuerlichen Vergewaltigungen, die sich in jener Neujahrsnacht
in Fizi ereignet hitten, verlor aber die alltigliche Gewalt, die den Men-
schen im Osten des Kongo angetan wird, aus dem Blick. Mary McGo-
wan Davis, ehemals Richterin am Supreme Court des US-Bundestaa-
tes New York, verfolgte auf Einladung der OSF die Verhandlung eines
mobilen Gerichts in Kamituga, einer 170 Kilometer siidwestlich von
Bukavu gelegenen Kleinstadt. Das Gericht, notiert sie, sei mit Sach-
verhalten konfrontiert worden, wie sie in den Do6rfern im Osten des
Kongo gang und gibe seien, ohne dass davon Notiz genommen werde.
Zur [lustration schildert sie den Fall eines 13-jihrigen Maddchens, das
in seinem Zimmer von einem Familienangehdrigen vergewaltigt
worden war. Ein anderes Madchen, zehn Jahre alt, war von einem
Polizisten sexuell missbraucht worden, als es fiir sein Meerschwein-
chen Gras sammeln ging. Ein Verfahren, das die alltiglichen Formen
sexueller Gewalt in den Fokus riicke, schliefst McGowan Davis, habe
»durchaus denselben, wenn nicht gar einen héheren Nutzen« als der
Prozess in Baraka.®® Die Gegentiberstellung der mobilen Gerichte
von Baraka und Kamituga zeigt, wie schmal der Anwendungsbereich
des Volkerstrafrechts ist und wie wenig Aufmerksamkeit sexuelle
Gewalt in Alltagssituationen gefunden hat, und zwar sowohl in der
gerichtlichen Praxis als auch in der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung. Selbst wenn sie aber Beachtung findet, wird nach Schuldi-
gen gesucht, nicht nach Strukturen, die die Begehung von Straftaten
beglinstigen.

Drittens kam im Baraka-Verfahren ein Gewaltverstindnis zum
Tragen, das die politischen und sozialen Beziige der Tat ausblendet.
Wer Strafe an Schuld festmachen will und Schuld an der Vorwerfbar-

64 Kurtz/Thambwe Diggs, »Wartime Rape, S.193.
65 McGowan Davis, »Justice under a Tent in Congo, S. 57.

149



keit der Tat, wird nicht umhinkommen, iiber Gewalt als etwas zu re-
den, von dem der eine will, dass der andere es erleidet. Das Wollen
aber ist, weil es das Innere des Taters ausleuchtet, eine Kategorie nicht
enden wollenden Spekulierens. Wenn das Spekulieren griffig genug
gelingt und mit statistischem Material einhergeht, ist ihm gelegent-
lich auch wissenschaftlicher Erfolg beschieden. Collier und Hoeffler
haben zur Erklirung innerstaatlicher Konflikte die Unterscheidung
zwischen greed und grievance bemiiht, der »Gier« also den »Miss-
stand« gegeniibergestellt.®® Gemeint ist, dass man auf der Suche nach
Griinden fiir die Eskalation bewaffneter Gewalt bei den Motiven Ein-
zelner anzusetzen hat. Junge Menschen werden zu Rebellen, weil sie
frustriert und mitihrem Leben unzufrieden sind oder weil sie sich auf
Kosten anderer ein schénes Leben machen wollen. Was aber in Men-
schen, die anderen wehtun, vorgeht, lasst sich auf einfache Formeln
nicht herunterbrechen. Gibt es tatsichlich so etwas wie »gute« und
»schlechte« Menschen oder Anlagen, die typischerweise zu sozialver-
traglichem oder sozialschidlichem Verhalten fithren?

Kamari Clarke, die als Prozessbeobachterin an den Sitzungen der
Vorverhandlung des IStGH im Verfahren gegen Thomas Lubanga
Dyilo teilnahm, dem die Anklagebeh6rde vorwarf, als Milizenfiih-
rer im Nordosten des Kongo Kindersoldat*innen eingesetzt zu haben
und der dafiir zu einer langjahrigen Haftstrafe verurteilt wurde, glaubt
nicht, dass allein durch die Festnahme eines militarischen Befehls-
habers oder die Zuweisung strafrechtlicher Verantwortung im Rah-
men der command responsibility Gewalt gegen die Zivilbevilkerung
beendet werden konne. Sie wirft dem IStGH vor, ein »Spektakel« zu
veranstalten, statt sich zu bemiihen, den Ursachen der Gewalt nach-
zuspiiren. Das Wesen der Gewalt, fithrt sie in Anspielung an Hannah
Arendt aus, liege namlich nicht darin, dass ein afrikanischer Warlord
in der Lage sei, einen Angriff anzuordnen oder zu unterbinden, son-
dern in der banality of the everyday, in der Banalitit des Alltiglichen,
und dem Drama, das aus den Bedingungen resultiere, unter denen die
Menschen im Kongo zu leben gezwungen seien.®” Dieser Hinweis ist
wichtig, weil das Denken in strafrechtlichen Kategorien den politi-
schen und sozialen Kontext nicht erkliren kann, in dem eine Tat be-

66 Collier/Hoeffler, »Greed and Grievance in Civil Warg, S. 564-565.
67 Clarke, Fictions of Justice, S. 89-116.
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gangen wird. Wer das Verbrechen wirklich bekimpfen wolle, schreibt

Ernst Bloch, kénne sich nicht damit begniigen, auf die Begehung einer

Straftat mit Strafe zu antworten. Die »Existenz des Verbrechens« aus-
zuldschen, erfordere eine radikalere Antwort, nimlich die »Aufhe-
bung der Bedingungen, unter denen es entstand und immer wieder

entstehen« misse.®® Man ist versucht, daraus fiir den Gewaltbegriffals

solchen etwas abzuleiten, nimlich dass Gewalt qualitativ etwas ganz

anderes sein kann als, um nah am Begriff der korperlichen Gewalt zu

bleiben, ein Tritt mit dem Fuf3 oder ein Hieb mit der Faust. Der aktu-
elle UNDP-Bericht tiber die menschliche Entwicklung etwa gibt die

statistische Lebenserwartung im Kongo mit 60,4 Jahren an, wihrend

sie in Deutschland bei 81,2 Jahren, in Osterreich bei 81,4 Jahren und in

der Schweiz bei 83,6 Jahren liegt.®® Wie erklirt man eine solche Dis-
krepanz, ohne sich vom herkémmlichen Begriffsrepertoire der Ge-
walt zu verabschieden?

Schon in den 1970er Jahren hat der Soziologe Johan Galtung den
Begriff der strukturellen Gewalt geprigt, dessen wesentliches Merk-
mal es ist, dass kein klar benennbares Subjekt in Erscheinung tritt,
welches eine fiir die Verletzung ursichliche Bedingung setzt. Vielmehr
sei die strukturelle Gewalt »in das System eingebaut« und duf3ere sich
»in ungleichen Machtverhiltnissen und folglich in ungleichen Lebens-
chancen«.”® Man hat Galtung vorgeworfen, er habe den Gewaltbegriff
unzulissig ausgedehnt. Gewalt brauche Titer, um Gewalt zu sein, lau-
tet die Kritik, und Opfer, die wiissten, wer ihnen Schmerzen zuge-
fiigt habe. Eine Struktur komme als Titer schon deshalb nicht infrage,
weil sie selbst nicht handeln kénne.”! Eine solche Betrachtungsweise
verkiirzt aber den analytischen Gehalt des strukturellen Gewaltbe-
griffs, denn soziale Strukturen werden ja von Menschen geschaffen,
die demnach auch als Titer in Betracht kommen kénnen. Und ohne-
hin ist Aufgabe der strukturellen Gewaltanalyse etwas anderes, nim-
lich die tagtiglich stattfindenden Verletzungen sichtbar zu machen,
von denen so getan wird, als seien sie nicht weiter der Rede wert.”?

68 Bloch, Naturrecht und menschliche Wiirde, S. 299.

69 UNDP, Human Development Report 2019, S.300-303.

70  Galtung, Strukturelle Gewalt, S.12.

71 Baberowski, Riume der Gewalt, S.123.

72 Imbusch, mStrukturelle Gewaltw, S.38; Merry, »Introduction: States of
Violence«, S. 43.
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Die Art und Weise etwa, wie Kolonialismus in der modernen Welt
nachwirkt, als Rassismus in kleiner Miinze, der sich in der Verkiirzung
komplexer Sachverhalte zu eingingigen Sprachbildern immer wieder
manifestiert. Von den diskursiven Botschaften, die mobile Gerichte
transportieren, soll im nichsten Kapitel die Rede sein.
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Minova ist das fithrende Handelszentrum im Territoire Kalehe, die
nordlichsten der acht Gebietskorperschaften in der Provinz Siid-Kivu.
Die Entfernung zu Bukavu betrigt 9o Kilometer, aber der schlechten
Strafdenverhiltnisse wegen nimmt die Reise in einem Fahrzeug mit
Vierradantrieb einen ganzen Tag in Anspruch. In der Trockenzeit. In
der Regenzeit dagegen ist oft kein Durchkommen. Mal hat das rei-
8ende Wasser eines Flusses eine Briicke weggeschwemmt, mal hat
sich eine Schlammlawine auf die Fahrbahn ergossen. Den Menschen
bleibt dann nichts anderes iibrig, als von Bukavu die Fihre nach Goma
zunehmen und zu versuchen, ihren Bestimmungsort von der anderen
Seite aus zu erreichen.

Alles, was heute noch an die ehemals verkehrsreiche National-
strafde 2 erinnert, welche die Provinzen Nord-Kivu und Kasai-Oriental
verbindet, ist ein bemannter Schlagbaum, der wenige Kilometer nord-
lich von Minova die Grenze zwischen Nord-Kivu und Stid-Kivu mar-
kiert. Hinter diesen Schlagbaum zogen sich die FARDC im November
2012 zuriick, nachdem sie eine Serie empfindlicher Niederlagen gegen
die Rebellen des M23 erlitten hatten. Fiir die Zivilbevélkerung in den
Kivu-Provinzen war es ein fatales Signal. In Nord-Kivu glaubte man,
die Armee habe die Provinz nach dem Fall Gomas aufgegeben. In Siid-
Kivu hingegen wurden alte Erinnerungen wach. Acht Jahre zuvor hat-
ten Mutebutsi und Nkunda Bukavu eingenommen. Wer wiirde die
Truppen des M23 aufhalten, sollten sie wahrmachen, was sie angekiin-
digt hatten, und auf die Provinzhauptstadt marschieren?

Abgeschnitten von jeglicher Versorgung, demoralisiert und nur
bedingt gefechtsbereit, harrten die Verbinde der FARDC in Minova
aus, eine weitere, moglicherweise vernichtende Niederlage vor Augen.
Der M23 hatte Sake eingenommen, einen Marktflecken 15 Kilometer
westlich von Goma. Nach Minova waren es noch 35 Kilometer. Sul-
tani Makenga, der militdrische Befehlshaber des M23, entschied sich
schliefSlich anders als seinerzeit Nkunda. Die Rebellen marschierten
nicht nach Siiden, in Richtung Bukavu, sondern drehten nach Nord-
westen ab, in Richtung Masisi. Der Bevolkerung von Minova blieb das
Schicksal der Bewohner Gomas erspart. Der Kelch einer Rebellenof-
fensive ging an ihnen voriiber. Stattdessen fielen Soldaten der eigenen
Armee Uber sie her.
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Tatkomplex Minova

Zwischen dem 15.November und dem 2.Dezember 2012 verwan-
delte sich das malerisch am Kivu-See gelegene Minova in einen Ort,
der noch heute als Synonym fiir Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit gilt. Die Truppen der FARDC pliinderten
und brandschatzten, was das Zeug hielt. Wer sich wehrte, wurde er-
schossen, niedergestochen oder totgepriigelt. Soldaten in Uniform
drangen in Hiuser ein und vergewaltigten die Bewohner*innen un-
ter vorgehaltener Waffe, mitunter auch vor den Augen der Familie.
HRW berichtet, in Minova und den umliegenden Ortschaften habe es
76 Vergewaltigungen von Frauen und Midchen gegeben. Die jiingsten
Opfer seien 13, die dltesten 60 Jahre alt gewesen.! MONUSCO zihlte
deutlich mehr Geschidigte. Insgesamt seien im fraglichen Zeitraum
135 Frauen und Midchen einer Vergewaltigung oder sexuellen Noti-
gung zum Opfer gefallen.? Die Anzahl der Fille, die niemals zur An-
zeige gebracht wurden, diirfte um ein Vielfaches hoher liegen. Wih-
rend zweier Reisen nach Minova, die erste im Juli 2016, die zweite
im Juni 2017, sprach ich mit mehr als 20 Frauen tiber die gerichtliche
Aufarbeitung der sexuellen Gewalt, deren Opfer sie im Herbst 2012
geworden waren. Die Frauen waren von ihren Familien verstofden
worden, hatten ihre Ausbildung aufgeben miissen, waren gezwungen,
sich von Tag zu Tag durchzuschlagen und von der Hand in den Mund
zu leben. Zwei von ihnen mochte ich kurz vorstellen.

Alika war 20 Jahre alt, als ich im Juli 2016 mit ihr sprach. Sie er-
zihlte mir, dass sie von Soldaten vergewaltigt worden und infolge der
Vergewaltigung schwanger geworden war. Sie hatte vom Verfahren
vor einem mobilen Gericht gehort, aber nicht ausgesagt, weil sie die
Titer nicht identifizieren konnte. Alika wohnte zum Zeitpunkt des
Gespriches bei ihrer Tante, zusammen mit ihrer Tochter Meda, vier
Jahre alt. Meda leidet an Animie, und es war nicht klar, ob sie wiirde
zur Schule gehen konnen, weil Alika kein Geld hat. Sie hilt Meda und
sich iber Wasser, indem sie Wische im Haus der Nachbarn wischt

1 Human Rights Watch, Ending Impunity for Sexual Violence, S. 14.
2 MONUSCO/OHCHR, Progress and Obstacles in the Fight against Im-
punity for Sexual Violence in the Democratic Republic of the Congo, S. 15

(8§ 40).
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und Kassavablitter auf dem Markt verkauft. Sie habe sich mit zehn
Frauen zu einem Solidarititsnetzwerk verbunden, erzihlte sie mir.
Jede zahle ein, was ihr méglich sei, und von dem eingezahlten Geld
wirden Kredite vergeben. Eines Tages werde sie ihr eigenes Geschift
eroffnen. Aber sie stelle sich auch vor, was aus ihr hitte werden kon-
nen, wire sie bei ihren Eltern in Bukavu geblieben, denn »dann wire
das alles nicht passierte.

Auch Bora trafich im Juli 2016 in Minova. Sie zihlte die Kinder, die
sie zu versorgen hat, an den Fingern ab. Insgesamt waren es acht, finf
eigene und drei der grofSen Schwester. Sie sei Hutu und ihre Familie
1994 vor den Kimpfen in Ruanda in das Hochplateau bei Numbi geflo-
hen. Thr Mann sei »nicht da« und sie misse sich allein durchschlagen.
Bora wusste von einem gerichtlichen Verfahren zu den Ereignissen
in Minova nichts. An das, was im November 2012 passierte, will sie
nicht mehr denken. Eine Gruppe Soldaten brach in ihr Haus ein. Sie
nahmen alles mit, und einer von ihnen vergewaltigte sie. Nach dem
Aufenthalt im Krankenhaus brachte eine lokale Organisation ihr bei,
wie man Maniokmehl herstellt. Bora arbeitet vormittags auf dem Feld
und geht nachmittags auf den Markt, um das Mehl zu verkaufen, das
sie aus Maniokwurzeln gewonnen hat. Sicher aber fiihlt sie sich nicht
mehr. nImmer denke ich, es steht jemand hinter mir!« Eine Bleibe hat
sie bei einer Frau in Kishinji gefunden, netwa eine Stunde FufSmarsch
von hier«. Einen Ort aber, den sie Heimat nennen kénnte, gibt es fiir
sie nicht. »Ich bin erst 23 Jahre alt, aber von meiner Familie lebt nie-
mand mehr.«

Erzihlungen wie die von Alika und Bora illustrieren die Angste,
unter denen die Uberlebenden sexueller Gewalt oft viele Jahre zu lei-
den haben. Dennoch werden bewaffnete Uberfille von Soldat*innen
oder Rebellen selten geahndet, weil sich in der Regel die Identitit der
Tater*innen nicht feststellen ldsst. In Minova stellte sich die Lage an-
ders dar. Anhand der Einsatzpline lief$ sich rekonstruieren, welche
FARDC-Verbinde im fraglichen Zeitraum in und um Minova herum
im Einsatz waren, nimlich das 802.,804.,806.und 810. Regiment, das
41.und 391. Kommandobataillon und ein Hauptquartier-Bataillon der
8. Militirregion sowie Soldat*innen des 1006. und 1008. Bataillons
der 10. Militirregion. Auch Angehérige der Garde Républicaine und
der Militirpolizei hielten sich in der Gegend auf. So ergab sich fiir die
kongolesische Militirgerichtsbarkeit die Moglichkeit, Ermittlungen

156



einzuleiten und, wie man mir bei einem Besuch des Militirgerichts-
hofes in Bukavu sagte, »an das anzukniipfen, was man im Baraka-Ver-
fahren begonnen hatte«. Was genau das gewesen sei, wollte ich wissen,
aber ich konnte mir die Antwort schon denken. Man habe den Kampf
gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten aufgenommen und
man werde ihn gewinnen. Verfolgt man allerdings den Diskurs in in-
ternationalen Menschenrechtskreisen, kommt man, wie ich im Fol-
genden zeigen werde, zu einem anderen Ergebnis.

»Voices of Violence«

Im Juni 2019 meldete das Armed Conflict Location and Event Data
Project (ACLED), eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den
USA, anlisslich des Internationalen Tages zur Beseitigung sexueller
Gewalt in Konflikten, in keinem Land der Erde seien in den vergan-
genen 18 Monaten mehr Fille sexueller Gewalt zu verzeichnen ge-
wesen als im Kongo. Um wie viele Fille es sich handelt, erfihrt man
nicht, dafiir aber, dass in 95 Prozent der weltweit erfassten Fille die
Opfer Frauen oder Midchen seien.® Einer Analyse, die ACLED kurz
zuvor veroffentlicht hatte, ist ein weiterer Befund zu entnehmen. An-
ders als etwa in Siidostasien, heifdt es dort, trete sexuelle Gewalt in
Afrika besonders hiufig »im Zusammenhang mit bewaffneten Kon-
flikten« auf.* Naheres wird nicht ausgefiihrt, so bleibt im Dunkeln, ob
ein inhaltlicher oder blof$ zeitlicher Zusammenhang gemeint ist. Fir
Ersteres spricht, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch
im April 2019 eine Resolution zum Tagesordnungspunkt sexuelle Ge-
walt in Konflikten verabschiedet hatte. Darin heifdt es, sexuelle und
geschlechtsspezifische Gewalt werde von den an bewaffneten Kon-
flikten beteiligten Parteien als Teil einer Strategie oder als taktisches
Mittel eingesetzt.> Argumentiert wird bei so viel vermeintlicher Evi-
denz nur noch sporadisch, auch wenn sexuelle Gewalt durchaus nicht

3 Armed Conflict Location and Event Data Project, »Fact Sheet«.

4 Armed Conflict Location and Event Data Project, yTerribly and Terrifyingly
Normal, S. 19, unter Verweis auf die Situation im Kongo und im Stid-Sudan.

5  United Nations Security Council, Resolution S/RES /2467 (2019), § 28.
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immer der Verfolgung eines Zieles dient, wie der Begriff der Kriegs-
waffe suggeriert.

Wie festgefahren der Diskurs tiber sexuelle Gewalt im Kongo ist,
veranschaulicht der Dokumentarfilm Voices of Violence — DR Kongo,
der im Mirz 2016 in die Kinos kam. Der erste Teil der als Trilogie an-
gelegten Voices of Violence handelt von Gewalt gegen Frauen im Os-
ten des Kongo und wurde von der Kritik freundlich aufgenommen.
Alice Schwarzer, Chefredakteurin der Zeitschrift Emma, schrieb auf
ihrer Website kurz und biindig: »Hingehen! Hinh6ren! Hinsehen!«.®
In Koln, Schwarzers Heimatstadt, startete der Film in der Filmpalette,
einem traditionsreichen Programmkino, aber keine Woche nach der
Premiere fanden sich in der einzigen Vorstellung des Tages nur sechs
zahlende Besucher*innen ein. Nach den Griinden fiir die schwache
Resonanz befragt, zuckten die Betreiber des Kinos mit den Schultern.
Das Publikum, sagten sie, sei angesichts der vielen Kriegs-, Krisen-
und Flichtlingsfilme, die zuletzt gelaufen seien, »vielleicht einfach
miide«. Dabei hatte es sich die Filmemacherin Claudia Schmid nicht
leicht gemacht. Anders als viele, die aus dem Osten des Kongo berich-
ten, war sie nicht nur in die Provinzhauptstidte Goma und Bukavu
gereist, sondern auch aufs Land gefahren, um mit Frauen, denen man
sexuelle Gewalt angetan hatte, in einer ihnen vertrauten Umgebung
zu sprechen.

Was der Film zutage fordert, ist erschiitternd. Die Protagonist*in-
nen schildern, erklirt Schmid auf ihrer Website, wie sie von Rebellen
»iiberfallen, verschleppt und misshandelt wurden, wie sie aus den Re-
bellencamps fliechen konnten und warum die Holle nach der Riickkehr
in die Dorfer weiterging«.” Sie tun dies anschaulich, imitieren das
Trampeln der Gummistiefel, zeigen, wie und wo sie mit Messern ver-
letzt und mit Kabeln geschlagen wurden, ziehen mit Macht Luft durch
die Nase ein wie ihre Peiniger, die sie noch im Moment der grof3ten
Erniedrigung bespuckten. Kombiniert werden diese Szenen mit Inter-
views, welche die Regisseurin im Kongo mit Mannern auf der StrafSe
fihrte. Die Zuschauer*innen erfahren, dass Frauen, jedenfalls nach
Ansicht der befragten Minner, kochen, putzen und keinen Arger ma-
chen sollen.

6  Schwarzer, »Begegnung mit Therapeutin Mapenzi«.
7 Schmid, »Voices of Violence — DR Kongo«.
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Schmid beschrinkt sich aber nicht auf eine Beschreibung dessen,
was sie im Kongo sieht und hort, sondern hilt auch eine Antwort auf
die Frage bereit, wie die Spirale der Gewalt zu durchbrechen sei. In
einem Radiointerview, das im Mirz 2016 in Funkhaus Europa ausge-
strahlt wurde und im Netz nicht mehr abrufbarist, wies Schmid darauf
hin, dass der Kongo ein Land sei, in dem sich »alltigliche Gewalt ver-
binde mit der Kriegsgewalt«. Um das Problem in den Griff zu bekom-
men, missten »viel schirfere Gesetze geschaffen werden, die Frauen,
also die Opfer, schiitzen«, denn weltweit gebe es »Taterschutz und
nicht Opferschutz«.® Je weiter die Straftatbestinde gefasst werden, je
mehr Tater*innen verurteilt werden, desto wirksamer ist nach dieser
Logik der Schutz gegen sexuelle Gewalt.

Die Botschaften, die Schmid in Voices of Violence sendet, haben
jede fiir sich in den Medien und in wissenschaftlichen Abhandlungen
einen Resonanzboden gefunden. Erstens wird der Eindruck vermit-
telt, dass sexuelle Gewalt im Wesentlichen im Rahmen der Kimpfe
stattfindet, die im Osten des Kongo seit Mitte der 199o0er Jahre aus-
getragen werden. Zwar wird durchaus gesehen, dass es andere Kon-
texte gibt, in denen das Schutzgut der sexuellen Selbstbestimmung
verletzt wird, ohne die Denkfigur der Kriegswaffe aber kommt weder
der Film noch die Diskussion um sexuelle Gewalt im Kongo insge-
samtaus. Vergewaltigung sei im Kongo das Mittel der Wahl, um an die
Macht zu kommen, schreibt etwa Ngwarsungu Chiwengo.? Sexuelle
Alltagsgewalt tritt hinter den medienwirksamen Manifestationen der
sexuellen Gewaltals Kriegswaffe auch im wissenschaftlichen Diskurs
regelmafSig zuriick.

8  Schmids Forderung, Opfer und nicht Tater zu schiitzen, fiel mit der Debatte
um eine Verschirfung des deutschen Sexualstrafrechts zusammen, die unter
dem Eindruck der Kélner Silvesternacht 2015/2016 mit Vehemenz gefiithrt
wurde. Im Juli 2016 verabschiedete der Deutsche Bundestag das 50. Gesetz
zur Anderung des Strafgesetzbuchs. Wer sexuelle Handlungen an einer an-
deren Person vornimmt oder von ihr vornehmen lisst, macht sich nach der
neuen Gesetzeslage schon dann strafbar, wenn dies ngegen den erkennbaren
Willen« der anderen Person geschieht, ohne dass es darauf ankommen soll,
ob dabei korperlicher Widerstand gebrochen wurde.

9  Chiwengo, »Bestialisation, Dehumanisation and Counter-Interstitial Voices«,
S.369.
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Zweitens wird ein komplexes Geschehen auf einen Plot mit klar
verteilten Rollen zuriickgefithrt. Manner und Jungen, letztere in Form
der kidogos, der Kindersoldaten, erscheinen als Titer, Frauen und
Midchen als Opfer. Auf dieses Raster st6f3t man in der medialen Be-
richterstattung stets aufs Neue. Wird von Frauen berichtet, die sich
der Armee oder einer bewaffneten Gruppe angeschlossen haben, kann
sich die Rollenverteilung umdrehen, das Téiter-Opfer-Muster aber
bleibt erhalten. Die Fotojournalistin Julia Leeb, die dem lokalen Guide
im Vorfeld ihrer Recherche im Osten des Kongo schreibt, er moge sie
»ins Niemandsland und zu den Rebellen bringen«, bekommt am Ende,
was sie verlangt, ndmlich die Reise in den Dschungel und das Tref-
fen mit einem »Kriegsfiirsten«. In dessen Truppe befinden sich auch
Frauen. Justine etwa ist vhiibsch, hellblaues Hemd, kurzes Haar«, nach
eigenen Angaben 22 Jahre alt. Sie sei Biuerin gewesen, erzihlt Justine
der Journalistin, heute sei sie Soldatin. Ihr Mann sei »von Rebellen aus
Ruanda« ermordet, sie selbst vergewaltigt worden. Ihr Schicksal habe
sie hart gemacht und ihr Entschluss sei klar: »Ich méchte kein Opfer
sein. Ich méchte mich verteidigen.« Die Journalistin konstatiert, dass
dajemand vom Opfer zur Titerin geworden ist, enthilt sich aber eines
Urteils, denn sie ist, wie sie sagt, »nbefangen«.!° Dass es zwischen Ta-
tern und Opfern ein breites Spektrum von Rollen gibt, das Mitliufer,
Komplizen und Anstifter einschliefSt, wird in Darstellungen tber se-
xuelle Gewalt im Kongo oft unterschlagen.

Drittens wird ein Zusammenhang gestiftet zwischen dem Han-
deln der Strafjustiz und der Herstellung einer wie auch immer gearte-
ten Form von Gerechtigkeit fiir die Opfer. Beobachter*innen ist nicht
entgangen, dass sich die Strafrechtswissenschaft zumindest in Kon-
tinentaleuropa zunehmend an Opferinteressen orientiert, eine nicht
ungefihrliche Entwicklung, wie Anne-Cécile Robert konstatiert, weil
sie dazu verleitet, den Schmerz der Opfer zum Gradmesser fiir die
Schuld der Titer*innen zu machen.! Nun kann man argumentieren,
dass auch fiir komplexere Zusammenhinge Aufmerksamkeit geschaf-
fen werden konne, wenn die Offentlichkeit fiir das Thema sexueller
Gewalt erst einmal sensibilisiert sei. Die schematische Verkniipfung
einzelner Problemkreise aber birgt die Gefahr, dass ein Bild des Kongo

10  S.Leeb, »Im Schmerzensreichg, S. 36.
11 Robert, »La justice transfigurée par les victimes«.
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entsteht, das mit der politischen und sozialen Realitit nicht mehr viel
zu tun hat. Warum das problematisch ist, habe ich im letzten Kapi-
tel ausgefithrt. Auch wenn namlich die Entschidigung der bei einem
Verbrechen Verletzten eine Herausforderung ist, der sich jede Gesell-
schaft stellen muss, ist Ankntipfungspunkt des Strafrechts das Han-
deln und die Schuld des Titers.

Der Plot der Voices of Violence ist aber auch in anderer Hinsicht
symptomatisch fiir den im globalen Norden gefithrten Diskurs {iber
sexuelle Gewalt. Die einzelnen Botschaften stehen namlich nicht
unverbunden nebeneinander, sondern werden zu einer Argumenta-
tionskette verkniipft. Die fortgesetzten Kampfe im Osten des Kongo
werden als Ursache sexueller Gewalt prisentiert, die Unterdriickung
der Frauen als deren Folge und eine Verschirfung des Strafrechts als
Losung. Wie die bewaffneten Konflikte, die seit Mitte der iggoer Jahre
im Osten des Kongo ausgetragen werden, dem Phianomen sexueller
Gewalt Vorschub geleistet haben, erklirt der Film allerdings nicht.
Ebenso wenig wird klar, warum sexuelle Gewalt von Angehorigen
des einen Geschlechts veriibt und von Angehorigen des anderen Ge-
schlechts erlitten wird, warum sich also Tater- und Opferkategorien
nach Geschlechterdifferenz ausbilden. Zu guter Letzt enthilt sich der
Film auch einer Antwort auf die Frage, wie sich der Ruf nach harten
Strafen mit der in feministischer Literatur artikulierten Forderung
nach einer Aufhebung patriarchalischer Verhiltnisse verbinden lésst,
schlie3lich lasst sich schwerlich bestreiten, dass die Idee des Ge-
fingnisses einer Weltsicht entspringt, die sich durch den Wunsch
auszeichnet, tiber die Korper der eingesperrten Menschen zu verfii-
gen, die ultimative Form der Kontrolle.!? Dessen ungeachtet wird im
Diskurs internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen nach wie vor so getan, als kime der staatliche Strafanspruch
den Geschidigten zugute. So betonten Natalia Kanem, Direktorin
des Bevolkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), und Mark

12 Das Streben nach vollstindiger Kontrolle {iber den Kérper beschrankt sich
aber nicht auf das Verhiltnis von Staat und Hiftling. Auch innerhalb der
Gefangenenpopulation werden maskuline Verhaltensmuster reproduziert.
Minnliche Insassen, die als »stark« gelten wollen, entwickeln eine Vorliebe
fur gewaltsam durchgefithrten Geschlechtsverkehr, vorzugsweise mit jun-
gen oder weniger durchsetzungsfihigen Strafgefangenen. Vgl. Smaus, »Ge-
schlechteridentitit als kontextabhingige Variable, S. 44.
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Lowcock, Unter-Generalsekretir der Vereinten Nationen fiir humani-
tire Angelegenheiten, im Vorfeld eines Staatengipfels zur Beendigung
sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, der im Mai 2019 in Oslo
stattfand, die Notwendigkeit, den Uberlebenden sexueller Gewalt zu-
zuhoren und Strategien zu entwickeln, die sich an ihren Bediirfnissen
ausrichten. Gleichzeitig wiederholten sie das Mantra umfassenden
gesetzlichen Schutzes, effizienter Strafverfolgung und harter Sankti-
onen.!3 Eine solche Gedankenfithrung macht deutlich, dass den Ge-
schidigten ein Mitspracherecht zuzugestehen nicht wirklich beab-
sichtigt ist. Noch bevor sie zu Wort gekommen sind, ist klar, dass die
Staaten glauben, besser zu wissen, welche Mafdnahmen zu ergreifen
sind, um sexueller Gewalt wirksam zu begegnen.

Auch in Teilen der Literatur wird sexuelle Gewalt oft als Ursache
oder Folge anderer Probleme beschrieben.!* Die Narrative variieren,
aber gleich istallen Erzihlstringen, dass ein argumentativer Dreiklang
erzeugt wird, der zwar grob vereinfachend, dafiir aber eingingig ist.
Zuerst wird eine Ursache der Probleme benannt, dann eine Wir-
kung festgestellt, schlieflich eine Lésung angeboten.!® Im Folgenden
mochte ich zeigen, wie es dazu kam, dass die Arbeit mobiler Gerichte
in einen Diskurs gebettet wurde, der nur in Ausschnitten dem Spek-
trum sexueller Gewalt im Kongo Rechnung trigt, und was daraus fiir
die Rechte der Geschidigten folgt.

Sexuelle Gewalt als Kriegstaktik

Der Schwerpunkt, den international unterstiitzte mobile Gerichte auf
sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten legen, erklirt sich aus dem
stark gewachsenen Einfluss analytischer Strémungen, die Erkennt-
nisse aus der Geschlechter- und Konfliktforschung zueinander in
Beziehung setzen. Schon 2002 vertrat HRW die Auffassung, sexuelle
Gewalt werde im Osten des Kongo als weapon of war, also als Kriegs-

13 Kanem/Lowcock, "The World Over, People in Crisis Suffer Sexual Vio-
lence«.

14 Leatherman, Sexual Violence and Armed Conflict, S.117-120; Meger, »Mili-
tarized Masculinities and the Political Economy of Wartime Sexual Violence
in the Democratic Republic of Congo«, S. 42—46.

15  Autesserre, »Dangerous Tales«, S. 204.
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walffe, eingesetzt. Im vierten Jahr des Zweiten Kongokrieges sei von al-
len an Kampfhandlungen im Osten des Kongo beteiligten Parteien ge-
gen Frauen und Midchen »oft und manchmal systematisch« sexuelle
Gewalt veriibt worden. Diese Gewalt sei als Teil einer Kampagne zur
Austibung von Macht tiber Menschen und das von ihnen bewohnte
Gebiet zu werten. Ziel sei die Verletzung und Erniedrigung der Frauen
und Midchen nichtals Individuen, sondern als Reprasentantinnen der
Gemeinschaft.!® Das empirische Material, das die Verfasserinnen des
Berichts zu einer solchen Einschitzung gelangen lief3, stammte nicht
zuletzt von einem ungenannten Arzt aus Bukavu, bei dem es sich
vermutlich um Denis Mukwege handelt, von dem bekannt ist, dass
er kein Blatt vor den Mund nimmt, eine Eigenschaft, die ihn beinahe
das Leben gekostet hitte.'” Im Jahre 2014 wurde Mukwege mit dem
Sacharow-Preis fiir geistige Freiheit ausgezeichnet, der vom Europi-
ischen Parlament fiir besondere Verdienste um den Schutz der Men-
schenrechte verliehen wird. Im Jahre 2018 erhielt er gemeinsam mit
der irakischen Frauenrechtlerin Nadia Murad den Friedensnobelpreis.

Was Mukwege iiber die Lage im Kongo zu sagen hat, ist schwer
verdaulich. In einer Serie von Interviews, die er mit der Journalistin
Colette Braeckman fiihrte, erklirte Mukwege, dass es in den Kongo-
kriegen von Anfang an sexuelle Gewalt gegen Frauen und Midchen
gegeben habe. Seit 2002 aber hitten sich zur medizinischen Behand-
lung vermehrt Frauen und Midchen eingefunden, denen man in die
Scheide geschossen habe, deren Geschlechtsteile mit Rasiermessern
zerschnitten und deren Briiste mit Bajonetten abgetrennt worden
seien. Auch steigerten Gruppenvergewaltigungen und sexuelle Ver-

16 Human Rights Watch, The War within the War, S. 23-24.

17 Mukwege ist im Kongo systematisch angefeindet worden. Jean Lumbala
wa Lumbala (La vie sexuelle des Congolais, S.108-114) wirft ihm vor, sich
auf Kosten der Gewaltopfer zu profilieren. Jede Frau, die sich im Osten
des Kongo wegen einer Fistel einer medizinischen Behandlung unter-
ziehe, werde mittlerweile als Vergewaltigungsopfer angesehen, wihrend
die Frauen, die tatsichlich vergewaltigt worden seien, in ihrer seelischen
Verletztheit gar nicht mehr wahrgenommen wiirden. Zutreffend ist, dass
Fisteln nicht nur durch Gewalteinwirkung, sondern etwa auch durch das
medizinisch unbegleitete Gebdren eines Kindes entstehen kénnen. Das
aber hat Mukwege nie bestritten, was den Schluss nahelegt, dass die gegen
ihn gerichteten Angriffe nicht seinem medizinischen Wirken, sondern sei-
nen politischen Analysen geschuldet sind.
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sklavung das Risiko einer Ansteckung mit dem HIV-Virus um ein
Vielfaches. Den betroffenen Frauen und Midchen gerade auf dem
Land sei mangels diagnostischer Moglichkeiten oft nicht klar, dass sie
infiziert seien und nun ihrerseits zur Verbreitung des Virus beitriigen.
Auf diese Weise sei ein »Reservoir des Todes« geschaffen worden, das
zu einer Entvélkerung ganzer Landstriche im Osten des Kongo fithren
konne.!® In einem Interview, das er mir im September 2013 in Bukavu
gab, betonte Mukwege, dass sexuelle Gewalt, wenn sie — wie im Osten
des Kongo der Fall - systematisch und in grofSem Stil veriibt werde,
nicht nur die Betroffenen, sondern die Gemeinschaft als Ganze bis ins
Mark erschiittere. Es sei an der Zeit anzuerkennen, dass Losungsan-
sdtze zu kurz griffen, wenn sie nicht auf die Heilung einer »zerstorten
Nation« zielten. Den Menschen miisse Gelegenheit gegeben werden,
sich in vollem Umfang mit dem, was ihnen passiert sei, auseinan-
derzusetzen. Nur so kénnten sie Mut fiir die Zukunft schépfen und
eine Vision entwickeln, wie sie kiinftig miteinander leben wollten.!?
Ohne die Schaffung einer dauerhaften Friedensordnung ist also, so
Mukwege, auch dem Problem der sexuellen Gewalt im Kongo nicht
beizukommen.

Die Denkfigur der sexuellen Gewalt als Kriegstaktik hat sich
weitgehend durchgesetzt, nicht zuletzt aufgrund intensiver Kampa-
gnenarbeit internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorgani-
sationen.?’ Was die Uberzeugungsarbeit erleichterte, war der Riick-
griff auf geschichtliche Parallelen. Auch in der Sklavenwirtschaft des
19. Jahrhunderts nimlich galt die Vergewaltigung der schwarzen Frau
nicht allein als Angriff auf sie selbst, sondern auf die Gemeinschaft
als Ganzes.?! An Versuchen, die These der kollektiven Erniedrigung
kongolesischer Frauen und Midchen empirisch zu untermauern, hat

18 Braeckman, L’homme qui répare les femmes, S.88-91, 142-144.

19  Interview mit Denis Mukwege, September 2013, Bukavu, Stid-Kivu.

20 Siehe zum Beispiel United Nations Security Council, Resolution
S/RES /1820 (2008): »The Security Council ... [s|tresses that sexual vio-
lence, when used or commissioned as a tactic of war in order to deliberately
target civilians or as a part of a widespread or systematic attack against ci-
vilian populations, can significantly exacerbate situations of armed conflict
and may impede the restoration of international peace and security.«

21 Davis, »Reflexionen iiber die Rolle der Schwarzen Frau™ in der versklavten
Communityg, S. 42.
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es ebenfalls nicht gemangelt. Die Panzi-Stiftung etwa, deren medizi-
nischer Leiter Mukwege ist, gab in den letzten Jahren einer Vielzahl
international tatiger Forscher*innen Gelegenheit, Interviews mit Pa-
tient*innen des stiftungseigenen Krankenhauses zu fithren. Was ge-
nau zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Madchen im Kongo Anlass
gibt, konnte dabei nicht geklirt werden, aber es scheint Konsens zu
bestehen, dass, wie Anna Maedl es ausdriickt, sexuelle Gewalt fiir die
Austragung bewaffneter Konflikte das Mittel der Wahl sei, um »so viel
Schmerz und Zerstérung wie moglich« zu verursachen.?? Nach eige-
nen Angaben fithrte Maedl, um die Ergebnisse ihrer Untersuchung ab-
zusichern, im Panzi-Krankenhaus Gespriche mit 25 Frauen. Andere
Autor*innen schenkten der empirischen Untermauerung ihrer The-
sen deutlich weniger Aufmerksamkeit. Alexander Schwarz begniigt
sich mit dem Zitat eines kongolesischen Warlords, wenn er behaup-
tet, dass sexuelle Gewalt im Kongo und anderswo »als Strategie der
Kriegsfiihrung« eingesetzt werde und den Zweck verfolge, die Zivil-
bevolkerung zu demiitigen und Widerstand zu brechen.?® Einen Zu-
sammenhang zwischen der Vornahme kriegerischer Handlungen und
einem Anstieg sexueller Gewalt zu vermuten, bietet sich an, zumal in
einem Land wie dem Kongo, von dem man schon zu Kolonialzeiten
glaubte, es sei von Menschen bewohnt, die Gefallen daran finden,
einander Leid anzutun.

Allerdings bleiben sowohl Maedl als auch Schwarz eine Erklirung
fir das Phinomen schuldig, auf das ASF bereits vor Jahren aufmerk-
sam machte. Sexuelle Gewalt trete auch im Osten des Kongo keines-
wegs nur in Kriegsgebieten auf, heifst es im Jahresbericht 2011, sondern
komme gehiuft auch in Gegenden vor, in denen der Frieden wieder-
hergestellt sei. Man werde der Komplexitit des Phinomens sexueller
und geschlechtsspezifischer Gewalt im Kongo nicht gerecht, wenn
man sich damit begniige, das Land als Schlachtfeld zu beschreiben,
auf dem Frauen zur Erreichung eines Kriegsziels vergewaltigt wiirden.
Dennoch werde oft so getan, als handele es sich bei Sexualstraftaten,
die in Friedenszeiten begangen wiirden, um »eine Art Kollateralscha-
den«.?* International Alert zitierte schon 2010 Stimmen der kongole-

22 Maedl, »Rape as Weapon of War in the Eastern DRC?«, S. 145.
23 Schwarz, Das volkerrechtliche Sexualstrafrecht, S. 51.
24 Avocats Sans Frontiéres, Annual Report 2011, S.16.
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sischen Zivilgesellschaft, die darauf hinwiesen, dass sexuelle Gewalt
verschiedene Ursachen haben koénne. Lingst nicht jede Vergewal-
tigung trage eine Kriegsbotschaft; manchmal ermdgliche der Krieg
nur, woran unter anderen Umstinden nicht zu denken sei. Wenn sich
dann aber die Gelegenheit biete, werde Sex erzwungen, auch mit Ge-
walt.?> Auch eine Handvoll investigativer Journalist*innen kam zu der
Einschitzung, dass ein Abflauen bewaffneter Auseinandersetzungen
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren im Kongo nicht
zwangsliufig mit einem Riickgang sexueller Gewalt verbunden ist.

In einem Beitrag fiir das Sonderheft »Krieg gegen Frauen, das die
Zeitschrift Internationale Politik im Mirz 2015 herausgab, berichtete
der Afrika-Korrespondent Thomas Scheen von einer Stabilisierung
sexueller Gewalt auf hohem Niveau in Gegenden des Ost-Kongo, die
schon seit Jahren nicht mehr als Kampfzonen von sich reden machen.
»In dem Mafde, in dem die Untaten von Soldaten beziehungsweise
Rebellen zuriickgehen, nehmen jzivile« Vergewaltigungen zu«, kon-
statierte er resignierend.?® Als Beispiel nannte er eine Serie sexuellen
Missbrauchs, die Kavumu in die Schlagzeilen gebracht hatte, eine Ort-
schaft etwa 25 Kilometer nérdlich von Bukavu, die wegen des nahege-
legenen Flughafens eine besonders hohe Prisenz von Sicherheitskraf-
ten aufweist.

Die Zeitung The Guardian berichtete wiederholt tiber die Versu-
che der kongolesischen Justiz, die Vergewaltigungsserie in Kavumu
aufzukliren. Im Juni 2013 war erstmals ein Kind aus drmlichen Ver-
hiltnissen entfithrt und vergewaltigt worden. Im August 2016, als
sich eine Reporterin vor Ort umsah, lag die Zahl der Opfer bei 39, alle
im Alter zwischen 18 Monaten und elf Jahren. Der mutmafSliche Kopf
der Bande, Frederic Batumike Rugimbanya, saf$ zu diesem Zeitpunkt
bereits in Untersuchungshaft, aber viele der Bandenmitglieder waren
weiter auf freiem Fuf3, und es gab Geriichte, Batumike plane, aus dem
Gefingnis auszubrechen und sich an jenen zu richen, die gegen ihn
ausgesagt hatten.?” In Kavumu ging die Angst um. Batumike nimlich
war nicht irgendwer, sondern Abgeordneter des Provinzparlaments

25 International Alert, "War Is Not Yet Over, S. 20-23.

26  Scheen, »Ground Zero of Rape, S. 31.

27 Wolfe, »The Village Where Dozens of Young Girls Have Been Raped Is Still
Wiaiting for Justices.
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und Anfiihrer einer lokalen Miliz, von der es heif3t, sie habe sich mit
Gewalt einer Plantage im nahegelegenen Lwiro bemichtigt und diese
den Bauern der umliegenden Siedlungen gegen Bezahlung zur Bewirt-
schaftung tiberlassen.

Monate spiter recherchierte eine andere Journalistin die Ge-
schichte von Felicia, einer Mutter, deren kleine Tochter eines Nachts
aus ihrem Haus in Kavumu entfithrt und mit schweren Verletzungen
im Wald aufgefunden worden war. Statt ins Krankenhaus hatte man
das Midchen auf die Polizeistation gebracht, Felicia festgenommen
und sie beschuldigt, mit den Vergewaltigern ihrer Tochter gemein-
same Sache zu machen. Fir ihre Freilassung nannte man ihr einen
Preis, den sie nicht zahlen konnte. Einen ganzen Tag hielt man sie und
ihre Kinder getrennt voneinander in der Wache fest. Sie hére im Ra-
dio davon, dass die Regierung den Opfern sexueller Gewalt zu Hilfe
komme, erklirte Felicia der Journalistin, aber sie und ihre Kinder hit-
ten die Holle durchgemacht und von niemandem Unterstiitzung er-
fahren.?® Felicias Geschichte sei nur eine von vielen, sagte man mir bei
einem Besuch in Kavumu. Wenn die Lage sich beruhigt habe, solle ich
wiederkommen und mir selbst ein Bild machen.

Batumike wurde im Dezember 2017 von einem Militirgericht we-
gen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Freiheits-
strafe verurteilt, ein Urteil, das in den internationalen Medien als
Sieg gegen die Straflosigkeit gefeiert wurde. Rachel Pulfer, Direktorin
der kanadischen Nichtregierungsorganisation Journalists for Human
Rights, sieht im Kavumu-Verfahren ein Signal. Der Tag sei nicht mehr
fern, orakelt sie, an dem es sexuelle Gewalt als Kriegswaffe im Kongo
nicht mehr geben werde.?” Woher sie diese Gewissheit nimmyt, sagt
sie nicht. Auch die Besonderheiten des Falles werden nicht benannt.
Anders namlich als etwa bei dem Massaker in dem Dorf nahe Beni, von
dem Mukombozi im Salon des Solidarités berichtet hatte, wird man

28 Maclean, »No Sleep for Congolese Mothers Trying to Save their Girls from
Rape«. Anzumerken ist, dass Maclean die Zahl der vergewaltigten Kinder
mit 49 angibt. Wie zehn weitere Fille auf ihre Liste gekommen sind, erldu-
tert sie allerdings nicht. Moglich ist zweierlei: Entweder riss die Vergewalti-
gungsserie auch nach der Verhaftung Batumikes nicht ab, oder die Journalis-
tin hatte ihr weitere in der Vergangenheit liegende Vorginge zugeordnet.

29 Pulfer, »Countering Sexual Violence as a Weapon of Warc.

167



annehmen miissen, dass Angreifer und Geschidigte in Kavumu ei-
nander kannten.

Erstens brachen die Tater auf ihren nichtlichen Streifzligen aus-
schlief3lich in Hiuser ein, in denen Kinder lebten, die die Pubertit
noch nicht erreicht hatten. Man wusste also, wo man finden wiirde,
was man suchte. Zweitens waren die Familien der Entfithrungsopfer
nicht mit Waffengewalt in Schach gehalten, sondern betiubt worden,
was den Gedanken nahelegt, sie hitten andernfalls die Titer identifi-
zieren konnen. Man hatte esalso nicht mit einem Fall zu tun, in dem es
marodierenden Rebellen darum ging, den Dorfbewohnern zu zeigen,
dass man tiber ihnen steht und tun kann, was man will. Im Gegenteil.
In Kavumu wurde sexuelle Gewalt von den Bandenchefs als Mittel
eingesetzt, um die aus der Mitte der Gesellschaft stammenden Titer
von ihren Nachbarn und der eigenen Familie dauerhaft zu entfremden.

Die Verflechtung personlicher, wirtschaftlicher und sozialer Inte-
ressen macht deutlich, wie schwierig es ist, die Vielzahl der im Kongo
auftretenden Erscheinungsformen sexueller Gewalt unter den Begriff
der Kriegswaffe zu subsumieren. Wenn aber sexuelle Gewalt zum
Alltag gehort und in einen Nachbarschaftskontext gebettet ist, warum
wird iiber die zerstorerische Wirkung, die sie im sozialen Umfeld der
Opfer entfaltet, so wenig gesprochen? Und warum konzentrieren sich
internationale Finanzgeber auf die Unterstiitzung mobiler Gerichte,
die Vergewaltigungen in Kriegs- und Konfliktgebieten zum Gegen-
stand haben?

Eine Vertreterin der kongolesischen Zivilgesellschaft, die gerne
anonym bleiben méchte, machte keinen Hehl aus ihrer Enttduschung
iber den undifferenzierten Umgang internationaler Beobachter*in-
nen mit dem Phinomen sexueller Gewalt. Zwischen Krieg und Frie-
den gebe es im Kongo keine klare Trennlinie, ebenso wenig zwischen
einvernehmlichem und erzwungenem Verkehr. Unter den Binnenver-
triebenen im Kongo gebe es viele Frauen und Midchen, die fiir eine
Schale Reis oder eine Packung Damenbinden Sex hitten. Konsens
konne das aber nur nennen, wer in einer existenziellen Notlage nie
gewesen sei.>?

30 Linda Martin Alcoff (»Discourses of Sexual Violence in a Global Context«,
S.124, 132-133) stellt die Konstruktion des einvernehmlichen Geschlechts-
verkehrs grundsitzlich infrage. Solange Genderparitit nicht gesellschaft-
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Auch Solange Gasanganirwa, Leiterin der Sektion Gender des Pole
Institute in Goma, ist iiber die mediale Strahlkraft kriegsbedingter
sexueller Gewalt verirgert. Ein Jahr nach dem Londoner Gipfel End
Sexual Violence in Conflict, der unter der Schirmherrschaft des dama-
ligen britischen AufSenministers William Hague und der US-ameri-
kanischen Filmschauspielerin Angelina Jolie Teilnehmer aus mehr als
100 Staaten zusammengefiithrt hatte, brachte sie ihr Unverstindnis
dariiber zum Ausdruck, dass sexuelle Gewalt fortwihrend mit Krieg
assoziiert werde. Andere Formen sexueller Gewalt finden dagegen
meist keine Beachtung. Dies sei nicht nachvollziehbar, wenn man sich
das Ausmafs sexueller Gewalt vor Augen fiihre, die jungen Frauen und
Midchen in Bars und Clubs angetan werde.’! In der Tatist Prostitution
in den Stidten des Ostkongo allgegenwirtig. Sie findet in den Hots-
pots des Nachtlebens statt, aber auch im Verborgenen — und kaum je-
mals auf freiwilliger Basis.

Alphonse, der Direktor einer lokalen Nichtregierungsorganisation
in Bukavu, erzihlte mir von den maisons de tolérance, in unscheinba-
ren Wohnhiusern untergebrachten Bordellen, in denen junge Frauen
und Midchen festgehalten und gezwungen werden, ihren Kérper zu
verkaufen. Jeder in der Stadt wisse Bescheid, aber niemand unter-
nehme etwas, um dem Treiben ein Ende zu setzen.’? Zu grof3 ist der
Profit, der die Geschifte schmiert.

Allerdings gibt es nicht nur Themenfelder, sondern auch Perso-
nengruppen, die im Diskurs tiber sexuelle Gewalt nicht gentigend
Beachtung gefunden haben. Mianner und Jungen, aber auch Transse-
xuelle werden in aller Regel nicht dem Kreis gefihrdeter Personen zu-
gerechnet, zu Unrecht, denn auch wenn sie in der Arbeit der Vereinten
Nationen systematisch vernachlissigt wird, zieht sich sexuelle Gewalt
gegen Minner und Jungen im Kongo wie ein roter Faden durch die
Ereignisse der letzten Jahre.?®* Das bedeutet nicht, dass tiber sexuelle
Gewalt gegen Frauen und Midchen zu viel berichtet wird, allerdings
oft unter Zuhilfenahme eingingiger Bilder, die der sozialen Wirklich-

liche Realitit sei, laufe man Gefahr, Titer besser zu stellen, deren Verhalten
nicht weniger verwerflich sei, die aber, statt auf Gewalt zu setzen, zum Mit-
tel der List oder der Tauschung griffen.

31 Interview mit Solange Gasanganirwa, August 2015, Goma, Nord-Kivu.

32 Interview mit Alphonse, August 2015, Bukavu, Siid-Kivu.

33 Drumond, »Invisible Males«, S. 98—102,104-105.
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keit nicht entsprechen. Gedacht wird in Téter- und Opfermustern, in
schwarz und weif3. Die »Bestie«, doziert Judith Levine, stehe fiir die
»rauberische, habgierige, unerbittliche und frauenfeindliche Sexua-
litait« und »seine Waffe« sei echt: »Vergewaltigung«.** Minner, die
Frauen nachstellen, haben aber nicht nur Gewalt im Repertoire. Um
klarzumachen, dass der »Bestie« aus dem Weg zu gehen allein nicht
ausreicht, zeichnet Levine von der Gefahrenquelle Mann noch wei-
tere Skizzen. So warnt sie vor dem Betriiger, der als »erfahrener Jager«
daherkommt, »niichtern, methodisch, zielstrebig, diszipliniert«.>> An
den Minnern, ob Tater oder nicht, hingt jetzt ein Sack voller Adjek-
tive, ohne dass ein analytischer Ertrag zu erkennen wire.

In der Kriminologie ist der Nutzen von Rastern — und daher auch
der Rasterfahndung — umstritten. So raiumt Frank Neubacher ein, dass
Tatertypologien, wenn sie von empirischer Forschung getragen sind,
das Verstindnis von Phanomenen férdern konnen. Im selben Atem-
zug aber weist er darauf hin, dass Typologien von einer Betrachtung
des Systems ablenken, in dem ein Verbrechen stattgefunden hat, denn
es werde so getan, »als seien letztlich doch individuelle Motive aus-
schlaggebend«.3® In Kategorien zu denken hilft also, kognitive Struk-
turen zu schaffen, die Unterschiede wahrnehmen, verleitet aber auch
dazu, nur auf die Ausschnitte der Realitit zu achten, welche die eige-
nen Vorstellungen bestitigen.

Die Einbeziehung der Titerperspektive in die Analyse sexueller
Gewalt fithrt zu Ergebnissen, die sehr viel differenzierter ausfallen,
als es mit Mitteln einer kruden Titertypologie moglich wire. Befragt,
was sie zu sexueller Gewalt veranlasse, unterschieden Soldaten der
FARDC zwischen »einfacher Vergewaltigung¢, die der Befriedigung
des Geschlechtstriebes diene, und der viol cruel, einer Vergewaltigung,
in der sich das Ausleben der Sexualitit mit dem »Wunsch nach Zer-
storung« mische.?” Nicht dass es fiir die strafrechtliche Beurteilung
einen Unterschied macht, wie der Titer selbst sein Handeln einord-
net, denn Schuld ist nicht das, was der Tater dafiir hilt, sondern das,
was das Gericht als solche feststellt. Fiir die soziologische Deutung

34 Levine, Geliebter und Feind, S. 153.

35 Ebenda,S.91.

36 Neubacher, »"Wie kénnen Menschen so etwas tun?«, S.133.
37 Eriksson Baaz/Stern, »"Why Do Soldiers Rape?«, S. 510-512.

170



aber ist es durchaus relevant, in welchen Bezug die Tater ihr Handeln

setzen, denn nur wenn man versteht, was sie zu einer Tat veranlasst

hat, kann man versuchen, sie davon abzubringen, in Zukunft zhnliche

Taten zu begehen. Wenn man dagegen Kriegsszenarien zeichnet, in

denen Minner als »Tater« und Frauen als »Opfer« erscheinen, werden

Zuginge zur Analyse patriarchalischer Strukturen nicht geéffnet, son-
dern verschiittet.

Im Kongo werden Studien zum sozialen Umfeld, in dem Sexual-
straftaten begangen werden, nur sporadisch durchgefiithrt. Zu grof3 ist
die logistische Herausforderung, zu heikel die Durchfithrung der Be-
fragungen. Wer es dennoch versucht, kommt oft zu tiberraschenden
Ergebnissen. So stellte die Sozialwissenschaftlerin Stella Babalola fest,
dass die Tendenz einer Personengruppe, den Geschidigten selbst die
Schuld fiir eine Vergewaltigung zu geben, umso stirker sei, je grofer
sie das Risiko einschitze, selbst Opfer sexueller Gewalt zu werden.38
Wiirde man sich eingestehen, dass man es mit einem strukturellen
Problem zu tun hat, so die These, miisste man sich auch mit dem Ge-
fithl der eigenen Ohnmacht auseinandersetzen.

Eriksson Baaz und Stern begriinden den Erfolg der horror-fame-
profit-spectacle-masquerade, der Kampagnen also, die sexuelle Gewalt
als Kriegstaktik artikulieren, mit der politischen Okonomie spenden-
finanzierter Entwicklungszusammenarbeit. Der Diskurs iiber sexu-
elle Gewaltals Kriegswaffe, argumentieren sie, habe eine derart grof3e
Sogwirkung entfalten kénnen, weil sich fiir entsprechende Projekt-
arbeit Gelder hitten einwerben lassen. Je prisenter ein Problem im
offentlichen Bewusstsein sei, desto grofSer sei auch die Bereitschaft,
in die Lésung des Problems zu investieren. Hoher bemessene Budgets
wiederum vergréferten die Neigung der Menschen im Empfinger-
land, sich als Leidtragende des Problems darzustellen, fiir dessen Lo-
sung Mittel bereitstiinden.*® Es setzt eine Spirale ein: Je mehr sexuelle
Gewalt in den Vordergrund riickt, desto eher wird Projekten, die sich
damit befassen, eine Forderung in Aussicht gestellt werden, was wie-
derum das Interesse am Thema verstirkt.

38 Babalola, »Dimensions and Correlates of Negative Attitudes toward Female
Survivors of Sexual Violence in Eastern DRC«, S.1690.
39 Eriksson Baaz/Stern, Sexual Violence as a Weapon of War?, S.96-102.
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Kai Koddenbrock argumentiert dhnlich. Auch wenn man sich
nicht auf eine Diskussion dariiber einlassen wolle, was man unter
einvernehmlichem Sex unter den Bedingungen verstehen solle, wie
sie im Osten des Kongo vorherrschten, komme man doch angesichts
der diskursiven Resonanz von Kampagnen, die sich die Verteidigung
der Rechte von Opfern sexueller Gewalt auf die Fahnen geschrieben
hitten, nicht umhin festzustellen, dass die leichte Verfiigbarkeit von
Mitteln fiir Programme zur Bekdmpfung sexueller Gewalt als Kriegs-
waffe Begehrlichkeiten wecke und die Bereitschaft, vom Finanzie-
rungsangebot »strategischen Gebrauch« zu machen.*® Das Auftreten
einer Wechselwirkung zwischen Intervention und Reaktion erklirt,
warum eine Erh6hung des Spendenaufkommens zur Finanzierung
von Kampagnen zur Beseitigung sexueller Gewalt nicht dazu fiihrt,
dass die Zahl der Opfer zuriickgeht.

Auch Sahla Aroussi beklagt, dass die Sonderstellung, die man se-
xueller Gewaltals Kriegswaffe im Diskurs iber den Kongo eingeraumt
habe, zu »eindimensionalen, wenig durchdachten und wirkungslo-
sen Interventionen« gefithrt habe und letztlich dazu, dass unter den
Uberlebenden sexueller Gewalt Hierarchien entstanden seien. In den
Kampfzonen Siid-Kivus hitten mit internationaler Unterstiitzung
durchgefithrte mobile Gerichte viele Fille aufgegriffen, in denen es
um den Vorwurf eines durch Vergewaltigung begangenen Kriegsver-
brechens oder Verbrechens gegen die Menschlichkeit gegangen sei.
Auf der Insel Idjwi dagegen, zwischen Ruanda und dem Kongo im
Kivu-See gelegen, sei sexuelle Gewalt weit verbreitet, ohne dass sich
internationale Finanzgeber bereitgefunden hitten, die Durchfithrung
mobiler Gerichte zu unterstiitzen. Der Grund sei einfach: Es gebe auf
Idjwi keinen bewaffneten Konflikt.*! Die selektive Wahrnehmung
fithrt dazu, dass sexuelle Alltagsgewalt im Kongo kaum jemals sicht-
bar wird, mit uniibersehbaren Folgen fir die gesellschaftliche Ent-
wicklung.

Der Fachreferent einer internationalen Menschenrechtsorgani-
sation, mit dem ich im Mirz 2016 in einer europdischen Hauptstadt
ein Hintergrundgesprich fiihrte, teilte die Einschitzung, dass sich
im Kongo eine Zwei-Klassen-Justiz herauszubilden beginne. Geschi-

40 Koddenbrock, The Practice of Humanitarian Intervention, S. 48.
41 Aroussi, »Perceptions of Justice and Hierarchies of Rapeg, S.282-283.
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digten, denen sexuelle Gewalt angetan worden sei, werde rechtlicher
Beistand und andere Unterstiitzung zuteil, nicht aber den Geschidig-
ten anderer Gewaltformen. Das Wissen um eine solche Ungleichbe-
handlung setze einen Anreiz, »Sachverhalte auf sexuelle Gewalt zu

trimmeny, auch wenn das, was sich zugetragen habe, eigentlich anders

einzuordnen sei. Humanitire Organisationen wiederum legten ihrer
weiteren Planung aufgrund der Rezeption ihrer laufenden Programme

eine Privalenz sexueller Gewalt zugrunde, die sich empirisch nicht
untermauern lasse.*> Wenn also Programme zur Beseitigung sexueller
Gewaltund der Straflosigkeit fiir Sexualdelikte bis zum Ausbruch der
Ebola-Epidemie im August 2018 alle anderen Hilfsprogramme im Os-
ten des Kongo in den Schatten stellten, kann daraus zwar der Schluss

gezogen werden, dass Folteropfer oder die Angehdrigen getoteter und

vermisster Personen im Kongo Hilfsangebote nur in begrenztem Um-
fang oder gar nicht in Anspruch nehmen konnten, nicht aber, dass sie

dieser Hilfe nicht bedurft hitten.

Am internationalen Diskurs tiber sexuelle Gewalt hatsich iiber die
Jahre dennoch nichts gedndert. Im April 2019 verdffentlichten Ange-
lina Jolie und der deutsche AufSenminister Heiko Maas zur Einstim-
mung auf eine Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
zum Thema »Frauen und Sicherheit und Frieden« einen Gastbeitragin
der Washington Post. Sie hoben hervor, dass sexuelle Gewalt in Krie-
gen und Post-Konfliktsituationen nach wie vor als taktisches Mittel
eingesetzt werde. Man miisse daher alles dafiir tun, die Téter sexueller
Gewalt zur Verantwortung zu ziehen.** Zum Eingestindnis, dass die
Probleme komplexer sind, als sie in den Sitzungen des Sicherheitsrates
bislang dargestellt wurden, konnte man sich nicht durchringen. Be-
driickend, aber auch nicht iiberraschend, denn weder wiirde eine neue
Nachdenklichkeit der Kamera einen neuen Winkel 6ffnen noch das
Bediirfnis zu handeln befriedigen.

Halten wir als Zwischenergebnis fest, dass der gingige Diskurs
iber sexuelle Gewalt im Kongo in dreierlei Hinsicht zu modifizieren
ist: Erstens wird sich das Phinomen sexueller Gewalt im Kongo nur
verstehen lassen, wenn man es im Lichte postkolonialer Forschung
betrachtet. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass sich die Wir-

42 Soauch Hollander, Neglected Voices, S.40—41.
43 Maas/Jolie, »Sexual Violence Is Rife in War Zones«.
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kungsweise des Kolonialismus und die des Patriarchats gegenseitig
beglinstigten und bedingten, weshalb eine Darstellung der kolonialen
Strukturen im Kongo zu kurz greift, wenn sie nicht Anleihen in der
Geschlechterforschung macht, wie auch umgekehrt eine geschichtli-
che Einordnung des Kampfes gegen sexuelle Gewalt nur gelingen kann,
wenn man sich ihrer kolonialen Beziige versichert. Zweitens greift die
Darstellung sexueller Gewalt im Kongo als Kriegswaffe zu kurz und
lasst wesentliche Befunde empirischer Forschung aufder Acht. Sexu-
elle Gewalt gibt es nicht nur in Kriegs-, sondern auch in sogenannten
Friedenszeiten, nicht nur gegen Frauen und Midchen, sondern auch
gegen Manner und Jungen, als Mittel zur Erreichung eines Ziels, aber
auch spontan und ungeplant. Drittens lisst sich das Problem sexuel-
ler Gewalt im Kongo nicht mithilfe schirferer Gesetze und hirterer
Urteile in den Griff bekommen. Bevor eine strafrechtliche Sanktion
namlich greifen kann, muss die gesellschaftliche Akzeptanz der Norm
hergestellt sein, auf die sie sich beruft. Anderenfalls verpufft die Ap-
pellfunktion des Gesetzes oder verkehrt sich in ihr Gegenteil.

Ubiquitat genderbasierter Gewalt

Die Entkoppelung sexueller Gewalt von ihren sozialen und politi-
schen Beziigen findet ihre Entsprechung in der Fixierung der Men-
schenrechtskampagnen auf den Schutz der Individualrechte. Die
Historikerin Pamela Scully sieht die Bemithungen der Vereinten Nati-
onen und zahlreicher internationaler Nichtregierungsorganisationen
um die Errichtung eines wirksamen Schutzregimes fiir Frauen und
Midchen in Post-Konfliktgesellschaften in der Tradition internatio-
naler Menschenrechtskampagnen, die bis in das 19.Jahrhundert zu-
riickreichen. Sie schildert die jiingsten Erfolge im Kampf gegen sexu-
elle Gewalt, etwa die Akayesu-Entscheidung des ICTR in Arusha, die
insofern einen Durchbruch bedeutet, als sexuelle Gewalt erstmals als
mogliche Begehungsform des Volkermords anerkannt wurde, dufdert
aber auch Bedenken gegen die Art und Weise, wie das Bild der »verge-
waltigten afrikanischen Frau« eingesetzt wird, um in gesellschaftliche
Strukturen zu intervenieren. Wie die Kampagnen in kolonialer Zeit
sei auch die internationale Menschenrechtsbewegung dieser Tage ver-
sucht, die »moderne Frau« zu erschaffen, stolz, stark und unabhingig,
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aber ihrer gesellschaftlichen Stellung enthoben und der Méglichkeit
beraubt, sich im lokalen Kontext der Unterstiitzung anderer Frauen zu
versichern.** In Kapitel1 habe ich gezeigt, dass der Kampf gegen die
Straflosigkeit in Strukturen verhaftet ist, die ein System der Straflo-
sigkeit schufen und erhielten. Um die koloniale Unterdriickungsma-
schine in Gang zu halten, bedurfte es einer Vielzahl von Mechanismen,
die sich wechselseitig verstirkten. Da kamen politische Ausgrenzung,
wirtschaftliche Ausnutzung, soziale Kontrolle und der Einsatz des
Prinzips »teile und herrsche« zusammen, und sie alle entfalteten Wir-
kung in geschlechtsspezifischer Weise.*> Die Ausbeutung natiirlicher
Ressourcen ging Hand in Hand mit der sexuellen Ausbeutung der in
dieses Zwangssystem eingebundenen Menschen. So wurden Frauen
in den Hiusern der Kolonialbediensteten eingesperrt, um ihre Man-
ner zur Erfilllung der Quoten in den Kautschuk-Konzessionsgebieten
anzuhalten.*® Unabhingig davon, ob sich mit derartigen Maf3nah-
men eine Ertragssteigerung erreichen liefs, wird man davon ausgehen
miissen, dass Frauen, die als »"Produktionspfand« festgehalten wurden,
massiver sexueller Gewalt ausgesetzt waren.

Uber den organisatorischen Aufwand, den die belgische Koloni-
alverwaltung betrieb, um die sexuelle Verfiigbarkeit junger Kongo-
les*innen sicherzustellen, weifd man bis heute wenig. Eine 2019 verof-
fentlichte Untersuchungzu den Méglichkeiten der Transitional Justice
in afrikanischen Gesellschaften benennt die politische Okonomie der
Kolonialherrschaft als wesentliche Ursache fortwihrender sexueller
Gewalt im Kongo. Schon frith habe das koloniale Regime Geschlech-
terungleichbehandlung als Mittel sozialer Kontrolle eingesetzt. Wih-
rend die Madnner zur Arbeit in den Minen und in der landwirtschaft-
lichen Produktion bestimmt worden seien, habe man Frauen von
der Teilnahme an Wertschopfungsketten ausgeschlossen.*” Auf die
Gewinne der am kolonialen Projekt beteiligten Unternehmen wirkte
sich sexuelle Gewalt gegen Frauen daher nicht aus, was der Grund da-
fiir gewesen sein dirfte, dass die Systematik ihrer Anwendung lange

44 Scully, »Gender, History, and Human Rights, S.28-29.

45 Moane, Gender and Colonialism, S. 36-37.

46 Mertens, »Sexual Violence in the Congo Free State«, S.12—13; Schimmer,
»Congo Free State«.

47 Fanneron/Sahle/Dahlgren, »Transitional Justice, Gender-Based Violence,
and Women’s Rights¢, S.102.
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nicht erkannt wurde. Die Symptomatik dagegen schon, und so kam
es, dass sich bereits im ausgehenden 19.Jahrhundert gegen die Aus-
beutungs- und Bestrafungspraxis der belgischen Kolonialverwaltung
Widerstand formierte.

Zivilgesellschaftliche Gruppierungen in Europa und Nordame-
rika kamen in Salons zusammen und gaben Druckerzeugnisse in
Auftrag, die mit verstorenden Texten und Bildern nicht sparten. Die
Schockwirkung, mit der man versuchte, die 6ffentliche Meinung fiir
sich einzunehmen, beruhte zu einem guten Teil auf der Zurschau-
stellung der Opfer des kolonialen Regimes. So findet sich unter den
Exponaten einer Wanderausstellung, welche die britische Fotogra-
fin Alice Seeley Harris 1906 in den USA organisierte, das Portrit von
Boali, einer jungen Frau aus der Provinz Equateur. Eine moderne wis-
senschaftliche Abhandlung erklirt, was es damit auf sich hat. Boali
hatte es gewagt, sich den sexuellen Avancen eines lokalen Wichters
der Kautschuk-Konzessionsgesellschaft zu widersetzen, auf deren
Gebiet sie und ihr Mann ihr Dasein fristeten. Erziirnt Gber die Zu-
rickweisung streckte der Wichter sie mit einem Bauchschuss nieder.
Sodann trennte er der Frau, die er fiir tot hielt, den Fufd ab, um ihr den
Messingring abzustreifen, den sie iiber dem Knéchel trug. Boali tiber-
lebte und schilderte den Vorfall einem Untersuchungsausschuss, den
einzusetzen Leopold sich unter dem Druck der 6ffentlichen Meinung
1904 gezwungen sah. Dem Bericht ist ein Foto beigefiigt. Auf einen
Stock gestiitzt, blickt Boali geradewegs in die Kamera. Sie trigt nichts
als einen knappen Lendenschurz, am Bauch zeigt sich der Wulst einer
Narbe, der linke Fuf3 fehlt. Das Foto trigt die Uberschrift »Verstiim-
melt fiir ihre Standhaftigkeit«.*8

Das Foto einer jungen Frau, die selbstbewusst ihren versehrten
Korper in die Kamera hilt, zeigt Wirkung, auch heute noch. Versto-
rend ist aber nicht nur das Missverhiltnis von Gewalt und deren Er-
trag, sondern auch die Art, wie Boalis Geschichte gerahmt wird. Thre
Charakterisierung als nstandhaft« suggeriert, Boali konne versucht
gewesen sein, dem Drangen des Wichters nachzugeben, eine absurde
Vorstellung angesichts der Umstinde des Vorfalles. Auch wird der Ein-
druck erweckt, eine Frau habe sich, wenn sie dafiir einen Preis zu zah-
len bereit war, mit Aussicht auf Erfolg gegen sexuelle Ubergriffe zur

48 Zum Ganzen: Hunt, A Nervous State, S.41—43.
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Wehr setzen kénnen. Dass dies wohl nur im Ausnahmefall gelingen
konnte, belegen die Berichte anderer Frauen. Mingo aus Ilua schilderte
dem belgischen Untersuchungsausschuss, was ihr widerfuhr, als sie
in einem Ort namens Mampoko zum Herstellen von Ziegelsteinen
eingeteilt war. Drei lokale Wichter befahlen ihr, sich auszuziehen.
Dann schmierten sie ihr Lehm in die Geschlechtsteile, was ihr grofse
Schmerzen bereitete. Die beiden weifSen Aufseher verfolgten das Ge-
schehen, unternahmen aber nichts. AnschliefSend gaben sie Mingo zu
verstehen, dass sie ungeachtet dessen, was man ihr angetan hatte, ihr
Arbeitspensum erfiillen solle. Einer der beiden drohte, man werde sie
ins Wasser werfen, wenn sie sich nicht spute. Drei Frauen seien bereits
tot, sagte er, wenn sie so weitermache, werde sie bald die vierte sein.*

Das, was in der Ziegelei in Mampoko vor sich geht, wird im Be-
richt des Untersuchungsausschusses nicht bewertet oder in einen gro-
8eren Zusammenhang gestellt. So entsteht der Eindruck, es handele
sich um einenisolierten Fall, wenn auch besonders schockierend, weil
die Behandlung Mingos mit dem Bestreben, aus einer Arbeitskraft die
maximale Leistung herauszuholen, nicht im Entferntesten mehr et-
was zu tun hat. Das Handeln der Minner, Wichter wie Aufseher, lisst
sich nur mit sexuellen Machtfantasien erklaren und dem sadistischen
Vergniigen, der Frau, die ihnen ausgeliefert ist, Leid zuzufiigen. Es ist
nichts anderes als sexuelle Folter in Arbeitsteilung.>® Die Wiachter tun
Mingo Gewalt an, die Aufseher schauen zu, obwohl sie wissen, was
vor sich geht und dem Treiben ohne Weiteres ein Ende bereiten konn-
ten. Nach heutigen MafSstiben wiirde man das, was an jenem Tag vor
iber 100 Jahren in Mampoko geschah, als Vergewaltigung einstufen
und nicht nur die Wichter, sondern im Wege der Vorgesetztenver-
antwortung auch die Aufseher zur Rechenschaft ziehen. Der Bericht
des Untersuchungsausschusses aber erwihnt weder eine Bestrafung
der Wichter noch der Aufseher. Mehr noch: Es ist zu vermuten, dass
die Aussage Mingos der Zensur zum Opfer fiel. Die Drohung der
Aufseher ist ndmlich in der Niederschrift ihrer Aussage durchgestri-
chen.>! Was soll man anderes daraus schlief3en, als dass die Normali-
sierung sexueller Gewalt in der Umsetzung des kolonialen Projektes

49 Ebenda,S.44.
50 Ebenda.
51 Ebenda.
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unverzichtbar, die Bestrafung eines Verhaltens, das den Machterhalt
sichern sollte, politisch unerwiinscht war?

Als der Kongo die Unabhingigkeit erlangte, dnderte sich an der
systematischen Gewalt gegen Frauen nichts, allein die Wahrneh-
mung war eine andere. Susan Brownmiller schrieb Mitte der 1970er
Jahre, dass sie den Berichten {iber Massenvergewaltigungen belgischer
Frauen durch Soldaten der kongolesischen Armee erst keinen Glauben
habe schenken wollen. Nach und nach aber sei ihr klar geworden, dass
aus den Forces Publiques, den kongolesischen Sicherheitskriften, die
im kolonialen System unter belgischem Oberkommando gedient hat-
ten, in den Wirren der Unabhingigkeit keine Armee geworden war,
sondern ein »bosartiger Elefant«, nein ein »Monster«, das vor nichts
haltmachte.’? An dieser Einschitzung hat sich nicht viel geindert, al-
lein dass Beobachter*innen heute niichterner formulieren: Im Kongo
gebe es nzu viele marodierende Soldaten — aber keinen funktionieren-
den Staat«.>® Dass das Staatsverstindnis im Kongo koloniale Wurzeln
hatund auf die Ausiibung der Staatsgewalt durchschligt, wird in Ana-
lysen oft unterschlagen.

Kritiker*innen warnen seit Langem davor, Afrika nur als das
wahrzunehmen, was es in den Augen kolonialer Eroberer schon war,
ein Ortvoller Bosartigkeit und Gewalt, die niemanden schont. Justine
Bihamba, Griinderin der Synergie des Femmes, einer Frauenrechtsor-
ganisation mit Sitz in Goma, verwahrt sich in einem emotionalen Auf-
ruf in der britischen Zeitung The Guardian gegen das Etikett rape ca-
pital, das man dem Osten des Kongo verpasst hat. Wenn man sich vor
Augen fiithre, welchen Beitrag die Frauen fiir den Wiederaufbau des
Kongo geleistet hitten, sei ein anderer Ausdruck sehr viel treffender,
namlich capital of sisterhood and solidarity.>* Mit ihrer Intervention
gibt Bihamba zu verstehen, dass sie wegkommen méchte von einem
Diskurs, der sexuelle Gewalt als Epidemie artikuliert, Frauen die
Rolle des handlungsunfihigen Opfers zuweist und mobile Gerichte
als Instrument der Befriedung begreift, so als konnten internationale
Finanzgeber ein Ubel aus der Welt schaffen, fiir dessen mediale Pri-
senz sie zumindest mitverantwortlich sind.

52 Brownmiller, Gegen unseren Willen, S. 131
53 von Welser, Wo Frauen nichts wert sind, S. 260.
54 Bihamba, »The Rape Capital of the World?«.
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Das Band, das eine internationale Koalition der Frauen zusam-
menhalte, mahnten Oloka-Onyango und Tamale schon Mitte der
1990er Jahre, konne nicht aus romantisierender Schwesternschaft
und der Idee einer universellen Unterdriickung der Frau gekniipft
sein, sondern miisse im Lichte unterschiedlicher Interessen und Prio-
rititen stets aufs Neue einem ReifStest unterzogen und gegebenenfalls
geflickt werden.>® In der Literatur wird daher vor tibereilten Schliissen
gewarnt. Wer verstehen wolle, was es mit sexueller Gewalt im Kongo
auf sich habe, erlautert Jane Freedman, miisse sich zunachst einen
Uberblick iiber die gesellschaftlichen Verhiltnisse und die historisch
gewachsenen Geschlechterrollen verschaffen. Das Problem einer Frau,
die nach einem sexuellen Ubergriff zu ihrem Recht kommen wolle, sei
oft nicht mangelnder Zugang zur Justiz, sondern institutionalisierte
Geschlechterungleichbehandlung, die den Blick darauf verstelle, dass
das Schutzgut bei Vergewaltigung nicht die Ehre des Mannes, son-
dern die sexuelle Selbstbestimmung der Frau sei.’® Die gedankliche
Briicke, welche die Autorin von sexueller Gewalt zu genderbasierten
Beherrschungsfantasien schligt, lisst erkennen, wie liickenhaft das
Verstindnis der Alltagsrealitit in patriarchalisch geprigten Dorfge-
meinschaften des Ostkongo geblieben ist.

Im Sommer 2015 erzihlte mir ein Journalist aus Bukavu von einem
mobilen Gericht, das er im Auftrag des Réseau des Femmes pour la
Défense des Droits et la Paix, einer lokalen auf Frauenrechte spezia-
lisierten Nichtregierungsorganisation, in Burhinyi beobachtet hatte.
Burhinyi, etwa 100 Kilometer sidwestlich von Bukavu im Territoire
Mwenga gelegen, zdhlte bis vor wenigen Jahren noch zu den Hoch-
burgen der FDLR in Siid-Kivu, und auch heute kann man sich nicht
sicher sein, ob man ohne Zwischenfille dorthin gelangt. Anders als die
mobilen Gerichte, die von internationalen Organisationen alimentiert
werden, hatte das Gericht in Burhinyi mit einem dufSerst knappen
Budget auskommen miissen. Ohne die guten Dienste des Ortsvorste-
hers, so sagte mir der Journalist, hitte es fiir die Prozessbeteiligten we-
der eine Mahlzeit noch eine Unterkunft gegeben. Er erzihlte freimiitig
von seinem Abenteuer, und den Bericht, den er verfasst hatte, gab er

55 Oloka-Onyango/Tamale, nThe Personal Is Political«, S. 698.
56 Freedman, Gender, Violence and Politics in the Democratic Republic of
Congo, S.73-76.
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mir auch.>” Von den insgesamt sechs Verfahren, die er darin schildert,
mochte ich drei herausgreifen.

Der erste Fall betrifft eine Frau, die nach den Feststellungen des
Gerichts von ihrem Mann und dessen Familie geschlagen und ge-
demiitigt worden war. Das Kind ihres Schwagers war in der Schule
verhaltensauffillig geworden. Die Familie verdichtigte daraufhin die
Frau, »bose Geister auf das Kind gehetzt« zu haben. Wer einem Kind
den Seelenfrieden raube, habe selbst keinen Schlaf verdient, sagte man
ihr, zog sie aus dem Bett und trieb sie nackt durch das Dorf. Im zweiten
Fall ging es um eine Frau, die von ihrem Mann erst mit einer Machete
angegriffen und dann aus dem Haus geworfen worden war. [hr Enkel
war eines plotzlichen Todes gestorben, und der eigene Mann beschul-
digte sie der Hexerei. Sie beteuerte ihre Unschuld, aber die Familie
glaubte ihr nicht. Es endete damit, dass man sie einfach auf die Strafde
warf. Im Mittelpunkt des dritten Falls steht eine Kindesentziehung.
Eine Frau war von ihrem Mann fiir eine andere verlassen worden. Der
Mann holte sich drei der Kinder und liefs sie mit den drei anderen zu-
rlick, ohne Geld, Verdienstmdoglichkeit oder Unterhalt.

Diese drei Fille sprangen mir ins Auge, weil sie ein Schlaglichtauf
die Strukturen werfen, in denen Midchen und Frauen im Osten des
Kongo zu leben gezwungen sind. In keinem der drei Fille ging der Ti-
ter straffrei aus. Wenn man alles zusammenzihlt, kommt eine statt-
liche Anzahl von Delikten zusammen, fiir deren Begehung die Titer
verurteilt wurden, nimlich Kérperverletzung, Bedrohung mit einem
Verbrechen, Verleumdung, Anstandsverletzung und Ehebruch, wo-
bei die letzten beiden Straftatbestinde sich hierzulande nicht finden.
Neben mehrmonatigen Freiheitsstrafen erkannte das Gericht auch auf
Zahlung eines Schadenersatzes. In einem Fall wurde der Geschidigten,
wohl weil man es gut mitihr meinte, statt einer Geldsumme eine Bahn
Super Wax zugesprochen, ein besonders hochwertiger Baumwoll-
stoff, aus dem man die fiir den Kongo typischen farbenfrohen Kleider
niht. Erschiitternd aber ist die Beildufigkeit, mit der das Gericht das
Leid, das man Frauen angetan hatte, abhandelte und in Schadenspo-
sitionen umsetzte. Was sagt es tiber eine Gesellschaft aus, fragte ich

57 Bukombe, Le Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix s'im-
plique dans la lutte contre I'impunité des violences sexuelles et la tenue des
chambres foraines, S. 2—5.
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mich, wenn alles, was im Leben schiefgeht, den Frauen angekreidet
werden kann, wenn Hexerei zum Vorwand wird, um die Frau, die man
nicht mehr liebt, aus dem Haus zu priigeln, wenn Manner ihren Un-
terhaltspflichten nicht nachkommen und ihre Familien einfach sich
selbst tiberlassen? Welche Art von Ordnung soll mit den Mitteln des
Strafrechts geschiitzt werden, wenn tagtigliche Erniedrigung sich wie
selbstverstindlich in das Leben der Dorfgemeinschaft eingeschliffen
hat?

Im Folgenden will ich untersuchen, welche Schritte das mobile
Gericht in Minova unternahm, um die diskursive Pfadabhingigkeit
zu durchbrechen und sich fiir die Rechte der Geschidigten starkzu-
machen.

Besonderheiten des Verfahrens

Am 20. November 2013, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Fall Go-
mas, wurde vor einem mobilen Gericht des Militirstrafgerichtshofs in
Nord-Kivu ein Verfahren gegen insgesamt 39 Angehdrige der FARDC
eroffnet. Vorausgegangen waren Fact-Finding-Missionen der Verein-
ten Nationen und verschiedener internationaler Nichtregierungsorga-
nisationen sowie monatelange Ermittlungen der Militirstaatsanwalt-
schaften in Nord- und Siid-Kivu. Im Mirz 2013 gab der Minister fiir
Justiz und Menschenrechte bekannt, dass zwolf Offiziere der FARDC
im Zuge der Ermittlungen suspendiert worden seien. Der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen in New York hatte Sorge, dass es die Re-
gierung in Kinshasa dabei belassen kénnte. In einer Resolution verur-
teilte man die »Massenvergewaltigungen« in Minova und forderte die
unverziigliche Ahndung aller Verst6{3e gegen das humanitire Volker-
recht.”® Dies war ein deutliches Signal an die Militargerichtsbarkeit der
FARDC, dass ein Untitigbleiben als Affront gewertet wiirde.

Das Geschehen in Minova entwickelte zusitzliche Brisanz,
als bekannt wurde, dass einer der an den Ubergriffen beteiligten
FARDC-Verbinde, das 391. Kommandobataillon, von der US-Armee
ausgebildet worden war. Noch 2010, zum Abschluss der achtmonati-
gen Ausbildung, hatte US-General Christopher Haas, Kommandeur

58 United Nations Security Council, Resolution S/RES /2098 (2013), S. 3.
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des US Special Operations Command Africa, eben dieses Bataillon

ngrofSartig« genannt und hinzugefiigt, es werde »in den Bemithungen

der [kongolesischen] Nation um den Aufbau einer Armee, die sich den

Zielen der Professionalitit, Verantwortlichkeit, Nachhaltigkeit und Si-
cherheit verpflichtet fiihlt, ein neues Kapitel aufschlagen«.> Schmal-
lippig duf3erte sich denn auch das US-AufSenministerium. Als inter-
nationale Medien auf die Geschichte ansprangen, lief3 eine Sprecherin

wissen, man verurteile, was in Minova geschehen sei, und erwarte

eine »umfassende und glaubwiirdige Untersuchung« der Vorfille.®

US Africa Command, die Kommandozentrale der Afrika-Operationen

der US-Armee mit Sitz in Stuttgart, duf3erte sich auf Medienanfragen

nicht.

Im Mai 2013 veroffentlichte das Menschenrechtsbiiro der Verein-
ten Nationen im Kongo die Ergebnisse seiner Ermittlungen zum Ge-
schehen in Minova. Man kam zu dem Schluss, die Soldaten seien bei
der Ausfiihrung ihrer Uberfille in Minova einem Muster gefolgt. In
kleinen Gruppen von drei bis sechs seien sie losgezogen und in Hiu-
ser eingebrochen. Sie hitten sich genommen, was ihnen niitzlich und
wertvoll erschien. Wer sich zur Wehr setzte, sei geschlagen oder mit
dem Tod bedroht worden. Dann hitten sich die Soldaten aufgeteilt.
Wihrend die einen sich mit der Beute davongemacht hitten, seien
die anderen iiber die Frauen und Midchen hergefallen.®* Aber kann
man aus wiederkehrenden Mustern auf einen Plan schlief3en? Und ist
aus dem Umstand, dass die Tater in Gruppen unterwegs waren, zu
folgern, dass die Offiziere ihrer Vorgesetztenverantwortung nicht ge-
recht wurden?

Die Militirstaatsanwaltschaft in Nord-Kivu sah es so. Insgesamt
14 Offizieren wurden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zur Last gelegt, begangen unter anderem durch Pliin-
derung und Vergewaltigung. Das mobile Gericht sah es nicht so. Es
verurteilte lediglich einen der Offiziere, und zwar nicht wegen eines
Kriegsverbrechens oder Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das

59 Turse, Tomorrow’s Battlefield, S. 32.

60 Whitlock, »U.S.-Trained Congolese Troops Committed Rapes and other
Atrocities, U.N. Says«.

61 MONUSCO/OHCHR, Progress and Obstacles in the Fight against Im-
punity for Sexual Violence in the Democratic Republic of the Congo, S. 9—11
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ihm nach den Grundsitzen der Vorgesetztenverantwortlichkeit zuge-
rechnet worden wire, sondern wegen eines Diebstahls, den er eigen-
hindig begangen hatte. Prozessbeobachter*innen fithrten den fir die

angeklagten Offiziere giinstigen Ausgang des Verfahrens aber weniger
auf eine engagierte Vorstellung der Verteidigung als auf die Lustlosig-
keit der Anklagebehorde zuriick. HRW warf der Militirstaatsanwalt-
schaft vor, sie habe es an jeder Bereitschaft fehlen lassen, Belege fiir
das Vorliegen einer Vorgesetztenverantwortung der ranghdchsten Of-
fiziere zu sammeln.®? Tatsichlich hitte es, wie ich im Weiteren zeigen

will, Raum fiir eine Verurteilung nach dem Prinzip der Vorgesetzten-
verantwortlichkeit gegeben.

Wihrend die Geschiddigten rechtlichen Beistand durch An-
wilt*innen der ABA und der ASF erhielten, wurden die Angeklag-
ten von Anwalt*innen vertreten, die von der Rechtsanwaltskammer
Goma bestellt worden waren und fiirihre Dienste von UNDP entlohnt
wurden. Das Gericht selbst erhielt keine Unterstiitzung durch interna-
tionale Finanzgeber. HRW zitiert eine Quelle aus dem Justizministe-
rium in Kinshasa mit der Aussage, fiir den Minova-Prozess habe es ein
Budget gegeben, aber die tatsichliche Verwendung der Mittel durch
die Militdrgerichtsbarkeit habe der Kostenkalkulation nicht entspro-
chen.®® Gemeint ist, dass die fiir die Durchfithrung des Verfahrens be-
reitgestellten Mittel jedenfalls in Teilen sachfremd eingesetzt worden,
also versickert waren.

Das Interesse der internationalen Gemeinschaft am Verfahren
war zunichst bescheiden. Zum Prozessauftakt in Goma fanden sich
nur einige Medienvertreter und ein Dutzend internationaler Beob-
achter*innen ein. Im Laufe des Verfahrens wurden von tiber 1000 Ge-
schidigten, die aktenkundig waren, 310 vernommen. In Minova selbst
wurde im Zeitraum vom 11. bis zum 19. Februar 2014 verhandelt, also
an lediglich neun der insgesamt 42 Verhandlungstage.®* Das Gericht
macht im Urteil geltend, man habe sich nach Minova begeben und
dort so lange verhandelt, wie es ndtig gewesen sei, um alle Nebenkli-
ger zu horen, die eine Aussage hitten machen wollen, insgesamt 52

62 Human Rights Watch, Ending Impunity for Sexual Violence, S. 16.
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zum Vorwurf der Vergewaltigung und 76 zum Vorwurf der Pliinde-
rung. Das Gericht fithrt aufSerdem aus, dass man zum Mittel des débat
contradictoire, also des Kreuzverhors, gegriffen habe, was als Hinweis
darauf zu werten ist, dass es nicht allein um die Glaubhaftigkeit der
Aussagen, sondern auch um die Glaubwiirdigkeit der Zeug*innen
ging.% Allerdings konnten die umfangreichen Zeugenvernehmungen
nicht tiber die eklatanten Versiumnisse hinwegtiuschen, die sich die
Militirstaatsanwaltschaft bei der Vorbereitung der Anklage geleistet
hatte.

Das International Center for Transitional Justice bemingelt, die
Staatsanwilt*innen hitten es nicht fiir nétig gehalten, in den Ankla-
geschriften die Sachverhalte zu schildern, die den Tatvorwiirfen zu-
grunde lagen, aus Zeugenbefragungen zusammenhingend zu zitieren
oder auch nur hinreichend genau die Orte zu bezeichnen, an denen
die angeklagten Taten begangen worden waren.®® Ein Beobachter
des Prozesses vertraute mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit
an, auch das Gericht habe folgenschwere Fehler begangen. So hitten
sich die Richter nicht die Mithe gemacht sicherzustellen, dass noch zu
vernehmende Zeug*innen der Verhandlung fernblieben. Im weiteren
Verlauf des Prozesses hitten viele dieser Zeug*innen, um nicht stig-
matisiert zu werden, ihre Aussagen den bereits getitigten angepasst.
Die Gleichférmigkeit der Aussagen fiihrte dazu, dass sich zahlreiche
Tatvorwiirfe, besonders im Bereich der Sexualdelikte, nicht erhiarten
liefSen. Schlimmer noch: Abweichungen der vor Gericht getitigten
Aussagen von denjenigen, die zuvor von den Beamt*innen der Ge-
richtspolizei protokolliert worden waren, weckten beim Gericht
Zweifel an der Glaubwiirdigkeit der Zeug*innen und fithrten dazu,
dass man ihren Aussagen in Ginze keinen Glauben mehr schenkte.

Am 5. Mai 2014 wurde das Urteil verkiindet, aus Platzgriinden im
Grofsen Saal der Kathedrale von Goma. Von den 39 Angeklagten wur-
den 16 verurteilt. Unter ihnen war nur ein Offizier, der vom Vorwurf
der Vergewaltigung freigesprochen, eines Diebstahls fiir schuldig be-
funden und zu fiinf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Von den

65 Cour Militaire Opérationnelle du Nord-Kivu, Urteil vom s5.Mai 2014,
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restlichen Angeklagten wurden zwei wegen Vergewaltigung verur-
teilt, einer zu 20 Jahren, der andere, weil die Tat als Kriegsverbrechen

qualifiziert wurde, zu lebenslanger Freiheitsstrafe, die iibrigen wegen

Kriegsverbrechen in der Begehungsform des pillage, also der Pliinde-
rung, und anderer Delikte wie Verletzung der Gehorsamspflichten, zu

Freiheitsstrafen zwischen drei und zehn Jahren.®” Keiner der angeklag-
ten Offiziere wurde fiir die Begehung einer Tat nach dem Grundsatz

der Vorgesetztenverantwortlichkeit verurteilt.

Ungereimtheiten

Beobachter*innen beschreiben die Erniichterung, die sich bei den Ge-
schidigten nach der Verkiindung des Urteils einstellte. Fiir sie habe

es sich angefiihlt, heif3t es in einem Bericht des International Center
for Transitional Justice, als sei das Vorverfahren abgeschlossen. Statt
aber die Strafverfolgung der Haupttiter, insbesondere der Offiziere,
aufzunehmen, gingen die Richter nach Hause.®® Auch unter den Sol-
daten der einfachen Dienstgrade soll Sprachlosigkeit geherrscht haben.
HRW zitiert einen Prozessbeobachter mit den Worten: »Die verurteil-
ten Soldaten waren von dem Urteil geschockt. Man hatte sie des Pliin-
derns fiir schuldig befunden, weil sie beim Appell gefehlt hatten. Sie

waren das Bauernopfer, das man gebracht hatte, um der internationa-
len Gemeinschaft zu gefallen.«® Eine Bewertung dieser Einschitzung
wird von den Verfasser*innen des Berichts nicht vorgenommen, dabei

hitte es dafiir durchaus Anlass gegeben.

In einem Gesprich, dasich im September 2016 an einem geschiitz-
ten Ort in Goma fiihrte, schilderte mir ein Anwalt der Nebenklage
Folgendes: Wihrend des Prozesses habe das Gericht eine zehntigige
Unterbrechung angeordnet, deren Sinn sich ihm erst nicht recht er-
schlossen habe. Erst als das Verfahren fortgefithrt wurde, im Ubrigen
nicht mehr in Minova selbst, sondern in Sake, sei ihm klargeworden,

67 Cour Militaire Opérationnelle du Nord-Kivu, Urteil vom 5.Mai 2014,
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dass die Pause dazu gedient habe, Zeug*innen auszutauschen. Um
die befehlshabenden Offiziere nicht weiter zu belasten, habe das Ge-
richt nur noch priparierte faux témoins, falsche Zeug*innen, gehort
und damit eine Interessenvertretung der vrais témoins, der wahren
Zeug*innen, unmoéglich gemacht. Die Vorwiirfe, die der Anwalt ge-
gen das Gericht erhebt, wiegen schwer, und einen schlagenden Beweis
fiir die Behauptung, das Verfahren sei ein abgekartetes Spiel gewesen,
habe ich nicht finden konnen.

In einem Papier, das der Anwalt mir zu treuen Handen iiberliefs,
ist von einer Kollegin namens »Martine« die Rede, die aufgrund von
Drohungen gegen ihre Person von einer internationalen Nichtregie-
rungsorganisation auf3er Landes geschafft worden sei und heute in
Deutschland lebe. Sie konne mir weitere Details nennen, versicherte
mir der Anwalt, konnte mir aber weder ihren vollstindigen Namen
noch ihren Aufenthaltsort nennen. Auch die Gespriche, die ich mit
Geschidigten fiithrte, die im Minova-Verfahren ausgesagt hatten, ga-
ben in diesem Punkt nicht viel her, was aber nicht weiter verwundert,
hatten sie doch den Prozess nicht weiter verfolgt, nachdem die Ver-
handlungen nach Sake verlegt worden waren.

Zwei meiner Gesprichspartner*innen allerdings erzihlten mir et-
was, das mir ungewohnlich vorkam. Sie seien frithmorgens mit dem
Bus von Minova nach Sake gefahren, um vor Gericht eine Aussage zu
machen. Auch sie seien vergewaltigt worden und es sei ihnen wichtig
gewesen, sich zu melden. Sie hitten den Vormittag damit verbracht,
dem Prozessgeschehen zu folgen, ohne allerdings zu verstehen, wo-
rum es ging. Dann hitten sie jemanden gesucht, dem sie sich als Ge-
schidigte hitten zu erkennen geben kénnen, aber niemand habe sie
anhoren wollen. Sie seien als Bittsteller behandelt worden, nicht als
Geschiadigte, die zur Aufklirung der Tatvorwiirfe einen Beitrag hitten
leisten kénnen. Am Nachmittag hitten sie aufgegeben und seien mit
dem Bus zurtick nach Minova gefahren.”®

Des Ofteren war mir berichtet worden, Grof3verfahren vor mobi-
len Gerichten lockten Trittbrettfahrer an, die behaupteten, auch ihnen
sei etwas zugestof3en, fiir das sie eine Wiedergutmachung verdient
hitten. Ich vermutete, dass belastende Aussagen eingehend auf ihre
Stichhaltigkeit gepriift wiirden, bevor man eine Anklage auf sie stiitzt.

70  Gesprach mit Basma und Niara, Juli 2016, Minova, Siid-Kivu.
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Allerdings hitte ich es nicht fiir moglich gehalten, dass die Behaup-
tung einer schweren Menschenrechtsverletzung von den Strafverfol-
gungsbehorden gar nicht erst zur Kenntnis genommen wird. Wenn
die beiden Frauen den weiten Weg aus Minova gekommen waren,
ohne dass man ihnen die geringste Beachtung schenkte, was sollte
man daraus folgern, aufer dass sich die Staatsanwaltschaft auf eine
Zeugenliste festgelegt hatte, ohne den Verlauf der Beweisaufnahme
abzuwarten?

Verstarkt wurden meine Zweifel durch das, was mir Geschidigte
in Minova, aber auch in Fizi iber ihre Erfahrungen im Zeugenstand
mitteilten. Auf meine Fragen, ob sie im Verfahren respektvoll behan-
delt und ob die Erwartungen, die sie mit dem Verfahren verbunden
hitten, erfiillt worden seien, sagten viele Geschidigte einfach nur ja
oder sie sagten nichts. Meine Versuche, mehr iiber das zu erfahren,
was im Prozess passiert war und welche Gefiihle die Befragungen aus-
gelost hatten, liefen ins Leere. Ein Bild, wie sie sich auf ihre Aussage
vorbereitet hatten, was wihrend der Befragung in ihnen vorgegangen
war oder wie sie mit dem vor Gericht Erlebten umgegangen waren,
konnte ich mir nicht machen. Das Gericht habe sie korrekt behandelt,
sagten mir die Frauen, und sie hitten durchaus »moralische Genug-
tuung« empfunden, als sie von der Verurteilung der Téter erfahren
hitten. Auch sei es richtig, dass man ihnen eine Entschiadigung zuge-
sprochen habe. Auf die Umsetzung des Urteils aber warteten sie bis
heute vergeblich.”! Warum aber lassen sich Geschidigte immer wieder
darauf ein, in einem gerichtlichen Verfahren belastende Aussagen zu
machen, wenn sie doch wissen, dass sie sich dadurch unwigbaren Ri-
siken fiir Leib und Leben aussetzen?

Im Dilemma, Ungerechtigkeit zu empfinden, sie aber nicht benen-
nen und sich daher auch nicht gegen sie wehren zu kénnen, kommt

71 Man wird die Frage stellen diirfen, ob das Ergebnis anders ausgefallen wire,
hitte das Gericht nicht ausschliefZlich aus méannlichen Richtern bestanden.
Wer das Richteramt mit dem Ideal der Unvoreingenommenheit verbin-
det, wird die Auffassung vertreten, dass Gender keine Rolle spielt, weil es
darum geht, die Person von der Sache zu trennen. Befiirworter*innen der
Differenztheorie dagegen werden argumentieren, dass »typisch weibliche«
Eigenschaften wie Umsicht und Empathie sich vorteilhaft im Umgang mit
Zeug*innen und Angeklagten auswirken kénnen. Vgl. Bahl, »Autoritit im
Richteramt und die )Feminisierung der Justiz«, S.139-144.
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die Entfaltung dessen zum Ausdruck, was Pierre Bourdieu symboli-
sche Macht genannt hat, eine Form von Macht, die sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Beherrschte nicht umhin kann, dem Herrschenden
zu geben, was dieser verlangt, da ihm schlichtweg die Erkenntnismit-
tel fehlen, das Wesen des Beherrschungsverhiltnisses zu erfassen.”?
Bei der Auslibung symbolischer Macht handelt es sich also um die
Ausnutzung einer kognitiven Disposition, die dazu fiihrt, dass eine
Person sich dem Willen einer anderen beugt, ohne dass ihr klar wird,
warum sie tut, was sie vielleicht gar nicht tun will. Man sollte meinen,
dass die Reaktion auf Unterdriickung Aufbegehren ist. Gegen die ei-
gene Ohnmacht aufzubegehren, ist indes nicht so einfach, wie man
glauben konnte, denn bevor man Handlungsmacht zuriickgewinnen
kann, muss das Geriist symbolischer Macht zum Einsturz gebracht
werden. Die Okonomie der symbolischen Giiter bleibt aber wirksam,
solange Mianner in der Lage sind, symbolisches Kapital zu akkumu-
lieren, und es Frauen nicht gelingt, sich der symbolischen Herrschaft
zu widersetzen. Was es braucht, ist nicht weniger als eine symboli-
sche Revolution, um die Karten neu zu mischen und Chancen gleich
zu verteilen.” Selbstredend miisste eine solche Verinderung auf allen
sozialen Feldern erfolgen, weil geschlechtsspezifische Gewalterfah-
rungen die Tendenz haben, sich feldiibergreifend fortzusetzen.

Bewertung

Was sich im Spatherbst 2012 in Minova zutrug, fiigte sich nahtlos in
das Bild ein, das man sich in der internationalen Offentlichkeit vom
Kongo gemacht hatte. Die britische Wochenzeitschrift The Economist,
bertihmt fiir ihre apodiktische Berichterstattung, bezeichnete den Os-
ten des Kongo auf dem Héhepunkt der Kimpfe im Dezember 2012 als
ein »elendes Durcheinander von bewaffneten Gruppen und Entbeh-
rungen«.”* Zu Ubergriffen auf die Zivilbevolkerung durch Angehérige
der FARDC war es allerdings auch zuvor schon vielfach gekommen.
Im Rahmen der Operation Umoja Wetu (2009) waren Truppen der

72  Bourdieu, Die minnliche Herrschaft, S. 66.
73  Loffler, »Transformationen mannlicher Herrschaftg, S.153, 162.
74 The Economist, »Eastern Congoc, S. 44-.
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FARDC und der Rwandan Patriotic Army (RPA) gemeinsam gegen
Stellungen der FDLR-Rebellen im Osten des Kongo vorgegangen,
im Rahmen der Operation Amani Leo (2010) waren es Einheiten der
FARDC mit Unterstiitzung der MONUC gewesen. Vertriebene schil-
derten Ubergriffe aller an den Kampfhandlungen beteiligten Parteien.
HRW berichtet, Zivilist*innen seien auf der Flucht geschlagen, ihrer
Habe beraubt, zum Tragen von Lasten oder zu anderen Dienstleistun-
gen gezwungen und sexuell missbraucht worden.”> Belangt wurde da-
fir niemand, was der Justiz den Vorwurf eintrug, sie lasse es zu, dass
die FARDC sich zu einem Staat im Staate entwickelten und auffithr-
ten, als seien sie unantastbar.

In der Literatur wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Mili-
targerichtsbarkeit in vielen Dingen von der Armeefiihrung abhingig
und gerade bei der Behandlung sensibler Dossiers politischem Druck
ausgesetzt sei, Spuren nicht weiterzuverfolgen. Auch stelle sich auf
der organisatorischen Ebene das Problem, dass ein Militirgericht nur
mit Offizieren besetzt werden konne, die dem Angeklagten im Rang
mindestens ebenbiirtig seien, was dazu fithre, dass die militirische
Fihrung in Ermangelung potenzieller Richter*innen Strafverfolgung
nicht wirklich fiirchten miusse.”® Manche Beobachter*innen gehen
noch einen Schritt weiter. Hiufig werde die prekire Sicherheitslage
als Grund dafiir genannt, dass die Menschen im Kongo nicht zu ihrem
Rechtkimen, aber zu den Hindernissen der Rechtsdurchsetzung zihl-
ten lingst auch so profane Dinge wie die Gerichtsgebiihren, die viele
Rechtsuchende nicht bezahlen kénnten, die Einschiichterung von
Zeug*innen, die Zahlung von Bestechungsgeldern oder die Verset-
zung von Armeeangehorigen, noch bevor es zum Prozess komme.””
Im Baraka-Prozess war es zwar gelungen, Offiziere der FARDC der
Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu tberfiihren.
Colonel Kibibi und drei weitere Offiziere waren zu langen Freiheits-
strafen verurteilt worden. Allerdings konnte sich das Gericht, wie wir
gesehen haben, bei der Verurteilung Kibibis auf eine Zeugenaussage
stlitzen, die ihn schwer belastete.

75 Human Rights Watch, Always on the Run, S. 23-33.
76  Morvan, »Quelle justice pour les victimes?«, S. 92.
77 Banwell, »Rape and Sexual Violence in the Democratic Republic of Congos,

S.45-58.
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Dagegen war im Minova-Verfahren nur einer der 14 angeklagten
Offiziere verurteilt worden, wegen eines Diebstahls, der in Anbetracht
der Umstinde als Kriegsverbrechen gewertet wurde. Dem Gericht war
keine Wahl geblieben, denn der Offizier hatte sich mit seiner Beute,
einem Motorrad, erwischen lassen. Fiir eine Verurteilung nach dem
Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit allerdings sah das Gericht
weder in diesem noch in den anderen Fillen eine ausreichende Grund-
lage, was angesichts des ausgedehnten Zeitraums der Ubergriffe und
des zielgerichteten Vorgehens der Soldaten verwundert. Dies umso
mehr, als das Gericht den Grundsatz der Vorgesetztenverantwortlich-
keit im Urteil ausfiihrlich in all seinen rechtlichen Bestandteilen er-
lduterte, eine umfassende Wiirdigung der Umstinde, unter denen die
Kommandeure davon absahen, dem Treiben der ihnen unterstellten
Truppen einen Riegel vorzuschieben, aber nicht vornahm.

Vieles deutet darauf hin, dass sich das Gericht mit den Offizieren
schon im Vorfeld geeinigt hatte. Die Offiziere wiirden dem Gericht
Listen mit den Namen der Soldaten vorlegen, die zum Appell nicht er-
schienen waren, diese Soldaten zu gegebener Zeit festnehmen und der
Justiz zum Auftakt des Prozesses iiberstellen. Im Gegenzug wiirde die
Kammer von einer Verurteilung der Offiziere nach dem Prinzip der
Vorgesetztenverantwortung absehen und die von der internationalen
Gemeinschaft gewiinschte Verurteilungsquote aus dem Kontingent
der angeklagten einfachen Soldaten erfiillen. Fiir eine solche Interpre-
tation des Geschehens spricht, dass das Gericht fiir eine Verurteilung
im Wesentlichen darauf abstellte, dass ein Angeklagter ausweislich
der vorgelegten Liste zum Zihlappell nicht erschienen war.”® Auch
die Diktion des Urteils stiitzt die Vermutung, dass man den Offizieren
eine Vorzugsbehandlung angedeihen liefs. Das Gericht stellte mehr
oder weniger summarisch fest, die befehlshabenden Offiziere hitten
ihre Pflicht, alles im Rahmen des Zumutbaren zu unternehmen, um
den Schutz der Zivilbevolkerung zu gewihrleisten, nicht verletzt. Wie
es zu dieser Auffassung kam, erklirte es aber nur in wenigen diirren

78  Cour Militaire Opérationnelle du Nord-Kivu, Urteil vom 5. Mai 2014, S.72:
»Dans le cas d’espéce, comme analysé dans 'examen des faits, il est reconnu
que les militaires ci-apres, absents de leurs unités au moment des faits, ont
commis des actes de spoliation des biens des victimes & Minova et ses en-
virons.«
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Sitzen. In Anbetracht der Umstinde, heif3t es in der entscheidenden

Passage des Urteils, hitten die Offiziere das Risiko, ihre Truppen allein

zu lassen, nicht eingehen kénnen und ihre Truppen auf die Suche nach

Deserteuren zu schicken, hitte alles nur noch schlimmer gemacht.”®

Wie aber hitte es schlimmer kommen konnen fiir Alika, die mehrfach

vergewaltigt worden war und sich nun miiht, das Kind grofSzuziehen,
das in dieser Gewalt gezeugt worden war? Oder fiir Bora, die alles ver-
gessen will und sich in einem Leben einzurichten sucht, in dem sie

nicht einmal das Bett ihr Eigen nennen kann, in dem sie schlaft?

Es verstort, dass die Kammer fiir die mehr als 300 Geschidigten,
die im Verfahren ausgesagt hatten, kein Wort des Trostes findet, aber
den Offizieren ihre Wertschitzung ausdriickt. Ohne ihren Willen zur
Aufklirung, fithren die Richter aus, hitte man die Soldaten, die sich
iiber Befehle hinweggesetzt hitten und zum Appell nicht erschienen
seien, nicht dingfest machen konnen. In der Literatur wird gemut-
mafst, dass auf das Gericht Druck ausgeiibt worden sein konnte mit
dem Ziel, Offiziere straffrei davonkommen zu lassen.?° Auf der Ebene
der Offiziere ein Exempel zu statuieren, war in Minova, anders als in
Baraka, also nicht vorgesehen. Was aber konnte das Gericht bewogen
haben, gegeniiber den Offizieren Milde walten zu lassen?

Zum einen hatte sich die militirische Ausgangslage geindert,
denn nach dem Zusammenbruch des M23 im November 2013 war —
anders als nach der Integration des CNDP in die FARDC im Mirz
2009 — von einer Gefahr durch meuternde Truppenteile nicht mehr
auszugehen. Zum anderen waren die Selbstreinigungskrifte der Mi-
litarhierarchie bereits mit der Absetzung des Oberbefehlshabers der
Landstreitkrifte der FARDC, General Gabriel Amisi Kumba (Tango
Four), im November 2012 aufgebraucht. Tango Four war im Amt nicht
mehr zu halten gewesen, nachdem sich Hinweise verdichtet hatten,
dass er Korruption in den FARDC begiinstigt hatte.®! In Sicherheits-

79 Cour Militaire Opérationnelle du Nord-Kivu, Urteil vom 5.Mai 2014,
S.80-83. Der Schliisselsatz findet sich auf S.82: »La Cour estime que dans
les circonstances qui prévalaient en ce moment-13 les prévenus ne pouvaient
prendre le risque de laisser leurs hommes seuls ou les envoyer a la recherche
des indisciplinés parce que cela n’aurait fait qu’envenimer la situation.«

80 White, Fighting Impunity for Sexually Violent Crimes whilst Upholding the
Right to a Fair Trial, S. 25.

81 Simons, »"Democratic Republic of the Congog, S.243.
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kreisen wird kolportiert, er habe den Siegeszug des M23 durch Waf-
fenverkiufe aus dem Bestand der FARDC iiberhaupt erst moglich
gemacht. Ein gerichtliches Verfahren wurde wegen dieser Vorwiirfe
allerdings nie er6ffnet. Der General blieb unbehelligt und setzte seine
Karriere in den FARDC fort, als sei nichts geschehen. In die Schlagzei-
len kam Tango Four zuletzt im August 2017. Die Expert*innengruppe
der Vereinten Nationen hatte Material zusammengetragen, das eine
Beteiligung Amisis an einer Goldmine in der Provinz Tshopo im Nord-
osten des Kongo nahelegt.®? Angehorigen der FARDC ist nach den Be-
stimmungen des Code minier (2002) eine Minenbeteiligung oder die
Aufnahme geschiftlicher Beziehungen zu den Betreibern einer Mine
im Kongo untersagt. Strafrechtliche Konsequenzen hatte auch diese
Episode nicht.

Wie Straflosigkeitin den FARDC Einzug hielt, erliutern die Auto-
ren eines Aufsatzes zur Reform des Sicherheitssektors. Die kongolesi-
sche Regierung habe wenig Interesse, innerhalb der Sicherheitskrifte
Kontroll- und Kommandostrukturen aufzubauen. Es gehe nicht um
Disziplin, sondern um personliche Loyalitit.®® So erklirt sich das
mangelnde Interesse an der Verurteilung der Offiziere, die immerhin
aus Minova nicht weggelaufen waren. Aber konnte das Minova-Ver-
fahren nicht wenigstens als Meilenstein fiir den Kampfum die Rechte
der Geschidigten in die Justizgeschichte des Kongo eingehen?

In Gesprichen mit Mitarbeiter*innen lokaler und internationa-
ler Nichtregierungsorganisationen war mir immer wieder versichert
worden, dass die Frauen aus ihrem Auftritt vor dem Gericht in Mi-
nova Kraft geschopft hitten. Gerade fiir die Opfer sexueller Gewaltin
Post-Konfliktgesellschaften habe es eine »nbefreiende Wirkung«, wenn
sie an justizférmigen Verfahren mitwirkten. Geschidigte, denen vom
Gerichtvermittelt werde, sie hitten eine Aussage gemacht, auf die sich
eine Verurteilung stiitzen lasse, sihen sich in ihrem Gefiihl, was Recht
und Unrechtist, bestitigt. Auch waren mir Studien in Erinnerung, die
zu belegen schienen, dass die Art und Weise, wie Gewaltopfern in ge-
richtlichen Verfahren begegnet wird, durchaus Auswirkungen auf den

82 United Nations Security Council, »Final Report of the Group of Experts on
the Democratic Republic of the Congo«, S/2017/672, S. 22—23 (§§ 102-105).

83 Hoebeke/Boshoff/Vlassenroot, mMonsieur le Président, vous n’avez pas
d’armée, S. 125.
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seelischen Heilungsprozess haben kann. Jo-Anne Wemmers behaup-
tet, dass ein Gericht, das Uberlebenden von Gewalt im Rahmen einer
Zeugenbefragung Respekt bekundet und Sorge um ihr Wohlbefinden

erkennen lisst, das Risiko einer Retraumatisierung erheblich senken

und ihr Selbstwertgefiihl deutlich steigern kénne.?* Ein Auftritt vor
Gerichtkann aber auch das Gegenteil bewirken. Was die Opfer sexuel-
ler Gewalt den Glauben in die Giiltigkeit des Rechts verlieren lisst, ist

die Erfahrung, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie von dem be-
richten, was ihnen angetan wurde, oder dass ihnen entgegengehalten

wird, wer sich zu benehmen (oder richtig anzuziehen) wisse, werde

sich auch spiter nicht grimen miissen.®> Im Umgang der Gerichte mit
Zeug*innen, die tiber sexuelle Gewalt Auskunft geben sollen, spiegeln

sich die Probleme, die beim Ubertragen eines modernen Sexualstraf-
rechts auf eine traditionelle Gesellschaft auftreten.

Auch sind Menschenrechte und die entsprechenden Durchset-
zungsmechanismen, die Midchen und Frauen vor Gewalt bewahren
sollen, »blind gegeniiber dem Schmerz, den Gesetz und Justiz verur-
sachen konnen, der Liicke, die sie hinterlassen, der Kontrolle, die sie
ausiiben«.®® In einem Dokumentarfilm, den Thierry Michel und Co-
lette Braeckman iiber den spiteren Nobelpreistriger Denis Mukwege
machten, findet sich eine Szene, die einen Verteidiger zeigt, der vor
einem mobilen Gericht die Glaubwiirdigkeit einer Zeugin zu erschiit-
tern versucht, indem er argumentiert, diese habe wohl kaum, wie sie
behaupte, nach Hilfe rufen kénnen, wenn sie vom Angeklagten zum
Oralsex gezwungen worden sei.?” Die Kamera blendet ab, aber selbst
als Zuschauer*in fiihlt man den Stich, den eine solche Argumentation
bei der Frau verursacht haben muss, die es auf sich genommen hatte,
im Prozess als Zeugin auszusagen.

Die Geschidigten, mit denen ich in Minova und Fizi sprach,
machten keinen Hehl daraus, dass sie sich vom Gericht und den Ver-
tretern internationaler Organisationen unverstanden fithlten. So nah
man den Schauplatz des Prozesses auch an ihr Zuhause herangeriickt

84 Wemmers, »Restoring Justice for Victims of Crimes against Humanityy,
S.39—41.

85 Chinkin, »Gender-Related Crimesq, S.123-124.

86 Mibenge, Sex and International Tribunals, S.158-159.

87 Der Film kam im Mirz 2015 unter dem Titel L homme qui répare les femmes —
la colére d’Hippocrate in die Kinos.
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hatte, der Ausgang des Verfahrens l5ste keines ihrer Probleme. Im Ge-
genteil. Uber Nacht standen die Frauen im Mittelpunkt eines 6ffent-
lichen Interesses, das oft alles andere als wohlmeinend war. Es wurde
erwartet, dass sie ihr Innerstes nach aufSen kehrten. Taten sie es, gab
man ihnen die Schuld fiir das Geschehene. Taten sie es nicht, kamen
sie mit dem Gesetz in Konflikt, denn auf ein Zeugnisverweigerungs-
recht konnten sie sich in der Regel nicht berufen. Weder das Gericht
noch die Mitarbeiter*innen der Vereinten Nationen und der interna-
tionalen Nichtregierungsorganisationen, die gekommen waren, um
die Gerichtsverfahren in Minova und Baraka zu unterstiitzen, erkann-
ten, welch tiefgreifende Spuren die Taten in den Biografien der Opfer
hinterlassen hatten. Gerechtigkeit war ihnen versprochen worden,
aber nach der Urteilsverkiindung kam niemand zurtck.
Interventionen internationaler Akteure sind nicht grundsitzlich

schlecht. Statt aber das Augenmerk auf die Ahndung geschehenen
Unrechts mit strafrechtlichen Mitteln zu legen, also die Durchfiith-
rung eines formalisierten Verfahrens zur Feststellung individuell
vorwerfbarer Schuld, wire man besser beraten, sich auf etwas ande-
res zu konzentrieren, nimlich die Aufdeckung der Bedingungen, die
systematische Gewaltausiibung moglich gemacht haben. Ohne dass
es ausgesprochen wird, ist die Vornahme oder Erduldung sexueller
Handlungen fiir die internationale Offentlichkeit der zentrale An-
kniipfungspunkt. Auf Maf3nahmen zur wirtschaftlichen und sozialen
Rehabilitierung der Opfer aber wartet man oft vergeblich. Ebenso auf
das Anerkenntnis einer historischen Schuld, auf dessen Grundlage ein
Dialog tiber das Phinomen der Straflosigkeit in Gang kommen konnte.
Weil es ohne die Aufarbeitung von Schuld aber keine Vers6hnung ge-
ben kann und ohne ein Wissen um das, was passiert ist, keine Schuld,
mochte ich im nichsten Kapitel auf das Recht auf Wahrheit eingehen.
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5 Das Mutarule-Verfahren
und ein Recht auf
Wahrheit
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In der Nacht vom 6. auf den 7.Juni 2014 ereignete sich in Mutarule,
einem kleinen Ort im Siiden der Provinz Siid-Kivu, ein Massaker, bei
dem 37 Menschen ums Leben kamen. In einem Beet am Ortsrand ste-
hen 32 Kreuze, eines fiir jeden der Menschen, die in einem Massen-
grab ihre letzte Ruhestitte gefunden haben. Funf weitere Menschen
erlagen spiter ihren Verletzungen. Threr wird hier nicht gedacht. Ge-
geniiber, auf der anderen StrafSenseite, haben die FARD C einen Posten
eingerichtet. Wer kommt, um der Opfer zu gedenken, tut dies nicht
unbeobachtet.

Das Massaker in Mutarule verstorte mich nachhaltiger als das, was
in Fizi oder Minova geschehen war. Den Angreifern war es offensicht-
lich darum gegangen, Menschen nicht nur zu verletzen, sondern so
viele wie moglich zu t6ten. Auch waren in Mutarule nach Lage der
Dinge nicht Fremde, sondern Nachbarn tibereinander hergefallen. Im
Osten des Kongo gibt es seit jeher Interessenkonflikte zwischen Vieh-
hirten und Ackerbauern, Streit um zertrampelte Felder, weggefres-
senes Saatgut und versperrte Wege. In der Wissenschaft sind unter-
schiedliche Modelle der Landnutzung als Konfliktursache anerkannt.
Die Unvereinbarkeit von Nutztierhaltung und Landwirtschaft, riso-
niert ein Kenner der Lage, gebe regelmifdig Anlass zu gewaltsamen
Konflikten.! Vieles aber von dem, was in Mutarule in jener Nacht
geschah, ist nie aufgeklirt worden. Zwar wurde ein mobiles Gericht
eingesetzt, das zwei der insgesamt sieben Angeklagten zu langen Frei-
heitsstrafen verurteilte. Wie es aber zu dem Massaker kam und wer es
ausfiihrte, erhellte das Verfahren nicht. Auch das Kongo Tribunal, ein
Dokumentarfilm mit multimedialem Begleitprojekt, der in Europa
fiir grofSes Aufsehen sorgte, hat auf seiner Suche nach Wahrheit viele
Fragen nur gestreift. Insbesondere eine geschichtliche Betrachtung
kommt zu kurz, was insofern erstaunt, als lokale Konflikte im Osten
des Kongo eine lange Tradition haben.

In diesem Kapitel méchte ich zunichst die Fakten zum Geschehen
in Mutarule zusammentragen und erliutern, warum es fiir die gesell-
schaftliche Aufarbeitung schwerer Menschenrechtsverletzungen so
wichtig ist zu verstehen, was passiert ist. Im Weiteren werde ich Stel-
lung zu der Frage beziehen, welchen Beitrag das mobile Gericht zur
Aufklirung des Mutarule-Massakers leisten und warum das Kongo

1 Williams, War and Conflict in Africa, S. 111.
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Tribunal seinen Anspruch, die Hintergriinde des Massakers aufzude-
cken, nicht einlésen konnte. SchliefSlich werde ich die Puzzlesteine
neu zusammensetzen und den Versuch unternehmen, offen geblie-
bene Fragen zu beantworten.

Tatkomplex Mutarule

Das Verfahren zum Massaker in Mutarule ist den Bewohner*innen
des Dorfes auf viele Fragen eine Antwort schuldig geblieben. Spites-
tens in der Urteilsverkiindung hitte man sich gewiinscht zu erfahren,
warum mehr als drei Dutzend Menschen hatten sterben miissen und
wer die Taten begangen hatte. Das mobile Gericht aber fithrt dazu
nichts aus. Fest steht, dass dem Angriff auf das Dorf ein vol de vaches
vorausgegangen war, ein Viehdiebstahl. Es heif3t, aus einer Herde der
Volksgruppe der Banyamulenge seien sieben Rinder gestohlen wor-
den. Von Angehorigen der Volksgruppe der Bafulero, sagen die einen,
von Kimpfern der Mayi-Mayi, sagen die anderen. Barundi und Ban-
yamulenge sind in der Mehrheit Viehhirten, Bafulero tiberwiegend
Ackerbauern. Eine Studie mit dem Titel Cows and Guns kommt zu
dem Schluss, die Lage im Stiden der Provinz Siid-Kivu habe sich im
Laufe der Jahre derart zugespitzt, dass die Volksgruppe der Banyamu-
lenge die Mayi-Mayi-Milizen nicht mehr als eigenstindigen Akteur
betrachteten, sondern als ausfithrendes Organ der jeweiligen Volks-
gruppe, aus der sie sich rekrutierten, schliefdlich seien sie deren batoto,
also Kinder, die gegen den Willen der Eltern nicht handeln kénnten.
Jeder Viehdiebstahl werde als »existenzielle Bedrohung« gewertet, als
Kriegserklirung einer rivalisierenden Gruppe, der es zu begegnen
gelte.? Aus dem Umstand, dass die Mayi-Mayi der Rusizi-Ebene zum
uberwiegenden Teil der Volksgruppe der Bafulero angehéren, muss
geschlossen werden, dass von einem gewohnlichen Diebstahl auszu-
gehen den Bestohlenen von Anfang an die Bereitschaft fehlte. Was an-
derswo als Eigentumsdelikt behandelt worden wire, nahm in der Ru-
sizi-Ebene unverziiglich Ziige eines ethnischen Konfliktes an. Wenn
es also heif3t, die Banyamulenge hitten umgehend die Suche nach den

2 Verweijen/Brabant, »Cows and Gunsg, S.16.
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sieben gestohlenen Rindern aufgenommen, muss man annehmen,
dass sie sich bewaffnet hatten und nach Vergeltung trachteten.

Wenige Stunden vor dem Massaker wurden Schiisse aus der Ort-
schaft Tenge-Tenge im Groupement Luberizi gemeldet. Es verbrei-
tete sich die Nachricht, dass die Banyamulenge ihre Rinder wieder-
erlangt und dariiber hinaus auch Rinder der Bafulero erbeutet hitten.
Am Abend wurde der iberwiegend von Bafulero bewohnte Ortsteil
Mutarule II von drei Seiten eingeschlossen. Die im Ort stationierten
Soldaten zogen sich zurlick, entgegen den Versicherungen, die sie der
Bevolkerung gegeben hatten. Zwischen 21.30 und 23.00 Uhr drangen
bewaffnete Minner in das Dorf ein. In Gruppen zogen sie los, brachen
Tiren auf und nahmen alles an sich, was sich zu Geld machen lief3,
selbst die Musikinstrumente des Kirchenorchesters. Hiitten wurden
angeziindet, wehrlose Menschen mit Macheten niedergemetzelt oder
mit Stocken zu Tode geschlagen.® Besonders viele Opfer gab es in
der Kirche, in die sich Gliubige in der irrigen Annahme, dort werde
ihnen nichts geschehen, gefliichtet hatten, und auf dem Feld davor,
wo wegen des anbrechenden Pfingstwochenendes eine Gebetswache
abgehalten wurde. Auch unter den Patient*innen der 6rtlichen Kran-
kenstation gab es Opfer zu beklagen. Der Angriff dauerte tiber fiinf
Stunden, bis 3.00 Uhr in der Friih.

Am Morgen des 7.Juni begann der Abtransport der Verletzten.
Insgesamt wurden 27 Uberlebende zur medizinischen Erstversorgung
nach Uvira und Bukavu gebracht. Im Einsatz waren ein Rettungs-
wagen aus Sange, Fahrzeuge des Generalstabs der FARDC aus Uvira
sowie ein Helikopter der MONUSCO aus Bukavu. Die Toten wurden
geborgen und in Plastiksicke verstaut, die das Rote Kreuz zur Verfii-
gung gestellt hatte. Am darauffolgenden Tag wurde mithilfe eines eilig
herangeschafften Baggers am Ortsrand eine Grube ausgehoben, in der
die Toten beigesetzt wurden. Der designierte Vizegouverneur war zu-
gegen, ebenso der Innenminister der Provinz, aber niemand dachte
daran, den Tatort oder die Leichen einer forensischen Untersuchung
zu unterziehen. Wichtige Beweismittel gingen so verloren.

Alsich Mutaruleim Juli 2017 besuchte, hatte die Trockenzeit gerade
erstbegonnen, aber die Rusizi-Ebene war bereits ausgedorrt. Weit und

3 Gespriche mit Bewohnern von Mutarule 11, Juli 2017, Mutarule und Sange,
Sid-Kivu.
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breit gab es keinen Schutz vor der Sonne, bis hin zu den Bergen am Ho-
rizont, wo dem Vernehmen nach Kimpfer*innen der FDLR und Mayi-
Mayi ihre Lager unterhalten. Auf der anderen Seite des Rusizi-Flusses,
in Burundi, treiben die Forces Nationales de Libération (FNL) ihr Un-
wesen, eine Rebellengruppe, die sich die Befreiung Burundis auf die
Fahnen geschrieben hat, aber landlaufig eher mit anderen Dingen in
Verbindung gebracht wird, etwa dem Massaker in Gatumba, das im
August 2004 iiber 150 aus dem Kongo gefliichtete Banyamulenge das
Leben kostete.* Mittendrin in dieser kargen Landschaft, 45 Kilometer
nordlich von Uvira und in zwei Hilften geschnitten von der Natio-
nalstraf3e 5, die von Bukavu nach Lubumbashi fiihrt, liegt Mutarule,
ein kleiner Ort mit wenigen hundert Einwohnern. Der Ortsteil Muta-
rule I, von Bukavu aus kommend links von der Straf3e, wird iiberwie-
gend von Barundi und Banyamulenge bewohnt, der andere Ortsteil,
Mutarule I1, rechts der Strafde, vornehmlich von Bafulero.

Der chef devillage, der Ortsvorsteher, empfing den angekiindigten
Besucher vor seinem Haus. Er fithrte mich durch den Ort, zeigte mir
die Kirche, die Krankenstation und die Ruinen ausgebrannter Lehm-
hiitten. Auf die vielen unbewohnt wirkenden Hiuser angesprochen,
sagte er, die Sicherheitslage in der Gegend mache den Menschen zu
schaffen. Viehdiebstihle seien an der Tagesordnung, auch Entfiih-
rungen gegen Losegeld. Er zuckte mit den Schultern. »Wom Frieden
sind wir noch weit entfernt.« AnschliefSend sprach ich mit Pascal, dem
Pfarrer der protestantischen Kirche in Mutarule, ein Augenzeuge des
Massakers. Als gegen 21.30 Uhr Schiisse fielen, erzihlte er, sei Panik
ausgebrochen. Auch er sei losgerannt. Erst als er im Nachbarort ange-
kommen sei, habe er bemerkt, dass er am Bein verletzt war. »Ich weif3
nicht, was mich getroffen hat, ob es ein Hieb mit der Machete war oder
eine Kugel. Ich bin mit dem Leben davongekommen, aber anderen ist
die Flucht nicht gegliickt.« Unter denen, die am nichsten Morgen ge-
funden wurden, war Pascals Bruder, dessen Frau und einer ihrer da-
mals zwei Monate alten Zwillinge. Der andere gehort zu den 43 Voll-
waisen, die das Massaker hinterlassen hat.

Pascal selbst ist Vater von acht Kindern. Erst ein Jahr nach der Tat
fand er die Kraft, in seine Gemeinde zuriickzukehren, eine Riickkehr,
wie es scheint, in darmliche Verhiltnisse. An dem Tag, an dem ich ihn

4 Muvumba Sellstrém, Stronger than Justice, S.18s.
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traf, trug er ein Hemd, dessen Kragen zerschlissen war, eine Hose mit
Flicken und ein abgewetztes Paar Schuhe. An Unterstiitzung fiir die
Opfer habe es nicht gemangelt, sagte er. In den Nachbargemeinden
und auch in Bukavu habe man fiir die Menschen, die in jener Nacht
alles verloren hitten, Geld und Kleidung gesammelt, auch Haushalts-
gegenstinde wie Schiisseln und Teller. Wenn er heute predigt, sagt
er, fallt es ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Man nimmt es
Pascal ab, dass er den Mitgliedern seiner Gemeinde Trost spenden und
sie mit ihren Angsten nicht allein lassen will. Allerdings macht er da-
bei den Eindruck, als habe er selbst Hilfe nétig.

Schliefdlich redete ich mit Francine und Bizima, zwei Frauen, die
mir {iber eine Gewihrsperson ausrichten liefSen, dass sie mir von den
Ereignissen in Mutarule zu erzihlen bereit seien, aber Angst hitten,
mit mir gesehen zu werden. Ich traf sie in einem Nachbarort. Frangine,
43 Jahre alt und Mutter von sechs Kindern, wirkte selbstbewusst und
resolut. Sie erzihlte mir, dass sie am Nachmittag des Massakers in eini-
ger Entfernung Schiisse horte. Am Abend liutete die Kirchenglocke.
Wenig spiter horte sie wieder Schiisse, diesmal ganz in der Nihe. Sie
war schwanger und verbarrikadierte sich mit den Kindern im Haus.
Es nutzte nichts. Vor dem Haus rottete sich eine Gruppe Minner zu-
sammen und brach die Tiire auf. Man nahm Frangine das Mobiltele-
fon weg und die Handtasche, in der sich ihr Geld befand. Dann schoss
man ihr unvermittelt in den Bauch und versetzte ihr mit dem Messer
zwei Stiche in die Seite. Auch eines ihrer Kinder, damals vier Jahre alt,
wurde mit dem Messer verletzt. Francine weifs nicht mehr, wie lange
der Uberfall dauerte, aber sie erinnert sich, dass einer der Minner, die
vor dem Haus gestanden hatten, hereinkam und die Angreifer zur Eile
mahnte. Warum sie sich an Frauen und Kindern vergriffen, fragte er.
Sie sollten gefilligst losziehen und sich die Midnner vornehmen.

Nach dem Uberfall lag Francine in ihrem eigenen Blut und wartete
auf Hilfe. Erst am Morgen des nichsten Tages wurde sie nach Bukavu
gebracht und notoperiert. Francine zeigte mir Fotos, eines von ihr auf
dem Bett der Krankenstation, zwei weitere von dem ungeborenen
Kind, das man nicht hatte retten konnen. Nach sieben Wochen wurde
sie aus dem Krankenhaus entlassen. Fiir die Kosten der Heilbehand-
lung kam das Rote Kreuz auf. Sonst erhielt sie keinerlei Unterstiitzung,
nicht von staatlicher Seite, nicht von der MONUSCO und auch nicht
von lokalen oder internationalen Nichtregierungsorganisationen. Mit
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dem Verfahren vor dem mobilen Gericht, in dem sie als Zeugin gehort
wurde, verband Francine den Gedanken an Wiedergutmachung, eine
Hoffnung, sagt sie, die bitter enttauscht wurde. »Ich bin nach Uvira
gefahren und habe vor Gericht ausgesagt. Ich habe mich dadurch in
Gefahr gebracht, aber bis heute weifd ich nicht, ob ich den Prozess ge-
wonnen oder verloren habe.« Francine hat bei null wieder anfangen
miissen, und seit der Operation, bei der sie ihr Baby verlor, kann sie
keine schweren Arbeiten mehr verrichten und fillt fiir die Feldarbeit
aus. Fir die Schule der Kinder ist kein Geld iibrig. Als ihr Mann vor
einiger Zeit starb, hat die Familie sie mit dem jiingeren Bruder ver-
heiratet.

Das zweite Gesprach fiihrte ich mit Bizima, 22 Jahre alt, verhei-
ratet und Mutter einer 18 Monate alten Tochter, die sie fiir einige
Stunden in Obhut gegeben hatte, um mich treffen zu konnen. Bizima
trug ein farbig gemustertes Kleid und ein Tuch um die Schultern. Sie
machte jedes Mal eine Pause, wenn man etwas fiir sie aus dem Kifu-
lero iibersetzt hatte. Uber das, was sie erlebt hatte, zu sprechen, fiel ihr
sichtlich schwer. Am Abend des Massakers hatte sie sich mit anderen
Glidubigen auf dem Feld neben der Kirche zum Gebet eingefunden.
Als sie Schiisse horte, suchte sie in einem Haus in der Nachbarschaft
Schutz. Eine Gruppe Minner verfolgte sie und brach die Tiir auf. Mit
einem Messer versetzte man ihr einen Stich in die Seite und einen in
die Brust. Am nichsten Morgen wurde sie vom Roten Kreuz in das Re-
ferenzkrankenhaus nach Bukavu gebracht. Nach drei Monaten wurde
sie entlassen. Die Heilbehandlung wurde ihr nicht in Rechnung ge-
stellt, aber eine andere Form der Unterstiitzung hat sie nicht erhalten.
Noch heute verursachen ihr die Verletzungen, die sie davongetragen
hat, Schmerzen.

Bizima wurde von dem mobilen Gericht als Zeugin vernommen.
Sie versprach sich von ihrer Aussage vor Gericht, dass die Manner, die
sie angegriffen hatten, in Zukunft von ihr ferngehalten wiirden. Die
Tidter aber gingen straffrei aus. Bizima konnte sie bei der Gegeniiber-
stellung nicht identifizieren. Es sei dunkel gewesen und sie habe die
Minner nicht gut sehen kénnen. Daher habe sie vor Gericht nicht mit
dem Finger auf sie zeigen konnen. Sie erkenne sie aber an der Stimme,
wenn sie ihnen im Ort begegne. Vom Ausgang des Verfahrens ist
Bizima enttduscht. Zwar lebt sie wieder im Haus ihres Mannes in
Mutarule, aber nichts ist mehr wie zuvor, und Angst beherrscht das
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Leben der Familie. Zum Abschied sagte mir Bizima, sie wisse, dass sie
nichts tun kénne, aber es mache sie wiitend, gezwungen zu sein, den
Blick zu senken und so zu tun, als sei nichts von dem passiert was sie
nachts noch immer aus dem Schlaf aufschrecke.

Frangine und Bizima sind nicht die Einzigen, die mit dem Verfah-
ren, das vor einem mobilen Gericht zu den Ereignissen in Mutarule
abgehalten wurde, Hoffnungen verbanden, die nicht erfiillt wurden.
Auch andere Uberlebende des Massakers zeigten sich im Gesprich
enttauscht. Eine Entschidigung habe man nicht erhalten, nicht einmal
einen Betrag, den man als Geste des guten Willens bezeichnen kénne.
Um die Interessen der Opfer zu vertreten, habe man ein Komitee ge-
griindet, aber wie man die Finanzierung sicherstellen knne, sei noch
nichtklar. Der »weif3e Elefantim Raume, das Thema, iiber das zureden
alle meine Gesprachspartner*innen vermieden, war sexuelle Gewalt.
Es schien, als habe sich herumgesprochen, was die Geschidigten in
den Verfahren in Baraka und Minova durchgemacht hatten. Auch auf
Nachfrage war nichts zu erfahren. Es gebe keine Erkenntnisse, sagte
man mir, man habe nichts beobachtet, es sei alles gesagt. Und wenn es
in jener Nacht in Mutarule doch zu sexuellen Ubergriffen gekommen
sei, fiigte einer meiner Gesprachspartner vielsagend hinzu, hitten die
Betroffenen allen Grund, es fiir sich zu behalten.

Wenn man die Angst der Geschidigten vor Vergeltung ernst
nihme, miisste man ihnen freistellen, vor Gericht auszusagen. Im
Strafprozess ist Zeug*innen zu schweigen aber nur gestattet, wenn
sie andernfalls Gefahr liefen, sich selbst oder einen nahen Angehori-
gen zu belasten. Die Pflicht, vor Gericht die Wahrheit zu sagen, folgt
aus dem Rechtsstaatsprinzip, schliefSlich sollen Gerichtsurteile nicht
Ausdruck willkiirlicher Entscheidungen sein, sondern auf der Grund-
lage einer sorgsamen Subsumierung eines liickenlos ermittelten Sach-
verhaltes unter das Gesetz ergehen. Welche Wahrheiten ein Prozess
zutage fordere, sagte mir ein Staatsanwalt in Bukavu in einem Hin-
tergrundgesprich, konne nicht im Ermessen der Geschidigten liegen,
und dass Verbrechen ungesithnt bleiben, kénne sich eine Rechtsge-
meinschaft nicht leisten.

Wer aber in Post-Konfliktgesellschaften wie dem Kongo ein
Wahrheitsmonopol fiir sich in Anspruch nimmt, lduft Gefahr, dem
Rechtsfrieden mehrzu schaden als zu nutzen. Die normstabilisierende
Wirkung des Strafrechts komme in Ubergangsgesellschaften nimlich
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nicht oder nur sehr bedingt zum Tragen, erldutert der Strafrechts-
wissenschaftler Ulfrid Neumann. Zuvor als verbindlich anerkannte
Normen seien »verdriangt oder iiberlagert« worden und entsprechend
dinn sei die normative Grundlage, auf die der Staat seinen Strafan-
spruch stiitzen konne.®> Ziel der Transitional Justice ist es daher, in
Ubergangsgesellschaften einen Neuanfang zu erméglichen, und zwar
dadurch, dass nicht nur strafrechtlich vorwerfbare Schuld festgestellt,
sondern aus den Fehlern der Vergangenheit fiir die Zukunft gelernt
wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn strafrechtliche Verfolgung
wegen der Anzahl der begangenen Verbrechen nicht realisierbar oder
wegen der politischen Machtverhiltnisse nicht opportun erscheint.
Aber was bedeutet das fiir den Kongo und welche Rolle spielen mobile
Gerichte bei der Aufklirung geschehenen Unrechts?

Das Recht zu erfahren, was geschehen ist

Im Kongo gibt es kaum eine Familie, die nicht von den Wirren des
Krieges erzdhlen kann und von den Wunden, die er geschlagen hat.
Aber Zeit, davon zu erzihlen, haben die Menschen nicht, denn das,
was man Alltag nennen konnte, stellt sich nicht ein. Der Anthropo-
loge Filip de Boeck gibt einen Eindruck von den Umstinden, in de-
nen die Bewohner der Hauptstadt Kinshasa zu leben gezwungen sind.
Abends geht man zu Bett, und wenn man am Morgen aufwacht, muss
man sich auf alles Mégliche einstellen. Der Cola-Verkdufer von gegen-
iber ist beim Stehlen erwischt und kurzerhand aufgekniipft worden;
ein Haus istim Starkregen eingestiirzt; das Geld, mit dem man gestern
noch etwas kaufen konnte, ist heute nichts mehr wert; Soldaten sind
in der StrafSe aufmarschiert und lassen die Anwohner nicht passieren.®
Was los ist, erklart einem niemand, aber jede Fehleinschitzung kann
das Leben kosten.

Unvorhersehbar ist die Lage aber nicht nur in der Millionenme-
tropole Kinshasa, sondern auch im Osten des Landes, wo die FARDC
sich bis heute Scharmiitzel mit bewaffneten Gruppen liefern. In ab-

5 Neumann, »Strafrechtliche Grundlagenprobleme der »Ubergangsjustiz«,
S.384-38s.
6  DeBoeck/Baloji, Suturing the City, S.66-67.
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gelegene Regionen wagen sich humanitire Organisationen ohne de-
tailliertes Einsatzkonzept nicht mehr hinein, und auch in den Stadten
kann die Lage jederzeit eskalieren. Bei Tagesanbruch treibt die Men-
schen die Sorge um, ob sie sich eine warme Mahlzeit werden leisten
koénnen, nach Einbruch der Dunkelheit die Angst vor dem Gang nach
Hause. Unentwegt rauscht radio trottoir, die Geriichtekiiche, verbrei-
tet Verschworungserziahlungen und oft baren Unsinn. Nicht jeden
Tag geschieht etwas Schlimmes, aber nichts ist jemals auszuschliefSen,
denn stets liegt etwas in der Luft. »Bien ca passe ou ca se casse«, sagt
man im Kongo. Entweder geht es gut — oder es geht kaputt.

Krieg habe ich im Kongo nichtals Zustand erlebt, sondern als Pro-
zess, der sich in Zyklen vollzieht, in Gewohnheiten, die sich ausge-
prigt haben, in Verhaltensweisen, die auch dann noch Bestand haben,
wenn Kampfhandlungen nicht mehr stattfinden. Teresa Koloma Beck
beschreibt, wie die Menschen wihrend des Biirgerkrieges in Angola
(1975-2002) Uberlebensstrategien entwickelten und Dinge nicht
mehr taten, die sie sonst getan hatten, weil sie fiirchteten, diese Dinge
zu tun, kénne den Argwohn der Kriegsparteien erregen. So gaben sie
in den Dorfern die Gewohnheit auf, Ratsversammlungen einzuberu-
fen oder auf der StrafSe in Gruppen zusammenzustehen. Im Alltags-
gesprich wurden die Dinge nicht mehr beim Namen genannt, sondern
in Codes verpackt oder beschwiegen. Eine solche Umstellung des Ver-
haltens bleibt, wie die Autorin vermutet, nicht ohne Folgen fiir die
soziale Ordnung einer Post-Konfliktgesellschaft. Die Art und Weise,
wie Menschen sich und andere erleben, verindert sich und damit auch
der Rahmen, in dem sich Wertesysteme ausbilden. Wie tief diese Ver-
inderungen gehen, wird daran deutlich, dass auch nach Beendigung
des Konfliktes so manche Handlungsweise erhalten bleibt, die ihren
eigentlichen Sinn verloren hat.” Das ist nicht unproblematisch, weil
sich in den alltiglichen Misstrauensbekundungen eine Grundhaltung
manifestiert, die einer Uberwindung des Konfliktes im Weg stehen
kann.

Das Konzept der Transitional Justice ist in den letzten 30 Jahren
weltweit zum Leitbild fiir die Ausgestaltung politischer Ubergangs-
prozesse geworden und hatim Diskurs der Aufarbeitung geschehenen
Unrechts zu einer Verschiebung der Gewichte auf drei Ebenen gefiihrt,

7 Koloma Beck, »Forgetting the Embodied Past«, S.192-193.
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nimlich normativ in der Akzentuierung des Gedankens wiedergutma-
chender Gerechtigkeit, diskursiv in der Herausstellung von Opferper-
spektiven und institutionell in der Aufwertung nationaler Wahrheits-
und Vers6hnungskommissionen, die auch in der deutschsprachigen
Literatur oft als Truth and Reconciliation Commissions (TRCs) bezeich-
net werden.® Subjektive Sichtweisen auf bestimmte Ereignisse sollen
durch die Ermittlung einer historischen Wahrheit iiberwunden oder
in Korrespondenz gebracht werden. Dariiber aber, wie das in der Pra-
xis geschehen kann, gehen die Meinungen auseinander.

Alex Boraine, Grunder des International Center for Transitional
Justice in New York und zuvor stellvertretender Vorsitzender der na-
tionalen TRC in Stidafrika, sieht die Beilegung eines Konfliktes an die
Einhaltung bestimmter Vorgaben gekniipft, etwa das Feststellen straf-
rechtlicher und moralischer Verantwortlichkeit fiir geschehenes Un-
recht, die ernsthafte Suche nach Wahrheit und die Kommunikation
der gefundenen Ergebnisse, schliefSlich auch Vers6hnung, institutio-
nelle Reform und Wiedergutmachung.’ Eine andere Strémung in der
Literatur vermisst in der Diskussion um die Uberwindung und Auf-
arbeitung schweren Unrechts gedankliche Offenheit und die Ausein-
andersetzung mit Normensystemen, die von den im globalen Norden
verbreiteten abweichen.

Die Friedensforscherin Wendy Lambourne kritisiert die gingige
Praxis, Transitional-Justice-Prozesse einerseits auf eine nationale TRC,
andererseits auf internationale Gerichte und Tribunale zu stiitzen. Um
Ubergangsprozesse erfolgreich zu gestalten, sei es notwendig, ver-
schiedene Gerechtigkeitskonzepte miteinander zu verbinden und in-
stitutionell so zu verankern, dass sie die lokale Weltsicht widerspiegel-
ten und nicht Vorstellungen von Gerechtigkeit, wie sie »im Westen«
vorherrschten.!® Noch deutlicher positioniert sich Sally Engle Merry,
wenn sie an der Plausibilitit einheitlicher Menschenrechtsstandards
Zweifel anmeldet. Die Rationalitit, die dem Kodifizierungsprozess
internationaler Menschenrechte innewohne, sei unvereinbar mit ei-
ner gedanklichen Offenheit gegeniiber anders gearteten Normenge-
fiigen und lasse einer »alternativen Vision von Gerechtigkeit« keinen

8  Kastner, Transitional Justice in der Weltgesellschaft, S.184-186, 245-247.
9  Boraine, »Transitional Justiceq, S. 319.
10 Lambourne, »The Idea of Transitional Justice«, S. 58.

205



Raum.!! Von solcher Kritik diirften sich aber nicht nur Delegationen
angesprochen fiihlen, die volkerrechtliche Vertragstexte aushandeln,
sondern auch Gerichte, die kodifiziertes Volkerstrafrecht zur Anwen-
dung bringen, so auch die mobilen Gerichte im Kongo.

In Kontrast zu einem liberalen Transitional-Justice-Diskurs, der
mit internationalen Gerichten und nationalen TRCs auf Vergeltung
und Vergebung setzt, verschaffen sich in den Post-Konfliktgesellschaf-
ten Afrikas zunehmend Stimmen Gehor, die statt rechtlicher Aufar-
beitung politischer Transformation das Wort reden. Mahmood Mam-
dani, Direktor des Makerere Institute for Social Research in Kampala,
vertritt die These, dass es ein Denken in strafrechtlichen Kategorien,
das den Niirnberger Kriegsverbrecherprozessen zugrunde lag, mit
der Logik des politischen Prozesses nicht aufnehmen kénne. In einer
Situation politischer Ungewissheit bedtirfe es eines Dialogs auf Au-
genhohe, wie ihn in Siidafrika am Ende der Apartheid-Ara eine iiber-
greifende politische Plattform ermdglicht habe, die es sich zum Ziel
gesetzt hatte, {iber die Modalititen des Ubergangsprozesses Konsens
zu erzielen. Die Anrufung einer TRC, die in Menschenrechtskreisen
noch immer als Mittel der Wahl gehandelt werde, um auf Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu reagieren, verschirfe Probleme eher, als
dass sie diese 16se. Zum einen werde so getan, als konne politische und
kriminelle Gewalt gleichgesetzt werden, was zu einer gefihrlichen
Verzerrung der Realitit fithre, zum anderen lenke die Fokussierung
auf die Titer*innen von einer Analyse der Gewaltursachen ab, ohne
die aber eine gesellschaftliche Spaltung nicht zu tiberwinden sei.!?

Ich glaube, dass Mamdani Recht hat, halte allerdings die Gegen-
uberstellung der Situation in Nachkriegsdeutschland mit der in Siid-
afrika am Ende der Apartheid fiir wenig glicklich. Erstens gab es in
Nachkriegsdeutschland einen V6lkermord zu bewiltigen, mit Millio-
nen von Opfern in ganz Europa, und einen Krieg, der — anders als der
Biirgerkrieg in Siidafrika — in Teilen Vernichtungsziige trug. Zweitens
liegen zwischen den beiden geschichtlichen Themenfeldern 45 Jahre,
in denen sich die globalen politischen Rahmenbedingungen drastisch
verindert haben. Drittens war im Vorfeld der Niirnberger Prozesse
klar, wer den Krieg verloren und wer ihn gewonnen hatte, eine Kon-

11 Merry, Human Rights and Gender Violence, S. 130.
12 Mamdani, »Beyond Nurembergg, S. 62-78.
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stellation, die sich wesentlich von der in Siidafrika unterschied, wo
verschiedene Akteure ins Boot zu holen waren, die alle noch glauben
mochten, sie konnten die jeweils anderen mit militirischen Mitteln
aus dem Feld schlagen.

Uberzeugend finde ich dagegen Mamdanis Uberlegungen zur frie-
densstiftenden Funktion politischer Prozesse und zur Notwendigkeit
der Einbeziehung aller, die einen Konflikt »iiberlebt« haben. Warum
das so ist, erklirt Vasuki Nesiah am Beispiel der TRC in Siidafrika. Die
Frage, welche Schuld der Einzelne trage, gebe Einblicke in personliche
Handlungsmuster, nicht aber in die strukturellen Bedingungen, unter
denen sie sich ausformten. Das Streben nach Gerechtigkeit kénne nur
zum Ziel fithren, wenn weitergehende Fragen gestellt wiirden, danach,
wer an den kleinen Ridchen drehte, um die Maschine am Laufen zu
halten, wer davon profitierte, dass das Apartheid-System so war, wie
es war, wie es dazu kommen konnte, dass es im Grunde zwei Systeme
gab, eines flir Weifde und eines fiir Schwarze.!® Das bedeutet nicht,
dass die Aussagen der Polizistin oder der Gefingniswirterin, die ge-
totet bzw. gefoltert hat, zum Wahrheitsdiskurs nichts beitragen, nur
sind sie eben fiir sich genommen nicht geeignet, das Wesen der Apart-
heid zu enthiillen. Anderer Meinung kdnnte man nur sein, wenn man
behaupten wollte, das System der Apartheid habe sich auf den staat-
lichen Repressionsapparat beschrinkt und in der Gesellschaft keine
Resonanz gefunden. Dann aber wire ihm kaum eine solch lange Le-
bensdauer beschieden gewesen.

Aufmerksamen Beobachter*innen ist nicht entgangen, dass die
wundersame Vermehrung bewaffneter Gruppen im Osten des Kongo
just in dem Moment einsetzte, in dem eine politische Losung Gestalt
annahm. Tull und Mehler haben daraus den Schluss gezogen, die Be-
reitschaft der internationalen Gemeinschaft, BlutvergiefSen auch um
den Preis der Machtbeteiligung der Kriegsfiirsten zu beenden, férdere
Friedensprozesse nicht nachhaltig.!* Auch Naazneen Barma kritisiert
ein Konzept der Friedenssicherung, das in Zeiten des Umbruchs auf
Ubergangsregierungen setzt, statt die sich bietende Chance fiir eine
demokratische Neuordnung zu nutzen. Der Kongo sei nur ein Beispiel
unter vielen, an dem sich zeigen lasse, dass demokratische Prozesse

13 Nesiah, »Theories of Transitional Justice«, S.794.
14 Tull/Mehler, »The Hidden Costs of Power-Sharingg, S. 393.
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entwertet wiirden, wenn man den Machteliten durch Beteiligung an
einer Ubergangsregierung den Weg ebne, ihre Herrschaft zu konso-
lidieren.!> Vielleicht verband man im Kongo aus diesem Grund mit
der Einrichtung einer TRC grof3e Hoffnungen. In einem regionalen
Umfeld, das inspiriert war von den Erfahrungen in Stidafrika und
Sierra Leone, schien der Gedanke, den Friedensprozess durch die Er-
forschung der Wahrheit und eine umfassende Aufarbeitung des ge-
schehenen Unrechts voranzutreiben, naheliegend.

In den frithen 2000er Jahren wuchs der internationale Druck auf
die Konfliktparteien, die bei der Verteilung von Macht und Ressourcen
auftretenden Probleme einer politischen Losung zuzufithren. Nicht
zuletzt der Intervention des damaligen Prasidenten Stidafrikas, Thabo
Mbeki, ist es geschuldet, dass die Konfliktparteien der Griindung einer
TRC oder, wie sie im Franzosischen genannt wird, einer Commission
de Verité et de la Réconciliation, zustimmten und eine entsprechende
Vereinbarung in das Pretoria-Abkommen aufgenommen wurde. Die
hohen Erwartungen, die man in sie gesetzt hatte, konnte die TRC aller-
dings nichterfiillen. Als sie nach fast vierjahriger Titigkeit im Februar
2007 ihren Abschlussbericht vorlegte, stellte sich allenthalben Er-
niichterung ein. Wer sich fiir »Alibiveranstaltungen« und »politische
Inszenierungen« auf dem afrikanischen Kontinent interessiere, urteilt
etwa Ulf Engel, solle sich die TRC im Kongo anschauen. Sie habe auf
Nachhhaltigkeit keinen Wert gelegt und jeglichen Anspruch vermis-
sen lassen, Themen wie Geschlechtergerechtigkeit auf die Agenda zu
setzen.’® Dabei waren die Probleme von Anfang an bekannt gewesen.

Erstens hatte man das Mandat der Kommission sowohl in zeit-
licher als auch in materieller Hinsicht zu weit gefasst. So sollte sich die
Kommission mit politischem, 6konomischem und sozialem Unrecht
auseinandersetzen, das zwischen 1960 und 2003 geschehen war. Als
sei die Herausforderung nicht schon gewaltig genug, bestimmte das
Gesetz, das Organisation, Aufgaben und Funktionsweise der Kom-
mission regelte, dass »die Wahrheit wiederherzustellen« und »Frieden,
Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, Vergebung und Vers6hnung zu
fordern« sei. Um das organisatorisch leisten zu konnen, spaltete man
die Kommission in zwei Teile auf, der eine zustindig fiir "Wahrheitg,

15 Barma, The Peacebuilding Puzzle, S.149.
16 Engel, »Transitional Justice in Afrika, S. 394.
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der andere fiir »Vers6hnungg, eine folgenschwere Entscheidung, denn

Verwirrung dariiber, wo das eine auth6rt und das andere anfiangt, blieb

nicht aus. Wihrend man sich einerseits in Konfliktvermittlung ver-
suchte, ohne zuvor geschehenes Unrecht dokumentiert zu haben, lief3

man andererseits zu, dass Bemiithungen um Wiedergutmachung von

Reformprozessen des Justizwesens entkoppelt wurden, obwohl es of-
fensichtlich war, dass die Gerichte zur strafrechtlichen Aufarbeitung

der zahlreichen Versto{se gegen das humanitire Volkerrecht nicht in

der Lage waren.'” Es fillt schwer, dieses Vorgehen nicht als Manéver

zu begreifen, mit dessen Hilfe diejenigen von ihrer Verantwortung ab-
zulenken versuchten, die nach Lage der Dinge die gréf3te Sorge haben

mussten, sich im Fokus der Untersuchungen und Ermittlungen wie-
derzufinden, die Drahtzieher*innen der militirischen Verwicklungen

im Kongo und ihre politischen Fliigelspieler*innen.

Zweitens wurde das innenpolitische Interesse an der Arbeit der
Kommission von externen Akteuren deutlich tberschitzt. Nach den
Kongokriegen lag das Land wirtschaftlich am Boden, die ehemaligen
Kriegsgegner begannen, sich fiir die Wahlen zu positionieren, und die
bewaffneten Konflikte im Osten schwelten weiter. Wer sich in mili-
tarischen Abenteuern oder politischen Kampagnen Chancen ausrech-
nete, war an Aufarbeitung und Verséhnung nicht interessiert. Eine
Rolle spielte auch noch etwas anderes, iiber das man im Kongo nicht
offen spricht. Die Kriege, die das Land an der Schwelle zum 21. Jahrhun-
dert heimsuchten, brachten Leid fiir die Bevolkerung in den verschie-
denen Landesteilen in unterschiedlichem Mafle. Fiir die Menschen
im Westen des Landes waren die bewaffneten Auseinandersetzun-
gen, die sich hauptsichlich im Osten abspielten — abgesehen von
der Einnahme Kinshasas durch die Rebellen der Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) im Jahre 1997 —,
eher eine Randnotiz, etwas, das fiir ihren Kampf um ein tigliches
Auskommen lediglich eine untergeordnete Rolle spielte, sie also nicht
wirklich etwas anging, in anderen Worten »der Krieg der anderen«.!®
Fir die Menschen im Osten dagegen bedeuteten die Kongokriege
eine Zisur, brachten Not, Unterdriickung und Vertreibung. Statt die-

17 Rwamuhunga/Langeveldt, »The Politics of Transitional Justice in the De-
mocratic Republic of the Congog, S.101-102, 108—-111.
18 Maindo Monga Ngonga, »Survivre  la guerre des autres, S. 37—-40.
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sem Umstand dadurch Rechnung zu tragen, dass man die Kommis-
sion im Osten des Landes unterbrachte, war sie dort immer nur auf
Durchreise, ein fliegender Hindler in Sachen Frieden und Gerechtig-
keit. Ihren Sitz hatte die Kommission in Kinshasa.

Drittens sah sich die TRC einem massiven Legitimationspro-
blem gegeniiber. Auch wenn der Kommissionsprisident, Pastor Kuye
Ndondo, ein Vertreter der Zivilgesellschaft war, bestand die Kommis-
sion in ihrer Mehrheit aus Anhinger*innen politischer Gruppierungen,
die sich ihren Platz im Ubergangsprozess durch Teilnahme an Kampf-
handlungen erstritten hatten. Man hatte also den Bock zum Girtner
gemacht. Nicht von ungefihr attestierten Beobachter*innen der TRC
eine viel zu grof3e Nihe zu den Kriegsparteien.!® Auch eine nennens-
werte Beteiligung der Bevolkerung fand nicht statt. Eingeweihte be-
richten, der Diskurs sei von oben nach unten gefithrt worden. Anstatt
den Geschidigten zuzuhoren, hitten die Mitglieder der Kommission,
flankiert von internationalen Moderator*innen, ihr Mandat genutzt,
um ihre eigenen Befindlichkeiten zu artikulieren.?’ Die Kehrseite tiber-
triebener Selbstdarstellung war mangelnde Effizienz. Die TRC kreiste
im Wesentlichen um sich selbst, losgeldst von gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, was Yasmin Sooka zu der Bemerkung veranlasste, offen-
sichtlich habe ein spaceship approach, also das Konzept Raumschiff,
Pate gestanden.?! Es war folgerichtig, dass sich die Kommission in
ihrem Abschlussbericht mit der Empfehlung begniigte, eine weitere
Kommission einzusetzen. Um zu unterstreichen, dass dieser Vorschlag
ernst gemeint war, lieferte man einen entsprechenden Gesetzentwurf
gleich mit, wohl wissend, dass es mit den Krifteverhiltnissen im Uber-
gangsparlament nicht anders bestellt war als mit denen in der Kommis-
sion selbst. Dafiir hatte die Eins-plus-vier-Formel gesorgt, die es den
ehemaligen Kriegsgegnern erlaubte, sich gegenseitig zu blockieren.

Weder lieferte die Kommission also Ergebnisse, noch empfahl sie
sich als Mittel der Wahrheitsfindung. Das Versagen der TRC ist umso
bitterer, als die Zahl politisch motivierter Verbrechen, die im Osten
des Kongo in den letzten 30 Jahren begangen wurden, so ungeheuer

19  Affa’a Mindzie, »Transitional Justice, Democratisation and the Rule of Law«,
S.117; Naughton, »"Democratic Republic of the Congog, S. 50.

20 DikuMpongola, »Dealing with the Past in the DRCg, S.184.

21 Sooka, »Dealing with the Past and Transitional Justiceq, S. 312.
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hoch ist. Nach der Entdeckung mehrerer Massengraber im Osten des
Kongo im Juli 2008 machten sich die Vereinten Nationen daran, die
gravierendsten Menschenrechtsverletzungen und Verst6{3e gegen das
Kriegsvolkerrecht zu dokumentieren. Das Ergebnis der Bestandsauf-
nahme, die den Zeitraum von Mirz 1993 bis Juni 2003 abdeckt, ist der
Mapping Report, ein Bericht, der sich liest wie eine Enzyklopidie der
Straflosigkeit.

Aufgelistet sind hunderte Begebenheiten, in denen das Autoren-
team Hinweise auf die Begehung eines Verbrechens fand. Strafrecht-
liche Verantwortlichkeit einzelner Personen habe man nicht begriin-
den wollen, schliefSlich sei es unvorsichtig und sogar unbillig, einem
gerichtlichen Verfahren vorzugreifen.?? Aber lingst ging es nicht mehr
allein um die Dokumentation und Ahndung schweren Unrechts.
Mangels Alternativen kam den Gerichten auch die Aufgabe zu, Men-
schenrechtsverletzungen in ihrer politischen Bedeutung zu erfassen
und einzuordnen. So erklart sich die nationale Aufmerksamkeit, die
dem Mutarule-Verfahren zuteilwurde. Man erwartete eine strafrecht-
liche Aufarbeitung des Massakers, aber auch Antworten auf die Frage,
warum die Tater glaubten, sie konnten ungestraft Menschenleben
ausloschen.

Besonderheiten des Verfahrens

Im Juli 2014, also nur wenige Wochen nach dem Massaker, leitete die
Militirstaatsanwaltschaft der Provinz Stid-Kivu eine Untersuchung
ein. Auf Grundlage der Ermittlungen wurden im August 2016 sie-
ben Personen vor einem mobilen Gericht angeklagt. Thnen wurden
schwere Straftaten vorgeworfen, unter anderem Kriegsverbrechen,
begangen durch Vergewaltigung, Pliinderung und Mord. Der Pro-
zess wurde nicht in Mutarule selbst, sondern in Uvira abgehalten.
Dort fand auch die Vernehmung der etwa 80 Zeug*innen statt.?® Die
Durchfiihrung des Verfahrens war von Beginn an von Sicherheitspro-
blemen tberschattet. Ein Soldat, der sich zum Gerichtssaal Zutritt
verschaffen wollte, trug, wie ein Anwalt mir berichtete, eine scharfe

22 United Nations, Rapport du Projet Mapping, S. 6 (§ 8).
23 RFI Afrique, "RDC: ouverture du procés du massacre de Mutarule«.
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Granate bei sich. Das Urteil wurde im September 2016 in Bukavu ver-
kiindet, ohne vorherige Ankiindigung, was einem Ausschluss der Of-
fentlichkeit gleichkam.

Zwei der sieben Angeklagten wurden verurteilt, ein Zivilist na-
mens Sheria Kahungu und ein Major der FARDC namens Venance
Kayumba Nyenyeri, Ersterer wegen illegalen Besitzes von Kriegswaf-
fen zu 15 Jahren, Letzterer wegen violation des consignes de 'armée,
also Verletzung seiner Dienstpflichten, zu zehn Jahren Freiheits-
strafe.?* Zudem wurden beide zur Zahlung der Gerichtskosten sowie
zur Zahlung eines Schadenersatzes an die insgesamt 85 Nebenkliger
verurteilt, Letzterer, weil er Angehoriger der Armee war, in solidum,
also gesamtschuldnerisch mit dem kongolesischen Staat.

Die Verurteilung Kahungus stiitzte das Gericht auf die Feststel-
lung, dass dieser ein umfangreiches Waffenlager unterhalten habe,
was er, so das Gericht in der Urteilsbegriindung, in seiner Verneh-
mung durch die officiers de la police judiciaire, also Beamte der Ge-
richtspolizei, eingeriumt habe.?> Zwar habe sich Kahungu dahinge-
hend eingelassen, dass es unter Barundi und Banyamulenge iblich sei,
sich Waffen zuzulegen, um etwaige Angriffe abwehren zu kénnen.
Die Berufung auf ein solches aufSerordentliches Recht auf Selbstver-
teidigung kénne den Angeklagten aber nicht entlasten, schlieSlich
stehe der Besitz von Waffen Zivilist*innen nicht zu.

Im Fall des Major Kayumba sah es das Gerichtals erwiesen an, dass
er es unterlassen hatte, die von ihm befehligte Einheit der FARDC
nach Mutarule zu fithren, obwohl Unterstiitzung angefordert worden
und eine Heranfiihrung der Truppe aufgrund der geringen Entfernung
moglich und nach Lage der Dinge auch zumutbar gewesen war. Darin
war, so das Gericht, eine Verletzung der Dienstpflicht zu sehen, Leib
und Leben sowie das Eigentum der Zivilbevolkerung zu schiitzen.

Der dritte Angeklagte, Hauptmann Enyabombi Tshaga alias Com-
mando, von seinen Vorgesetzten wegen des Verdachts der Befehls-
verweigerung in Gewahrsam genommen, wurde freigesprochen. Er

24 Cour Militaire du Sud-Kivu, Urteil vom 14. September 2016.

25 Protokolle der Vernehmungen durch Officiers de la Police Judiciaire, Be-
amt*innen der Gerichtspolizei, werden regelmifSig in die Verhandlungen
kongolesischer Gerichte eingefiithrt. Von den Gerichten wird ihnen meist
grofdes Gewicht beigemessen, was angesichts der im Kongo tiblichen poli-
zeilichen Vernehmungsmethoden befremdlich erscheint.
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war der einzige Offizier gewesen, der versucht hatte, zugunsten der
Zivilbevolkerung einzugreifen. Zwei weitere Angeklagte, Philippe
Rusagara und Elias Bishoro Rubibi, waren im Laufe des Verfahrens
verstorben, wovon sich das Gericht durch Vorlage der Sterbeurkunden
uberzeugte. Ein weiterer Angeklagter namens Karakara entzog sich
dem Verfahren durch Flucht. Das Verfahren des siebten Angeklagten
war bereits zuvor abgetrennt worden, weil er sich in Kinshasa in Haft
befand. Sowohl die verurteilten Angeklagten als auch die Staatsan-
waltschaft legten gegen die Urteile Berufung ein.

Die Anwilt*innen der Verteidigung und der Nebenklage nah-
men den Ausgang des Verfahrens mit Befremden auf. Gerligt wurden
insbesondere formale Fehler des Gerichts. So sagte mir der Anwalt
Kahungus am Tag nach der Urteilsverkiindung, er wisse nicht, wie
das Gericht seinen Mandanten fiir die Begehung eines Delikts habe
verurteilen konnen, dessen er gar nicht angeklagt worden sei. Fas-
sungslos waren die Anwilt*innen tber die Entscheidung des Ge-
richts, das Urteil in Bukavu zu verkiinden, ohne sie tiber den Termin
vorab zu informieren. Fiir Anklage, Verteidigung und Nebenklage ist
die Teilnahme an der Urteilsverkiindung wesentliche Voraussetzung
fiir die Planung der weiteren Schritte, insbesondere die Entscheidung
dariiber, ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werden sollen.
Die Verkiindung ohne vorherige Benachrichtigung wurde von den
Anwilt*innen der Verteidigung und der Nebenklage, mit denen ich
sprach, daher als Verstof$ gegen das Recht auf ein faires Verfahren ge-
wertet.

Auch unter den Uberlebenden des Massakers war die Enttiu-
schung iber den Ausgang des Verfahrens grofs. In Gesprichen, die ich
im Juli 2017 mit Bewohner*innen der Ortschaft Mutarule 1I fiihrte,
wurden dafiir drei Griinde genannt.

Erstens wurde dem Gericht iibelgenommen, dass man das Verfah-
ren nicht vor den Augen der Dorfgemeinschaft abgehalten, sondern
in Uvira und Bukavu durchgefiihrt hatte. Durch eine solche »Verfah-
rensgymnastik« seien »Schattenzonen« geschaffen worden, welche
die Legitimitit des Prozesses infrage stellten, sagte man mir. Es sei
nicht verwunderlich, dass diejenigen, zu deren Verurteilung es ge-
reicht habe, nicht diejenigen seien, die das Massaker begangen oder
angeordnet hitten.

Zweitens wurde dem Gericht vorgehalten, dass es nicht alle Be-
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weismittel ausgeschopft habe, um in Erfahrung zu bringen, was pas-
siert war und wer welchen Tatbeitrag geleistet hatte. Da dies nicht
geschehen sei, miisse man die Frage stellen, »ob es Personen gibt, die
iber dem Gesetz stehenc.

Drittens wurde moniert, das Gericht habe mdgliche Zeug*in-
nen nicht rechtzeitig benannt und diejenigen, die es benannte, nicht
geschiitzt. Die beiden Befehlshaber der Armeestiitzpunkte in Ka-
bunambo, etwa drei Kilometer siidlich von Mutarule, und Luvungi,
etwa zwolf Kilometer nordlich, hitten im Verfahren vor dem mobi-
len Gericht iiber die Befehlslage und die Truppenbewegungen am
Tage des Massakers Auskunft geben konnen, seien als Zeugen aber
nicht gehort worden.

Das mobile Gericht liefd diese Fragen offen. Auch anderen Ak-
teuren gelang es nicht, die Hintergriinde des Mutarule-Massakers
aufzukliren. Eine gemischte Delegation der National- und Provinz-
versammlung stattete Mutarule einen Besuch ab, ebenso ein Team
der MONUSCO aus Bukavu. Auch ein Sonderberater des Prisidenten
wurde mit Nachforschungen beauftragt. Es seien viele Fragen gestellt
worden, sagte man mir in Mutarule, aber Antworten habe es keine
gegeben. Die Berichte, die geschrieben wurden, blieben unter Ver-
schluss. Gab es etwas zu verbergen?

Ungereimtheiten

Ebenso wie im Baraka- und Minova-Verfahren hatte man auch im
Mutarule-Verfahren den Eindruck, dass die Durchfiihrung eines
rechtsstaatlichen Verfahrens zur Aufklirung eines sehr komplexen
und brisanten Sachverhaltes den Interessen der Regierung und der Ar-
mee zuwiderlief. Gegen Rechte der Angeklagten und der Verteidigung
wurde systematisch verstofSen. Einer der Angeklagten wurde wegen
einer Tat verurteilt, derer er nicht angeklagt war, wodurch ihm die Mog-
lichkeit genommen wurde, sich gegen den Tatvorwurf zu verteidigen.
Des Weiteren wurden bei der Urteilsverkiindung die Rechte der
Angeklagten sowie das Prinzip der 6ffentlichen Verhandlung verletzt.
Zwar wurde niemand am Betreten des Gerichtsgebiudes gehindert,
aber weder die Anwilt*innen der Verteidigung noch die Offentlich-
keit waren iiber die Ansetzung des Termins informiert. Selbst der Pri-
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sident der Rechtsanwaltskammer Bukavu, der bdtonnier, wie er allent-
halben respektvoll gerufen wird, war nicht unterrichtet.

Noch am Morgen des Tages, an dem das Urteil erging, sprach ich
mit ihm tber das Auswahlverfahren der Pflichtverteidiger*innen im
Mutarule-Verfahren. Von der bevorstehenden Urteilsverkiindung
wusste er nichts. Zugegen waren, wie mir ein lokaler Journalist berich-
tete, der vorab einen Anruf erhalten und die Verkiindung des Urteils
fir Radio Maendeleo aufgezeichnet hatte, nur eine Handvoll Zuschau-
er*innen, die spiter in Gruppen vor dem Gerichtsgebiude zusam-
menstanden und iiber den Ausgang des Verfahrens diskutierten.?®

Auch wenn man die Sicherheitsbedenken des Gerichts teilt, die
zur Verlegung des Prozesses von Uvira nach Bukavu fithrten, gibt es
fiir die Entscheidung des Gerichts, Verhandlungen vor einem hand-
verlesenen Publikum durchzufiihren, in einem nach rechtsstaatlichen
Kriterien durchgefiihrten Verfahren keinen Raum. Offentlich ist eine
Verhandlung namlich nur, wenn sich fiir interessierte Verfahrens-
beobachter*innen rechtzeitig in Erfahrung bringen lisst, an welchem
Ortund zu welcher Zeit sie stattfindet.

Von Verstofsen gegen das Recht auf ein faires Verfahren und das
Offentlichkeitsprinzip abgesehen, leuchtet nicht ein, warum das Ge-
richt nur eine einzige Verhandlung in Mutarule selbst ansetzte und in
dieser lediglich Feststellungen zur Person der Angeklagten, nicht je-
doch zur Sache selbst getroffen wurden. Zwar begegnet die Verlegung
des Verfahrens nach Uvira und schliefSlich Bukavu keinen rechtlichen
Bedenken, schliefdlich ist Bukavu Sitz des zustindigen Militirgerichts
und die immer wieder thematisierten Sicherheitsprobleme, was im-
mer man im Einzelnen davon halten mag, kénnen jedenfalls nicht
pauschal als sachfremd eingestuft werden. Ein Verfahren, in dem
strafrechtlich relevante Vorginge aber isoliert von ihren politischen
und sozialen Zusammenhingen verhandelt werden, kann gesell-
schaftlichen Frieden nicht herstellen.

Schliefslich blieb im Dunkeln, wer die Angreifer*innen waren und
was sie sich davon versprochen hatten, in Mutarule ein Blutbad anzu-
richten. Auch wenn das Gericht Major Kayumba verurteilte, wurde
die Rolle der FARDC in Vorbereitung und Ausfithrung des Massakers
nicht deutlich. Die Befehlshaber der FARDC-Stellungen in Luvungi

26 Gesprich mit Jacques, September 2016, Bukavu, Stid-Kivu.
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und Kabunambo wurden weder angeklagt noch im Verfahren als Zeu-
gen gehort.

Der eine, Colonel Innocent Abarugira, verschwand spurlos. Der
andere, Colonel Elias Kibibi, wurde an einer belebten Strafdenkreu-
zung in Bukavu, dem sogenannten Feu Vert, tot aufgefunden, gleich
neben einer Tankstelle.?” Nach Darstellung der kongolesischen Be-
hérden war Colonel Kibibi nach Einbruch der Dimmerung bei einem
Raubiiberfall auf offener Strafde erschossen worden. Anderen Quellen
zufolge hatte man ihn wihrend eines Treffens, zu dem er, wie man
weif3, verabredet war, liquidiert, im Kofferraum eines Autos zur Stra-
Benkreuzung gefahren und dort, nachdem man in die Luft geschossen
und so Panik erzeugt hatte, abgelegt, damit es wie ein Uberfall aussah.
Hatte Colonel Kibibi, der zur Volksgruppe der Banyamulenge gehorte,
dafiir bezahlen miissen, dass er nicht bereit war, vor Gericht so auszu-
sagen, wie man es von ihm erwartete? Wen hitte er schiitzen sollen,
wem schaden kénnen?

Das Gerichtiuf3erte sich dazu nicht. In Mutarule bekam ich auf die
Frage, wer fiir das Massaker verantwortlich gewesen sei, umso klarere
Antworten: Erstens ndie Nachbarn von der anderen Strafdenseite«, also
Barundi und Banyamulenge. Man habe sich beim Namen genannt und
untereinander Dinge in Kirundi und Kinyarwanda zugerufen, und in
diesen Sprachen hitten die Angreifer schliefSlich auch ihren »Sieg« be-
sungen. Zweitens nder kongolesische Staat, also die Sicherheitskrifte
und die Provinzregierung. Das Massaker sei in unmittelbarer Nahe zur
NationalstrafSe geschehen, in nérdlicher wie siidlicher Richtung nur
wenige Kilometer von einem Stiitzpunkt der FARDC entfernt. Auf-
fallig sei auch, dass sich der Innenminister der Provinz Siid-Kivu nach
dem Massaker deutlich positioniert und die Bewohner der Ortschaft
Mutarule II als »Viehdiebe« bezeichnet habe. Schwer vorstellbar, dass
er von der Volksgruppe der Bafulero, die dort wohnt, vor dem Massa-
ker ein positiveres Bild hatte. Drittens schliefSlich die Vereinten Natio-
nen. Die Blauhelme hitten nichts getan, um dem Téten Einhalt zu ge-
bieten, obwohl sie gewusst hitten, was vor sich ging. Zu keiner dieser
Anschuldigungen bezog das Gericht Stellung. Warum nicht?

27  Eine Familienbeziehungzu Colonel Daniel Kibibi, dem im Baraka-Verfahren
angeklagten Kommandeur des Sector 43, besteht nicht.
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Manche Kongo-Beobachter*innen glauben, in Fizi und I[tombwe
wiirden zwischen den FARDC und den Eigentiimern der Viehherden
heimliche Absprachen getroffen. Im Falle des Oberbefehlshabers der
33. Militirregion, General Patrick Masunzu, dessen Viehbestand be-
trichtlich sein soll, gebe es dariiber hinaus die Gefahr einer Vermen-
gung militirischer Befehlsgewalt und wirtschaftlicher Interessen.?® In
Mutarule wurde mir immer wieder gesagt, bei den sieben gestohlenen
Rindern habe es sich um Vieh aus dem Bestand Masunzus oder sei-
nes Clans gehandelt. Wenn von den Kommandeuren der Einheiten,
die vor Ort stationiert waren, Aufschluss nicht mehr zu erhalten war,
warum stieg man die Leiter der Hierarchie nicht weiter hinauf und
rief den militirischen Oberbefehlshaber der Provinz Siid-Kivu in den
Zeugenstand, General Masunzu?

»Das Kongo Tribunal«

Der Enttduschung iiber das Versagen der Justiz in Fillen wie dem Mas-
saker in Mutarule ist es geschuldet, dass zivilgesellschaftliche Krifte
im Kongo begannen, sich in die Suche nach Wahrheit einzuschalten.
Lebendiger als jede Gerichtsverhandlung sind nach den Eindriicken,
die ich auf meinen Uberlandfahrten im Kongo habe sammeln kénnen,
die Auffithrungen der oft nur aus ein, zwei oder drei Personen beste-
henden mobilen Theater. Die internationale Nichtregierungsorgani-
sation Search for Common Ground begann sich friih fiir mobile The-
atergruppen zu engagieren, die in entlegene Landesteile reisten, um
die Sorgen der lokalen Bevolkerung aufzugreifen und Diskussionen
uber gesellschaftliche Probleme anzustof3en. Die Austragung komple-
xer politischer und sozialer Konflikte, erliutert eine Broschiire der Or-
ganisation, gehore in Post-Konfliktgesellschaften zum Alltag und das
Theater gebe den Zuschauer*innen die Méglichkeit, Zusammenhinge
zu verstehen, gewohnte Sichtweisen infrage zu stellen und sich neu
zu positionieren.?® Die Autor*innen eines Buches tiber Strafdentheater
in Kriegsschauplitzen kommen zu dem Schluss, bei den von Search

28 Verweijen/Brabant, »Cows and Gunsg, S. 20.
29 Search for Common Ground, Participatory Theatre for Conflict Transforma-
tion.
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for Common Ground unterstiitzten Theaterauffithrungen im Osten
des Kongo handle es sich um frei zugingliche, auf Interaktion mit
dem Publikum angelegte Inszenierungen, die oftmals einen anderen
als den intendierten Verlauf nihmen und so bestimmten Zielgrup-
pen wie Kindersoldat*innen, Kimpfer*innen verschiedener Milizen,
Angehorigen verfeindeter Volksgruppen, aber auch der interessierten
Offentlichkeit eine Reflexionsfliche, ein Ventil und ein Forum béten.3°
Nicht selten simulieren diese Theatergruppen eine Gerichtsverhand-
lung, um einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven darzu-
stellen.

Wie gut sich der Gerichtsprozess als Theaterstoff eignet, hat man
in der Zunft der Schausteller frith erkannt. In der Farce des Maitre Pa-
thelin etwa, einem Theaterstiick, das im Frankreich des 15.Jahrhun-
derts die Marktplitze fiillte, wird die Uberheblichkeit des Anwalts aufs
Korn genommen, gegen dessen geschliffenen Vortrag das einfache
Bée (Mih) des Schafhirten letztlich die Oberhand behilt.®! Den Un-
derdog gewinnen, einen Konflikt entgegen der sozialen Hackordnung
gelost zu sehen, begeistert das Publikum tiberall. Auch in Heinrich
von Kleists Der zerbrochne Krug leistet das Theater, was die Justiz oft
genug nicht hinbekommt, namlich die Aufklirung eines Sachverhalts.
Der Dorfrichter Adam, durch widrige Umstinde gezwungen, iiber
Missetaten zu Gericht zu sitzen, die er selbst begangen hat, stolpert
von einer Verlegenheit in die nichste und tberfiihrt sich schlieSlich
selbst. Im Theater lisst es sich befreit auflachen, wenn allen Versuchen
der Rechtsbeugung zum Trotz die Wahrheit ans Licht kommt.

Im Jahre 2015 setzte der Regisseur Milo Rau die Tradition des Ge-
richtstheaters mit der Inszenierung des Kongo Tribunals fort. Der Biih-
nenshow, angereichert um Film und Buch, lag die Idee zugrunde, reale
Menschenrechtsverletzungen von einem fiktiven Tribunal verhandeln
zu lassen. Auch das Geschehen in Mutarule wurde aufgerollt, um die
»Verheerungen der Friedenssicherung« und das »Scheitern der inter-
nationalen Gemeinschaft« im Kongo deutlich werden zu lassen.’? In
rechtlicher Hinsicht war dies ein interessanter Ansatz, weil das Han-
deln der UN-Blauhelme von kongolesischen Gerichten nicht geahn-

30 Thompson/Hughes/Balfour, Performance in Place of War, S.167-170.
31 Jung, »Die Farce des Maitre Patheling, S. 17-35.
32 Rau, Das Kongo Tribunal, S.182.
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det werden kann. Dafiir sorgt ein zwischen den Vereinten Nationen
und der kongolesischen Regierung unterzeichnetes Memorandum of
Understanding, das MONUSCO-Mitarbeiter*innen Straffreiheit zu-
sichert. Das mobile Gericht in Uvira wire also fiir die strafrechtliche
Verfolgung der in Sange und Uvira stationierten Blauhelme gar nicht
zustindig gewesen.

Auch aus einem anderen Grund entfaltete die Idee, das Geschehen
in Mutarule auf die Theaterbithne zu bringen, einen besonderen Reiz.
In einem Gesprich, das wir anlasslich der Kinopremiere des Kongo
Tribunals iber den Wahrheitsanspruch der Kunst fithrten, betonte der
»Chefankliger« des Tribunals, im wahren Leben Rechtsanwalt in Bu-
kavu, es sei an der Zeit, aus dem Versagen der Justiz Konsequenzen zu
ziehen und ein alternatives Forum ins Leben zu rufen, das die Schuldi-
gen flr den Biirgerkrieg benenne.?® Einem Krieg, mdchte man hinzu-
figen, der nicht endet, weil er den wenigen niitzt, die Macht und Geld
haben, auf Kosten der vielen, die gar nichts haben. Ein verwickelter
Kriegauch, der Akteure in verschiedenen Zeitzonen zusammenbringt,
weshalb die Theatergruppe um Rau beschloss, gleich zwei Verhand-
lungen anzusetzen, eine im College Alfajiri in Bukavu, die andere in
den Sophienszlen in Berlin.

Unter historischen Gesichtspunkten kann die Entscheidung, den
zweiten Teil des Tribunals in Berlin auf die Bithne zu bringen, nur
gutgeheiflen werden, schliefSlich waren die Beschliisse der Berliner
Konferenz, die dem belgischen Koénig den Kongo als Privatbesitz
uberliefden, eine Zisur. Nicht nur die systematische Ausbeutung der
natiirlichen Ressourcen des Kongo nahm in Berlin ihren Ausgang,
sondern auch die koloniale Unterdriickung des kongolesischen Volkes.
Auch inhaltlich positioniert sich das Tribunal, wenn auch zu Fragen,
die weniger den juristischen als den politisch-moralischen Komplex
betreffen. Am Pranger stehen die multinationalen Konzerne, die den
kleinen unabhingigen Schiirfern die Existenzgrundlage rauben, und
politische Akteure, die durch Konzessionsvergaben und Zertifizie-
rungsverfahren bestehende Ungleichheiten zementieren oder sogar
noch verschirfen. Das Massaker in Mutarule kam durch Zufall auf den
Spielplan. Rau war zum Zeitpunkt der Tat mit seinem Filmteam in der
Nihe. Am nichsten Tag fuhr er hin. So sind im Trailer des Kongo Tri-

33 Gesprich mit Sylvestre Bisimwa, November 2017, Kéln.
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bunals unverpixelte Filmsequenzen zu sehen, die Leichen unter Plas-
tiksicken und weinende Angehorige zeigen, alles selbst gefilmt.

Wenige Tage nach seinem Besuch in Mutarule fithrte Rau ein Ge-
sprich mit der Leiterin des MONUSCO-Biiros in Siid-Kivu, Chris-
tine Kapalata. In Mutarule sei es wiederholt zu Angriffen auf die Zi-
vilbevolkerung gekommen, erzihlte sie ihm. Das MONUSCO-Biiro
in Uvira habe gerade erst einen Workshop abgehalten mit dem Ziel,
die schwelenden Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen in der
Rusizi-Ebene beizulegen. Warum das notig sei? Weder die Provinz-
regierung noch die lokale Ebene sei ndaran interessiert, die Probleme
zu losen«.** Das Video des Interviews wurde als Beweismittel in die
Verhandlung in Bukavu eingefiihrt, denn eine Vertreterin der MO-
NUSCO war als Zeugin nicht zu haben gewesen. Mit den Vereinten
Nationen war es, wie Rau formuliert, »zum Bruch« gekommen, weil
die Theatergruppe sich geweigert hatte, das Massaker in Mutarule aus
dem Programm zu streichen.?> Man darf spekulieren, dass man bei den
Vereinten Nationen nicht begeistert war zu erfahren, wie offenherzig
sich Kapalata vor laufender Kamera tiber das belastete Verhiltnis zu
den politisch Verantwortlichen im Kongo geduf3ert hatte. Noch weni-
ger erfreut freilich diirfte die kongolesische Regierung gewesen sein,
hatte sie es nun doch schwarz auf weif3: Die Vereinten Nationen kauf-
ten den staatlichen Autorititen das zur Schau gestellte Engagementin
Sachen Friedenssicherung nicht ab.

Zur Frage aber, wer fiir das Massaker in Mutarule Verantwortung
tragt, findet sich weder in der Verhandlung noch im Urteil des Tri-
bunals eine Aussage, was die Rezensentin der Neuen Ziircher Zeitung,
die im August 2017 tiber die Premiere des Kongo Tribunals beim Film-
festival in Locarno berichtete, mit Bedauern zur Kenntnis nahm. Eine
vklare Problembenennung und Aufarbeitung« werde vom Tribunal
»nicht geleistet«, die Frage, wer hinter den »Massakern an der Dorfbe-
volkerung« stehe, nicht beantwortet.®* Dem Publikum in Bukavu je-
doch gefiel die Vorstellung im College Alfajiri, so sehr sogar, dass esim
Anschluss zu einer Kundgebung kam. Es wurden Pappschilder hoch-
gehalten und Parolen skandiert, die keinen Zweifel daran liefSen, dass

34 Rau, Das Kongo Tribunal, S.187.
35 Ebenda,S.32.
36 Ostwald, »Die immergleichen Anschuldigungenc.
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man auf den Geschmack gekommen war. Gefordert wurde ein echtes
Tribunal, um die Schuldigen fiir die Misere des Kongo vor Gericht zu
stellen. Ob es sich bei den Demonstrant*innen aber tatsichlich um
Zuschauer*innen des Stiicks handelte, ldsst sich schwer sagen, denn
der Protest fand nicht auf dem Gelande, sondern vor den Toren des
College statt, zum einen wegen der strengen Sicherheitsvorkehrun-
gen — immerhin hatte der Gouverneur seine Aufwartung gemacht —,
wohl aber auch, weil Tickets fiir die Vorstellung streng nach Protokoll
vergeben worden waren und sicher nicht an die, von denen man an-
nehmen musste, dass sie Arger machen wiirden.

Gleichwohl gelangen dem Kongo Tribunal einige Wirkungstref-
fer. Das hatte einerseits mit den dramaturgischen Fihigkeiten des
Regisseurs zu tun, andererseits mit der Unbeherrschtheit der Prota-
gonist*innen, die sich nach dem Muster der Moskauer Prozesse und
der Ziircher Prozesse selbst spielten. Im Zustand der Erregung liefden
sie Einblicke in ihr Innenleben zu, die sie in Interviews mit den Me-
dien niemals gewdhrt hitten. So zuckt der als Zeuge im Fall Mutarule
geladene Innenminister der Provinz Siid-Kivu zusammen, als er von
einem Mitglied der Jury gefragt wird, ob die Regierung nicht so wenig
zum Schutz der Zivilbevolkerung getan habe, dass man von unterlas-
sener Hilfeleistung sprechen miisse. Im Film setzt jetzt Musik ein, um
das Publikum auf einen der Hohepunkte der Verhandlung vorzube-
reiten, und aus dem Zeugenstand donnert es zuriick: »Wer will die
[Demokratische] Republik Kongo wegen unterlassener Hilfeleistung
anklagen? Wer? Wo ist der und was hat er getan, dass er herkommt
und den kongolesischen Staat verklagen will?«%”

Die Kamera schwenkt in den Saal, um die Reaktion auf den Aus-
bruch des Ministers einzufangen. Ein Raunen lisst sich vernehmen,
und auch beim Kinopublikum stellt sich das Gefiihl ein, dass hier eine
Grenze iiberschritten wird. »Was fiir eine Arroganz!«, denkt man sich,
und gut, dass es den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gibt,
um den Michtigen Einhalt zu gebieten, wenn sie so tun, als kénne ih-
nen keiner was! Und schon ist die Diskussion nicht mehr dort, wo
man das Tribunal hat stattfinden lassen, in Bukavu namlich, bei den
Menschen im Kongo, sondern in Berlin, Briissel und Paris. Der Ort
aber war fiir das Tribunal von Anfang an nicht von Bedeutung, wie der

37 Jean-Julien Miruho, zitiert nach: Rau, Das Kongo Tribunal, S.197-198.
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Regisseur im Gesprich mit Andreas Tobler wissen lisst, denn: »Wir
leben in einer globalisierten Welt, in der die Politik und die Wirtschaft
global agieren.«3® Wo alles im Fluss ist, lasst sich auch vom Tatort nicht
mehr sinnvoll als einem Ort der Tat sprechen. Das Kongo Tribunal
verkommt so zu einem Spektakel der Beliebigkeit, das als Grund fiir
die Misere im Kongo alles Mogliche anfiithrt, ohne aber jemandem
wehzutun.

Selbst die Vereinten Nationen, deren Rolle im Massaker so viele
Ritsel aufgibt, kommen im Urteil glimpflich weg. »Wir kommen
mehrheitlich zu dem Schluss«, heif3t es dort, ndass die internationale
Gemeinschaft durch die MONUSCO-Mission zur Sicherheit und
Stabilitit in der Region beitrigt — allerdings nicht maf3geblich.«** Ob
die Vereinten Nationen ihrem Anspruch, im Kongo Frieden zu schaf-
fen, gerecht werden, wird nicht ernsthaft hinterfragt. Dazu hitte al-
lerdings Anlass bestanden. Das Zeichnen von Blaupausen im fernen
Kinshasa und im noch ferneren New York hat den Osten des Kongo
dem Frieden namlich keinen Schritt nihergebracht.

In Intervention as Indirect Rule nennt Alex Veit die internationa-
len Akteure im Bereich der Friedenssicherung wenig schmeichelhaft
benevolent autocrats, wohlmeinende Autokraten, und wirft ihnen
vor, sie rechneten sich Entriicktheit als Tugend an und hielten sich
von den tiglich auftretenden und daher schwierig zu 16senden Pro-
blemen fern.*® Mit dieser Einschitzung steht er nicht allein. William
Easterly bezeichnet den Kongo als »extremes Beispiel« fiir das Schei-
tern der mit westlichen Vorstellungen befrachteten Entwicklungszu-
sammenarbeit und der Bestrebungen um den Aufbau identititsstif-
tender staatlicher Strukturen im globalen Siiden.*! Evariste Pini-Pini
Nsasay holt gar zu einem Rundumschlag aus. Die Friedensmissionen
der Vereinten Nationen, notiert er, aber auch die Politik der Weltbank
und des Internationalen Wihrungsfonds, ganz zu schweigen von der
kolonialen Unterjochung durch Leopold II. und den Interventionen
im Kalten Krieg, hitten zum Ziel nur eines gehabt, nimlich das Land

38 Tobler, »Das Kongo Tribunal«.

39 »Urteil« des »Kongo Tribunals«, zitiert nach: Rau, Das Kongo Tribunal,
S.243.

40 Veit, Intervention as Indirect Rule, S.46—47.

41 Easterly, The White Man’s Burden, S. 290.

222



zu einem territoire confisqué, einem beschlagnahmten Gebiet, zu ma-
chen, in dem die Menschen keine Rechte mehr hitten und in dem es
sich nach Herzenslust wildern lasse.*? Es ist dies nicht der Platz zu
ergriinden, warum internationale Bemithungen um nachhaltige Frie-
denssicherung, besonders in Afrika, nur selten zu gelingen scheinen,
aber es bedarf keiner grof3en Fihigkeit zur Analyse, um festzustellen,
dass Peacekeeping als Ausdruck eines liberalen Internationalismus
Teil des Problems ist, nicht Teil der Lésung.

Mac Ginty und Richmond setzen sich fiir eine Abkehr von der
Idee ein, am griinen Tisch Pline zu schmieden, mit denen Post-Kon-
fliktgesellschaften begliickt werden sollen, die fiir eine Losung ihrer
Probleme vielleicht ganz andere Ideen haben. Dass internationale
Friedensstrategien und Wiederaufbaupline, wenn sie nur konsequent
genug umgesetzt werden, ein friedliches Miteinander der Menschen
in demokratisch verfassten Staaten und im Ubrigen blithende Land-
schaften schaffen, halten sie fiir eine Mir und werben stattdessen fiir
den local turn, die lokale Wende. Wenn man die lokalen Besonder-
heiten in die Betrachtung einbeziehe, sei es vielleicht méglich, die
epistemologischen Grundlagen dafiir zu schaffen, dass der Blick der
Forschungsich auf die Menschen in ihren sozialen Beziigen richte und
nicht auf die Verfassung eines Evaluationseintrags auf dem Leitindex
internationaler Organisationen.*®> Auch von Vertreter*innen subal-
terner Positionen werden Gedanken geduf3ert, die durchaus als Kritik
am Credo der Friedensmissionen herkommlicher Prigung verstan-
den werden konnen. Marta Ifiiguez de Heredia etwa macht auf den
Widerstand der Zivilbevolkerung gegen die Vereinten Nationen und
ihren Machtanspruch im Osten des Kongo aufmerksam und schligt
den Bogen vom local turn zur resistance practice, also den alltiglichen
Bekundungen von Unmut, Spott und Boykott, die sich gegen die Blau-
helme »da draufen« in ihren umziunten Containersiedlungen richte-
ten.* Unter praktischen Gesichtspunkten mag man dem Ansatz des
local turn entgegenhalten, dass sich die Millionen-Dollar-schweren
Friedensmissionen der Vereinten Nationen nicht wie ein kleines Se-

42 Pini-Pini Nsasay, La mission civilisatrice au Congo, S. 259.

43 Mac Ginty/Richmond, »The Local Turn in Peace Buildingg, S.780.

44 Tniguez de Heredia, Everyday Resistance, Peacebuilding and State-Making,
S.1-14,114-118.
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gelboot auf Kurs bringen lassen. Eher sind sie, um im Bild zu bleiben,
schwere Oltanker, die sich durch einen besonders grofSen Wendekreis
auszeichnen.*> Aber gerade was »die in New York« wollen, wird denen,
die fiir einen Bruch mit Peacebuilding-Konventionen eintreten, nicht
wichtig sein. Von Revolution spricht ja nur der, der an die Stelle des
Alten etwas Neues setzen will.

Ein knappes Jahr nach dem Massaker fand sich der deutsche Diplo-
mat Martin Kobler in seiner Funktion als Sondergesandter des UN-Ge-
neralsekretirs fiir den Kongo in Mutarule ein, um der Opfer des Mas-
sakers zu gedenken und den Uberlebenden sein Beileid auszusprechen.
In Mutarule erzahlt man sich, Kobler habe sich bei seinem Besuch fiir
das Versagen der MONUSCO entschuldigt, aber der Medienberichter-
stattung lisst sich das nicht entnehmen. Radio France Internationale
berichtete, Kobler habe sich in einem Gesprich mit einer Delegation
der Zivilgesellschaft nach den Sorgen der Menschen erkundigt. Viele
Uberlebende hitten Angst, nach Hause zuriickzukehren, sagte man
ihm, und so werde es bleiben, bis man die fiir die Region verantwort-
lichen Militirs versetzt habe. Damit aber sei nicht zu rechnen, nicht
in einem Land, in dem die Angehdrigen der Armee eine Behandlung
erfithren, die man anderswo nur gesellschaftlichen Wiirdentrigern
angedeihen lasse.*® Ob Kobler verstand, was man ihm sagen wollte,
namlich dass der Fisch vom Kopf her stinkt? Ob er mit seinem Er-
scheinen hatte andeuten wollen, dass er sich einer Mitverantwortung
der MONUSCO fiir das Massaker bewusst war? Wiirde er sich gar um
Aufklirung bemiithen und dafiir sorgen, dass Konsequenzen gezogen
wiirden?

In einem Bericht iiber die Menschenrechtslage im Kongo widme-
ten die Vereinten Nationen dem Geschehen in Mutarule einige we-
nige Zeilen. Angehorige einer Miliz der Barundi und Banyamulenge
hitten das Massaker veriibt, heif3t es lapidar. Die FARDC hitten trotz
entsprechender Warnungen und Hinweise nichts unternommen, um

45  Wolfgang Seibel ("Moderne Protektorate als Ersatzstaatg, S. 503) stellt niich-
tern fest, selbst bescheidene Reformvorschlige, etwa zur Ausrichtung einer
von Friedensmissionen betriebenen Politik im »Feld, seien nur durchfiihr-
bar, wenn sie den Interessen der stindigen Mitglieder des UN-Sicherheits-
rats nicht zuwiderliefen.

46 RFI Afrique, "RDC: les familles oubliées du massacre de Mutarule«.
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Zivilist*innen zu schiitzen.#” Uber die unrithmliche Rolle, welche die

MONUSCO selbstspielte, verliert der Bericht kein Wort. Dabei wusste

man iiber das, was in jener Nacht in Mutarule vorging, Bescheid. Ein

Vertreter der Zivilgesellschaft in Mutarule versicherte mir glaubhaft,
er habe in der Nacht des Massakers nicht nur die Einsatzleitung der
FARDC, den Administrateur de territoire, also den zivilen Gebietsver-
walter, und den Gouverneur der Provinz Siid-Kivu, der sich in Bujum-
bura aufgehalten haben soll, keine 60 Kilometer vom Tatort entfernt,
uber die Lage in Mutarule informiert, sondern auch den Teamleiter der
Abteilung fiir zivile Angelegenheiten der MONUSCO in Uvira sowie

einen lokalen Vertreter der MONUSCO in Sange, etwa zehn Kilo-
meter stidlich von Mutarule.*® Ein Bericht der vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen eingesetzten Kongo-Expertengruppe bestitigt,
dass der Kommandeur der Blauhelme im MONUSCO-Stiitzpunkt in

Sange tiber die Bedrohungssituation in Mutarule im Bilde war. Trup-
pen schickte er erst drei Tage spiter, am Morgen des 9.Juni.* Als die

Angreifer zur Tat schritten, waren also alle informiert. Zu Hilfe kam

der Dorfbevolkerung niemand. Warum scheute sich das Kongo Tri-
bunal, diese einfache Wahrheit auszusprechen?

Hinter vorgehaltener Hand wurde mir gesagt, dass zwar das Tri-
bunal in Bukavu fiktiv gewesen sei, nicht aber die Personen, die in ihm
aufgetreten seien. Aus Sorge um den Schutz aller Beteiligten habe man
die Fragen allgemein gehalten und entsprechend seien die Antworten
ausgefallen. Man mag der Jury des Tribunals zugutehalten, dass sie
es sich nicht leisten konnte, brisante Fragen zu stellen. Warum aber
lie3en auch die Autor*innen der Begleitpublikation, in der Hinter-
grundmaterial bereitgestellt wird, Zeugenbefragungen des Tribunals
verschriftlicht und die Schlussreden der Verfahrensbeteiligten doku-
mentiert werden, die Gelegenheit verstreichen, belastbare Analysen
zu erarbeiten? Man formulierte vorsichtig und vage: Erste Untersu-
chungen liefSen darauf schlief3en, die kongolesische Armee habe den

47 United Nations General Assembly, Situation of Human Rights and the Ac-
tivities of the United Nations Joint Human Rights Office in the Democratic
Republic of the Congo, A/HRC/30/32,S.15 (§ 59).

48 Gesprich mit einem Vertreter der Zivilgesellschaft, Juli 2017, Sange, Sid-
Kivu.

49  United Nations Security Council, »Final Report of the Group of Experts on
the Democratic Republic of the Congo«, S/2015/19, S.32 (§ 147).
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Befehl erhalten, nicht auf die bewaffneten Minner zu schief3en, als

diese das Dorf angriffen, und die Friedensmission der Vereinten Na-
tionen habe trotz wiederholter Warnungen vor einem bevorstehen-
den Angriff nichts getan.’® Damit kénnen, weil keine Namen genannt
werden, eigentlich alle leben. Wire da nicht die Sache mit dem An-
spruch, denn war das Theaterteam um Milo Rau nichtangetreten, um

der Wahrheit nachzuspiiren oder, wie es Rolf Bossartin der Einleitung
des Kongo Tribunals formulierte, einen Moment zu erzeugen, in dem
das Recht »in Schonheit erstrahlt«?!

Bewertung

Um einer Sache auf den Grund zu gehen, braucht es Mut und Ent-
schlossenheit. Die Aufarbeitung schweren Unrechts bedarf dariiber
hinaus personeller und materieller Ressourcen, die ber das, was
zur Aufrechterhaltung des gewo6hnlichen Gerichtsbetriebes notig ist,
deutlich hinausgehen. Die Justiz im Kongo ist fiir diese Aufgabe nicht
annihernd geriistet. Es erstaunt daher nicht, dass es mobile Gerichte
immer wieder versiumen, zu wichtigen Fragen Stellung zu beziehen.

Im Baraka-Verfahren kam das Gericht auf die ethnischen Span-
nungen in Fizi gar nicht erst zu sprechen, obwohl die Eintriibung der
Beziehungen zwischen Sector 43 und der Bevolkerung wohl darauf
zurlickzufithren war. Im Minova-Verfahren wurden die Grundsitze
der Vorgesetztenverantwortlichkeit dargestellt, ohne dass es dem
Gericht aber gelang, den Sachverhalt einer angemessenen rechtlichen
Wiirdigung zu unterziehen. Wer fiir die Taten verantwortlich war, die
den Gegenstand der Verfahren bildeten, wurde in den Verfahren aber
deutlich. In beiden Fillen waren es Einheiten der FARDC, und die Ge-
richte lief3en daran keinen Zweifel. Im Mutarule-Verfahren dagegen
blieb die Identitit der Angreifer offen, ganz so als sei es unerheblich,
wer tiber die Dorfbewohner hergefallen war. Auch blieb im Dunkeln,
welche Rolle die MONUSCO gespielt hatte und warum die Soldat*in-
nen der FARDC nicht zum Schutz der Zivilbevolkerung ausgeriickt
waren, als das Toten seinen Lauf nahm.

50 Rau, Das Kongo Tribunal, S.182.
51 Ebenda, S.11.
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Der Historiker Kris Berwouts fithrt das Massaker in Mutarule auf
eine Reihe von Faktoren zuriick, die, wie er meint, fiir den Ausbruch
kollektiver Gewalt im Osten des Kongo typisch seien. AufSer den sich
gegenseitig ausschliefSenden Nutzungsarten knapper Ressourcen wie
Boden und Wasser nennter die regelmif3ig auftretenden Schwierigkei-
ten im Bemiihen um eine ausgewogene Reform des Sicherheitssektors
und das politisch geschiirte Misstrauen zwischen den verschiedenen
Volksgruppen in der Rusizi-Ebene.>? Mit dieser Analyse ist er nicht al-
lein. Insbesondere der Hinweis auf die Spannungen, die seit den bei-
den Kongokriegen das Verhiltnis zwischen den ethnischen Gruppen
im Siiden der Provinz Siid-Kivu belasten, fiel in den Gesprichen, die
ich im Kongo fiihrte, immer wieder. Die in einem Referendum besti-
tigte kongolesische Verfassung (2006) versucht, den geografischen
Besonderheiten, der unterschiedlich entwickelten Infrastruktur und
der ethnischen Vielfalt des Landes Rechnung zu tragen.> Der Status
von Minembwe jedoch, der einzigen Region, die mehrheitlich von
Banyamulenge bewohnt ist, blieb ungeklirt.

Die Frage, wie die Kinyarwanda-Sprachigen, die sogenannten
Rwandophones, in Politik und Gesellschaft integriert werden koén-
nen, hat seit den 1950er Jahren Anlass zu Querelen und bewaffneten
Auseinandersetzungen gegeben. Im Zentrum der Streitigkeiten ste-
hen Fragen der Staatsangehorigkeit, der Kontrolle iiber Land und der
Einflussnahme auf die Kommunalpolitik.>* Nach dem Vélkermord in
Ruanda und dem Exodus Hunderttausender in die beiden Kivu-Pro-
vinzen nahmen die Spannungen zu. Die Tutsi unter den Rwandopho-
nes betrachteten die Gefliichteten aus Ruanda, mehrheitlich Hutu, als
Gefahr, flirchteten einen Volkermord auch im Kongo und nahmen
Gertichte tber entsprechende Vorbereitungen zum Anlass, sich mili-
tarisch zu organisieren.

Die nachfolgenden Kongokriege stellten das pluralistische Fun-
dament der kongolesischen Gesellschaft auf eine harte Probe. Insbe-

52 Berwouts, Congo’s Violent Peace, S. 43—46, 114.

53 Die Constitution de la République Démocratique du Congo verbindet zen-
tralstaatliche und foderalistische Elemente zu einem System, das zwar
kurz nach seiner Einfithrung als »quasi-féderal« bezeichnet wurde (Turner,
»Congo-Kinshasa Leans toward Federalismy, S. 4), seither aber zunehmend
eine Auslegung erfahren hat, die zentralistischen Kriften in die Karten spielt.

54  Prunier, From Genocide to Continental War, S. 172.
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sondere der Siegeszug des RCD-G im zweiten Kongokrieg, gefolgt von
der Einrichtung einer Rebellenverwaltung tiber weite Teile der Kivus,
wurde von der Zivilbevolkerung mehrheitlich als Besatzung emp-
funden. Die Migrationsforscherin Opportuna Kweka schitzt, dass als
Folge der Kimpfe um die Herrschaftin Kinshasa in der zweiten Hilfte
der 1990er Jahre tiber 180000 Menschen aus dem Osten des Kongo
nach Tansania geflohen sind, viele von ihnen Angehdrige der Bembe,
die sich im ersten Kongo-Krieg auf die Seite Mobutus geschlagen hat-
ten und, als die von Banyamulenge dominierten Rebellentruppen in
Sid-Kivu vorriickten, um ihre Sicherheit bangen mussten.>

Die im Itombwe-Hochplateau westlich des Tanganjika-Sees le-
benden Banyamulenge kamen schliefSlich ihrerseits unter Druck, als
sich einer der ihren, Kommandeur Patrick Masunzu, im Februar 2002
vom RCD-G lossagte und als Gegner der Besetzung weiter Teile des
ostlichen Kongo durch die RPA zu erkennen gab. Die Verbiindeten
von einst antworteten mit grofder Hirte und setzten gegen die auf-
stindischen Banyamulenge schweres Kriegsgerit ein, auch Kampf-
hubschrauber. Spitestens jetzt war die Logik des Krieges auf den Kopf
gestellt, hatten doch die Truppen der RPA ihren Einmarsch in den
Kongo unter anderem damit begriindet, dass es einen Vélkermord an
den Banyamulenge zu verhindern gelte.>® Masunzus Rechnung aber
ging auf. Er hatte sich rechtzeitig vom RCD-G abgesetzt, der zuneh-
mend an politischem Einfluss verlor, und galt nun, weil es der RPA
nicht gelang, seine Truppen im unwegsamen Hochplateau von Mi-
nembwe entscheidend zu schlagen, als Kimpfer fiir die nationale Sa-
che, was ihm eine Beférderung zum General der FARDC einbrachte.

In der Literatur ist aus dem Umstand, dass Masunzu nach dem
Zerwirfnis mit dem RCD-G militirische Biindnisse mit denen
schloss, die er zuvor bekimpft hatte, nimlich mit den Mayi-Mayi der
Bafulero, Bavira und Babembe, gefolgert worden, die »ethnische Pola-
risierung« im Osten des Kongo sei »weitgehend aufgehoben«.5” Ange-
sichts der Umstinde und im Licht der spiteren Entwicklungen scheint
mir diese Einschitzung zu kurz zu greifen. Vielleicht weil er ahnte, dass
die Verbiindeten von heute die Gegner von morgen sein wiirden, lief3

55 Kweka, »Tanzaniag, S.200.
56 Prunier, From Genocide to Continental War, S. 282-283.
57  Tull, "Demokratische Republik Kongo«, S. 216.
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sich Masunzu nie wirklich auf das von den FARD C mit Unterstiitzung
der internationalen Gebergemeinschaft ins Werk gesetzte System der
brassage ein, also die Auflosung ethnisch homogener Truppenteile zum
Wohle einer dem Pluralismus verpflichteten Armee. Referenzpunkt
seines Handelns blieb der Aufbau einer Hausmacht, und auch wenn er
die Autoritit des Prisidenten zu keinem Zeitpunkt offen infrage stellte,
nahm er sich doch Freiheiten, die andere teuer hitten bezahlen miis-
sen. So wurde Masunzu im Zuge der brassage zum stellvertretenden
Kommandeur der 4.Militirregion ernannt, hielt sich aber tiberwie-
gend nicht in Kananga, West-Kasai, sondern in Minembwe auf. Was
man ihm als Befehlsverweigerung hitte auslegen kénnen, wurde von
seinen Vorgesetzten geduldet, eine Sonderbehandlung, die, so berich-
tet die US-Botschaft in Kinshasa in einem vertraulichen Kabel, seiner
vengen Verbindung« zu Prisident Joseph Kabila geschuldet war.>®

Uber das Niheverhiltnis zwischen Masunzu und Kabila hat es
vielfaltige, teils abenteuerliche Spekulationen gegeben. Noch immer
hort man gelegentlich, Kabila fiihle sich der Sache der Banyamulenge
und der Tutsi verpflichtet, weil er selbst Tutsi sei.>® Belege werden
nicht geliefert, und wenn man weif3, wie unpopulir Ruandas Prisident
Kagame, ein Tutsi, im Kongo ist, fillt es schwer zu glauben, mit sol-
chen Behauptungen wiirden nicht auch politische Absichten verfolgt.
Wer Kabila als Kagames »kleinen Bruder« prisentiert, legt es daraufan,
Ressentiments zu schiiren und den Eindruck zu erwecken, das Han-
deln der Regierung in Kinshasa werde von sachfremden Erwigungen
bestimmt und Entscheidungen wiirden nicht zum Wohl des Volkes
getroffen, sondern um sich in der »Tutsi-Familie« beliebt zu machen.

58 Embassy of the United States of America to the Democratic Republic of the
Congo, »Fighting Erupts between Banyamulenge Troops in Minembwe Re-
gion of South Kivug, §7.

59 Nach offizieller Lesart ist Prasident Joseph Kabila der Sohn von Laurent-Dé-
siré Kabila, seinerseits Sohn eines Luba-Vaters und einer Lunda-Mutter, und
seiner Frau Sifa Mahanya, einer Rega. Es kursieren aber Gertichte, nach de-
nen nicht Mahanya Kabilas Mutter ist, sondern eine Frau, die der Ethnie der
Tutsi angehort. Anderen Berichten zufolge soll Mahanya zwar die Mutter,
nichtaber Rega, sondern Tutsi sein. Wieder andere Quellen behaupten, dass
weder Laurent-Désiré der Vater noch Mahanya die Mutter sei. Beide Eltern
seien Tutsi, was bedeuten wiirde, dass der Prisident selbst Tutsi ware. Zum
Ganzen: Rainer/Trebbi, »"New Tools for the Analysis of Political Power in
Africaq, S.171.
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Plausibler scheint mir, aus der Protegierung Masunzus den Schluss
zu ziehen, dass die Zentralregierung in Kinshasa die ethnische Karte
zwar spielt, aber nicht so, wie in Teilen der Literatur angenommen
wird, nimlich als Ausdruck einer postkolonialen Praxis, bestimmte
Volksgruppen zu diskriminieren.®® Die Botschaft, die Kabila durch
sein Festhalten an Masunzu sandte, war dem Erhalt seiner Macht sehr
viel zutrdglicher, als ausgrenzende Parolen es hitten sein kénnen. Im
System Kabila soll nicht ethnische Zugehorigkeit, sondern Loyalitit
belohnt werden. Fiir Masunzu jedenfalls zahlte sich der Kampf gegen
den RCD-G in Form von Posten aus. Nach dem fiir alle Beteiligten
eher unerfreulichen Intermezzo in West-Kasai wurde dem General im
Jahre 2010 der Oberbefehl iiber die Militirregion Stid-Kivu angetragen,
auf deren Gebiet der weitaus grofste Teil der Banyamulenge lebt und
deren Interessen zu vertreten er von jeher als seine eigentliche Auf-
gabe betrachtete. Diesmal war Masunzu interessiert und nahm in Bu-
kavu tatsichlich auch Quartier.

Angesichts der Hartnickigkeit, mit der er seine Ziele verfolgte,
muss erstaunen, dass Masunzu im September 2014 wieder versetzt
wurde, diesmal in die Provinz Haut-Lomami, an die Militirakademie
in Kamina. Die Versetzung wurde als »Bestrafung« gewertet.®! Um zu
verstehen, wofiir er hitte bestraft werden sollen, ist es wichtig, darauf
hinzuweisen, dass die Versetzung drei Monate nach dem Massaker
stattfand. Ein Journalist aus Bukavu, der mich nach Mutarule beglei-
tet hatte, war mit einer solchen Lesart allerdings iiberhaupt nicht ein-
verstanden. Die Versetzung an eine Akademie habe nichts von einer
Strafe, meinte er, eher sei es eine »pidagogische Mafdnahme«, ganz so
als habe man Masunzu die Ziele der brassage nahebringen und ihn an
Operation Rumpunch erinnern wollen, einen militirischen Coup, den
die Vereinten Nationen 1961 unter anderem von Kamina aus gefiithrt
hatten, um die Sezessionsbestrebungen Katangas zu einem Ende zu
bringen. »Mehr von diesen, weniger von den anderen Sachen«, mag
die Botschaft des Prisidentenpalastes an Masunzu gewesen sein, so
der Journalist, denn gute Presse habe es fiir Mutarule nicht gegeben.
»So kann das, was ein Pascal, eine Frangine oder eine Bizima zu berich-
ten haben, durchaus auch mal fiir Arger sorgenc, resiimierte er, fiigte

60 Chojnacki/Menzel, »State Failure and State Transformation, S. 751.
61 Berwouts, Congo’s Violent Peace, S.165-166, 177, Fu3note 6.
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aber bitter hinzu: »Uber den Fortgang der Karriere eines Generals je-
doch entscheiden andere Dinge.«®?

Nichts von dem, was ich hier ausgefithrt habe, findet im Urteil
des mobilen Gerichts Erwahnung. Das sei den Strukturen geschul-
det, wurde mir immer wieder gesagt, denn gerade im Bereich der Mi-
litargerichtsbarkeit sei die Bereitschaft, politisch sensible Verbrechen
aufzukliren, von denen anzunehmen ist, dass sie auf das Konto der
Armee oder anderer staatlicher Institutionen gehen oder ihre Bege-
hung doch zumindest von ihnen geduldet wurde, wenig ausgeprigt.
Wenn das Mutarule-Verfahren charakteristisch fiir die Aufklarungsar-
beit mobiler Gerichte ist, darf man also nicht tiberrascht sein, dass die
Menschen im Kongo Gertichten, Spekulationen und Einfliisterungen
eher Glauben schenken als dem, was die Richter*innen zu den Tatsa-
chen ausfithren, auf deren Grundlage sie ihre Entscheidungen treffen.
Einer Wahrheit, auf die sich Vertrauen und Zuversicht in eine gemein-
same Zukunft griinden kénnte, kommt man so nicht niher.

Dariiber hinaus greift der strafrechtliche Ansatz als Mittel der Auf-
arbeitung massiven Unrechts insgesamt zu kurz. Verbrechen nimlich
ist nicht nur individuelle Tat, sondern auch gesellschaftliches Phino-
men. In einer Studie iber das Reserve-Polizeibataillon 101, das im
Zweiten Weltkrieg Tausende von Juden hinter der Front ermordete,
hat Christopher Browning eindrucksvoll gezeigt, dass Griueltaten im
Krieg aus Gefiithlslagen heraus begangen werden, die der Situation ge-
schuldet sind, in welcher der Téter sich befindet. Neben der battlefield
frenzy, dem emotionalen Ausnahmezustand des Gefechts, der sich
aus dem Gefiihl speist, der Gegner werde einen vernichten, wenn
man nicht zuvor ihm den Garaus macht, gebe es massenhafte Tétung
aber auch als kalkulierten Akt, als atrocity by policy, als Handlung
also, die wie im Fall des Reserve-Polizeibataillons im Vollzug einer
politischen Agenda begangen werde — wie unmenschlich sie auch sein
mag. Bei beiden Titergruppen sei eine Abstumpfung und Verrohung
zu beobachten, der Unterschied bestehe darin, dass sie im ersten Fall
Ursache fiir die Explosion der Gewalt, im zweiten Fall dagegen deren
Folge sei.®® Progressive Stromungen in der Kriminologie betonen seit
einigen Jahren die Notwendigkeit, sich mit verbrechensférdernden

62 Gesprich mit einem Journalisten, Juli 2017, Bukavu, Siid-Kivu.
63 Browning, Ordinary Men, S.159-161.
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Situationen, Zusammenhingen und Systemen zu befassen, und zwar
nicht, um iibergeordnete Kategorien individualisierbarer Tatausloser
zu entwerfen, sondern um den Ablauf selbstreferenzieller Prozesse zu
erkliren. Wolle man dem Verbrechen auf die Spur kommen, miisse
man verstehen, was passiert, wenn ein gesellschaftlicher Handlungs-
rahmen umgesteckt wird, wenn das, was gestern Verbrechen war,
heute erlaubt sein soll.**

Mir scheint das plausibel. Die aus einem Prozess zu filternde, auf
Fakten gestiitzte Wahrheit lisst sich nur fiir Ausschnitte komplexer
Geschehensabliufe gewinnen, sogenannte prozessuale Taten. Die straf-
rechtliche Logik fithrt aber nicht weiter, wenn es darum geht, die Wahr-
heitndahinter« zu ergriinden, also zu verstehen, warum die Tater*innen
glaubten, das, was sie taten, ungestraft tun zu kénnen. Mobile Gerichte
werden daher im Kongo zur Beseitigung der Straflosigkeit nichts beitra-
gen, wenn es ihnen nicht gelingt, unterschiedliche Wahrheiten einan-
der anzunihern. Ironischerweise war es ausgerechnet die Berufungs-
instanz des mobilen Gerichts in Mutarule, die Haute Cour Militaire, die
erkannte, dass es keinen Sinn machte, in einem Klima der Straflosig-
keit zwei der Randfiguren des Geschehens zu hohen Freiheitsstrafen
zu verurteilen. Die Urteile wurden bestitigt, die Strafen aber erheblich
herabgesetzt. Unter Anrechnung der bereits verbiifsten Haftzeit kamen
die verurteilten Angeklagten unversehens auf freien Fuf3.

Im nichsten Kapitel méchte ich rekapitulieren, warum mobile
Gerichte im Kongo ihr Potenzial nicht haben abrufen kénnen. Auf
die kolonialen Urspriinge und strukturellen Defizite der kongolesi-
schen Justiz bin ich in Kapitel1 und 2 bereits eingegangen, nicht aber
auf die Frage, was daraus fiir die Rechtskultur des Kongo folgt, ins-
besondere die Akzeptanz traditioneller Streitschlichtungsmechanis-
men. Gerichte setzen um, was ihnen durch einen rechtlichen Rahmen
vorgegeben ist, verfiigen aber weder iiber die Mittel noch die Kompe-
tenz, diesen Rahmen gesellschaftlichen Verinderungen anzupassen.
Traditionelle Autorititen schlief3en diese Liicke, aber um den Preis
der Rechtssicherheit. Welchen Platz mobile Gerichte im Kongo ein-
nehmen konnen, wird sich daher nur im Rahmen einer Erorterung
rechtspluralistischer Ordnungen zeigen lassen.

64 Sessar, »Von der Taterkriminalitit zur Systemkriminalitit, von der Taterkri-
minologie zur Systemkriminologie«, S. 93, 99.
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6 Die Grenzen
mobiler Gerichte

Mobile Gerichte agieren zumeist abseits der infrastrukturell besser
versorgten Ballungsgebiete, sind kurzfristig einsetzbar und machen
internationalen Finanzgebern Hoffnung, dass es gelingen kénne, der
Selbstjustiz im Kongo wirksam einen Riegel vorzuschieben. In inter-
nationalen Menschenrechtskreisen verbindet man mit mobilen Ge-
richten aufSerdem die Hoffnung, dass Richter*innen in den d6rflichen
Gemeinschaften als Botschafter eines modernen Volkerstrafrechts
wirken, das im Kongo durch den Beitritt zum IStGH-Statut Eingang
in die nationale Rechtsordnung gefunden hat. Mobile Gerichte gel-
ten daher als vielversprechendes Werkzeug im Kampf gegen das im
Kongo weitverbreitete Phinomen der Straflosigkeit, im Streben nach
Chancengleichheit in einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft und im
Bemiihen um riickhaltlose Aufklirung schwerer Menschenrechtsver-
letzungen. Allerdings haben wir in den letzten Kapiteln gesehen, dass
mobile Gerichte die in sie gesetzten Erwartungen nicht haben erfiillen
konnen, selbst wenn sie von internationalen Partnern logistisch und
finanziell unterstiitzt wurden.

Die Rechte der Angeklagten

Die Durchfiihrung rechtsstaatlicher Verfahren gehért zum Kernbe-
stand demokratisch legitimierten staatlichen Handelns. Mobile Ge-
richte nehmen fiir sich in Anspruch, die Wahrung rechtsstaatlicher
Standards in Gegenden zu gewihrleisten, in denen der Staat wenig
prasent ist, insbesondere also auf dem Land und in urbanen Milieus
mit hohem demografischem Druck. In der Literatur wird darauf ver-
wiesen, dass die presumption of victimhood, also die Vermutung der
Opferrolle, mit der presumption of innocence, der fiir den Angeklag-
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ten streitenden Unschuldsvermutung, in einem Spannungsverhaltnis
steht, das unter Zugrundelegung rechtsstaatlicher Grundsitze nur im
Sinne des Angeklagten gelost werden kann.! In dieser Untersuchung
aber habe ich gezeigt, dass es beim Einsatz mobiler Gerichte im Kongo
in erster Linie darum geht, das staatliche Gewaltmonopol durchzu-
setzen, Spannungen zwischen staatlichem Strafverfolgungsanspruch
auf der einen und dem Grundsatz des fairen Verfahrens und der Un-
schuldsvermutung auf der anderen Seite im Zweifel also zugunsten
des Ersteren aufzulosen, mit allen Gefahren, die sich daraus fiir den
Grundrechtsschutz ergeben. Die Rechte der Angeklagten auf Durch-
fithrung eines fairen Verfahrens unter Beachtung der Unschuldsver-
mutung werden in erschreckender RegelmiRigkeit verletzt.

Die in dieser Studie vorgestellten Grofdverfahren weisen allesamt
gravierende rechtsstaatliche Mangel auf. Im Baraka-Verfahren wurden
die Verhandlungen fast ohne Vorbereitung durchgefiihrt und die Ein-
lassungen der Verteidigung beiseitegewischt. Bevor man sich versah,
waren die Angeklagten verurteilt. Die Angeklagten legten Berufung
ein, aber ein Berufungsverfahren wurde nicht eréffnet. Auch im Mi-
nova-Verfahren ging es nicht mitrechten Dingen zu. Soldaten niederer
Dienstringe wurden wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit verurteilt, weil sie zum Appell nicht erschienen
waren. Die Grundsitze der Vorgesetztenverantwortung dagegen
fanden keine Anwendung, was befremden muss, wenn man sich vor
Augen hilt, dass die im Verfahren behandelten Taten tiber einen Zeit-
raum von zwel Wochen stattfanden und die Offiziere wissen mussten,
was sich vor ihren Augen abspielte. Dennoch taten sie nichts, um die
Lage unter Kontrolle zu bringen. Im Mutarule-Verfahren schlielich
wurde einer der Angeklagten wegen eines Verbrechens verurteilt, des-
sen er nicht angeklagt war. Die Verkiindung des Urteils fand zwar in
offentlicher Verhandlung, aber ohne Ankiindigung statt, was einem
Ausschluss der Offentlichkeit gleichkommt. In allen drei Fillen also
verstiefSen die Gerichte gegen das Gebot der Waffengleichheit und
gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens. Auch in anderen Verfah-
ren, die zu beobachten ich Gelegenheit hatte, wurden die Rechte der
Angeklagten und der Verteidigung verletzt. Es besteht daher Grund zu
der Annahme, dass mobile Gerichte nicht nur die Wege der Rechts-

1 von Wistinghausen, »Victims as Witnesses«, S. 170.
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suchenden zum gesetzlichen Richter, sondern auch den Rechtsweg
selbst verkiirzen.

Dartiber hinaus ist es mobilen Gerichten im Kongo nicht gelun-
gen, den historischen Ballast abzuwerfen, den sie seit der Kolonialzeit
mit sich herumschleppen. Damals wie heute nehmen sie sich in den
Weiten des Hinterlandes wie Fremdkorper aus. Die Verhandlungen
werden in Franzgsisch gefiihrt, fiir die meisten Zuschauer*innen eine
Fremdsprache. Das angewandte Recht ist den Menschen unbekannt
und hat den Geschidigten in der Praxis meist nichts weiter zu bieten
als die moralische Genugtuung, die Angeklagten verurteilt zu sehen.
Im Ubrigen ist das Urteil oft das Papier nicht wert, auf dem es steht.
Auch die Durchfiihrung der Verfahren erinnertan die iberkommenen
Strukturen des kolonialen Systems. Die Macht des Richtens ist regel-
mifdig den Minnern vorbehalten, wihrend Frauen kaum jemals tiber
die Rolle der Informationsbeschafferinnen hinauskommen. Fithrt die
Beweisaufnahme zu Ergebnissen, die auf eine strafrechtliche Verant-
wortung der staatlichen Fithrungsebene hindeuten, ist vom Grund-
satz der Amtsermittlung nicht mehr viel zu sehen. Besonders in der
Militirgerichtsbarkeit streichen die Richter*innen vor der eigenen
Hierarchie oft die Segel, versaumen es, Spuren nachzugehen, die auf
eine Verantwortung machtvoller Hinterleute deuten. Das Mutarule-
Verfahren legt Zeugnis davon ab, wie ein Geschehen prozessual aufbe-
reitet werden kann, ohne dass erkennbar wird, was zu der Tat Anlass
gegeben und wer sie ins Werk gesetzt hat.

Schlieflich hat die Anwendung strafrechtlicher Vorschriften, de-
ren Sinn sich der Offentlichkeit nicht erschliefRt, dem Ansehen mo-
biler Gerichte im Kongo ebenso Schaden zugefiigt wie der Umstand,
dass Eliten mit Strafgewalt ausgestattet werden und Sanktionen oft
nur denen drohen, die nicht die Mittel haben, sich gegen eine Anklage
aussichtsreich zu verteidigen. Die internationale Nichtregierungsor-
ganisation Transparency International kommt zu der Einschitzung,
dass sich Staatsbedienstete, die fiir eine Leistung Geld annehmen,
auch dann Hoffnung machen koénnen, straffrei auszugehen, wenn sie
ertappt werden, denn »die Justiz [im Kongo| wird von Politiker*innen
und Bestechungsgeldern beherrscht«.? So leisten mit internationaler

2 Transparency International, »Why Do DRC Citizens Report Such High
Levels of Corruption?«.
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Unterstiitzung durchgefithrte mobile Gerichte einer Entwicklung
Vorschub, die schon in den 196 0er Jahren unter dem Einfluss Mobutus
einsetzte und ihren vorliufigen Hohepunkt in der Regierungszeit Jo-
seph Kabilas erreichte. Staatliches Handeln wird von denen gesteuert,
die es sich leisten konnen, Entscheidungen zu ihren Gunsten herbei-
zufiithren; die anderen miissen sehen, wo sie bleiben.

Die Rechte der Geschadigten

In den letzten Jahren hat sich herumgesprochen, dass den Uberleben-
den schwerer Menschenrechtsverletzungen im Kongo kaum jemals
Schadenersatz gezahlt wird, auch wenn die Tater ermittelt und verur-
teilt worden sind. Auch eine andere Form der Wiedergutmachung hat
es nicht gegeben, der Transitional-Justice-Rhetorik zum Trotz. Wie
grofs die Liicke ist, die im System klafft, verdeutlichen die Aktiviti-
ten internationaler Akteure. Die Nichtregierungsorganisation V-Day
legte ein Programm fiir Uberlebende sexueller Gewalt auf, das seines-
gleichen sucht. Um Frauen und Midchen, denen sexuelle Gewalt an-
getan wurde, einen Weg zuriick ins Leben und in die Gesellschaft zu
bahnen, griindete man 2011 in Bukavu die City of Joy. Bis zu 9o Frauen
erhalten fiir einen Zeitraum von sechs Monaten psychosoziale Unter-
stiitzung, Unterweisung in lebenspraktischen Dingen und ein vorii-
bergehendes Zuhause.

City of Joy versteht sich aber nicht allein als Ort des Heilens und
Lernens, sondern auch, wie Griinderin Eve Ensler medienwirksam
im Interview mit der britischen Schauspielerin Emma Watson unter-
streicht, als Kaderschmiede einer neuen Generation lokaler Aktivistin-
nen, die den Kampf gegen sexuelle Gewalt fortfithren sollen.® Frauen
in einer von den Lebenswirklichkeiten ihrer Dorfgemeinschaften
abgeschotteten Enklave internationaler Entwicklungszusammenar-
beit auf die Ubernahme von Fithrungsverantwortung vorzubereiten,
bedeutet in einer patriarchalisch geprigten Gesellschaft wie der im
Kongo aber vor allem eines, namlich sie unkalkulierbaren Risiken
auszusetzen. Oft genug stellten die Bewohnerinnen der City of Joy

3 Watson, »"Emma Watson Interviews the Vagina Monologues Author Eve
Ensler«.
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nach Ablauf des Programms fest, dass sie nicht mehr nach Hause zu-
riickkehren konnten, weil Partner und Familie sie nicht mehr bei sich

haben wollten oder weil ihnen von denen, die ihnen Gewalt angetan

hatten, nach dem Eintreten in die V-Day-Gemeinschaft erst recht Ge-
fahr drohte. Um Frauen, die nach ihrem Aufenthalt in der City of Joy

erneut mit Ausgrenzung und Gewalt zu rechnen hatten, nicht in ihre

Heimatdorfer zuriickschicken zu miissen, griindete V-Day 2015 eine

landwirtschaftliche Kooperative, die von Opfern sexueller Gewalt in

eigener Regie gefiihrt wird.

In der Nihe des Dorfes Nyanghezi, 30 Kilometer siidlich von
Bukavu, leben heute 40 Frauen und Madchen auf der V-World Farm,
einem Gelinde, das etwa der Grofde des Central Park in New York
entspricht. Dort betreiben sie Landwirtschaft, eine Schweinemasterei
und eine Tilapiazucht. V-World Farm hat eine Leuchtturmfunktion,
auf welche ihre Griinder*innen zu Recht stolz sein konnen, aber ein
Besuch der Kooperative wirft auch Fragen auf. So liegt das Gelinde
abseits der umliegenden Ortschaften und ist nur iiber eine eigens
fir die Kooperative angelegte Strafde zu erreichen, die nachts unbe-
leuchtet und daher unsicher ist. Ein Rundgang iiber die Anlage macht
zudem deutlich, was Nachhaltigkeit im tiglichen Betrieb bedeutet,
namlich dass viele Arbeitsprozesse von Hand erledigt werden miis-
sen, ein kriftezehrendes Unterfangen, das der beruflichen Weiterbil-
dung enge Grenzen setzt. SchliefSlich lisst die Besichtigung der Ge-
meinschaftsunterkiinfte erahnen, dass den Frauen kaum Privatsphire
geblieben ist, schwierige Voraussetzungen fiir die Riickkehr zu einem
selbstbestimmten Leben nach einer Gewalterfahrung. Fiir ihre autarke
Lebensfiihrung bringen die Frauen und Midchen, die auf der V-World
Farm leben und arbeiten, also Opfer. Sie haben angesichts der hohen
Arbeitsbelastung und der Entfernung zu den umliegenden Ortschaf-
ten nur noch wenig Kontakt zur AufSenwelt und von dem, was sie auf
dem Gelidnde tun, entgeht den Mitbewohnerinnen nichts. Die Kimp-
ferinnen fiir ein besseres Morgen haben auf ihrer Farm einen Platz,
sind im Ubrigen aber sehr allein.

Dies zu dndern ist nicht Aufgabe des Strafrechts, wohl aber zu ver-
hindern, dass es zu sexuellen Gewalterfahrungen kommt. So ruhen
die Hoffnungen internationaler Finanzgeber auf dem Gedanken der
Privention, genauer gesagt, dem Abschreckungseffekt mobiler Ge-
richte. Wenn die Titer*innen schwerer Menschenrechtsverletzungen
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erst einmal dingfest gemacht und ihrer gerechten Strafe zugefiihrt
sind, so die Argumentation, werden es sich mdgliche Nachahmer
zweimal iiberlegen, ob sie das Gesetz brechen. Ob diese Logik aufgeht,
kann letztlich niemand sagen, denn woher soll man wissen, wie die
Kriminalstatistik aussihe, gibe es mobile Gerichte nicht?

Was sich dagegen feststellen lisst, ist, was mobile Gerichte zur
Durchsetzung der Rechte der Geschidigten geleistet haben, nimlich
erschreckend wenig. Zunichst erfassen mobile Gerichte die komplexe
Lebenswirklichkeit der Menschen auf dem Land nur in Ausschnitten.
Die Richter*innen reisen von weither an, kennen die Verhiltnisse
vor Ort nicht und fithren Gerichtsverfahren nach Maf3gabe gesetz-
licher Vorschriften durch, die in den vom Krieg gezeichneten Dorf-
gemeinschaften des Ostkongo oft nicht verstanden werden. Gerade
bei Sexualdelikten wird der durch die Rechtsverletzung eingetretene
Schaden durch die gerichtliche Verhandlung nicht gemindert, son-
dern noch vergréf3ert. Wie die Beispiele der mobilen Gerichte in Ba-
raka, Minova und Mutarule zeigen, haben die Geschidigten und ihre
Angehorigen allen Grund, Stigmatisierung zu fiirchten, wihrend die
Aussicht, Wiedergutmachung zu erlangen, gering ist. Im Baraka- und
Minova-Verfahren waren alle verurteilten Angeklagten Angehorige
der FARDC, im Mutarule-Verfahren immerhin einer von zweien. Da
die verurteilten Soldaten in Ausiibung ihrer Dienstpflichten gehan-
delt hatten, wurde in allen drei Fillen in solidum, also gesamtschuldne-
risch, auch der kongolesische Staat zur Zahlung eines Schadenersatzes
verurteilt. Wie wenig die Interessen der Geschidigten letztlich zih-
len, lasst sich aus dem Umstand schlief3en, dass Schadenersatz den-
noch nicht geleistet wurde. So bringen mobile Gerichte die Insignien
staatlicher Macht in die Peripherie, ohne aber den Bediirfnissen der
Geschidigten Rechnung zu tragen.

Im Ubrigen begriindet, was internationale Akteure stets als gro-
8en Vorteil der mobilen Gerichte prisentieren, namlich die Abhal-
tung einer gerichtlichen Verhandlung in unmittelbarer Nihe zum Tat-
ort des Verbrechens, fiir die Zeuginnen oft genug eine Gefahrenlage,
derer sie sich nur durch das Verlassen ihrer Dorfer zu entziehen wis-
sen. Zeugenschutzprogramme gibt es im Kongo nicht, und man darf
Zweifel haben, ob im Gerichtssaal getroffene Vorkehrungen, etwa
die Errichtung einer Sichtbarriere oder der Einsatz einer Technik zur
Stimmverzerrung, bei der Vernehmung von Zeug*innen ausreichen-
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den Identititsschutz bieten. Die internationale Nichtregierungsor-
ganisation Protection International kommt zwar zu dem Schluss, es
habe etwa im Baraka-Verfahren zwischen lokalen Gruppen, interna-
tionalen Menschenrechtsorganisationen und dem Menschenrechts-
btiro der Vereinten Nationen eine erfolgreiche Zusammenarbeit zum
Schutz der am Verfahren beteiligten Opfer und Zeug*innen gegeben.*
Auch im Minova-Verfahren machte man sich iiber das Thema Zeugen-
schutz Gedanken. Das Gericht hob hervor, man habe den Zeug*innen
Gelegenheit gegeben, sich unkenntlich zu machen oder hinter einem
Vorhang auszusagen. Weiterhin habe man ihnen Pseudonyme gege-
ben und Psycholog*innen in Bereitschaft gehalten, die im Falle einer
Krise hitten eingreifen kénnen.’ In beiden Verfahren aber erschépften
sich die Vorkehrungen zum Schutz der Zeug*innen auf den Zeitraum
der Verhandlung. Schon fiir die An- und Abreise wurden keine beson-
deren Maf3nahmen getroffen, um ihre Anonymitit zu gewihrleisten.
Zurtick in ihren Dorfern war es ein offenes Geheimnis, dass sie eine
Aussage gemacht hatten. Im Baraka-Verfahren fithrte dies dazu, dass
viele Zeug*innen sich nach Abschluss des Verfahrens Drohungen aus-
gesetzt sahen.

Thérese Kulungu, seinerzeit Direktorin der clinique juridique der
Panzi-Stiftung, spiter deren Generalsekretirin, berichtete mir im
September 2013, zwei Jahre nach den Vorfillen in Fizi, von den Ein-
driicken, die sie als Nebenklagevertreterin im Baraka-Prozess hatte
sammeln kénnen. Vielen Frauen sei in jener Neujahrsnacht Schreck-
liches angetan worden, und vieles von dem, was geschehen sei, habe
man im Prozess auch zur Sprache gebracht. Ob man aber im Interesse
der Geschidigten gehandelt habe, konne sie nicht sagen. Sie sei im
Rahmen einer Erkundungsmission spiter noch einmal nach Fizi ge-
fahren und habe feststellen miissen, dass mehrere der Frauen, die sie
im Prozess vertreten hatte, aus Fizi fortgegangen seien. Diejenigen,
die sie habe ausfindig machen koénnen, hitten ihr zu verstehen gege-
ben, sie seien in stindiger Sorge um ihre Sicherheit, denn die Einheit,
die Colonel Kibibi befehligt habe, sei weiterhin in Fizi stationiert, und
von dem Schadenersatz, der ihnen zugesprochen worden sei, hitten

4 Protection International, »Executive Summary of a Study on the Protection
of Victims and Witnesses in D.R. Congo«, S. 24.
5  Cour Militaire Opérationnelle du Nord-Kivu, Urteil vom 5. Mai 2014, S. 64.
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sie nichts erhalten. »Sagen Sie mir, woher eine Frau den Mut nehmen
soll, einen Fall vor Gericht zu bringen, schloss Kulungu ihre Uberle-
gungen, »wenn sie vorher schon weif3, dass sie weder Schutz erhalten
wird noch Wiedergutmachung!« Und etwas leiser setzte sie hinzu:
»Die Drohungen richten sich ja nicht gegen diese Frauen allein, son-
dern auch gegen ihre Familien. Und wenn wir als Anwiltinnen noch
am Leben sind, dann nur durch die Gnade des Herrn!«

Im Mutarule-Verfahren sah das Gericht noch weniger Veranlas-
sung als die Gerichte in den beiden anderen Verfahren, zum Schutz der
Zeug*innen etwas zu unternehmen - und dies, obwohl die mutmaf3-
lichen Titer buchstablich auf der anderen Seite der Strafde zu Hause
waren. Die Geschidigte Bizima machte keinen Hehl daraus, dass sie
vom Verfahren enttiuscht war. Sie sei noch heute gezwungen, an ih-
ren Peinigern vorbeizulaufen und den Blick zu senken, weil das Ge-
richt es nicht fertiggebracht habe, sie zu verurteilen. Dass sie in der
Lage war, die Titer an den Stimmen zu identifizieren, verschwieg sie
dem Gericht. Zu grof war ihre Angst, auch die Tdter konnten sie spi-
ter an der Stimme wiedererkennen.

Enttiuschung, Angst und Wut mischten sich oft in die Gespri-
che, die ich im Kongo mit Geschidigten iiber ihre Erfahrungen mit
mobilen Gerichten fithrte. In Aktivistenkreisen aber wird vielfach so
getan, als gebe es auf die Initiativen internationaler Rechtsstaatsfor-
derungsprogramme nur positive Reaktionen. Die Menschen seien
fiir jede Unterstiitzung dankbar, die man der Justiz zukommen lasse,
sagte mir die Mitarbeiterin einer internationalen Regierungsorgani-
sation, die den mobilen Gerichten logistische Hilfe zukommen lisst.
Wer etwas anderes behaupte, verfolge eine Agenda der Desinforma-
tion und wolle dem Land schaden.® Wer andere der Meinungsmache
beschuldige, ohne sich fiir eigenes Tun zu rechtfertigen, mache sich
selbst angreifbar, erwidern Kritiker*innen. Lokale Aktivist*innen er-
klirten mir, auch in Menschenrechtskreisen komme es immer wieder
vor, dass man von »Spoilern«, von Spielverderbern, spreche, wenn
die eigene Arbeit Akzeptanzprobleme bereite.” In der Literatur wird
zudem auf das in Kreisen der Transitional Justice weitverbreitete Phi-
nomen der Vereinnahmung hingewiesen. Statt die Stimmen der Uber-

6  Gesprich mit Catherine, September 2016, Goma, Nord-Kivu.
7 Gesprach mit einem lokalen Aktivisten, Juli 2016, Bukavu, Stid-Kivu.
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lebenden in ihrer Vielfalt horbar zu machen, nehme man sich heraus,
Erzihlstringe aus dem jeweiligen Kontext herauszulésen, um sie fiir
herrschende Diskurse anschlussfihig zu machen.® So war es auch in
der Berichterstattung tiber die mobilen Gerichte, die ich in dieser Un-
tersuchung vorgestellt habe.

In einer Analyse des Baraka-Verfahrens zitierte die Rechtsberate-
rin der Open Society Justice Initiative die Aussage einer Zuschauerin,
um einen Zusammenhang zwischen der Verurteilung Kibibis und
dem Friedensprozess im Kongo zu behaupten. Dabei wire es dem
Friedensprozess am dienlichsten gewesen, hitte man Kibibis Einheit
erst gar nicht in das Territoire Fizi entsandt. Mit Blick auf das Mino-
va-Verfahren berief sich HRW auf Gespriche, die mit Geschidigten
am Telefon gefiihrt worden waren, um die Bedeutung der Vorgesetz-
tenverantwortung als Rechtsfigur des Volkerstrafrechts zu unterstrei-
chen. Was den Geschidigten aber auf den Nigeln brannte, nimlich die
Wiedergutmachung fiir geschehenes Unrecht, kam nicht zur Sprache.
Das Kongo Tribunal schliefSlich nutzte die Erregung der Bewohner
Mutarules iiber die mangelnde Aufklirung der Hintergriinde des
Massakers als Folie, um die Arroganz der Herrschenden und die Inef-
fizienz der Vereinten Nationen an den Pranger zu stellen. Die Konse-
quenzen des Massakers aber fanden keine Erwihnung, was insofern
nicht verwundert, als man sich die Miihe, an den Ort des Schreckens
zuriickzukehren, nicht gemacht hatte. Einer rechtlichen Bewertung
hitte es sich auch entzogen zu erkennen, dass Mutarule 11 Ziige einer
Geisterstadt angenommen hatte. Einen Beitrag zur Rehabilitierung
der Geschidigten leisteten die Stellungnahmen internationaler Ak-
teure also nicht — aus einem einfachen Grund: Man hérte nicht zu.

Des Weiteren erleichtert die Unterstiitzung mobiler Gerichte
durch internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen
den Zugang zum gesetzlichen Richter nicht fiir alle in gleichem Maf3e,
sondern privilegiert die Geschiadigten solcher Delikte, deren Ahn-
dung als besonders dringlich eingestuft wird. Internationales Spon-
soring mobiler Gerichte fithrt dazu, dass bestimmte Deliktgruppen
mit Nachdruck verfolgt werden, andere dagegen nur sporadisch. Es
entsteht ein systéme a deux vitesses, ein System der zwei Geschwin-

8  Buckley-Zistel, »Redressing Sexual Violence in Transitional Justice«,
S.95-97.
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digkeiten, das bestimmten Fallkonstellationen Vorrang vor anderen
einraumt, unabhingig davon, welche Relevanz ihnen im Alltag der
Menschen zukommt. So verkiirzt die Diskussion der sexuellen Ge-
walt als Kriegswaffe das Phinomen einer systematischen Verletzung
des Schutzgutes der sexuellen Selbstbestimmung auf den Aspekt der
Austragung bewaffneter Konflikte. Sexuelle Alltagsgewalt wird ausge-
blendet, ebenso das Phinomen der genderspezifischen Diskriminie-
rung bei der Austragung von Differenzen tiber die Nutzung von Land
in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft, auf das ich weiter
unten noch eingehen werde. Die Geschidigten geraten dabei leicht
aus dem Blick. Mit gravierenden Folgen, wie ich gezeigt habe, denn
in erschreckender Regelmifigkeit werden die Hintergriinde der Taten
ignoriert oder verschleiert und die allein gelassen, die einer Unterstiit-
zung am dringendsten bediirfen.

Der Preis der Wahrheit

Es heif3t, mobile Gerichte brichten Licht ins Dunkel gesellschaftlicher
Missstinde und boten den Geschidigten ein Forum, um andere an
ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Sahin und Kula kommen in
einer empirischen Studie, die sie in Nord-Kivu durchfithrten, zu der
Einschitzung, den Geschidigten gehe es beiihrer Aussage vor Gericht
um die Wiederherstellung ihrer Handlungsmacht. Den Zeuginnen im
Minova-Verfahren etwa sei durchaus klar gewesen, dass das Gericht
nicht alle ihre Probleme werde 16sen kdnnen. Dennoch hitten sie das
grofse Interesse am Prozess nutzen wollen, um auf die wirtschaftlichen
und sozialen Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, in die sie durch
die Vorfille in Minova geraten seien.’ Das klingt, als sei schon mit dem
Auftritt vor Gericht fiir die Zeuginnen etwas gewonnen. Dass dem
nicht so ist, wurde mir in den Gesprichen klar, die ich in Fizi, Minova
und Mutarule fithrte. Zwar betonten die Frauen, mit denen ich {iber
ihre Erfahrungen in Verfahren vor mobilen Gerichten sprach, sie seien
mit Respekt behandelt worden. Gleichzeitig aber gaben sie zu erken-
nen, dass sie sich in ihrer Verletztheit nicht wahrgenommen fiihlten,
und zwar nicht, weil die Richter*innen etwas anderes getan hatten als

9  Sahin/Kula, »What Women Want before Justiceq, S. 310.
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das, was man von ihnen erwartet hitte, sondern weil die Austibung
des Richteramtes ihrem Handeln enge Grenzen setzte.

Die Aufgabe des Gerichts erschopft sich darin zu ergriinden, ob
das, was nach Aussage der Zeug*innen geschehen ist, einen Straftat-
bestand erfiillt, und wenn ja, ob die Bekundungen der Zeug*innen
glaubhaft sind. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, miissen die
Richter*innen Fragen stellen, deren Beantwortung fiir die Geschi-
digten oft schmerzhaft ist, besonders wenn es um sexuelle Gewalt
geht. Die dariiber hinausgehenden Fragen aber, die fiir das Opfer einer
Gewalttat regelmif3ig von ungleich grofderer Bedeutung sind, Fra-
gen nimlich nach den Auswirkungen der Tat auf die korperliche und
geistige Gesundheit, auf die Erwerbsfihigkeit, auf die soziale Stellung
in Familie und Gesellschaft, finden allenfalls im Rahmen der Straf-
zumessungserwagungen Beachtung. Wenn die Frauen, die ich zum
Gesprach getroffen hatte, zum gerichtlichen Verfahren wenig sagen
mochten, die prekiren Lebensumstinde, in denen sie sich nach den
Vorfillen in Fizi, Minova oder Mutarule wiedergefunden hatten, aber
wortreich schilderten, dann konnte ich daraus nur den Schluss ziehen,
dass sie sich von der Intervention des Gerichts entweder mehr oder
von Anfang an gar nichts versprochen hatten.

Diese Einschitzung widerspricht der in der Literatur vielfach ver-
tretenen These, traumatisierte Zeug*innen erlebten vor Gericht einen
Moment der Befreiung und kénnten sich durch ihre Aussage vom Ge-
schehenen 16sen. Aleida Assmann erklirt, warum das Seelische solch
einfachen Regeln nicht folgt. Ein Trauma kehre so lange zurtick, bis
es in einen sinnstiftenden Erinnerungszusammenhang gestellt sei.
Erst dann konne es ein ntherapeutisches Vergessen« geben. Allerdings
macht Assmann keinen Hehl daraus, dass die Idee der Bewiltigung
durch sprachlich geformte Erinnerung kulturell konnotiert ist, ana-
lytisch untermauert durch die Psychotherapie eines Sigmund Freud,
geschichtlich verfolgbar bis zu Aristoteles und seine kdtharsis, die see-
lische Reinigung als tragendes Element der antiken Tragodie.!* Wenn
die Frauen, mit denen ich im Osten des Kongo gesprochen hatte, die
Aussage vor Gericht nicht als befreiend werteten, kénnte dies also da-
ran liegen, dass sie den Kontext der Gerichtsverhandlung nicht ein-

10 Assmann, »Cultural and Political Frames of Forgettingg, S. 33.
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ordnen konnten oder aber fiir sich andere Formen der Verarbeitung
gefunden hatten.

Erstinjiingerer Zeit haben sich Forscher*innen zu Wort gemeldet,
die bezweifeln, dass Schweigen zu brechen fiir den Heilungsprozess
notwendige Voraussetzung oder {iberhaupt férderlich sei. Uber erlit-
tene Verletzungen nicht zu reden, konne fiir die Geschidigten durch-
aus sinnvoll sein, nimlich dann, wenn das Offenlegen tabuisierter
Handlungen mit gesellschaftlichen Sanktionen belegt sei oder wenn
durch das Sprechen tiber eine Verletzung ein Trauma reaktiviert werde,
ohne dass Begleitung stattfinde.!!

Marceline, mehrfache Mutter aus Walungu, erzdhlte mir, dass sie
beim Anblick einer Plastiktiite an ihre Tochter denken miisse, die sie
zum letzten Mal sah, als man ihr schmelzendes Plastik in die Vagina
traufelte. Sie zitterte beim Gedanken an das, was man ihrer Tochter
angetan hatte, und sagte, sie habe es all die Jahre fiir sich behalten.

Caroline, eine Studierende aus Bukavu, berichtete mir von der
Ubelkeit, die sie tiberkommt, wenn zu Hause der Fernseher liuft. Das
Krichzen der Stimmen aus dem Lautsprecher bringe all das zurtick,
was sie zu vergessen suche. Uber Wochen und Monate, von friih bis
spit, lief der Apparat, um das Schweigen zu iibertiinchen, das sich
der Familie bemichtigt hatte, nachdem die kleine Schwester auf dem
Nachhauseweg vergewaltigt worden war.

Marceline kommt vom Land, ist mehrfache Mutter und hat nach
eigener Aussage nur eine rudimentire Schulbildung genossen, wih-
rend Caroline in der Stadt aufgewachsen ist, in Kinshasa an Fithrungs-
seminaren teilgenommen hatund ihr Singleleben zu geniefden scheint.
Trotz ihres unterschiedlichen Hintergrundes teilten die beiden Frauen
die Einschitzung, dass das Geschehene in der Familie bleiben solle. Es
bringe nichts, zur Polizei zu gehen, und selbst wenn man den Titern
auf die Spur komme, werde die Er6ffnung eines gerichtlichen Verfah-
rens alles nur noch schlimmer machen.

Im wissenschaftlichen Diskurs iiber die Straflosigkeit im Kongo
ist die Problematik belastender Zeugenaussagen angekommen, wenn
auch mit einiger Verspitung. Wer sich durch das Angebot der Be-
reitstellung psychosozialer Unterstiitzung von lokalen Gruppen der

11 Eastmond/Mannergren Selimovic, »Silence as Possibility in Postwar Every-
day Lifeq, S.503-504.
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Zivilgesellschaft dazu bringen lasse, vor Gericht auszusagen, miisse
nach dem Prozess mit Vergeltung, Stigmatisierung und sozialer Ach-
tung rechnen.!? Die Verédung des sozialen Umfeldes steht mit der
Vergewaltigung als strafrechtlich relevantem Geschehen nicht unmit-
telbar in Zusammenhang, und doch féllt auf, dass die internationale
Berichterstattung iiber bewaffnete Konflikte in der Region der Gro-
8en Seen Afrikas heute kaum noch ohne das Bild der vergewaltigten
Frau oder des vergewaltigten Mddchens auskommt. Ob sich Familie,
Freunde oder Nachbarn von den Uberlebenden sexueller Gewalt ab-
gewandt haben, ob ihre Lebensplanung zusammengebrochen ist, weil
der Partner sie verlassen hat, wird, wenn tiberhaupt, nur am Rande
wahrgenommen, als Kollateralschaden, nicht als Phinomen, das aus
sich selbst heraus Aufmerksamkeit oder gar Forschungsinteresse
begriinden konnte. So kommt eine Beobachterin auf der Grundlage
einer Reihe von Interviews, die sie im Osten des Kongo fiihrte, zu dem
Schluss, dass die Verurteilung der Titer fiir die Opfer sexueller Gewalt
nichtim Vordergrund stehe. Die Geschidigten, glaubt sie, wollten vor
allem das Geschehene hinter sich lassen und nihmen dafiir in Kauf,
die Bestrafung der Titer dem hochsten Gericht, also einer gottlichen
Instanz, zu iiberlassen.!® Fatalistisch habe ich die Opfer sexueller Ge-
walt im Kongo nur gelegentlich erlebt, allerdings oft skeptisch, weil
sie als Zeuginnen vor Gericht stets nach Fakten, aber nur selten danach
gefragt wurden, was das Geschehene fiir ihr Leben bedeutete.

Auch internationalen Nichtregierungsorganisationen, die sich fiir
die Bekampfung der Straflosigkeit sexueller Gewalt einsetzen, ist dies
nicht entgangen. In den 2000er Jahren begannen sie daher, ihre Sicht-
barkeitauf dem Land zu erh6hen, Feldbiiros einzurichten, sogenannte
bureaux d’antenne, und um das Vertrauen gerade auch der Opfer von
Sexualstraftaten zu werben. Wer sich als Geschidigte einer schweren
Straftat aber erst einmal zu erkennen gegeben hatte, kam in Verfahren
vor mobilen Gerichten um eine Ladung als Zeugin oft nicht mehr he-
rum. In der Sozialwissenschaft wird gelegentlich behauptet, dass Zeu-
genschaft nsoziale Praxis« sei und die Zeugin »von einer Horerschaft
ernannt« werde.'*

12 Lake, »Organizing Hypocrisyg, S. 522—523.
13 De Reus, »My Name is Mwamaroyi, S.148.
14 Schmidt, "Wissensquelle oder ethisch-politische Figur?«, S. 51.
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In der Praxis sieht es oft anders aus. Im Zeugenstand legen vor
mehrheitlich von Minnern besetzten Gerichten mehrheitlich Frauen
von dem Leid, das ihnen angetan wurde, Zeugnis ab. Im besten Fall
verschafft ihnen die Verurteilung eines Titers moralische Genugtu-
ung, aber jede andere Form der Wiedergutmachung bleibt ihnen ver-
wehrt. Warum es mitnichten gelingt, durch die Verurteilung eines
Angeklagten die Interessen der Geschidigten zu wahren, wird deut-
lich, wenn man sich auf das Chaos der Gefiihle einlisst, das Zeug*in-
nen einer sexuellen Gewalttat oft iiberwiltigt.

In One Night berichtet Cathy Winkler von einer Vergewaltigung,
deren Opfer sie in den 1980er Jahren in einem ungenannten US-Bun-
desstaat wurde, und davon, wie dieser Akt der Gewalt ihr Leben ver-
inderte. Ein Kapitel ihres Buches widmet sie dem Strafprozess, der
Jahre spater gegen den mutmafSlichen Tater gefithrt wurde. Sie be-
schreibt die Einsamkeit, die sie umgab, als sie sich, vom Gericht als
Zeugin geladen, auf ihre Aussage vorbereitete, und von der Panik, die
in ihr aufstieg, als sie den Gerichtssaal betrat, in dem der Mann auf
der Anklagebank saf3, von dem sie glaubte, dass er der Titer war, auch
wenn sie ihn nicht zweifelsfrei hatte identifizieren konnen. Sie schil-
dert den physischen Schmerz, der sie tiberkam, als die Verteidigung
sie unter anderem fragte, warum sie bei der polizeilichen Vernehmung
nicht angegeben habe, dass sie vom Titer gezwungen worden sei, sei-
nen Anus mit der Zunge zu berithren.!> Man kann die Verzweiflung
nurahnen, die sich ihrer bemichtigte, als sie begriff, was geschah, dass
nimlich die Verteidigung versuchte, ihre Glaubwiirdigkeit in Zweifel
zu ziehen. War auch mit den Frauen, mit denen ich tiber ihre Zeugen-
schaft in Verfahren vor einem mobilen Gericht gesprochen hatte, im
Prozess etwas passiert, was sie nicht benennen konnten oder wollten?

Wichtig scheint mir, hier auch noch auf einen zweiten Punkt ein-
zugehen, den Winkler in ihrem Buch anspricht. Ebenso grofs wie die
Woat, die sie tiberkam, weil sie durchweg nicht als Person wahrgenom-
men wurde, die durch das, was man ihr angetan hatte, in ihrem In-
nersten verletzt war, war die Freude, die sie empfand, als die Jury den
Angeklagten schliefslich schuldig sprach. In der Urteilsverkiindung
das Wort »schuldig« zu héren, war fiir sie, wie sie bekennt, eine umso
grofdere Genugtuung, als einzelne Mitglieder der Jury zu erkennen

15 Winkler, One Night, S. 257-286.
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gaben, dass sie ihrer Aussage fiir die Urteilsfindung Gewicht beige-
messen hatten. Eine Frau, die im Kongo vor einem mobilen Gericht
aussagt, wird dagegen kaum jemals bei der Urteilsverkiindung dabei
sein. Dies wurde mir klar, als ich im Juni 2017 gemeinsam mit Mitar-
beiter*innen einer lokalen Organisation das safe house der Frauen auf-
suchte, die vor einem mobilen Gericht in Stid-Kivu ausgesagt hatten.
Ich wollte am Tag vor der Urteilsverkiindung von ihnen héren, welche
Erwartungen sie an das Gericht hatten und was der Begriff Wieder-
gutmachung fiir sie bedeutete. Zu meiner Uberraschung war das Haus,
das man den Frauen fiir die Dauer des Verfahrens zur Verfiigung ge-
stellt hatte, bereits gerdumt. Es war niemand mehr da, der uns hitte
Auskunft geben kénnen. Sicherheit stehe an erster Stelle, erklarte uns
eine Vertreterin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen,
welches dem mobilen Gericht logistische Unterstiitzung gewahrt und
den Transport der Prozessbeteiligten organisiert hatte. Es sei doch klar,
setzte sie hinzu, dass man die Frauen nicht habe dem Risiko aussetzen
wollen, nach einer moglichen Verurteilung der Angeklagten Ziel von
Vergeltungsanschligen zu werden.

Eine solche Haltung mag den Erfordernissen der Sicherheitslage
im Osten des Kongo Rechnung tragen, steht aber im Widerspruch zu
einem der zentralen Argumente, die fir die Abhaltung mobiler Ge-
richte immer wieder ins Feld gefithrt werden, nimlich dass Menschen
auch in entlegenen Regionen Gelegenheit zu geben sei, an der Ahn-
dung des ihnen zugefiigten Unrechts teilzuhaben. Wann, wenn nicht
im Augenblick der Urteilsverkiindung, soll der Funke {iberspringen
und die Hoffnung der Gewissheit weichen, dass man mit seiner Ge-
schichte gehort worden ist und das Gericht tatsichlich auch erreicht
hat? Und welche Funktion kommt der Justiz im Kongo zu, wenn es
um die Bediirfnisse und Interessen der Geschidigten offensichtlich
nur am Rande geht?

Die punitive Gesellschaft

Jeder Topf findet seinen Deckel, und wenn es stimmt, bekommt auch
jeder Staat die Strafjustiz, die er verdient hat. Ist es also Zufall, wenn
sich Justiz und Strafvollzug im Kongo schweren Vorwiirfen ausgesetzt

sehen, weil sie Standards pflegen, die man rechtsstaatlich nicht nennen
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kann? Wire es nicht moglich, dass die Demiitigungen, die Angeklagte
iber sich ergehen lassen miissen, ohne schon verurteilt zu sein, die
Misshandlungen, denen die Gefingnispopulation im kongolesischen
Strafvollzugausgesetzt ist, auf sadistische Neigungen zuriickzufithren
sind, die Richter*innen oder das Personal der Justizvollzugsanstalten
auszuleben in der Lage sind, weil ihnen niemand auf die Finger schaut?
Der Sozialkritiker John Kenneth Galbraith fithrt das Phinomen
iberharter Bestrafung auf die mangelnde Beherrschung repressiver
staatlicher Macht zuriick. Machtauswiichsen der Exekutive einen
Riegel vorzuschieben koénne gelingen, wenn man entsprechende
Gesetze erlasse und ihre Befolgung kontrolliere.'® Nicht immer aber
greifen Mechanismen der Kontrolle. Unter Berufung auf Pierre Bour-
dieus »Feldtheorie« erkliren soziologische Studien, wie sich berufs-
bezogene Milieus gegen Kontrolle von aufserhalb abschotten und so
die Gewaltenteilung aushebeln. Wiirden Straftaten von Polizeibe-
amt*innen im Dienst begangen, etwa in Form exzessiver korperlicher
Gewalt gegen einzelne Biirger*innen, driicke die Staatsanwaltschaft
im Ermittlungsverfahren gerne mal ein Auge zu, denn man sei ja unter
Kollegen.'” Zu grof3 aber ist im Kongo die Zahl der Rechtsverstof3e, zu
systematisch die Vorgehensweise der staatlichen Einrichtungen, als
dass man glauben konnte, der desolate Zustand von Strafjustiz und
Strafvollzug sei nicht auch Ausdruck einer politischen Haltung, zu-
mal die Lage im Kongo nicht isoliert zu betrachten ist. Uberall auf der
Weltinvestieren Staaten mit leeren Haushaltskassen lieber in den Bau
stirkerer Mauern und die Aufstockung der ohnehin schon zahlreichen
Wachtiirme als in die Infrastruktur einer Haftanstalt.!® Die notd{irftig
zusammengehimmerte Kulisse, in der das mobile Gericht tagt, weckt
also nicht zufillig Assoziationen mit dem Gefingnis, in dem sich der
oder die Angeklagte nach der Verurteilung wiederfinden wird.
Derweil kompensiert der um seine Wohlfahrtsfunktionen ge-
brachte Staat seinen Bedeutungs- und Legitimationsverlust dadurch,
dass er die im Rahmen des Strafvollzugs erbrachten Arbeitsleistun-
gen der Strafgefangenen gewinnbringend in den Wirtschaftsverkehr
einfithrt. So startete die ABA in Stid-Kivu ein Pilotprojekt mit dem

16 Galbraith, Anatomie der Macht, S. 29.
17 Schone, Pierre Bourdieu und das Feld Polizei, S. 86 m.w.N.
18 Othmani, Beyond Prison, S. 57.
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Ziel, Strafgefangenen die Méglichkeit zu geben, sich mit ihrer Hinde
Arbeit im Gefingnis etwas zu verdienen. Der Einsatz von Hiftlin-
gen in der landwirtschaftlichen Produktion oder zur Herstellung von
Gebrauchsartikeln wie Seife war auch vorher schon gang und gibe,
aber die Idee, Gefangenen eine Verdienstmoglichkeit zu schaffen, war
neu. Es fehlte allerdings an einem Kontrollmechanismus mit der Folge,
dass die Gefangenen zwar zur Arbeit angehalten wurden, der Gewinn
aber in die Taschen der Aufseher floss. Die Forderung fiir das Projekt,
das sich nach einer Anschubphase selbst finanzieren sollte, lief 2013
aus. Kurze Zeit spiter wurde es eingestellt.

Die Politik der Ubergriffe und Entgleisungen, wie sie im Kongo
betrieben wird, bezieht ihre ideologische Rechtfertigung aus der New
Penology, einer Geisteshaltung, die auf die Beherrschung und Kon-
trolle tatsichlicher oder vermeintlicher Risikogruppen zum Schutz
der Allgemeinheit setzt und mit dem Gedanken der Resozialisierung
weitgehend abgeschlossen hat.!® Der Aufstieg der New Penology ist
ohne die rasante Ausbreitung neoliberalen Gedankengutes seit den
1990er Jahren nicht zu verstehen. Bereits im Jahre 2001 sah der Sozio-
loge David Garland Anzeichen einer »neuen Kultur der Verbrechens-
bekampfunge, die sich im Riickbau sozialstaatlicher Komponenten der
Kriminalpolitik, im unkontrollierten Ausleben eines staatlichen Kon-
trollbedirfnisses und in einer zunehmend auf wirtschaftliche Aspekte
ausgerichteten Regierungsfithrung manifestiere. Strafe werde als Ins-
trument der Ziichtigung gesehen, der Gedanke der gesellschaftlichen
Wiedereingliederung dabei aus den Augen verloren. Der Umgang mit
dem Titer sei von der Maxime bestimmt, Risiken auszuschliefden,
Sanktionen bezweckten ein Maximum an Sicherheit fiir die Allge-
meinheitbei gleichzeitiger Minimierung der Kosten.?® Die klassischen
Strafzwecklehren, allen voran die Idee, dem Titer durch die ihm aufer-
legte Sanktion Gelegenheit zu geben, das eigene Handeln zu reflektie-
ren und kiinftig ein straffreies Leben zu fithren, haben in solch einem
Riskikovermeidungsdenken keinen Raum mehr, wohl aber Hand-
lungsmuster, die schon im Bereich der Terrorismusbekimpfung mit
Erfolg getestet wurden.

19  Preus, Die New Penology, S.134-215.
20 Garland, The Culture of Control, S.175.
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Klaus Sessar erinnert daran, dass das Strafrecht die Tendenz habe,
sich auf Felder auszudehnen, von denen man denken sollte, dass es
dort nichts zu suchen hat. Zum Schutz der inneren Sicherheit wiir-
den Straftatbestinde mitunter so ausgestaltet, dass ein staatlicher
Strafverfolgungsanspruch nicht zur Verteidigung eines benennbaren
Schutzgutes ausgelost werde, sondern mit dem Ziel, die Herrschaft
des politischen Systems zu stiitzen und zu legitimieren.?! Von »un-
benannten Strafzwecken« zu sprechen, wenn den Strafzweck zu be-
nennen die Legitimitit desjenigen untergraben konnte, der mit Strafe
droht, entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie.

Der Soziologe Loic Wacquant erklirt, was sich die Anhinger
der New Penology von harten Strafen und voll belegten Gefingnis-
sen versprechen. Erstens wolle man vermeintliche Stérenfriede in
Schach halten, wozu alle zihlten, die durch eine verminderte Nach-
frage nach Arbeitskriften schlicht und einfach niiberfliissig« geworden
seien. Zweitens versuche man, die Frustrationstoleranz unregelma-
Rig beschiftigter und geringverdienender Arbeiter zu erhéhen, da-
mit sie sich der Unterwerfung unter ein Regime der Kurzarbeit nicht
durch Ausstieg aus dem regulierten Arbeitsmarkt entzégen. Drittens
schliefSlich gehe es darum, der staatlichen Autorititim Alltag Geltung
zu verschaffen, wohlgemerkt in den engen Grenzen, die ihr im neoli-
beralen System gesetzt seien.?? Einfach ausgedriickt konnte man also
sagen: Eine Gesellschaft, die nicht teilen will, muss spalten.

Auch unter Gendergesichtspunkten kann New Penology als Para-
digmenwechsel gewertet werden. Wacquant fithrt aus, dass sich die
Akzeptanz des Wohlfahrtsstaates ohne den Einfluss der Genderfor-
schung ebenso wenig erkliren lasse wie der Aufstieg des punitiven
Staates ohne flankierende Literatur riickwirtsgewandter Anhin-
ger*innen einer klaren Rollenteilung zwischen Mann und Frau. Die
mit femininen Attributen besetzte Idee des Sozialstaates, eines Staa-

21 Sessar, »Herrschaft und Verbrechen, S. 4.

22  Wacquant, Bestrafen der Armen, S. 28, mit Blick auf die Gefingnisindustrie
in den USA. Die New Penology breitet sich aber auch diesseits des Atlanti-
schen Ozeans aus. In der englischsprachigen Ausgabe seines Buches spricht
Wacquant (Punishing the Poor, S. 24) von einer nEuropean road: to the penal
state«. Einzelheiten zu Lehre und Praxis der New Penology in Kontinentaleu-
ropa finden sich bei Diibgen, Theorien der Strafe, S. 143; Jasch, »Bestrafen der
Armen, kontrollieren der Armeng, S. 34; Wacquant, Prisons of Poverty, S.79.
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tes, der sich darum kiimmert, dass seine Biirger*innen ein Auskom-
men haben, wird durch ein maskulines Verstindnis des Staates als
Sanktionsinstanz ersetzt.?

Auch Franziska Dibgen vermutet hinter der Wiederentdeckung
des Gefingnisses als »Ort des AusschliefSens« eine politische Agenda.
Den Befiirworter*innen eines Durchgreifens um jeden Preis, seien
die Ubertretungen im Einzelfall auch noch so geringfiigig, gehe es um
das Zurechtriicken gesellschaftlicher Machtverhiltnisse, nicht zuletzt
auch um die Behauptung patriarchalischer Strukturen.?* Das erscheint
einleuchtend, kommen doch in stark hierarchisch geprigten Instituti-
onen wie dem Gefingnis diejenigen am ehesten unter die Rider, die
bei der Wahrung ihrer Rechte ohnehin den schwersten Stand haben,
in erster Linie die Frauen.

Zudem erleben im Gefingnis althergebrachte Rollenbilder eine
unverhoffte Renaissance. Mannliche Hiftlinge, schreibt Jennifer Sloan,
verrichteten vorwiegend Arbeiten, die ihnen den Ruf einbrichten,
nechte Kerle« zu sein, und triumten davon, eine solche Arbeit auch
nach der Entlassung aus der Haft fortfithren zu kénnen.?> Im Gefing-
nis wird also jenes Rollendenken eingetibt, das zu iiberwinden dem
liberalen Gesellschaftsdiskurs stets ein Anliegen war. So schafft der
strafende Staat ein Reservoir des Widerstands gegen Geschlechter-
gleichberechtigung und begiinstigt ein Klima der Gewalt gegen Frauen
und Midchen, die auszumerzen angeblich doch Sinn der Strafe war.

Ungeachtet der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Un-
terschiede zwischen den USA und Europa auf der einen und Afrika
stidlich der Sahara auf der anderen Seite ist der Einfluss der New Pe-
nology auch in Lindern wie dem Kongo weithin sptirbar. Die das kolo-
niale System kennzeichnende repressive Gewalt, die in jede Pore des
Korpers dringt, wie Frantz Fanon in Schwarze Haut, weifse Masken
treffend urteilte, setzt sich in der postkolonialen Welt fort und mani-
festiert sich in Gestalt einer lindlichen Verarmung oder einer Verelen-
dung der Stidte.?®

23 Wacquant, Bestrafen der Armen, S. 36, 294.

24 Dibgen, »Strafe als Herrschaftsmechanismusg, S.151-152. So auch Pember-
ton, »Prison, S.728.

25 Sloan, »Masculinity, Imprisonment and Working Identities, S. 9o.

26 Gibson, »No Longer with the Bourgeoisie, S.107.
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Die demografische Entwicklung im Afrika siidlich der Sahara
beschleunigt den sozialen Verfall. Der grofste Teil der urbanen Bevol-
kerung namlich ist nicht in Ballungszentren wie Lagos oder Kinshasa
zu Hause, sondern in den mittelgrofSen Stidten, die eine Einwohner-
zahl von 500 000 nicht wesentlich iiberschreiten. Hier ist der Bevol-
kerungszuwachs besonders rasant, ohne dass die Infrastruktur Schritt
halten konnte; die Folge ist ein Absinken der allgemeinen Lebensqua-
litat bei gleichzeitiger Zunahme extremer Armut.?” In den dstlichen
Landesteilen des Kongo kommt das aus der schlechten Sicherheitslage
resultierende Problem der Landflucht verschirfend hinzu. Man sieht
es in Grof3stidten wie Bukavu oder Goma, aber auch in kleineren Stad-
ten wie Minova oder Uvira: Die Schere zwischen Arm und Reich geht
immer weiter auseinander.

In von der New Penology beeinflussten politischen Systemen ver-
stehen sich auch die Sicherheitskrifte nicht mehrals Dienstleister zum
Wohle der Gemeinschaft, sondern als Instrument der Einschiich-
terung und Kontrolle, zu dessen Repertoire repressive MafSnah-
men gegen das bestindig anwachsende Prekariat und die priventive
Festnahme vermeintlicher Gefihrder gehoren, ohne die Einhaltung
rechtsstaatlicher Vorgaben. So lassen sich auch die zahlreichen Ex-
zesse erkliren, zu denen sich die Sicherheitskrifte im Kongo haben
hinreifen lassen.

Die Unterstiitzung internationaler Finanzgeber bei der Griitndung
neuer Spezialeinheiten, etwa zur Bekimpfung organisierter Krimina-
litat, verstirkt den Trend zur institutionalisierten Straflosigkeit, wie
die Ethnologin Laura Thurmann herausfand. Entgegen den Erwartun-
gen nimlich, die man mit dem Aufbau einer schlagkriftigen Polizei
verbinde, liege ihr Fokus nicht auf der Ausmerzung mafiéser Struk-
turen, sondern, weil sich in den Banden der Stadt zumeist die Jungen
und vom Arbeitsmarkt Ausgegrenzten organisierten, auf der Bekamp-
fung von Jugendkriminalitit.?® Unter dem Vorwand, man wolle den
Kuluna, Jugendbanden, die sich in den drmeren Vierteln Kinshasas
organisieren, das Handwerk legen, brach man in Hiuser ein, miss-
handelte die Bewohner und nahm mit, was sich zu Geld machen lief3.
Polizeieinheiten fithrten aufSergerichtliche Hinrichtungen durch oder

27 Beall, »Invention and Intervention in African Citiesq, S. 28—30.
28 Thurmann, »Somewhere Between Green and Blue, S.128-131.
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nahmen Menschen in Gewahrsam und liefen sie verschwinden.?
Dass die Polizei all das, was man den Kuluna vorwirft, selbst tut, ist
ein Schlag ins Gesicht derer, die fiir Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit eintreten.

Auch im Osten des Kongo ist die Polizei fiir ihre Bereitschaft be-
kannt, Proteste mit brutaler Gewalt niederzuschlagen. In Goma wurde
ich im September 2016 Zeuge eines Aufmarsches der Sicherheits-
krifte, die sich anschickten, eine von den Behérden nicht genehmigte
Demonstration zu zerschlagen. Wofiir die Menschen auf die Strafde
gingen, erfuhr ich am nichsten Tag aus den Medien: das Recht, einen
Prasidenten oder eine Prisidentin zu wihlen. Auf Fotos, die Journa-
list*innen gemacht hatten, waren zumeist junge Demonstranten zu
sehen, iiber die sich Trinengasschwaden ausbreiteten. Dariiber hinaus
wurden sie mit Gummigeschossen traktiert, Material im Ubrigen, mit
dem die kongolesische Polizei im Zuge der Reform des Sicherheitssek-
tors von westlichen Staaten ausgeriistet wird, um die Schwelle fiir den
Einsatz scharfer Munition zu erh6hen. In Goma fanden an jenem Tag
dennoch mehrere Demonstrant*innen den Tod.

Die Entkoppelung der Sicherheitskrifte von der Gemeinschaft, zu
deren Schutz sie berufen sind, bedroht aber nicht nur die Rechte de-
rer, die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen einfordern, sondern
setztauch eine Dynamik in Gang, die zwischen vermeintlichen Titern
und Opfern nicht mehr unterscheidet. So erklirte mir der Einsatzleiter
einer polizeilichen Sondereinheitzum Schutz vor sexueller Gewaltam
Rande der Verhandlung eines mobilen Gerichts in Minova, auch das
reformierte Sexualstrafrecht im Kongo gehe nicht weit genug. Wenn
man den »Sumpf der Unzucht« trockenlegen wolle, brauche man ganz
andere Gesetze als die, die zur Verfiigung stiinden. Schlief3lich stehe
die Police Nationale Congolaise (PNC) fiir Recht und Ordnung, da rei-
che esnichtaus, nur gegen die Minner zu ermitteln, die sexuelle Bezie-
hungen zu minderjihrigen Midchen aufgenommen hitten, sondern
miisse auch diese selbst verfolgen.’® An der Absurditit eines solchen

29 Instruktiv: Human Rights Watch, Operation Likofi, S. 24, 36.

30 Interview mit dem Leiter der PNC-Sondereinheit zum Schutz vor sexuel-
ler Gewalt, Juni 2017, Minova, Stid-Kivu. In diesem Zusammenhang mag es
hilfreich sein, darauf hinzuweisen, dass etwa das von Artikel 167 CPC ge-
schiitzte Rechtsgut nicht die sexuelle Selbstbestimmung ist, sondern, wie es
schon in der Uberschrift der Norm heif3t, die pudeur, ein Begriff, den man
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Vorschlages wird offenbar, dass eine Fixierung auf das Strafrecht als
Mittel der Wahl Reflexe der Vergeltung auslost, die eine Analyse der
Probleme verzerren und einer Lésung im Weg stehen.

Wie weit der Einfluss der New Penology im Kongo reicht, zeigt
sich schliefSlich an den Entwicklungen im Sexualstrafrecht. Die von
einer ultrakonservativen Grundhaltung getragenen US-amerikani-
schen Pfingstkirchen fithren in Afrika seit Jahren einen »Kulturkrieg«
gegen gesellschaftliche Phinomene, von denen sie glauben, dass sie
mit ihrer Weltsicht nicht vereinbar seien.?! Unter dem Druck inter-
nationaler Finanzgeber traten am 1. August 2006, zwei Tage nach den
Parlaments- und Prisidentschaftswahlen, die als die ersten freien und
gleichen seit 1965 galten, schliefslich auch im Kongo weitreichende
Anderungen des Sexualstrafrechts in Kraft. Im internationalen Dis-
kurs wurden die Reformen begriift. Es sei gelungen, »mdoglichst viele
der Tatbestande sexueller Gewalt strafschirfend zu erfassen, um mit
der Realitit Schritt halten zu kénnen«.32

Allerdings ist, wie ich in Kapitel4 gezeigt habe, zwischen einer
Verschirfung der Gesetze und der Beseitigung sexueller Gewalt oft
kein hinreichend klarer Zusammenhang festzustellen. Warum etwa
sollte einvernehmlicher Geschlechtsverkehr mit den Mitteln des
Strafrechts sanktioniert werden, wenn die Beteiligten auch vor Er-
reichen der Volljahrigkeit die nétige geistige Reife besitzen, um ihr
Tun und dessen Folgen einschitzen zu konnen? Genau das aber sieht
Artikel 170 des kongolesischen Strafgesetzbuches oder Code pénal
congolais (CPC) in Absatz 3 vor. Nach dieser Vorschrift soll eine Ver-
gewaltigung auch dann vorliegen, wenn Verkehr im Einvernehmen
stattgefunden hat und eine der beteiligten Personen nicht mindestens
18 Jahre alt gewesen ist. Die Gefiangnisse sind voller Heranwachsender
und junger Erwachsener, die mit Minderjahrigen Verkehr hatten, auch

mit Anstand und Schamgefiihl oder auch mit Keuschheit tibersetzen kann.
Wenn also die Vorstellung, dass Minderjahrige sexuell aktiv werden, den
Anstand verletzt, was jedenfalls mein Gesprichspartner so zu sehen schien,
liegt es nahe, nicht nur Erwachsene zu bestrafen, die an Minderjahrigen
sexuelle Handlungen vornehmen, nach Artikel 170 Absatz 3 CPC, sondern
auch die Minderjihrigen selbst, nach Artikel 167 CPC.

31 Paterson, »"New Imperialisms, Old Stereotypesg, S. 217.

32 Dérlemann, »Zwischen Recht und Gerechtigkeits, S. 92.
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wenn diese nur wenige Wochen oder Monate von der Volljihrigkeit
trennten.

Theo Hollander berichtet von einem Besuch, den er im Septem-
ber 2010 dem Zentralgefingnis in Uvira abstattete, um mit verurteil-
ten Sexualstraftitern {iber ihre Taten zu sprechen. Die Sachverhalte,
die zur Verurteilung Anlass gegeben hitten, seien durchaus unter-
schiedlich gewesen, notiert er, aber jeder einzelne der insgesamt neun
Hiftlinge, mit denen er ein Interview gefiihrt habe, habe sich dartiber
emport, zu Unrecht verurteilt worden zu sein, weil eine Behorde, die
Familie des Madchens oder jemand aus der Nachbarschaft aus einem
einvernehmlichen Sexualkontakt ein Verbrechen gemacht habe.3*

Auch in Gesprichen mit Minnern auf3erhalb der Gefingnis-
mauern sah sich Hollander mit Vorbehalten gegen das reformierte
kongolesische Sexualstrafrecht und den neu entfachten Eifer der
kongolesischen Justiz konfrontiert. Bei vielen seiner minnlichen Ge-
sprichspartner habe sich ein Gefiihl der Verunsicherung eingestell,
konstatiert der Autor, und tatsichlich werde der Vorwurf der Verge-
waltigung oft erhoben, um finanzielle Streitigkeiten zu regeln, etwa
Fragen des Unterhalts.>* Die Reform des kongolesischen Sexualstraf-
rechts hat also nicht nur Strafbarkeitsliicken geschlossen, sondern
auch Verhalten unter Strafe gestellt, das in den Augen vieler Kongo-
les*innen nicht strafwiirdig ist.

Damit will ich nicht sagen, dass es angeraten wire, zur Bekimp-
fung sexueller Gewalt auf das Mittel des Strafrechts zu verzichten.
Allerdings sollte man sich dariiber im Klaren sein, dass die von inter-
nationalen Finanzgebern iiberwiegend begriifSte Verschirfung des
kongolesischen Sexualstrafrechts tiber das Ziel hinausgeschossen ist.
Unter Bezugnahme auf umfangreiche Feldstudien zeigt Joanna Mans-
field, dass die Ausdehnung der Strafbarkeit bis in den Bereich dessen
hinein, was gesellschaftlich toleriert wird, einen rasanten Anstieg von
Gerichtsverfahren ausgeldst hat, was ein Staatsanwalt in Siid-Kivu
nicht anders habe erkliren konnen als mit einem Streben nach mate-
riellem Gewinn.®

33 Hollander, Neglected Voices, S. 42.

34 Ebenda,S.43.

35 Mansfield, »Prosecuting Sexual Violence in the Eastern Democratic Republic
of Congo«, S.380-383.
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Eriksson Baaz und Stern teilen die Auffassung, dass Zivilperso-
nen, aber auch Polizei und Gerichte Vergewaltigungsvorwiirfe er-
heben oder ihnen nachgehen, um Einnahmequellen zu erschliefSen.
Gerade auch mobile Gerichte seien mit einer wachsenden Zahl von
Vergewaltigungsvorwiirfen befasst und oft seien es die Eltern fast
volljahriger Midchen, die Schadensersatzforderungen in betricht-
licher Hohe gegen Soldaten oder Mitglieder lokaler Milizen geltend
machten, obwohl ihre Tochter einvernehmlich Sex mit ihnen gehabt
hitten.3¢

Die Ausweitung der Strafbarkeit auf sozialadiquates Verhalten
vermindert die Akzeptanz der Gesetze und fiithrt dariiber hinaus zu
einer zusitzlichen Belastung des Justizsystems, das fiir den Kampf
gegen die Straflosigkeit ohnehin nur unzureichend geristet ist. Die
staatlichen Gerichte ndmlich sind oft mehrere Tagesreisen entfernt,
mit Arbeit tiberlastet und fiir Rechtsuchende nicht bezahlbar. Den-
noch wird oft so getan, als gebe es zu strafbewehrten Verboten und
ihrer Durchsetzung durch staatliche Gerichte keine Alternative. Wie
breit das Spektrum der Sanktionsinstanzen im Kongo ist und wie grof3
ihr Potenzial, wird erst seit Kurzem zur Kenntnis genommen.

Rechtspluralismus im Kongo

In der Diskussion um Governance in gewaltoffenen Riumen be-
grenzter Staatlichkeit hat das Themenfeld des Rechtspluralismus in
den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wenn
namlich das staatliche Gewaltmonopol zersplittert ist, stellt sich die
Frage, welche Akteure die entstandenen Liicken fiillen und wie ein
heterogenes Normenfeld beschrieben werden kann, das die tatsich-
lichen Machtverhiltnisse abbildet. Nicht selten iibernehmen traditi-
onelle Autorititen eine Komplementirfunktion, indem sie Streitpar-
teien zusammenbringen und ihre guten Dienste anbieten.?” Das hort
sich nach willkommener Arbeitsteilung an, ist aber nicht frei von Kon-
flikten.

36 Eriksson Baaz/Stern, Sexual Violence as a Weapon of War?, S.101.
37 Plagis, Access to Justice?, S.104.
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Staatliche Gerichte befinden sich gegentiber traditionellen Auto-
rititen in einem dhnlich ambivalenten Verhiltnis wie die anerkannten
Religionsgemeinschaften zu den prétres traditionnels, den traditionel-
len Priestern, deren Weltsicht vom Ahnenkult beherrscht wird, vom
Glauben an die medizinische Wirkung bestimmter Rituale und von
der Kraft des Zaubers.*8 Es gibt eine Schnittmenge der Ansichten, die
man teilt, aber auch Sachverhalte, die vollig unterschiedlich beurteilt
werden. Dabei ist zu beachten, dass normative Ordnungen, auch wenn
sie jeweils eigene Institutionen und Organisationsformen entwickelt
haben, nicht getrennt voneinander Wirkung entfalten, sondern als
sich gegenseitig bedingende und ineinander verwobene Strukturen.
Bevor ich erklire, wie dies in der Praxis aussieht, mochte ich zunichst
auf den Normbegriff eingehen.

Normen bezeichnen Handlungsanweisungen des sozialen Verhal-
tens, deren Nichtbefolgung Sanktionen nach sich zieht. Wollte man
sich auf eine Definition von Normen einlassen, die ohne moralinsau-
res Gezdnk um ihren Befolgungswert auskommt, wire zunichst zu
priifen, ob eine Umsetzung des als Norm infrage kommenden Gedan-
kenvorgangs moglich erscheint. Zudem muss die Moglichkeit, das
zu tun, was verlangt wird, nach jeder verstindigen Deutung positiv
besetzt, also mit einem »Realisierungsmarker« versehen sein. Wenn
die Handlungsanweisung schliefslich auch sanktionsbewehrt ist, sind
alle Bestandteile einer Norm erfiillt, ohne dass es einer Diskussion um
ihre »Richtigkeit« bediirfte.*® Ein weiter und von moralischen Vor-
stellungen befreiter Normbegriff eignet sich als Baustein komplemen-
tarer oder konkurrierender normativer Ordnungen besser als ein enger
und staatszentrierter, entbindet aber nicht von einer Bewertung der
sozialen Vertriaglichkeit einzelner Normenkomplexe. Dies gilt umso
mehr, als internationale Entwicklungszusammenarbeit, so wichtig
es ihr ist zu betonen, sie halte sich an Recht und Gesetz in Nehmer-
lindern, pluralen Ordnungen regelmifsig ihren eigenen Rhythmus
vorgibt.*! Im Kongo wie anderswo ist das zentrale Einfallstor fiir eine

38 Malemba N’Sakila, Au-dela de la sorcellerie, S. 118-119.

39 Forst/Ginther, »Die Herausbildung normativer Ordnungenc, S. 20; Seidel,
Rechtspluralismus in Athiopien, S. 51.

40 Mollers, Die Moglichkeit der Normen, S.125-237.

41 Bernot, Die verfassungsrechtliche Anerkennung indigenen Rechts,
Rechtspluralismus und Menschenrechte, S. 50.

257



Intervention der Entwicklungszusammenarbeit die Gesetzgebung
und eine Anwendung der Gesetze durch die Gerichte. Solange die Ge-
richte den Ton angeben, werden auch traditionelle Streitbeilegungs-
mechanismen geduldet.

Wenig bekannt, aber von grofder Bedeutung ist das Gesetz zur
Neuordnung der Organisation, Funktionsweise und Zustindigkeit der
Gerichte (2013).#? Es sieht vor, dass in Zivilrechtsstreitigkeiten neben
Berufsrichter*innen auch notables, also 6rtliche Wiirdentrager *innen,
zur Auslibung des Richteramtes zu bestellen sind. Die gemischten
Kammern der Tribunaux de paix konnen zur Entscheidung lokales
Gewohnheitsrecht heranziehen, was bedeutet, dass die traditionellen
Wertvorstellungen der Dorfvorsteher*innen in die Urteilsfindung
staatlicher Gerichte Eingang finden. Die Verhandlung von Strafsachen
hingegen ist ausschliefSlich Berufsrichter*innen vorbehalten.

Unter dem Gesichtspunkt der Durchfiihrung rechtsstaatlicher
Verfahren ist der Ausschluss der notables von Strafsachen zu begriifen.
Anders als im zivilrechtlichen Verfahren namlich ist die Kenntnis der
Verfahrensvorschriften im Strafverfahren grundrechtsrelevant und
lisst sich auch durch Lebenserfahrung nicht wettmachen. Der Aufbau
eines flichendeckenden Gerichtsnetzes allerdings ist im Kongo bis
heute nicht gelungen, weshalb auf dem Land die chefs coutumiers, und
die Dorfvorsteher*innen, die mwamis, nach wie vor grofde Autoritit
geniefSen. Dasselbe gilt fiir die baraza, eine lokale Streitschlichtungs-
stelle, von der eine Dorfbewohnerin im Interview sagt, keine Angele-
genheit sei zu schwierig, als dass man sie durch Mediation nicht 16sen
konne.*3

Zu den positiven Aspekten einer Streitbeilegung durch traditio-
nelle Autorititen gehort, dass sie nah an den Menschen sind, Sach-
verhalte unter Berticksichtigung lokaler Gepflogenheiten beurteilen
konnen und in aller Regel rasch zu einer Entscheidung kommen. Al-
lerdings eilt ihnen der Ruf voraus, patriarchalischen Strukturen ver-
haftet zu sein und es in Fillen, die genderspezifische und sexuelle Ge-
walt zum Gegenstand haben, an Sensibilitit vermissen zu lassen. So
zitiert Oxfam in einer Studie iiber Gewalterfahrungen der Menschen

42 Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionne-
ment et compétences des juridictions de I'ordre judiciaire.
43 Dunn, »The Transitional Justice Gaps, S. 81.
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im Osten des Kongo eine Frau von Anfang dreifig mit den Worten:
»Als ich den Chief aufsuchte, um ihn tiber eine Vergewaltigung in
unserem Bezirk zu informieren, sagte er mir, dass Gerechtigkeit ein-
zufordern nicht Sache der Frauen sei.«** Eine solch diskriminierende
Behandlung kénnte der Grund dafiir sein, dass in den Sprechstunden
der cliniques juridiques, der ortlichen Rechtsberatungsstellen, Mid-
chen und Frauen die Hauptklientel stellen.

Die Erstberatung erfolgt im Regelfall nicht durch Anwilt*innen,
sondern durch Parajurist*innen, eine Berufsgruppe, die den Rechts-
anwaltsfachangestellten gleichsteht, wobei der Aufgabenbereich der
Parajurist*innen deutlich breiter ist und eine Vielzahl von Titigkeiten
umfasst, die hierzulande ohne Abschluss eines Hochschulstudiums
nichtausgetibt werden kénnten, von der Dokumentation zur Anzeige
gebrachter RechtsverstofSe tiber die psychosoziale Unterstiitzung
der Geschidigten bis hin zur Mediation zwischen den Streitparteien.
Was in der Mediation zum Tragen kommt, ist die tradierte Vorstel-
lung einer Vereinbarung, die von den Zugestindnissen der Parteien
lebt und davon, dass man sich weigert zu glauben, man kénne zu weit
voneinander entfernt sein, um sich zu einigen.*> Immer wieder habe
ich in Mediationsgesprichen erlebt, dass an die Ehre und den Anstand
der Parteien appelliert wurde. Schwierig, von seiner Position nicht ab-
zuriicken und Kompromissbereitschaft zu signalisieren, wenn man als
Mitglied der Gemeinschaft in die Pflicht genommen wird. Die Paraju-
rist*innen stellen also ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der
staatlichen Gerichtsbarkeit und der traditionellen Rechtspflege dar.

Um zu erldutern, wie die Mediation einer clinique juridique in lo-
kalen Streitfillen funktioniert, méchte ich einen Fall aufgreifen, den
die lokale Nichtregierungsorganisation Groupe Jérémie in einem Tatig-
keitsbericht schildert. Eine Witwe namens Deodatte bestellte, um sich
und ihre sechs Kinder durchzubringen, ein Feld in einer Konzession,
die seit Kolonialzeiten brachlag. Fiir die Uberlassung des Feldes gab
sie dem Verwalter eine Ziege, eine den 6rtlichen Gepflogenheiten ent-
sprechende Form der Nutzungsentschidigung. Da sie aber tiberdurch-
schnittlich gute Ertrige erwirtschaftete, verlangte der Verwalter in der
Hoffnung, durch erneute Vergabe des Feldes eine héhere Pacht erzie-

44 Oxfam, mSecure Insecurity«, S. 3.
45  Bueya, Stability in Postcolonial African States, S. 87.
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len zu konnen, dass sie das Feld riume. Deodatte weigerte sich, das

Feld vor Ablauf der Vertragszeit aufzugeben, woraufhin der Verwalter
dafiir sorgte, dass es von einer Viehherde verwiistet wurde. Deodatte,
die wusste, dass sie die fiir die Anrufung eines Gerichts fillige Gebiihr
nicht wiirde aufbringen kénnen, wandte sich an die clinique juridique

der Groupe Jérémie, die ihre Dienste kostenlos anbietet. Es folgten

zwei abendfiillende Mediationsgespriche, die damit endeten, dass der
Verwalter vor Zeug*innen der Zahlung eines Schadenersatzes in Hohe

von USD 850 zustimmte, eine Summe, die es Deodatte erlaubte, an-
dernorts ein Stiick Land zu kaufen.*®

Ein Ergebnis, wird man denken, mit dem beide Seiten leben kon-
nen. Deodatte wird das Feld nicht fiir den vereinbarten Zeitraum nut-
zen konnen, aber sie bekommt dafiir ein anderes, erwirbt es sogar zu
Eigentum. Der Verwalter wiederum wird fiir den Schaden aufkom-
men mussen, den er angerichtet hat, aber er erhilt das Feld von Deo-
datte vor Ablauf der Pachtzeit zuriick. Nun weifd man nicht, wie der
Fall ausgegangen wire, hitte Deodatte ihn vor Gericht gebracht. Zwar
hatten die Parajurist*innen angekiindigt, sie wiirden Deodatte not-
falls auch vor Gericht vertreten. Das bedeutet aber nicht, dass Groupe
Jérémie auch die Gerichtsgebiihren aufgebracht hitte. Selbst wenn sie
dies getan und das Gericht Deodatte recht gegeben hitte, ist nicht ge-
sagt, dass das Urteil tatsichlich auch umgesetzt worden wire.

Einer solution amicale, einer einvernehmlichen Lésung also, hat-
ten sich die Parteien umso weniger entziehen kdnnen, als sie auf ge-
genseitiges Entgegenkommen angewiesen waren. Allerdings ist an-
zumerken, dass die Mediation den Pichter besserstellt, als er stiinde,
wire nach Rechtslage entschieden worden. Wer wollte bestreiten,
dass der Verwalter schadensersatzpflichtig war und Deodatte das Feld
weiterhin, und zwar bis zum vereinbarten Ende der Pacht, zur Nut-
zung zu Uberlassen hatte?

Wie der Fall also zu beurteilen sei, fragte ich die Teilnehmer*in-
nen einer Gruppendiskussion in Bukavu. Das Mehr, das der Verwal-
ter fiir sich heraushole, helfe ihm, das Gesicht zu wahren, sagten die
einen. Das Weniger, das Deodatte unter dem Strich bekomme, sei der

46  Groupe Jérémie, zitiert nach: Vumilia Nakabanda, La protection de la veuve
en République Démocratique du Congo, S. 522 (§ 469).
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Abschlag, den Frauen hinnehmen miissten, um mit ihren Anliegen
iiberhaupt gehort zu werden, sagten die anderen.

Der sogenannte arrangement a l'amiable, der Ausgleich des Scha-
dens unter Verzicht auf eine Strafanzeige, funktioniert nach demsel-
ben Prinzip. Der Geschidigte erhilt vom Titer Schadenersatz, sieht
aber im Gegenzug davon ab, die Tat zur Anzeige zu bringen. In einer
patriarchalisch strukturierten Gesellschaft werden es regelmifsig die
Frauen sein, von denen man Konzilianz erwartet, was erkliren mag,
warum, wie Vumilia Nakabanda hervorhebt, die auf3ergerichtliche
Streitbeilegung im Kongo eine Bliitezeit erlebt.*’

In internationalen Geberkreisen ist das arrangement a Uamiable
verpont, weil der Titer in der Regel straffrei davonkommt. Sahla
Aroussi aber berichtet, dass viele der geschidigten Frauen, mit denen
sie auf der im Kivu-See gelegenen Insel Idjwi Interviews fiihrte, einem
arrangement zugestimmt hitten oder zustimmen wiirden, um nicht
vollkommen leer auszugehen.*® Abseits der Verfahren, die mobile
Gerichte durchfiihren, hat sich auf dem Land also eine Rechtskultur
entwickelt, die weniger auf Jurisprudenz als auf Vermittlung setzt.
Lésungen werden nicht durch Auslegung des Gesetzes ermittelt, son-
dern ausgehandelt. Wiedergutmachung wird nicht durch pfaindbaren
Beschluss betrieben, sondern durch gesellschaftlichen Druck. Die Ge-
schidigten bekommen je nach Schwere der Verletzung und Verhand-
lungsgeschick eine Ziege oder eine Kuh, die Tater*innen aber das, was
sie in den Augen aller recht und billig Denkenden niemals erlangen
diirften, namlich Straffreiheit.

Ahnlich entwickeln sich die Dinge in der Stadt, wo unter dem
Einfluss nachbarschaftlicher Netzwerke das Phinomen der justice
populaire, der Volksjustiz, an Bedeutung gewinnt. Wie ich in Kapitel 2
gezeigt habe, werden an den Gerichten vorbei Verst6{3e gegen einen
Code des geordneten Zusammenlebens von sogenannten Selbst-
schutzkomitees geahndet. Die Strafen sind drakonisch, und immer
wieder wird jemand auf Verdacht am nichsten Baum oder Ampelmast
aufgehingt. Anders als landlaufig angenommen ist das Phinomen

47  Vumilia Nakabanda, La protection de la veuve en République Démocratique
du Congo, S. 529-530 (§ 478).
48  Aroussi, »Perceptions of Justice and Hierarchies of Rapeg, S. 286 -287.
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der justice populaire, in Uganda als mob justice bekannt, weit weniger
spontan, als es den Anschein hat.

Der Soziologe Thomas Klatetzki beschreibt die verschiedenen Sta-
tionen, die ein Verfahren der Volksjustiz durchlauft—von der Meldung
einesals sanktionswiirdig erachteten Verhaltens tiber die Auswertung
sachdienlicher Hinweise bis hin zur Dingfestmachung, »Verurteilung«
und offentlichen Bestrafung des Delinquenten oder der Person, die
dafiir gehalten wird —, als Kapitel eines nLynchskripts«.*® Den stellver-
tretenden Vorsitzenden einer michtigen Jugendselbsthilfeorganisa-
tion, den Forces Vives, den ich im Juli 2016 im oft als »Problemviertel«
bezeichneten Stadtteil Essence in Bukavu tiber die Aktivititen seiner
Gruppe befragte, bestritt zwar auch auf wiederholtes Nachfragen, dass
man etwas anderes tue, als iberfiihrte Straftiter der Polizei zu tiberge-
ben, aber nirgendwo ist die Anzahl der Menschen, die in einer sorgsam
einstudierten Choreografie hingerichtet werden, hoher als in Essence.

Die Bewohner*innen des Viertels erzihlten mir, anfangs sei man
stolz gewesen, dass der lokalen Biirgerwehr gelungen sei, was die Po-
lizei nicht hinbekommen habe, nimlich vermeintlichen Dieben, Riu-
bern und Randalierern das Handwerk zu legen. Heute allerdings pra-
sentiere sich so manche Selbstschutzorganisation als Staat im Staate
und man habe Angst, auf die StrafSe zu gehen. Journalistinnen zweier
lokaler Radiostationen in Bukavu teilten mir unabhingig voneinander
mit, dass grofse Teile der Horerschaft die Bereitschaft lokaler Gruppen,
selbst fiir Recht und Ordnung zu sorgen, zunehmend als Bedrohung
fiir die eigene Sicherheit empfinden. Sanktionen kénnten jeden tref-
fen und der Willkiir sei Tiir und Tor gedffnet.>® Wie im Bereich der
staatlichen Justiz scheint auch bei der Durchfithrung eines Verfahrens
der Volksjustiz nicht die Bestrafung fiir Verfehlungen gegen einen wie
auch immer gearteten Verhaltenskodex im Vordergrund zu stehen,
sondern die Begriindung und Verfestigung sozialer Hierarchien und
die Beanspruchung umfangreicher Kontroll- und Sanktionskompe-
tenzen durch eine Machtelite. Allzu oft ndmlich werden mithilfe des
Strafrechts Privilegien und Machtpositionen geschiitzt, wihrend der
Anspruch des Staates, das Gesetz unabhingig und neutral zu setzen

49  Klatetzki, nHang ’em high«, S.154-164.
50 Gesprich mit Yvette, Juli 2015, und Nabintu, Juli 2015, Bukavu, Stid-Kivu.
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und anzuwenden, ins Leere geht.>! Wie aber kann es gelingen, im Os-
ten des Kongo den Rechtsfrieden wiederherzustellen und den Men-
schen Hoffnung auf Gerechtigkeit zu geben?

Alternativen

So grof$ die Unterschiede zwischen internationalen, nationalen und
lokalen Gerichten in der Praxis sein mégen — sie alle verfolgen den-
selben Ansatz. Es geht darum, einen Sachverhalt zu ermitteln, dort,
wo hinreichender Tatverdacht besteht, Anklage zu erheben, in einem
rechtsstaatlichen Verfahren festzustellen, ob die Angeklagten Schuld
auf sich geladen haben, und gegebenenfalls eine angemessene Strafe
auszusprechen. Das ist im Normalfall unproblematisch, kann aber
in Post-Konfliktgesellschaften zu ungeahnten Schwierigkeiten fiih-
ren, weil hier Wahrheit und Gerechtigkeit relative und umkimpfte
Begriffe sind, deren Inhalt abhingig von der Perspektive ist, die zum
Geschehen eingenommen wird. Gelegentlich werden die Gacaca-Ge-
richte des Nachbarlandes Ruanda bemiiht, um dem Kongo einen Weg
zu weisen, wie auf nationaler Ebene schwere Verbrechen bis hin zum
Volkermord geahndet werden kénnen.

In der Literatur wird das Gacaca-System als vollwertige Alterna-
tive zu den internationalen Tribunalen und Gerichten diskutiert, ob
sie ihren Sitz nun in Arusha oder in Den Haag haben. Die Gacaca-Ver-
fahren wiirden an der Basis gefiihrt, von Angesicht zu Angesicht, im
Beisein der dorflichen Gemeinschaft, und sie ahndeten Verbrechen
dort, wo sie, aus einer Vielzahl von Motiven, von Abertausenden be-
gangen worden seien.>? Der Vorsitzende Richter des Supreme Court
of Rwanda, Sam Rugege, hob auch noch auf einen anderen Aspektab.
Der durchschnittliche Dorfbewohner habe mit staatlichen Gerichten
nichts zu tun und daher Berithrungsingste. Das gehe so weit, dass
er vor Gericht Dinge sage, die mit der Wahrheit nichts zu tun hitten.
Gacaca-Gerichte dagegen seien in der doérflichen Gemeinschaft ver-
ankert und giben den Zeug*innen das Gefiihl, alles sagen zu konnen,

51 Diibgen, Theorien der Strafe, S.127.
52  Clark, »The Politics of Transitional Justice in Rwandag, S.83-87.
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nichts zuriickhalten zu miissen.>® Wollte man aber die Idee der Ga-
caca-Gerichte aus dem benachbarten Ruanda auf den Kongo tibertra-
gen, miisste man sich damit abfinden, dass ein Angeklagter keinen
Anspruch auf rechtlichen Beistand hat.

Unter Mitwirkung der dorflichen Gemeinschaft namlich verliest
das Gericht die Anklage, erforscht den Sachverhalt, erhebt Beweise,
verurteilt den Angeklagten oder spricht ihn frei, alles aus einer Hand.
Die Anwesenheit einer Verteidigerin, so heifst es, ziehe ein Verfahren
nur unnotig in die Linge und sei auch unter dem Gesichtspunkt der
Waffengleichheit nicht geboten, schliefSlich gebe es im Gacaca-Ver-
fahren ja auch keine Staatsanwiltin.>* Aus Griinden des Respekts vor
der Unschuldsvermutung scheint mir ein so weitgehender Verzicht
auf Verfahrensgarantien nicht haltbar. Bei aller Riicksichtnahme auf
prozessokonomische Gesichtspunkte stellt doch die anwaltliche Bera-
tung ein unverzichtbares Element eines fairen Verfahrens dar.

Bedenken begegnet unter dem Gesichtspunkt des sozialen Frie-
dens auch die Praxis der Gacaca-Gerichte. So berichtet Giorgia Dona,
immer wieder seien auch Kinder zur Vernehmung einbestellt worden,
um {iber das Auskunft zu geben, was sie wihrend des Vélkermords
gesehen oder gehort hitten. Mit verheerenden Folgen fiir den Zusam-
menhalt der Familie als Kernzelle der Gesellschaft, denn wenn EI-
tern Furcht vor einer Denunzierung durch die eigenen Kinder haben
miissten, sei die hochste Stufe sozialen Misstrauens erreicht.’® Die
Gacaca-Gerichte wandelten sich von einem Instrument der Wahr-
heitsfindung zu einem Werkzeug der sozialen Kontrolle und Ein-
schiichterung, nicht der Nahrboden, den man sich fiir die Aufarbei-
tung vergangenen Unrechts wiinscht. Gerd Hankel bezeichnet die
Gacaca-Verfahren kurzerhand als »Spektakel«, in dem »nur der Zufall
dartiber [entscheidet], wer in anderer Kleidung auf der anderen Seite
sitzt«.>® Als Vorbild fiir die Aufarbeitung massenhaft geschehenen
Unrechts taugen die Gacaca-Gerichte daher nicht.

53 Interview mit Sam Rugege, Juni 2015, Kigali, Ruanda.

54 Rugege/Karimunda, »Domestic Prosecution of International Crimes: The
Case of Rwanda¢, S. 99-100.

55 Don4, »Researching Children and Violence in Evolving Socio-Political Con-
texts«, S. 55.

56 Hankel, Ruanda 1994 bis heute, S. 61.
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Wie schwierig die Grenzziehung zwischen Titern und Opfern
in der Praxis sein kann, macht Erin Baines am Beispiel der Situation
im Norden Ugandas deutlich. Sie erzahlt die Geschichte von sieben
Frauen, die von Rebellen der Lord’s Resistance Army (LRA) gefangen
genommen und verschleppt wurden. Um den Krieg zu tiberleben, hit-
ten auch Zivilist*innen Entscheidungen getroffen, welche die Bege-
hung schwerer Verbrechen erleichterten oder iiberhaupt erst moglich
machten. Ganze Familien und Dorfgemeinschaften hitten sich in der
Auseinandersetzung dartiber entzweit, wer mit den Rebellen oder der
Armee gemeinsame Sache gemacht, sie mit Informationen oder Vor-
riten versorgt oder auch einfach nur weggeschaut habe, wenn grof3es
Unrecht geschah.”

Das Vokabular der Transitional-Justice-Institutionen geht tiber
die verstorend komplexe Realitit der Menschen in Post-Konfliktsitua-
tionen oft hinweg. Anna MacDonald konstatiert, dass die Uberlebens-
strategien der Menschen im Norden Ugandas Regeln folgten, die sich
in einem Handbuch der Vereinten Nationen nicht finden.>® Mit dieser
Haltung steht sie nicht allein. Auf der Grundlage seiner Forschungen
zur LRA stellt Sam Dubal das Konzept der Menschlichkeit insgesamt
infrage, nicht aber, wie er sich zu betonen beeilt, weil er sich mit de-
nen gemein machen wolle, die fiir das Leben anderer keine Achtung
hitten, sondern weil er die Notwendigkeit sehe, mit den rassistischen
und kolonialen Konnotationen aufzuriumen, die dem Begriff huma-
nity innewohnten.>

Ein Hang zur Vereinfachung ist aber nicht nur Mitarbeiter*innen
internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zu
eigen, sondern auch den Anhingern lokaler Streitbeilegungsmecha-
nismen. Traditionelle Rituale wie mato oput, das gemeinsame Leeren
eines Bechers Wurzelsud, eignen sich zur Aufarbeitung massenhaft
begangener Menschenrechtsverletzungen nimlich nur bedingt. Zwar
konnen sie fiir sich in Anspruch nehmen, schon in vorkolonialer Zeit
zum Einsatz gekommen zu sein, allerdings ausschlieSlich zur Kli-
rung vergleichsweise tibersichtlicher Sachverhalte und zur Wieder-

57 Baines, Buried in the Heart, S. 2, 99—115.

58 MacDonald, »Transitional Justice and Ordinary Justice in Postconflict Acho-
lilandy, S. 281.

59 Dubal, Against Humanity, S. 9—13.
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herstellung des sozialen Friedens zwischen Individuen, Nachbarn,
Familien und Clans.®® Die Menschenrechtsverletzungen, die im Nor-
den Ugandas sowohl von der LRA als auch von der nationalen Armee
begangen wurden, stellten die Instrumente lokaler Streitbeilegung in
qualitativer und quantitativer Hinsicht vor Herausforderungen, de-
nen sie nicht gewachsen waren.

Das National Memory and Peace Documentation Centre(NMPDC),
gegriindetals Gemeinschaftsprojekt der Bezirksregierung Kitgum und
des Refugee Law Project, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in
Kampala, zeigt, wie man den Fallstricken einer gefilligen Menschen-
rechtsrhetorik ebenso entkommen kann wie dem Korsett lokaler
Streitbeilegungsmechanismen. Gerechtigkeit miisse lokal, nachhaltig
und partizipativ gedacht werden, sagte mir der Direktor des NMPDC,
Jackson Odong. Schnelle Erfolge seien vor Gericht ebenso wenig zu
erwarten wie auf politischer Bithne. Losungen kénnten nicht verord-
net werden, sondern seien im Zusammenwirken aller am Konflikt
Beteiligten zu entwickeln.®! Der rege Zuspruch, den die Aktivititen
und Dokumentationen des NMPDC in Kitgum erfahren haben, un-
terstreicht die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Selbstheilungskrifte.
Ein Positionspapier des Refugee Law Project bringt es auf den Punkt:
Erst wenn Frieden und Sicherheit wiederhergestellt sind, kénnen sich
fiir ein Gesprich iiber Gerechtigkeit Raume 6ffnen.®?

Auch im Kongo konnte eine institutionalisierte Einbindung der
von politischer Gewalteinwirkung Betroffenen in lokale Prozesse der
Wabhrheitsfindung und Wiedergutmachung ein wichtiges Zeichen fiir
nachhaltigen Frieden setzen. Die strafrechtliche Ahndung schwerer
Menschenrechtsverletzungen steht dazu nicht grundsitzlich im Wi-
derspruch, wohl aber dann, wenn sie — wie im Kongo — die Rechte
der Angeklagten verletzt, die Geschidigten nicht rehabilitiert und zur
Aufklirung nichts beitrigt. Am Beispiel der Verfahren in Baraka, Mi-
nova und Mutarule habe ich gezeigt, dass mobile Gerichte zur Losung
der zugrunde liegenden politischen und sozialen Probleme keinen Bei-
trag leisten konnten. Wie es der Zusatz »mobil« schon ausdriickt, sind
sie namlich auf der Durchreise. Sie kommen, sprechen »Recht« und

60 Allen, Trial Justice, S.128-131.
61 Interview mit Jackson Odong, September 2016, Kampala, Uganda.
62 Refugee Law Project, »Peace First, Justice Later, S.17-19.
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verschwinden wieder. Ein Gericht, das da ist und, bevor man sich ver-
sieht, wieder weg, und das Konzept einer Gerechtigkeit, die aufscheint

und wieder erlischt, wird die Menschen in den entlegenen Regionen

des Kongo der staatlichen Justiz nicht niherbringen. Im Gegenteil. Es

wird sie befremden.
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Ausblick

In dieser Untersuchung sollte klar geworden sein, dass die Justiz im
Kongo bedenkliche Rechtsstaatsdefizite aufweist und auch in absehba-
rer Zeitnichtin der Lage sein wird, diese abzustellen. Mobile Gerichte
werden daran nichts dndern, ob sie von internationalen Finanzgebern
unterstiitzt werden oder nicht. Wie aber konnte man auf die Idee
verfallen, es konne gelingen, mit dem Ziinden eines Blitzlichts eine
ganze Landschaft zu erhellen? Meine Erklarung dafiir ist einfach, aber
unheimlich. Das Modell der mobilen Gerichte bezieht seine Anzie-
hungskraft nicht aus der Tauglichkeit fiir seinen Zweck, nimlich Ge-
rechtigkeit herzustellen, sondern aus der Anschlussfihigkeit fiir den
menschenrechtlichen Diskurs tiber die Beseitigung der Straflosigkeit,
wie er tiber Linder wie den Kongo gefiithrt wird. Unterstiitzt werden
daher mobile Gerichte zur Ahndung schwerer Straftaten gegen Leib
und Leben oder die sexuelle Selbstbestimmung. Endet die Anklage mit
einer Verurteilung, werden Menschen in Gefingnissen eingesperrt, in
denen unertrigliche Zustinde herrschen. Die Verhingung einer lang-
jahrigen Freiheitsstrafe steht oft genug einem Todesurteil gleich.

Der Volkerrechtler Eric Posner beschreibt das Instrument der Ent-
wicklungszusammenarbeit und die zum Schutz der Menschenrechte
vereinbarten Konventionen als zwei Seiten derselben Medaille. Ers-
teres komme als Zuckerbrot daher, Letzteres als Peitsche, aber beide
wiirden von der internationalen Gebergemeinschaft als Mittel zur
Verfolgung strategischer Ziele eingesetzt und der Vielfiltigkeit der
gesellschaftlichen Modelle, die in Lindern des globalen Siidens an-
zutreffen seien, letztlich nicht gerecht.! In der Offentlichkeitsarbeit
internationaler Organisationen finden die Schwierigkeiten, ein uni-
verselles Verstindnis der Menschenrechte den lokalen Verhiltnissen
des Ziellandes anzupassen, nur selten Erwiahnung. Wire es anders,
miisste man das eigene Handeln infrage stellen.

1 Posner, The Twilight of Human Rights Law, S.142-143.
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Dieser Befund bedeutet nicht, dass die Vereinten Nationen oder
im Kongo operierende internationale Menschenrechtsorganisationen
sich nicht fiir eine gute Sache einzusetzen bereit sind. Thre Mitarbei-
ter*innen werden, wenn sie auf ein Kriegsverbrechen oder ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit aufmerksam werden, zum Ort des
Geschehens reisen, Fakten zusammentragen und in eine Datenbank
einpflegen. Im nichsten Schritt wird am Sitz einer Regierungs- oder
Nichtregierungsorganisation, ob es Briissel, London, Genf oder New
York ist, ein Bericht verfasst, der Niederschlag in einer der vielen pe-
riodisch erscheinenden Publikationen finden wird. Andere Organisa-
tionen werden ihrerseits Mitarbeiter*innen entsenden, die den von
Menschenrechtsverletzungen Betroffenen weitere Fragen stellen und
ihnen moglicherweise psychosoziale Unterstiitzung anbieten.

Fiir die von Gewalt betroffenen Menschen hat das arbeitsteilige
Vorgehen der internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorga-
nisationen jedoch zur Folge, dass sie mal zu dem befragt werden, was
sie erlebt haben, ohne dass ihnen Unterstiitzung zuteilwird, mal Un-
terstiitzung erhalten, ohne dass das, was ihnen passiert ist, dokumen-
tiert wird. Man kann argumentieren, dass eine solche Arbeitsteilung
aus Sicht der beteiligten Organisationen verniinftig erscheint, weil
nicht einer alles machen kann. Andererseits wird man zu bedenken
haben, dass die Betroffenen nicht verstehen werden, warum man ih-
nen mal Angebote macht, ohne zu fragen, mal fragt, ohne zu helfen.

Sollte man es also lassen? Nein. Selbst wenn man nimlich um
die Feststellung nicht herumkommt, dass mobile Gerichte nicht von
Kongoles*innen entwickelt, sondern vom belgischen Kolonialregime
eingefithrt wurden, wird man ihr Potenzial nicht bestreiten kénnen.
Im Gegensatz zu internationalen Gerichten, die von den zu l6senden
Problemen weit weg sind, stehen mobile Gerichte fiir kurze Wege und
praktikable Losungen. Wiirde es gelingen, im Kongo ein Staatsver-
stindnis zu etablieren, dessen zentrale Elemente nicht Willkiir, Re-
pression und Ausbeutung sind, sondern Rechtsstaatlichkeit, Demo-
kratie und Daseinsvorsorge, konnten mobile Gerichte sich mehr als
bislang in den Kampf um Verteilungsgerechtigkeit einschalten.

Langjihrige Beobachter*innen benennen als wesentliche Ursache
fiir die bewaffneten Auseinandersetzungen, die sich im Osten des
Kongo fortschreiben und mit Friedensabkommen nicht einfangen las-
sen, die Vielzahl schwelender und immer wieder neu ausbrechender
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Mikrokonflikte um Land, Status und politische Teilhabe.? Teile der Li-
teratur gehen noch einen Schritt weiter. Ohne lokale Landverteilungs-
kiampfe und die daraus resultierende ethnische Polarisierung hitten
regionale Konflikte, wie sie etwa im Osten des Kongo aufgetreten
seien, niemals eine solche Zerstorungskraft entwickelt.* Dennoch ha-
ben sich internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisatio-
nen in den letzten Jahren nur am Rande um die Ausrichtung mobiler
Gerichte bemiiht, die sich mit den Eigentumsverhiltnissen der Men-
schen beschiftigen, mit Landnutzungsrechten oder der Beilegung fa-
milien- und erbrechtlicher Streitigkeiten. Im Vordergrund steht nicht
die Durchsetzung eines allgemeinen Rechtsgewdhrungsanspruchs,
sondern die Herstellung des Gewaltmonopols fiir einen Staat, dessen
Regierung demokratisch nicht mehr legitimiert ist. Wollte man die
Idee mobiler Gerichte den Verhiltnissen im Kongo anpassen, tite also
eine Anderung des Einsatzkonzeptes not.

Was die Effizienz der Mittelvergabe betrifft, konnten interna-
tionale Finanzgeber mehr erreichen, wenn sie nicht an einer auf den
Ausbau der Justizinfrastruktur gerichteten Rechtsstaatsforderung
festhielten, sondern vermehrt eine Zusammenarbeit mit lokalen Ak-
teuren anstrebten, die Entscheidungen umzusetzen wissen und das
Vertrauen der Menschen vor Ort geniefSen.* Wie wichtig es ist, die
lokale Bevolkerung in die Programmgestaltung internationaler Or-
ganisationen einzubinden, zeigen empirische Studien in Sierra Leone
und Uganda. Fiithlen sich Opfer bewaffneter Konflikte mit den Brii-
chen, die traumatische Erfahrungen in ihren Biografien hinterlassen
haben, verstanden und angenommen, sind die Aussichten auf soziale
Reintegration deutlich giinstiger als im umgekehrten Fall.> Letztlich
muss es im Bemiithen um eine Beseitigung der Straflosigkeit im Kongo
also darum gehen, zivilgesellschaftliche Krifte zu stirken und ein ge-
sellschaftliches Klima zu erzeugen, dass zur gewaltfreien Austragung
politischer und sozialer Konflikte Anreize setzt.

2 Autesserre, The Trouble with the Congo, S.126-178; Vlassenroot, »Reading
the Congolese Crisis«, S. 50-52.

3 Nordas, mSons of the Soilt Conflicts and Autochthonyg, S.29-30.
Lindstrém, »Donors and a Predatory State, S. 88.

5 Muldoon/Lowe, »Identity, Conflict, and the Experience of Traumac,
S.215-216.
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Einen tragfihigen konzeptionellen Bezugsrahmen fir gesell-
schaftliche Prozesse zu schaffen, in die Menschen sich einbringen
konnen, wird aber ein Ausscheren aus eingefahrenen Gleisen erfor-
dern. Der Literaturwissenschaftler Walter Mignolo wirbt fiir das Kon-
zept der Polyversalitit, das sich von dem der Universalitit dadurch
unterscheidet, dass man sich nicht der Rhetorik der Moderne bedient,
um Wissen zu kolonisieren, sondern der Selbstvergewisserung als
Methode reflexiven Austausches mit dem, was sich im Prozess der Er-
kenntnisgewinnung den eigenen Gewissheiten entgegenstellt.® Eine
kritische Auseinandersetzung mit dem Governancebegriff, koloni-
alen Rezidiven, dem Phinomen geschlechterbezogener Unterdrii-
ckung sowie den Themenfeldern der Transitional Justice hat fiir die
Ausformung eines an den Bediirfnissen der Menschen ausgerichteten
Gerechtigkeitsverstindnisses wichtige Impulse gesetzt, auf allen drei
Ebenen, international, national und lokal. Sollte die Konzeption mobi-
ler Gerichte an diese Vorgaben angepasst werden, wiirden die Verfah-
ren womoglich zu anderen, namlich positiveren Ergebnissen fiihren
als denen, die ich in dieser Untersuchung dargestellt habe.

6  Mignolo, »Delinking«, S.347-354; Mignolo, Epistemischer Ungehorsam,
S.190-207.

271



Danksagung

In A Nervous State beschreibt die Ethnologin Nancy Hunt, wie sie im

Jahre 2002 in einem entlegenen Dorf der im Nordwesten des Kongo

gelegenen Provinz Equateur von der kongolesischen Grenzpolizei

aufgespiirt und zu nichtlicher Stunde zur Abreise gendtigt wurde.
Obwohl alle Papiere in Ordnung waren, sei ihre Anwesenheit, so

mutmaf3t sie, »jemandem sehr weit oben« ein Dorn im Auge gewe-
sen. Hunt erklirt die Igelhaltung in der Fithrungsetage des kongole-
sischen Staates oder, wie sie es ausdriickt, eines »Schattenstaates«, der
sich seinerzeit im Krieg befand, mit der Gereiztheit derer, die eine

Marschroute vorgeben, aber um ihr beschrinktes Gesichtsfeld wissen.
Keinesfalls kann man zulassen, dass jemand anderes etwas iiber den

Kongo herausfindet, von dem man selbst keine Kenntnis hat. Hunt
benennt die kolonialen Urspriinge des »nerviosen Staatesg, aber sie be-
schreibt auch die Gelassenheit — ja mehr noch — die Ausgelassenheit
der Menschen, die zur fiebrigen Anspannung des staatlichen Apparats

in solchem Kontrast steht.! Die Diinnhiutigkeit der Regierung in Kin-
shasa hatangesichts gesellschaftlicher Spaltungsprozesse seither noch

zugenommen. Allein hitte ich im Kongo nicht reisen kénnen. Ohne

gedanklichen Austausch mit den Menschen im Kongo hitte ich auch

dieses Buch nicht schreiben kénnen. Bedanken méchte ich mich daher
zunichst bei den Kongoles*innen, die das Wagnis eingegangen sind,
mir von den mobilen Gerichten zu erzihlen, mich zu Verhandlun-
gen zu begleiten und meine Recherchen anderweitig zu unterstiitzen.
Viele Kongo-Reisende haben mich an ihren Erfahrungen teilhaben

lassen und ihre Einschitzungen mit mir geteilt. Auch ihnen gilt mein

Dank.

Mit lokaler Unterstiitzung ist es aber nicht getan. Ohne institu-
tionelle Anbindung und finanzielle Ausstattung lasst sich ein wissen-
schaftliches Projekt im Kongo nicht durchfiithren. Danken moéchte ich
aus diesem Grund der von Jan Philipp Reemtsma gegriindeten Ham-
burger Stiftung zur Férderung von Wissenschaft und Kultur, die mir
stets den Riicken gestirkt und meine Arbeiten grofsziigig geférdert hat.
Ein offenes Ohr fand ich auf allen Ebenen — Vorstand, Biiroleitung und

1 Hunt, A Nervous State, S. 238-239.

272



Sekretariat. Ein besonderer Dank geht an Matthias Kamm und Mar-
tina Winkel. Sehr verbunden bin ich auch Gudrun Déllner, die mir die
Tiren zur Bibliothek des Hamburger Instituts fiir Sozialforschung of-
fenhielt, mitsamt den elektronischen Ressourcen. Jessica Johnson und
George Karekwaivanane méchte ich fiir die Einladung zur Konferenz
»Pursuing Justice in Africa« am Centre for Research in the Arts, So-
cial Sciences and Humanities, University of Cambridge, danken und
fiir die Aufnahme meines Aufsatzes iiber die mobilen Gerichte in den
gleichnamigen Sammelband; Peter Kankonde fiir die Einladung nach
Gottingen zu einem Vortrag am Max-Planck-Institut zur Erforschung
multireligioser und multiethnischer Gesellschaften im Rahmen des
African Diversities Colloquium; Gregor Dobler fiir die Einladung zu
einer Tagung des African Borderlands Research Network (ABORNE)
im Schloss Beuggen; Marcus Schaper, Markus Bockenforde und Kat-
rin Seidel fiir die Einladung zum Workshop »Rechtspluralismus statt
Institutionenexport« an der Evangelischen Akademie Loccum; Regina
Miihlhauser, Gaby Zipfel und Dubravka Zarkov fiir die Einladung zum
Workshop »Traps and Gaps: The Politics of Generating Knowledgex,
den die Internationale Forschungsgruppe Sexual Violence in Armed
Conflict am International Institute for Social Science in Den Haag
abhielt; und Gerd Hankel fiir die Einladung zum Workshop »Tran-
sitional Justice« am Sitz der Hamburger Stiftung zur Férderung von
Wissenschaft und Kultur, aber auch fiir das wertvolle Feedback, das er
mir auf verschiedene Versionen des Manuskriptes gab, sowie fiir die
Ermutigung in Zeiten, in denen es nicht rund zu laufen schien.

Zum Schluss ein Wort zu den Herausforderungen einer Arbeit,
die sich oraler Quellen bedient. Bei Gesprichen, die ich im Kongo
insbesondere auf dem Land fiihrte, nahm ich die Hilfe landeskundi-
ger Dolmetscher in Anspruch. Oft taten sie weit mehr, als aus dem
Suaheli und diversen lokalen Sprachen ins Franzdsische zu iiberset-
zen; sie erklirten mir die verschiedenen Bedeutungen einzelner Be-
griffe. Dafiir gebiihrt ihnen mein Dank. Alle Ubersetzungen aus dem
Englischen und Franzésischen ins Deutsche sind, soweit nicht anders
gekennzeichnet, meine eigenen, ebenso wie alle Fehler, die sich aus
diesem oder einem anderen Grund in meine Arbeit eingeschlichen
haben mégen.

Koln, im Mai 2020

273



Abkiirzungsverzeichnis

ABA

ACLED

ADF

AFDL

ASF

BCNUDH

CAMPS

CNDP

CNPSC

CPC
DCA

DRC

FAR

FARDC

American Bar Association/Interessenvertretung des Berufs-
stands der in den USA zugelassenen Rechtsanwilte, gegriin-
det 1878, Sitz in Chicago, IL

Armed Conflict Location and Event Data Project: eine Nicht-
regierungsorganisation mit Sitz in den USA

Allied Democratic Forces/Vereinigte Demokratische

Krifte: eine Rebellengruppe mit Wurzeln in Uganda, die

im Ruwenzori Gebirge aktiv ist, gegriindet 1996

Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du
Congo/Allianz Demokratischer Krifte zur Befreiung des
Kongo (1996-1997)

Avocats Sans Frontiéres/internationale Nichtregierungsor-
ganisation, gegriindet 1992, Sitz in Briissel

Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de
I’Homme/Gemeinsames Menschenrechtsbiiro der Verein-
ten Nationen im Kongo: Zusammenschluss aus dem Biiro
des Hoch-Kommissariats fiir Menschenrechte im Kongo und
der Menschenrechtsabteilung der MONUSCO, gegriindet
2008, Sitz in Kinshasa

Centre d’Assistance Médico-Psychosociale /Zentrum fiir
medizinische und psychosoziale Unterstiitzung: nationale
Nichtregierungsorganisation, gegriindet 2003, Sitz in Bukavu
Congres National pour la Défense du Peuple /National-
kongress fiir die Verteidigung des Volkes, ein militirisches
Biindnis regierungsfeindlicher Krifte, aktiv in Nord-Kivu,
gegriindet 2006, aufgel6st 2009

Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du
Congo/Nationale Koalition des Volkes fiir die Souveranitit
des Kongo, bewaffnete nichtstaatliche Gruppe mit dem Ziel
des Regierungsumsturzes, aktiv in Stid-Kivu, gegriindet 2017
Code Pénal Congolais/Kongolesisches Strafgesetzbuch
DanChurchAid/internationale Nichtregierungsorganisation,
gegriindet 1922, Sitz in Kopenhagen

Democratic Republic of the Congo/Demokratische Repu-
blik Kongo

Forces Armées Rwandaises/Ruandische Streitkrafte, bis
1994, danach: ex-FAR

Forces Armées de la République Démocratique du

274



FDLR

FNL

HRW

ICTR

ICTY

IStGH

LRA

M23

MONUC

Congo/Streitkrafte der Demokratischen Republik Kongo,
gegriindet 1960

Forces Démocratiques de Libération du Rwanda/Demokra-
tische Krifte zur Befreiung Ruandas, operativ in Nord-Kivu
und Siid-Kivu, gegriindet 2000

Forces Nationales de Libération /Nationale Krifte der Befrei-
ung, burundische Rebellenorganisation, aktiv in Siid-Kivu,
gegriindet 1980

Human Rights Watch /internationale Nichtregierungs-
organisation, gegriindet 1978 als Helsinki Watch, Sitz in

New York, NY

International Criminal Tribunal for Ruanda/Internationales
Straftribunal fiir Ruanda, 19942015, Sitz in Arusha
International Criminal Tribunal for the Former Yugosla-
via/Internationales Straftribunal fir das ehemalige Jugo-
slawien, gegriindet 1993, Sitz in Den Haag

Internationaler Strafgerichtshof/International Criminal
Court, gegriindet 1998, titig seit 2002, 123 Mitgliedsstaaten,
Sitz in Den Haag

Lord’s Resistance Army/ugandische Rebellenorganisation,
heute aktiv im Grenzgebiet zwischen Kongo, der Zentralafri-
kanischen Republik und Stidsudan, gegriindet 1987
Mouvement du 23 mars/Bewegung 23. Mirz, nichtstaatliche
bewaffnete Gruppe, operativ in Nord-Kivu, gegriindet 2012,
aufgelost 2013

Mission de I’Organisation des Nations Unies en République
Démocratique du Congo/United Nations Mission in the De-
mocratic Republic oft he Congo/Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo, 1999—2010, danach umbenannt in MONUSCO, Sitz
in Kinshasa

MONUSCO Mission de I’Organisation des Nations Unies pour la Stabili-

MSF

sation en République Démocratique du Congo/United Na-
tions Organization Stabilization Mission in the Democratic
Republic of the Congo/Mission der Vereinten Nationen fiir
die Stabilisierung in der Demokratischen Republik Kongo,
seit 2010, Sitz in Kinshasa

Médecins Sans Frontiéres/Arzte ohne Grenzen, eine inter-
nationale Nichtregierungsorganisation fiir medizinische
Nothilfe, gegriindet 1971 in Paris, dezentral organisiert in
einzelnen Landeskapiteln

275



NGO

NMPDC

OHCHR

OSF
PNC

RCD-G

RFI
RPA

RPF
SCSL

Systeme D

TRC

UCPDHO

UNDP

UNFPA

Non-Governmental Organization/Nichtregierungsorgani-
sation

National Memory and Peace Documentation Centre/Natio-
nales Gedichtnis- und Friedensdokumentationszentrum in
Kitgum, Uganda

United Nations Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights/Hoher Kommissar der Vereinten Nationen fiir
Menschenrechte, gegriindet 1993, Sitz in Genf

Open Society Foundations, Gruppe von Stiftungen, gegriin-
det von George Soros

Police Nationale Congolaise /Kongolesische Polizei, gegriin-
det1997, Sitz in Kinshasa

Rassemblement Congolais pour la Démocratie (Goma) /
Kongolesische Sammelbewegung fiir die Demokratie
(Goma): Militirbiindnis im Zweiten Kongokrieg,
1998-2003, seit 2003 politische Partei

Radio France Internationale

Rwandan Patriotic Army/Ruandische Patriotische Armee,
gegriindet 1987, 2002 umbenannt in Rwandan Defence
Forces

Rwandan Patriotic Front/Ruandische Patriotische Front,
gegriindet 1987

Special Court for Sierra Leone /Sondergerichtshof fiir Sierra
Leone, 2002-2013, Sitz in Freetown

Systéme Débrouillez-vous/Bezeichnung fiir das Wirt-
schafts- und Sozialsystem unter Mobutu, Leitspruch:
»Schlagt euch alleine durch«

Truth and Reconciliation Commission/Wahrheits- und
Vers6hnungskommission

Union Chrétienne pour le Progres et la Défense des Droits
de 'Homme/Christliche Union fiir den Fortschritt und die
Verteidigung der Menschenrechte: lokale Nichtregierungsor-
ganisation, gegriindet 1999, Sitz in Uvira

United Nations Development Programme /Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, gegriindet 1966, Sitz in
New York, NY

United Nations Population Fund /Bevoélkerungsfonds der
Vereinten Nationen, gegriindet 1969, Sitz in New York, NY

276



Bibliografie

Resolutionen der Vereinten Nationen

United Nations Security Council, Resolution S/RES /1820 (2008),
19.Juni 2008, https://undocs.org/S/RES /1820(2008).

United Nations Security Council, Resolution S/RES /2098 (2013),
28. Mirz 2013, https: //undocs.org/S/RES /2098(2013).

United Nations Security Council, Resolution S/RES /2467 (2019),
23. April 2019, https://undocs.org/S/RES/2467(2019).

Verfassung der Demokratischen Republik Kongo

Constitution de la République Démocratique du Congo, 18. Februar 2006,
https://www.leganet.cd/Legislation/Constitution.htm.

Gesetze und Verordnungen

Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative a la procédure devant la
Cour de cassation, 19. Februar 2013, https://leganet.cd /Legislation/
Droit%20Judiciaire/L0.13.010.19.02.2013. htm#TIIICII.

Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonc-
tionnement et compétences des juridictions de I'ordre judiciaire,

11. April 2013, https://leganet.cd/Legislation/Droit%20]Judiciaire/
LOI.13.011.11.04.2013.htm.

Loin°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du
30 janvier 1940 portant Code pénal, 31. Dezember 2015, https://
www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal /Loi.15.022.31.12.2015.html.

Ordonnance-Loi 82—020 portant Code de 'organisation et de la compé-
tence judiciaires, 31. Mirz 1982, https://www.leganet.cd /Legislation/
Droit%z2o]Judiciaire/OL.31.03.82.n.82.020.htm.

Gerichtsentscheidungen

Cour Militaire Opérationnelle du Nord-Kivu, Urteil vom 5. Mai 2014, RP
N°003/2013 =RMP N°0372/BBM /013, in: République Démocra-
tique du Congo, Pouvoir Judiciaire, Bulletin des arréts de la Haute
Cour Militaire. La lutte contre les violences sexuelles, Paris: L'Harmat-
tan 2016, S.153-269.

Cour Militaire du Sud-Kivu, Urteil vom 14. September 2016, Mitschnitt
der Urteilsverkiindung durch einen Journalisten von Radio Maen-
deleo, Bukavu (eigener Datenbestand).

277


https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/RES/2467(2019)
https://www.leganet.cd/Legislation/Constitution.htm
https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LO.13.010.19.02.2013.htm#TIIICII
https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LO.13.010.19.02.2013.htm#TIIICII
https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LOI.13.011.11.04.2013.htm
https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LOI.13.011.11.04.2013.htm
https://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
https://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/OL.31.03.82.n.82.020.htm
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/OL.31.03.82.n.82.020.htm

Augenzeugen/Gesprache/Tagebiicher/Vorlesungen

Arendt, Hannah /Fest, Joachim, mEichmann war von empérender
Dummbheit«— Die Rundfunksendung vom 9. November 1964« in:
Ursula Ludz/Thomas Wild (Hg.), Hannah Arendt/Joachim Fest. Eich-
mann war von empdrender Dummbheit. Gesprdche und Briefe, Miin-
chen/Zirich: Piper 2011, S. 36 -60.

Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalitiit
des Bosen, aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Granzow,
4. Auflage, Miinchen/Ziirich: Piper 1976.

Che Guevara, Ernesto, Der afrikanische Traum. Das wieder aufgefundene
Tagebuch vom revolutiondren Kampfim Kongo, aus dem Spanischen
von Joachim Hartstein, K6ln: Kiepenheuer & Witsch 2000.

Foucault, Michel, Die Strafgesellschaft. Vorlesung am Collége de France
1972-1973, aus dem Franzosischen von Andrea Hemminger, Berlin:
Suhrkamp 2015.

Schuler, Carlos, Leben und Uberleben im Kongo. Gorillaschutz und Fami-
lienleben im Krieg, Altdorf: BfT Verlag 2013.

Belletristik/Essays

Conrad, Joseph, Herz der Finsternis, aus dem Englischen von Urs
Widmer und mit Radierungen von Claudia Berg, Frankfurtam
Main/Wien/Ziirich: Biichergilde Gutenberg 2007.

Naipaul, V. S., »A New King for the Congo: Mobutu and the Nihilism of
Africag, in: V. S. Naipaul, The Return of Eva Péron, with The Killings in
Trinidad, Harmondsworth: Penguin 1981 [1980], S.167-196.

Wainaina, Binyavanga, "How to Write about Africa, in: Granta, 92, 2005,

S.92-95.

Printmedien

Al]Jazeera, »Troops Held over DR Congo Mass Rape«, 19. Ja-
nuar 2011, https: //www.aljazeera.com/news/afr
ica/2011/01/2011119193542628632.html.

Associated Press, »Congo Army Colonel Guilty of Ordering Mass Rape
on New Year’s Day, in: The Guardian, 21. Februar 2011, https://www.
theguardian.com/society/2011/feb/21/congo-rape-trial.

Bihamba, Justine Masika, »The »Rape Capital of the World® We Women
in Congo Don’t See It That Way«, in: The Guardian, 9. Oktober 2017,
https://www.theguardian.com/global-development/2017/0ct/09/
the-rape-capital-of-the-world-we-women-in-democratic-republic-
congo-dont-see-it-that-way.

278


https://www.aljazeera.com/news/africa/2011/01/2011119193542628632.html
https://www.aljazeera.com/news/africa/2011/01/2011119193542628632.html
https://www.theguardian.com/society/2011/feb/21/congo-rape-trial
https://www.theguardian.com/society/2011/feb/21/congo-rape-trial
https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/09/the-rape-capital-of-the-world-we-women-in-democratic-republic-congo-dont-see-it-that-way
https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/09/the-rape-capital-of-the-world-we-women-in-democratic-republic-congo-dont-see-it-that-way
https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/09/the-rape-capital-of-the-world-we-women-in-democratic-republic-congo-dont-see-it-that-way

Chonghaile, Clar Ni, »Top Congo Official Hopes to Shed Country’s »Rape
Capital of the World« Tag¢, in: The Guardian, 4. Mirz 2015, https://
www.theguardian.com/global-development/2015/mar/04/congo-
presidential-adviser-hopes-shed-rape-capital-tag.

Clark, Phil, »Hung Jury«, in: The European, 3. Dezember 2013, https://
www.theeuropean.de/en/phil-clark/7708-africa-and-the-limits-of-
justice.

Hubert, Thomas, DR Congo Army CommanderLed Mass Rape«in Fizi,
in: BBC News, 19. Januar 2011, https: //www.bbc.com/news/world-
africa-12205969.

Kanem, Natalia/Lowcock, Mark, »"The World Over, People in Crisis
Suffer Sexual Violence — This Scourge Must Endy, in: The
Guardian, 23. Mai 2019, https: //www.theguardian.com/global-
development/2019/may/23/the-world-over-people-in-crisis-
suffer-sexual-violence-this-scourge-must-end.

Kombi, Yassin, »Massacres prés de Béni: J’ai vu des femmes enceintes et
des enfants égorgés«, in: France 24, 5. Mai 2016, https: //observers.
france24.com/fr/20160505-rd-congo-massacres-beni-enfants-
femmes-enceintes-egorgees-monusco.

Leeb, Julia, »Im Schmerzensreich, in: Siiddeutsche Zeitung Magazin,

11. Marz 2016, S. 28-37.

Maas, Heiko/Jolie, Angelina, »Sexual Violence Is Rife in War Zones.

We Must Take Actiong, in: The Washington Post, 22. April 2019,
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/22/sexual-
violence-is-rife-war-zones-we-must-take-action/.

Maclean, Ruth, »No Sleep for Congolese Mothers Trying to Save their
Girls from Rapeg, in: The Guardian, 7. Dezember 2016, https://www.
theguardian.com/global-development/2016/dec/07/democratic-
republic-congo-drc-mothers-trying-to-save-girls-rape-sexual-
violence.

Ostwald, Susanne, »Die immergleichen Anschuldigungeng, in: Neue
Ziircher Zeitung, 7. August 2017, https: //www.nzz.ch/feuilleton/
locarno-festival-jenseits-vonafrika-1d.1309519.

Pulfer, Rachel, »Countering Sexual Violence as a Weapon of Warg, in:
The Globe and Mail, 5. Oktober 2018, https: //www.theglobeandmail.
com/opinion/article-countering-sexual-violence-as-a-weapon-of-
war/.

Reuters, »Congo: Colonel Arrested for Rapesg, in: The New York Times,
21.Januar 2011, https: //www.nytimes.com/2011/01/22/world/
africa/22briefs-Congo.html.

Reuters, »US Researcher who Linked Soldiers to Massacres Expelled

279


https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/04/congo-presidential-adviser-hopes-shed-rape-capital-tag
https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/04/congo-presidential-adviser-hopes-shed-rape-capital-tag
https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/04/congo-presidential-adviser-hopes-shed-rape-capital-tag
https://www.theeuropean.de/en/phil-clark/7708-africa-and-the-limits-of-justice
https://www.theeuropean.de/en/phil-clark/7708-africa-and-the-limits-of-justice
https://www.theeuropean.de/en/phil-clark/7708-africa-and-the-limits-of-justice
https://www.bbc.com/news/world-africa-12205969
https://www.bbc.com/news/world-africa-12205969
https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/23/the-world-over-people-in-crisis-suffer-sexual-violence-this-scourge-must-end
https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/23/the-world-over-people-in-crisis-suffer-sexual-violence-this-scourge-must-end
https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/23/the-world-over-people-in-crisis-suffer-sexual-violence-this-scourge-must-end
https://observers.france24.com/fr/20160505-rd-congo-massacres-beni-enfants-femmes-enceintes-egorgees-monusco
https://observers.france24.com/fr/20160505-rd-congo-massacres-beni-enfants-femmes-enceintes-egorgees-monusco
https://observers.france24.com/fr/20160505-rd-congo-massacres-beni-enfants-femmes-enceintes-egorgees-monusco
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/22/sexual-violence-is-rife-war-zones-we-must-take-action
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/22/sexual-violence-is-rife-war-zones-we-must-take-action
https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/07/democratic-republic-congo-drc-mothers-trying-to-save-girls-rape-sexual-violence
https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/07/democratic-republic-congo-drc-mothers-trying-to-save-girls-rape-sexual-violence
https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/07/democratic-republic-congo-drc-mothers-trying-to-save-girls-rape-sexual-violence
https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/07/democratic-republic-congo-drc-mothers-trying-to-save-girls-rape-sexual-violence
https://www.nzz.ch/feuilleton/locarno-festival-jenseits-vonafrika-ld.1309519
https://www.nzz.ch/feuilleton/locarno-festival-jenseits-vonafrika-ld.1309519
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-countering-sexual-violence-as-a-weapon-of-war
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-countering-sexual-violence-as-a-weapon-of-war
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-countering-sexual-violence-as-a-weapon-of-war
https://www.nytimes.com/2011/01/22/world/africa/22briefs-Congo.html
https://www.nytimes.com/2011/01/22/world/africa/22briefs-Congo.html

from DR Congos, in: The Guardian, 9. April 2016, https: //www.
theguardian.com/world/2016 /apr/09/democratic-republic-congo-
massacre-army-us-researcher-jason-stearns-expelled.

RFI Afrique, "RDC: les familles oubliées du massacre de Mutaruleg,
8.Mai 2015, https: //www.rfi.fr/fr/afrique/20150508-rdc-sud-kivu-
familles-oubliees-massacre-mutarule-fardc-monusco-onu.

RFI Afrique, "RDC: ouverture du procés du massacre de Mutaruleg,

13. August 2016, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20160813-rdc-debut-
proces-mutarule-massacre.

Robert, Anne-Cécile, »La justice transfigurée par les victimesg, in: Le
Monde diplomatique, Mirz 2019, S. 22.

Siddique, Haroon, »Congolese Army Commander Accused of Direc-
ting Mass Rapeg, in: The Guardian, 19.Januar 2011, https: //www.
theguardian.com/world/2011/jan/19/congolese-commander-
accused-mass-rape.

The Economist, »Eastern Congo: Power Vacuum, in: The Economist,
8.Dezember 2012, S. 44.

The Economist, »Turning Villains into Neighbours«, in: The Economist,
27.Mai 2017, S. 4850, https://tracs.txstate.edu/access/
content/group/9492d8cf-0092-4962-a8ca-61ffozazefaz/
Prisons%E2%80%94US /EconomistOnPrisonsJune2o17a.pdf.

Tobler, Andreas, »Das Kongo Tribunal, in: Zeit Online, 11. Juni 2015,
https://www.zeit.de/2015/24/das-kongo-tribunal-milo-rau.

Watson, Emma, "Emma Watson Interviews the Vagina Monologues
Author Eve Ensler: Part 3¢, in: Elle, 31. Marz 2017, https: //www.
elle.com/uk/life-and-culture/culture/longform/a34947/emma-
watson-interviews-the-vagina-monologues-author-eve-ensler-
part-3/.

Whitlock, Craig, »U.S.-Trained Congolese Troops Committed Rapes and
other Atrocities, U.N. Saysg, in: The Washington Post, 13. Mai 2013,
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-
trained-congolese-troops-committed-rapes-and-other-atrocities-
un-says,/2013/05/13/9781dd88-bbfe-11e2-a31d-a41b2414d0oo1_story.
html?noredirect=on&utm_term=.8e28df6c4e8f.

Wolfe, Lauren, »The Village Where Dozens of Young Girls Have Been
Raped Is Still Waiting for Justice«, in: The Guardian, 3. August 2016,
https://www.theguardian.com/world /2016 /aug/03/kavumu-
village-39-young-girls-raped-justice-drc.

Zick, Tobias, »Sie kommen mit Macheteng, in: Siiddeutsche Zeitung,

5. Oktober 2016, S. 9.

280


https://www.theguardian.com/world/2016/apr/09/democratic-republic-congo-massacre-army-us-researcher-jason-stearns-expelled
https://www.theguardian.com/world/2016/apr/09/democratic-republic-congo-massacre-army-us-researcher-jason-stearns-expelled
https://www.theguardian.com/world/2016/apr/09/democratic-republic-congo-massacre-army-us-researcher-jason-stearns-expelled
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20150508-rdc-sud-kivu-familles-oubliees-massacre-mutarule-fardc-monusco-onu
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20150508-rdc-sud-kivu-familles-oubliees-massacre-mutarule-fardc-monusco-onu
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20160813-rdc-debut-proces-mutarule-massacre
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20160813-rdc-debut-proces-mutarule-massacre
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/19/congolese-commander-accused-mass-rape
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/19/congolese-commander-accused-mass-rape
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/19/congolese-commander-accused-mass-rape
https://tracs.txstate.edu/access/content/group/9492d8cf-0092-4962-a8ca-61ff02a2efa2/Prisons%E2%80%94US/EconomistOnPrisonsJune2017a.pdf
https://tracs.txstate.edu/access/content/group/9492d8cf-0092-4962-a8ca-61ff02a2efa2/Prisons%E2%80%94US/EconomistOnPrisonsJune2017a.pdf
https://tracs.txstate.edu/access/content/group/9492d8cf-0092-4962-a8ca-61ff02a2efa2/Prisons%E2%80%94US/EconomistOnPrisonsJune2017a.pdf
https://www.zeit.de/2015/24/das-kongo-tribunal-milo-rau
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/longform/a34947/emma-watson-interviews-the-vagina-monologues-author-eve-ensler-part-3
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/longform/a34947/emma-watson-interviews-the-vagina-monologues-author-eve-ensler-part-3
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/longform/a34947/emma-watson-interviews-the-vagina-monologues-author-eve-ensler-part-3
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/longform/a34947/emma-watson-interviews-the-vagina-monologues-author-eve-ensler-part-3
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-trained-congolese-troops-committed-rapes-and-other-atrocities-un-says/2013/05/13/9781dd88-bbfe-11e2-a31d-a41b2414d001_story.html?noredirect=on&utm_term=.8e28df6c4e8f
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-trained-congolese-troops-committed-rapes-and-other-atrocities-un-says/2013/05/13/9781dd88-bbfe-11e2-a31d-a41b2414d001_story.html?noredirect=on&utm_term=.8e28df6c4e8f
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-trained-congolese-troops-committed-rapes-and-other-atrocities-un-says/2013/05/13/9781dd88-bbfe-11e2-a31d-a41b2414d001_story.html?noredirect=on&utm_term=.8e28df6c4e8f
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-trained-congolese-troops-committed-rapes-and-other-atrocities-un-says/2013/05/13/9781dd88-bbfe-11e2-a31d-a41b2414d001_story.html?noredirect=on&utm_term=.8e28df6c4e8f
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/kavumu-village-39-young-girls-raped-justice-drc
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/kavumu-village-39-young-girls-raped-justice-drc

Berichte internationaler Regierungsorganisationen

United Nations/United Nations High Commissioner for Human Rights,
Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves
des droits de 'homme et du droit international humanitaire commises
entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démo-
cratique du Congo, New York, NY /Genf 2010, https: //www.ohchr.
org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_
FINAL_FR.pdf.

United Nations Development Programme, Evaluation of UNDP’s Support
to Mobile Courts in Sierra Leone, the Democratic Republic of Congo,
and Somalia, New York, NY 2014, https://www.undp.org/content/
dam/undp/library/crisis%20prevention/UNDP_ROL_Mobile%20
CourtsEvaluation_Novz2o14.pdf.

United Nations Development Programme, Human Development Report
2019. Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today. Inequalities in
Human Development in the 21st Century, New York, NY 2019, http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf.

United Nations General Assembly, Delivering Justice. Programme of Action
to Strengthen the Rule of Law at the National and International Levels.
Report of the Secretary-General, A/66 /749, New York 2012, https://
www.un.org/ruleoflaw/files/SGreport%20eng%20A_66_749.pdf.

United Nations General Assembly, Situation of Human Rights and the
Activities of the United Nations Joint Human Rights Office in the
Democratic Republic of the Congo. Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, A/HRC/30/32, New York, NY
2015, https://undocs.org/en/A/HRC/30/32.

United Nations General Assembly, Situation of Human Rights and the
Activities of the United Nations Joint Human Rights Office in the
Democratic Republic of the Congo. Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, A/HRC/42/32, New York, NY
2019, https://undocs.org/en/A/HRC/42/32.

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic
Republic of the Congo/United Nations Office of the High Commis-
sioner for Human Rights, Report of the United Nations Joint Human
Rights Office on Human Rights Violations Perpetrated by Soldiers of
the Congolese Armed Forces and Combatants of the M23 in Goma and
Sake, North Kivu Province, and in and around Minova, South Kivu
Province, from 15 November to 2 December 2012, Kinshasa/Genf 2013,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHRO
May2013_en.pdf.

281


https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/UNDP_ROL_Mobile%20CourtsEvaluation_Nov2014.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/UNDP_ROL_Mobile%20CourtsEvaluation_Nov2014.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/UNDP_ROL_Mobile%20CourtsEvaluation_Nov2014.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/SGreport%20eng%20A_66_749.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/SGreport%20eng%20A_66_749.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/30/32
https://undocs.org/en/A/HRC/42/32
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROMay2013_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROMay2013_en.pdf

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic
Republic of the Congo/United Nations Office of the High Com-
missioner for Human Rights, Progress and Obstacles in the Fight
against Impunity for Sexual Violence in the Democratic Republic of
the Congo, Kinshasa/Genf 2014, https://monusco.unmissions.org/
sites/default/files/UNJHRO %20-%20Report%200n%20Fight%20
against%2oImpunity%20Sexual%20Violence%20-%20April%20
2014%20-%200RIGINAL%20VERSION.pdf.

United Nations Security Council, »Final Report of the Group of Ex-
perts on the Democratic Republic of the Congog, in: Letter Dated
12 January 2015 from the Chair of the Security Council Committee
Established Pursuant to Resolution 1533 (2004) Concerning the
Democratic Republic of the Congo Addressed to the President of the
Security Council, S/2015/19, New York, NY 2015, https: //www.
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_19.pdf.

United Nations Security Council, »Final Report of the Group of Experts
on the Democratic Republic of the Congo«, in: Letter Dated 4 Au-
gust 2017 from the Group of Experts on the Democratic Republic of
the Congo Extended Pursuant to Security Council Resolution 2293
(2016) Addressed to the President of the Security Council, S/2017/672,
New York, NY 2017, https: //reliefweb.int/sites /reliefweb.int/files/
resources/N1720017.pdf.

United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic
Republic of the Congo, S /2018 /174, New York, NY 2018, https://
undocs.org/S/2018/174.

Berichte internationaler Nichtregierungsorganisationen

Armed Conflict Location and Event Data Project, »Terribly and Ter-
rifyingly Normalc. Political Violence Targeting Women, Mai 2019,
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2019/05/
ACLED_Report_PoliticalViolenceTargetingWomen_s.2019.pdf.

Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18. The State
of the World’s Human Rights, London 2018, https://www.amnesty.
org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF.

Avocats Sans Frontiéres, Annual Report 2011, Briissel 2011, https: //issuu.
com/avocatssansfrontieres/docs/asf2o11_full_en.

Congo Research Group, Mass Killings in Beni Territory. Political Vio-
lence, Cover Ups, and Cooptation. Investigative Report No. 2, New
York, NY 2017, http://congoresearchgroup.org/wp-content/

282


https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/UNJHRO%20-%20Report%20on%20Fight%20against%20Impunity%20Sexual%20Violence%20-%20April%202014%20-%20ORIGINAL%20VERSION.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/UNJHRO%20-%20Report%20on%20Fight%20against%20Impunity%20Sexual%20Violence%20-%20April%202014%20-%20ORIGINAL%20VERSION.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/UNJHRO%20-%20Report%20on%20Fight%20against%20Impunity%20Sexual%20Violence%20-%20April%202014%20-%20ORIGINAL%20VERSION.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/UNJHRO%20-%20Report%20on%20Fight%20against%20Impunity%20Sexual%20Violence%20-%20April%202014%20-%20ORIGINAL%20VERSION.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_19.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_19.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_19.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1720017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1720017.pdf
https://undocs.org/S/2018/174
https://undocs.org/S/2018/174
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2019/05/ACLED_Report_PoliticalViolenceTargetingWomen_5.2019.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2019/05/ACLED_Report_PoliticalViolenceTargetingWomen_5.2019.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF
https://issuu.com/avocatssansfrontieres/docs/asf2011_full_en
https://issuu.com/avocatssansfrontieres/docs/asf2011_full_en
http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2017/09/CRG-Beni-2017-report-updated.pdf?ref=tjournal.ru

uploads/2017/09,/CRG-Beni-2017-report-updated.pdf?ref=
tjournal.ru.

Fund for Peace, Fragile States Index. Annual Report 2020, Washington,
D.C. 2020, https://fragilestatesindex.org/2020/05/08 /fragile-
states-index-2020-annual-report/.

Human Rights Watch, Prison Conditions in Zaire, New York, NY 1994,
https://www.hrw.org/report/1993/12/01/prison-conditions-zaire.

Human Rights Watch, The War within the War. Sexual Violence against
Women and Girls in Eastern Congo, New York, NY 2002, https://
www.hrw.org/reports/2002/drc/Congoo602.pdf.

Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone.
Sexual Violence and Military Reform in the Democratic Republic
of Congo, New York, NY 2009, https://www.hrw.org/report/
2009/07/16 /soldiers-who-rape-commanders-who-condone/

sexual-violence-and-military-reform.

Human Rights Watch, Always on the Run. The Vicious Cycle of Displace-
ment in Eastern Congo, New York, NY 2010, https://www.hrw.org/
sites/default/files/reports/drcogiowebwcover.pdf.

Human Rights Watch, Operation Likofi. Police Killings and Enforced
Disappearances in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, New
York, NY 2014, https: //www.hrw.org/sites/default/files/reports/
drciti4_forUpload_o.pdf.

Human Rights Watch, Democratic Republic of Congo. Ending Impunity
for Sexual Violence. New Judicial Mechanism Needed to Bring Per-
petrators to Justice, New York, NY 2014, https://www.hrw.org/

sites/default/files/related_material/DRCo614_briefingpaper_
brochure%20coverjune%209%202014.pdf.

Human Rights Watch, Justice on Trial. Lessons from the Minova Rape Case
in the Democratic Republic of Congo, New York, NY 2015, https://
www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drciois_qup_o.pdf.

International Alert, "War Is Not Yet Over«. Community Perceptions of
Sexual Violence and its Underpinnings in Eastern DRC, London 2010,
https://www.international-alert.org/sites/default/files/publications
/1011WarlsNotYetOverEng.pdf.

International Center for Transitional Justice, The Accountability
Landscape in Eastern DRC. Analysis of the National Legislative and
Judicial Response to International Crimes (2009-2014), New York,
NY 2015, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICT]-Report-
DRC-Accountability-Landscape-2015_o.pdf.

International Rescue Committee, Mortality in the Democratic Republic
of Congo. An Ongoing Crisis, New York, NY 2007, https: //www.

283


http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2017/09/CRG-Beni-2017-report-updated.pdf?ref=tjournal.ru
http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2017/09/CRG-Beni-2017-report-updated.pdf?ref=tjournal.ru
https://fragilestatesindex.org/2020/05/08/fragile-states-index-2020-annual-report
https://fragilestatesindex.org/2020/05/08/fragile-states-index-2020-annual-report
https://www.hrw.org/report/1993/12/01/prison-conditions-zaire
https://www.hrw.org/reports/2002/drc/Congo0602.pdf
https://www.hrw.org/reports/2002/drc/Congo0602.pdf
https://www.hrw.org/report/2009/07/16/soldiers-who-rape-commanders-who-condone/sexual-violence-and-military-reform
https://www.hrw.org/report/2009/07/16/soldiers-who-rape-commanders-who-condone/sexual-violence-and-military-reform
https://www.hrw.org/report/2009/07/16/soldiers-who-rape-commanders-who-condone/sexual-violence-and-military-reform
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0910webwcover.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0910webwcover.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc1114_forUpload_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc1114_forUpload_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/DRC0614_briefingpaper_brochure%20coverJune%209%202014.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/DRC0614_briefingpaper_brochure%20coverJune%209%202014.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/DRC0614_briefingpaper_brochure%20coverJune%209%202014.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drc1015_4up_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drc1015_4up_0.pdf
https://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/1011WarIsNotYetOverEng.pdf
https://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/1011WarIsNotYetOverEng.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DRC-Accountability-Landscape-2015_0.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DRC-Accountability-Landscape-2015_0.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/661/2006-7congomortalitysurvey.pdf

rescue.org/sites/default/files/document/661/2006-7congo
mortalitysurvey.pdf.

Open Society Foundations, Justice in DRC. Mobile Courts Combat Rape
and Impunity in Eastern Congo, New York, NY 2013, https://
www.justiceinitiative.org/uploads/g72abifg-faeg-49do-bog8-
bs238433a859 /justice-drc-20130114.pdf.

RCN Justice & Démocratie, Les chambres de conciliation dans le territoire
de Fizi. Entre justice citoyenne et pratiques illégales, Briissel 2016,
https://docplayer.fr/54365269-Les-chambres-de-conciliation-dans-
le-territoire-de-fizi.html.

Refugee Law Project, »Peace First, Justice Later: Traditional Justice in
Northern Uganda«, Refugee Law Project Working Papers, 17, Kampala
2005, https: //www.refugeelawproject.org/files/working_papers/
RLP.WP1y.pdf.

Search for Common Ground, Participatory Theatre for Conflict Trans-
formation. Training Manual, Washington, D.C./Briissel /Kinshasa,
ohne Datum, https://www.dmeforpeace.org/sites/default/files/
Participatory-Theatre-Manual-EN.pdf.

World Justice Project, Rule of Law Index 2020, Washington, D.C. 2020,
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wijp-
rule-law-index-2020.

Sonstige Veroffentlichungen

Armed Conflict Location and Event Data Project, »Fact Sheet: Sexual
Violence in Conflict«, 19.Juni 2019, https://www.acleddata.com/
2019/06 /19 /fact-sheet-sexual-violence-in-conflict/.

Askin, Kelly D., »Fizi Diary: Mobile Court Tries Landmark Rape Caseg,

17. Februar 2011, https: //www.opensocietyfoundations.org/voices/
fizi-diary-mobile-court-tries-landmark-rape-case.

Braeckman, Colette, L’homme qui répare les femmes. Violences sexuelles
au Congo. Le combat du docteur Mukwege, Groupe de Recherche et
d’Information sur la Paix et la Sécurité, Briissel 2012.

Bukombe, Jean-Pierre, Le Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et
la Paix s'implique dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles
et la tenue des chambres foraines, September 2014 (unveroffentlicht).

Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, Eine vertiefte Partner-
schaft mit Afrika. Fortschreibung und Weiterentwicklung der Afrika-
politischen Leitlinien der Bundesregierung, 27. Mirz 2019, https://
www.auswaertiges-amt.de,/blob/2204146 /61736c06103e9228€32837
1257ee34f7/afrikaleitlinien-data.pdf.

De Galzain, Virginie, »Violences sexuelles en RDC: création )Rentrez

284


https://www.rescue.org/sites/default/files/document/661/2006-7congomortalitysurvey.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/661/2006-7congomortalitysurvey.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/972ab1f9-fae9-49d0-b098-b5238433a859/justice-drc-20130114.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/972ab1f9-fae9-49d0-b098-b5238433a859/justice-drc-20130114.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/972ab1f9-fae9-49d0-b098-b5238433a859/justice-drc-20130114.pdf
https://docplayer.fr/54365269-Les-chambres-de-conciliation-dans-le-territoire-de-fizi.html
https://docplayer.fr/54365269-Les-chambres-de-conciliation-dans-le-territoire-de-fizi.html
https://www.refugeelawproject.org/files/working_papers/RLP.WP17.pdf
https://www.refugeelawproject.org/files/working_papers/RLP.WP17.pdf
https://www.dmeforpeace.org/sites/default/files/Participatory-Theatre-Manual-EN.pdf
https://www.dmeforpeace.org/sites/default/files/Participatory-Theatre-Manual-EN.pdf
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://www.acleddata.com/2019/06/19/fact-sheet-sexual-violence-in-conflict/
https://www.acleddata.com/2019/06/19/fact-sheet-sexual-violence-in-conflict/
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/fizi-diary-mobile-court-tries-landmark-rape-case
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/fizi-diary-mobile-court-tries-landmark-rape-case
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2204146/61736c06103e9a28e328371257ee34f7/afrikaleitlinien-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2204146/61736c06103e9a28e328371257ee34f7/afrikaleitlinien-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2204146/61736c06103e9a28e328371257ee34f7/afrikaleitlinien-data.pdf

chez vous et racontez«, 8. Mirz 2016, https://vdegalzain.wordpress.
com/2016/03/08/violences-sexuelles-en-rdc-rentrez-chez-vous-
et-racontez-2/.

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis, September 2019, https://www.dfg.de/
download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_
wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf.

Dérlemann, Michelle, »Zwischen Recht und Gerechtigkeit: Geschlechts-
basierte und sexualisierte Gewalt in der Demokratischen Republik
Kongo«, in: Forum Recht, 2016, Heft3, S. 89—93, https: //forum-
recht-online.de/wp/wp-content/uploads/2016/10/3_FoR-3_16_
Doerlemann_Kongo.pdf.

Embassy of the United States of America to the Democratic Republic
of the Congo, »Fighting Erupts between Banyamulenge Troops
in Minembwe Region of South Kivu« (vertrauliches Kabel an die
Central Intelligence Agency u.a.), 2. Februar 2007, in: Wikileaks,
Public Library of US Diplomacy, https://wikileaks.org/plusd/
cables/07KINSHASA126_a.html.

Faul, Michelle, »Fighting Impunity in Congo«, 6. Mirz 2012, http: //www.
osisa.org/openspace/drc/fighting-impunity-congo-michelle-faul
(im Netz nicht mehr abrufbar, PDF im eigenen Datenbestand).

Hollander, Theo, Neglected Voices. Untold Stories of Gender, Conflict
and Transitional Justice in the Great Lakes Region, Ph.D. disser-
tation, Utrecht University 2014, https://dspace.library.uu.nl/
handle/1874,/300804.

Human Rights Watch, »nDemocratic Republic of the Congo: Confront-
ing Impunityx, in: Briefing Papers, New York, NY 2004, https://
www.hrw.org/report/2004,/02/02/democratic-republic-congo-
confronting-impunity.

Jasch, Michael, »Bestrafen der Armen, kontrollieren der Armen?«, in:
Strafverteidigervereinigungen (Hg.), Alternativen zur Freiheits-
strafe. Texte und Ergebnisse des 36. Strafverteidigertages. Hannover,
16.-18. Mdrz 2012, Berlin 2013, S. 29—47.

Kabila, Joseph, Ansprache zur Eroffnung der 72. Sitzungsperiode der
Generalversammlung der Vereinten Nationen, New York, NY,

23. September 2017, http: //webtv.un.org/meetings-events/general-
assembly/watch/democratic-republic-of-the-congo-president-
addresses-general-debate-72nd-session/5584966550001/?term=
&lan=original.

Khan, Tessa/Wormington, Jim, »Mobile Courts in the DRC: Lessons
from Development for International Criminal Justice«, in: Oxford

285


https://vdegalzain.wordpress.com/2016/03/08/violences-sexuelles-en-rdc-rentrez-chez-vous-et-racontez-2
https://vdegalzain.wordpress.com/2016/03/08/violences-sexuelles-en-rdc-rentrez-chez-vous-et-racontez-2
https://vdegalzain.wordpress.com/2016/03/08/violences-sexuelles-en-rdc-rentrez-chez-vous-et-racontez-2
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf
https://forum-recht-online.de/wp/wp-content/uploads/2016/10/3_FoR-3_16_Doerlemann_Kongo.pdf
https://forum-recht-online.de/wp/wp-content/uploads/2016/10/3_FoR-3_16_Doerlemann_Kongo.pdf
https://forum-recht-online.de/wp/wp-content/uploads/2016/10/3_FoR-3_16_Doerlemann_Kongo.pdf
https://wikileaks.org/plusd/cables/07KINSHASA126_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/07KINSHASA126_a.html
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/300804
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/300804
https://www.hrw.org/report/2004/02/02/democratic-republic-congo-confronting-impunity
https://www.hrw.org/report/2004/02/02/democratic-republic-congo-confronting-impunity
https://www.hrw.org/report/2004/02/02/democratic-republic-congo-confronting-impunity
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/watch/democratic-republic-of-the-congo-president-addresses-general-debate-72nd-session/5584966550001/?term=&lan=original
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/watch/democratic-republic-of-the-congo-president-addresses-general-debate-72nd-session/5584966550001/?term=&lan=original
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/watch/democratic-republic-of-the-congo-president-addresses-general-debate-72nd-session/5584966550001/?term=&lan=original
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/watch/democratic-republic-of-the-congo-president-addresses-general-debate-72nd-session/5584966550001/?term=&lan=original

Transitional Justice Research Working Paper Series, Oxford University
2011, https: //www.academia.edu/6645181/MOBILE_COURTS_IN_
THE_DRC_LESSONS_FROM_DEVELOPMENT_FOR_INTERNA
TIONAL_CRIMINAL_JUSTICE.

Lumumba, Patrice Emery, »Le discours pour I'indépendance, in:

Jeune Afrique, RDC: 55 ans aprés«, 30. Juni 2015, https://www.
jeuneafrique.com/242104/politique/rdc-55-ans-apres-le-discours-
de-patriceemery-lumumba-pour-lindependance/.

McGowan Davis, Mary, »Justice under a Tent in Congo«, 6. Mirz 2012,
http://www.osisa.org/openspace/drc/justice-under-tent-
congojudge-mary-mcgowan-davis (im Netz nicht mehr abrufbar,
PDF im eigenen Datenbestand).

Morvan, Héléne, »Quelles justice pour les victimes?«, in: Daniéle Fayer-
Stern/Belen Sanchez /Marc Schmitz (Hg.), Le viol. Une arme de
terreur. Dans le sillage du combat du docteur Mukwege, Briissel:
Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité 2015,
S.87-98.

Muller, Pete, »Multimedia piece on Congo Mass Rape Trial¢, in: Pete
Muller Photography, http: //www.petemullerphotography.com/
blog/?author=2.

Oxfam, mSecure Insecurity«: The Continuing Abuse of Civilians in
Eastern DRC as the State Extends its Controlg, in: Briefing Paper,

202, Oxford 2015, https: //www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_
attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-060315-en.
pdf.

Plagis, Misha Ariana, Access to Justice? From Human Rights and Develop-
ment to Implementation and Experiences: Lessons from India and
South Africa, Inaugural-Dissertation, Freie Universitit Berlin 2017.

Porter, Lily, »Mobile Gender Courts: Delivering Justice in the DRCg,
in: Think Africa Press, 30.]Juli 2012, https: //allafrica.com/
stories/201207301112.html.

Protection International, »Executive Summary and Recommendations
from the Trial Observation Report of the Maheshe Proceedings
before the Military Court in South-Kivu (DR-Congo) and Monitor-
ing of the Appeal Lawsuits«, Briissel 2009, https: //www.protection
international.org/wp-content/uploads/2012/04/maheshe_
summary_web.pdf.

Protection International, »Executive Summary of a Study on the Protection
of Victims and Witnesses in D.R. Congoc, Briissel 2012, https://www.
protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/08/PI-Sum
mary-Victims-Witnesses-protection-study-DRC-3.08.2012-EN1.pdf.

286


https://www.academia.edu/6645181/MOBILE_COURTS_IN_THE_DRC_LESSONS_FROM_DEVELOPMENT_FOR_INTERNATIONAL_CRIMINAL_JUSTICE
https://www.academia.edu/6645181/MOBILE_COURTS_IN_THE_DRC_LESSONS_FROM_DEVELOPMENT_FOR_INTERNATIONAL_CRIMINAL_JUSTICE
https://www.academia.edu/6645181/MOBILE_COURTS_IN_THE_DRC_LESSONS_FROM_DEVELOPMENT_FOR_INTERNATIONAL_CRIMINAL_JUSTICE
https://www.jeuneafrique.com/242104/politique/rdc-55-ans-apres-le-discours-de-patriceemery-lumumba-pour-lindependance
https://www.jeuneafrique.com/242104/politique/rdc-55-ans-apres-le-discours-de-patriceemery-lumumba-pour-lindependance
https://www.jeuneafrique.com/242104/politique/rdc-55-ans-apres-le-discours-de-patriceemery-lumumba-pour-lindependance
http://www.petemullerphotography.com/blog/?author=2
http://www.petemullerphotography.com/blog/?author=2
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-060315-en.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-060315-en.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-060315-en.pdf
https://allafrica.com/stories/201207301112.html
https://allafrica.com/stories/201207301112.html
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/maheshe_summary_web.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/maheshe_summary_web.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/maheshe_summary_web.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/08/PI-Summary-Victims-Witnesses-protection-study-DRC-3.08.2012-EN1.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/08/PI-Summary-Victims-Witnesses-protection-study-DRC-3.08.2012-EN1.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/08/PI-Summary-Victims-Witnesses-protection-study-DRC-3.08.2012-EN1.pdf

Rechtsstaatsforderungs-Hub, »Mobile Courts, Legal Clinics and Micro-
justice: How to Improve Access to Justice for People in Fragile
Contexts?«, Innovations for Rule of Law Promotion and Transitio-
nal Justice, Impulse Paper No. 3, Berlin 2018, https://www.polsoz.
fu-berlin.de/polwiss/forschung/international /atasp /forschung/
projekte_laufende/R SF-Hub/R SF-Hub-IP_3-Access-to-Justice.pdf.

Schimmer, Russell, »Congo Free State, 1885-1908¢, in: Yale University
Genocide Studies Program, ohne Datum, https://eyaharriet.weebly.
com/uploads/1/1/0/6/11068133/imperialism_in_the_congo_-_
article.pdf.

Schmid, Claudia, »Voices of Violence — DR Kongo«, http://www.
schmidfilm.de/filme/voices-violence-dr-kongo.

Schouten, Peer, »Brewing Security? Heineken’s Engagement with Com-
mercial Conflict-Dependent Actors in the Eastern DRCg, in: Com-
mercial Conflict Dependent Actor (CCDA) Project 2013, https://
ccda.se/wp-content/uploads/sites/34/2015/12/CCDA-Report-
Heineken-DRC.pdf.

Schwarzer, Alice, »Begegnung mit Therapeutin Mapenzi«, 3. Mdrz 2016,
https://www.aliceschwarzer.de/artikel /eine-begegnung-mit-
traumatherapeutin-therese-mapenzi-331687.

Sudetic, Chuck, »Congo Justice: Where Convicted Rapists Go«, 10. Mai
2011, https://www.justiceinitiative.org/voices/congo-justice-
where-convicted-rapists-go.

The Penny Pictorial 34(450), 24. August 1907, in: Phil Stephensen-Payne,
Galactic Central Publications, http://www.philsp.com/data/
images/p/penny_pictorial 19070824 .jpg.

Transparency International, "Why Do DRC Citizens Report Such High
Levels of Corruption?«, 11.Juli 2019, https: //voices.transparency.
org/why-do-drc-citizens-report-such-high-levels-of-corruption-
554faecod2213.

Trial International, »Kibibi«, 17. Mai 2016, https://trialinternational.org/
latest-post/kibibi/.

Trial International, »Bedi Mobuli Engangela«, 8. Mai 2016, https: //
trialinternational.org/latest-post/bedi-mobuli-engangela/.

Turner, Thomas, »Congo-Kinshasa Leans toward Federalism«, forumfed.
org, Oktober/November 2007, http: //www.forumfed.org/libdocs/
Federations/V7N1e_cd_Turner.pdf.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights,
»Rape: Weapon of War«, ohne Datum, https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/RapeWeaponWar.aspx.

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic

287


https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/atasp/forschung/projekte_laufende/RSF-Hub/RSF-Hub-IP_3-Access-to-Justice.pdf
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/atasp/forschung/projekte_laufende/RSF-Hub/RSF-Hub-IP_3-Access-to-Justice.pdf
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/atasp/forschung/projekte_laufende/RSF-Hub/RSF-Hub-IP_3-Access-to-Justice.pdf
https://eyaharriet.weebly.com/uploads/1/1/0/6/11068133/imperialism_in_the_congo_-_article.pdf
https://eyaharriet.weebly.com/uploads/1/1/0/6/11068133/imperialism_in_the_congo_-_article.pdf
https://eyaharriet.weebly.com/uploads/1/1/0/6/11068133/imperialism_in_the_congo_-_article.pdf
http://www.schmidfilm.de/filme/voices-violence-dr-kongo
http://www.schmidfilm.de/filme/voices-violence-dr-kongo
https://ccda.se/wp-content/uploads/sites/34/2015/12/CCDA-Report-Heineken-DRC.pdf
https://ccda.se/wp-content/uploads/sites/34/2015/12/CCDA-Report-Heineken-DRC.pdf
https://ccda.se/wp-content/uploads/sites/34/2015/12/CCDA-Report-Heineken-DRC.pdf
https://www.aliceschwarzer.de/artikel/eine-begegnung-mit-traumatherapeutin-therese-mapenzi-331687
https://www.aliceschwarzer.de/artikel/eine-begegnung-mit-traumatherapeutin-therese-mapenzi-331687
https://www.justiceinitiative.org/voices/congo-justice-where-convicted-rapists-go
https://www.justiceinitiative.org/voices/congo-justice-where-convicted-rapists-go
http://www.philsp.com/data/images/p/penny_pictorial_19070824.jpg
http://www.philsp.com/data/images/p/penny_pictorial_19070824.jpg
https://voices.transparency.org/why-do-drc-citizens-report-such-high-levels-of-corruption-554fae0d2213
https://voices.transparency.org/why-do-drc-citizens-report-such-high-levels-of-corruption-554fae0d2213
https://voices.transparency.org/why-do-drc-citizens-report-such-high-levels-of-corruption-554fae0d2213
https://trialinternational.org/latest-post/kibibi/
https://trialinternational.org/latest-post/kibibi/
http://www.forumfed.org/libdocs/Federations/V7N1e_cd_Turner.pdf
http://www.forumfed.org/libdocs/Federations/V7N1e_cd_Turner.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RapeWeaponWar.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RapeWeaponWar.aspx

Republic of the Congo, »Bukavu: Marche Mondiale des Femmesg,
19. Oktober 2010, https: //monusco.unmissions.org/bukavu-
marche-mondiale-des-femmes.

White, Nastassja, Fighting Impunity for Sexually Violent Crimes whilst
Upholding the Right to a Fair Trial: What Effect Have International
Attention and NGO Influence Had on Procedural Rights in the Demo-
cratic Republic of Congo?, Master Thesis, Faculty of Law, University
of Oslo 2018.

Sekundarquellen

Abass, Ademola/Kuwali, Dan, »Conflict and Development in Africag,
in: Charles Mutasa/Mark Paterson (Hg.), Africa and the Millennium
Development Goals. Progress, Problems, and Prospects, Lanham,

MD /London: Rowman & Littlefield 2015, S. 33-50.

Adukule, Winnie, Flucht. Was Afrikaner aufSer Landes treibt, Berlin: Das
Neue Berlin 2016.

Affa’a Mindzie, Mireille, »Transitional Justice, Democratisation and the
Rule of Law, in: Chandra Lekha Sriram /Suren Pillay (Hg.), Peace
versus Justice? The Dilemma of Transitional Justice in Africa, Suffolk/
Rochester, NY: James Currey 2010, S.113-134.

Alao, Abiodun. A New Narrative for Africa. Voice and Agency, Abingdon/
New York, NY: Routledge 2020.

Aleyeti Kabwa, Nathanaél, Bdtir le Congo, Paris: L'Harmattan 2012.

Allen, Tim, Trial Justice. The International Criminal Court and the Lord’s
Resistance Army, London: Zed Books 2006.

Ambos, Kai, Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht — Volker-
strafrecht — Europdisches Strafrecht — Rechtshilfe, 5. Auflage, Miinchen:
C.H.Beck 2018.

Arendt, Hannah, Elemente und Urspriinge totaler Herrschaft, Frankfurt
am Main: Européische Verlagsanstalt 1955.

Aroussi, Sahla, »Perceptions of Justice and Hierarchies of Rape: Rethink-
ing Approaches to Sexual Violence in Eastern Congo from the
Ground Upg, in: International Journal of Transitional Justice, 12(2),
2018, S.277-295.

Ascherson, Neal, The King Incorporated. Leopold the Second and the Congo,
London: Granta Books 1999.

Askin, Kelly D., War Crimes against Women. Prosecution in International
War Crimes Tribunals, Den Haag/Cambridge, MA: Martinus Nijhoff
1997.

Askin, Kelly D., »Prosecuting Wartime Rape and other Gender-Related
Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring

288


https://monusco.unmissions.org/bukavu-marche-mondiale-des-femmes
https://monusco.unmissions.org/bukavu-marche-mondiale-des-femmes

Obstacles«, in: Berkeley Journal of International Law, 21(2), 2003,
S.288-349.

Askin, Kelly D., »Treatment of Sexual Violence in Armed Conflicts: A
Historical Perspective and the Way Forward, in: Anne-Marie de
Brouwer/Charlotte Ku/Renée Romkens/Larissa van den Herik
(Hg.), Sexual Violence as an International Crime. Interdisciplinary
Approaches, Cambridge/Antwerpen/Portland, OR: Intersentia 2013,
S.19-55.

Assmann, Aleida, »Cultural and Political Frames of Forgettingy, in: Gio-
vanni Galizia/David Shulman (Hg.), Forgetting. An Interdisciplinary
Conversation, Jerusalem: Hebrew University Magnes Press 2015,
S.14-37.

Autesserre, Séverine, The Trouble with the Congo. Local Violence and the
Failure of International Peacebuilding, Cambridge /New York, NY:
Cambridge University Press 2010.

Autesserre, Séverine, nDangerous Tales: Dominant Narratives on the
Congo and Their Unintended Consequences«, in: African Affairs,
111(443), 2012, S. 202-222.

Autesserre, Séverine, Peaceland. Conflict Resolution and the Everyday
Politics of International Intervention, Cambridge /New York, NY:
Cambridge University Press 2014.

Babalola, Stella O., »Dimensions and Correlates of Negative Attitudes
toward Female Survivors of Sexual Violence in Eastern DRCg, in:
Journal of Interpersonal Violence, 29(9), 2014, S.1679-1697.

Baberowski, Jorg, Raume der Gewalt, Frankfurt am Main: S. Fischer 201s.

Bahl, Friederike, » Autoritit im Richteramt und die JFeminisierung« der
Justiz, in: Hilge Landweer/Catherine Newmark (Hg.), Wie ménn-
lich ist Autoritdt? Feministische Kritik und Aneignung, Frankfurtam
Main/New York, NY: Campus 2018, S.125-149.

Baines, Erin, Buried in the Heart. Women, Complex Victimhood and the
War in Northern Uganda, Cambridge /New York, NY: Cambridge
University Press 2017.

Banwell, Stacey, »Rape and Sexual Violence in the Democratic Republic
of Congo: A Case Study of Gender-Based Violence«, in: Journal of
Gender Studies, 23(1), 2014, S. 45-58.

Barma, Naazneen H., The Peacebuilding Puzzle. Political Order in
Post-Conflict States, Cambridge /New York, NY: Cambridge Univer-
sity Press 2017.

Bayart, Jean-Francois, »Hégémonie et coercition en Afrique subsaha-
rienne: La politique de la chicotte«w, in: Politique Africaine, 110, 2008,
S.123-152.

289



Bayer, Markus, Mittels Gewalt — Warum der Kongo keinen Frieden findet.
Wechselwirkungen zwischen strategischen Gruppen, fragiler Staatlich-
keit und politisierter Ethnizitdt, Marburg: Tectum 2010.

Beall, Jo, »Invention and Intervention in African Cities«, in: Brigit Obrist/
Veit Arlt/Elisio Macamo (Hg.), Living the City in Africa. Processes
of Invention and Intervention. Berlin /Miinster/Wien/Ziirich: Lit
Verlag 2013, S.23-44.

Beisheim, Marianne /B6rzel, Tanja A./Genschel, Philipp /Zangl, Bern-
hard, »Governance jenseits des Staates. Das Zusammenspiel staat-
licher und nicht-staatlicher Governance«, in: Marianne Beisheim /
Tanja A. Borzel /Philipp Genschel /Bernhard Zangl (Hg.), Wozu
Staat? Governance in Rdumen begrenzter und konsolidierter Staat-
lichkeit, Baden-Baden: Nomos 2011, S. 251-266.

Bentley, Tom, Empires of Remorse. Narrative, Postcolonialism and Apolo-
gies for Colonial Atrocity, Abingdon/New York, NY: Routledge 2016.

Berger, Antje C., Bewaffnete Konflikte in Afrika. Eine kritische Analyse des
vélkerrechtlichen Gewaltverbots, Baden-Baden: Nomos 2017.

Berger, Tobias, »Global Village Courts: International Organizations and
the Bureaucratization of Rural Justice Systems in the Global South,
in: Ronald Niezen/Maria Sapignoli (Hg.), Palaces of Hope. The An-
thropology of Global Organizations, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 2017, S.198—-218.

Berger, Tobias/Lake, Milli, "Human Rights, the Rule of Law, and Demo-
cracy«, in: Thomas Risse/Tanja Borzel / Anke Draude (Hg.), The
Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood, Oxford:
Oxford University Press 2018, S. 416—437.

Bernault, Florence, »De I’ Afrique ouverte a ’Afrique fermée: Com-
prendre l'histoire des réclusions continentalesg, in: Florence Bernault
(Hg.), Enfermement, prison et chdtiments en Afrique. Du 19° siécle a
nos jours, Paris: Editions Karthala1999, S.15-64.

Berndt, Andrea F., Der Tdter-Opfer-Ausgleich aus Sicht des Opfers. Theo-
rie und Praxis einer alternativen strafrechtlichen Intervention unter
Einbeziehung konsistenztheoretischer Annahmen, Berlin/Miinster/
Wien/Zirich: Lit Verlag 2017.

Bernot, Sabine, Die verfassungsrechtliche Anerkennung indigenen Rechts,
Rechtspluralismus und Menschenrechte. Untersucht an den Beispielen
Stidafrika und Bolivien, Baden-Baden: Nomos 2016.

Berwouts, Kris, Congo’s Violent Peace. Conflict and Struggle since the
Great African War, London: Zed Books 2017.

Bloch, Ernst, Naturrecht und menschliche Wiirde, Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1977 [1961].

290



Boraine, Alex, »Transitional Justice«, in: Simon Chesterman /Michael
Ignatieff/Ramesh Thakur, Making States Work. State Failure and the
Crisis of Governance, Tokio/New York, NY: United Nations Univer-
sity Press 2005, S. 318—338.

Borzel, Tanja A./Risse, Thomas, »Human Rights in Areas of Limi-
ted Statehood: The New Agenda¢, in: Thomas Risse/Stephen C.
Ropp/Kathryn Sikkink (Hg.), The Persistent Power of Human Rights.
From Commitment to Compliance, Cambridge/New York, NY:
Cambridge University Press 2013, S.63-84.

Bourdieu, Pierre, Die mdnnliche Herrschaft, aus dem Franzosischen von
Jirgen Bolder, Frankfurt am Main: Suhrkamp 200s.

Brettell, Caroline B./Sargent, Carolyn F., nDomestic Worlds and Public
Worlds«, in Caroline B. Brettell /Carolyn F. Sargent (Hg.), Gender in
Cross-Cultural Perspective, 7. Auflage, Abingdon/New York, NY:
Routledge 2017, S. 91-96.

Brillon, Yves, Ethnocriminologie de I’Afrique noire, Paris /Montreal: J.
Vrin/Les Presses de 'Université de Montréal 1980.

Brockmann, Reinhard, wWir sterben wie die Fliegen««, in: Reinhard
Brockmann (Hg.), »Fluchtursache« Afrika. Analysen, Reportagen,
Interviews«, Miinster: Aschendorff Verlag 2018, S. 65-81.

Browning, Christopher R., Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101
and the Final Solution in Poland, New York, NY: HarperCollins 1992.

Brownmiller, Susan, Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Mdnner-
herrschaft, aus dem amerikanischen Englisch von Ivonne Carroux,
Frankfurt am Main: S. Fischer 1978.

Buckley-Zistel, Susanne, »Redressing Sexual Violence in Transitional
Justice and the Labelling of Women as)»Victims««, in: Thorsten Bo-
nacker/Christoph Safferling (Hg.), Victims of International Crimes.
An Interdisciplinary Discourse, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2013,
S.91-100.

Buelens, Frans/Cassimon, Danny, »The Industrialization of the Belgian
Congog, in: Ewout Frankema /Frans Buelens (Hg.), Colonial
Exploitation and Economic Development. The Belgian Congo and
the Netherlands Indies Compared, Abingdon/New York, NY:
Routledge 2013, S. 229—250.

Bueya, Emmanuel, Stability in Postcolonial African States, Lanham, MD:
Lexington Books 2018.

Burgis, Tom, Der Fluch des Reichtums. Warlords, Konzerne, Schmuggler
und die Pliinderung Afrikas, aus dem Englischen von Michael Schiff-
mann, 3. Auflage, Frankfurt am Main: Westend 2017 [2015].

Chinkin, Christine, »Gender-Related Crimes: A Feminist Perspectiveg, in:

291



Ramesh Thakur/Peter Malcontent (Hg.), From Sovereign Impunity
to International Accountability. The Search for Justice in a World of
States, Tokio/New York, NY /Paris: United Nations University Press
2004, S.116-134.

Chiwengo, Ngwarsungu, »Bestialisation, Dehumanisation and Counter-
Interstitial Voices: Representations of Congo (DRC) Conflicts and
Rapeq, in: Gaby Zipfel /Regina Mithlhiuser/Kirsten Campbell (Hg.),
In Plain Sight. Sexual Violence in Armed Conflict, New Delhi: Zubaan
2019, S.355-378.

Chojnacki, Sven/Branovic, Zeljko, »New Modes of Security: The Violent
Making and Unmaking of Governance in War-Torn Areas of Limited
Statehoodg, in: Thomas Risse (Hg.), Governance without a State?
Policies and Politics in Areas of Limited Statehood, New York, NY /
Chichester: Columbia University Press 2011, S. 89-114.

Chojnacki, Sven/Menzel, Anne, »State Failure and State Transformation,
in: Stephan Leibfried /Evelyne Huber /Matthew Lange /Jonah D.
Levy/Frank Nullmeier/John D. Stephens (Hg.), The Oxford Hand-
book of Transformations of the State, Oxford: Oxford University Press
2015, S.745-760.

Clark, Phil, »The Politics of Transitional Justice in Rwandag, in: Tim
Murithi (Hg.), The Politics of Transitional Justice in the Great Lakes
Region of Africa, Auckland Park: Jacana 2016, S. 63-87.

Clarke, Kamari Maxine, Fictions of Justice. The International Criminal
Court and the Challenge of Legal Pluralism in Sub-Saharan Africa,
Cambridge/New York, NY: Cambridge University Press 2009.

Clement, Piet, »The Land Tenure System in the Congo, 1885-1960«, in:
Ewout Frankema/Frans Buelens (Hg.), Colonial Exploitation and
Economic Development. The Belgian Congo and the Netherlands Indies
Compared, Abingdon/New York, NY: Routledge 2013, S. 88-108.

Collier, Paul /Hoeffler, Anke, »Greed and Grievance in Civil Warg, in:
Oxford Economic Papers, 56(4), 2004, S.563-595.

Cowell, Frederick, »Inherent Imperialism: Understanding the Legal Roots
of Anti-Imperialist Criticism of the International Criminal Courtg, in:
Journal of International Criminal Justice, 15(4), 2017, S. 667-687.

Crawford, Kerry F., Wartime Sexual Violence. From Silence to Condemna-
tion of a Weapon of War, Washington, DC: Georgetown University
Press 2017.

Cullen, Jesper, mIslamist« Rebels in DRC: The Allied Democratic Forcesg,
in: Caroline Varin/Dauda Abubakar (Hg.), Violent Non-State Actors
in Africa. Terrorists, Rebels and Warlords, Basingstoke /New York,
NY: Palgrave Macmillan 2017, S.109-131.

292



Dabag, Mihran/Platt, Kristin, Verlust und Vermdichtnis. Uberlebende des
Genozids an den Armeniern erinnern sich, Paderborn: Ferdinand
Schoningh 201s.

Datzberger, Simone, »Civil Society in Sub-Saharan African Post-Conflict
States: A Western Induced Idea(l)?«, in: Journal fiir Entwicklungspoli-
tik, 31(1), 2015, S. 13-29.

Davidsson, Pall/Thoroddsen, Frida, »Rule of Law Programming in the
DRC for the Sake of Justice and Security«, in: Chandra Lekha Sriram /
Olga Martin-Ortega/Johanna Herman (Hg.), Peacebuilding and Rule
of Law in Africa. Just Peace?, Abingdon/New York, NY: Routledge
2011, S.111-126.

Davis, Angela, »Reflexionen tiber die Rolle der Schwarzen Frau* in der
versklavten Community«, aus dem amerikanischen Englisch von
Akilah Gii¢ und Luam Belay, in: Natasha A. Kelly (Hg.), Schwarzer
Feminismus. Grundlagentexte, Miinster: Unrast 2019, S.19—47.

De Boeck, Filip/Baloji, Sammy, Suturing the City. Living Together in Con-
go’s Urban Worlds, London: Autograph ABP 2016.

De Witte, Ludo, L’assassinat de Lumumba, Paris: Editions Karthala
2000.

De Witte, Ludo, L’ascension de Mobutu. Comment la Belgique et les USA
ont installé une dictature, aus dem Niederlindischen von Jean-Marie
Flémal, Investig’Action 2017.

Delannoy, Vincent, Opération Dragon Rouge. Le Congo dans la guerre

froide (1964), Briissel: Le Cri 2011.

Dembour, Marie-Bénédicte, Recalling the Belgian Congo. Conversations
and Introspection, New York/Oxford: Berghahn Books 2000.

De Reus, Lee Ann, »My Name is Mwamaroyi: Stories of Suffering, Survi-
val, and Hope in the Democratic Republic of Congog, in: Carol Ritt-
ner/John K. Ross (Hg.), Rape. Weapon of War and Genocide, St. Paul,
MN: Paragon House 2012, S.139-156.

Devereux, Georges, Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften,
aus dem Englischen von Caroline Neubaur und Karin Kersten, Frank-
furt am Main/Berlin/Wien: Ullstein 1976.

Dhouib, Sarhan/Diibgen, Franziska, »Inter- und transkulturelle Perspek-
tiveng, in: Anna Goppel/Corinna Mieth /Christian Neuhzuser (Hg.),
Handbuch Gerechtigkeit, Stuttgart/Weimar: ]. B. Metzler 2016,
S.47-53.

Diku Mpongola, Dieudonné, »Dealing with the Past in the DRC: The Path
Followed?«, in: Politorbis, 50(3), 2010, S.181-184.

Dolan, Chris, Social Torture. The Case of Northern Uganda.1986-2006,
New York, NY /Oxford: Berghahn Books 2009.

293



Do Mar Castro Varela, Maria/Dhawan, Nikita, Postkoloniale Theorie. Eine
kritische Einfiihrung, 2. Auflage, Bielefeld: Transcript Verlag 2015.

Dona, Giorgia, »Researching Children and Violence in Evolving Socio-
Political Contexts«, in: Christopher Cramer/Laura Hammond/
Johan Pottier (Hg.), Researching Violence in Africa. Ethical and Metho-
dological Challenges, Leiden /Boston, MA: Brill 2011, S.39-59.

Driessen, Christoph, Geschichte Belgiens. Die gespaltene Nation, Regens-
burg: Verlag Friedrich Pustet, 2018.

Drumond, Paula, »Invisible Males: A Critical Assessment of UN Gender
Mainstreaming Policies in the Congolese Genocide, in: Adam Jones
(Hg.), New Directions in Genocide Research, Abingdon/New York,
NY: Routledge 2012, S. 96 -111.

Dubal, Sam, Against Humanity. Lessons from the Lord’s Resistance Army,
Oakland, CA: University of California Press 2018.

Diibgen, Franziska, Theorien der Strafe zur Einfiihrung, Hamburg: Junius
2016.

Diibgen, Franziska, »Strafe als Herrschaftsmechanismus. Zum Gefingnis
als Ort der Reproduktion gesellschaftlicher Machtverhiltnisse, in:
Kritische Justiz, 50(2), 2017, S.141-152.

Dunn, Holly, »The Transitional Justice Gap: Exploring Everyday« Gen-
dered Harms and Customary Justice in South Kivu, DR Congo«, in:
Feminist Legal Studies, 25(1), 2017, S.71-97.

Dunn, Kevin C., Imagining the Congo. The International Relations of Iden-
tity, Basingstoke /New York, NY: Palgrave Macmillan 2003.

Durham, Helen, »"Women and International Criminal Law: Steps Forward
or Dancing Backwardsg, in: Gideon Boas/William A. Schabas/Mi-
chael P. Scharf (Hg.), International Criminal Justice. Legitimacy and
Coherence, Cheltenham /Northampton, MA: Edward Elgar 2012,
S.254-268.

Easterly, William, The White Man’s Burden. Why the West’s Efforts to Aid
the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, New York, NY:
Penguin 2006.

Eastmond, Marita/Mannergren Selimovic, Johanna, »Silence as Possibil-
ity in Postwar Everyday Life«, in: International Journal of Transitional
Justice, 6(3), 2012, S. 502—524.

Eggers, Daniel, Die Naturzustandstheorie des Thomas Hobbes. Eine
vergleichende Analyse von The Elements of Law, De Cive und den eng-
lischen und lateinischen Fassungen des Leviathan, Berlin/New York,
NY: Walter de Gruyter 2008.

Emcke, Carolin, Weil es sagbar ist. Uber Zeugenschaft und Gerechtigkeit,
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2013.

204



Engel, Ulf, »Transitional Justice in Afrika«, in: Anja Mihr/Gert Pickel/
Susanne Pickel (Hg.), Handbuch Transitional Justice. Aufarbeitung
von Unrecht — hin zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Wiesba-
den: Springer VS 2018, S.361-408.

Eriksson Baaz, Maria/Stern, Maria, "Why Do Soldiers Rape? Masculinity,
Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)«, in:
International Studies Quarterly, 53(2), 2009, S. 495-518.

Eriksson Baaz, Maria/Stern, Maria, Sexual Violence as a Weapon of War?
Perceptions, Prescriptions, Problems in the Congo and Beyond, Lon-
don/New York, NY: Zed Books 2013.

Etzersdorfer, Irene /Janik, Ralph, Staat, Krieg und Schutzverantwortung.
Militérische Interventionen im Namen fundamentaler Menschen-
rechte aus staatstheoretischer und volkerrechtlicher Perspektive, Wien:
Facultas 2016.

Ewans, Martin, European Atrocity, African Catastrophe. Leopold 11, the
Congo Free State and its Aftermath, London: Routledge Curzon
2002.

Fanneron, Evelyn/Sahle, Eunice N./Dahlgren, Kari, »Transitional Justice,
Gender-Based Violence, and Women’s Rights«, in: Eunice N. Sahle
(Hg.), Human Rights in Africa. Contemporary Debates and Struggles,
New York, N.Y.: Palgrave Macmillan 2019, S.89-144.

Fassin, Didier, »Heart of Humaneness: The Moral Economy of Humanita-
rian Interventiong, in: Didier Fassin/Mariella Pandolfi (Hg.), Con-
temporary States of Emergency. The Politics of Military and Humani-
tarian Interventions, New York, NY: Zone Books 2010, S. 269—293.

Fisch, Jorg, Das Selbstbestimmungsrecht der Violker. Die Domestizierung
einer Illusion. Miinchen: C. H. Beck 2010.

Fischer, Karin, »Wer, was und wie viele ist Zivilgesellschaft? Historische
und dekoloniale Sichtweisen auf einen schillernden Begriff«, in: Ma-
ximilian Lakitsch /Susanne Reitmair-Juarez (Hg.), Zivilgesellschaft im
Konflikt. Vom Gelingen und Scheitern in Krisengebieten, Berlin/Miins-
ter/Wien/Ziirich: Lit Verlag 2016, S. 37-52.

Forst, Rainer/Giinther, Klaus, »Die Herausbildung normativer Ordnun-
gen. Zur Idee eines interdisziplinaren Forschungsprogramms, in:
Rainer Forst/Klaus Giinther (Hg.), Die Herausbildung normativer
Ordnungen. Interdisziplindire Perspektiven, Frankfurt am Main/New
York, NY: Campus 2011, S. 11-30.

Foucault, Michel, Uberwachen und Strafen. Die Geburt des Geféingnis-
ses, aus dem Franzosischen von Walter Seitter, Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1977.

Frankenberg, Gluinter, »Verfassungstransfer, in: Philipp Dann/Stefan

295



Kadelbach /Markus Kaltenborn (Hg.), Entwicklung und Recht. Eine
systematische Einfiihrung, Baden-Baden: Nomos 2014, S. 589-617.

Freedman, Jane, Gender, Violence and Politics in the Democratic Republic
of Congo, Farnham /Burlington, VT: Ashgate 2015.

Frevert, Ute, Die Politik der Demiitigung. Schaupldtze von Macht und
Ohnmacht, 2. Auflage, Frankfurt am Main: S. Fischer 2017.

Froitzheim, Meike, "The Democratic Republic of Congo. A Laboratory
for International Peace Operationsg, in: Thierry Tardy /Marco Wyss
(Hg.), Peacekeeping in Africa. The Evolving Security Architecture,
Abingdon/New York, NY: Routledge 2014, S.190-207.

Fuamba, David, »"The Complex Nature of the War Matters! Failures
and Problems of the Congolese Peace Process¢, in: Heinz-Gerhard
Justenhoven/Hans-Georg Ehrhart (Hg.), Intervention im Kongo. Eine
kritische Analyse der Befriedungspolitik von UN und EU, Stuttgart:
W. Kohlhammer 2008, S.44-64.

Gagné, Natacha, »Ethnographie de I’Etat aux confins de la République. Le
dispositif de 'audience et la justice foraine en Polynésie francaise, in:
Ethnologie frangaise, 169, 2018, S. 93-106.

Galbraith, John Kenneth, Anatomie der Macht, aus dem amerikanischen
Englisch von Christel Rost, Miinchen: C. Bertelsmann 1987.

Galli, Thomas, Die Schwere der Schuld. Ein Gefdngnisdirektor erzihlt,
Berlin: Das Neue Berlin 2016.

Galtung, Johan, Strukturelle Gewalt. Beitrdige zur Friedens- und Kon-
Sliktforschung, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1975.

Garland, David, The Culture of Control. Crime and Social Order in Con-
temporary Society, Oxford/New York, NY: Oxford University Press
2001.

Gibson, Nigel C., »No Longer with the Bourgeoisie. Fanonian Conside-
rations on Social Movements and Forms of Organisationg, in: Sanya
Osha (Hg.), The Social Contract in Africa, Pretoria: Africa Institute of
South Africa 2014, S.93-110.

Gleijeses, Piero, Conflicting Missions. Havana, Washington, and Africa.
1959-1976, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press 2002.

Grabenwarter, Christoph/Pabel, Katharina, »Der Grundsatz des fairen
Verfahrensg, in: Oliver D6rr/Rainer Grote/Thilo Marauhn (Hg.),
Konkordanzkommentar zum europdischen und deutschen Grundrechts-
schutz, Bd.1, 2. Auflage, Tiibingen: Mohr Siebeck 2013, S.742-838.

Hamann, Hartmut/Schroth, Anne, »The Rule of Law in DR Congo,
Burundi and Rwanda: Economic Aspects of Constitutional Law and
Public International Law, in: Verfassung und Recht in Ubersee, 44(4),
2011, S.516-542.

296



Hamel, Roman, Strafen als Sprechakt. Die Bedeutung der Strafe fiir das
Opfer, Berlin: Duncker & Humblot 2009.

Han, Yuna Christine, »International Criminal Justice as Political Strategy:
Asymmetry of Opportunity?«, in: Kurt Mills/Melissa Labonte
(Hg.), Accessing and Implementing Human Rights and Justice, Abing-
don/New York, NY: Routledge 2019, S.65-88.

Hankel, Gerd, »Der Giftbecher des Robert H. Jackson, in: Ulrich Biele-
feld/Heinz Bude/Bernd Greiner (Hg.), Gesellschaft. Gewalt. Ver-
trauen. Jan Philipp Reemtsma zum 60. Geburtstag, Hamburg: Ham-
burger Edition 2012, S.186-203.

Hankel, Gerd, Ruanda 1994 bis heute. Vom Umgang mit einem Vélkermord,
Springe: zu Klampen 2019.

Haskin, Jeanne M., The Tragic State of the Congo. From Decolonization to
Dictatorship, New York, NY: Algora 200s.

Hassemer, Winfried, Warum Strafe sein muss. Ein Pléidoyer, Berlin:
Ullstein 2009.

Hochschild, Adam, Schatten iiber dem Kongo. Die Geschichte eines der
grofen, fast vergessenen Menschheitsverbrechen, aus dem amerikani-
schen Englisch von Ulrich Enderwitz, Monika Noll und Rolf Schu-
bert, 9. Auflage, Stuttgart: Klett-Cotta 2012.

Hodgson, Dorothy L., wThese Are Not Our Priorities<: Maasai Women,
Human Rights, and the Problem of Cultureg, in: Dorothy L. Hodgson
(Hg.), Gender and Culture at the Limit of Rights, Philadelphia, PA:
University of Pennsylvania Press 2011, S.138-157.

Hodgson, Dorothy L., Gender, Justice, and the Problem of Culture. From
Customary Law to Human Rights in Tanzania, Bloomington, IN /
Indianapolis, IN: Indiana University Press 2017.

Hoebeke, Hans/Boshoff, Henri/Vlassenroot, Koen, wMonsieur le Pré-
sident, vous n’avez pas d’armée« — La réforme du secteur de sécurité
vue du Kivug, in: Théodore Trefon (Hg.), Réforme au Congo (RDC).
Attentes et désillusions, Tervuren: Musée royal de I’ Afrique centrale
2009, S.119-137.

Hornle, Tatjana, Straftheorien, Tiibingen: Mohr Siebeck 2011.

Hunt, Nancy Rose, A Colonial Lexicon. Of Birth Ritual, Medicalization,
and Mobility in the Congo, Durham, NC/London: Duke University
Press1999.

Hunt, Nancy Rose, »An Acoustic Register: Rape and Repetition in Congox,
in: Ann Laura Stoler (Hg.), Imperial Debris. On Ruins and Ruination,
Durham, NC/London: Duke University Press 2013, S. 39-66.

Hunt, Nancy Rose, A Nervous State. Violence, Remedies, and Reverie in
Colonial Congo, Durham, NC/London: Duke University Press 2016.

297



Imbusch, Peter, mStrukturelle Gewalt( - Plidoyer fiir einen unterschitz-
ten Begriff«, in: Mittelweg 36, 26(3), 2017, S. 28-51.

Imoedemhe, Ovo Catherine, The Complementarity Regime of the Inter-
national Criminal Court. National Implementation in Africa, Cham:
Springer International 2017.

Iiiguez de Heredia, Marta, Everyday Resistance, Peacebuilding and Sta-
te-Making. Insights from »Africa’s World War«, Manchester: Manches-
ter University Press 2017.

Jourdan, Luca, »Being at War, Being Young: Violence and Youth in North
Kivug, in: Koen Vlassenroot/Timothy Raeymaekers (Hg.), Conflict
and Social Transformation in Eastern DR Congo, Gent: Academia
Press 2004, S.157-176.

Jung, Heike, Sanktionensysteme und Menschenrechte, Bern/Stutt-
gart/Wien: Paul Haupt1992.

Jung, Heike, »Die Farce des Maitre Patheling, in: Heike Jung/Egon Miil-
ler/Heinz Miiller-Dietz (Hg.), Justiz und Komédie, Baden-Baden:
Nomos 2014, S.17-35.

Kabamba, Bob/Lanotte, Olivier, »Guerres au Congo-Zaire (1996-1999):
Acteurs et scénariosg, in: Paul Mathieu/Jean-Claude Willame (Hg.),
Contflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs, Paris:
L’Harmattan 1999, S. 99-159.

Kastner, Fatima, Transitional Justice in der Weltgesellschaft, Hamburg:
Hamburger Edition 2015.

Khakzad, Dennis, Kriminologische Aspekte volkerrechtlicher Verbrechen.
Eine vergleichende Untersuchung der Situationslinder des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs, Monchengladbach: Forum Verlag Godesberg
2015.

Klatetzki, Thomas, wHang ’em high«: Der Lynchmob als temporire Orga-
nisationg, in: Axel T. Paul/Benjamin Schwalb (Hg.), Gewaltmassen.
Uber Eigendynamik und Selbstorganisation kollektiver Gewalt, Ham-
burg: Hamburger Edition 2015, S. 147-172.

Klonk, Charlotte, Terror. Wenn Bilder zu Waffen werden, Frankfurt am
Main: S. Fischer 2017.

Koddenbrock, Kai, The Practice of Humanitarian Intervention. Aid
Workers, Agencies and Institutions in the Democratic Republic of the
Congo, Abingdon/New York, NY: Routledge 2016.

Koloma Beck, Teresa, nForgetting the Embodied Past: Body Memory in
Transitional Justice«, in: Susanne Buckley-Zistel / Teresa Koloma
Beck/Christian Braun/Friederike Mieth (Hg.), Transitional Justice
Theories, Abingdon/New York, NY: Routledge 2014, S.184—-200.

Kotter, Matthias, »Good Governance, in: Philipp Dann/Stefan Kadel-

298



bach/Markus Kaltenborn (Hg.), Entwicklung und Recht. Eine syste-
matische Einfiihrung, Baden-Baden: Nomos 2014, S. 553-587.

Krause, Monika, Das gute Projekt. Humanitdre Hilfsorganisationen und
die Fragmentierung der Vernunyft, Hamburg: Hamburger Edition
2017.

Kumbu, Jean-Michel, »National Courts. The Situation in the Democratic
Republic of the Congog, in: Heike Krieger (Hg.), Inducing Compliance
with International Humanitarian Law. Lessons from the African Great
Lakes Region, Cambridge/New York, NY: Cambridge University
Press 2015, S. 217-260.

Kurtz, Mariam M./Thambwe Diggs, Mwamini, »"Wartime Rape: A
Case Study of the Democratic Republic of Congo«, in: Mariam M.
Kurtz/Lester R. Kurtz (Hg.), Women, War and Violence. Typography,
Resistance and Hope, Bd.1, Santa Barbara: Praeger 2015, S.183-200.

Kweka, Opportuna, »Tanzaniag, in: Zachary A. Lomo (Hg.), Marginalisa-
tion. The Plight of Refugees and Internally Displaced Persons in East
Africa, Kampala: Fountain Publishers 2012, S.194-249.

Lake, Milli May, »Organizing Hypocrisy: Providing Legal Accountability
for Human Rights Violations in Areas of Limited Statehoodg, in:
International Studies Quarterly, 58(3), 2014, S. 515—526.

Lake, Milli May, Strong NG Os and Weak States. Pursuing Gender Justice
in the Democratic Republic of Congo and South Africa, Cambridge/
New York, NY: Cambridge University Press 2018.

Lambourne, Wendy, »The Idea of Transitional Justice: International
Criminal Justice and Beyondy, in: Philipp Kastner (Hg.), International
Criminal Law in Context, Abingdon/New York, NY: Routledge 2018,
S.46-67.

Leatherman, Janie L., Sexual Violence and Armed Conflict, Cambridge /
Malden, MA: Polity Press 2011.

Levine, Judith, Geliebter und Feind. Frauen sehen Mdnner, aus dem ame-
rikanischen Englisch von Ulrike Bischoff, Diisseldorf/Wien/New
York, NY /Moskau: Econ 1992.

Liese, Andrea, »Wirtschafts- und Gesellschaftswelt: Nicht-staatliche
Akteure in den internationalen Beziehungen, in: Michael Staack
(Hg.), Einfiihrung in die Internationale Politik. Studienbuch, 5. Auflage,
Miinchen: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2012, S. 419-454.

Lindqvist, Sven, Durch das Herz der Finsternis. Ein Afrika-Reisender auf
den Spuren des europdischen Vilkermords, aus dem Englischen von
Armin Huttenlocher, Ziirich: Unionsverlag 2002.

Lindstrém, Camilla, »nDonors and a Predatory State: Struggling with Real
Governance«, in: Tom De Herdt/Kristof Titeca (Hg.), Negotiating

299



Public Services in the Congo. State, Society and Governance, London:
Zed Books 2019, S.74-94.

Loffler, Marion, »Transformationen ménnlicher Herrschaft. Symboli-
sche Gewalt, Geschlecht und Staatlichkeit bei Pierre Bourdieug, in:
Michael Hirsch /Ridiger Voigt (Hg.), Symbolische Gewalt. Politik,
Macht und Staat bei Pierre Bourdieu, Baden-Baden: Nomos 2017,
S.145-166.

Lumbala wa Lumbala, Jean, La vie sexuelle des Congolais, Lowen:
L’Harmattan 2014.

Mac Ginty, Roger/Richmond, Oliver P., »The Local Turn in Peace Build-
ing: A Critical Agenda for Peace, in: Third World Quarterly, 34(s),
2013, S.763-783.

MacDonald, Anna, »Transitional Justice and Ordinary Justice in Post-
conflict Acholilandg, in: Jessica Johnson/George Hamandishe
Karekwaivanane (Hg.), Pursuing Justice in Africa. Competing Ima-
ginaries and Contested Practices, Athens, OH: Ohio University
Press 2018, S. 265-288.

Madlingozi, Tshepo, »On Transitional Justice Entrepreneurs and the
Production of Victims, in: Journal of Human Rights Practice, 2(2),
2010, S.208-228.

Maedl, Anna, »Rape as Weapon of War in the Eastern DRC? The Victims’
Perspective«, in: Human Rights Quarterly, 33(1), 2011, S. 128-147.

Maindo Monga Ngonga, Alphonse, »Survivre a la guerre des autres:

Un défi populaire en RDCg, in: Politique Africaine, 84(4), 2001,
S.33-58.

Malemba N’Sakila, Gilbert, Au-dela de la sorcellerie, Paris: L’Harmattan
2017.

Mamdani, Mahmood, »Beyond Nuremberg: The Historical Significance of
the Post-Apartheid Transition in South Africa«, in: Politics & Society,
43(1), 2015, S. 61-88.

Mampilly, Zachariah, »Insurgent Governance in the Democratic Republic
of the Congo«, in: Heike Krieger (Hg.), Inducing Compliance with In-
ternational Humanitarian Law. Lessons from the African Great Lakes
Region, Cambridge/New York, NY: Cambridge University Press 2015,
S.44-78.

Mansfield, Joanna, »Prosecuting Sexual Violence in the Eastern De-
mocratic Republic of Congo: Obstacles for Survivors on the Road
to Justice«, in: African Human Rights Law Journal, 9(2), 2009,
S.367—408.

Martin, Elisabeth, mIch habe mich nur an das geltende Recht gehalten.
Die Mentalitit der Wirter und Vernehmer in der Untersuchungs-

300



haftanstalt der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschénhauseng, in:
Hendrik Hansen /Barbara Zehnpfennig (Hg.), Die Prigung von
Mentalitdt und politischem Denken durch die Erfahrung totalitdrer
Herrschaft, Baden-Baden: Nomos 2016, S. 225-242.

Martin Alcoff, Linda, »Discourses of Sexual Violence in a Global Context«,
in: Alison M. Jaggar (Hg.), Gender and Global Justice, Cambridge /
Malden, MA: Polity Press 2014, S.119-146.

Martinsen, Franziska, Grenzen der Menschenrechte. Staatsbiirgerschaft,
Zugehdrigkeit, Partizipation, Bielefeld: Transcript 2019.

Mbembe, Achille, On the Postcolony, Berkeley, CA /Los Angeles,

CA /London: University of California Press 2001.

McKeown, M. Margaret, "The ABA Rule of Law Initiative: Celebrating
25 Years of Global Initiatives«, in: Michigan Journal of International
Law, 39(1), 2018, S.117-154.

Medina, José, »Epistemic Injustice and Epistemologies of Ignorance, in:
Paul C. Taylor/Linda Martin Alcoff/Luvell Anderson (Hg.), The
Routledge Companion to Philosophy of Race, Abingdon/New York,
NY: Routledge 2018, S. 247-260.

Meger, Sara, »Militarized Masculinities and the Political Economy of War-
time Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo«, in: Jane
Freedman (Hg.), Engaging Men in the Fight against Gender Violence.
Case Studies from Africa, New York, NY: Palgrave Macmillan 2012,
S.39-67.

Merry, Sally Engle, Human Rights and Gender Violence. Translating Inter-
national Law into Local Justice, Chicago, IL/London: University of
Chicago Press 2006.

Merry, Sally Engle, »Introduction: States of Violenceg, in: Mark Goodale/
Sally Engle Merry (Hg.), The Practice of Human Rights, Cambridge /
New York, NY: Cambridge University Press, 2007, S.41-48.

Mertens, Charlotte, »Sexual Violence in the Congo Free State: Archival
Traces and Present Reconfigurations«, in: The Australasian Review of
African Studies, 37(1), 2016, S. 2-20.

Mertens, Charlotte /Pardy, Maree, mSexurity« and its Effects in Eastern
Democratic Republic of Congo«, in: Third World Quarterly, 38(4),
2017, S.956-979.

Meyer, Ulrike, »Idealitit, Interessen, Ignoranz. Zur schwierigen Gemenge-
lage der internationalen Rechtsstaatsforderungg, in: Der Staat, 51(1),
2012, S.35-55.

Mibenge, Chiseche Salome, Sex and International Tribunals. The Erasure
of Gender from the War Narrative, Philadelphia, PA: University of
Pennsylvania Press 2013.

301



Migabo Kalere, Jean, Génocide au Congo? Analyse des massacres de popu-
lations civiles, Briissel: Broederlijk Delen 2002.

Mignolo, Walter D., »Delinking: The Rhetoric of Modernity, the Logic
of Coloniality and the Grammar of De-Coloniality«, in: Walter D.
Mignolo/Arturo Escobar (Hg.), Globalization and the Decolonial
Option, Abingdon/New York, NY, 2010, S.303-368.

Mignolo, Walter D., Epistemischer Ungehorsam. Rhetorik der Moderne,
Logik der Kolonialitit und Grammatik der Dekolonialitdt, aus dem
Spanischen von Jens Kastner und Tom Waibel, Wien/Berlin: Turia +
Kant 2016.

Miryong Natermann, Diana, Pursuing Whiteness in the Colonies. Private
Memories from the Congo Free State and German East Africa
(1884-1914), Miinster/New York, NY: Waxmann 2018.

Mischkowski, Gabriela, »Die andere Sichtzur Sache«. Elvire aus Siid-Kivu
und das deutsche Voélkerstrafgesetzbuchg, in: Christoph Saffer-
ling/Stefan Kirsch (Hg.), Volkerstrafrechtspolitik. Praxis des Vélker-
strafrechts, Berlin/Heidelberg: Springer 2014, S.113-125.

Moane, Geraldine, Gender and Colonialism. A Psychological Analysis of
Oppression and Liberation, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2011.

Méllers, Christoph, Die Méglichkeit der Normen. Uber eine Praxis jenseits
von Moralitit und Kausalitdt, Berlin: Suhrkamp Verlag 201s.

Monkasa-Bitumba, Suzanne, »Discours des ONG belges sur I’Afrique et
les Africainsg, in: Jean-Pierre Jacquemin (Hg.), Racisme, continent
obscur. Clichés, stéréotypes, phantasmes a propos des Noirs dans le
Royaume de Belgique, Briissel: Coopération par 'Education et la Cul-
ture/Le Noir du Blanc 1991, S. 178-186.

M’Pereng, Henri Pensée, Histoire du Congo Kinshasa Indépendant, Paris:
L’Harmattan 2012.

Muldoon, Orla T./Lowe, Robert D., »Identity, Conflict, and the Expe-
rience of Trauma: The Social Psychology of Intervention and En-
gagement Following Political Violence«, in: Kai J. Jonas/Thomas A.
Morton (Hg.), Restoring Civil Societies. The Psychology of Intervention
and Engagement Following Crisis, Chichester: Wiley-Blackwell 2012,
S.208-221.

Murungi, John, »The Question of an African Jurisprudence: Some
Hermeneutic Reflectionse, in: Kwasi Wiredu (Hg.), A Companion to
African Philosophy, Malden, MA / Oxford: Blackwell Publishing 2004,
S.519-526.

Muvumba Sellstrém, Angela, Stronger than Justice. Armed Group Im-
punity for Sexual Violence, Uppsala: Uppsala University 201s.

Namikas, Lise, Battleground Africa. Cold War in the Congo, 1960-1965,

302



Washington D.C./Stanford, CA: Woodrow Wilson Center Press/
Stanford University Press 2013.

Ndaywel & Nziem, Isidore, Histoire générale du Congo. De 'héritage ancien
a la République Démocratique, Paris/Brissel: De Boeck & Larcier
1998.

Ndjate Omanyondo N’Koy, Alphonse, Gendarmerie et reconstruction
d’un Etat de droit au Congo-Kinshasa, Paris: L’Harmattan 2007.

Nesiah, Vasuki, »Theories of Transitional Justice: Cashing in the Blue
Chips«, in: Anne Orford /Florian Hoffmann (Hg.), The Oxford
Handbook of the Theory of International Law, Oxford /New York,
NY: Oxford University Press, 2016, S.779-796.

Neubacher, Frank, "Wie kénnen Menschen so etwas tun? Kriminologi-
sche Aspekte der Titerforschungg, in: Olaf Gléckner/Roy Knocke
(Hg.), Das Zeitalter der Genozide. Urspriinge, Formen und Folgen
politischer Gewalt im 20. Jahrhundert, Berlin: Duncker & Humblot
2017, S.131-138.

Neumann, Ulfrid, »Strafrechtliche Grundlagenprobleme der yUbergangs-
justiz«, in: Zeitschrift fiir Internationale Strafrechtsdogmatik, 12(7-8),
2017, S.382-390.

Niang, Mandiaye, »Africa and the Legitimacy of the ICC in Questiong, in:
International Criminal Law Review, 17(4), 2017, S. 615—-624.

Niemba Souga, Jacob, Etat de droit, démocratique, fédéral au Congo-
Kinshasa. Source de stabilité réelle en Afrique centrale, Paris:
L’Harmattan 2002.

Nordds, Ragnhild, mSons of the Soil« Conflicts and Autochthonyy, in:
Isabelle Coté/Matthew I. Mitchell /Monica Duffy Toft (Hg.), People
Changing Places. New Perspectives on Demography, Migration,
Conflict, and the State, Abingdon/New York, NY: Routledge 2019,
S.21-39.

Nzongola-Ntalaja, Georges, The Congo from Leopold to Kabila. A People’s
History, London/New York: Zed Books 2002.

Okumu, Wafula, »Resources and Border Disputes in Eastern Africa¢, in:
Journal of Eastern African Studies, 4(2), 2010, S. 279-297.

Oloka-Onyango, Joe/Tamale, Sylvia, nThe Personal Is Political(, or Why
Women’s Rights Are Indeed Human Rights: An African Perspective
on International Feminism«, in: Human Rights Quarterly, 17(4), 1995,
S.691-731.

Omasombo Tshonda, Jean, République démocratique du Congo. Biogra-
phies des acteurs de la Troisiéme République, Tervuren: Musée royal de
I’ Afrique centrale 2009.

Orentlicher, Diane F., »Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human

303



Rights Violations of a Prior Regimeg, in: The Yale Law Journal, 100(8),
1991, S. 2537—2615.

Orentlicher, Diane F., mSettling Accounts« Revisited: Reconciling Global
Norms with Local Agencyy, in: International Journal of Transitional
Justice, 1(1), 2007, S.10-22.

Othmani, Ahmed, Beyond Prison. The Fight to Reform Prison Systems
around the World, aus dem Franzosischen von Marguerite Garling,
New York, NY/Oxford: Berghahn Books 2008.

Paterson, Chris, »"New Imperialisms, Old Stereotypes«, in: Mel
Bunce/Suzanne Franks/Chris Paterson (Hg.), Africa’s Media Image
in the 21 Century. From the yHeart of Darkness« to »Africa Risings,
Abingdon/New York, NY: Routledge 2017, S. 214-222.

Pavlakis, Dean, British Humanitarianism and the Congo Reform Move-
ment, 1896-1913, Farnham /Burlington, VT: Ashgate 2015.

Pemberton, Sarah X, »Prison, in: Lisa Disch /Mary Hawkesworth (Hg.),
The Oxford Handbook of Feminist Theory, New York, NY: Oxford
University Press 2016, S.721-740.

Pini-Pini Nsasay Ta’sar, Evariste, La mission civilisatrice au Congo. Réduire
des espaces de vie en prison et en enfer, Douala/Berlin/Wien: Edi-
tions AfricAvenir/Exchange & Dialogue 2013.

Pinker, Steven, Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit, aus dem
amerikanischen Englisch von Sebastian Vogel, Frankfurt am Main:
Fischer 2013.

Piret, Bérengere, Les cent mille briques. La prison et les détenus de Stanley-
ville, Lille: Centre d’Histoire Judiciaire 2014.

Piret, Bérengere, »Les structures judiciaires reuropéennes« du Congo
belge, in: Patricia Van Schuylenbergh /Catherine Lanneau/Pierre-
Luc Plasman (Hg.), L’Afrique belge aux XI1X° et XX° siécles. Nouvelles
recherches et perspectives en histoire coloniale, Briissel: P.I.E. Peter
Lang 2014, S.163-178.

Plankemann, Juliane, Uberlange Verfahrensdauer im Strafverfahren.
Bestimmung — Kompensation — Rechtsschutz, Berlin: Duncker &
Humblot 2015.

Posner, Eric A., The Twilight of Human Rights Law, New York, NY: Oxford
University Press 2014.

Preus, Birgit, Die New Penology. Gouvernementalitit und Risikomanage-
ment im Umgang mit abweichendem Verhalten, Baden-Baden: Nomos
2016.

Prunier, Gérard, From Genocide to Continental War. The »Congolese« Con-
flict and the Crisis of Contemporary Africa, London: Hurst 2009.

Radbruch, Gustav, »Einfithrung in die Rechtswissenschaft, 7./8. Auflage,

304



1929¢, in: Arthur Kaufmann (Hg.), Gustav Radbruch. Gesamtausgabe,
Bd.1. Rechtsphilosophie I, Heidelberg: C.F. Miiller 1987.

Raeymaekers, Timothy/Vlassenroot, Koen, »Reshaping Congolese State-
hood in the Midst of Crisis and Transitiong, in: Ulf Engel/Paul Nu-
gent (Hg.), Respacing Africa, Leiden/Boston: Brill 2010, S.139-167.

Rainer, Ilia/Trebbi, Francesco, »"New Tools for the Analysis of Political
Power in Africag, in: Sebastian Edwards/Simon Johnson/David N.
Weil (Hg.), African Successes, Volume 1: Government and Institutions,
Chicago, IL /London: University of Chicago Press 2016, S.145-212.

Rau, Milo (Hg.), Das Kongo Tribunal, Berlin: Verbrecher Verlag 2017.

Rauchfuss, Knut, »Der Schmerz geht voriiber, aber die Demiitigung
bleibt: Die psychosozialen Folgen der Straflosigkeit schwerer Men-
schenrechtsverletzungeng, in: Reinhold Gorling (Hg.), Die Verletz-
barkeit des Menschen. Folter und die Politik der Affekte, Miinchen:
Wilhelm Fink 2011, S. 137-163.

Reemtsma, Jan Philipp, Vertrauen und Gewalt. Versuch iiber eine beson-
dere Konstellation der Moderne, 2. Auflage, Hamburg: Hamburger
Edition 2013.

Rieff, David, The Reproach of Hunger. Food, Justice, and Money in the
Twenty-First Century, London/New York, NY: Verso 2016.

Rubbers, Benjamin/Gallez, Emilie, nBeyond Corruption: The Everyday
Life of a Justice of the Peace Court in the Democratic Republic of
Congo«, in: Tom de Herdt/Jean-Pierre Olivier de Sardan (Hg.), Real
Governance and Practical Norms in Sub-Saharan Africa. The Game of
the Rules, Abingdon/New York, NY: Routledge 2015, S. 245-262.

Ruffer, Galya, »Testimony of Sexual Violence in the Democratic Repu-
blic of Congo and the Injustice of Rape: Moral Outrage, Epistemic
Injustice, and the Failures of Bearing Witnessg, in: Oregon Review of
International Law, 15(2), 2013, S. 225—270.

Rugege, Sam/Karimunda, Aimé M., »Domestic Prosecution of Internatio-
nal Crimes: The Case of Rwandag, in: Gerhard Werle /Lovell Fernan-
dez,/Moritz Vormbaum (Hg.), Africa and the International Criminal
Court, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2014, S.79-116.

Rwamuhunga, Pamela/Langeveldt, Valeska, »The Politics of Transitional
Justice in the Democratic Republic of the Congo«, in: Tim Murithi
(Hg.), The Politics of Transitional Justice in the Great Lakes Region of
Africa, Auckland Park: Jacana 2016, S. 89-120.

Sahin, Bilge /Kula, Sidonia Lucia, "What Women Want before Justice:
Examining Justice Initiatives to Challenge Violence against Women
in the DRCg, in: International Journal of Transitional Justice, 12(2),
2018, S.296-313.

305



Sall, Ebrima, »The Study of Africa in a Multipolar World: A Perspective
from withing, in: Ulf Engel /Manuel Joao Ramos (Hg.), African
Dynamics in a Multipolar World, Leiden /Boston: Brill 2013,
S.195-216.

Sandbrook, Richard, The Politics of Africa’s Economic Stagnation, Cam-
bridge/New York, NY: Cambridge University Press 198s.

Sarasin, Philipp, Michel Foucault zur Einfiihrung, Hamburg: Junius 2016.

Savage, Tyrone/Kambala wa Kambala, Olivier, »Decayed, Decimated,
Usurped and Inadequate: The Challenge of Finding Justice through
Formal Mechanisms in the DR Congog, in: Ivo Aertsen/Jana
Arsovska/Holger-C. Rohne/Marta Valifias /Kris Vanspauwen (Hg.),
Restoring Justice after Large-Scale Violent Conflicts. Kosovo, the DR
Congo and the Israeli-Palestinian Case, Cullompton: Willan 2008,
S.336-358.

Scheen, Thomas, »Ground Zero of Rape. Im Osten Kongos und im Nor-
den Nigerias ist Gewalt gegen Frauen endemischg, in: Internationale
Politik, 70(2), 2015, S. 30-33.

Schiemann, Carolin Fleury, Die Berticksichtigung von Opferinteressen in
der Straftheorie, Hamburg: Verlag Dr. Kovac 201s.

Schmidyt, Sibylle, "Wissensquelle oder ethisch-politische Figur? Zur
Synthese zweier Forschungsdiskurse tiber Zeugenschafty, in: Sibylle
Schmidt/Sybille Kramer,/Ramon Voges (Hg.), Politik der Zeugen-
schaft. Zur Kritik einer Wissenspraxis, Bielefeld: Transcript 2011,
S.47-66.

Schone, Marcel, Pierre Bourdieu und das Feld Polizei. Ein besonderer Fall
des Moglichen, Frankfurt am Main: Verlag fiir Polizeiwissenschaft
2011.

Schiiler-Springorum, Horst, Strafvollzug im Ubergang. Studien zum Stand
der Vollzugsrechtslehre, Gottingen: Otto Schwartz 1969.

Schwarz, Alexander, Das vélkerrechtliche Sexualstrafrecht. Sexualisierte
und geschlechtsbezogene Gewalt vor dem Internationalen Strafge-
richtshof, Berlin: Duncker & Humblot 2019.

Scully, Pamela, »Gender, History, and Human Rights«, in: Dorothy L.
Hodgson (Hg.), Gender and Culture at the Limit of Rights, Philadel-
phia, PA: University of Pennsylvania Press 2011, S.17-31.

Seibel, Wolfgang, "Moderne Protektorate als Ersatzstaat: UN-Friedens-
operationen und Dilemmata internationaler Ubergangsverwaltun-
gen, in: Gunnar Folke Schuppert/Michael Ziirn (Hg.), Governance
in einer sich wandelnden Welt, Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwis-
senschaften 2008, S.499-530.

Seibert, Julia, In die globale Wirtschaft gezwungen. Arbeit und kolonialer

306



Kapitalismus im Kongo (1885-1960), Frankfurt am Main/New York,
NY: Campus 2016.

Seidel, Katja, »Practising Justice in Argentina: Social Condemnation, Legal
Punishment, and the Local Articulations of Genocide«, in: Journal fiir
Entwicklungspolitik, 27(3), 2011, S. 64—-87.

Seidel, Katrin, Rechtspluralismus in Athiopien. Interdependenzen zwischen
islamischem Recht und staatlichem Recht, Kéln: Riidiger Képpe 2013.

Seitz, Volker, Afrika wird armregiert oder Wie man Afrika wirklich helfen
kann, 7. Auflage, Miinchen: Deutscher Taschenbuch Verlag 2014.

Sessar, Klaus, »Herrschaft und Verbrechen. Vom Wandel zweier Begriffe
in einer sich bedroht fithlenden Weltg, in: Klaus Sessar (Hg.), Herr-
schaft und Verbrechen. Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisie-
rung und Exklusion, Berlin /Miinster/Wien /Ziirich: Lit Verlag 2008,
S.1-28.

Sessar, Klaus, »Von der Titerkriminalitit zur Systemkriminalitit, von der
Taterkriminologie zur Systemkriminologie — Ein Anstof3«, in: Frank
Neubacher/Nicole Bogelein (Hg.), Krise — Kriminalitit — Kriminologie,
Monchengladbach: Forum Verlag Godesberg 2016, S. 89-101.

Sheller, Mimi/Kesselring, Sven /Jensen, Ole B., »Introductiong, in: Ole B.
Jensen/Sven Kesselring/Mimi Sheller (Hg.), Mobilities and Comple-
xities, Abingdon/New York, NY: Routledge 2019, S.1—4.

Simons, Claudia, "Democratic Republic of the Congo«, in: Andreas Meh-
ler/Henning Melber/Klaas van Walraven (Hg.), Africa Yearbook.
Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2012, Leiden/
Boston, MA 2013, S.241-253.

Sloan, Jennifer, »Masculinity, Imprisonment and Working Identities«,
in: Carla Reeves (Hg.), Experiencing Imprisonment. Research on the
Experience of Living and Working in Carceral Institutions, Abingdon/
New York, NY: Routledge 2016, S. 81-95.

Sooka, Yasmin, »nDealing with the Past and Transitional Justice: Building
Peace through Accountability«, in: International Review of the Red
Cross, 88(862), 2006, S. 311-325.

Smaus, Gerlinda, »Geschlechteridentitit als kontextabhingige Variable —
dargestellt am Beispiel der reingeschlechtlichen« Institution des Ge-
fingnisses«, in: Kriminologisches Journal, 7. Beiheft, 1999, S. 29—48.

Stehr, Johannes, »Kriminologie, in: Christian Gudehus/Michaela Christ
(Hg.), Gewalt. Ein interdisziplindres Handbuch, Stuttgart/Weimar:

J. B. Metzler 2013, S. 363-371.

Tamanaha, Brian Z., On the Rule of Law. History, Politics, Theory, Cam-
bridge/New York, NY: Cambridge University Press 2004.

Tes6n, Fernando R., »The Liberal Case for Humanitarian Interventiong,

307



in: J. L. Holzgrefe /Robert O. Keohane (Hg.), Humanitarian Interven-
tion. Ethical, Legal, and Political Dilemmas, Cambridge /New York,
NY: Cambridge University Press 2003, S. 93-129.

Tessema, Samuel T., »The International Criminal Court: A Global Public
Authority?«, in: Heinz-Gerhard Justenhoven/Mary Ellen O’Connell
(Hg.), Peace Through Law. Reflections on Pacem in Terris from Philoso-
phy, Law, Theology, and Political Science, Baden-Baden: Nomos 2016,
S.255-282.

Thompson, James/Hughes, Jenny /Balfour, Michael, Performance in
Place of War, London/New York, NY /Kolkata: Seagull Books 2009.

Thomson, Alex, An Introduction to African Politics, 3. Auflage, Abing-
don/New York, NY: Routledge 2010.

Thurmann, Laura, »"Somewhere Between Green and Blue: A Special Police
Unit in the Democratic Republic of the Congo, in: Jan Beek /Mirco
Gopfert/Olly Owen/Jonny Steinberg (Hg.), Police in Africa. The
Street-Level View, London: C. Hurst 2017, S.121-133.

Trefon, Théodore, Congo Masquerade. The Political Culture of Aid Ineffi-
ciency and Reform Failure, London: Zed Books 2011.

Tsabora, James, »Prosecuting Congolese War Crimesg, in: Peace Review.

A Journal of Social Justice, 23(2), 2011, S.161-169.

Tshishimbi Katumumonyi, Evariste, De Léopold I1 en 1885 a l'indépen-
dance en 1960. Paradoxe entre I’Etat société et 'Etat gouvernement en
RDC, Paris: L'Harmattan 2017.

Tull, Denis M., nDemokratische Republik Kongo«, in: Rolf Hof-
meier/Andreas Mehler (Hg.), Afrika Jahrbuch 2002. Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft in Afrika stidlich der Sahara, Opladen:

Leske & Budrich 2003, S.209-222.

Tull, Denis M./Mehler, Andreas, »The Hidden Costs of Power-Sharing:
Reproducing Insurgent Violence in Africa«, in: African Affairs,
104(416), 2005, S.375-398.

Turse, Nick, Tomorrow’s Battlefield. US Proxy Wars and Secret Ops in
Africa, Chicago, IL: Haymarket Books 2015.

Van Hove, Johnny, Congoism. Congo Discourses in the United States from
1800 to the Present, Bielefeld: Transcript 2017.

Van Reybrouck, David, Kongo. Eine Geschichte, Berlin: Suhrkamp 2010.

Veit, Alex, Intervention as Indirect Rule. Civil War and Statebuilding in the
Democratic Republic of Congo, Frankfurt am Main: Campus Verlag
2010.

Vellut, Jean-Luc, Congo. Ambitions et désenchantements, 1880-1960.
Carrefours du passé au centre de I’Afrique, Paris: Editions Karthala
2017.

308



Verweijen, Judith /Brabant, Justine, »Cows and Guns. Cattle-Related
Conflict and Armed Violence in Fizi and Itombwe, Eastern DR
Congog, in: Journal of Modern African Studies, 55(1), 2017, S.1-27.

Vlassenroot, Koen, »Reading the Congolese Crisis«, in: Koen Vlassen-
root/Timothy Raeymaekers (Hg.), Conflict and Social Transforma-
tion in Eastern DR Congo, Gent: Academia Press 2004, S.39-60.

Vlassenroot, Koen, »Négocier et contester ’ordre public dans I'est de la
République Démocratique du Congo«, aus dem Englischen von Na-
thalie Delaleeuwe, in: Politique Africaine, 11,2008, S. 44—67.

Vlassenroot, Koen/Raeymaekers, Timothy, »Kivu’s Intractable Security
Conundrumy, in: African Affairs, 108(432), 2009, S.475-484.

Vuillard, Eric, Kongo, aus dem Franzosischen von Nicola Denis, Berlin:
Matthes & Seitz, 2. Auflage, 2018.

Vumilia Nakabanda, Nathalie, La protection de la veuve en République
Démocratique du Congo. Quelle effectivité?, Paris: L'Harmattan 2017.

Wacquant, Loic, Prisons of Poverty, Minneapolis, MN /London: Univer-
sity of Minnesota Press 2009.

Wacquant, Loic, Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social
Insecurity, Durham, NC/London: Duke University Press 2009.
Wacquant, Loic, Bestrafen der Armen. Zur neoliberalen Regierung der so-
zialen Unsicherheit, aus dem Franzdsischen von Hella Beister, 2. Auf-

lage, Opladen/Berlin/Toronto: Barbara Budrich 2013.

von Welser, Maria, Wo Frauen nichts wert sind. Vom weltweiten Terror
gegen Mddchen und Frauen, 2. Auflage, Miinchen: Heyne 2016.

Wemmers, Jo-Anne M., »Restoring Justice for Victims of Crimes against
Humanityg, in: Jo-Anne M. Wemmers (Hg.), Reparation for Victims
of Crimes against Humanity. The Healing Role of Reparation, Abing-
don/New York, NY: Routledge 2014, S. 38-50.

Wilén, Nina, Justifying Interventions in Africa. (De)Stabilizing Sover-
eignty in Liberia, Burundi and the Congo, New York, NY: Palgrave
Macmillan 2012.

Wilfert, Marei Verena, Strafe und Strafgesetzgebung im demokratischen
Verfassungsstaat. Der Einfluss des grundgesetzlichen Demokratieprin-
zips auf Straftheorie und Strafgesetzgebung am Beispiel ausgewdhlter
Staatsschutzdelikte, Tiibingen: Mohr Siebeck 2017.

Williams, Paul D., War and Conflict in Africa, 2. Auflage, Cambridge /
Malden, MA: Polity Press 2016.

Winkler, Cathy, One Night: Realities of Rape, Walnut Creek, CA: Altamira
Press 2002.

von Wistinghausen, Natalie, »Victims as Witnesses: Views from the
Defenceq, in: Thorsten Bonacker/Christoph Safferling (Hg.), Victims

309



of International Crimes. An Interdisciplinary Discourse, Den Haag:
T.M.C. Asser Press 2013, S.165-173.

Witschel, Konstantin, Netzwerkstrukturen in modernen Biirgerkriegen.
Der Fall der Demokratischen Republik Kongo, Wiesbaden: Springer
VS 2018.

Young, Cawford, Politics in the Congo. Decolonization and Independence,
Princeton, NJ: Princeton University Press 1965.

Zircher, Tobias, Legitimation von Strafe. Die expressiv-kommunikative
Straftheorie zur moralischen Rechtfertigung von Strafe, Tiibingen:
Mohr Siebeck 2014.

310



Register

Abschreckung 27,60, 237

Allied Democratic Forces 27, 35,
105
AmaniLeo 115,139,141,189

American Bar Association 71,
135-136, 140,149,183, 248

Amnesty International 117, 125

Angst 11,26, 32,95,108, 115, 117,
123,129, 146,166, 200, 202, 204,
224,240,262

Apartheid 206-207

Arendt, Hannah 57,127,150

Armund Reich 84, 252

Arusha-Tribunal siehe ICTR

Aufarbeitung von Unrecht 14,19,
31,70, 118,132,148, 155,194, 196,
204-206, 208-209, 211, 220, 226,
231, 264—265

Ausbeutung 49, 51, 55-56, 60,
72-73,175, 219, 269

Avocats Sans Frontiéres
183

71,135,

Belgisch-Kongo 55,57, 60,
120-121

Bestechung 189, 235

Bindung an Recht und Gesetz

76, 87,102
Bourdieu, Pierre 187-188,
248
Brassage 229-230
Biirgerwehr 95-96, 262

Che Guevara, Ernesto 63,68

Clinique juridique 71, 80, 239,
259—260

CNDP 10,34-36,115,191

Conrad, Joseph 39—40

Débrouillez-vous siehe
Systeme D
Demokratie 102, 253, 269

Dragon Rouge 61-62

Eins-plus-vier-Formel 8, 210

Enttduschung 168, 213, 217,
240

Entwicklungsverwaltungs-
recht 74-7s5, 81

Entwicklungszusammenarbeit
26, 29, 37, 41, 48,73, 81-82, 100,
102,106, 110, 112113, 171, 222,
236, 257—-258, 268

Erniedrigung 24,26, 52,158,
163-164, 181

Faires Verfahren 75, 85,133,
136, 148-149, 213, 215, 234,
264
FARDC 8-10,15, 21, 27,3435,
39,46,108, 115,137,145, 154156,
170,181,188-189,191-192, 196,
198,203, 212, 215-217, 224—226,
228-229, 238
FDLR 25,35,179,189,199
Fehlurteil 59, 96,148
Flucht 54, 57,123,189, 199,
213
Folter 60,108,127,177
Foucault, Michel 119-120
Fragile Staaten 18, 33, 80-81
Fragile Staatlichkeit 18, 111
Freispruch 91,93, 99,133
Freistaat Kongo 49-50,54
Friedenssicherung 27-29, 207,
218, 220, 222223

311



Gacaca-Gerichte 263-264
Garde Républicaine 103,156
Gefingnis 39,58-60,67,92-94,
119—123, 125-128, 131, 161, 166,
248-251, 254, 268
Gerechtigkeit 11,13, 19, 22,
29-31,37, 41, 44,70, 84-8s,
94,100,106,108,14 4,149, 160,
194, 205-208, 210, 259, 263,
266-268
Geschlechterungleichbehand-
lung 175,179
Gesellschaftsvertrag 100-101, 110
Gesetzlicher Richter 235,241
Gewaltenteilung 83, 87,96-97,
101,248
Gewaltmonopol 65, 82,94-96,
100-101, 110, 234, 256, 270
Globaler Norden 37-38, 83,112,
161, 205
Globaler Stiden 32,73, 81, 83,96,
110, 112, 222, 268
Grundrechtsschutz
schenrechtsschutz
Gute Regierungsfithrung 36,102,
112

sieche Men-

Hobbes, Thomas 100-101,110
Human Rights Watch 67,70, 89,
142-146, 155,162, 183,185,189,

241

Internationaler Strafgerichts-
hof 9-10,15-20,22-23, 3435,
134, 150, 221, 233
Internationale Straftribunale
—ICTR 23,122,174, 263
-ICTY 122

Justice populaire siehe Volksjustiz

Kabila, Joseph
229-230, 236

Kabila, Laurent-Désiré 68-69,
229

Kagame, Paul 115, 229

Kautschuk 50-51,58,175-176

Kindersoldat*innen 21,150, 160,
218

Kollektive Gewalt 131,227

Koloniale Unterdriickung 52-54,
179, 219

Kolonialherrschaft

- und Denkgewohnheiten 73

- und Epistemologie 38

- und sexuelle Gewalt 175

— als Verbrechen 51

Kolonialismus 36,48, 152,174

Kongostrom 39, 50

Kongo Tribunal 196-197, 217222,
225-226,241

Korruption 46, 68,87,99,191

Kriegsverbrechen 15-17, 20,35,
70, 87,143, 155, 172,182,185, 190,
211, 234, 269

Kriegsvolkerrecht 19,146, 211

Kuluna 95, 252-253

15, 21-22,72, 81,

Lebenslange Freiheitsstrafe
167,185
Leopold I1.
222

Lembe Kabila, Olive 135

Lokale Streitbeilegung 105-106,
258,265-266

Lumumba, Patrice Emery 61,63,
96

138,

50-52,54-58, 97,176,

Maheshe, Serge

Mato Oput 265

Mayi-Mayi 107-108,116,197,199,
228

102-104

312



Mediation 258-260

Menschenrechtsschutz 13,16,
100-101, 107, 111, 113, 163, 174,
234,268

Misstrauen 11,145, 204, 227, 264

Mobile Theatergruppen 217-218

Mobilitit 7,39, 53,69-70, 112

Mobutu, Joseph-Désiré 63-65,
67-68,72, 81, 228, 236

MONUC 71,103,189

MONUSCO 27,35,71,116—-117,
125, 135, 155, 198, 200, 214,
219-220, 222, 224—226

Moralische Genugtuung
246

Morel, Edmund Dene 54-55, 67

187, 235,

Mukwege, Denis 163-165,193
Mutebutsi, Jules 8-11, 34,154
New Penology 249-252, 254

Nkunda, Laurent 8-11, 34,104,
154

Nirnberger Prozesse 16,206

Offener Vollzug 122-123, 125

Offentlichkeitsprinzip 214-215,
234

Open Society Foundations 20,
71,121,133, 135, 137-138, 146147,
149

Patriarchalische Strukturen 171,
251, 258, 261
Plinderung 14,182,184-185,
211
Postkolonialer Staat 88, 94,107
Pravention 27,43,124, 237,252
Pretoria-Abkommen 69, 208
Psychosoziale Unterstiitzung 25,

144,236,244, 259, 269

Radio Okapi 102-103

Raia Mutomboki 95

Rassenideologie 60

Rassenjustiz 57

Rassentrennung 49, 57

Rau, Milo 218-220, 226

Riume begrenzter Staatlich-
keit 110,113, 256

RCD-G 8,105,228, 230

Recht des Starkeren 64,122

Rechtliches Gehor 141,148

Rechtsbeugung 97,218

Rechtsfrieden 28, 53,94, 202,
263

Rechtskultur 137, 232, 261

Rechtspflege 42,66,89, 94,97,
108,148, 259

Rechtspluralismus 41, 232, 256,
273

Rechtsstaatlichkeit 27-28, 32,
83-84,94,100,102,107, 110,
253,269

Rechtsstaatsforderung 29, 69,
72,74,77,79, 85,100,102, 106,
113,132, 240, 270

Rechtsstaatsprinzip 76,100-101,
141,202

Rehabilitierung 12,194, 241,
266

Repression 38, 64,121, 269

Resozialisierung 122, 124-125,
249

Ressourcen, natiirliche 49-50,
59, 64,175, 219

Revolution 63,188,224

Rwandan Patriotic Army
228

188,

Sanktion 28, 81,124-125,143,

162,174, 235, 244, 249, 257,
262

313



Sexualdelikt 41, 75,173,184,
238

Sexuelle Gewalt

- in Alltagssituationen
172,242

- in bewaffneten Konflikten 17,
157,162,173

- als Kriegswaffe 17,46,158-159,
162-163,167-168,171-172, 174,
242

Sexuelle Selbstbestimmung 75,
179, 253, 268

Sexuelle Sklaverei
163-164

Simba-Rebellen 61-62

Staatliche Autoritit 41, 68,104,
112, 250

Staatliche Souveranitit 74,111

Stigmatisierung 238, 245

Straflosigkeit 7,11, 15-16, 20,
22-24,26-27,46-47,55-56,76,
86,109, 132,135, 139, 147—148,
167, 173,175,192, 194, 211,
232-233, 244245, 252, 256,
268, 270

Strafverfolgungsanspruch
234, 250

Strafvollzug 60, 122-123, 125,
247-248

Strafzweck 93,124, 249-250

Strukturelle

149,168,

26,108,

148,

—Armut 96

- Gewalt 151

— Ungleichbehandlung 109

Suche nach Wahrheit 196, 205,
217

Systeme D 64, 67-68,100

Todesstrafe 59, 87,138
Traditionelle Autorititen 33,106,
232, 256-258

Transitional Justice 30-31, 41,
175, 203—-206, 236, 240, 265,
271

Transparenz 100,120

Trauma 193,243-244,270

Tshisekedi, Félix 72

Ubergangsjustiz  siehe Transitio-
nal Justice

Unabhingigkeit des Gerichts
76,84,87,97,99

UNDP 48,71,75,126,135, 151,
183

UN Generalsekretir
28,224

UN Generalversammlung
21-22

UN Mapping Report 211

UN Sicherheitsrat 19, 24, 28,157,
164,173,181, 224—225

Universelle Menschenrechte
73,268

Unschuldsvermutung 75, 130,
234,264

Untersuchungshaft 92,130-131,
166

Urteilsverkiindung 139-140,
194,197, 213-215, 246 -247

19-20,

Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit 15-17, 35,70, 87,
134,138,143,155, 167,
172,182,189, 206, 234,

269

Vergeltung 198, 202, 206,
245,254

Vergewaltigung 46,75, 90,108,
122,133,138, 142-143, 155, 159,
164,166, 170-172,177,179,182,
184, 211, 245-246, 254—255,
259

314



Vers6hnung 31,194, 205,
208-209

Vertrauen

—in lokale Akteure 270

—in Nichtregierungsorganisatio-
nen 135,245

—in den Rechtsstaat 65, 85-86,
104

— in staatliche Gerichte 144

Volkermord

—anden Armeniern 44

—im Kongo 51, 227-228,263

—inRuanda 23,174, 227, 264

- im Zweiten Weltkrieg
206

Volkerstrafrecht 147,149,
206,233,241

Volksjustiz  95-96, 261262

Vorgesetztenverantwortung
87,142,145,147,177,182-183,
185,190, 226, 234, 241

Waffengleichheit 136,234,264

Wabhrheits- und Versohnungs-
kommission

- im Allgemeinen 205-206

—im Kongo 31,208,210

- in Siidafrika 31, 205, 207

Widerstand 17, 31, 59, 74, 159, 165,
176, 223, 251

Wiedergutmachung 31,44, 59,
186, 201, 205, 208-209, 236, 238,
240-241,246-247, 261, 266

Willkiir, richterliche 28, 46, 83,

99
Wut 123,240,246

Zeugenschutz 238-239

Zivilgesellschaft 29, 33, 47,71,
104,107,116, 147,166,168, 210,
224-225, 245

Zugang zur Justiz 7,13, 30,100,
132,179, 241

315



Zum Autor

Patrick H6nig, Dr. jur., LL. M., hat in K6ln, Paris und New York Rechts-
wissenschaften studiert. Er war fur verschiedene internationale Regie-
rungs- und Nichtregierungsorganisationen titig, u.a. in Stidasien und
Subsahara-Afrika. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Titigkeit
liegt im Bereich der Konfliktforschung und der Menschenrechte.



H dm b ureer Ve”ag.deS.Hamburger Instituts fir Sozialforschung
: Edition

Die Hamburger Edition ist ein wissenschaft-
licher Verlag fiir historisch informierte
Sozialwissenschaften, fiir Geschichts- sowie
Politikwissenschaft.

» Mehr erfahren


https://www.hamburger-edition.de
https://www.hamburger-edition.de
https://www.hamburger-edition.de

	Cover
	Karte Demokratische Republik Kongo

	Karte Provinzen Nord-Kivu und Süd-Kivu
	Titelseite
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	Einleitung
	Beseitigung der Straflosigkeit
	Komplementarität
	Leuchtturmfunktion
	Friedenssicherung
	Soziale Gerechtigkeit
	Übergangsjustiz
	Interessen der Finanzgeber
	Interventionen im Kongo
	Empirische Gewaltforschung
	Methodologische Anmerkungen
	Gang der Untersuchung

	1	Koloniales Erbe
	Der Freistaat Kongo
	Die Kolonie Belgisch-Kongo
	Rassenjustiz im Kongo
	Unabhängigkeit und Diktatur
	Wirtschaftlicher Niedergang und 
soziale Desintegration
	Krieg und Wiederaufbau
	Das Problem der Muster
	Machtgefälle und Interessenkonflikte

	2	Strukturelle Defizite
	Grundzüge der Justiz im Kongo
	Zwickmühle Gewaltmonopol
	Die Gefahr des Aktionismus
	Die Grenzen der Staatlichkeit
	Wissenschaftliche Korrektive

	3 Das Baraka-Verfahren 
und die Rechte der 
Angeklagten
	Tatkomplex Fizi
	Vergessen im Gefängnis
	Gedemütigt vor Gericht
	Besonderheiten des Verfahrens
	Ungereimtheiten
	Bewertung

	4 Das Minova-Verfahren 
und die Rechte 
der Geschädigten
	Tatkomplex Minova
	»Voices of Violence«
	Sexuelle Gewalt als Kriegstaktik
	Ubiquität genderbasierter Gewalt
	Besonderheiten des Verfahrens
	Ungereimtheiten
	Bewertung

	5 Das Mutarule-Verfahren und ein Recht auf 
Wahrheit
	Tatkomplex Mutarule
	Das Recht zu erfahren, was geschehen ist
	Besonderheiten des Verfahrens
	Ungereimtheiten
	»Das Kongo Tribunal«
	Bewertung

	6 Die Grenzen 
mobiler Gerichte
	Die Rechte der Angeklagten
	Die Rechte der Geschädigten
	Der Preis der Wahrheit
	Die punitive Gesellschaft
	Rechtspluralismus im Kongo
	Alternativen

	Ausblick
	Danksagung
	Abkürzungsverzeichnis
	Bibliografie
	Resolutionen der Vereinten Nationen
	Verfassung der Demokratischen Republik Kongo
	Gesetze und Verordnungen
	Gerichtsentscheidungen
	Augenzeugen / Gespräche / Tagebücher / Vorlesungen
	Belletristik / Essays
	Printmedien
	Berichte internationaler Regierungsorganisationen
	Berichte internationaler Nichtregierungsorganisationen
	Sonstige Veröffentlichungen
	Sekundärquellen

	Register
	Zum Autor




